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ntersuchungsauftrag und Ergednis- 
zusannenfassung

1.1 Untersuchungsauftrag und Untersuchungsgegenstand

1.1.1 Untersuchungsauftrag

Die

Wirecard AG, München, !
(im Folgenden „Wirecard AG" oder „Gesellschaft"), vertreten duröh den Aufsichtsrat,

hat die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Serlfn (im Folg^(^en „KPM 

mit Auftragsbestätigung vom 31. Oktober 2019 beauftragt, eine unabhängige Sonderuntersu-
V

chung durchzuführen.

Anlass der Untersuchung waren in der Presse und im Internet veröffentlichte Vorwürfe 
gegen die Wirecard AG. Dabei wurden folgende Themengebiete wiederholt angesprochen, 
die Ausgangspunkte der nachfolgend dargestellten Untersuchung von KPMG waren:

-  Angebliche Erhöhung des Umsatzes durch fiktive Kundenbeziehungen, insbesondere im 
Dritt-Acquiring mit einem Third Party Acquiring-Partner, (2016 bis 2018);

-  Veröffentlichungen im Internet (Webseite 1) (2016 bis 2018);

-  Vorwürfe zu Buchhaltungsthemen in Singapur (2015 bis 2018).

1.1.2 Untersuchungsgegenstand

Gemäß Auftrag waren Gegenstand unserer Untersuchung die in Presse- und Internet- 
Veröffentlichungen dargestellten Sachverhalte, insbesondere:

1. Angebliche Erhöhung des Umsatzes durch fiktive Kundenbeziehungen, insbesondere im 
Dritt-Acquiring mit einem Third Party Acquiring-Partner (2016 bis 2018)

Die „FINANCIAL TIMES" (nachfolgend „FT") veröffentlichte mehrere Artikel mit dem 
Vorwurf, die Wirecard AG habe aufgrund fiktiver Kundenumsätze einen erhöhten Konzern
umsatz und damit ein erhöhtes Konzernergebnis ausgewiesen.

In diesem Zusammenhang wurde insbesondere die Zusammenarbeit mit einem Third Party 
Acquiring-Partner (im Folgenden „TPA-Partner"), einem Geschäftspartner der Wire
card AG, thematisiert. Aus Transaktionen mit einem TPA-Partner und zwei weiteren Unter
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nehmen soll laut FT im Jahr 2016 etwa die Hälfte des Unternehmensgewinns vor Zinsen, 
Steuern und Abschreibungen erzielt worden sein. Die FT habe 34 Kunden, deren Zahlun
gen u. a über einen TPA-Partner abgewickelt worden seien, kontaktiert und dabei potenzi
elle Unplausibilitäten festgestellt. Es bestehe laut FT insbesondere der Verdacht, dass es 
einen konzertierten Versuch des erhöhten Ausweises der Umsätze und Gewinne in Dubai 
und Irland gegeben habe.

Laut FT seien die von einem TPA-Partner generierten Erlöse über die Wirecard- 
Gesellschaften Cardsystems Middle East FZ-LLC, Dubai, VAE („Cardsystems Middle 
East"), und die Wirecard UK & Ireland Ltd., Dublin, Irland („Wirecard UK & Ireland"), ge
flossen, deren Abschlüsse nicht durch den Konzernabschlussprüfer bzw. dessen Netz
werkgesellschaften geprüft worden seien.

2. Veröffentlichungen im Internet (Webseite 1) (2016 bis 2018)

Auf der Webseite 1 finden sich u. a. an verschiedene Organe und Berater der Wirecard AG 
adressierte Schreiben. Darin werden Vorwürfe im Hinblick auf das sogenannte „Merchant 
Cash Advance"-Geschäft erhoben. Insbesondere wird behauptet, dass das Kreditvolumen 
aus dem „Merchant Cash Advance"-Geschäft durch den Vorstand der Wirecard AG nicht 
korrekt und transparent dargestellt worden sein soll.

3. Vorwürfe zu Buchhaltungsthemen in Singapur (2015 bis 2018)

Die FT hat seit dem 30. Januar 2019 Vorwürfe zu Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang 
mit der Buchhaltung von Tochtergesellschaften in Singapurerhoben. Danach sollen Um
sätze zu hoch ausgewiesen worden sein. Damit im Zusammenhang stehen u. a. Vorwürfe 
der Zurückdatierung von Verträgen und Kreislaufbuchungen.

4. Vorwürfe zu einer Unternehmenstransaktion in Indien

Im Verlauf der Untersuchung wurden auch Vorwürfe zu Geschäftsaktivitäten in Indien un
tersucht, die ursprünglich nicht Gegenstand des Untersuchungsauftrags waren. Hinter
grund hierzu ist, dass aus den KPMG von der Wirecard AG übergebenen Dokumenten in
haltliche Verknüpfungen zu Vorwürfen in der Presse und im Internet zu Geschäfts
aktivitäten der Wirecard AG in Indien identifiziert wurden. Diese Vorwürfe stehen im 
Zusammenhang mit einer Unternehmenstransaktion der Wirecard AG in Indien, bei der ein 
überhöhter Kaufpreis an den Verkäufer für den Erwerb des „Payment-Geschäfts" der Un
ternehmen 9 bezahlt worden sein soll. Darüber hinaus wurden in der Presseberichterstat
tung Vorwürfe zum sogenannten „Roundtripping" von Zahlungen veröffentlicht. Diese 
Vorwürfe wurden vom Konzernabschlussprüfer, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprü
fungsgesellschaft, Audit, Stuttgart (im Folgenden „EY Audit"), im Rahmen der Jahresab
schlussprüfungen untersucht. Die Ergebnisse hierzu wurden im Rahmen der Sonderunter
suchung analog des Vorgehens zu Vorwürfen zu den Buchhaltungsthemen in Singapur 
nachvollzogen.
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1.2 Art und Umfang der Untersuchungsdurchführung

KPMG hat die Untersuchung in den Räumen der Wirecard AG sowie in den Niederlassungen 
von KPMG in der Zeit vom 31. Oktober 2019 bis zum 24. April 2020 durchgeführt. Darüber 
hinaus hat KPMG in den Räumlichkeiten des Abschlussprüfers Einsicht in Unterlagen ge
nommen und Befragungen von Geschäftspartnern der Wirecard in deren Räumen in Dubai, 
auf den Philippinen und in einem Fall mittels Videokonferenz vorgenommen.

Die nachstehenden Untersuchungsergebnisse basieren auf den bis einschließlich zum 
24. April 2020, 08:30 Uhr, erhaltenen Dokumenten und erteilten Auskünften.

Den Umfang und die Art der diesbezüglichen Untersuchungshandlungen hat KPMG auftrags
gemäß unabhängig und nach unserem eigenen Ermessen bestimmt.

KPMG hat eine eigene Presserecherche durchgeführt. Die Wirecard AG hat KPMG eine Auflis
tung mit gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfen zur Verfügung gestellt. KPMG hat die 
Auflistung der Vorwürfe zu den einzelnen Untersuchungsbereichen auf Vollständigkeit abge
glichen.

Im Auftragsschreiben vom 31. Oktober 2019 wurde folgende Vorgehenswefse vereinbart;

1) Durchführung von übergreifenden Untersuchungshahdiungen für die ursprünglichen 
drei Untersuchungsgegenstände.

2) Untersuchung des Dritt-Acquiring-Geschäftes mit einem TPA-Partner im Zeitraum 
2016 bis 2018

Zur Untersuchung der erhobenen Vorwürfe hat KPMG insbesondere folgende Untersu
chungshandlungen vorgenommen:

1. Erlangung eines Verständnisses der Geschäftstätigkeit der Wirecard AG, insbesondere 
hinsichtlich des Dritt-Acquiring-Geschäftes („Third-Party Acquiring", im Folgenden „TPA"), 
u. a. am Beispiel eines TPA-Partners.

2. Untersuchung des Zahlungsabwicklungsprozesses, insbesondere im TPA-Geschäft, u. a. 
am Beispiel eines TPA-Partners und -  sofern es nach dem Ermessen von KPMG in Ab
stimmung mit dem Aufsichtsrat erforderlich war -  auch im Issuing-Geschäft, unter Berück
sichtigung der Rollen der Wirecard-Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK 
& Ireland und Wirecard Technologies Aschheim („Wirecard Technologies").

3. Untersuchung des Prozesses der Umsatzrealisierung und Provisionierung von Leistungen 
und deren Erfassung im Konzernabschluss, auch unter Berücksichtigung von Konsolidie
rungssachverhalten.

4. Weitere Untersuchungshandlungen

Analyse der Hintergründe des Vorwurfs, wonach Zahlungen von angeblich nicht mehr exis
tenten Kunden über einen TPA-Partner abgewickelt und entsprechende Umsatzerlöse er
zielt worden sein sollen, insbesondere mit Blick auf Behauptungen der FT zu 34 angebli
chen Kunden eines TPA-Partners.
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In verschiedenen FT-Artikeln enthaltene Behauptungen zu Einzelsachverhalten haben wir in 
die Untersuchungen einbezogen, soweit wir dies nach unserem eigenen Ermessen für die 
Beurteilung der Validität der erhobenen Vorwürfe für notwendig erachtet haben.

Im gegebenen Kontext publizierte „Hintergrundinformationen" zu den in Rede stehenden 
Unternehmen Third Party Acquiring-Partner (im Folgenden „TPA-Partner 1"), Third Party 
Acquiring-Partner 2 (im Folgenden „TPA-Partner 2") und Third Party Acquiring-Partner 3 (im 
Folgenden „TPA-Partner 3") haben wir neben weiteren, im Verlauf der Untersuchung erlang
ten Informationen (z. B. aus an Organe der Wirecard AG oder an KPMG als Sonderuntersucher 
adressierten Schreiben) in unsere Untersuchungshandlungen einbezogen, soweit dies nach 
unserem eigenen Ermessen für die Zwecke der Untersuchung geboten erschien.

3) Untersuchung des Merchant Cash Advance-Geschäftes im Zeitraum 2016 bis 2018

Zur Untersuchung der erhobenen Vorwürfe hat KPMG zunächst die Berichte des Konzernab
schlussprüfers gesichtet und beurteilt, ob diese insoweit für Zwecke der Untersuchung dieses 
Untersuchungsgegenstands geeignet waren. Dazu wurde auch das Geschäftsmodell hinsicht
lich des „Merchant Cash Advance"-Geschäftes (im Folgenden „MCA") analysiert.

Sodann wurden in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat folgende weitere Untersuchungshand
lungen vorgenommen:

1. Untersuchung der aufsichtsrechtlichen Zulässigkeit des Geschäfts und des Merchant-Cash 
Advance-Prozesses an Händler, insbesondere in der Türkei und in Brasilien;

2. Untersuchung des Prozesses zur Erfassung der Erfolge aus dem MCA-Geschäft und deren 
Erfassung im Konzernabschluss, auch unter Berücksichtigung von Konsolidierungssach
verhalten;

3. Untersuchung des Transaktionsvolumens im MCA-Geschäft im Untersuchungszeitraum, 
insbesondere vor dem Hintergrund der auf der Webseite 1 erhobenen Vorwürfe.

4) Nachvollzug der Ergebnisse der Prüfungshandlungen zum Untersuchungsgegen
stand Singapur im Zeitraum 2015 bis 2018

Der Abschlussprüfer der Wirecard AG hat im Rahmen der Jahres- und Konzernabschlussprü
fung 2018 „extended audit procedures" hinsichtlich der Vorwürfe zu Unregelmäßigkeiten in 
der Buchhaltung in Singapur vorgenommen.

KPMG hat zunächst auf Basis der Berichterstattung des Abschlussprüfers und den Ergebnis
sen von mit einem Compliance Audit bzw. einer Internal Investigation beauftragten Rechts- 
anwaltskanzleien sowie weiterer beauftragter Berater die Untersuchungsergebnisse nachvoll
zogen und beurteilt, ob diese insoweit für Zwecke der Untersuchung des durch KPMG 
festgelegten Untersuchungsgegenstands geeignet waren. Sofern es nach dem Ermessen von 
KPMG zur Untersuchung der in der Presse behaupteten Sachverhalte erforderlich war, hat 
KPMG in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat entsprechende eigene Untersuchungshandlun
gen vorgenommen.
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Die FT hat im Dezember 2019 Vorwürfe im Zusammenhang mit einer von der Wirecard AG 
getätigten Transaktion im Jahr 2015 in Indien veröffentlicht, bei der ein überhöhter Kaufpreis 
an den Fund 1 gezahlt worden sei. Darüber hinaus wurden Vorwürfe gegenüber der Wire
card AG erhoben, welche im Zusammenhang mit „Roundtripping" von Zahlungen stehen. 
Diese Vorwürfe wurden bereits in verschiedenen Artikeln vor dem Beginn unserer Sonderun
tersuchung thematisiert. Die Vorwürfe werden teilweise in Darstellungen auf der Webseite 1 
aufgegriffen. EY Audit ist diesen Vorwürfen im Rahmen der verschiedenen Konzernjahresab
schlussprüfungen seit der Transaktion nachgegangen.

Der Auftraggeber hat KPMG im Projektverlauf gebeten, die seitens des Abschlussprüfers 
durchgeführten Prüfungshandlungen im Rahmen der unabhängigen Sonderuntersuchung 
analog des Vorgehens zu den Vorwürfen zu den „extended audit procedures" in Singapur 
zusätzlich nachzuvollziehen.

Auftragserweiterung

Hinsichtlich des TPA Geschäftes ergab sich im Rahmen unserer Untersuchung, dass die 
Transaktionsdaten und entsprechende Settlementnachweise für den Untersuchungszeitraum 
2016-2018, Verträge zwischen den TPA-Partnern und den Händlern sowie Kontoauszüge und 
Bankbestätigungen für Treuhandkonten (sog. Escrow-Accounts) für den Untersuchungszeit
raum bislang nicht zur Verfügung gestellt wurden. Zumindest für die Zeiträume 2016 und 2017 
bedarf es hier für Zwecke der forensischen Sonderuntersuchung mangels Vorliegens eigener 
Datenbestände der Mitwirkung durch die TPA-Partner, die bislang ausgeblieben ist. Zwischen
zeitlich haben jedoch zwei Geschäftspartner signalisiert, kooperationsbereit zu sein und Trans
aktionsdaten -  zumindest für gewisse Zeiträume -  zur Verfügung stellen zu wollen.

Im Geschäftsjahr 2019 fand eine Umstellung der Transaktionsabwicklung auf eine nunmehr 
auch für das TPA-Geschäft eingerichtete Plattform von Wirecard (sog. Elastic Engine für das 
TPA-Geschäft) statt. Insoweit liegen nunmehr seit der Umstellung eigene Datenbestände über 
die Transaktionen vor. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Transaktionsdaten ohne Mitwir
kung Dritter. Daher wurde KPMG gegen Ende der Untersuchung für den Zeitraum Dezember 
2019 Transaktionsdaten zur Verfügung gestellt. Vor diesem Hintergrund wurde mit dem 
Auftraggeber vereinbart, die gemäß Auftragsschreiben vom 31. Oktober 2019 durchgeführte 
Untersuchung des Third Party Acquiring-Geschäfts in Teilbereichen auf den Monat Dezember 
2019 auszuweiten. Ziel der erweiterten Untersuchungshandlungen ist es, die Höhe und Exis
tenz der Umsatzerlöse im Third-Party Acquiring-Geschäft unter forensischen Aspekten für den 
Monat Dezember 2019 nachzuvollziehen.

IJber die Ergebnisse der erweiterten Untersuchungshandlungen wird KPMG nach Abschluss 
der erweiterten Untersuchungshandlungen gesondert berichten. KPMG weist darauf hin, dass 
die erweiterten Untersuchungshandlungen im Zusammenhang mit der vorstehend dargestell
ten Auftragserweiterung für das Third Party Acquiring-Geschäft noch nicht abgeschlossen 
sind. KPMG weist darauf hin, dass KPMG aus den erweiterten Untersuchungshandlungen 
keine Rückschlüsse auf den Untersuchungszeitraum 2016-2018 sowie aufgrund des begrenz

5) Nachvollzug der Vorwürfe zur Unternehmenstransaktion in Indien
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ten Betrachtungszeitraums „Dezember 2019" keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit 
der Umsatzerlöse des gesamten Jahres 2019 ziehen wird.

Kommunikation mit dem Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat als Auftraggeber wurde regelmäßig mündlich und bei Bedarf schriftlich über 
den Stand der Untersuchung und den Untersuchungsfortschritt informiert. Außerdem wurde 
er mit zwei Zwischenberichterstattungen auf Grundlage einer Folienpräsentation über den 
Stand der Untersuchung zu den einzelnen Untersuchungsbereichen informiert. Darüber hinaus 
haben wir den Aufsichtsrat in einem Schreiben über eine erhebliche Verzögerung bei der 
Vorlage der von uns angeforderten Unterlagen durch die Wirecard AG informiert.

Sonstige Informationen zu Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Aufdeckung und Untersuchung möglicher unzulässiger Handlungen außerhalb der
vorstehend näher beschriebenen Untersuchungsgegenstähde war nicht Gegenstand des 
Auftrages von KPMG.

Die rechtliche und aufsichtsrechtliche Beurteilung der untersuchten Sachverhalte war gemäß 
Auftragsbestätigung vom 31. Oktober 2019 nicht Auftragsgegenstand. Sämtliche in diesem 
Bericht gemachten Ausführungen zu rechtlichen Fragestellungen sind als Flinweise zur juristi
schen Nachverfolgung zu verstehen. Sie stellen keine juristische Beurteilung dar. Zudem sind 
die Hinweise von KPMG stets auf Einzelaspekte beschränkt und ersetzen daher auch nicht 
eine umfassende Prüfung des Gesamtsachverhaltes unter-Einbeziehung der relevanten aus
ländischen Rechtsordnungen und greifen einer Gesamtwürdigung auch nicht vor.

Die Beschränkung unserer Tätigkeit auf einzelne Aspekte bestimmter Sachverhalte oder 
Geschäftsfelder hat auch zur Folge, dass die Ergebnisse unserer Untersuchung keine Würdi
gung der Richtigkeit der veröffentlichten Jahres- bzw. Konzernabschlüsse als Ganzes beinhal
ten können. Die Beurteilung der Wesentlichkeit unserer Feststellungen für diese Jahres- bzw. 
Konzernabschlüsse ist nicht Gegenstand unseres Auftrages. KPMG hat die eigenen Untersu
chungshandlungen auf datenschutzrechtliche Zulässigkeit überprüft. Die entsprechenden 
datenschutzrechtlichen Vorgaben wurden von KPMG beachtet.

Der Vorstand der Wirecard AG hat KPMG die als Anlage 2 beigefügte Vollständigkeitserklä
rung vom 4. März 2020 (Anlage 2) im Zusammenhang mit dem Escrow-Account erteilt. Eine 
finale Vollständigkeitserklärung wurde von uns erbeten jedoch bis zum Ende unserer Untersu
chung am 27. April 2020 durch den Vorstand nicht abgegeben.

Grundlage unserer Untersuchung und Auswertung waren die erhaltenen Unterlagen, empfan
genen Dokumentationen und erteilten Auskünfte, ohne dass es uns möglich gewesen wäre, 
die Vollständigkeit und Echtheit der uns überlassenen Unterlagen und Dokumentationen zu 
überprüfen. Demzufolge können wir auch keine abschließende Aussage darüber treffen, ob 
diese Unterlagen und Informationen vollständig, richtig und widerspruchsfrei sind. Wir können 
ebenfalls nicht abschließend beurteilen, ob uns alle beurteilungsrelevanten Informationen und 
Nachweise zugänglich gemacht wurden. Insofern können wir auch nicht ausschließen, dass
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wir bei Kenntnis weiterer Informationen und Dokumente zu einem anderen Ergebnis gekom
men wären.

Im Zeitraum vom 17. April 2020 bis zum 24. April 2020 wurden einige der bislang nicht vorge
legten Unterlagen und Nachweise nunmehr von der Gesellschaft vorgelegt. Darüber hinaus 
wurden KPMG weitere Unterlagen am 23. April 2020 durch den Abschlussprüfer EY zur Ver
fügung gestellt. Vor diesem Hintergrund wurde der Termin für die Berichterstattung verscho
ben.

KPMG weist darauf hin, dass KPMG insbesondere für die am bzw. ab dem 17. April 2020 
gelieferten Unterlagen keine Untersuchung der Authentizität vorgenommen hat.

KPMG hat Fremdwährungsbeträge in Euro-Beträge umgerechnet und den Euro-Betrag gerun
det. Als Stichtag für die Umrechnung wurde jeweils der Wechselkurs zum Datum des jeweili
gen Dokuments -  soweit vorhanden -  verwendet. Alle in diesem Bericht aufgeführten Wäh
rungsumrechnungen sind ausschließlich zu Informationszwecken zu verstehen.

Bei den in der Einzelbetrachtung aufgeführten Beträgen im Untersuchungsbereich „Singapur" 
und „Indien" handelt es sich um Nettobeträge. Sofern Rechnungsbeträge mit einer Steuer 
(Bruttobeträge) angegeben werden, wird dies explizit aufgeführt.

Zahlreiche Unterlagen liegen KPMG nur in Form einer Kopie oder als Scan vor. KPMG kann 
nicht beurteilen, ob diese Versionen den Originalen entsprechen. Wir haben für unsere Arbei
ten unterstellt, dass die vorgelegten Kopien den Originalen entsprechen.

KPMG weist darauf hin, dass, soweit öffentliche Informationsquellen zur Recherche genutzt 
wurden, eine Überprüfung der Richtigkeit der erhaltenen Informationen nicht durchgeführt 
werden konnte. Es besteht somit das Risiko, dass Informationen aus diesen Ouellen falsch, 
unvollständig oder nicht mehr aktuell waren.

Die Art der Tätigkeit von KPMG unterscheidet sich sowohl in ihrem Umfang als auch in ihren 
Zielen wesentlich von einer Jahresabschlussprüfung oder ähnlichen Tätigkeiten. Demzufolge 
erteilt KPMG kein Testat und gibt auch keine andere Form der Bescheinigung oder Zusiche
rung hinsichtlich der von KPMG für die Arbeit gegebenenfalls herangezogenen Jahresab
schlüsse oder des internen Kontrollsystems der Wirecard AG.

Die von uns durchgeführte forensische Untersuchung unterscheidet sich in Art und Umfang 
sowie der Detailtiefe wesentlich von einer Jahresabschlussprüfung. Dies führt u. a. dazu, dass 
teilweise höhere Maßstäbe an die Untersuchungshandlungen sowie Nachweise angelegt 
werden, sodass beispielsweise Transaktionsketten vollständig und bis zum Ursprung zurück
verfolgt werden.

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung KPMG vorstehend benannte Leistung für die Wirecard AG 
erbracht hat, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 4) zugrunde. Durch Kenntnisnah
me und Nutzung der in diesem Schreiben enthaltenen Information bestätigt jeder Empfänger, 
die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter Nr. 9 der Allge
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meinen Auftragsbedingungen) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung 
im Verhältnis zu KPMG an.

1.2.1 Übergreifende Untersuchungshandlungen

KPMG hat entsprechend dem Untersuchungsauftrag zur Untersuchung der erhobenen Vor
würfe zusätzlich zu den unter Abschnitt 1.2 aufgeführten Untersuchungshandlungen insbe
sondere folgende übergreifende Untersuchungshandlungen vorgenommen;

1.2.1.1 Analyse von Presseveröffentlichungen

Es wurden Presseveröffentlichungen seit dem 1. Januar 2016 in Verbindung mit Wirecard 
hinsichtlich etwaiger Vorwürfe in Bezug auf die unter Abschnitt 1.1.2 aufgeführten Untersu
chungsgegenstände ausgewertet.

1.2.1.2 Auswertung von Protokollen der Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen

Nach Auskunft der Wirecard AG wurden keine Protokolle zu Vorstandssitzungen erstellt. Es 
wurde KPMG eine Übersicht der Vorstandsbeschlüsse für den Zeitraum 2015 bis 2018 vorge
legt. KPMG hat auf dieser Grundlage einzelne Vorstandsbeschlüsse angefordert.

Im Rahmen der Sonderuntersuchung hat die Wirecard AG der KPMG einen Vorstandsbe
schluss zur Verfügung gestellt, welcher nicht in der Übersicht der Vorstandsentscheidungen 
aufgeführt war. Die Vollständigkeit der uns übergebenen Übersicht der Vorstandsbeschlüsse 
können wir dementsprechend nicht beurteilen.

Zur Auswertung der Protokolle zu Aufsichtsratssitzungen wurde zwischen der Wirecard AG 
und KPMG die folgende Vorgehensweise vereinbart; KPMG wurden die Tagesordnungen 
sämtlicher Aufsichtsratssitzungen seit dem 1. Januar 2016 zur Verfügung gestellt. KPMG hat 
auf Basis der Tagesordnungspunkte Protokollauszüge angefordert und erhalten.

1.2.1.3 Auswertung von Revisions- und ggf. weiteren Berichten von externen Dritten 
' sowie ggf. Berichten an das Compliance Committee.

Grundlage für die Auswertung war der jeweilige „Multi Year Plan" von „Group Internal Audit" 
für die Zeiträume 2016 bis 2018, 2017 bis 2019 und 2018 bis 2020. Für vier Prüfungen wurde 
KPMG die jeweilige Management Summary zur Verfügung gestellt, die im Rahmen der von 
KPMG durchgeführten Untersuchungshandlungen berücksichtigt worden sind.

1.2.1.4 Erörterung mit dem Abschlussprüfer

KPMG hat die in diesem Bericht dargestellten Bilanzierungsfragen mit dem Abschlussprüfer 
der Wirecard AG erörtert. Darüber hinaus hat der Abschlussprüfer KPMG Auskünfte zu durch
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geführten Prüfungshandlungen und -ergebnissen im Rahmen seiner Abschlussprüfungen 
erteilt.

KPMG hat dem Abschlussprüfer keine Informationen über den Stand der Untersuchung von 
KPMG erteilt. Unsere Berichterstattung richtet sich ausschließlich an den Aufsichtsrat der 
Wirecard AG.

1.2.1.5 Meldungen über das Interne Hinweisgebersystem während der Sonderunter
suchung

Es sollten KPMG sämtliche vorliegende und während des Projektzeitraums eingehende Hin
weise des internen Hinweisgebersystems der Wirecard AG zu den Untersuchungsgegenstän
den und zu in Presse- und Internet-Veröffentlichungen erwähnten Vorwürfen weitergeleitet 
werden.

Da keine Vollständigkeitserklärung abgegeben wurde, haben wir keine Bestätigung von Wire
card erhalten, dass während unserer Untersuchung keine Hinweise eingegangen sind, die 
einen thematischen Bezug zum Untersuchungsgegenstand aufweisen. Am Ende der Untersu
chung wurde uns bestätigt, dass keine Hinweise über das Hinweisgebersystem eingegangen 
sind. ■

1.2.1.6 Hinweise an KPMG während der Sonderuntersuchüng
\

Während unserer Sonderuntersuchung wurden KPMG teilweise anonym von externen Dritten 
verschiedene Hinweise und Dokumente zur Verfügung gestellt. KPMG hat diese Hinweise 
und Dokumente auf Bezug zu den Untersuchungsbereichen geprüft und entsprechend be
rücksichtigt, sofern ein Bezug zu einem der Untersuchungsbereiche bestand. KPMG hat diese 
Hinweise und Dokumente in die Untersuchung einbezogen, soweit dies nach dem Ermessen 
von KPMG für Zwecke der Untersuchung geboten erschien.

I]
KPMG hat den Auftraggeber stets über die Kontaktaufnahme informiert. In Einzelfällen wurde 
diese Information auch dem Abschlussprüfer zur Verfügung gestellt.
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1.2.1.7 Verzögerte Lieferung von Unterlagen

Zur Auftragsdurchführung sind folgende Umstände zu berichten:

-  Die Wirecard AG hat von KPMG im Verlauf der Untersuchung angeforderte Dokumente 
teilweise nicht bzw. erst mehrere Monate nach Anforderung geliefert, wodurch sich die 
Untersuchung insgesamt verzögerte.

-  Die Wirecard AG hat einzelne vereinbarte Interview-Termine mit wesentlichen Wirecard- 
internen Ansprechpartnern mehrfach verschoben, wodurch ebenfalls erhebliche Verzöge
rungen der Untersuchungshandlungen entstanden.

-  Einzelne, im Rahmen der ursprünglichen, dem Auftraggeber zu Beginn der Untersuchung 
zur Kenntnis gebrachte Untersuchungshandlungen konnten mangels verfügbarer Doku
mente bzw. IT-Systemzugänge nicht bzw. nicht in der ursprünglich vorgesehenen Weise 
durchgeführt werden.

-  Bei den KPMG vorgelegten Dokumenten handelte es sich nahezu ausschließlich um elekt
ronische Kopien, deren Authentizität nicht überprüft werden konnte.

-  Für die Übergabe von Transaktionsdaten zumindest für die Jahre 2016 und 2017 bedurfte 
es der Unterstützung durch die TPA-Partner, die jedoch bisher ausblieb.

-  Im Übrigen verweisen wir hinsichtlich konkreter, für die Auftragsdurchführung relevanter 
Aspekte auf die in den entsprechenden Abschnitten zu den einzelnen Untersuchungsfel
dern enthaltenen Inhalte.

1.3 Ergebniszusammenfassung

Im Folgenden stellt KPMG die Untersuchungsergebnisse in zusammengefasster Form dar. 
KPMG hat zum Schutz von personenbezogenen Informationen und vertraulichen Geschäfts
geheimnissen weitergehende Ausführungen zu allen untersuchten Themenkomplexen in die 
Anlagen des Berichtes aufgenommen.

\ 1.3.1 Ergebniszusammenfassung Third-Party Acquiring

1.3.1." Flöhe und Existenz der Erlöse

1.3.1.1.1 VorWürfe

In Bezug auf das TPA-Geschäft mit TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3 wurde in 
den veröffentlichten FT-Artikeln die Höhe und Existenz der Umsatzerlöse in Frage gestellt, 
insbesondere mit Verweis auf angeblich fragwürdige Kundenbeziehungen. In diesem Zusam
menhang wurde auch der Vorwurf mangelnder Transparenz erhoben.
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Im Einzelnen wurden insbesondere folgende Vorwürfe erhoben:

Quelle

„ Half of the worldwide revenue and almost all of the reported FT-Artikel vom 24. April 2019, 
Profits of Wirecard, the German payments group that is bat- Titel „Wirecard relied on 
tling an accounting scandal, have come from only three opaque three opaque Partners"’ 
Partner Companies in recent years, according to documents 
seen by the Financial Times. "

„ In 2016 ( . . . ) [ . [ . . . ]  and[...] together contributed earnings FT-Artikel vom 24. April 2019, 
before Interest, tax, depreciation and amortlsation of €290m on Titel „Wirecard relied on 
revenues of €541 m, according to a spreadsheet created in July three opaque Partners" ’
2017 by a member of Wirecard's Munich accounting team. The 
total was äquivalent to 95 per cent of the ebitda and just over 
half the revenues reported by the group for 2016. "

„An internal Wirecard spreadsheet shows that three partner 
Companies contributed half the sales and more than 90 per 
Cent of the profits to the scandal-hit German payments group 
in 2016 and early 2017."

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to relianc^ on 3 
Partners"^

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners"^

„In the past five years CardSystems has contributed€W0m of 
ebitda, much of it from third-party Partners. That has mdde up 
more than a third of the worldwide total ebitda reported by 
Wirecard in that period, according to Information provided'by 
whistleblowers. One whistleblower said the substantial buäj- 
ness recorded for CardSystems in Wirecard's books did not  ̂
appear to be matched by flows of cash. The person said 
CardSystems had accounts at Wirecard Bank as well as institu-\ 
tions in the Middle East, but said 'he revenues never passed 
through these accounts'."

„According to documents seen by the FT, CardSystems FT-Artikel vom 20. Mai 2019,
chalked up €58m of Commission due from [...] in 2017, equiva- Titel „Wirecard document 
lent to 4.4 per cent of the €1.3bn of payments processed by points to reliance on 3
the Dubai-basedpartner. Such lucrative commissions (...) raise Partners 
questions about where Wirecard finds merchants willing to pay 
such fees."

„A focal point o f the FT's inquiries into Wirecard is one of 
these Partner Companies, a Dubai-based intermediary calied 
[...], which documents indicate contributed half of the German 
company's worldwide profits in 2016. (...) Internal financial 
reports from 2016 and 2017 (...), detail the business which has 
supposedly fto^ed through /...]. The documents recordabout 
€350m of paymdnts from 34 key clients as passing through 
[...], on behalf of l^ecarb, each month during the period. "

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners"^

’ Link: https://www.ft.com/content/a7b43142-6675-11e9-9adc-98bf1d35a056, zuletzt eingesehen am 20. März 
2020

 ̂ Link: https://www.ft.com/content/7d394c4e-77c4-11e9-be7d-6d846537acab, zuletzt eingesehen am 20. März 
2020
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„According to one of the spreadsheets, shared between 
executives in July 2017 and titied 'Übersicht Dritt-Acquirer' 
(OverView of third-party acquirers), [...] was responsible for 
€265m of revenues in 2016 and an 'ebitda-effekt' of €173m. 
That is äquivalent to a quarter of Wirecard's worldwide sales 
that year and more than half of its earnings before Interest, tax 
depreciation and amortisation. Somehow, the €4.2bn of pay- 
ments routed through [...] in 2016produced more profit for 
Wirecard than the rest of the €62bn worth of transactions it 
processed that year, if the figures in the overview are taken at 
face value."

„ The group's Munich finance team appears to have prepared 
documents (...) which said CardSystems earned €69m of profit 
from € 1.6bn of payments processed by [...j in 2017." /

Quelle

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners"^

FT-Artikel vom 15. Oktober 
2015, Titel „Wirecard sus- 
pect accounting practices
revealed"T

„A t the end of March 2017, [...] owed €123m to a Germai 
subsidiary of Wirecard. [...] owed€27m to Wirecard units h 
Dubai and Gibraltar. [...] owed €37m to Wirecard units in 
Ireland and Dubai. The biggest total in the document was 
€334m ascribed to [...] in two items under the heading 'trustee 
account'."

„ Internal Wirecard documents (...) suggest [...] was also 
important to the group's balance sheet, which held €1.45bn of 
cash and equivalents at the end of March 2017. Correspond- 
ence indicates [...} was associated with €334m held in 'trustee 
accounts' as of that dato."

FT-Artikel vom 20.;Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners''^

FT-Artikel vom 9. Dezember 
2019, Titel „Wirecard's 
Singular approach to 
counting cash'"*

„ fo r the first quarter of 2017, (...) 33 clients of [. .J (...) gener- FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
ated €36.8m of commission, äquivalent to 45 per cent of the Titel „Wirecard document 
earnings before Interest, tax, depreciation and amortisation points to reliance on 3 
reported by Wirecard in the period." Partners"^

Tabelle 1: Vorwürfe in Bezug auf Höhe und Existenz von TPA-Unnsatzerlösen

1.3.1.1.2 Ergebnisse der Untersuchungshandlungen

Hinsichtlich der Höhe und Existenz der Umsatzerlöse aus den TPA-Geschäftsbeziehun- 
gen zwischen der Cardsystems Middle East, der Wirecard UK & Ireland sowie der Wire
card Technologies und den jeweils relevanten TPA-Partnern kann KPMG als Ergebnis 
der durchgeführten forensisch geprägten Untersuchungshandlungen in Bezug auf den 
Untersuchungszeitraum 2016 bis 2018 weder eine Aussage treffen, dass die Umsatzer
löse existieren und der Höhe nach korrekt sind noch die Aussage treffen, dass die Um
satzerlöse nicht existent und in der Höhe nicht korrekt sind. Insoweit liegt ein Untersu
chungshemmnis vor.

Link: https://www.ft.com/content/19c6be2a-ee67-11e9-bfa4-b25f11f42901, zuletzt eingesehen am 20. März 2020 
Link: https://www.ft.eom/content/845b0dce-1836-11ea-9ee4-11f260415385, zuletzt eingesehen am 20. März 
2020
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Ursächlich sind neben Mängeln in der internen Organisation insbesondere die fehlende 
Bereitschaft der Third Party Acquirer umfassend und transparent an dieser Sonderun
tersuchung mitzuwirken. So konnten für Zwecke der von KPMG unter forensischen 
Aspekten durchgeführten Untersuchung Transaktionsdaten und entsprechende Settle
ment-Nachweise für den Untersuchungszeitraum 2016-2018, Verträge zwischen den 
TPA-Partnern und den Händlern sowie Kontoauszüge und Bankbestätigungen für Treu
handkonten (sog. Escrow-Accounts) für den Untersuchungszeitraum bislang nicht zur 
Verfügung gestellt werden. Die diesbezüglich bereitgestellten Nachweise, d. h. insbe
sondere die Saldenbestätigungen der TPA-Partner gegenüber dem Abschlussprüfer, die 
Abrechnungen der TPA-Partner, die Verträge mit den TPA-Partnern sowie entsprechen
de Pricing-Schedules, die Screenshots über Transaktionsvolumina u. a. aus den Syste
men der TPA-Partner und Protokolle zu vierteljährlichen Gesprächen mit den TPA- 
Partnern, die die Abstimmung relevanter Abrechnungsparameter dokumentieren, stell
ten keine für unsere forensische Untersuchung ausreichenden Nachweise dar, da sie 
nur die Beziehung zum TPA-Partner und nicht die gesamte Transaktionskette betrach
ten. Insoweit war es KPMG nicht hinreichend möglich die Existenz der Transaktionsvo
lumina im Untersuchungszeitraum 2016 bis 2018 forensisch nachzuvollziehen.

Im Geschäftsjahr 2019 fand eine Umstellung der Transaktionsabwicklung auf eine 
nunmehr auch für das TPA-Geschäft eingerichtete Plattform von Wirecard (sog. Elastic 
Engine für das TPA-Geschäft) statt. Insoweit liegen nunmehr seit der Umstellung eige
ne Datenbestände über die Transaktionen vor. Dies ermöglicht die Bereitstellung von 
Transaktionsdaten ohne Mitwirkung Dritter. Daher hat KPMG über 200 Mio. Datensätze 
mit Transaktionsdaten für den Monat Dezember 2019 entgegengenommen, die derzeit 
analysiert werden. KPMG weist darauf hin, dass die diesbezüglichen auch im Rahmen 
einer Auftragserweiterung vorgesehenen Untersuchungshandlungen (siehe dazu im 
Einzelnen Abschnitt 1.2. dieses Berichtes) im Zusammenhang mit dem Third-Party 
Acquiring-Geschäft noch nicht abgeschlossen sind.

Nach dem aktuellen Zwischenstand der Datenanalysen hat KPMG in diesem Teilbereich 
bisher keine Anhaltspunkte, dass die in den Abrechnungen für den Monat Dezember 
2019 ausgewiesenen Transaktionsvolumina in wesentlichen Belangen von den durch 
KPMG auf Basis des KPMG zur Verfügung gestellten Datenbestandes ermittelten 
Transaktionsvolumina abweichen. KPMG weist darauf hin, dass eine inhaltliche Unter
suchung der Vertragskonformität und Richtigkeit dieser Abrechnungen bisher noch 
nicht durchgeführt wurde.

Darüber hinaus sind KPMG nach dem aktuellen Zwischenstand der Datenanalysen 
bisher keine Sachverhalte bekannt geworden, die Anlass zu wesentlichen Zweifeln an 
der Authentizität, der für Dezember 2019 bereitgestellten Daten geben. KPMG weist 
darauf hin, dass weder die KPMG - Datenanalysen (u. a. auch die Untersuchung des 
Datenextraktionsprozesses) noch die weiteren Untersuchungshandlungen durch KPMG 
für den Monat Dezember 2019 abgeschlossen sind und dass sich die dargestellten 
Ergebnisse mit dem weiteren Fortgang der Untersuchung ändern können. Ferner weist 
KPMG darauf hin, dass KPMG aufgrund des begrenzten Betrachtungszeitraums „De
zember 2019" für Zwecke unserer forensischen Untersuchung keine Rückschlüsse auf 
die Grundgesamtheit der Umsatzerlöse des gesamten Jahres 2019 ziehen wird.
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Darüber hinaus hat KPMG Bankbestätigungen der Bank 2 und der Bank 3 zum Stichtag 
31. Dezember 2019 gegenüber dem Abschlussprüfer von Wirecard mit Datum vom 
16. März 2020 bzw. vom 17. März 2020 erhalten, die Gesellschaften von Wirecard als 
wirtschaftlich Berechtigte der Gelder ausweisen. Entsprechende unmittelbare Bankbe
stätigungen gegenüber KPMG, die vor dem Hintergrund der forensischen Aspekte der 
Untersuchung durch die jeweils neutralen für entsprechende Anfragen zuständigen 
Stellen der jeweiligen Banken erfolgen sollen, konnten vor dem Hintergrund der Aus
breitung des Corona-Virus nicht zeitgerecht bereitgestellt werden. Insoweit konnte 
KPMG bisher die Verlässlichkeit der Bankbestätigungen nicht abschließend beurteilen.

Hinsichtlich der Ergebnisse der weiteren Untersuchungshandlungen im Zusammenhang 
mit der Auftragserweiterung für den Monat Dezember 2019 wird KPMG berichten, 
sobald die Untersuchungshandlungen im Zusammenhang mit der im Abschnitt 1.2 
dargestellten Auftragserweiterung für das Third Party Acquiring-Geschäft abgeschlos
sen sind. KPMG weist darauf hin, dass KPMG aus den zusätzlichen Untersuchungshand
lungen keine Rückschlüsse auf den Untersuchungszeitraum 2016-2018 ziehen wird.

Bei der Untersuchung haben wir zunächst die von den betreffenden Wirecard-Gesellschaften 
implementierten Abläufe und Verfahren und die entsprechenden Vorkehrungen des rech
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystem untersucht, die der Erfassung der Umsatzer
löse aus dem Third Party Acquiring-Geschäft zugrunde lagen. Darauf aufbauend haben wir 
Detail-Untersuchungshandlungen in Bezug auf die Höhe und die Existenz der Umsatzerlöse 
geplant und soweit möglich durchgeführt.

1.3.1.1.3 Umfang des Third Party Acquiring-Geschäftes mit TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und 
TPA-Partner3 2016bis2018

Die zwischen der Cardsystems Middle East, der Wirecard UK & Ireland sowie der Wirecard 
Technologies und den jeweils relevanten TPA-Partnern geschlossenen, im Untersuchungszeit
raum geltenden Verträge sahen im Wesentlichen vor, dass die TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 
und TPA-Partner 3 jeweils Kreditkartentransaktionen für an diese TPA-Partner durch Wirecard 
vermittelte Kunden abwickeln. Dabei wurden die von den jeweiligen Kunden gezahlten Ab
wicklungsgebühren von den betreffenden Wirecard-Gesellschaften jeweils als (Brutto-) Um
satzerlöse vereinnahmt bzw. als solche ausgewiesen. Die TPA-Partner erhielten wiederum 
Provisionen für die von ihnen erbrachten Abwicklungsleistungen, die in den Wirecard- 
Gesellschaften als „Materialaufwände" ausgewiesen wurden. Für die betreffenden Wirecard- 
Gesellschaften ergaben sich somit aus den Quartals-Abrechnungen jeweils Forderungen an 
die TPA-Partner, die der Höhe nach den um die „Materialaufwände" (bzw. Provisionsansprü
che der TPA-Partner) verminderten (Brutto-)Umsatzerlösen entsprachen.

Die folgenden Zahlenangaben haben wir rechnerisch aus den Konzernabschlüssen der Wire
card AG und den in diesen verarbeiteten, für die relevanten Gesellschaften erstellten „Report
ing Packages" sowie aus Buchungsjournalen abgeleitet. Diese fassen insoweit lediglich in den 
„Reporting Packages" verarbeitete Zahlen zusammen.
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Die Umsatzerlöse der Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland und 
Wirecard Technologies waren im Untersuchungszeitraum im Wesentlichen durch die über die 
TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3 generierten Umsatzerlöse geprägt. Im Unter
suchungszeitraum resultierte der weit überwiegende Anteil der Umsatzerlöse dieser drei 
Wirecard-Gesellschaften aus der Zusammenarbeit mit den genannten TPA-Partnern. Ausweis
lich der jeweiligen für die relevanten Gesellschaften erstellten „Reporting Packages", den 
Buchungsjournalen und den erteilten Auskünften umfassten die über diese Wirecard- 
Gesellschaften erzielten EBIT im Untersuchungszeitraum den überwiegenden Anteil am 
Konzern-EBIT. Nach den uns erteilten Auskünften werden Aussagen zum EBIT auf der Ebene 
einzelner Konzerngesellschaften durch die Verrechnung von Kostenumlagen beeinflusst. Wir 
weisen darauf hin, dass der Anteil der für das TPA-Geschäft relevanten Wirecard-Gesellschaf
ten am Konzern-EBIT daher von der Schlüsselung und Allokation von Kostenumlagen im 
Konzern abhängig ist.

Ausweislich der zwischen den Beteiligten im Untersuchungszeitraum geschlossenen Verträge 
verpflichten sich die Wirecard-Gesellschaften dazu, den jeweiligen TPA-Partner von Vermö
gensverlusten aus der Geschäftsbeziehung schadlos zu halten. Diese Haftungsübernahme 
sollte insbesondere etwaige Schäden der TPA-Partner aus der Rückabwicklung von Zahlungs
vorgängen sowie gegebenenfalls von Kartennetzwerkorganisationen verhängte Strafzahlungen 
umfassen.

Ausweislich der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte erfolgte die Besicherung 
dieser vereinbarten Haftungen in den Jahren 2016 bis 2018 über die Stellung treuhänderisch 
verwalteter Barsicherheiten durch die jeweiligen Wirecard-Gesellschaften Cardsystems Midd
le East bzw. Wirecard UK & Ireland. Im Untersuchungszeitraum wurden die für Rechnung von 
Cardsystems Middle East bzw. Wirecard UK & Ireland hierzu geführten Escrow Accounts 
durch den Treuhänder 1 verwaltet. Die Besicherung der von Wirecard Technologies zugunsten 
von TPA-Partner 3 übernommenen Haftungen erfolgte in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 
durch Einbehalte von Zahlungen durch TPA-Partner 3, die an Wirecard Technologies zu leisten 
waren. Seit dem Jahr 2018 erfolgte die Stellung der Sicherheiten für TPA-Partner 3 auch über 
Einlagen auf Escrow Accounts, die ebenfalls von dem Treuhänder 1 verwaltet wurden.

Die Entwicklung der Sicherheitsleistungen zugunsten der jeweiligen TPA-Partner auf den 
Escrow Accounts korrespondiert relativ stark mit der Entwicklung der im Untersuchungszeit
raum über die TPA-Partner generierten Umsatzerlöse.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Ausführungen auf Zahlenangaben basieren, die 
ausschließlich aus der Buchhaltung der Wirecard resultieren.

Die in der externen Rechnungslegung im Untersuchungszeitraum abgebildeten Bestände auf 
Treuhandkonten konnten im Rahmen der Untersuchung durch Saldenbestätigungen des 
Treuhänders 1 belegt werden. Bankbestätigungen und Kontoauszüge der die Treuhandkonten 
führenden Bank wurden uns nicht übermittelt, da der Treuhänder 1 auskunftsgemäß das 
Vertragsverhältnis mit den Wirecard-Gesellschaften beendet hat und auf Anfragen seitens 
Wirecard nicht mehr reagiert. Daher konnten die auskunftsgemäß erfolgten einzelnen Einzah
lungen der TPA-Partner auf die Treuhandkonten durch KPMG nicht anhand von Kontoauszü
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gen nachvollzogen werden. Insoweit konnte auch nicht hinreichend belegt werden, dass die 
Einzahlungen im Untersuchungszeitraum tatsächlich durch die TPA-Partner erfolgt sind.

Neben diesen nicht hinreichend nachgewiesenen Einzahlungen auf Treuhandkonten im Um
fang von rund EUR einer Mrd. sind im Untersuchungszeitraum ausweislich der Buchungsjour
nale Einzahlungen auf Bankkonten, die für die Wirecard Technologies und die Cardsystems 
Middle East bei der Wirecard Bank geführt werden, i. H. v. EUR 85 Mio durch die TPA- 
Partner 1 und TPA-Partner 3 erfolgt. Diese Einzahlungen wurden anhand der vorgelegten 
Kontoauszüge der Wirecard Bank nachgewiesen.

Insoweit sind nach den internen Buchungsjournalen Zahlungen seitens der TPA-Partner im 
Untersuchungszeitraum, die insbesondere die Ergebnisse der Abrechnungen und damit Erlöse 
von Wirecard-Gesellschaften betreffen, zu einem wesentlichen Anteil auf Treuhandkonten bei 
dem Treuhänder 1 erfolgt und nur zu einem kleineren Anteil auf Konten von ^irecard- 
Gesellschaften bei der Wirecard Bank erfolgt. /

1.3.1.1.4 Informationen zu den TPA-Partnern und den Treuhändern

Bei den TPA-Partnern handelt es sich ausweislich eigener Angaben dieser Unternehmen auf 
deren Internet-Seiten um Anbieter von Zahlungsabwicklungslösungen. Treuhänder 1 und 
Treuhänder 2 verwalteten im gegebenen Kontext als Treuhänder auf Escrow Accounts hinter
legte Sicherheiten für die Wirecard-Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & 
Ireland sowie Wirecard Technologies. \

Im Folgenden fassen wir die im Rahmen unserer Untersuchung zu diesen Unternehmen 
erlangten Informationen zusammen.

TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3

Im Rahmen unserer Hintergrundrecherchen konnten wir die betreffenden TPA-Partner in den 
Unternehmensregistern der jeweiligen Länder identifizieren.

Die im Rahmen von Gesprächen im März 2020 mit Vertretern von zwei TPA-Partnern erteilten 
Auskünfte zur Ausgestaltung der TPA-Partnerschaft entsprachen sinngemäß den uns bereits 
anderweitig erteilten Auskünften.

Im Rahmen der Untersuchung wurde uns von Wirecard ein testierter Jahresabschluss des 
TPA-Partners 1 zum 31. Dezember 2018sowie testierte Jahresabschlüsse des TPA-Partners 3 
zum 31. Dezember 2016, zum 31. Dezember 2017 und zum 31. Dezember 2018 vorgelegt. 
Wirecard hat uns bis zum Abschluss unserer Untersuchung keine Jahresabschlüsse des TPA- 
Partners 2 vorgelegt, obwohl ein entsprechendes Auskunftsrecht ausweislich der vertragli
chen Vereinbarungen ab 2018 bestand. Im Rahmen unserer Hintergrundrecherchen konnten 
wir aus öffentlichen Quellen insbesondere eine Kopie eines Jahresabschlusses zum 
31 Dezember 2017 des TPA-Partners 2 erlangen.
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Treuhänder 1

Für Treuhänder 1 lagen Wirecard auskunftsgemäß für den Untersuchungszeitraum keine 
Jahresabschlüsse vor.

Nachweise über während des Untersuchungszeitraums erfolgte Beurteilungen der wirtschaft
lichen Verhältnisse und zur Zuverlässigkeit von Treuhänder 1 als Treuhänder wurden uns nicht 
vorgelegt.

Nachweise über eine vor der Mandatierung von Treuhänder 1 vorgenommene Zuverlässig
keitsbeurteilung dieses Unternehmens, auch unter Berücksichtigung von Abhängigkeitsver
hältnissen und entsprechenden Abwägungen, insbesondere zu etwaigen Interessenkonflik
ten, wurden uns nicht vorgelegt.

Im Laufe der Untersuchung wurde KPMG mitgeteilt, dass die Geschäftsbeziehungen zwi
schen den betreffenden Wirecard-Gesellschaften und Treuhänder 1 im Q4 2019 durch Treu
händer 1 beendet worden seien. Daraufhin sei auf Empfehlung von Treuhänder 1 im Dezem
ber 2019 Treuhänder 2 für die Verwaltung der Treuhandkonten mandatiert worden.

Treuhänder 2

Auch in Bezug auf den neuen Treuhänder, einer Anwaltskanzlei, hatten wir um Vorlage der vor 
der Beauftragung vorgenommenen Zuverlässigkeitsbeurteilung dieser Kanzlei unter Berück
sichtigung von Unabhängigkeitsüberlegungen und entsprechenden Abwägungen gebeten.

Nachweise über hierzu erfolgte Beurteilungen wurden uns nicht vorgelegt.

Ein von uns in diesem Zusammenhang angeforderter Beschluss des Vorstands der Wire
card AG, mit dem die Anwaltskanzlei als neuer Treuhänder benannt und die Geschäftsführer 
der betreffenden Wirecard-Gesellschaften angewiesen wurden, diesen Beschluss vertraglich 
umzusetzen, datiert vom 20. Februar 2020. Das Treuhandverhältnis wurde allerdings bereits 
im November 2019 übertragen. Aus dem Beschlussprotokoll ist nicht ersichtlich, dass Alterna
tiven zu der Beauftragung von Treuhänder 2 erwogen und die Zuverlässigkeit von Treuhänder 
2 im Vorfeld der Entscheidung geprüft worden sind.

1.3.1.1.5 Nachweise zu den Umsatzerlösen aus Abrechnungen der TPA-Partner, Zahlungen 
auf Escrow-Accounts und Datenanalysen

Als Nachweise für die Höhe und Existenz der Umsatzerlöse aus den TPA- 
Geschäftsbeziehungen zwischen der Cardsystems Middle East, der Wirecard UK & Ireland 
sowie der Wirecard Technologies und den jeweils relevanten TPA-Partnern im Untersu
chungszeitraum wurden KPMG insbesondere Verträge mit den jeweiligen TPA-Partnern, 
Abrechnungen der jeweiligen TPA-Partner (TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3), 
Saldenbestätigungen dieser TPA-Partner über die aus den Abrechnungen resultierenden 
Forderungsbestände zum Ende der jeweiligen Geschäftsjahre im Untersuchungszeitraum und 
Saldenbestätigungen des Treuhänders 1 vorgelegt. Darüber hinaus wurden uns Bankkonto
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auszüge vorgelegt, die Zahlungseingänge auf Forderungen gegenüber TPA-Partnern von 
insgesamt EUR 85 Mio im Untersuchungszeitraum auf bei der Wirecard Bank geführten 
Konten von Konzerngesellschaften belegen. Bankkontoauszüge, die Zahlungseingänge in 
Höhe von rd. EUR einer Mrd. auf Treuhandkonten bei dem Treuhänder 1 belegen, wurden uns 
nicht übermittelt. Diesbezüglich liegen nur die o.a. Saldenbestätigungen des Treuhänders 1 
vor.

Als Grundlage für die Abrechnungen mit den TPA-Partnern lagen Verträge mit den TPA- 
Partnern sowie entsprechende Pricing-Schedules mit den jeweiligen Partnern vor. Hinsichtlich 
der den Abrechnungen zugrunde liegenden Transaktionsvolumina lagen Screenshots über 
Transaktionsvolumina u. a. aus den Systemen der TPA-Partner und Protokolle zu vierteljährli
chen Gesprächen mit den TPA-Partnern vor, die die Abstimmung relevanter Abrechnungspa
rameter dokumentieren.

Diese Nachweise sind aus unserer Sicht aufgrund der - durch die in der Presse erhobenen 
Vorwürfe - bestehenden Zweifel an der Höhe und Existenz der Umsatzerlöse für Zwecke 
unserer forensisch geprägten Untersuchung nicht hinreichend.

Daher haben wir unter forensischen Aspekten weitere Untersuchungshandlungen zur Höhe 
und Existenz der Umsatzerlöse durchgeführt.

Im Untersuchungszeitraum wurden den Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard 
UK & Ireland Wirecard Technologies jeweils vierteljährlich von dem TPA-Partner 1, TPA- 
Partner 2 bzw. TPA-Partner 3 erstellte Abrechnungen über in den entsprechenden Zeiträumen 
abgewickelte Kreditkartentransaktionen und hierfür nachträglich fällige Provisionen in elektro
nischer Form (E-Mail) übermittelt.

Aus den von TPA-Partner 1 und TPA-Partner 2 erstellten Abrechnungen waren jeweils Anga
ben zur Anzahl und zum Volumen der abgewickelten Kreditkartentransaktionen und der hierfür 
fälligen Provisionen-jeweils heruntergebrochen auf „Account Name"-Bezeichnungen für 
Kunden der TPA-Partner -  ersichtlich. In den von TPA-Partner 3 erstellten Abrechnungen 
waren die Angaben zu Transaktionsanzahlen und -Volumina sowie zu fälligen Provisionen nicht 
auf der Ebene einzelner „Account Name"-Bezeichnungen, sondern lediglich summarisch 
dargestellt.

TPA-Partner 1 und TPA-Partner 2 stellten neben den Abrechnungen jeweils zusätzlich eine in 
Microsoft Excel verarbeitbare Datei zur Verfügung, die Angaben zu Transaktionsanzahlen und - 
Volumina sowie zu fälligen Provisionen auf der Ebene einzelner „Account Name"- 
Bezeichnungen enthielt. Diese Microsoft Excel-Dateien bildeten für die Wirecard- 
Gesellschaften Cardsystems Middle East und Wirecard UK & Ireland die Grundlage für ent
sprechende Buchungen von Umsatzerlösen und Materialaufwendungen, wobei zuvor gege
benenfalls Umrechnungen von Fremdwährungsbeträgen erfolgten. Die von TPA-Partner 3 
erstellten Abrechnungen dienten unmittelbar als Grundlage für die Buchungen von Umsatzer
lösen und Materialaufwendungen der Wirecard Technologies.

Wesentliche Parameter für die konkrete Höhe der Provisionsansprüche waren ausweislich der 
im Untersuchungszeitraum jeweils zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarungen die
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im jeweiligen Zeitraum abgewickelten Transaktionsvolumina, die Anzahl abgewickelter Trans
aktionen und teilweise einheitlich bzw. teilweise auf der Ebene einzelner „Account Names" 
festgelegte, spezifische Provisionssätze.

Mit der Zielsetzung, die Höhe und Existenz der Umsatzerlöse zu untersuchen, haben wir 
zunächst das diesbezüglich implementierte interne Kontrollsystem der betreffenden Wirecard- 
Gesellschaften untersucht. Der Bereich Accounting der Wirecard AG stützte sich auskunfts
gemäß auf von den Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland und 
Wirecard Technologies durchgeführte Kontrollen der in Abrechnungen des TPA-Partners 1, 
TPA-Partners 2 und TPA-Partners 3 enthaltenen Zahlenangaben. Auskunftsgemäß beschränk
ten sich die von der Wirecard AG selbst durchgeführten Kontrollhandlungen auf Plausibilitäts
beurteilungen, aufgrund derer gegebenenfalls nachträgliche Sachverhaltsklärungen veranlasst 
worden seien. Diese nachträglichen Sachverhaltsaufklärungen seien durch Mitarbeiter der 
Cardsystems Middle East, der Wirecard UK & Ireland bzw. der Wirecard Technologie^ürch- 
geführt worden.

Zu den von den jeweiligen Wirecard-Gesellschaften durchgeführten Kontrollhandlungen wurde 
uns mitgeteilt, dass Abstimmungen der in den jeweiligen Abrechnungen der TPA-Partner 
ausgewiesenen Transaktionsvolumina und Transaktionsanzahlen mit den originären Transakti
onsdaten aus den jeweiligen „Payment Platforms" der TPA-Partner erfolgt seien. Hierbei 
gegebenenfalls auftretende Abweichungen seien bis zu einer Höhe von 5 % toleriert worden. 
Etwaige Differenzen seien im Rahmen der Quartalsmeetings mit den TPA-Partnern bespro
chen und die Ergebnisse dieser Meetings mittels Screenshots in den Protokollen dokumen
tiert worden. Hierzu wurden uns Protokolle von vierteljährlichen Meetings mit den TPA- 
Partnern vorgelegt, die jeweils Screenshots zu im jeweiligen Quartal abgewickelten Transakti
onsvolumina enthielten.

Darüber hinaus fanden regelmäßig Abgleiche von Zahlenangaben in Abrechnungen der TPA- 
Partner mit „Sales forecasts" der für die entsprechenden Kunden zuständigen Wirecard- 
Vertriebseinheiten statt, die ebenfalls in den o.a. Protokollen dokumentiert wurden.

Neben diesen Kontrollhandlungen seien nach den uns erteilten Auskünften jedenfalls von 
Mitarbeitern der jeweiligen Wirecard-Gesellschaften keine wesentlichen weiteren Kontroll
handlungen durchgeführt worden. Auf Basis der uns erteilten Auskünfte und der vorgelegten 
Abrechnungen, Buchungsgrundlagen und der Protokolle der Quartalsmeetings mit den TPA- 
Partnern stellen wir Folgendes fest:

-  Protokolle für die Quartalsmeetings in den Jahren 2016 und 2017, die Nachweise für eine 
wesentliche Kontrolle darstellen, wurden uns am 23. April 2020 von EY als Abschlussprü
fer der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Wirecard hatte uns zuvor über die Anforde
rungsliste folgendes mitgeteilt; „Der Prozess hat sich über die Jahre weiterentwickelt und 
wurde dann ab 2018 formal in Minutes übernommen. In den Jahren davor wurden mit den 
Partnern am Screen die Zahlen überprüft, allerdings liegen hierzu keine formalen Protokolle 
vor."

-  Organisationsrichtlinien und Arbeitsanweisungen im Hinblick auf durchzuführende Kon
trollhandlungen wurden KPMG nicht vorgelegt.
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-  Eine Überprüfung der Vertragskonformität der erhaltenen Abrechnungen, insbesondere in 
Bezug auf die Höhe der Provisionssätze je „Account Name", erfolgte im Untersuchungs
zeitraum, nach den uns erteilten Auskünften, nicht.

-  Die Durchführung der Fremdwährungsumrechnungen sowie der Buchungen in den be
standsführenden Systemen erfolgten nicht in einer durch ein dokumentiertes 4-Augen- 
Prinzip gesicherten Form.

-  Eine inhaltliche Analyse und Überprüfung der, der Abrechnung zugrunde liegenden Trans
aktionsdaten u. a. auf Einzeltransaktionsebene ist aus den vorgelegten Unterlagen nicht er
sichtlich.

Vor diesem Hintergrund sind die eingerichteten internen Kontrollen aus Sicht von KPMG nicht 
vollumfänglich ausreichend, um die Höhe und Existenz der Umsatzerlöse im Untersuchungs
zeitraum vollumfänglich sicherzustellen. Dementsprechend konnten wir die Höhe und Exis
tenz der Umsatzerlöse, insbesondere für Zwecke unserer unter forensischen Aspekten durch
geführten Sonderuntersuchung nicht hinreichend aus Kontrolldokumentationen ableiten.

Vor diesem Hintergrund haben wir die Abrechnungen der TPA-Partner und daraus abgeleitete 
Buchungsgrundlagen in den Jahren 2016 bis 2018 im Hinblick auf deren rechnerische Richtig
keit und Vertragskonformität der mit den TPA-Partnern geschlossenen Verträge untersucht.

Nachdem die vorgelegten Verträge mit den TPA-Partnern in weiten Teilen zunächst keine 
Anlagen zu den Konditionsvereinbarungen enthielten, wurden uns am 22. April 2020 einige 
weitere Konditionsvereinbarungen zwischen den einzelnen TPA-Partnern und den jeweiligen 
Wirecard-Gesellschaften vorgelegt, die jedoch teilweise nicht auf zwischen den Parteien 
bestehende Verträge Bezug nahmen und teilweise nicht unterzeichnet waren. Da uns die 
entsprechenden Unterlagen erst am 22. April 2020 zugingen, konnten wir keine Untersu
chungshandlungen im Hinblick auf deren Authentizität durchführen.

Auf dieser Basis konnten im Ergebnis im Untersuchungszeitraum hinsichtlich der Höhe der 
vereinnahmten Umsatzerlöse die den Abrechnungen zugrunde liegenden (spezifischen) Provi
sionsätze nur teilweise mit den zugehörigen Verträgen und Konditionsvereinbarungen abge
stimmt werden, da insbesondere

-  die für die Jahre 2016 und 2017 jeweils vorgelegten Verträge keine Konditionsvereinbarun
gen enthielten,

-  bei den stattdessen erstmals am 22 April 2020 vorgelegten Konditionsvereinbarungen eine 
eindeutige Zuordnung der enthaltenen Konditionen zu den entsprechenden Account- 
Bezeichnungen nicht in allen Fällen möglich war, und

-  die Abrechnungen in den Jahren 2016 bis 2018 zum Teil keine Aufgliederung der Transak
tionsvolumina bzw. -anzahlen und Provisionssätze enthielten.

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten Einschränkungen ergaben unsere Untersu
chungshandlungen im Hinblick auf die rechnerische Richtigkeit und die Vertragskonformität 
der Umsatzerlöse Abweichungen in Höhe von EUR 5 Mio und im Hinblick auf die Material
aufwendungen Abweichungen in Höhe von EUR 9 Mio. Diese Abweichungen in Höhe von 
netto EUR 14 Mio wurden insoweit von Wirecard nicht ergebniswirksam vereinnahmt.

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | 20



Unsere Untersuchungshandlungen ergaben im Hinblick auf die rechnerische Richtigkeit und 
Vertragskonformität der Abrechnungen, dass die Überprüfung für ca. 75 % der Umsatzerlö
se der TPA-Partner im Untersuchungszeitraum möglich war. Darüber hinaus konnten wir für 
weitere 12 % der Umsatzerlöse eine Plausibilisierung vornehmen. Unsere Untersuchungser
gebnisse im Hinblick auf die Vertragskonformität gliedern sich dabei wie folgt auf:

-  Für ca. 40 % der Umsatzerlöse der TPA-Partner im Untersuchungszeitraum war uns in 
Bezug auf die einzelnen Abrechnungen eine Überprüfung der Vertragskonformität nahezu 
vollständig möglich.

-  Für weitere ca. 35 % war eine Überprüfung der Vertragskonformität aufgrund der nicht für 
alle Account-Name-Bezeichnungen eindeutig zuzuordnenden Konditionen nur teilweise 
möglich.

-  Da die Abrechnungen zum Teil keine Angaben zu Transaktionsanzahlen und -Volumina 
sowie zu fälligen Provisionen auf der Ebene einzelner Account Name-Bezeichnungen ent
halten, konnten wir für weitere ca. 12 % lediglich eine Plausibilisierung der Umsatzerlöse 
und Materialaufwendungen vornehmen, indem wir den durchschnittlichen Provisionssatz 
auf das gesamte Transaktionsvolumen angewendet haben. Der durch uns hierbei gebildete 
Erwartungswert weicht von gebuchten Umsatzerlösen und Materialaufwendungen um ca. 
6 % bzw. ca. 10 % ab.

-  Für die verbleibenden 13 % der Umsatzerlöse konnte KPMG aufgrund der oben genannten 
Einschränkungen keine Überprüfung im Hinblick auf die Vertragskonformität im Untersu
chungszeitraum durchführen.

Im Hinblick auf die identifizierten Abweichungen zwischen den vertraglichen Vereinbarungen 
und den tatsächlichen Abrechnungen wurde KPMG die Auskunft erteilt, dass die Verträge 
jeweils lediglich den Charakter von „Rahmenvereinbarungen" gehabt hätten, von denen „aus 
operativen Gründen" teilweise abgewichen worden sei. Schriftliche Dokumentationen zu 
Abweichungen oder Anpassungen existierten auskunftsgemäß nicht, vielmehr sei das kauf
männische Einvernehmen der betreffenden Vertragspartner in allen Fällen durch konkludentes 
Handeln hergestellt worden. Im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit der jeweils gültigen 
Konditionen durch Dritte entspricht diese Vorgehensweise nicht den Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Dokumentation insbesondere der jeweils relevanten vertraglichen Vereinba
rungen.

Die im Rahmen der Untersuchung angeforderten Verträge und Konditionsvereinbarungen 
wurden KPMG teilweise nicht oder nur mit Verzögerungen von teilweise mehreren Monaten 
vorgelegt. Auf den KPMG im Rahmen der Untersuchung vorgelegten Vertragskopien fehlten 
teilweise Unterschriften der Vertragspartner. Die KPMG vorliegenden Vertragskopien enthal
ten Vereinbarungen, die zum Teil nicht eingehalten wurden bzw. vertraglich vereinbarte Rech
te, die nicht nachweislich eingefordert wurden. So erfolgten zum Beispiel die Abrechnungen 
des TPA-Partners 1, TPA-Partners 2 und TPA-Partners 3 im Untersuchungszeitraum regelmä
ßig vierteljährlich, obwohl vertraglich eine monatliche Abrechnung vereinbart war.

Die Vollständigkeit der buchhaltungsrelevanten Unterlagen sowie deren korrekte Abbildung im 
externen Rechnungswesen sind ohne ein angemessenes Vertragsarchiv bzw. Vertragsma
nagement nicht sichergestellt. In Anbetracht des Umfangs und der Komplexität des TPA-
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Geschäfts sowie der insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen herzuleitenden 
Bilanzierungsvorgaben und Kontrollmaßnahmen hält KPMG die Verfügbarkeit eines alle ge
troffenen Nebenabreden umfassenden, auch in formaler Hinsicht vollständigen und konsisten
ten Vertragswerks (zu jedem Zeitpunkt) für zwingend erforderlich.

Zur Verifikation der in den Abrechnungen des TPA-Partners 1, TPA-Partners 2 und TPA- 
Partners 3 ausgewiesenen Transaktionsvolumina und Transaktionsanzahlen hatte KPMG im 
Rahmen der Untersuchung geplant, auf Basis der originären (Kreditkarten)-Transaktionen aus 
den „Payment Platforms" forensische Datenanalysen durchzuführen und die tatsächliche 
Abwicklung von Transaktionen anhand von Zahlungen im Untersuchungszeitraum 2016 bis 
2018 auf Basis von Settlement-Daten nachzuvollziehen.

Dies erwies sich als unmöglich, da uns ein Zugriff auf die entsprechenden Datenbestände für 
den Untersuchungszeitraum nicht ermöglicht wurde bzw. uns die entsprechenden Datenbe
stände nicht zur Verfügung gestellt wurden. Nach den uns erteilten Auskünften sei zumindest 
für die Geschäftsjahre 2016-2017 dafür die Mitwirkung der TPA-Partner erforderlich gewesen, 
die jedoch bislang nicht erfolgt sei.

Zur Verifikation der Existenz der Transaktionen und der den Transaktionen zugrunde liegenden 
Kundenbeziehungen hatten wir darüber hinaus Verträge der TPA-Partner mit deren Vertrags
partnern, die den aus den jeweiligen Abrechnungen ersichtlichen „Account Name"-Bezeich- 
nungen zugeordnet waren, angefordert. Entsprechende Verträge wurden KPMG nicht vorge
legt.

Weiterhin hatten wir geplant, die Höhe und Existenz von Umsatzerlösen über die tatsächli
chen Zahlungseingänge auf Konten der Wirecard-Gesellschaften zu verifizieren. Aus den 
hierzu im Rahmen unserer Untersuchung analysierten Buchungsjournalen der betreffenden 
Wirecard-Gesellschaften war ersichtlich, dass aufgrund der Abrechnungen der TPA-Partner 
gebuchte Forderungen überwiegend durch Zahlungen zugunsten der Escrow Accounts erfüllt 
worden sein sollen. Die Analyse der Buchungsjournale ergab, dass die Buchungen zugunsten 
der Escrow Accounts nicht auf Basis einzelner von Wirecard nachvollzogener Geld- bzw. 
Kontobewegungen erfolgten. Vielmehr waren die jeweils vierteljährlich von Treuhänder 1 
erstellten Saldenbestätigungen über die auf den Escrow Accounts geführten Guthaben- 
Bestände Grundlage für diese Buchungen. Die Saldenbestätigungen der Treuhänders 1 zeig
ten jeweils nur einen Saldo zugunsten der begünstigten Gesellschaft. Kontobewegungen 
waren nicht angegeben. Die Buchungen erfolgten jeweils in einer Summe auf den neuen, von 
Treuhänder 1 bestätigten Saldo. Abstimmungen einzelner Bewegungen auf dem Escrow 
Account mit einzelnen, aus Abrechnungen der TPA-Partner ersichtlichen Forderungen gegen 
die TPA-Partner waren damit nicht möglich.

Zwischen den gebuchten Beträgen und den von Treuhänder 1 gegenüber dem Konzernab
schlussprüfer bestätigten Salden haben wir keine Abweichungen festgestellt.

Auskunftsgemäß erfolgte die treuhänderische Verwaltung der Bar-Sicherheiten durch Treu
händer 1 (ausschließlich) auf Konten der Bank 1. Im Verlauf der Untersuchung haben wir 
Kontoauszüge bzw. Bankbestätigungen der Bank 1 in Bezug auf die Escrow Accounts ange
fordert, die wir für die Untersuchung der Zahlungsflüsse und als Nachweis für die Existenz der
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Gelder und damit der Umsatzerlöse im Untersuchungszeitraum als zwingend notwendig 
erachten. Kontoauszüge und Bankbestätigungen für den Untersuchungszeitraum 2016 bis
2018 wurden uns jedoch nicht vorgelegt. Auskunftsgemäß reagiere der Treuhänder 1 nicht 
mehr auf entsprechende Anfragen. Es war daher auch nicht möglich, die Salden der Escrow 
Accounts zu den auskunftsgemäß dahinter liegenden Kontoauszügen der Konten der Bank 1 
abzustimmen.

Auskunftsgemäß seien die Geschäftsbeziehungen zwischen den betreffenden Wirecard- 
Gesellschaften und Treuhänder 1 im Q4 2019 durch Treuhänder 1 beendet worden. Auf 
Empfehlung von Treuhänder 1 sei bereits im Dezember 2019 eine asiatische Rechtsanwalts
gesellschaft, Treuhänder 2, für die Verwaltung der Treuhandkonten mandatiert worden. Treu
händer 2 führe die Geschäfte auf der Basis der ursprünglich mit Treuhänder 1 getroffenen 
Vereinbarungen, ausweislich einer zwischen den Treuhändern geschlossenen Übernahmever
einbarung weiter. Neue schriftliche vertragliche Vereinbarungen zwischen den jeweiligen 
Parteien hierzu lägen noch nicht vor.

Ferner wurde uns in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass die Kontoguthaben seit der 
Übernahme der Verwaltung dieser Treuhandkonten durch den Treuhänder 2 im Dezember
2019 nunmehr auf Konten von zwei anderen Banken (im Folgenden „Bank 2" und ^Bank 3") 
übertragen worden seien.

Scans der an den Abschlussprüfer gerichteten Bankbestätigungen der Bank 2 und der Bank 3 
mit Datum vom 16. März 2020 bzw. vom 17. März 2020, die KPMG vom Abschlussprüfer zur 
Verfügung gestellt wurden, weisen Gesellschaften von Wirecard als wirtschaftlich Berechtigte 
der Gelder aus. Entsprechende unmittelbare Bankbestätigungen gegenüber KPMG, die vor 
dem Hintergrund der forensischen Aspekte der Untersuchung durch die jeweils neutralen für 
entsprechende Anfragen zuständigen Stellen der jeweiligen Banken erfolgen sollen, konnten 
vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Corona-Virus bisher nicht zeitgerecht bereitgestellt 
werden. Insoweit konnten wir die Verlässlichkeit der an den Abschlussprüfer gerichteten 
Bankbestätigungen bisher nicht abschließend beurteilen.

In chronologischer Hinsicht stellen wir unsere Untersuchungsergebnisse wie folgt dar;

Ausweislich in Form elektronischer Kopien vorgelegter Kontoauszüge der Bank 2 zu zwei 
jeweils auf Treuhänder 2 lautenden Konten vom 10. Februar 2020 wurden

-  auf eines der beiden Konten am 1. Dezember 2019 EUR 1.000,00 und am 16. Dezember 
2019 EUR (...) sowie

-  auf das andere Konto am 1. Dezember 2019 EUR 1.000,00 sowie am 16. Dezember 2019 
EUR (...).

übertragen.

Aus den uns am 19. Februar 2020 in Form elektronischer Kopien übermittelten Kontoauszü
gen der Bank 2 sind keine Hinweise auf Wirecard bzw. Wirecard-Gesellschaften ersichtlich.
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Aus uns am 5. März 2020 ebenfalls in Form elektronischer Kopien vorgelegten Kontoauszügen 
der Bank 3 zu zwei jeweils auf Treuhänder 2 lautenden Konten ist ersichtlich, dass

-  auf eines dieser Konten erstmals am 9. Dezember 2019 eine Einzahlung i. H. v.
EUR 1.000,00 und am 16. Dezember 2019 eine Einzahlung i. H. v. EUR (...) erfolgten und 
das Konto im Zeitraum vom 9. Januar 2020 bis zum 9. Februar 2020 einen während dieses 
Zeitraums unveränderten Bestand von EUR (...) aufwies,

-  auf das andere Konto erstmals am 9. Dezember 2019 eine Einzahlung i. H. v. EUR 1.000,00 
und am 16. Dezember 2019 eine Einzahlung i. H. v. EUR (...) erfolgten und das Konto im 
Zeitraum vom 9. Januar 2020 bis zum 9. Februar 2020 einen während dieses Zeitraums 
unveränderten Bestand von EUR (...) aufwies.

Auch aus den uns am 5. März 2020 vorgelegten Kontoauszügen der Bank 3 sind keine Hin
weise auf Wirecard bzw. Wirecard-Gesellschaften bzw. vom Kontoinhaber Treuhänder 2 
abweichende wirtschaftliche Berechtigte ersichtlich.

Auf Basis dieser Kontoauszüge konnten wir keine Verbindungen zwischen den Bankkonten 
und den auskunftsgemäß von TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3 durch Zahlung 
auf das Escrow Account beglichenen Forderungen und damit den erzielten Umsatzerlösen 
hersteilen. Somit konnten wir auch auf Basis der Auszüge der Bankkonten weder für den 
Untersuchungszeitraum (2016 bis 2018) noch für 2019 gesicherte Aussagen zur Herkunft der 
Gelder auf den Konten treffen. Insoweit haben diese Untersuchungshandlungen nicht zu 
einem positiven Nachweis zu der Existenz der Umsatzerlöse durch Zahlungseingänge von 
dem jeweiligen TPA-Partner im Untersuchungszeitraum geführt.

Im Rahmen unseres Besuches der Banken vor Ort wurde uns am 4. März 2020 von einer 
Mitarbeiterin der Bankfiliale der Bank 2 mündlich mitgeteilt, dass die entsprechenden Konto
guthaben für Rechnung von Wirecard gehalten werden.

Nunmehr vorgelegte Scans der an den Abschlussprüfer gerichteten Bankbestätigungen der 
Bank 2 und der Bank 3 mit Datum vom 16. März 2020 bzw. vom 17. März 2020, die KPMG 
vom Abschlussprüfer zur Verfügung gestellt wurden, weisen Gesellschaften von Wirecard als 
wirtschaftlich Berechtigte dör Gelder aus.

Ein von KPMG durchgeführter Vergleich der zum 31. Dezember 2019 bestätigten Kontostände 
bei beiden bei der Bank 3 geführten Konten führte jedoch zu dem Ergebnis, dass diese jeweils 
um EUR 1.000,00 niedriger bestätigt wurden, als dies aufgrund der uns vorgelegten, jeweils 
für den Zeitraum vom 9. Dezember 2019 bis zum 9. Januar 2020 übermittelten Kontoauszüge 
zu erwarten gewesen wäre. Hintergrund ist nach den uns erteilten Auskünften, dass von 
Treuhänder 2 im Rahmen der Kontoeröffnung ein Betrag von EUR 1.000,00 jeweils auf die 
Bankkonten initial eingezahlt wurde. Der Saldo des Kontoauszuges zum 31. Dezember 2019 
umfasst diesen initial eingezahlten Betrag und die im Nachgang der Eröffnung auf die Bank
konten jeweils auf die Konten transferierten Beträge. Der in der Saldenbestätigung zum 
31. Dezember 2019 bestätigte Betrag umfasst jedoch nur die transferierten Beträge und nicht 
den initial eingezahlten Betrag von EUR 1.000,00. Auskunftsgemäß berücksichtige die Bank in 
der Saldenbestätigung abweichend vom Kontoauszug jeweils die unterschiedlichen wirtschaft
lichen Berechtigten für die Kontosalden und weist in der Bankbestätigung nicht den initial
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eingezahlten Betrag (wirtschaftlich Berechtigter Treuhänder 2), sondern nur die auf die Konten 
transferierte Beträge (wirtschaftlich Berechtigter Wirecard-Gesellschaften) aus.

Entsprechende unnnittelbare Bankbestätigungen gegenüber KPMG, die vor dem Hintergrund 
der forensischen Aspekte der Untersuchung durch die jeweils neutralen für entsprechende 
Anfragen zuständigen Stellen der jeweiligen Banken erfolgen sollen, konnten vor dem Hinter
grund der Ausbreitung des Corona-Virus nicht zeitgerecht bereitgestellt werden. Insoweit 
konnten wir bisher die Verlässlichkeit der an den Abschlussprüfer gerichteten Bankbestäti
gungen nicht beurteilen.

1.3.1.1.6 Zwischenergebnisse der erweiterten Untersuchungshandlungen im Third-Party 
Acquiring-Geschäft für den Monat Dezember 2019 (Auftragserweiterung)

Hintergrund

Im Geschäftsjahr 2019 fand eine Umstellung der Transaktionsabwicklung auf eine nunmehr 
auch für das TPA-Geschäft eingerichtete Plattform von Wirecard (sog. Elastic Engine für das 
TPA-Geschäft) statt. Insoweit liegen nunmehr seit der Umstellung eigene Datenbestände über 
die Transaktionen vor. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Transaktionsdaten ohne Mitwir
kung Dritter. Daher hat KPMG am 15. April 2020 entsprechend dem dafür originär vereinbar
ten Terminplan über 200 Mio. Datensätze mit Transaktionsdaten für den Monat Dezember 
2019 entgegengenommen, die derzeit analysiert werden. KPMG weist darauf hin, dass die 
diesbezüglichen auch im Rahmen einer Auftragserweiterung vorgesehenen Untersuchungs
handlungen (siehe dazu im Einzelnen Abschnitt 1.2. dieses Berichtes) im Zusammenhang mit 
dem Third-Party Acquiring-Geschäft noch nicht abgeschlossen sind.

Ergebnisse der Datenanalysen und erweiterten Untersuchungshandlungen

Für Zwecke der Durchführung der erweiterten Untersuchungshandlungen für den Monat 
Dezember 2019 hat KPMG entsprechend dem vereinbarten Zeitplan für die Auftragserweite
rung am 15. April 2020 die Transaktionsdaten für den Monat Dezember 2019 für die über TPA- 
Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3 abgewickelten Transaktionen entgegengenom
men, die derzeit in der Hochsicherheitsumgebung von KPMG analysiert und nach Abschluss 
der Analysen final gelöscht werden. Der KPMG übermittelte Datenbestand umfasste aus
schließlich genehmigte Transaktionen von insgesamt 863 Merchants Accounts. Die enthalte
nen Transaktionsdaten haben Transaktionen für die Währungen JPY, USD und EUR umfasst.

Hinsichtlich dieses Datenbestandes hat KPMG Datenanalysen auf KPMG Servern durchge
führt und die Summen der Transaktionsvolumina je TPA-Partner auf Basis der Transaktionsda
ten für den Monat Dezember 2019 mit der jeweiligen Abrechnung von dem jeweiligen TPA- 
Partner (TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3) für den Monat Dezember verglichen. 
Im Rahmen dieses Abgleichs der Transaktionsdaten mit den Abrechnungen hat KPMG für 
zwei TPA-Partner zusätzlich auf Ebene der einzelnen Merchant Accounts einen Abgleich der 
Transaktionsvolumina in Originalwährung mit den entsprechenden Abrechnungen vorgenom
men. Zusätzlich konnte KPMG für einen dieser beiden TPA-Partner auch die Anzahl der Trans
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aktionen auf Ebene der Merchant Accounts mit der Abrechnung abgleichen. Bei dem dritten 
TPA-Partner erfolgte ein Abgleich zwischen den bereitgestellten Transaktionsdaten und der 
Abrechnung für die Transaktionsvolumina nach Währungen und die Anzahl der Transaktion in 
Summe, da die Abrechnung keine Angaben zu den einzelnen Merchant Accounts enthielt.

Weitere Inhalte unserer Datenanalysen waren u. a. die Analyse Häufigkeitsverteilung von den 
Transaktionsbeträgen, die Identifizierung von besonders hohen Transaktionsbeträgen sowie 
die Ermittlung der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Transaktionsbeträgen je 
Merchant Account. Weiterhin hat KPMG je Merchant Account untersucht, welche Felder 
vollständig, teilweise oder gar nicht befüllt sind. Darüber hinaus hat KPMG die Buchung der 
Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 in der Buchhaltung der relevanten Wirecard- 
Gesellschaften untersücht.

Der Abgleich der erhaltenen Transaktionsdaten mit den Abrechnungen für den Monat „De
zember 2019" für die drei TPA-Partner (TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3) hat 
zu nicht wesentlichen Abweichungen geführt. Diese betrugen bei den Transaktionsvolumina 
und der Anzahl der Transaktionen zwischen 0 % und 0,017 %. Die Abrechnungen für den 
Monat Dezember 2019 konnte KPMG zu den Buchungssätzön in der Rechnungslegung ab
stimmen.

Damit hat KPMG nach dem aktuellen Zwischenstand der Datenanalysen in diesem Teilbereich 
bisher keine Anhaltspunkte, dass die in den Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 
ausgewiesenen Transaktionsvolumina in wesentlichen Belangen von den durch KPMG auf 
Basis des KPMG zur Verfügung gestellten Datenbestandes ermittelten Transaktionsvolumina 
abweichen. KPMG weist darauf hin, dass eine inhaltliche Untersuchung der Vertragskonformi
tät und Richtigkeit dieser Abrechnungen bisher noch nicht durchgeführt wurde.

Die im Rahmen der o.a. weiteren Datenanalysen identifizierten Sachverhalte und gestellten 
Fragen konnten KPMG durch Wirecard nachvollziehbar erläutert und beantwortet werden.

Nach dem aktuellen Zwischenstand der Datenanalysen sind KPMG insoweit bisher keine 
Sachverhalte bekannt geworden, die Anlass zu wesentlichen Zweifeln an der Authentizität der 
bereitgestellten Daten geben. KPMG weist darauf hin, dass weder die KPMG - Datenanalysen 
(u. a. auch die Untersuchung des Datenextraktionsprozesses) noch die weiteren Untersu
chungshandlungen durch KPMG für den Monat Dezember 2019 abgeschlossen sind und dass 
sich die dargestellten Ergebnisse mit dem weiteren Fortgang der Untersuchung ändern kön
nen.

Ferner weist KPMG darauf hin, dass KPMG aus den zusätzlichen Untersuchungshandlungen 
keine Rückschlüsse auf den Untersuchungszeitraum 2016-2018 sowie aufgrund des begrenz
ten Betrachtungszeitraums „Dezember 2019" keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit 
der Umsatzerlöse des gesamten Jahres 2019 ziehen wird.

Im Rahmen des Weiteren Fortgangs der Untersuchung werden wir weitere Datenanalysen 
durchführen und die Ergebnisse der Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 mit ent
sprechenden Zahlungseingängen auf den Treuhandkonten abstimmen. Weiterhin werden wir

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | 26



für eine bewusste Auswahl und eine zufallsbasierte Stichprobe aus den zur Verfügung gestell
ten Transaktionsdaten Transaktionsbestätigungen von den jeweiligen Händlern einholen.

Hinsichtlich der finalen Ergebnisse der weiteren Untersuchungshandlungen inn Zusammen
hang mit der Auftragserweiterung für den Monat Dezember 2019 wird KPMG gesondert 
berichten.

1.3.1.2 Existenz bestimmter Kundenbeziehungen

1.3.1.2.1 Vorwürfe

Ein am 15. Oktober 2019 erschienener FT-Artikel „Wirecard's suspect accounting practices 
revealed" enthält unter anderem verschiedene Behauptungen in Bezug auf (angeblich) frag
würdige Kundenbeziehungen im TPA-Geschäft mit einem TPA-Partner, die in einem weiteren 
FT-Artikel „Wirecard: the unanswered questions“ vom 18. Oktober 2019 erneut aufgegriffen 
wurden:

„A t the heart of the matter are the names of 34 Companies. Internal financial re- 
ports appeared to attribute substantial profits to payments processed for These 
Companies on behalf of Wirecard by a third-party: [.../. (...)

Wirecard's Statement said 'the 34 Company names mentioned by the Financial 
Times refer to labels of customer clusters created for reporting and reconciliation 
purposes, each containing hundreds of individual genuine merchants. The conclu- 
sions drawn by the Financial Times are therefore not correct.'

Whistleblowers with experience of Wirecard operations in multiple countries said 
they were unaware ofany practice of using aliases to mask dient identities in fi
nancial reports."

Bei der in dem FT-Artikel erwähnten Firma handelt es sich offensichtlich um einen TPA- 
Partner, zu der die zur Wirecard Gruppe gehörigen Gesellschaften Cardsystems Middle East 
FZ-LLC  ̂Dubai, Vereinigte Arabische Emirate („Cardsystems Middle East") sowie die Wirecard 
UK & Ireland Ltd., Dublin, Irland („Wirecard UK & Ireland"), im Untersuchungszeitraum 2016- 
2018 Geschäftsbeziehungen unterhielten.

Der FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 enthält einen Link, der den Download eines ZIP-Archivs 
ermöglicht, welches (angeblich) Wirecard-interne Dokumente enthält. Hierzu veröffentlichte 
die FT am 15. Oktober 2019 einen weiteren Artikel mit dem Titel „The Wirecard documents, 
explained", in dem insbesondere auf eine in dem ZIP-Archiv enthaltene Microsoft Excel-Datei 
„IJbersicht Dritt-Acquirer 2017-06-30 Stand 20-07-2017 Vl.xlsx" Bezug genommen wird. Das 
Tabellenblatt „O l 2017 [...] Card Systems" dieser Microsoft Excel-Datei soll gemäß der FT 
Angaben zu Transaktionen enthalten, die für die 34 aufgeführten „Companies" über abgewi
ckelt worden seien.
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Im Hinblick auf die angebliche Fragwürdigkeit der von den Wirecard-Gesellschaften in Koope
ration mit einem TPA-Partner unterhaltenen Kundenbeziehungen enthält der FT-Artikel vom 
15. Oktober 2019 insbesondere folgende Aussagen:

"The FT found that eight of the 34 Companies had shut down by the time their 
names appeared next to monthly financial data for transactions and sales in 2017.
( . . . )

"A further 15 of the 34 told the FT they had never heard of {...]. "

Somit wurde in den zitierten FT-Artikeln letztlich die Authentizität von aus der Geschäfts
beziehung zu einem TPA-Partner erzielten Umsatzerlösen in Frage gestellt.

1.3.1.2.2 Ergebnisse der Untersuchungshandlungen

Bei den in der Presse angegebenen Namen handelte es sich auskunftsgemäß um „Ac
count Name"-Bezeichnungen bzw. Alias-Namen, unter denen seinerzeit die Umsätze 
von an einen TPA-Partner vermittelte Kunden erfasst worden seien. Da uns die hinter 
den 34 in der Presse zitierten angeblichen Kunden (Alias-Namen) stehenden tatsächli
chen Kundennamen nicht vorgelegt werden konnten, konnte die Existenz dieser Kun
denbeziehungen für den Untersuchungszeitraum 2016 bis 2018 durch KPMG nicht 
verifiziert werden.

Im Verlauf der Untersuchung wurden uns jedoch Listen der auskunftsgemäß in den 
Abrechnungen eines TPA-Partners im Jahr 2019 verwendeten (Kurz-)Bezeichnungen mit 
diesen zugeordneten tatsächlichen Unternehmen zur Verfügung gestellt. Unsere Re
cherchen zu den in den Listen für das Jahr 2019 enthaltenen 33 Unternehmen führten 
für 2019 zu dem Ergebnis, dass 32 der insgesamt 33 angegebenen Unternehmen in den 
Unternehmensregistern der entsprechenden Länder recherchiert werden konnten.

Bei den von Wirecard an die TPA-Partner vermittelten Kunden handelte es sich zum Teil 
auskunftsgemäß um Unternehmen, die als sogenannte „Aggregator Merchants" bzw. „Pay
ment Facilitators" agierten, wobei Letztere bestimmte Zahlungsverkehrsdienstleistungen für 
ihnen angeschlossene, „dahinterliegende" sogenannte „Sub-Merchants" erbrachten bzw. in 
deren Auftrag organisierten. Die originären Kreditkartentransaktionen fanden auskunftsgemäß 
auf der Ebene von (Händler-)Unternehmen (Sub-Merchants) statt, die keine Vertragsbeziehun
gen zu den TPA-Partnern unterhielten, sondern in Vertragsbeziehungen zu den „Aggregator 
Merchants" bzw. „Payment Facilitators" standen. Daher waren die originären (Händler-) 
Unternehmen (Sub-Merchants) weder mit Wirecard-Gesellschaften vertraglich verbunden 
noch (auskunftsgemäß mit Ausnahme einiger bedeutender Kunden) der gruppenweit agieren
den Sales-Organisation der Wirecard bekannt.

Bei den in dem FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 angegebenen Namen handelte es sich 
auskunftsgemäß um „Account Name"-Bezeichnungen, unter denen seinerzeit die Umsätze 
von an einen TPA-Partner vermittelten Kunden ausgewiesen worden seien. Diese Bezeich
nungen seien auskunftsgemäß nicht in allen Fällen (im gesamten Untersuchungszeitraum) 
Kurzbezeichnungen von Unternehmen gewesen, deren Umsätze tatsächlich in den Abrech
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nungen ausgewiesen wurden. Vielmehr seien die Bezeichnungen auch in den Fällen beibehal
ten worden, in denen die einer bestimmten Bezeichnung ursprünglich zugeordneten und für 
die Wahl der Bezeichnung insoweit ursprünglich „prägenden" Kundenbeziehung zu einem 
späteren Zeitpunkt nicht mehr bestand. Vor diesem Hintergrund seien insbesondere im Ql 
2017 über einen TPA-Partner abgewickelte Umsätze teilweise unter ursprünglichen „Account 
Name"-Bezeichnungen zusammengefasst worden, die tatsächlich mit anderen Unternehmen 
erzielt worden seien. Die Wirecard AG gab als Begründung für die Beibehaltung ursprünglich 
gewählter Bezeichnungen in denjenigen Fällen an, in denen die ursprüngliche „namensge
bende" Kundenbeziehung später nicht mehr bestand, dass der mit der Änderung der Be
zeichnungen verbundene Anpassungsaufwand vermieden werden sollte.

Unabhängig davon haben wir zu den im FT-Artikel vom 15. Oktober 2019, Titel „Wirecard 
suspect accounting practices revealed"^ enthaltenen Bezeichnungen für die 34 (angeblichen) 
Kunden von einem TPA-Partner Hintergrundrecherchen durchgeführt.

Unsere Hintergrundrecherchen waren dabei auf die Identifikation derjenigen acht der 
34 Unternehmen fokussiert, die gemäß dem FT-Artikel im Ql 2017 nicht mehr existent bzw. 
aktiv gewesen sein sollen. In sieben von acht Fällen könnten auf der Basis der in den Abrech
nungen eines TPA-Partners enthaltenen Kurzbezeichnungen (Account Name) identifizierte 
Unternehmen im Jahr 2017 tatsächlich nicht mehr existiert bzw. keine relevanten Geschäfts
aktivitäten mehr betrieben haben. In einem Fall ergaben unsere Hintergrundrecherchen, dass 
eine Übernahme durch eine andere Gesellschaft erst Ende 2017 erfolgte.

Da nach den uns erteilten Auskünften die unter den (Kurz-)Bezeichnungen („Account Names") 
zugeordneten Umsätze jedenfalls teilweise aus Transaktionen mit anderen Unternehmen 
resultierten, haben wir Übersichten der für die Jahre 2016 bis 2018 geltenden Zuordnungen 
der verwendeten Kurzbezeichnungen zu den tatsächlichen Kunden angefordert. Da uns diese 
Übersichten für die Jahre 2016 bis 2018 nicht vorgelegt wurden, konnten wir insoweit für den 
Untersuchungszeitraum die Existenz dieser Unternehmen durch Überprüfungen bzw. Hinter
grundrecherchen nicht verifizieren.

Nachdem die angeforderten Übersichten für den Untersuchungszeitraum nicht vorgelegt 
wurden, wurden uns im Verlauf der Untersuchung jedoch Listen der ausweislich der von 
Wirecard verwendeten Tabellenbezeichnungen in den Abrechnungen eines TPA-Partners im 
Jahr 2019 verwendeten (Kurz-)Bezeichnungen mit diesen zugeordneten Unternehmensbe
zeichnungen zur Verfügung gestellt. Einige der in diesen Listen aufgeführten Unternehmen 
sind (gleichzeitig) verschiedenen (Kurz-)Bezeichnungen zugeordnet. Das heißt, die Zuordnun
gen sind nicht eindeutig. Aus der für die Cardsystems erstellten Liste sind 20 
(Kurz)Bezeichnungen mit insgesamt 17 zugeordneten Unternehmen, aus der Liste für die 
Wirecard UK & Ireland erstellten Liste sind 20 (Kurz)Bezeichnungen mit insgesamt 16 zuge
ordneten Unternehmen ersichtlich.

® Link: https://www.ft.com/content/19c6be2a-ee67-11e9-bfa4-b25f11142901, zuletzt eingesehen am 20. März 2020
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Für diese insgesamt 33 Unternehmen haben wir entsprechende Hintergrundrecherchen 
durchgeführt. Im Ergebnis unserer Hintergrundrecherchen zu den 33 Unternehmen in den von 
Wirecard zur Verfügung gestellten Listen ist festzuhalten, dass

-  unter der in der für die Cardsystems erstellten Liste angegebenen Firmenadresse nicht das 
aufgeführte Unternehmen 1, sondern ein Unternehmen 2 registriert ist, welches kosmeti
sche Produkte importiert; dabei weisen Unternehmen 1 und Unternehmen 2 weitgehende 
Namensübereinstimmung auf;

-  die übrigen 32 der insgesamt 33 in den genannten Listen angegebenen Unternehmen in 
den Unternehmensregistern der entsprechenden Länder registriert waren,

-  die Geschäftsprofile dieser Unternehmen sehr unterschiedlich sind und teilweise Zah
lungsabwicklungsleistungen bzw. IT-Dienstleistungen im Zahlungsverkehr umfassen, wo
bei für eines der Unternehmen (Unternehmen 3) keine näheren Informationen zu dessen 
Gegenstand erlangt werden konnten.

Nach den uns erteilten Auskünften würden entsprechende Kontrollen zur Existenz der Kunden 
von den TPA-Partnern im Rahmen der Compliance-Prüfungen (KYC) im Zuge des Onboardings 
der jeweiligen Kunden vorgenommen. Wirecard-Gesellschaften würden diese auskunftsge
mäß von den TPA-Partnern durchgeführten unter anderem auf die Existenz der Kunden ausge
richteten KYC-Compliance-Prüfungen im Rahmen des Onboardings der Kunden jedoch nach 
den uns erteilten Auskünften weder nachvollziehen, überwachen noch entsprechende Nach
weise hierzu anfordern, da hierfür der jeweilige TPA-Partner verantwortlich ist.

\

1.3.1.3 Darstellungen zum Third Parly Acquiring-Geschäft in Geschäftsberichten und 
Investoreji-PräS'entätionen der^irecard AG

1.3.1.3.1 Vorwürfe j
/

In der Presse wurde auch der Vorwurf angeblich nicht sachgerechter Darstellungen zum TPA- 
Geschäft in Geschäftsberichten und Investoren-Präsentationen der Wirecard AG erhoben.

In eineni am 24. April 2019 veröffentlichten FT-Artikel mit dem Titel „Wirecard relied on three 
opaque jjartners" findet sich hierzu Folgendes;

the revelations suggest Wirecard's executive leadership in Munich (...) have 
for years faiied to disclose fundamental Information about the nature and structure 
of the business."

Aus dem Kontext ergibt sich, dass sich dieser Vorwurf insbesondere auf das mit den Ge
schäftspartnern TPA-Partner 1, TPA-Partner 2 und TPA-Partner 3 betriebene TPA-Geschäft 
bezieht.
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Aus der im Lagebericht vorgenommenen Darstellung des Debitorenrisikos und des 
Bestandskundenrisikos ergeben sich Zweifel daran, dass die Reichweite dieser Risiken 
in Bezug auf das TPA-Geschäft für den Abschlussadressaten ausreichend erkennbar ist.

In Bezug auf das Debitorenrisiko könnte sich aus der vorgenommenen Darstellung im Lagebe
richt der Eindruck ergeben, dass das Risiko aus Rückbelastungen (Chargebacks) ausschließlich 
im Zusammenhang mit den Forderungen aus dem Acquiring-Bereich steht. Tatsächlich betrifft 
das Rückbelastungsrisiko nach den gewonnenen Erkenntnissen aber bei dem TPA-Geschäft 
von Wirecard einen erheblichen Teil der als Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläquivalente 
ausgewiesenen Escrow Accounts, da diese als Sicherheit für die von den TPA-Partnern und 
mittelbar damit auch von den Acquiring-Banken übernommen Adressenausfallrisiken in Char- 
ge-Back-Fällen dienen. Somit ergeben sich Zweifel daran, dass der Adressat der externen 
Berichterstattung die Höhe des Rückbelastungsrisikos richtig einschätzen kann, da nicht ohne 
weiteres erkennbar ist, dass und in welchem Umfang die Escrow-Beträge zur Abdeckung des 
Rückbelastungsrisikos als Barsicherheit hinterlegt wurden.

In Bezug auf das Bestandskundenrisiko ergeben sich aus unserer Sicht Zweifel daran, ob die 
Berichterstattung über die Risiken aus dem Wegfall von Bestandskunden ausreichend ist. 
Insbesondere ist zu hinterfragen, ob die Risikoberichterstattung nicht auch die Risiken aus 
einem möglichen Wegfall der zwischengeschalteten TPA-Partner und gegebenenfalls diesbe
zügliche risikomindernde Maßnahmen umfassen sollte.

1.3.1.3.2 Ergebnisse der Untersuchungshandlungen

Fraglich ist, ob beim Wegfall eines TPA-Partners ohne Weiteres (z. B. ohne wesentliche 
zeitliche Verzögerungen), die Vertragsbeziehungen zu den Merchants fortgesetzt werden 
könnten. Es wäre also für Zwecke der Risikobeschreibung im Lagebericht zumindest zu erwä
gen, ob eine Beendigung der Geschäftsbeziehung mit einem der TPA-Partner nicht ebenfalls 
ein erhebliches finanzielles Risiko zur Folge haben könnte. Insofern wäre unseres Erachtens 
zu hinterfragen, ob zum einen in der Risikoberichterstattung im Lagebericht dieser spezifische 
Risikoaspekt in angemessener Weise im Risikomanagementsystem Beachtung findet und 
zum anderen mögliche risikokompensierende Effekte zu berücksichtigen sind, über die das 
TPA-Kpnzentrationsrisiko abgemildert werden könnte.

1.3.1.4 \Bilanzierung des Third Party Acquiring-Geschäfts

1.3.1.4.1 Vorwülfe'■vvulfe

In einem FT-Artikel „Wirecard's problem Partners" vom 29. März 2019 wird unter anderem 
die Bilanzierungspraxis des von Unternehmen der Wirecard Gruppe betriebenen Third-Party- 
Accounting-Geschäfts in Frage gestellt. Der Artikel enthält hierzu unter anderem die nachste
hende Formulierung, die im Gesamtkontext des Artikels letztlich in Frage gestellt wird:

"For the purpose of its accounts, Wirecard argues it is sufficiently involved in 
some transactions to treat the revenues and costs of several third parties as its 
own."
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"Much of these profits from the three Partners were booked through Wirecard's 
largest business, Cardsystems Middle East, in Dubai in 2016 and 2017, according 
to whistleblowers who said accounts for the unit were not audited in those years. "

Ferner wurde in einem unter dem Titel „Wirecard's singulär approach to counting cash" 
veröffentlichten FT-Artikel vom 9. Dezember 2019 der folgende Vorwurf erhoben:

"Wirecard boosted its cash reserves in 2017 by including money held in 'trust ac
counts' used in its payments Processing operations, raising fresh questions about 
the opacity and integrity of financial Statements published by the German 
fintech.(...) Internal Wirecard documents (...) suggest [...] was also important to 
the group's balance sheet, which held €1.45bn of cash and equivalents at the end 
of March 2017. Correspondence indicates [...] was associated with €334m held in 
'trustee accounts’ as of that date. It is not clear if that particular sum was included 
in Wirecard's calculation of cash reserves; nevertheless other internal documents 
Show an attempt to justify the general principle that money held in 'trust accounts' 
used in its payments Processing operations, raising fresh questions about the 
opacity and integrity of financial Statements published by the German fintech. (...)

Asked by the FT to identify the nominated trustees fo r(...}accounts, Wirecard 
said: 'All funds are held with reputable financial institutions. (...) Trust accounts are 
only used to segregate our own cash from the operating cash of partner acquirers. 
Such trust accounts are held in the name of Wirecard and the funds can be ac- 
cessed at any time.'

Insoweit wurde in den Presseveröffentlichungen die Bilanzierungspraxis der Wirecard bzw. 
deren Tochtergesellschaften in Bezug auf

-  die Bilanzierung der über die TPA-Partner generierten Umsatzerlöse,

-  die Bilanzierung der Escrow Accounts,

in Frage gestellt. Ferner wurde die Frage aufgebracht, warum die Abschlüsse der Cardsys
tems Middle East sowie die Wirecard UK & Ireland angeblich nicht durch den Konzernab
schlussprüfer geprüft worden seien.

In diesem Kontext wird in dem Artikel unter anderem Folgendes ausgeführt:

1.3.1.4.2 Bilanzierung der Umsatzerlöse aus Third Party Acquiring-Geschäften mit TPA- 
Partnern

Auf Basis der erhaltenen Nachweise und Auskünfte und unserer auf dieser Basis durch
geführten Untersuchungshandlungen konnten wir die Angemessenheit der von Wire
card gewählten „Brutto-Bilanzierung" der mit den TPA-Partnern erzielten Umsatzerlöse 
mangels ausreichender Nachweise u. a. zu den jeweiligen Vertragsbeziehungen nicht 
vollständig nachvollziehen.
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Wirecard bilanzierte die Umsatzerlöse aus den TPA-Geschäften brutto, da sich Wirecard im 
Sinne der IFRS als Prinzipal für die in der Transaktionskette identifizierten Leistungsverpflich
tungen einstuft. Dies sei der Fall, da Wirecard die Verfügungsgewalt über die Transaktionen 
und somit die Erfüllung der Leistungsverpflichtung gegenüber dem jeweiligen Händler gehabt 
habe. Somit wurde trotz fehlender direkter vertraglicher Beziehung zwischen Wirecard und 
dem jeweiligen Merchant eben dieser in bilanzieller Hinsicht nach den IFRS trotzdem als 
Kunde angesehen. Der TPA-Partner wurde lediglich als für die Leistungserbringung an den 
Händler benötigter Dienstleister und somit als Agent eingestuft. Entsprechend wurden sämtli
che vom Merchant getragenen Transaktionsgebühren als Umsatzerlöse erfasst. TPA-Partnern 
zustehenden Anteile an den obigen Transaktionsgebühren wurden als Materialaufwand er
fasst.

Um dies auf Basis von vertraglichen Rechten beurteilen zu können, wären unseres Erachtens 
insbesondere die

-  zwischen dem jeweiligen TPA-Partner und den mit diesem TPA-Partner verbissenen 
Acquiring-Banken geschlossenen Verträge,

-  die Vorgaben der betreffenden Wirecard-Gesellsch^ften an die jeweiligen TPA-Partner in 
Bezug auf die Akzeptanz einzelner Kundenbeziehun^en bzw. Transaktionen (sogenannte 
Payment Strategy),

-  sowie die Verträge zwischen den jeweiligen Händlern und den TPA-Partnern
\

erforderlich. \

Entsprechende Unterlagen bzw. Verträge wurden uns bis züm Abschluss unserer Untersu
chung nicht zur Verfügung gestellt.

Über vertragliche Durchgriffsrechte hinaus könnte sich eine „Beherrschung der Kundenbezie
hung" im Sinne der IFRS auch aus tatsächlichen Geschäftsgepflogenheiten ableiten. In die
sem Zusammenhang wurden von Wirecard die Bedeutung der Payment Strategy sowie die 
tatsächliche Kontrolle über den Betrieb der Payment Platform angeführt.

Entsprechende Unterlagen oder Zugriffsmöglichkeiten auf die Payment Plattformen im Unter
suchungszeitraum, aus denen sich eine „Beherrschung der Kundenbeziehung" im Sinne der 
IFRS aus den tatsächlichen Gepflogenheiten ableiten ließen, wurden uns bis zum Abschluss 
unserer Untersuchung nicht zur Verfügung gestellt.

KPMG war daher nicht in der Lage, die eigene Einstufung der Wirecard als Prinzipal und damit 
die vorgenommene „Bruttobilanzierung" der Umsatzerlöse vollständig nachzuvollziehen.

1.3.1.4.3 Bilanzierung der Escrow Accounts

Zusammenfassend kommt KPMG auf der Basis der KPMG zur Verfügung gestellten 
Dokumente und der KPMG erteilten ergänzenden Auskünfte zu dem Ergebnis, dass 
Argumente gegen die von Wirecard vorgenommene Bilanzierung der Escrow Accounts 
als Zahlungsmittel bzw. Zahlungsmitteläquivalente im Untersuchungszeitraum 2016-
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2018 sprechen. Aus Sicht von KPMG liegen Argumente vor, nach denen es sich bei den 
Beständen auf den Escrow Accounts um sonstige finanzielle Vermögenswerte handeln 
könnte. Es bestehen jedoch in den betroffenen Regelungsbereichen der IFRS Ausle- 
gungs- und Ermessensspielräume, die Wirecard entsprechend einer gutachterlichen 
Stellungnahme nutzt.

Wirecard hat KPMG zum Ende der Untersuchung mit Datum vom 17. April 2020 einen 
Entwurf einer gutachtlichen Stellungnahme (unvollständiger Entwurf, für interne Dis
kussionszwecke) einer auf Rechnungslegung spezialisierten Beratungsgesellschaft zum 
Ausweis von als Sicherheit für Vertragspartner dienenden Zahlungsmitteln in den 
Konzernabschlüssen der Jahre 2016 bis 2018 vorgelegt. Gemäß dieser gutachtlichen 
Stellungnahme ist die Bilanzierung der Escrow Accounts als Zahlungsmittel bzw. Zah
lungsmitteläquivalente in den Konzernabschlüssen der Jahre 2017 und 2018 nicht zu 
beanstanden.

Die in der gutachtlichen Stellungnahme getroffenen Annahmen zum Sachverhalt sowie 
die unter Bezugnahme auf die IFRS und die dazu bestehende Fachliteratur gezogenen 
Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Bilanzierung der Escrow Accounts unterschei
den sich in zentralen Punkten, von den Annahmen, die unserer Argumentation zugrun
de liegen, und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen.

Ein Ausweis als Zahlungsmittel ist aus Sicht von KPMG zu hinterfragen. Nach unserer Ein
schätzung sprechen Argumente gegen die Einhaltung der Voraussetzungen zur Klassifizierung 
der Gelder auf den Escrow Accounts als Zahlungsmittel, da Zweifel bestehen, ob die in den 
IFRS verankerten Voraussetzungen einer „jederzeitigen Verfügbarkeit ohne Strafe" erfüllt 
waren. Im Einzelnen bestehen insbesondere folgende Argumente, die für die jeweiligen 
Geschäftsjahre unterschiedliche Relevanz haben:

-  Beim Abruf der Guthaben hätte Wirecard ökonomische Nachteile im Sinne einer Strafe 
(Penalty) erlitten.

-  Wirecard hätte bei Abruf der Guthaben auf den Escrow Accounts unterhalb einer verein
barten Mindesthöhe alternative Sicherheiten hinterlegen müssen. Es ergaben sich An
haltspunkte dafür, dass Wirecard über diese Sicherheiten nicht in dem erforderlichen Um
fang verfügte.

-  Wirecard hätte (im Jahr 2016) zum Abruf der Guthaben der Zustimmung des TPA-Partners 
bedurft.

Gegen die Klassifizierung als Zahlungsmitteläquivalente bestehen Argumente darin, dass 
die auf den Treuhandkonten hinterlegten Mittel Sicherungszwecken dienten und entspre
chend den KPMG schriftlich vorliegenden Aussagen nicht zur Begleichung von kurzfristigen 
Zahlungsverpflichtungen verwendet werden sollten. Die vorgesehene Verwendung der Mittel 
der Treuhandkonten zur Begleichung von kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen ist jedoch eine 
nach den IFRS erforderliche Voraussetzung für den Ausweis als Zahlungsmitteläquivalent.

Hinsichtlich der zuvor dargestellten Aspekte bestehen Auslegungs- und Ermessensspielräume 
die Wirecard entsprechend einer gutachterlichen Stellungnahme nutzt.
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1.3.1.4.4 Abschlussprüfungen der Cardsystems Middle East und Wirecard UK & Ireland

Hinsichtlich des Vorwurfs, dass die Abschlüsse der Cardsystems Middle East sowie die 
Wirecard UK & Ireland angeblich nicht durch den Konzernabschlussprüfer geprüft worden 
seien, ergaben die diesbezüglichen Untersuchungen von KPMG Folgendes:

Die Rechnungslegungsinformationen der Cardsystems Middle East sowie der Wirecard UK & 
Ireland wurden ausweislich der entsprechenden Konzernabschlussprüfungsberichte von EY 
Audit in den Jahren 2016 bis 2018 in die Prüfung des Konzernabschlusses unter Berücksichti
gung einer Teilbereichswesentlichkeit einbezogen („full scope").

1.3.2 Ergebniszusammenfassung Digital Lending Business

1.3.2.1 Wirecard-Definitionen

Unter der Bezeichnung „Digital Lending Business®" fasst die Wirecard AG folgende Pro kte 
zusammen;

Produkt

Fintech Loan

Digital Credit

Erläuterung

-  Support Fintechs with liquidity for their own products

-  Offered as Service in addition to WD platform, banking 
license, etc.-

——-------N r : '*—  \  -----------------------------------
-  Access totiquidity an"d working Capital for merchants

-  Cüi^tomized^Ni^it based on historical and future ex- 
pecked transactiöns, as well as other scoring models

------------------------------— —
Merchant Cash Adyancö.^ 
(„MCA") N  \

-  £arly Settlement to the merchant to improve liquidity

-  Scoring based on historic transactiöns and other scoring 
models

Tabelle 2: Erläutei^ungen zum'„Digital letiding business" (Quelle: Investor Presentation Q3/9M results, 
6. November 2019)

Das MCA-Produkt ist nach Darstellung von Wirecard dadurch charakterisiert, dass ein Acquirer 
den an einen Händler auszuzahlenden Betrag früher zur Verfügung stellt, als dies üblicher
weise im Rahmen des Settlements der Kartentransaktion der Fall wäre („Early settlement"). 
Die Auszahlung des Betrags an den Händler erfolgt nach der Kreditkartenzahlung durch des
sen Kunden und teilweise gegen den Einbehalt einer zusätzlichen, neben sonstigen Gebühren 
vom ursprünglichen Zahlungsbetrag abzuziehenden Gebühr.

Definition „Digital Lending Business" gemäß der „Investor Presentation Q3/9M results, 6. November 2019", 
veröffentlicht unter https:/Air.wirecard.com/websites/wc/English/500/overview.html
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1.3.2.2 Veröffentlichte Zahlenangaben zum Merchant Cash Advance-Geschäft, u. a. in
Brasilien und der Türkei

1.3.2.2.1 Vorwürfe

Im Zusammenhang mit veröffentlichten Zahlenangaben zum Merchant Cash Advance- 
Geschäft, u. a. in Brasilien und der Türkei wurden folgende Vorwürfe erhoben:

„ The issues regarding Wirecard's Merchant Cash Advance 
product are in two distinct areas:
1. The Management Board has been inconsistent in explaining 
the size of this lending, as well as where and how it is taking 
place. Conflicting Information has been offered during Compa
ny announcements and in meetings/calls with Investment 
analysts.
2. [Webseite 1] has compelling evidence demonstrating that 
the two countries in which Management has cjeimed MCA 
lending is most significant -  Brazil and Turkey -  cannot possibfy 
be offering any meaningfui Programme of this type.
In combination, these inconsistencies strongly suQgest that the 
Management Board is attempting to hide the truth of its MCA- 
lending Programme and disguise a significant hole in the bal- 
ancesheet."

Quelle

Webseite 1,23. August 
2019: Letter to the Supervi
sor/ Board^

„Inconsistent disdosures
The MCA Programme was first disclosedto Investors in No
vember 2018 at which time the balance wäs announced as 
6200M of lending. Management described this programme as 
a reason for Cashflow being weaker than otherwise expected. 
Over the following quarters, the size of the Programme grew, 
peaking at the end of Q1 with lending of €400M.
During the recent results announcement at the end of Q2, the 
Management Board claimed the total amount had shrunk to 
€370M. On multiple occasions, analysts have been told that 
most or at least 33 % (or 6133M) was being lent in Brazil and 
Turkey, but this was backtracked in August 2019 when the 
firm claimed that 'Brazil and Turkey was a little bit under 1/3.

Webseite 1, 23. August 
2019: Letter to the Supervi- 
sory Board®

Tabelle 3: Vorwürfe in Bezug auf veröffentlichte Zahlenangaben zum Merchant Cash Advance-Geschäft

Demnach wurde zusammenfassend die Höhe und Zusammensetzung des Merchant Cash 
Advance Geschäfts im Rahmen der Veröffentlichungen der Gesellschaft in Frage gestellt.

Webseite 1, abgerufen am 5. November 2019 
Webseite 1, abgerufen am 5. November 2019

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | 36



Nach einem KPMG vorgelegten internen Aktenvermerk sollten die veröffentlichten 
Angaben zum Volumen von Merchant Cash Advance der Erläuterung von Business 
Modellen dienen. Es handle sich nicht um ein definiertes Produkt, sondern um eine 
Mehrwertleistung, die teilweise integraler Bestandteil der Dienstleistungen von Wire- 
card sei. Daher sei dieses Volumen eine Management-Schätzung, die auf verschiedenen 
Annahmen und Kalkulationen beruht. Diese wurden grob gerundet und spiegeln daher 
eher eine strategische Richtungsweisung wider. Demzufolge sei zu keiner Zeit geplant 
gewesen, diese im Geschäftsbericht aufzuführen. Vor diesem Hintergrund konnten uns 
keine Übersichten zu Kunden zur Verfügung gestellt werden, die zu den jeweiligen 
Stichtagen Merchant Cash Advance erhalten haben sollen. Wirecard hat die Vorge
hensweise im Rahmen der Schätzung der Merchant Cash Advance Volumina und die 
jeweils verwendeten Parameter in einem für Zwecke dieser Untersuchung erstellten 
Aktenvermerk dokumentiert. Die Schätzungsgrundlagen basieren teilweise auf Exper
tenschätzungen des Managements lokaler Wirecard-Gesellschaften (u. a. zur Dauer der 
Vorfinanzierungen).

Das Merchant Cash Advance-Volumen, insbesondere im Hinblick auf Brasilien und die 
Türkei sei nicht aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der betreffen Wirecard- 
Gesellschaften ersichtlich, da die betreffenden Wirecard-Gesellschaften lediglich Zah
lungen an ihre (Händler-)Kunden weiterleiteten, nachdem sie selbst die entsprechende 
Liquidität von den jeweiligen Acquiring-Banken erhalten hätten.

Die Wirecard AG hat das Merchant Cash Advance-Geschäftsvolumen in der Unterlage „Inves
tor Presentation Q3/9M results, 6 November 2019" (im Folgenden „Investorenpräsentation") 
zur Vorstellung der Q3-Ergebnisse 2019 in folgendem Umfang angegeben;

-  Q4 2018: EUR 285 Mio

-  Ql 2019: EUR 400 Mio

-  Q2 2019; EUR 370 Mio

-  Q3 2019: EUR 320 Mio

Nach den KPMG erteilten Auskünften wurden die MCA-Volumina einerseits

1) durch Addition der dem TPA-Partner 1 und TPA-Partner 3 eingeräumten und gezogenen 
Kreditlinien und andererseits

2) durch Schätzungen der MCA-Volumina übriger Wirecard-Gesellschaften auf der Grundlage 
von verschiedenen Schätzungsgrundlagen (u. a. Dauer der Vorfinanzierung) ermittelt.

1.2 2 .2.2 Ergebnisse der Untersuchungshandlungen

Zu 1) Kreditlinien an TPA-Partner 1 sowie TPA-Partner 3:

Das auf diese TPA-Partner entfallende MCA-Volumen soll dabei jeweils dem bilanziellen 
Forderungsbestand der Wirecard AG gegenüber diesen TPA-Partnern entsprochen haben, das 
heißt den von diesen TPA-Partnern gezogenen Kreditlinien. Im Geschäftsjahr 2018 wurde
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TPA-Partner 1 von der Wirecard AG eine unbesicherte Kreditlinie i. H. v. EUR 150 Mio sowie 
TPA-Partner 3 eine unbesicherte Kreditlinie i. H. v. EUR 100 Mio zur Verfügung gestellt. Aus 
den Kreditverträgen ergibt sich als Verwendungszeck jeweils „Merchant Cash Advance".

KPMG wurde keine Übersicht über die Kunden, denen diese Mittel in Form Merchant Cash- 
Advance gewährt wurden, vorgelegt.

In einer entsprechenden Dokumentation zusammengefasste und durch Wirecard bewertete 
Nachweise über eine Prüfung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse der TPA- 
Partner durch Wirecard bestanden im Untersuchungszeitraum nicht. Insbesondere wurden 
uns keine in einem strukturierten Prozess vorgenommenen Analysen der wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Kreditnehmer (TPA-Partner) vorgelegt (z. B. inhaltliche Auswertungen von 
Jahresabschlüssen etc.).

Zu 2) Wirecard Brazil S.A., Wirecard Ödeme ve Elektrotiik Para Hizmdtleri A.$,
Hermes I Tickets Pte Ltd, Wirecard Bank AG:

Die MCA-Volumina wurden nach den KPMG erteilten Auskünften unter Verwendung von 
Schätzparametern zum Umfang von „Early settlements" u. a. auf Basis von Transaktionsdaten 
und der Dauer von Vorfinanzierungen geschätzt. Nach einem KPMG vorliegenden Aktenver
merk seien diese Schätzungen erfolgt, da es sich nicht um ein definiertes Produkt handele, 
sondern um eine Mehrwertleistung, die teilweise integraler Bestandteil der Dienstleistungen 
von Wirecard sei. Daher sei dieses Volumen eine Management-Schätzung, die auf verschie
denen Annahmen und Kalkulationen beruht. Diese seien grob gerundet worden und spiegeln
daher eher eine s tra t^sche Richtungsweisung wider.
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1.3.2.3 Rechtliche Zulässigkeit des Merchant Cash Advance-Geschäfts in der Türkei und
Brasilien

1.3.2.3.1 Vorwürfe

Im Zusammenhang mit der rechtlichen Zulässigkeit des Merchant Cash Advance-Geschäftes 
in der Türkei und Brasilien wurden die folgenden Vorwürfe erhoben:

„Deloitte audited accounts for Wirecard Turkey show just Webseite 1,23. August 
€2.3M in revenue for 2018, and no net lending to merchants is 2019; Letter to the Supervi- 
shown. In addition, an opinion from a respected and experi- sory Board® 
enced Turkish lawyer States that MCA as described by Wire
card is illegal in Turkey."

“ The lack of lending in Brazil was also highlighted glven Wire- Webseite 1, 15. Januar 2020:
card Brazil did not have the necessary acquiring license, so Letter to the Süpervisory
could not lend from its balance sheet". ^ B6ard^°

Tabelle 4; Vorwürfe in Bezug auf die rechtliche Zulässigkeit c^s Merchant Cash Adyance-Geschäfts in 
der Türkei und Brasilien \

Demnach wurde die rechtliche Zulässigkeit der Geschäftsaktivitäten der Wirecard in der Türkei 
und Brasilien in Zusammenhang mit dem Merchant Cash Advance-Produkt in Frage gestellt.

1.3.2.3.2 Ergebnisse der Untersuchungshandlungen

Im Rahmen der Untersuchung der Zulässigkeit des MCA-Geschäfts in der Türkei hat 
KPMG die im Memorandum einer von Wirecard beauftragten Rechtsanwaltsgesellschaft 
zusammengefassten Ergebnisse nachvollzogen. KPMG kam im Hinblick auf die Ange
messenheit der Ausgestaltung des Merchant Cash Advance-Geschäfts mit internationa
len Kunden („International merchants") unter Einbeziehung der Wirecard Bank eben
falls zu der Einschätzung, dass die Geschäfte mit internationalen Kunden in der Türkei 
rechtlich zulässig waren.

Vor dem Hintergrund der erteilten Auskünfte zur Ausgestaltung des „Merchant Cash 
Advance" Geschäfts der Wirecard-Gesellschaften in der Türkei und in Brasilien ergaben 
sich nach dem Ergebnis unserer Untersuchung keine Hinweise auf die rechtliche Unzu
lässigkeit der diesbezüglichen Geschäftsaktivitäten.

Webseite 1, abgerufen am 5. November 2019 
Webseite 1, abgerufen am 18. April 2020
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Die Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.S., Istanbul, Türkei („Wirecard Türkei"), 
war im Untersuchungszeitraum in der Türkei als Payment Service Provider tätig. Die Wirecard 
Türkei war zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen durch die Banking and Supervision 
Agency (BRSA) in der Türkei lizensiert, jedoch nicht zur Übernahme von Garantien oder zur 
Gewährung von Krediten.

Vor dem Hintergrund der Änderung der Gesetzeslage im Juni 2013 (Law on Payment and 
Security Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions, No. 6493 
vom 27. Juni 2013) beauftragte die Wirecard AG in 2015 eine Anwaltskanzlei mit der Erarbei
tung von Handlungsalternativen zur möglichen Ausgestaltung das Merchant Cash Advance- 
Geschäfts im Einklang mit der nunmehr geltenden Gesetzeslage.

Ausweislich des Memorandums vom 6. Dezember 2019, das die Ergebnisse der Beratung 
durch die Anwaltskanzlei im Jahre 2015 zusammenfasst, waren vorzeitige Auszahlungen nur 
an Kunden mit Sitz außerhalb der Türkei („International merchants") vorgesehen. Für diese 
Kunden sollte die Wirecard Bank als Acquirer eingebunden werden und das MCA-Geschäft 
mit den „International merchants" ausschließlich in dieser Rollenkonstellation betrieben 
werden. Für die in der Türkei ansässigen Kunden („Domestic merchants") sollte durch die 
lokale Wirecard-Gesellschaft jeweils nur eine Weiterleitung von Acquiring-Banken bereits 
erhaltener Zahlungen erfolgen, was mit der vorliegenden Lizenz vereinbar sei.

Im Rahmen der Untersuchung hat KPMG die im Memorandum der von Wirecard beauftragten 
Rechtsanwaltsgesellschaft zusammengefassten Ergebnisse nachvollzogen. KPMG kam im 
Hinblick auf die Angemessenheit der Ausgestaltung des Merchant Cash Advance-Geschäfts 
mit internationalen Kunden („International merchants") unter Einbeziehung der Wirecard Bank 
zu keiner von der Beurteilung der von der Wirecard AG beauftragten Kanzlei abweichenden 
Einschätzung.

Für in der Türkei ansässige Kunden der Wirecard Türkei wurden im Untersuchungszeitraum 
nach den KPMG von Mitarbeitern der Wirecard Türkei erteilten Auskünften Zahlungen stets 
-  auch im Falle eines „Early Settlement" im Sinne des MCA-Produkts -  erst dann an ihre 
(Händler-)Kunden weitergeleitet, nachdem die Wirecard Türkei selbst die entsprechende 
Liquidität von den entsprechenden Acquiring-Banken erhalten hatte.

In Brasilien wurde das MCA-Produkt von der als Payment Service Providers lizensierten Wire
card Brazil S.A., Sao Paolo auskunftsgemäß nur denjenigen Händlern angeboten, für welche 
die jeweiligen Acquiring-Partner entsprechende Zahlungen an die Wirecard Brazil weitergelei
tet haben. Damit liegt nach den uns erteilten Auskünften nur eine Weiterleitung erhaltener 
Zahlungen und keine Kreditvergabe vor.

Vor dem Hintergrund dieser Ausgestaltung sind vorzeitige Settlements im Sinne des Mer
chant Cash Advance-Geschäfts der Wirecard nicht als Differenz zwischen den Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus dem Acquiring-Geschäft in den Abschlüssen der jeweiligen Wire- 
card-Gesellschaften ersichtlich.
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1.3.2.4 Geschäftshintergrund bestimmter Kreditvergaben

1.3.2.4.1 Vorwürfe

Im Zusammenhang mit bestimmten Kreditvergaben wurden folgende Vorwürfe erhoben;

Quelle

Webseite 1, 9. September 
2019: Is Wirecard round 
tripping with Singapore 
entities?^’

Webseite 1, 9. Septeirber 
,2019: Letter tothe Legal 
Ädvisor of the Supervisory 
Board̂ ^

„[...} has multiple dose ties to Wirecard, making the timing of 
their MCA business launch interesting: [...] was formerly 
known as [ . Wirecard lent €25M to [...], a related business, 
in May 2017. [...] was also widely reportedas being a material 
driver of Wirecard revenues, EBITDA and receivables. (...)
The FT has previously reported that [...] (now f...]) had signifi- 
cant unpaid receivables at Wirecard and that a substantial 
Portion of their revenues and EBITDA come from [...]. It seems 
reasonable to conclude that Wirecard was the 3rd party that 
lent the €115M to [...]. If any of this money has made it back 
to Wirecard to pay-off the receivables that are owed by j{..]/[...]
-  that would be round-tripping. " i

---------------------------------------- ----------------------------------- ^ -

„ (...) business purpose of the €115M loan made to [...J,\for^. 
merly [...], in Singapore in 4Q2018? (...)
[...] Claims to have originated $W0M of MCA lending in 2017.
This seems unlikely, as [...] had assets of only $25M in 
4Q2017 and all revenues reported in their audited aCoounts \  
came from 'Ship management Services' with zero revenues 
from 'interest income'. For all of 2018, (...)produced $6M in 
total revenue. We do not understand how it is then that [...] 
could be a responsible partner/counterparty for overCWOM of 
loa ns. (...)
(...) substantial loan tö a related party with negligible revenues 
from financial services/payments and previously reported 
delinquent receivables? If any of the funds loaned to (...) re- 
turned to Wirecard to pay down receivables, that is the defini- 
tion of 'round-trip' transactions and could constitute accounting 
fraud."

Tabelle 5: Vorwürfe in Bezug auf den Geschäftshintergrund bestimmter Kreditvergaben

Insbesondere wird somit der Geschäftshintergrund von möglicherweise an Unternehmen 4 
vergebenen Darlehen in Frage gestellt.

Webseite 1, abgerufen am 5. November 2019 
Webseite 1, abgerufen am 5. November 2019
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Die Wirecard Asia Holding Pte. Ltd., Singapur, hat Unternehmen 4 im Jahr 2018 mehre
re unbesicherte Kredite in einem Gesamtvolumen von EUR 115 Mio mit einjähriger 
Laufzeit zu Zwecken des „Merchant Cash Advance-Geschäfts" gewährt.

Da KPMG im Rahmen der Untersuchung keine Informationen über die Kunden von 
Unternehmen 4 -  insbesondere auch nicht zu den von Wirecard an Unternehmen 4 
weitergeleiteten Kunden -  erhalten hat, konnte KPMG nicht feststellen, welche Gesell
schaften oder Personen in welchem Umfang an den Unternehmen 4 zu „Merchant Cash 
Advance-Zwecken" gewährten Darlehen wirtschaftlich partizipiert haben.

Bei Unternehmen 4 handelt es sich nach den Ergebnissen der Hintergrundrecherchen von 
KPMG um ein Unternehmen, das bis zum 9. Oktober 2017 unter Unternehmen 5, firmierte. 
Unternehmen 5 war bis zum Erwerb sämtlicher Anteile durch Unternehmen 7, eine 100%ige 
Tochtergesellschaft von Unternehmen 6, zu dem auch der TPA-Partner 2 der Wirecard gehör
te. Auskunftsgemäß wurden die Anteile des Unternehmens 7. im November 2018 an Unter
nehmen 8, weiterveräußert. Nach den KPMG erteilten Auskünften ist ein registriertes Toch
terunternehmen eines europäischen Versicherungskonzerns, Alleineigentümer des Unter
nehmen 8 und profitiere daher von der Geschäftsentwicklung von Unternehmen 4. Die von 
KPMG hierzu durchgeführten Hintergrundrecherchen konnten die Eigentumsverhältnisse von 
Unternehmen 4 bestätigen, nicht aber die wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen 8 
anhand öffentlich verfügbarer Registerinformationen verifizieren. Ausweislich der KPMG als 
Kopie vorgelegten Selbstauskunft des corporate secretary von Unternehmen 8 sei ein Toch
terunternehmen eines europäischen Versicherungskonzerns zu über 99 % an Unternehmen 8 
beteiligt. Darüber hinaus weist der Jahresabschluss von Unternehmen 4 zum 31. Dezember 
2018 dieses Tochterunternehmen eines europäischen Versicherungskonzerns als alleinigen 
Anteilseigner von Unternehmen 8 aus.

Bei den Kunden von Unternehmen 4 handelt es sich auskunftsgemäß zu ca. 60 % um Wire- 
card-Kunden in Asien. Auskunftsgemäß hat Wirecard Kunden an Unternehmen 4 verwiesen 
und in deren Folge habe Unternehmen 4 Vorfinanzierungsgeschäfte mit diesen Wirecard- 
Kunden abgeschlossen. Schriftliche vertragliche Vereinbarungen zur Vermittlung bzw. Weiter
leitung von Kunden zwischen Wirecard und Unternehmen 4 bestünden im Untersuchungszeit
raum nicht. Gemäß einer KPMG am 4. Februar 2020 von der Wirecard AG zur Verfügung 
gestellten schriftlichen Bestätigung resultierten aus der Weiterleitung von Kunden an Unter
nehmen 4 in den Jahren 2016 bis 2018 keine Umsatzerlöse. Eine Übersicht der im Untersu
chungszeitraum an Unternehmen 4 weitergeleiteten Kunden bzw. Merchants lag KPMG nicht 
vor.

Die Wirecard Bank gewährte Unternehmen 4 in den Jahren 2017 und 2018 zwei teilweise 
durch Finanzgarantien der Wirecard AG besicherte Darlehen. Aus den KPMG vorgelegten 
Unterlagen ist als Verwendungszweck für diese Kredite jeweils die Finanzierung der operati
ven Geschäftstätigkeit von Unternehmen 4 ersichtlich.

1.3.2.4.2 Ergebnisse der Untersuchungshandlungen
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1.3.3 Ergebniszusammenfassung Singapur

1.3.3.1 Vorwürfe

Die Compliance Abteilung der Wirecard AG hat im Frühjahr 2018 die Meldung eines Whist- 
leblowers erhalten, wonach Anhaltspunkte auf betrügerische Handlungen bei Tochtergesell
schaften der Wirecard AG in Singapur vorlägen. Dem Hinweis zufolge sollen Umsätze als zu 
hoch ausgewiesen worden sein. Damit im Zusammenhang stehen Vorwürfe der Zurückdatie
rung von Verträgen und Kreislaufbuchungen. Im Fokus der Anschuldigungen standen Tochter
gesellschaften der Wirecard AG in Singapur. In Einzelfällen waren auch andere Länder betrof
fen.

Die durch den Whistleblower erhobenen Vorwürfe wurden von einer Rechtsanwaltskanzlei 1 
sowie anschließend durch eine Rechtsanwaltskanzlei 2 unter Einschaltung eines Beratungsun
ternehmens aus Großbritannien im Rahmen von einem Compliance Audits bzw. einer Internal 
Investigation untersucht. Entsprechende Ergebnisse aus dem Compliance Audit bzw. der , 
Internal Investigation wurden an die Wirecard AG berichtet.

Im Jahr 2019 wurden die Vorwürfe im Rahmen von verschiedenen Presseberichterstattungen 
aufgegriffen. Zusätzlich wurden dem Abschlussprüfer EY Audit am 6. Februar 2019 in Mün
chen anonym verschiedene Dokumente (z. B. Auszüge von E-Mail Korrespondenz) zugesandt.

Es wurden in der Presse insbesondere folgende Zitate veröffentlicht:

1 Zitat 1 Quelle

,,/A senior Wirecard executive was last year suspected of using 
forged and backdated contracts in a string of suspicious trans- 
actions that raise questions about the integrity of the account- 
ing [...]."

FT-Artikel vom 30. Januar 
2019, Titel: „Executive at 
Wirecard suspected of using 
forged contracts"

„ The presentation also describes what appear to be so-calied 
round-trip transactions -  a fraudulent accounting technique. 
Money seems to have been routed from Wirecard businesses 
in Hong Kong and Singapore to those it owned in India -  
named Hermes and Gl Technology- via externa! Companies.

FT-Artikel vom 30. Januar 
2019, Titel: „Executive at 
Wirecard suspected of using 
forged contracts"

Those transactions, apparently suspected to be fake, may have 
appeared'fQ local auditors as legitimate business conducted
with suppliefs and customers. “\
„ Titied "Project Tiger Summary" and dated May 7 2018, the 
presentation outlined potential violations of Singapore law, 
including “ falsification of accounts" and "money laundering'"'

FT-Artikel vom 30. Januar 
2019, Titel: „Executive at 
Wirecard suspected of using 
forged contracts"^^

Link: https://www.ft.com/content/03a5e318-2479-11e9-8ce6-5db4543da632, zuletzt eingesehen am 19. April 
2020
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Quelle

„Financial reports submitted by the Company that Controls the The Australian-Artikel vom 
Australian business of payments processor Wirecard may have 1. Februar 2019, Titel: „Wire- 
been intentionally altered by staff in Singapore betöre being card: worker blows the 
sent on to head Office in Germany [...]. " whistle"^'*

„ The preliminary lawyers' report identified potential civil and FT-Artikel vom 1. Februar 
criminal violations in at least five jurisdictions: Singapore, Hong 2019, Titel: „Wirecard's law 
Kong, India, Malaysia, and Germany. " firm found evidence of for-

gery and false accounts"’®

„ The lawyers uncovered evidence that at least a dozen agree- 
ments for sums in the millions of euros appeared to have been 
falsified. While small relative to Wirecard's reported revenues, 
the agreements appear to have been used to enable business- 
es to hit Profit targets and mislead regulators. "--------------------------------------------------------------------------------- ^ --
„ Documents backdated to 2017 purport to show $3m of sßles
by Wirecard Hong Kong made when the entity was dormant. 
[...] According to the Project Tigerpresentation, the generäl 
manager of Hong Kong was told the revenue was an "ebitda 
adjustment"

„Suspect transactions, while individually small im the context of 
Wirecard revenues, appear to have been designed to stop 
Wirecard entities missing profit targets, by filling hoies after 
the end of a financial year with fake and backdated sales 
agreements according to the preliminary report and cdrtain 
emails reviewed by the FT. "

FT-Artikel vom 1. Februar 
2019, Titel: „Wirecard's law 
firm found evidence of for- 
gery and false accounts"''^
__________ _____________

FT-Artikel/>^m 1, Februar 
2019, Titel: „Wirecard's law 
firm found evidence of for- 
gery and false acCounts"’ ^

FT-Artikel vom 7. Februar 
2019, Titel „Wirecard inside 
an accounting scandal"^®

„preliminary report on the investigation by one ofAsia's most 
eminent legal firms, indicated it was part of^a pattem of book- 
padding across Wirecard's Asien operations över severe! 
years" \

FT-Artikel vom 7. Februar 
2019, Titel „Wirecard inside 
an accounting scandal"’®

Tabelle 6: Pressezftate 2u Geschäftsaktivitäten in Singapur

EY Audit hat gemeinsam mit Spezialisten aus dem Bereich Ernst & Young GmbFI Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Stuttgart, Forensic & Integrity Services (im Folgenden „EY FIS"), die in 
der Presseberichterstattung enthaltenen Vorwürfe in der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 
unter Anwendung des IDW Prüfungsstandards 210 „Zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten 
im Rahmen der Abschlussprüfung" im Rahmen von „extended audit procedures" geprüft und 
die Ergebnisse zusammengestellt.

Link: https://www.pressreader.eom/australia/the-australian/20190201/282557314438563, zuletzt eingesehen am 
19. April 2020
Link: https://www.ft.eom/content/79f23db0-260d-11e9-8ce6-5db4543da632, zuletzt eingesehen am 19. April 
2020
Link: https://www.ft.com/content/ d51 aOI 2e-1 d6f-11 e9-b126-46fc3ad87c65, zuletzt eingesehen am 19. April 2020
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EY Audit hat im Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2018 (Geschäftsbericht 2018 der
Wirecard AG) das prüferische Vorgehen wie folgt dargestellt:

„Zur Prüfung des Ansatzes von Umsatz- und Einkaufstransaktionen, der Bewertung von 
Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der Abbildung von Verträgen in der Finanz
buchhaltung und im konsolidierten Konzernabschluss haben wir uns mit den von den 
gesetzlichen Vertretern der Gesellschaften des Wirecard Konzerns eingerichteten Pro
zesse zur inhaltlichen Aufbereitung der Anschuldigungen auseinander gesetzt. Die dar
aus gewonnen Erkenntnisse haben wir mit den uns vorgelegten Ausarbeitungen unab
hängiger Dritter sowie der internen Compliance Abteilung abgeglichen. Auf dieser 
Grundlage haben wir ausgewählte Prüfungshandlungen zu ähnlichen Sachverhalten 
vorgenommen. Zudem haben wir Vorgänge sowie die getroffenen Einschätzungen zu 
Sachverhalten in Gesprächen mit Funktionsträgern der betroffenen Gesellschaften, Lie
feranten, Kunden und einbezogenen Rechtsanwälten, auch unter Einbindung eigener 
forensischen Experten, gewürdigt."

Die von EY Audit untersuchten Vorwürfe im Rahmen der „extended audit procedures" wur
den von KPMG thematisch vier Clustern zugeordnet:

-  Vorwurf der Manipulation von Buchhaltungsdaten im Rahmen der Berichterstattung aus 
Singapur nach Deutschland;

-  Vorwurf der Manipulation von Finanzdaten;
'' \

-  Vorwurf der Umleitungen von Zahlungen über mehrere Gesellschaften („Roundtripping");

-  Vorwurf der unklaren Vertragsgestaltung und Zahlungen auf Grundlage von „Schein
verträgen".

1.3.3.2 Ergebnisse der Ujitersuchu^gshandlungen

1.3.3.2.1 Compliance Audit bzw. Internal Investigation der Rechtsanwaltskanzleien

Das Compliance Audit der Rechtsanwaltskanzlei 1 weist Schwächen auf.

Die Schwächen des Compliance Audits der Rechtsanwaltskanzlei 1 konnten durch 
Untersuchungshandlungen der Rechtsanwaltskanzlei 2 und die Prüfungshandlungen 
von EY Audit im Rahmen der „extended audit procedures" nicht vollständig behoben 
werden.

In Reaktion auf die Vorwürfe des Whistleblowers im Frühjahr 2018 hat die Wirecard AG ein 
Compliance Audit bei Rechtanwaltskanzlei 1 und zu einem zeitlich späteren Zeitpunkt eine 
Internal Investigation bei Rechtsanwaltskanzlei 2 in Auftrag gegeben. Hintergrund war, dass 
das Compliance Audit der Rechtsanwaltskanzlei 1 Schwächen aufweist. So wurde u. a. die 
Datengrundlage, insbesondere bestehend aus Buchhaltungsdaten und E-Mailverkehr, nicht 
vollständig gesichert. Die Unvollständigkeit der Datengrundlage konnte im Verlauf der Unter
suchungshandlungen der Rechtsanwaltskanzlei 2 nicht vollständig behoben werden. EY Audit 
hat einzelne Ergebnisse des Compliance Audit bzw. der Internal Investigation der Rechtsan

45 I Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304



waltskanzleien 1 und 2 durch eigene Prüfungshandlungen -  auch unter Einsatz von EY FIS -  
ergänzt.

Dies führte dazu, dass die Untersuchungshandlungen der Rechtsanwaltskanzlei 2 und die 
Prüfungshandlungen von EY Audit inn Rahmen der „extended audit procedures" nicht auf 
Grundlage einer vollständigen Daten- und Informationsbasis durchgeführt wurden. Es kann 
somit nicht ausgeschlossen werden, dass die durchgeführten Untersuchungshandlungen der 
Rechtanwaltskanzlei 1 und 2 sowie die Prüfungshandlungen von EY Audit im Rahmen von der 
„extended audit procedures" zu einem anderen Ergebnis gekommen wären, wenn eine 
vollständige Datenbasis Vorgelegen hätte. EY Audit hat auf Grundlage der vorliegenden Da
tenbasis Prüfungshandlungen in Bezug auf die erhobenen Vorwürfe durchgeführt.

1.3.3.2.2 Nachvollzug Vorwürfe Singapur

EY Audit ist den Vorwürfen aus der Presseberichterstattung in den «extended audit 
procedures" nachgegangen. Sofern sich die Vorwürfe bestätigt haben, wurden sie in 
der Rechnungslegung durch EY Audit berücksichtigt. Die „extended audit procedures" 
wurden von KPMG nachvollzogen.

Eine weitergehende Untersuchung der von EY Audit im Rahmen der „extended audit 
procedures" und der beteiligten Rechtsanwaltskanzleien 1 und 2 untersuchten Sach
verhalte ist auf Basis der KPMG zur Verfügung gestellten Unterlagen nach unserer 
Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr erforderlich.

Bei den von KPMG untersuchten Sachverhalten ist eine Häufung von Software- 
Verträgen ohne wirtschaftliche Substanz erkennbar, die nicht oder nicht korrekt in der 
Buchhaltung der jeweiligen Gesellschaft erfasst wurden. Die von KPMG in Bezug auf 
diese Transaktionen erlangten Kenntnisse entsprechen den bereits von EY Audit und 
den Rechtsanwaltskanzleien gewonnenen Erkenntnissen. Die Vorwürfe sind in Singa
pur noch Gegenstand einer behördlichen Untersuchung.

Ein für die Geschäftsaktivitäten der Wirecard AG übliches Internes Kontrollsystem war 
in den Sachverhalten, die den Vorwürfen zugrunde lagen, nicht eingerichtet. So hat 
KPMG Schwächen in den Bereichen Forderungsmanagement und Mahnwesen, Ver
tragsmanagement und -Kontrolle sowie in der Berichterstattung identifiziert. Diese 
wurden ebenfalls von EY Audit im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 ange
merkt.

Durch die von EY Audit untersuchten und von KPMG nachvollzogenen Sachverhalte ließen 
sich einzelne Vorwürfe im Rahmen der „extended audit procedures" bestätigen. Um ein 
vollständiges Bild über einzelne Vorwürfe zu erlangen, wäre eine Ausweitung der Prüfungs
handlungen von EY Audit auf Drittparteien außerhalb des Wirecard-Konzerns notwendig 
gewesen. Die von EY Audit durchgeführten „extended audit procedures" zur Prüfung der 
Vorwürfe aus den einzelnen Sachverhalten waren unseres Erachtens sachgerecht.
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Bei den von KPMG untersuchten Sachverhalten, die den Vorwürfen im Untersuchungsbereich 
Singapur zugrunde liegen, ist eine Häufung von Software-Verträgen ohne wirtschaftliche 
Substanz erkennbar. Wirecard hat gegenüber KPMG bestätigt, dass in diesen Fällen zu keiner 
Zeit ein Kauf oder Verkauf von Software stattgefunden habe.

Die KPMG vorliegenden Software-Verträge waren zu einem großen Teil nicht korrekt ge
schlossen, da diese bspw. nicht beidseitig unterschrieben waren oder Berechtigungen zur 
Unterzeichnung solcher Verträge fehlten. Auf Grundlage dieser Verträge wurden zu einem 
großen Teil auch keine Buchungen in der Buchhaltung vorgenommen. In Einzelfällen erfolgte 
eine nicht korrekte Buchung der jeweiligen Gesellschaft, die -  sofern sie nicht im gleichen 
Finanzjahr ausgebucht worden sind -  im Rahmen der Jahresabschlusserstellung von der 
Wirecard AG korrigiert wurden.

Im Geschäftsbericht 2018 der Wirecard AG werden die Korrekturer)hach lAS 8 wie 
erläutert: / /

' < )
„Im Zusammenhang mit den Untersuchungen in Asien wurden Fehler bei der Ums^tz- 
abgrenzung für das Geschäftsjahr 2017 festgestellt, die retrospektiv korrigiert wucdeft. 
Die Umsatzerlöse wurden insgesamt um 1,5 Mio. EUR reduziert.

Grund hierfür war zum einen, dass Software-Geschäfte (Einkauf und Veräußerung von 
Software) zunächst in den falschen Geschäftseinheiten des Konzerns mit dem Vermitt
lerais Vertragspartner erfasst wurden. Hierbei wurde in Höhe von rund 10,0 Mio. EUR 
ein immaterieller Vermögenswert (Einkauf von Software) und Umsatzerlöse in korres
pondierender Höhe (Veräußerung von Software) eingebucht. Nach Korrektur wurde das 
gesamte Software-Geschäft in der richtigen Geschäftseinheit erfasst. Hierbei wurden 
Umsatzerlöse um 1,0 Mio. erhöhu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ge
genüber dem Kunden in Höhe von 11,0 Mio. EUR sowie eine Verbindlichkeit aus Liefe
rungen und Leistungen gegenüber dem Software-Lieferanten in Höhe von 10,0 Mio. 
EUR eingebucht."

Der Hintergrund sowie die Motivation, warum Buchungen getätigt wurden, die die Umsatzer
löse erhöhten, obwohl nachweislich keine wirtschaftliche Substanz bestand, konnten durch 
die Rechtsanwaltskanzleien und in den „extended audit procedures" dokumentierten Prü
fungshandlungen nicht aufgeklärt werden. Die Begründung für die Buchung dieser Transaktio
nen ließ sich auch durch KPMG nicht ermitteln.

Im Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss 2018 hat EY Audit zu den Vorwürfen in Singa
pur Folgendes ausgeführt;

„Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die bilanziel
le Behandlung von Sachverhalten auf Grundlage der Erkenntnisse aus Untersuchungen, 
die aufgrund von Beschuldigungen eines Hinweisgebers in Singapur durchgeführt wur
den, ergeben."
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Die Vorwürfe sind in Singapur noch Gegenstand einer behördlichen Untersuchung. Im Zuge 
dieser Ermittlungen waren Dokumente teilweise beschlagnahmt worden, sodass der Wirecard 
Singapore das Testat für den Jahresabschluss 2017 durch den lokalen Abschlussprüfer nicht 
erteilt wurde, da ein Prüfungshemmnis festgestellt wurde.

Das Fehlen eines für die betroffenen Geschäftsaktivitäten üblichen Internen Kontrollsystems 
hat nach unserer Einschätzung dazu beigetragen, dass in den Vorwürfen zugrunde liegenden 
Geschäftsprozessen Schwächen nicht identifiziert wurden. EY Audit hat im Rahmen der 
Jahresabschlussprüfung ebenfalls weitreichende Kontroll- und Prozessschwächen angemerkt.

Im Bereich Forderungsmanagement hat KPMG bei einzelnen Sachverhalten festgestellt, dass 
Forderungen über einen sehr langen Zeitraum nicht beglichen wurden. Daneben war für 
KPMG im Rahmen der Sonderuntersuchung nicht ersichtlich, dass ein ausreichendes Mahn
wesen bei den beteiligten Wirecard-Konzerngesellschaften bestand. Da KPMG nur eine ein
geschränkte Anzahl an Transaktionen nachvollzogen hat, kann KPMG keine Aussagen treffen, 
ob darüber hinaus weitere Beträge lange überfällig sind.

In einzelnen Sachverhalten hat KPMG festgestellt, dass Wirecard-Gesellschaften Verbindlich
keiten von anderen Wirecard-Gesellschaften beglichen haben und Intercompany- 
Verbindlichkeiten über lange Zeiträume nicht ausgeglichen wurden.

Insbesondere in Bezug auf die Infrastruktur der internen Finanzberichterstattung wurden in 
den Sachverhalten, die den Vorwürfen zugrunde lagen, eine Vielzahl an Prozessschwächen 
und Risiken identifiziert.

Die Wirecard AG hat in Reaktion auf die Untersuchungsergebnisse der Rechtsanwaltskanzlei
en 1 und 2 sowie^en „extended audit procedures" von EY Audit ein internes Compliance- 
Projekt für „Wirecard in Singapore" aufgesetzt. Die inhaltliche Bewertung, wie z. B. der Sco- 
pe, der Stand der Implementierung sowie die Maßnahmenwirksamkeit des Projektes, war 
nicht Bestandteil der Beauftragung von KPMG und wurde dementsprechend nicht durchge
führt.
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1.3.4 Ergebniszusammenfassung Indien

1.3.4.1 Zahlung eines überhöhten Kaufpreises an den Fund 1 als „Mittelsmann"

1.3.4.1.1 Vorwürfe

Hinsichtlich des Vorwurfs der Zahlung eines überhöhten Kaufpreises an den Fund 1 als „M it
telsmann", bei dem Erwerb des „Payment-Geschäfts" des Unternehmens 9 wurden insbe-
sondere folgende Zitate in der Presse veröffentlicht:

1 Zitat 1 Quelle

„ In 2015 Wirecard agreed to pay up to €340m for a collection 
of Indian payments businesses, [...]. Yet a year before the 
acquisition the founders of that business faiied to raise funding 
in a process which would have valued the key asset at just 
€46m. "

FT-Artikel vom 25. Januar 
2018, Titel: „Revisiting 
Wirecard's big Irtdian deal"’ ^

„ Wirecard said it "is not in a Position to disclose the uftimate 
beneficial owner of [ . "

FT-Artikel vom 19. Dezember 
2019, Titel: „Middleman's 
Profits draw India deal into 
VVirecard scandal"^®

„[...] why did the German Company agre& to pay around 
€300m for an Indian business only weehs aft&f it changed 
hands for €37m? " Wirecard said it “ is not m a po^ifiQn to 
disclose the ultimate beneficial oyyner of [..

FT-Artikel vom 19. Dezember 
2019, Titel; „Middleman's 

, Profits draw India deal into 
\Wirecard scandal

„ The buyer was a Mauritius0'ntity calf^d[...]- enBQWely a 
middleman - which bundlqä Hermes to^ the r with äi\ unrelat- 
ed Bangalore chain of ptirrency exchang$ kiosks, then ̂ I d  the 
package straight on to ̂ ifirecard for €326m. " ''

FT-Artikel vom 19. Dezember 
2019, Titel: „Middleman's 
Profits draw India deal into 
Wirecard scandal

Tabelle 7: Pressezitate zur Z ^u n g  einas überhöhten Kaufpreises an den Fund 1 als „Mittelsmann

Link: https://ftalphaville.ft.eom/2018/01/25/2197959/revisiting-wirecards-big-indian-deal/, zuletzt eingesehen am 
20. April 2020
Link: https://www.ft.eom/content/b3672388-200a-11ea-b8a1-584213ee7b2b, zuletzt eingesehen am 19. April 
2020
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Der Vorwurf lässt sich wie folgt grafisch darstellen:

Unternehmen 9

Hermes
I-Tickets

Unternehmen
11

EUR 37 Mio. 
(Sep 2015)

Anteile

Anteile

Kaufprei« und Datum 
sind unbekannt

EUR 326 Mio 
(Okt 2015)

Hermes 
l-Tickets & 

Unternehmen 11*

Anteile

Wirecard Sales

* BWmpiariacb für das „Payment-Geschäft“ 
des Unternehmens 9

------ ► Ubertragunfl von Anteilen

-  >  Geldfluss

\
Abbildung 1: Grafische Darstellung Vorwurf „Zahlung eines überh^^en Kaufpreises an den Ftind 1 als 
„Mittelsmann""

1.3.4.1.2 Ergebnisse der Untersuchungshandlungen

Der Abschlussprüfer konnte den wirtschaftlich Ber^htigten des Fund 1 nicht identifizie
ren. Durch die Hintergrundrecherchen von KPMG konnte der wirtschaftlich Berechtigte 
des Fund 1 ebenfalls nicht ermittelt werden. Somit ist der Vorwurf, dass Fund 1 ein 
Mittelsmann ist, nicht abschließend zu klären. Da die Kenntnis des wirtschaftlich Be
rechtigten von wesentlicher Bedeutung für die Frage ist, wer von dem Kaufpreis profi
tiert hat, sind darüber hinausgehende Untersuchungshandlungen zum jetzigen Zeit
punkt, solange die Identität nicht geklärt ist, nicht sinnvoll.

Der Wirecard AG ist der wirtschaftlich Berechtigte des Fund 1 nach Auskünften gegen
über KPMG nicht bekannt. Die einzelnen Gesprächspartner der Wirecard AG haben 
gegenüber KPMG angegeben, dass sie keine Anteile an Fund 1 halten. KPMG hat in den 
vorgelegten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungshandlungen keine 
anderweitigen Anhaltspunkte erhalten.

Der Preis, den Fund 1 für Hermes vor der Transaktion bezahlt hat, war der Wirecard AG 
auskunftsgemäß und nach einem Schreiben der Rechtsanwaltskanzlei 2 erst nach 
Signing Date des Vertrages zwischen dem Fund 1 und der Wirecard Sales im Oktober 
2015 bekannt geworden. KPMG hat in den vorgelegten Unterlagen und den durchge
führten Untersuchungshandlungen keine anderweitigen Anhaltspunkte erhalten.
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Der Markteintritt in Indien ist nach Auskunft der Wirecard AG von großer strategischer 
Relevanz gewesen. Der Kaufpreis wurde laut der Wirecard AG von verschiedenen Fak
toren beeinflusst, wie etwa Unternehmenstransaktionen von Dritten, Vermeidung von 
Minderheitsgesellschaftern. KPMG hat in den vorgelegten Unterlagen und den durchge
führten Untersuchungshandlungen keine anderweitigen Anhaltspunkte erhalten.

Die Käufergesellschaft hat alle Zahlungen im Zusammenhang mit der Übernahme des 
„Payment-Geschäfts" von dem Unternehmen 9 ausschließlich an den Fund 1 geleistet.

Nach Auskünften eines damaligen Vorstandsmitglieds wollte die Wirecard AG durch eine 
gezielte Unternehmenstransaktion den Markteintritt in Indien erreichen. Ein organisches 
Wachstum sei zum damaligen Zeitpunkt keine Option gewesen. Die Wirecard AG hat sich 
dazu entschieden, einen strategischen Partner zu suchen, um damit vorhandene lokale An
schlüsse und Strukturen zu nutzen. Der Wirecard AG sei es darüber hinaus wichtig gewesen, 
dass ein gutes Händlernetzwerk und ein Zugang zum Bankensystem ermöglicht werden kann. 
Die Wirecard AG gab an, dass das Ziel gewesen sei, sich als „Global Player" aufzustellen.

Infolgedessen hat die Wirecard Sales International Holding GmbH, Aschheim (im Folgenden 
„Wirecard Sales"), das „Payment-Geschäft" der Great Indla Retail von dem Fund Izu einem 
Kaufpreis i. H. v. EUR 216 Mio zuzüglich möglicher maximaler ^arn-Out Zahlungen i. H. v.
EUR 110 Mio erworben. Die letzte Earn-Out Zahlung für das Jahr2017 ist noch nicht erfolgt.
In dieser Transaktion wurde u. a. die Herrj»b8 i-Tickets Pte. Ltd., Chdnnai, Indien (im Folgen
den „Hermes"), erworben. \

\
\
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Das erste Share Sale Agreement zum Kauf des „Payment-Geschäft" des Unternehmens 9 
zwischen Wirecard Sales und Fund 1 wurde am 27. Oktober 2015 geschlossen. Die Ergebnis
se der Legal, Financial and Tax Due Diligence wurden mit Datum vom 17. und 24. November 
2015 an die Wirecard Sales bzw. die Wirecard AG berichtet. Das Closing Date war der 1. März 
2016. Der zeitliche Ablauf des Erwerbs des „Payment-Geschäfts" des Unternehmens 9 lässt 
sich wie folgt grafisch darstellen:

8./9.JUI 2015
Besuch bei den Zieluntemehmen in Chennai, Indien

Aug 2015 
Öffnung des Datenraums

2 7 .0 k t 2015
Share Sale Agreement und Disclosure Letter

Dez 2014
Initialer Kontakt zu Direktoren des Zieluntemehmens

19. Aug 2015
Confidentiality Agreemerr!

1S .Okt2015  
Schließung des D at^äüm s

Bericht zur Financial ai
24.NOV2015  
Due Diligence

17.N o v2ö l5^ "
Bericht zur Legal Due Diligence

I.M a r  2016 
Closing Date

Abbildung 2: Zeitlicher Ablauf d96 Erwerbs des „ Payment-Geschäfts " des Unternehmens 9
\

EY Audit konnte den wirtsch^fttich Berechtigten des Fund 1 im Rahmen der durchgeführten 
Prüfungshandlungen nicht identifizieren. KPMG war es ebenfalls nicht möglich, den wirt
schaftlich Berechtigten des Fund 1 im Rahmen von Hintergrundrecherchen zu ermitteln.

In Bezug auf den Vorwurf, dass Wirecard nicht in der Lage sei, den letztendlichen wirtschaftli
chen Eigentümer von dem Fund 1 offenzulegen, hat KPMG im Rahmen der Untersuchung 
zahlreiche Gespräche geführt. Keiner der Gesprächspartner konnte KPMG den wirtschaftlich 
Berechtigten des Fund 1 nennen. Daneben haben die Gesprächspartner der Wirecard AG 
gegenüber KPMG angegeben, dass sie keine Anteile an dem Fund 1 halten. KPMG hat in den 
vorgelegten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungshandlungen keine anderweiti
gen Anhaltspunkte erhalten.

Ein ehemaliges Vorstandsmitglied hat KPMG mitgeteilt, dass im Rahmen der Legal Due 
Diligence die Frage nach dem wirtschaftlichen Berechtigten des Fund 1 nicht gestellt wurde.

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | 52



KPMG wurde die Legal Due Diligence zu Hernnes, durchgeführt von einer indischen Rechts
anwaltskanzlei mit Datum vom 17. November 2015, zur Verfügung gestellt. Diese liegt dem
nach zeitlich nach dem Signing Date des Vertrages zwischen dem Fund 1 und der Wirecard 
Sales am 27. Oktober 2015 und vor dem Closing Date am 1. März 2016. Auf Seite 27 im 
„Main Report" der Legal Due Diligence ist aufgeführt, dass Hermes in einer „board resoluti- 
ons for authorizing transfer of shares to Emerging Markets Investment Fund 1A" am 
18. September 2015 u. a. folgenden Beschluss gefasst hat:

„74,997shares transferred from [...} to [...] @ Rs.35,067per share totaling Rs. 262 
crores (approx) pursuant to SPA dated September 7,2015".

Demzufolge hat der Fund 1 für 74.997 Aktien einen Gesamtpreis von INR 2.629.919.799 an 
Unternehmen 9 bezahlt. Dies entsprach zum Zeitpunkt des Beschlusses etwa 
EUR 35.066.600. Für den Kauf von 3.422 Aktien mit Beschluss vom 26. Mai 2015 sind in der 
Legal Due Diligence keine Preise hinterlegt.

\
\

Weiterführend geht aus der von Wirecard Sales beauftragten Legal Due Diligence der indi
schen Rechtsanwaltskanzlei hervor, dass der Fund 1 am 18. September 2015 99,99 % d^r 
Aktien von Hermes besaß. Die restlichen 0,01 % der Aktien (eine Aktie) verblieben im Besitz 
des Unternehmens 9.

In Bezug auf die dem Vorwurf zugrunde liegende Frage, weshalb die Wirecard AG zugestimmt 
habe, rund EUR 300 Mio für ein „Indian business" zu zahlen, welches kurz zuvor den Eigen
tümer für ca. EUR 37 Mio gewechselt hat, lässt sich hinsichtlich der Kenntnis des Kaufpreises 
i. H. V. ca. EUR 37 Mio Folgendes feststellen:

Im Rahmen der durchgeführten Gespräche wurde KPMG von allen Gesprächspartnern der 
Wirecard AG mitgeteilt, dass der Kaufpreis von dem Fund 1 an das Unternehmen 9 zum 
Zeitpunkt des Signing Dates nicht bekannt war. Der vorherige Kaufpreis hätte allerdings dem 
Leser der vollständigen Legal Due Diligence vom 17. November 2015 nach Signing Date und 
vor dem Closing Date bekannt werden können.

Die Rechtsanwaltskanzlei 2 hat untersucht, ob zum Zeitpunkt des Kaufs des „Payment- 
Geschäfts" des Unternehmens 9 durch die Wirecard AG der Kaufpreis i. H. v. ca. EUR 37 Mio 
bekannt gewesen ist. Die Rechtsanwaltskanzlei 2 hat dazu Unterlagen und E-Mails ausgewer
tet sowie Gespräche geführt. Hierbei ist die Rechtsanwaltskanzlei 2 zu folgendem Ergebnis 
gekommen:

„ We found nothing suspicious in relation to Wirecard's acquisition of the Hermes 
shares from [...]."

„ Wirecard was not privy to [...] negotiations with the former Hermes shareholders at 
all, and was never shown the relevant share purchase agreements."
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Hinsichtlich der Erwähnung des Kaufpreises in der Legal Due Diligence vom 17. November 
2015 führt Rechtsanwaltskanzlei 2 aus:

„[indische Rechtsanwaltskanzlei] finalised its due diligence on 17 November 2015 and 
that report did refer to the share price of [...] to [...] but it was not flagged-  it was a mi- 
nor detail in a 155 page report."

Rechtsanwaltskanzlei 2 führt in einem Schreiben an die Wirecard AG weiter aus, dass nach 
indischem Recht ein „pricing of shares" nicht typischerweise von der Legal Due Diligence 
umfasst ist, da sich eine solche eher auf die Validität der Eigentumsübertragung fokussiert.

Mitarbeiter der Wirecard AG haben KPMG in Gesprächen mitgeteilt, dass der Kaufpreis für 
das „Payment-Geschäft" des Unternehmens 9 gerechtfertigt gewesen sei, da der Marktein
tritt in Indien von großer strategischer Relevanz gewesen sei. Die Wirecard AG hatte das Ziel, 
eine Gesellschaft zu 100 % zu übernehmen, um Minderheitsgesellschafter zu vermeiden.
Dies habe nach Einschätzung des Vorstandes den Kaufpreis ebenfalls beeinflusst.

Der Vorstand der Wirecard AG hat KPMG mitgeteilt, dass selbst wenn der vorherige Preis 
bekannt gewesen wäre, dies keinen Einfluss auf das Kaufpreisangebot gehabt hätte. Die 
Kaufpreisfindung ist somit nach Angabe des Vorstands picht von einer möglichen vorherigen 
Kenntnis abhängig gewesen.

In diesem Zusammenhang wurde KPMG erläutert, dass zur Realisierung des Markteintritts in 
Indien die Wirecard AG drei Unternehmen als „potenzielle Targets" '̂ betrachtet habe, bevor 
letztendlich die unternehmerische Entscheidung getroffen wurde, das „Payment-Geschäft" 
des Unternehmens 9 zu erwerben. Bei einem der anderen beiden Unternehmen, die in der 
engeren Auswahl standen, hat das Unternehmen 10 laut Presseberichterstattung zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Investition i. H. v. ca. USD 680 Mio^^ getätigt. Dieser Kauf habe laut 
einem ehemaligen Vorstand der Wirecard AG auch die Preise für weitere Unternehmens
transaktionen erhöht.

KPMG hat in den vorgelegten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungshandlungen 
keine anderweitigen Anhaltspunkte erhalten.

Nach KPMG vorliegenden SWIFT-Belegen hat die Wirecard Sales alle vertraglich vereinbarten 
Zahlungen, bestehend aus Upfront Payment, Closing Payment und Earn-Outs, ausschließlich 
an dön Fund 1 geleistet.

entspricht ca. EUR 611 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1122 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | 54



In der Presse wird zudem über eine Kapitalerhöhung i. H. v. EUR 14 Mio durch die Wirecard 
Acquiring & Issuing GmbH, Aschheim (im Folgenden „Wirecard Acquiring & Issuing"), bei der 
Gl Technology Pte. Ltd., Chennai, Indien (im Folgenden „Gl Technology"), berichtet. Diese 
Information wurde von der Wirecard AG schon im Geschäftsbericht 2015 bestätigt:

„Die Gl Technology Pte. Ltd. wird erst zum 1. März 2016 zu 60 Prozent übernommen, 
da zu dem Zeitpunkt die letzten Schritte des Closings abgeschlossen waren, die Vo
raussetzung für die Übernahme der Anteile gewesen sind. In diesem Zuge wurde im 
Wege einer Kapitalerhöhung ein Betrag in Höhe von TEUR 14.000 geleistet. "

Zudem war der Wirecard AG aus der Financial and Tax Due Diligence bekannt, dass Unter
nehmen 11 in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 ein negatives EBITDA ausgewiesen hat. 
Der Wirecard AG hätte dies bei der unternehmerischen Entscheidung des Erwerbs des „Pay
ment-Geschäfts" des Unternehmens 9 bekannt sein können.

Der im FT-Artikel erhobene Vorwurf, dass aufgrund der dem Kauf vorausgehenden Transakti
on über einen Kaufpreis i. H. v. ca. EUR 37 Mio ein überhöhter Kaufpreis für den Erwerb des 
„Payment-Geschäfts" des Unternehmens 9 durch Wirecard Sales an den Fund 1 als „M it
telsmann" gezahlt worden sei, kann auf Basis der vorliegenden Informationen nicht bestätigt 
werden. Um den Vorwurf abschließend zu klären, müsste die Identität des wirtschaftlich 
Berechtigten des Fund 1 geklärt und dessen Nähebeziehung jeu den beteiligten Parteien bzw. 
zur Transaktion untersucht werden. Der wirtschaftlich Berechtigte des Fund 1 konnte jedoch 
nicht identifiziert werden.

1.3.4.2 „Roundtrippir iahlungeri^

1.3.4.2.1 Vorwürfe

Hinsichtlich des Vorwurfs des „Roundtripping" von Zahlungen wurden insbesondere folgende 
Zitate in der Presse veröffentlicht:

1 Zitat 1 Quelle
------ 7—---------- ^ ----------------------------
„ Witecard is su$pected of "round-trippihg ", where sales and 
Profits are faked by sending money to a third party, who then 
uses it to buy göods and Services from the sender in a pre- 
tence of real commerce."

FT-Artikel vom 19. Dezember 
2019, Titel: „Middleman's 
Profits draw India deal into 
Wirecard scandal"^°

Link: https://www.ft.eom/content/b3672388-200a-11ea-b8a1-584213ee7b2b, zuletzt eingesehen am 19. April 
2020
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1 Zitat 1 Quelle

„ Investors should also be aware that some of the proceeds 
paid to {...] appear to have flowed back to Hermes through 
multiple Software deals -  transactions that look like revenue 
roundtripping on the part of Wirecard and [...]."

Webseite 1, Artikel: „Part 1: 
The Indian Round-trip -  Was 
Wirecard's Indian acquisition 
deliberately structured to 
generate round-trip profits 
through

Tabelle 8: Pressezitate zu „Roundtripping" von Zahlungen 

Der Vorwurf lässt sich wie folgt grafisch darstellen:

Gewtnnbeitrag Wirecard
Gruppe

Kauft für EUR 326 M o. „Paymant- 
Gatchi|ft“ t f n  Unltrnähmana 9

Hermes
I-Tickets

Kauf von Leistungen
Investiert 

USD 60 M o.

A b b ild u n g  3 : G ra fis c h ^  D a fS te llu n g 'Y o rw u r f  „ „ k o t in d tr ip p in g  "  vo n  Z a h lu n g e n  "

)

1.3.4.2.2 Ergebnisse der Uptersuchungshandlungen

Aus den KPMG vorgelegten Unterlagen ließen sich Zahlungen zwischen den einzelnen 
in der Presse und im Internet aufgeführten Gesellschaften identifizieren.

Im Rahmen des Nachvollzuges der Vorwürfe durch KPMG kann festgestellt werden, 
dass zumindest seit dem Jahr 2015 eine Geschäftsbeziehung zwischen Hermes und 
Unternehmen 12 (später Unternehmen 13), besteht.

Der Vorstand der Wirecard AG hat KPMG bestätigt, dass Unternehmen 13 ein wesentli
cher Geschäftspartner ist.

Link: Webseite 1, zuletzt eingesehen am 19. April 2020

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | 56



KPMG hat den Verkauf von einzelnen Vermögensgegenständen von Hermes an Unter
nehmen 12 nachvollzogen. Die Verkäufe ließen sich vertraglich und hinsichtlich der 
Abwicklung vollständig nachvollziehen. Die Kaufpreisfindung zu diesen einzelnen Ver
mögensgegenständen konnte KPMG jedoch nicht nachvollziehen.

Nach den KPMG vorgelegten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungshand
lungen ergaben sich keine Anhaltspunkte auf „Roundtripping".

Im Rahmen der Presse- und Internetberichterstattung wurden Vorwürfe gegenüber Wirecard 
erhoben, welche in Zusammenhang mit „Roundtripping" von Zahlungen stehen. Es werden 
insbesondere Zahlungen zwischen Unternehmen 12 und Hermes, welche im Zuge des Er
werbs des „Payment-Geschäfts" des Unternehmens 9 durch Wirecard Sales von 
Fund Igeleistet wurden, in Frage gestellt.

Der Vorstand der Wirecard AG hat gegenüber KPMG erklärt, dass die Wirecard AG durch eine 
gezielte Unternehmenstransaktion den Markteintritt in Indien erreichen wollte. Ein organi
sches Wachstum sei zum damaligen Zeitpunkt keine Option gewesen. Die Wirecard AG habe 
sich dazu entschieden einen strategischen Partner zu suchen, um damit vorhandene lokale 
Anschlüsse und Strukturen zu nutzen. Der Wirecard AG sei es darüber hinaus wichtig gewe
sen, dass ein gutes Händlernetzwerk und ein Zugang zum Bankensystem ermöglicht werden 
kann.

In den Verhandlungen zum Erwerb des „Payment-Geschäfts" des Unternehmens 9 wurde zu 
Beginn der Verhandlungen laut Auskunft eines damaligen Vorstandsmitglieds der Wirecard AG 
aus geschäftspolitischen Erwägungen entschieden, dass das „travel business" nicht einbezo
gen werden sollte („carve-out"). Das „travel busihess" beinhaltete u. a. die Entwicklung und 
Bereitstellung von Reiselösungen und -dienstleistungen für Kunden und Reisevermittler, 
welches die Wirecard AG mit der Begründung „kein Reisegeschäft betreiben zu wollen" im 
Rahmen der Transaktion ausgegliedert hat. Basierend auf der KPMG vorliegenden Dokumen
tation sowie Gesprächen mit Vertretern der Wirecard AG ist diese geschäftspolitische Ent
scheidung nachvollziehbar.

Im Zuge des Erwerbs des „Payment-Geschäfts" des Unternehmens 9 wurden zumindest 
zwei Verkäufe von Vermögensgegenständen mit Bezug zum „travel business" von Hermes an 
Unternehmen 12 getätigt (Web-Domains und IT-Infrastruktur). Daneben hat Unternehmen 12 
mit Hermös ein Service Agreement für Unterstützungen im „travel business" geschlossen 
(monatliche Hosting-Gebühr). Entsprechende Vertragsunterlagen wurden KPMG vorgelegt. 
Unterlagen zur Kaufpreisfindung bzw. zur Ermittlung der monatlichen Gebühr wurden KPMG 
nicht vorgelegt.

Aus den KPMG vorliegenden Dokumenten geht hervor, dass die Wirecard Gesellschaften in 
den Jahren 2016 bis 2019 jeweils Umsätze im einstelligen Millionenbereich (EUR) mit Unter
nehmen 14 sowie Unternehmen 13 realisiert haben.
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Die Umsätze mit Unternehmen 14 im Jahr 2016 umfassen die oben aufgeführte monatliche 
Hosting-Gebühr. Daneben nutze Unternehmen 14 ein Multi-Channel-Reisebüro von Hermes 
und entsprechende Buchungsdienste. Im Jahr 2016 wurde diese Software auf Anforderung 
und Kosten von Unternehmen 14 geändert. In den Umsätzen im Zeitraum 2017 bis 2019 sind 
monatliche Hosting-Gebühren enthalten. In 2017 und 2018 hat Hermes Dienstleistungen für 
Call-Center und Helpdesks erbracht. Der weitere Umsatz in den Jahren 2017 bis 2019 wurde 
durch Provisionen und Incentives beim Verkauf von Reisetickets erzielt.

Die Umsätze mit dem Unternehmen 13 sind durch Software-Verkäufe, Unterstützung im 
Support-Service und des Verkaufs des Travel Agents Business von Hermes entstanden.

Im Rahmen der von KPMG durchgeführten Hintergrundrecherchen wurde Fund 1 als alleiniger 
Gesellschafter des Unternehmens 13 und Besitzer von 50,2 % der Gesellschaftsanteile von 
Unternehmen 14 identifiziert. Darüber hinaus soll Unternehmen 13 gemäß einer Presseveröf
fentlichung ein Darlehen i. H. v. USD 50 Mio^^ von Fund 1 erhalten haben. Die Geschäftsbe
ziehung und mögliche Darlehensvergabe von dem Fund 1 an das Unternehmen 13 konnte 
KPMG nicht verifizieren, da es sich um Dritte -  nicht mit der Wirecard AG verbundene -  
Unternehmen handelt und damit keine Einsichtnahme in Unterlagen dieser Unternehmen 
möglich war.

Die Wirecard AG unterhält zu dem Unternehmen 13 eine enge geschäftliche Beziehung. 
Daneben ist der Verkäufer des „Payment-Geschäfts" des Unternehmens 9, der Fund 1, 
Gesellschafter des Unternehmens 13.

Auf Basis der KPMG vorgelegten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungshandlun
gen ergaben sich keine Anhaltspunkte auf „Roundtripping".

entspricht ca. EUR 44,4 Mio, Wechselkurs EUR 1 =USD 1.1249 vom 5. Juni 2017 (Quelle: EZB)
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2 SchlussDemerkung
KPMG erstattet diesen Bericht nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage der 
KPMG vorgelegten Unterlagen, erteilten Auskünfte und eigenen Untersuchungshandlungen 
sowie unter Bezugnahme auf die Berufsgrundsätze.

München, den 27. April 2020 

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sven-Olaf
Wirtschaftsprüfer

Alexander G
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BDO Banco de Oro Universal Bank (BDO Unibank), Makati, 
Philippinen
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/  • V / 
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COO Chief Operating Officer \  ^
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EBITDA Earnin^ Before lnterest,'Taxes, Ööpr®ciation and 
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EMIF 1A

________________________^

Emergin^MarkefS^nveStoneV Fund 1A, Port Louis, 
■'Mauritius '

EUR 2 7 Euro7 \

EY Audit X

_______________  ^

Ernst ÄYoung Gm^Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
S tu t^ ft ,  Audit

EYFIS / "  \
L  \

>
& Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Stuttgart, Forensic & Integrity Services

EY iGAAP [ ^ 'International GAAP, Ernst & Young LLP, 978-1119557760

FAQ 1 Fre^ently Asked Questions

FT \ /  ' - financial Times

Gl Philip^es '
\

s____________ N ̂  ■ __________

Gl Philippines Corp., Manila, Philippinen, Tochtergesell
schaft von Hermes 1 Tickets Pte. Ltd.

Gl Retail Group\ Great Indian Retail Group, Chennai, Indien
---------------------------------------------
Gl Technology Gl Technology Pte. Ltd., Chennai, Indien, Tochtergesell

schaft von Wirecard Acquiring & Issuing GmbH

Goomo Holdings Goomo Holdings Pte. Ltd., Singapur
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Hermes Hermes 1 Tickets Pte. Ltd., Chennai, Indien, Tochtergesell
schaft von Wirecard Sales International Holding GmbH
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1 Abkürzung 1 Erläuterung

lAS International Accounting Standards

IFRIC International Financial Reporting Interpretations Committee

IFRS International Financial Reporting Standards

INR Indische Rupie

KYC Know your customer

M.K. Tolentino Law Firm M.K. THIP^pLaw  Firm, Philippinen

MCA Merchant Cash Advance

Mio Millionen

oCap oCap Management Pte. Ltd.; Singapur

OCBC Oversea-Chinese Banking Corporation, Sir)g»pur

Orbit Orbit Corporate Leisure Vravels 1 Pte. Ltd., Mumtoi, Indien

PayEasy Solutions
-------------------------------- V N»----------- ---- -----------
PayEasy Soluti^s Inc., I^anila, Philippinen /

PwC MoA 2019 Manual of adMonting -  IFft$, Pricewaterhoug^Coopers

Q Quartal (eines 4ahr%s, beispielisvyeise Q l für 1. Quartal)

Rajah & Tann Rajah & Tann Sirt^apor» LLP, Singapur, \ m  Bericht als 
-^Rechtsanwaltskäozlei bezeichnet

................  - N

Rechtsanwaltskanzlei 1 X Rechtsanwaltskanzli^i kt Singapur

Rechtsanwaltskanzlei 2
''v  ̂ V

ReohtÄönwälfÄ^l^nziei'in Großbritannien

Senjö Group
X "

Senjö Qfoup Pte. Ltd;,.-Singapur

Senjo Payments
s .

j Senjö Payrnents Asia Pte. Ltd., Singapur

Senjo Trading ' Senjo Trading^Pte. Ltd.

Skilworth Skilworth Technologies Pte. Ltd., Chennai, Indien

Star Global Star Global Currency Exchange Pte. Ltd., Bangalore, Indien

T Tausend (in Verbindung mit Währungskürzel)

TPA [ ■ Third Party Acquiring

USD US Dollar

WiracMMtl Acquiring & Issuing Wirecard Acquiring & Issuing GmbH, Aschheim, Tochter- 
 ̂ gesellschaft der Wirecard AG

Wirecard Aata Holding Wirecard Asia Holding Pte. Ltd., Singapur, Tochtergesell
schaft von Wirecard Sales International Holding GmbH

Wirecard Bank Wirecard Bank AG, Aschheim, Tochtergesellschaft von 
Wirecard Acquiring & Issuing GmbH

Wirecard Brasilien Wirecard Brazil S.A., Sao Paulo, Brasilien, Tochtergesell
schaft von Wirecard Acquiring & Issuing GmbH

Wirecard Sales Wirecard Sales International Holding GmbH, Aschheim, 
Tochtergesellschaft der Wirecard AG
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Abkürzung

Wirecard Singapore

Erläuterung

Wirecard Singapore Pte. Ltd., Singapur, Tochtergesellschaft 
von Wirecard Sales International Holding GmbH

Wirecard Technologies Wirecard Technologies GmbH, Aschheim, Tochtergesell
schaft der Wirecard AG

Wirecard Türkei Wirecard Ödeme Ve Elektronik Para Hizmetleri A.S., 
Istanbul, Türkei

Wirecard UK & Ireland Wirecard UK & Ireland Ltd., Dublin, Irland

Wirecard AG Wirecard AG, Aschheim
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DetailuntefsuchungsergeDnisse 
hrü-Party Acquiring

1.1 Ausgangssituation

1.1.1 TPA -G eschäftsbeziehungen

Die Unternehmen der Wirecard Gruppe bieten verschiedene Lösungen für den elektronischen 
Zahlungsverkehr an, die in unterschiedlichen (Geschäftspartner-)Konstellationen miteinartder 
kombiniert werden. Insbesondere bieten Unternehmen der WirecSrd-Gruppe sogenannte . 
Payment-Service-Provider- und Acquiring-Dienstleistungen im Kreditkartengeschäft an.

Eine Acquiring-Bank schließt mit einem Händler (auch „A/Ierchant") einen Vertrag über die 
Kartenakzeptanz und wickelt für den Händler auf dieser Basis Kreditkartenzahlungen ab. Die 
Acquiring-Bank verfügt dazu über entsprechende Vertragsbeziehungen zu einer oder mehre
ren Kartennetzwerkorganisationen (wie beispielsweise VISA oder MasterCard).

Payment Service Provider (PSP) stellen die für die Abwicklung von Kartenzahlungen notwen
digen (technischen) Verbindungen zwischen einem Händler und weiteren Abwicklungspart
nern, insbesondere zu Acquirern her und leiten gegebenenfalls Zahlungen von Acquiring- 
Banken an Händler weiter.

Forderungen einer Acquiring-Bank gegenüber einem Händler können entstehen, sofern Trans
aktionen rückabzuwickeln sind („Chargebacks") und die daraus resultierenden Rückbelastun
gen an den Händler nicht mit ausreichenden (neuen) Transaktionsvolumina verrechnet werden 
können. Das Ausfallrisiko in Bezug auf mögliche Chargeback-Forderungen trägt gemäß den 
Regelungen der Kartennetzwerkorganisationen die Acquiring-Bank. Entsprechende Ausfallrisi
ken können (jeweils bezogen auf eine konkrete Transaktion) auch über längere Zeiträume 
bestehen, beispielsweise bei Abonnement-Verträgen („Recurring transactions").

Im Rahmen von mit Jan M ^ p i^ C O O  der Wirecard AG, und Oliver einem
Geschäftsführerder Cardsystems Middle East, geführten Gesprächen wurde KPMG erläutert, 
dass von Acquiring-Banken Maßnahmen zur Einhaltung der von den Kartennetzwerkorganisa
tionen in Bezug auf Chargeback-Volumina getroffene Vorgaben getroffen würden. Solche 
Maßnahmen beträfen sowohl Portfolios von Acquiring-Banken als auch einzelner Händler und 
dienten einerseits der Begrenzung der von einer Acquiring-Bank übernommenen, händlerbe
zogenen Risiken sowie andererseits der Vermeidung monetärer Sanktionen der Kartennetz
werkorganisationen bei Nichteinhaltung entsprechender Vorgaben. Bei Nichteinhaltung von 
Chargeback-Quoten-Vorgaben der Kartennetzwerkorganisationen drohten Vertragsstrafen. 
Neben Volumenbegrenzungen auf Portfolio- und Einzelhändler-Ebene würden zur Reduzierung 
von Chargeback-Quoten von Marktteilnehmern auch sogenannte „Friendly issuing"-Trans-
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aktionen durchgeführt. Hierbei würden von Händlern beispielsweise eigene Prepaid Kreditkar
ten für auf eigene Rechnung getätigte Transaktionen eingesetzt, um die für die Ermittlung von 
Chargeback-Quoten maßgebliche Anzahl und das Volumen von Transaktionen zu erhöhen und 
die jeweilige Chargeback-Quote somit zu reduzieren.

Während die Wirecard Bank AG, an der die Wirecard AG 100 % der Anteile hält, im Untersu
chungszeitraum unter Nutzung ihrer deutschen Vollbanklizenz (primär) im Acquiring-Geschäft 
in Deutschland tätig war, verfügten nach Auskunft von Wirecard AG weder die Wirecard 
Bank AG noch andere Unternehmen der Wirecard Gruppe in anderen Ländern außerhalb der 
Europäischen Union über eine erforderliche eigene Lizenz für das Betreiben des Acquiring- 
Geschäfts. In solchen Ländern betrieben Unternehmen der Wirecard Gruppe das Acquiring- 
Geschäft im Rahmen sogenannter BIN-Sponsoring-Kooperationen unter Nutzung von 
Acquiring-Lizenzen anderer Banken („BIN" steht hierbei für „Bank Identifikation Number"). In 
anderen Ländern der Europäischen Union würde im Rahmen des sogenannten „EU Pass- 
porting" die Lizenz der Wirecard Bank AG genutzt.

Wirecard-Gesellschaften vermittelten im Rahmen der untersuchungsgegenständlichen Aus
gestaltung des sogenannten Third Party Acquiring-Geschäfts („TPA-Geschäfts") Kunden an 
Geschäftspartner („TPA-Partner"), die Kreditkartentransaktionen als Payment Service Provider 
mit Verbindungen zu verschiedenen Acquiring-Banken abwickelten. Die betreffenden Wire
card-Gesellschaften waren an der eigentlichen Abwicklung dieser Transaktionen selbst nicht 
beteiligt. Die betreffenden Wirecard-Gesellschaften hatten Garantien gegenüber den TPA- 
Partnern für etwaige finanzielle Schäden übernommen, die den TPA-Partnern aus Transaktio
nen entstehen könnten, die für die vermittelten Kunden abgewickelt werden. Die Garantien 
sollen insbesondere Ausfälle von Händlern (bei der Rückabwicklung von Kartenzahlungen) und 
von Kartennetzwerkorganisationen verhängte Strafzahlungen absichern. Zur Besicherung 
dieser Garantien behielten TPA-Partner auskunftsgemäß im Untersuchungszeitraum an Wire
card-Gesellschaften fällige Zahlungen ein bzw. sollen diese Zahlungen auf von einem Treu
händer verwaltete Konten („Escrow Accounts") geleistet haben.

Ausweislich der für den Untersuchungszeitraum geschlossenen Verträge waren jeweils Si
cherheitsleistungen i. H. V. ca. 33 % des sogenannten „Recurring volume" vorgesehen, 
welches-sich nach Auskunft von Oliver Geschäftsführer der Cardsystems Middle
East, jevVeils auf ca. 40 % des insgesamt des über TPA-Partner abgewickelten Transaktions- 
volumerts belief. Als „Recurring volume" würde derjenige Anteil des Transaktionsvolumens 
bezeichnet, bei dem das Chargeback-Risiko für die entsprechenden Transaktionen über einen 
längeren Zeitraum, beispielsweise für 180 oder sogar bis zu 560 Tage bestehe (etwa bei 
Abonnement-Verträgen und längerfristigen Reise- bzw. Flugbuchungen).

Nach Auskunft von Jan COO der Wirecard AG, vom 21. November 2019 und von
Daniel Group Head of Compliance der Wirecard AG, vom 16. Januar 2020 wurden
die im Rahmen unserer Untersuchung betrachteten TPA-Geschäftsbeziehungen insbesondere 
-  neben der vorstehend bereits dargestellten Lizenz-Thematik -  vor folgendem geschäftspoli
tischen Hintergrund eingegangen:
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Mit bestimmten Händlern gehe Wirecard keine direkten Vertragsbeziehungen ein -  stattdes- 
sen würden die eingeschalteten TPA-Partner entsprechende (Payment Service Provider) 
Verträge mit diesen Händlern schließen. In einem mit dem geschäftsführenden Gesellschafter 
von PayEasy Solutions, Christopher ^ | P a m  5. März 2020 geführten Gespräch wurde 
KPMG erläutert, dass es sich hierbei um sogenannte „Hochrisikokunden" handele, die den 
Branchen „Erwachsenenunterhaltung", „Krypto", „Gaming" oder „Gambling" zuzurechnen 
seien. Oliver B f^JH ^G eschä fts füh re r der Cardsystems Middle East, erläuterte KPMG am 
29. Januar 2020, dass neben den vorstehend genannten Branchen auch Händler der Branche 
„Health & Beauty" (mit Produkten wie bspw. Haarwuchsmitteln- und Diätpillen) als „Hochrisi
kokunden" betrachtet würden. Die Kategorisierung als „Hochrisikokunden" erfolge wegen 
des für solche Händler erfahrungsgemäß erhöhten Chargeback-Risikos.

Die TPA-Partner verfügten -  anders als Wirecard -  in den betreffenden Regionen über Bezie
hungen zu Acquiring-Banken, wobei „Beziehungen" sowohl die insbesondere in asiatischen 
Ländern wichtigen persönlichen Kontakte als auch entsprechende technische Anbindungen 
umfasse. Dementsprechend standen die TPA-Partner in vertraglichen Beziehungen zu 
Acquiring-Banken, nicht jedoch die betreffenden Wirecard-Gesellsöhaften. Aus diesem Grund 
seien Wirecard die von den jeweiligen TPA-Partnern genutzten Acqüiring-Banken auch grund
sätzlich nicht bekannt.

Wirecard hätte die für direkte Anbindungen an Acquiring-Banken notwendigen technischen 
Voraussetzungen zum damaligen Zeitpunkt vor dem Hintergrund einer Vielzahl anderweitiger 
IT-Vorhaben nicht bewältigen können.

Wirecard profitierte, da die TPA-Partner neben Transaktionen der von Wirecard vermittelten 
Kunden auch Transaktionen anderer Kunden abwickelten, von Skaleneffekten.

Nach Auskunft von Oliver bH ||H 9 , Geschäftsführer der Cardsystems Middle East, am 
29. Januar 2020 hätten die TPA-Partner -  anders als Wirecard-Gesellschaften -  ihren Kunden 
bzw. über ihre Kunden auch „Friendly issuing"-Leistungen (Erläuterung hierzu siehe oben) zur 
Reduzierung des Chargeback-Risikos angeboten.

Presseberichterstattung und system atische A ggregation  der 
V o rw ü rfe

Im Verlauf des Jahres 2019 wurden verschiedene Presseartikel veröffentlicht, in denen Vor
würfe in Bezug auf TPA-Geschäftsbeziehungen verschiedener Wirecard-Gesellschaften erho
ben worden sind. In diesem Kontext wurden auch Vorwürfe in Bezug auf bestimmte, angebli
che fragwürdige Kundenbeziehungen erhoben. Im Hinblick auf die Presseberichterstattung 
zum TPA-Geschäft sind insbesondere folgende Artikel von Bedeutung:

-  „Wirecards's problem partners", The Financial Times vom 29. März 2019;

-  „Wirecard relied on three opaque partners", The Financial Times vom 24. April 2019;

-  „Wirecard document points to reliance on 3 partners", The Financial Times vom 20. Mai 
2019;
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-  „Wirecard dient settied US charges of helping fraudsters", The Financial Times vom 
7. Juni 2019;

-  „Wirecard's suspect accounting practices revealed", The Financial Times vom 15. Oktober 
2019;

-  „The Wirecard documents, explained", The Financial Times vom 15. Oktober 2019;

-  „Wirecard faces calls from analysts for information", The Financial Times vom 16. Oktober 
2019;

-  „Wirecard - the unanswered questions", The Financial Times vom 16. Oktober 2019;

-  „Größtmögliche Verwirrung", Süddeutsche Zeitung vom 5. Dezember 2019;

-  „Wirecard's singulär approach to counting cash", The Finandal Times vom 9. Dezember 
2019;

I .

- „Finanzaufsicht prüft Kommunikation", Handelsblatt voim 9. Dezemb^2019;

-  „Tausend und ein Zweifel", Wirtschaftswoche vom IS.'Dezember 2019;

-  „Allein gegen Spekulanten", Frankfurter Allgemeine Sonntfgszeitung vom 23. Februar 
2020.

Verschiedene in den vorstehenden Artikeln aufgefüVte Vorwürfe und Behauptungen wurden 
darüber hinaus auch in Darstellungen auf der lnternet*Seite www.mca-mathematik.com 
aufgegriffen. \

In dem am 29. März 2019 erschienen FT-Artikel „Wireoerd's problem Partners" ist zum soge
nannten „Third-Party Acquiring-Geschäft" LTPA-Geschäft") folgendes ausgeführt:

„ W ire c a rd  o f te n  e n c o u n te rs  o n lin e  b u s in e ä s e s  fo r  w h ic h  i t  d o e s  n o t  w is h  to  p ro c e s s  

p a y m e n ts  d u e  to  n e tw o r k  p a y m e n t  ru le s , b e c a u s e  i t  la c k s  th e  a p p ro p r ia te  l ic e n c e s  o r  

o th e r  p o te n t ia l  r is k s . T he  c l ie n ts  a re  re fe r re d  in s te a d  to  s o -c a lie d  'th ird -p a r ty  a c q u ire rs  

w h ic h  s h a re  P ro c e s s in g  fe e s  w ith  th e  G e rm a n  g ro u p  a s  C o m m is s io n . K n o w n  in te rn a lly  

a s  're fe r r in g ',  i t  is  b y s o m e  d is ta n c e  W ire c a rd 's  la rg e s t b u s in e s s  lin e . ( . . . )  C r it ic s  a n d  

s u p p o r te rs  o f  th e  C o m p a n y  a lik e  a c k n o w le d g e  th a t  i ts  b u s in e s s  m o d e !  is  o p a q u e  a n d  

f in a n c ia l d is c lo s u re  l im i te d . "

Am 24. April 2019 wurde ein FT-Artikel mit dem Titel „Wirecard relied on three opaque Part
ners" veröffentlicht, in dem insbesondere die Authentizität bestimmter Kundenbeziehungen 
und mit bestimmten Geschäftspartnern im Rahmen von TPA-Geschäften erzielte Umsatzerlö
se in Frage gestellt werden. Dabei wurde auch auf (angebliche) „Whistleblower"-lnformatio- 
nen sowie (angeblich) auch auf Daten aus internen Dokumenten von Unternehmen der Wire- 
card-Gruppe Bezug genommen.

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | A n l a g e  1 / 4

http://www.mca-mathematik.com


Die Vorwürfe beziehen sich auf die Geschäftsbeziehungen der Wirecard-Gesellschaften

-  Cardsystems Middle East FZ-LLC, Dubai („Cardsystems Middle East")

-  Wirecard UK & Ireland Ltd., Dublin („Wirecard DK & Ireland")

-  Wirecard Technologies GmbH, Aschheim („Wirecard Technologies")

mit den TPA-Geschäftspartnern

-  AI Alam Solution Provider FZ-LLC, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate („AI Alam Solution 
Provider"),

-  Senjö Payments Asia Pte. Ltd., Singapore („Senjo Payments Asia") und

-  PayEasy Solutions Inc., Manila, Philippinen („PayEasy Solutions").

Neben der in Frage gestellten Authentizität der mit den genannten TPA-Geschäftspartnern
erzielten Umsatzerlösen enthalten die FT-Artikel verschiedene weitere Hintergrundinformatio
nen zu den TPA-Partnern, beispielsweise zur angeblichen Mitarbeiterzahl der Firma AI Alam
Solution Provider.

Die aus den FT-Artikeln ersichtlichen Vorwürfe lassen sich wie folgt systematisch aggregieren:

-  Fragwürdigkeit der Höhe und Existenz der Erlöse aus über AI Alam Solution Provider, Senjo 
Payments Asia und PayEasy Solutions abgewickelten Third Party Acquiring-Geschäften 
(Details hierzu siehe Abschnitt 1.2);

-  Fragwürdigkeit der Existenz bestimmter Kundenbeziehungen in Bezug auf über AI Alam 
Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions abgewickelte Third Party 
Acquiring-Geschäfte (Details hierzu siehe Abschnitt 1.3);

-  Darstellungen zum Third Party Acquiring-Geschäft in Geschäftsberichten und Investoren- 
Präsentationen der Wirecard AG nicht sachgerecht (Details hierzu siehe Abschnitt 1.3);

-  Fragwürdigkeit der Bilanzierung der Umsatzerlöse des über AI Alam Solution Provider,
Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions abgewickelten Third Party Acquiring- 
Geschäfts (Details hierzu siehe Abschnitt 1.5).

1.1.3 H inw eise von D ritten

ln zwei an den Aufsichtsrat der Wirecard AG sowie KPMG adressierten Schreiben von Vertre
tern der TCI Fund Management Limited vom 4. Februar 2020 und vom 9. März 2020 wurden 
verschiedene, u. a bereits in der Presse formulierte Vorwürfe und Behauptungen aufgegriffen.

KPMG hat diese Schreiben ebenso wie weitere Schreiben anonymer Absender im Rahmen 
der Untersuchungshandlungen berücksichtigt, soweit wir dies unter Berücksichtigung des 
Auftragsgegenstandes und des Untersuchungszeitraumes des Auftrages nach unserem 
eigenen Ermessen für geboten hielten.
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1.2 Höhe und Existenz der Erlöse aus Third Party
Acquiring-Geschäften mit AI Alam Solution Provider, 
Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions 2016 bis 
2018

1.2.1 V o rw u rf und B ehauptungen

In Bezug auf das TPA-Geschäft mit AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und 
PayEasy Solutions wurde in den veröffentlichten FT-Artikeln sinngemäß die Höhe der Um
satzerlöse in Frage gestellt, insbesondere mit Verweis auf angeblich fragwürdige Kundenbe
ziehungen, und in diesem Zusammenhang der Vorwurf mangelnder Transparenz erhoben

Im Einzelnen wurden insbesondere folgende Vorwürfe erhoben:

1 Zitat 1 Quelle

„ H a lf  o f  th e  w o r ld w id e  re v e n u e  a n d  a lm o s t  a l l  p f  th e  re p o r te d  
P ro f its  o f  W ire c a rd , th e  G e rm a n  p a y m e n ts  g ro u p  th a t  is  
b a tt l in g  a n  a c c o u n t in g  sca n d a l, h a v e  c o m e  f r o m  o n ly  th re e  
o p a q u e  p a r tn e r  C o m p a n ie s  in  re c e n t  ye a rs , a c c o rd in g  to  
d o c u m e n ts  s e e n  b y  th e  F in a n c ia l T im e s . "

FT-Artikel vom 24. April 2019, 
Titel „Wirecard relied on 
three opaque Partners"’

„ I n  2 0 1 6  ( . ..)  S e n jo , P a y E a s y  a n d  A I A la m  to g e th e r  c o n t r ib u te d  
e a rn in g s  b e fo re  In te re s t ,  tax, d e p re c ia t io n  a n d  a m o r t is a t io n  o f  
€ 2 9 0 m  o n  re v e n u e s  o f  € 5 4  Im ,  a c c o rd in g  to  a s p re a d s h e e t  
c re a te d  in  J u ly  2 0 1 7  b y  a  m e m b e r  o f  W ire c a rd 's  M u n ic h  
a c c o u n t in g  te a m . T he  to ta l  w a s  e q u iv a le n t  to  9 5  p e r  c e n t  o f  
th e  e b itd a  a n d  ju s t  o v e r  h a lf  th e  re v e n u e s  re p o r te d  b y  th e  
g ro u p  fo r  2 0 1 6 ."

FT-Artikel vom 24. April 2019, 
Titel „Wirecard relied on 
three opaque Partners"’

„ A n  in te rn a l W ire c a rd  s p re a d s h e e t s h o w s  th a t  th re e  p a r tn e r  
C o m p a n ie s  c o n tr ib u te d  h a l f  th e  s a le s  a n d  m o re  th a n  9 0  p e r  
C e n t o f  th e  p ro f i t s  to  th e  s c a n d a l-h it  G e rm a n  p a y m e n ts  g ro u p  
in  2 0 1 6  a n d  e a r ly  2 0 1 7 . “

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners"^

„ I n  th e  p a s t  f iv e  y e a rs  C a rd S y s te m s  h a s  c o n tr ib u te d  € 6 0 0 m  o f  
e b itd a , m u c h  o f  i t  f r o m  th ird -p a r ty  P a rtn e rs . T h a t h a s  m a d e  u p  
m o re  th a n  a th ir d  o f  th e  w o r ld w id e  to ta l e b itd a  re p o r te d  b y  
W ire c a rd  in  th a t  p e r io d , a c c o rd in g  to  In fo rm a t io n  p ro v id e d  b y  
w h is t le b lo w e rs .  O n e  w h is t le b lo w e r  s a id  th e  s u b s ta n t ia l  
b u s in e s s  re c o rd e d  fo r  C a rd S y s te m s  in  W ire c a rd 's  b o o k s  d id  
n o t  a p p e a r  to  b e  m a tc h e d  b y  f lo w s  o f  ca sh . The  p e rs o n  s a id  
C a rd S y s te m s  h a d  a c c o u n ts  a t  W ire c a rd  B a n k  a s  w e l l  a s  
in s t i tu t io n s  in  th e  M id d le  E as t, b u t  s a id  'h e  re v e n u e s  n e v e r  
p a s s e d  th ro u g h  th e s e  a c c o u n ts '.  “

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners"^

' Link: https://www.ft.com/content/a7b43142-6675-11e9-9adc-98bf1d35a056, zuletzt eingesehen am 20. März 
2020

 ̂ Link: https://www.ft.com/content/7d394c4e-77c4-11e9-be7d-6d846537acab, zuletzt eingesehen am 20. März 
2020
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„A c c o rd in g  to  d o c u m e n ts  s e e n  b y  th e  FT, C a rd S y s te m s  
c h a lk e d  u p  € 5 8 m  o f  C o m m is s io n  d u e  fro m  A i  A la m  in  2 0  7 7, 
e q u iv a le n t  to  4 .4  p e r  c e n t  o f  th e  € 1 .3 b n  o f  p a y m e n ts  
p ro c e s s e d  b y  th e  D u b a i-b a s e d  p a r tn e r . S u c h  lu c ra t iv e  
c o m m is s io n s  ( . . . )  ra is e  q u e s t io n s  a b o u t w h e re  W ire c a rd  f in d s  
m e rc h a n ts  w il l in g  to  p a y  s u c h  fe e s . "

Quelle

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners"^

„ A  fo c a l p o in t  o f  th e  F T 's  in q u ir ie s  in to  W ire c a rd  is  o n e  o f  
th e s e  P a r tn e r  C o m p a n ie s , a  D u b a i-b a s e d  in te rm e d ia ry  c a lie d  
A la m  S o lu t io n s , w h ic h  d o c u m e n ts  in d ic a te  c o n tr ib u te d  h a l f  o f  
th e  G e rm a n  c o m p a n y 's  w o r ld w id e  p ro f i t s  in  2 0 1 6 . ( . . . )  In te rn a l  
f in a n c ia l re p o r ts  fro m  2 0 1 6 a n d 2 0 1 7  (...), d e ta i l  th e  b u s in e s s  
w h ic h  h a s  s u p p o s e d ly  f lo w e d  th ro u g h  A I  A la m . The  d o c u m e n ts  
re c o rd  a b o u t  € 3 5 0 m  o f  p a y m e n ts  fro m  3 4  k e y  c l le n ts  a s  
p a s s in g  th ro u g h  A I A la m , o n  b e h a lf  o f  W ire c a rd , e a c h  m o n th  
d u r in g  th e  p e r io d . "

„A c c o rd in g  to  o n e  o f  th e  s p re a d s h e e ts , s h a re d  b e tw e e n  
e x e c u t iv e s  in  J u ly  2 0 1 7  a n d  t i t ie d  ‘Ü b e rs ic h t  D r it t -A c q u ire r ' 
(O ve rV ie w  o f  th ird -p a r ty  a c q u ire rs ) , A I  A la m  w a s  re s p o n s ib le  fo r  
€ 2 6 5 m  o f  re v e n u e s  in  2 0 1 6  a n d  a n  'e b itd a - e f fe k t ' o f  € T 7 3 m .  
T h a t is  e q u iv a le n t  to  a q u a r te r  o f  W ire c a rd 's  w o r ld w id e  s a le s  
th a t  y e a r a n d  m o re  th a n  h a l f  o f  i ts  e a rn in g s  b e fo re  In te re s t ,  ta x  
d e p re c ia t io n  a n d  a m o r t is a t io n . S o m e h o w , th e  € 4 .2 b n  o f  
p a y m e n ts  ro u te d  th ro u g h  A I  A la m  in  2 0 1  d  p ro d u c e d  m o re  
P ro f i t  fo r  W ire c a rd  th a n  th e  r e s t  o f  th e  i8 2 b n  ’w o r th  o f  
t ra n s a c t io n s  i t  p ro c e s s e d  th a t  ye a r, i f  th e  f lg u re s  in  th e  
O v e rV ie w  a re  ta k e n  a t  fa c e  v a lu e ."

----------------------------------------------------------------------------------------------------  —  I —  ---------------------------- — ^

„ T he  g ro u p  's fy lu n ic h  fin a n c ß  fe a m  a p p fa r s  to  h a v e  p re p a re d  
d o c u m e n ts  ( . . . )  w h ic h  s a id  C a rd S y s te m s  e a rn e d  € 6 9 m  o f  p r o f i t  
f r o m  € 1 .6 b n  o f  p a y m e n ts  p ro c e s s e d  b y  A I  A la m  in  2 0 1 7 . "

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners

-4—---------------
FT-Artikel vom M.'Mai 20j9,
Tr 
po
partiters***

^  ,jWirecard documei^ 
D^ts to reliance on 3 /

FT-Artikel vom 15. Oktober 
2015, Titel „Wirecard sus- 
pect accounting practices 
revealed"^

„ A t  th e  e n d  o f  M a rc h  2 0 1 7 , P a y E a ä y  o w e d  € 1 2 3 m  to  a FT-Artikel vom 20. Mai 2019,
G e rm a n  s u b s id ia ry  o f  W ire c a rd . S e n jo  o w e d  € 2 7 m  to  W ire c a rd  Titel „Wirecard document 
u n its  in  D u b a i a h d  G ib ra lta r . A I  A la m  o w e d  € 3 7 m  to  W ire c a rd  points to reliance on 3 
u n its  in  Ire la n d  a n d  D u b a i. The  b ig g e s t  to ta l in  th e  d o c u m e n t Partners"^ 
w a s  € 3 3 4 m  a s c r ib e d  to  A I  A la m  in  tw o  i te m s  u n d e r  th e  

h e a d in g  ‘t r u s te a  a c c o u n t '.  “

„  In te rn a l W ire c a rd  d o c u m e n ts  ( . . . )  s u g g e s t  A I  A la m  w a s  a ls o  
im p o r ta n t  to  th e  g ro u p 's  b a la n c e  s h e e t, w h ic h  h e ld  € 1 .4 5 b n  o f  
c a s h  a n d  e q u iv a le n ts  a t  th e  e n d  o f  M a rc h  2 0 1 7 . 
C o rre s p o n d e n c e  in d ic a te s  A I  A la m  w a s  a s s o c ia te d  w ith  € 3 3 4 m  
h e ld  in  ‘t r u s te e  a c c o u n ts ' a s  o f  th a t  d a te . "

FT-Artikel vom 9. Dezember 
2019, Titel „Wirecard's 
Singular approach to 
counting cash'"*

 ̂ Link; https;//www.tt.com/content/19c6be2a-ee67-11e9-bfa4-b25f11f42901, zuletzt eingesehen am 20. März 2020 
'• Link: https://www.ft.com/content/845b0dce-1836-11ea-9ee4-11f260415385, zuletzt eingesehen am 20. März 

2020
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Zitat 1 Quelle

„ F o r th e  f i r s t  q u a r te r  o f  2 0 1 7 , ( . . . )  3 3  c l ie n ts  o f  A I  A la m  ( . ..)  
g e n e ra te d  € 3 6 .8 m  o f  C o m m is s io n , ä q u iv a le n t  to  4 5  p e r  c e n t  o f  
th e  e a rn in g s  b e fo re  in te re s t ,  tax, d e p re c ia t io n  a n d  a m o r t is a t io n  
re p o r te d  b y  W ire c a rd  in  th e  p e r io d . "

FT-Artikel vom 20. Mai 2019, 
Titel „Wirecard document 
points to reliance on 3 
Partners"^

Tabelle 1: Vorwürfe in Bezug auf Höhe und Existenz von TPA-Umsatzerlösen

1.2.2 Untersuchungshandlungen

Gegenstand der Untersuchung von KPMG waren die in den Konzernabschlüssen zum 
31. Dezember 2016, 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2018 der Wirecard AG enthalte
nen Umsatzerlöse aus mit AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia bzw. PayEasy 
Solutions abgewickelten TPA-Geschäften und die mit diesen Umsatzerlösen jn'^Zusammen- 
hang stehenden Zahlungen. / '  \

)
Die Untersuchungshandlungen erstreckten sich jeweils auf den auftragsgemäß ve/einbarten 
Untersuchungszeitraum (1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2018).

Hierzu hat KPMG sich zunächst ein Verständnis von den relevanten Geschäftsprozessen im 
TPA-Geschäft verschafft. Dies umfasste die von der Wirecard-Gruppe implementierten Ver
fahren und Prozesse in Bezug auf '

-  die Abwicklung von KreditkartervZahlungstransaktionen in Zusammenarbeit mit den TPA-
\  '  \

Partnern  ̂ \

-  die Provisionierung und Abrechnung von über TPA-Pattner abgewickelten Transaktionen, 
sowie

-  die Umsatzrealisierung und Konsolidierung in den bestandsführenden Systemen der jewei
ligen Wirecard-Gesellschaften.

In diesem Zusammenhang hat KPMG insbesondere Befragungen von

-  dem CEO der Wirecard AG, Dr. Markus B ^ ^

-  dem CFO der Wirecard AG, AlexanderU

-  dem COO der Wirecard AG, Jan M | m

-  dem Global Head of Compliance der Wirecard AG, Daniel:

-  dem Head of Accounting der Wirecard AG, S tephan^H ^^B

-  einem Geschäftsführer der Cardsystems Middle East, Oliver

-  einem Mitarbeiter des Bereichs Treasury der Wirecard AG, Thorsten

-  einem Mitglied der Geschäftsführung der Wirecard Global Sales GmbH, Brigitte Hl

-  einem Geschäftsführer der PayEasy Solution, Christopher
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-  einem Geschäftsführer der AI Alam Solutions, David Gabriel'
leitenden Mitarbeiter (Brian der AI Alam Solutions, sowie

-  Konzernabschlussprüfern von EY Audit

P, sowie einem

durchgeführt.

Aufbauend auf die im Rahmen der Verschaffung des Prozessverständnisses erlangten Er
kenntnisse haben wir neben der geschäftspolitischen Einordnung der TPA-Geschäftsbezie- 
hungen zu AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions weitere 
Detailuntersuchungshandlungen durchgeführt.

In diesem Zusammenhang hat KPMG insbesondere

-  die zwischen den betreffenden Wirecard-Gesellschaften (Cardsystems Middle East, Wire- 
card UK & Ireland und Wirecard Technologies) und deren TPA-Partnern (AI Alam Solutions, 
Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions) sowie mit der jeweils als Treuhänderin agie
renden Citadelle Corporate Services Pte. Ltd., Singapur („Citadalle Corporate Services") für 
den Untersuchungszeitraum geltenden Verträge durchgesehen,

-  die mit diesen Verträgen korrespondierenden Bilanzierungsvorgaben von Wirecard und 
deren buchhalterische Umsetzung analysiert,

-  Einzelfallprüfungen der von den jeweiligen TPA-Partnern erstellten Abrechnungen im 
Hinblick auf die Vertragskonformität der ausgewiesenen Provisionen und deren rechneri
sche Richtigkeit durchgeführt, und

-  die in den Jahresabschlüssen der betreffenden Wirecard-Gesellschaften sowie in den 
Konzernabschlüssen ausgewiesenen Umsatzerlöse anhand von Buchungsunterlagen und 
der von den TPA-Partnern erstellten Abrechnungen nachvollzogen.

Zu den Ergebnissen unserer die Abrechnungen der TPA-Partner und entsprechende Bu
chungsvorgänge betreffenden Untersuchungen fanden weitere Gespräche mit Stephan 

Head of Accounting der Wirecard AG, sowie Vertretern von EY Audit, u. a. am 5., 13. 
und 26. Februar 2020, statt.

-  Darüber hinaus hat KPMG Hintergrundrecherchen zu den TPA-Partnern AI Alam Solution, 
Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions sowie zu der Treuhänderin Citadelle Corpora
te Solutions durchgeführt. Diese umfassten jeweils auch Recherchen zu den jeweiligen 
gesetzlichen Vertretern und weiteren im Umfeld dieser Unternehmen agierenden Perso
nen.

-  Ferner wurden Hihtergrundrecherchen zu den im FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 aufge
führten 34 (angeblichen) Kunden von AI Alam Solution Provider sowie zu den in einer uns 
von Wirecard zur Verfügung gestellten Liste aufgeführten 33 Unternehmen durchgeführt, 
aus der im Jahr 2019 geltende Zuordnungen von bereits im FT-Artikel vom 15. Oktober 
2019 aufgeführten (Kurz-)Bezeichnungen zu diesen Unternehmen ersichtlich waren.
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-  In diesem Zusammenhang wurden am 5. März 2020 mit Christopher geschäftsfüh
render Gesellschafter von PayEasy Solutions, am 13. März 2020 mit David Gabriel 

geschäftsführender Gesellschafter von AI Alam Solution Provider, sowie am 
4. März 2020 mit Mark Kristopher Gründer des seit Ende 2019 anstelle von Cita-
delle Corporate Services eingeschalteten Treuhänders M.K. Law Firm, Gesprä
che geführt (siehe hierzu Abschnitte 1.2.3.2.3 und 1.2.3.2.5).

Zur Plausibilisierung ausgewählter Zahlenangaben in den Jahresabschlüssen der betreffenden 
Wirecard-Gesellschaften wurden diese Angaben in Jahresabschlüssen von TPA-Partnern 
gegenübergestellt, soweit KPMG diese von Wirecard vorgelegt bzw. diese im Rahmen durch
geführter Hintergrundrecherchen zu den TPA-Partnern AI Alam Solution Provider, Senjo Pay
ments Asia bzw. PayEasy Solutions erlangen konnte (siehe hierzu Abschnitt 1.2.3.2).

KPMG hat darüber hinaus die auf der Basis von Citadelle Corporate Services für die verwalte
ten Treuhandkonten im Untersuchungszeitraum erstellten Saldenbestätigungen vorgenom
menen Buchungen nachvollzogen.

Ferner wurden Gespräche u. a. am 25. November 2019 mit dem Konzernabschlussprüfer 
EY Audit, am 10. Dezember 2019, 29. Januar 2020, 10. Februar 2020 und 14. Februar 2020 
mit Oliver B Ü H M , einem Geschäftsführer der CardSystems Middle East, sowie am 
4. März 2020 mit Manoj Vice President Technology bei Wirecard Payment Solution, zu 
technischen Möglichkeiten für eine im Rahmen unserer Untersuchungsplanung vorgesehene 
Verifikation von Umsatzerlösen durch Datenanalysen geführt, wir verweisen hierzu auf den 
Abschnitt 1.2.3.5).

Im Rahmen der geführten Gespräche erhaltene, für die Untersuchung relevante Informationen 
wurden ebenso wie Erkenntnisse aus durchgeführten Hintergrundrecherchen bei der Zusam
menfassung der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt.

Auftragserweiterung

Hinsichtlich des TPA Geschäftes ergab sich im Rahmen unserer Untersuchung, dass die 
Transaktionsdaten und entsprechende Settlementnachweise für den Untersuchungszeitraum
2016 bis 2018, Verträge zwischen den TPA-Partnern und den Händlern sowie Kontoauszüge 
und Bankbestätfgungen für Treuhandkonten (sog. Escrow-Accounts) für den Untersuchungs
zeitraum bislang nicht zur Verfügung gestellt wurden. Zumindest für die Zeiträume 2016 und
2017 bedarf es hier für Zwecke der forensischen Sonderuntersuchung mangels Vorliegens 
eigener Datenbestände der Mitwirkung durch die TPA-Partner, die bislang ausgeblieben ist. 
Zwischenzeitlich haben jedoch zwei Geschäftspartner signalisiert, kooperationsbereit zu sein 
und Transaktionsdaten -  zumindest für gewisse Zeiträume -  zur Verfügung stellen zu wollen.

Im Geschäftsjahr 2019 fand eine Umstellung der Transaktionsabwicklung auf eine nunmehr 
auch für das TPA-Geschäft eingerichtete Plattform von Wirecard (sog. Elastic Engine für das 
TPA-Geschäft) statt. Insoweit liegen nunmehr seit der Umstellung eigene Datenbestände über 
die Transaktionen vor. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Transaktionsdaten ohne Mitwir
kung Dritter. Daher wurde KPMG gegen Ende der Untersuchung für den Zeitraum Dezember
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2019 Transaktionsdaten zur Verfügung gestellt. Vor diesem Hintergrund wurde mit dem 
Auftraggeber vereinbart, die gemäß Auftragsschreiben vom 31. Oktober 2019 durchgeführte 
Untersuchung des Third Party Acquiring-Geschäfts in Teilbereichen auf den Monat Dezember 
2019 auszuweiten. Ziel der erweiterten Untersuchungshandlungen ist es, die Höhe und Exis
tenz der Umsatzerlöse im Third-Party Acquiring-Geschäft unter forensischen Aspekten für den 
Monat Dezember 2019 nachzuvollziehen.

Über die Ergebnisse der erweiterten Untersuchungshandlungen wird KPMG nach Abschluss 
der erweiterten Untersuchungshandlungen gesondert berichten. KPMG weist darauf hin, dass 
die erweiterten Untersuchungshandlungen im Zusammenhang mit der vorstehend dargestell
ten Auftragserweiterung für das Third Party Acquiring-Geschäft noch nicht abgeschlossen 
sind. KPMG weist darauf hin, dass KPMG aus den erweiterten Untersuctjilflgshandlungen 
keine Rückschlüsse auf den Untersuchungszeitraum 2016-2018 sowi^aufgrund des begrenz
ten Betrachtungszeitraums „Dezember 2019" keine Rückschlüsse iu f  die Grundges^theit 
der Umsatzerlöse des gesamten Jahres 2019 ziehen wird. , ^

1.2.3 Untersuchungsergebnisse ^

1.2.3.1 Umfang des Third Party-Acquiring Geschäfts m'«t ^1 Atem Solution PfövTder, Senjo 
Payments Asia und PayEasy Sojutions

Die zwischen der Cardsystems Middle East, der Wirecard UK & Ireland sowie der Wirecard 
Technologies und den jeweils relevanten TPA-Partnern geschlossenen, im Untersuchungszeit
raum geltenden Verträge sahen im Wesentlichen vor, dass die TPA-Partner AI Alam Solution 
Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions jeweils Kreditkartentransaktionen für an 
diese TPA-Partner vermittelte Kunden abwickeln. Dabei wurden die von den jeweiligen Kun
den zu zahlenden Abwicklungsgebühren von den betreffenden Wirecard-Gesellschaften 
jeweils als (Brutto-)Umsatzerlöse ausgewiesen. Die TPA-Partner erhielten wiederum Provisio
nen für die von ihnen erbrachten Abwicklungsleistungen, die in den Wirecard-Gesellschaften 
als „Materialaufwände" ausgewiesen wurden. Für die betreffenden Wirecard-Gesellschaften 
ergaben sich somit aus den Quartals-Abrechnungen jeweils Forderungen an die TPA-Partner, 
die der Höhe nach den um die „Materialaufwände" (bzw. Provisionsansprüche der TPA- 
Partner) verminderten (Brutto-)Umsatzerlösen entsprachen.

Die nachstehenden Tabellen enthalten Informationen zur (relativen) Bedeutung des im Unter
suchungszeitraum mit den TPA-Partnern AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und 
PayEasy Solutions betriebenen TPA-Geschäfts für den Wirecard Konzern. Das TPA-Geschäft 
wurde über die Wirecard-Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland und 
Wirecard Technologies abgewickelt.

Die Zahlenangaben in diesen Tabellen haben wir rechnerisch aus den Konzernabschlüssen der 
Wirecard AG und den in diesen verarbeiteten, für die relevanten Gesellschaften erstellten 
„Reporting Packages" sowie aus Buchungsjournalen abgeleitet. Diese fassen insoweit ledig
lich in den „Reporting Packages" verarbeitete Zahlen zusammen; die hiervon ausgehend 
durchgeführten Untersuchungshandlungen und deren Ergebnisse sind in den Abschnitten
1.2.3.3 f. dargestellt.
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Der Anteil der über die TPA-Partner AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und 
PayEasy Solutions generierten Umsatzerlöse entwickelte sich im Untersuchungszeitraum wie 
folgt:

Jahr 2016 I Anteil I Jahr 2017 1 Anteil I Jahr 2018 1 Anteil

konsolidierte Zahlen

TEUR % TEUR % TEUR %

Konzern-Umsatzerlöse 1.028,358 1.489.954 2.016.161

Umsatzerlöse Cardsystems Middle East 244.281 23,75% 378.458 25,40% 632.043 31,35%

Umsatzerlöse Wirecard UK & Ireland 190.575 18,53% 170.920 11,47% 152.905 7,58%

Umsatzerlöse Wirecard Technologies 129.408 12,58% 216.629 14,54% 307.563 15,25%

Summe Cardsystem, Wirecard UK 8i Ireland, 
Wirecard Technologies 564.264 54,87% 766.007 51,41% 1.092.511 54,19%

Tabelle 2: Umsatzerlöse Konzern und Umsatzerlöse Cardsystems, Wirecard UK & Ireland und Wirecard 
Technologies 2016 bis 2018

Demnach belief sich der Anteil der über die TPA-Partner AI Alam Solution Provider, Senjo 
Payments Asia und PayEasy Solutions generierten Umsatzerlöse im Untersuchungszeitraum 
jeweils auf mehr als die Hälfte der gesamten, konsolidierten Umsatzerlöse der Wirecard- 
Gruppe. Auf der Ebene der betreffenden Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard 
UK & Ireland und Wirecard Technologies ergibt sich jeweils das folgende Bild:

1 Cardsystems Middle East I Jahr 2016 1 Anteil 1Jahr 2017 j Anteil 1Jahr 2018 1 Anteil
• konsolidierte Zahlen

TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 244J»1 378.458 632.043
davon (über) AI A lara^llution Provider..... 79.140 32,40% 108.455 28,66% 232.605 36,80%

davon (über) Senjöfayments Asia 165.074 67,58% 267.624 70,71 % 383.745 60,72%

Summe (über) AI AlaiH Soluiio^^ovYder 
und Senjĉ  Payments AsT« 244.214 99,97% 376.079 99,37% 616.350 97,52%
Sonstige \ ' ^ 67 0,03% 2.379 0,63% 15.693 2,48%

Tabelle 3| Umsatzerlöse Cardsy'stem* Middle East 2016 bis 2018

Wirecard UK & Ireland Jahr 2016 1 Anteil I Jahr 2017 I Anteil I Jahr 2018 I Anteil
konsolidierte Zahlen

TEUR TEUR TEUR
Umsatzerlöse 190.575 170.920 152.905
davon (über) AI Alam Solution Provider 

Sonstige

185.531 97,35% 165.011 96,54%

5.044 2,65% 5.909 3,46%

149.629 97,86%

3.276 2,14%

Tabelle 4: Umsatzerlöse Wirecard UK & Ireland 2016 bis 2018
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Wirecard Technologies Jahr 2016 I Anteil I Jahr 2017 I Anteil I Jahr 2018 I Anteil

konsolidierte Zahlen

TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 129.408 216.629 307.563

davon (über) PayEasy Solutions 111.223 85,95% 185.474 85,62% 291.443 94,76%

Sonstige 18.185 14,05% 31.155 14,38% 16,120 5,24%

Tabelle 5: Umsatzerlöse Wirecard Technologies 2016 bis 2018

Die Umsatzerlöse der Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland und 
Wirecard Technologies waren im Untersuchungszeitraum im Wesentlichen durch die über die 
TPA-Partner AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions generier
ten Umsatzerlöse geprägt. Im Untersuchungszeitraum resultierten jeweils mehr als 85 % der 
Umsatzerlöse dieser drei Wirecard-Gesellschaften aus der Zusammenarbeit mit den genann
ten TPA-Partnern.

Die nachstehende, aus den Buchungsjournalen abgeleitete Tabelle stellt näherungsweise den 
relativen Anteil der über die Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland 
und Wirecard Technologies im Untersuchungszeitraum erzielten EBIT im Verhältnis zum 
Konzern-EBIT dar:

EBIT Jahr 2016 I Anteil Jahr 2017 Anteil 1Jahr 2018 Anteil
' konsolidierte Zahlen

T6UR % TRW % TEUR %

Konzern EBIT 235.188 3 1 4 .m 438.487

davon EBIT Cardsystems Middle East 109.177 46,42% 188.358 59,85% 330.034 75,27%

davon EBIT Wirecard UK & Ireland ‘ 117.772 50,08% 87.969 27,95% 81.851 18,67%

davon EBIT Wirecard Technologies -11.371 -4,83%' 41.239 13,10% 100.746 22,98%

Summe Cardsysteme Middle East, Wireceltl 
UK & Ireland und Vllrecard TechOologiM 215.578 91,66% 317.566 100,91% 512.631 116,91%

Tabelle 6: Anteile Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland und Wirecard Technologies am 
Konzerh-EBIT2016 bis 2018

Demnach trugen die über diese Wirecard-Gesellschaften erzielten EBIT im Geschäftsjahr 2016 
insgesamt mehr als 90 % zum Konzern-EBIT bei. In den Jahren 2017 und 2018 betrug der 
Anteil der betreffenden Wirecard-Gesellschaften am Konzern-EBIT jeweils mehr als 100 %.

Die Tatsache, dass die EBIT-Beiträge der genannten Gesellschaften in den Jahren 2017 und 
2018 insgesamt mehr als 100 % des ausgewiesenen Konzern-EBIT ausmachten, ist dadurch 
zu erklären, dass im Konzernabschluss Verluste aus anderen Geschäftsaktivitäten zu verarbei
ten waren.

Nach den uns erteilten Auskünften werden Aussagen zum EBIT auf der Ebene einzelner 
Konzerngesellschaften durch die Verrechnung von Kostenumlagen beeinflusst. Wir weisen 
darauf hin, dass der Anteil der für das TPA-Geschäft relevanten Wirecard-Gesellschaften am 
Konzern-EBIT von der Schlüsselung und Allokation von Kostenumlagen im Konzern abhängig 
ist.
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Ausweislich der zwischen den Beteiligten im Untersuchungszeitraum geschlossenen Verträge 
verpflichten sich die Wirecard-Gesellschaften dazu, den jeweiligen TPA-Partner von Vermö
gensverlusten aus der Geschäftsbeziehung schadlos zu halten. Diese Haftungsübernahme 
sollte insbesondere etwaige Schäden der TPA-Partner aus der Rückabwicklung von Zahlungs
vorgängen sowie gegebenenfalls von Kartennetzwerkorganisationen verhängte Strafzahlungen 
umfassen.

Ausweislich der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte erfolgte die Besicherung 
dieser vereinbarten Haftungen in den Jahren 2016 bis 2018 über die Stellung treuhänderisch 
verwalteter Barsicherheiten durch die jeweiligen Wirecard-Gesellschaften Cardsystems 
Middle East bzw. Wirecard UK & Ireland. Im Untersuchungszeitraum seien die für Rechnung 
von Cardsystems Middle East bzw. Wirecard UK & Ireland hierzu geführten Escrow Accounts 
durch den Treuhänder Citadelle Corporate Solutions verwaltet worden. Die Besicherung der 
von Wirecard Technologies zugunsten PayEasy Solutions übernommenen Haftungen erfolgte 
in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 durch Einbehalte von Zahlungen durch PayEasy Soluti
ons, die an Wirecard Technologies zu leisten waren. Seit dem Jahr 2018 erfolgte die Stellung 
der Sicherheiten für PayEasy Solutions ebenfalls über Escrow Accounts, die ebenfalls von 
dem Treuhänder Citadelle Corporate Solutions verwaltet wurden.

Die nachfolgende Tabelle liefert einen Überblick Ober die im Rahmen unserer Untersuchung 
aus den Buchungsjournalen abgeleiteten stichtagsbezogenen Bestände auf den Escrow 
Accounts:

1 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018
TEUR % TEUR % TEUR %

Summe Escrow-Accounts Konzern 437.646 100,0 774.317 100,0 1.085.941 100,0

davon CardSystemt Middle East 175.393 40,1 340.393 44,0 570.770 52,6

davon AI Alam Solution Provider 86.383 19,7 141.383 18,3 248.582 22,9

davon Sen jo Payments Asia, 84.010 19,2 194.010 25,1 317.188 29,2

davon Sonstige 5.000 1,1 5.000 0,6 5.000 0,5

davon Wirecard UK & Ireland 177.533 40,6 327.533 42,3 305.451 28,1

davon AI Alam Solution Provider 177.533 40,6 327.533 42,3 305.451 28,1

davon IWirecard Technologies 0 0,0 0 0,0 105.000 9,7

davon PayEasy Solutions 0 0,0 0 0,0 105.000 9,7

Suillme Al Alam Solution Provider, 
Senjo^ayments Asia, PayEasy Solu
tions 347.926 79,5 662.926 85,6 976.221 89,9

Tabelle 7: Eihlagenbestände Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland und Wirecard Technolo
gies auf Escrow Accounts 2016 bis 2018 ausweislich der Buchhaltung^

hierzu liegen Saldenbestätigungen von Citadelle Corporate Services vor, jedoch keine Kontoauszüge
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Der Bestand an Sicherheitsleistungen zugunsten der jeweiligen TPA-Partner auf den Escrow 
Accounts entwickelte sich demzufolge von EUR 348 Mio zum 31. Dezember 2016 auf 
EUR 976 Mio zum 31. Dezember 2018 und korrespondiert nahezu vollständig mit dem Anstieg 
der im Untersuchungszeitraum über die TPA-Partner generierten Umsatzerlöse.

Die folgenden Tabellen stellen die im Rahmen unserer Untersuchung aus den Buchungsjour
nalen abgeleiteten Entwicklungen und stichtagsbezogenen Forderungsbestände der betref
fenden Wirecard-Gesellschaften gegenüber den jeweiligen Partnern aus dem TPA-Geschäft 
im Überblick dar:

1 Cardsystems Middle East 1 Jahr 2016 1 Jahr 2017 1 Jahr 2018 I Summe
TPA-Geschäft EUR EUR EUR EUR

AI Alam Solution Provider

Bestand der Forderungen 1.1. 24.540.152 404.818 ■ 6.082.481 n/a

Umsatzerlöse des Jahres 79.139.825 108.454.823' 232.605.151 420.199.804
Materialaufwand des Jahres -27.275.158 -33.896.984^ -84.946.537 -146.118.679

Einzahlungen Treuhandkonto® -76.000.000 -60.295.596 \ -97.198.985 -233.494.681

Einzahlungen übrige Bankkonten 0 \  -8.684.585 0 -8.684.585

Bestand der Forderungen 31.12. 404.818 \  6.682,481 56.6^110 n/a
TPA-Geschäft

Senjo Payments Asia /

Bestand der Forderungen 1.1. 's 12;028.655 38.021.949 33.377.983 n/a

Umsatzerlöse des Jahres l'öS,074.242' 267.624.(^7 383.744.749 816.443.088

Materialaufwand des Jahres -102.697,266 -146.110.831 -196.209.404 ^45.017.500

Einzahlungen Treuhandkonto’ ' \  -36.375.6Ö3
V •

-126.165.232 -219.178.135 -381.719.050

Einzahlungen übrige Bankkonten ;  0 \  0\  .
0 0

V 'Bestand der Forderungen 31̂ 12. 38.029.949
----7 ^

93.377.983 1.735.194 n/a

Tabelle 8: TPA-Forderungen Cär^systams Middle East gegenüber AI Alam Solution Provider und Senjo 
Payme|»ts Asia 2016 b’S;.2018

I  \I
Die von der Cardlsystems Middle Eä^ über AI Alam Solution Provider generierten Umsatzerlö
se siod demnack von EUR 79 Mio im Jahr 2016 auf EUR 233 Mio im Jahr 2018 und damit im

\  I
Untersuchungs2eitraum um 194 % angestiegen. Die Umsatzerlöse mit Senjo Payments Asia 
sind im Ufftersubhungszeitraum um 132 % angestiegen. Ursächlich für diese Anstiege waren 
nach den uns unter anderem von Jan M (H B  und Oliver 29. Januar 2020
erteilten Auskünften das allgemein positive Marktumfeld für digitale Dienstleistungen, in 
dessen Folge auch die abzuwickelnden Transaktionsvolumina deutlich angestiegen seien.

® Wirecard-Buchungen, auf der Basis von Saldenbestätigungen von Citadelle Corporate Services
'  Wirecard-Buchungen, auf der Basis von Saldenbestätigungen von Citadelle Corporate Services
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Die aus diesen Umsatzerlösen nach Abzug der zugehörigen Materialaufwendungen in den 
Jahren 2016 bis 2018 insgesamt resultierenden Zahlungsansprüche der Cardsystems Middle 
East beliefen sich mithin auf EUR 646 Mio. In dem betreffenden Zeitraum sollen ausweislich 
der Buchungsjournale von den TPA-Partnern insgesamt EUR 615 Mio auf die Treuhandkonten 
eingezahlt worden sein, die den oben beschriebenen Sicherungszwecken dienen sollten.

1 Wirecard UK & Ireland 1 2016 1 2017 1 2018 1 Summe 1
TPA-Geschäft EUR EUR EUR EUR

AI Alam Solution Provider

Bestand der Forderungen 1.1. 105.389.315 78.191.016 8.267.414 n/a

Umsatzerlöse des Jahres 185.531.497 165.011.306 149.629.130 500.171.933

Materialaufwand des Jahres -63.888.935 -70.313.204 -62644.005 -196.546.144

Einzahlungen Treuhandkonto® -121.500.000 -164.267.218 -27.918.361 -313.685.579

Einzahlungen übrige Bankkonten -27.500.000 0 ' 0 -27.500,000

Umbuchung (Erläuterung siehe unten) 0 : ° -6^4,000.000 •64.000.000

Differenzen 159.139 -354.486 -110.124 ' -305.471

Bestand der Forderungen 31.12. 78.isi.01i 8.l!67.414 3.524.054 ^ n/a

Tabelle 9: TPA-Forderungen Wirecard UK & Ireland gegen'AI Alam Solution ProvkJer 2016 bis 2018

Die von der Wirecard UK & Ireland über AI Alam SdKition Provider generierten Umsatzerlöse 
sind demnach von EUR 186 Mio im Jahr 2016 auf EÜR 150 Mio im Jahr 2018 und damit im 
Untersuchungszeitraum um 19 % gesunken. Die aus diesen Urrisatzerlösen nach Abzug der 
zugehörigen Materialaufwendungen'in den Jahren 2016't)is 2018 insgesamt resultierenden 
Zahlungsansprüche der, Wirecard UK & Ireland beliefen sich mithin auf EUR 304 Mio. In dem 
betreffenden Zeitraum sollen von AI Alam Solution Provider ausweislich der Buchungsjournale 
insgesamt EUR 314 Mio auf Treuhandkonten gezahlt worden sein, sodass sich die Forderun
gen gegenüber Ai Alam Solution Provider im Untersuchungszeitraum entsprechend reduzier
ten.

Weiterhin reduzierten sich ausweislich der Buchungsjournale die Forderungen aus dem TPA- 
Geschäft der Wirecard UK & Ireland gegenüber AI Alam Solution Provider um EUR 64 Mio. 
Ursächlich hierfür ist eine Umbuchung eines ursprünglich gegenüber AI Alam Solution Provi
der bestehenden Forderungsbetrags der Wirecard UK & Ireland in eine Forderung gegenüber 
der Cardsystems Middle East infolge der Gewährung einer Kreditlinie durch die Cardsystems 
Middle East gegenüber AI Alam Solution Provider (siehe hierzu auch Abschnitt 3.2).

Die Forderungsbestände gegenüber Senjo Payments Asia zum 31. Dezember 2016,
31. Dezember 2017 sowie 31. Dezember 2018 stimmten mit den von an den Abschlussprüfer 
adressierten Saldenbestätigungen überein.

Wirecard-Buchungen, auf der Basis von Saldenbestätigungen von Citadelle Corporate Services
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Die Forderungsbestände gegenüber AI Alam Solution Provider zum 31. Dezember 2016,
31. Dezember 2017 sowie 31. Dezember 2018 weichen von den Beständen gemäß den 
Saldenbestätigungen, die der Konzernabschlussprüfer erhalten hat, jeweils um Beträge bis zu 
rd. TEUR 135 ab. Bis zum Abschluss unserer Untersuchung wurden uns keine Unterlagen zur 
Verfügung gestellt, die die Ursachen und die Klärung dieser Differenzen belegen. Nach den 
uns mündlich erteilten Auskünften handelt es sich um Differenzen aus der Fremdwährungs
umrechnung, die in Besprechungsterminen mit AI Alam Solution Provider geklärt wurden.

1 Wirecard Technologies 1 2016 1 2017 1 2018 1 Summe 1
TPA-Geschäft EUR EUR EUR EUR

PayEasy Solutions

Bestand der Forderungen 1.1. 81.388.470 102.340.156 207.101.372 n/a

Umsatzerlöse des Jahres 111.223.045 185.473.834 291.443.361 588.140.240

Materialaufwand des Jahres -56.577.359 -80.712.618 -114.079.515 -261 .369.492

Einzahlungen Treuhandkonto® 0
---------------------r

0 -105.000.000 -105.ÖOQ.000

Einzahlungen übrige Bankkonten -33.694.000 0.̂ -15.528.441 -49.222^441

Bestand der Forderungen 31.12. 102.340.156 407,101.372 263.936.776 n/a

Tabelle 10: TPA-Forderungen Wirecard Technologies gegen PayEasy Solutions 2016 bis 2018

Die Besicherung der von Wirecard Technologies zugunsten PayEasy Solutions übernomme
nen Haftungen erfolgte nach den uns erteilten Auskünften ih den Geschäftsjahren 2016 und 
2017 über Einbehalte durch PayEasy Solutions von an Wirecard Technologies zu leistenden 
Zahlungen. Auch aufgrund dieser Einbehalte erhöhten sich die Forderungsbestände gegen
über PayEasy Solutions von EUR 102 Mio zum 31. Dezember 2016 auf EUR 264 Mio zum 
31. Dezember 2018 und somit im Untersuchungszeitraum um 158 %. Im Geschäftsjahr 2018 
sollen von PayEasy Solutions (erstmalig) auch Einzahlungen in Höhe von EUR 105 Mio auf ein 
Treuhandkonto geleistet worden sein. Hinsichtlich der Zweckbestimmung der Forderungsein
behalte und der Einlagen auf den Treuhandkonten verweisen wir auf die vorstehenden Aus
führungen zu den TPA-Geschäftsbeziehungen der Cardsystems Middle East.

Die Forderungsbestände gegenüber PayEasy Solutions zum 31. Dezember 2016, 31. Dezem
ber 2017 sowie 31. Dezember 2018 stimmten mit den von an den Abschlussprüfer adressier
ten Saldenbestätigungen überein.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Ausführungen und Zahlenangaben ausschließ
lich Informationen aus der Buchhaltung der Wirecard zusammenfassen.

Die in der externen Rechnungslegung im Untersuchungszeitraum abgebildeten Bestände auf 
Treuhandkonten konnten im Rahmen der Untersuchung durch Saldenbestätigungen des 
Treuhänders Citadelle Corporate Services belegt werden. Bankbestätigungen und Kontoaus
züge der die Treuhandkonten führenden Bank für den Untersuchungszeitraum wurden uns 
nicht übermittelt, da Citadelle Corporate Services auskunftsgemäß das Vertragsverhältnis mit

 ̂ Wirecard-Buchungen, auf der Basis von Saldenbestätigungen von Citadelle Corporate Services
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den Wirecard-Gesellschaften beendet hat und auskunftsgemäß auf Anfragen seitens Wirecard 
nicht mehr reagiert Daher konnten die auskunftsgemäß erfolgten, einzelnen Einzahlungen der 
TPA-Partner auf die Treuhandkonten durch KPMG nicht anhand von Kontoauszügen nachvoll
zogen werden. Insoweit konnte auch nicht hinreichend belegt werden, dass die Einzahlungen 
im Untersuchungszeitraum tatsächlich durch die TPA-Partner erfolgt sind.

Neben diesen nicht hinreichend nachgewiesenen Einzahlungen auf Treuhandkonten im Um
fang von rd. EUR 1,0 Mrd sind im Unter-suchungszeitraum ausweislich der Buchungsjournale 
Einzahlungen auf Bankkonten die für die Wirecard Technologies und die Cardsystems Middle 
East bei der Wirecard Bank geführt werden in Höhe von EUR 85 Mio durch die TPA-Partner 
AI Alam Solution Provider und PayEasy Solutions erfolgt. Diese Einzahlungen wurden anhand 
der vorgelegten Kontoauszüge der Wirecard Bank nachgewiesen.

Für weitere Ausführungen zu den Untersuchungsergebnissen zOr Existenz der Einlagen auf 
den Treuhandkonten wird auf Abschnitt 1.2.3.4 verwiesen.

Insoweit sind nach den internen Buchungsjournalen Zahlungen seitens der TPA-Partner im 
Untersuchungszeitraum, die insbesondere die Ergebnisse der Abrechnungen und damit Erlöse 
von Wirecard-Gesellschaften betreffen, zu einem wesentlichen Anteil auf Treuhandkonten bei 
Citadelle Corporate Services erfolgt und nur zu einem kleineren Anteil auf Konten von Wire
card-Gesellschaften bei der Wirecard Bank erfolgt.

1.2.3.2 Informationen zu AI Alatn Solution Provider, Senjo Payments Asia, PayEasy 
Solutions und zu den Treuhändern

Bei AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions handelt es sich 
ausweislich eigener Angaben dieser Unternehmen auf deren Internet-Seiten um Anbieter von 
Zahlungsabwicklungslösungen. Citadelle Corporate Services und M.K. T ||H I|§  Law Firm
verwalteten im gegebenen Kontext als Treuhänder auf sogenannten Escrow Accounts hinter
legte Sicherheiten für die Wirecard-Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & 
Ireland sowie Wirecard Technologies.

Im Folgenden fassen wir die im Rahmen unserer Untersuchung zu diesen Unternehmen 
\erlangteh Informationen zusammen.

1.2.3.^.4 AI Alam Solution Provider

Nach den Ergebnissen unserer Hintergrundrecherchen handelt es sich um eine seit dem 
7. April 2013 von der Dubai Development Authority registrierte Gesellschaft, welche ausweis
lich der Internet-Seite und des Linkedln-Profils der Gesellschaft neben ihrem Standort in Dubai 
über weitere Büros in Jordanien, Hong Kong und Ägypten verfügt. Der Geschäftsführer der 
Cardsystems Middle East, Oliver hatte uns am 10. Dezember 2019 mitgeteilt,
dass das Unternehmen über Niederlassungen in UAE (Dubai), Serbien sowie Hongkong verfü
ge. Im Rahmen unserer Hintergrundrecherchen konnten diese Aussagen nicht verifiziert 
werden.
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Nachdem wir erstmals am 26. November 2019 um ein Gespräch mit Vertretern von AI Alam 
Solution gebeten hatten, konnte uns am 13. März 2020 ein Vor-Ort-Termin ermöglicht werden. 
Das Gespräch mit dem geschäftsführenden Gesellschafter von AI Alam Solution Provider, 
David Gabriel sowie dessen auskunftsgemäß für den Bereich „Group Strategy"
zuständigen Mitarbeiters Brian S^B |fand in den Geschäftsräumen des Unternehmens in 
Dubai Internet City, M lH V  Business Center Towers A, Sheikh Zayed Road
statt.

Im Rahmen des am 13. März 2020 geführten Gesprächs wurde uns mitgeteilt, dass das 
Unternehmen aufgrund der negativen Pressemeldungen ein Rebranding durchgeführt und den 
Unternehmenssitz in Dubai verlegt habe -  Alam Solution Provider sei im Jahr 2020 in „Symtric 
Payment Solutions LLC" umfirmiert und der Unternehmenssitz in die Emirates Towers verlegt 
worden.''“

Symtric Payment Solutions LLC verfüge über eine Lizenz und unterliege der Aufsicht durch die 
Zentralbank der Vereinigten Arabischen Emirate. Auf der Basis dieser Lizenz könne das Unter
nehmen künftig Zahlungen für Händler unmittelbar, ohne Einschaltung weiterer Partner abwi
ckeln.

Ferner wurde uns in dem am 13. März 2020 geführten Gespräch mitgeteilt, dass die Ge
schäftsbeziehung zu Wirecard bereits seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit von AI Alam 
Solution Provider im Jahr 2012 bestehe. Der Anteil der mit Wirecard-Gesellschaften erzielten 
Umsatzerlöse betrage ca. 40 % der Gesamtumsätze. Das mit Wirecard-Gesellschaften durch
geführte Geschäft sei relativ margenschwach, die Transaktionsvolumina jedoch hoch.

Im Rahmen des TPA-Geschäfts habe Wirecard Haftungen für gegebenenfalls aus Charge
backs oder von den Kartennetzwerkorganisationen verhängte Strafzahlungen für den Fall, dass 
die betreffenden Händler entsprechenden Zahlungsverpflichtungen nicht nachkämen, über
nommen. AI Alam Solution Provider habe wiederum die jeweiligen Acquiring-Banken von der 
diesbezüglichen Haftung freigestellt. Wirecard sei für die Kundenbeziehung zu dem jeweiligen 
Händler verantwortlich; die Kunden würden von Wirecard an AI Alam Solution Provider vermit
telt und seien Wirecard wirtschaftlich zuzurechnen.

AI Alam Solution Provider übernehme die technische Anbindung der Händler und verfüge über 
Kontakte sowie technische Schnittstellen zu Acquiring-Banken. Weiterhin sei AI Alam Soluti
ons Provider für die eigentliche Zahlungsabwicklung („Settlement"), das Chargeback Ma
nagement sowie das Händler-Controlling verantwortlich. Darüber hinaus stelle Wirecard AI 
Alam Solution Provider die für das sogenannte „Merchant Cash Advance"-Geschäft notwen
dige Liquidität zur Verfügung (Näheres hierzu unter 2.).

Sheikh Zayed Rd - Dubai - Vereinigte Arabische Emirate
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Vor der Annahme der Wirecard-Kunden erfolge durch AI Alam Solution Provider jeweils eine 
Due*Diligence-Prüfung dieser Kunden. AI Alam Solution Provider entscheide jeweils, über 
welche Acquiring-Banken Kunden abgewickelt würden -  anschließend erfolgten Vertragsab
schlüsse der Kunden mit AI Alam Solution Provider und den jeweiligen Acquiring-Banken. AI 
Alam Solution Provider schließe dabei mit jedem Händler einen Vertrag über die technische 
Abwicklung von Kreditkartentransaktionen ab („Technical Service agreement"). Die zwischen 
AI Alam Solution Provider und Händlern geschlossenen Verträge würden von AI Alam Solution 
Provider verhandelt, wobei sich die von AI Alam Solution Provider verhandelten Konditionen 
jeweils innerhalb eines von Wirecard vorgegebenen Rahmens bewegten.

Unter Verweis auf das Geschäftsgeheimnis wurde uns mitgeteilt, dass weder Auskünfte zu 
den Acquiring-Banken erteilt noch mit Acquiring-Banken geschlossene Verträge zur Verfügung 
gestellt werden könnten. Es handele sich hierbei um das Geschäftsgeheimnis von AI Alam 
Solution Provider.

Im Übrigen entsprachen die im Rahmen des Gesprächs am 13. März 2020 erteilten Auskünfte 
zur Ausgestaltung der TPA-Partnerschaft sinngemäß den uns bereits anderweitig erteilten 
Auskünften.

Im Rahmen der Untersuchung haben wir Jahresabschlüsse der AI Alam Solution Provider zum 
31. Dezember 2016, zum 31. Dezember 2017 und zum 31. Dezember 2018 angefordert.

Bis zum Abschluss unserer Untersuchung wurde KPMG von Wirecard der Jahresabschluss 
von AI Alam Solution Provider zum 31. Dezember 2018 vorgelegt. Ausweislich der im Unter
suchungszeitraum vereinbarten Verträge bestand ein entisprechendes Auskunftsrecht erst ab 
dem Jahr 2018.

i
Ausweislich des vorgelegten Jaj^^esabschlusses überstiegen die Verbindlichkeiten von AI 
Alam Solution Provider zum 3,1'.' Dezember 2018 die Forderungen der Cardsystems Middle 
East und der Wirecard UK & Ireland an diesem Stichtag. Darüber hinaus überstiegen die von 
AI Alam Solution Provider im Geschäftsjahr 2018 ausgewiesenen Umsatzerlöse die jeweiligen 
Materialaufwendungen der Cardsystems Middle East und der Wirecard UK & Ireland. Insoweit 
ergaben sich im Hinblick auf die uns erteilte Auskunft, wonach AI Alam Solution Provider im 
Untersuchungszeitraum neben den aus der Geschäftsbeziehung zu Wirecard-Gesellschaften 
erzielten Umsätzen weitere Umsätze erzielt habe, keine Widersprüche.

Am 23. Apr-il 2020 wurden uns Präsentationsunterlagen von AI Alam Solutions Provider mit 
vorläufigen Finanzkennzahlen-Angaben für die Geschäftsjahre 2016, 2017 und 2018 vorgelegt. 
Darüber hinaus wurde KPMG mitgeteilt, dass aufgrund von Dauer, Art und Umfang der Ge
schäftsbeziehung sowie regelmäßige Site Visits eine Vertrauensbasis geschaffen wurde. 
Darüber hinausgehende in einem strukturierten Prozess erhobene und in einer entsprechen
den Dokumentation zusammengefasste und durch Wirecard bewertete Nachweise über eine 
Prüfung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse von AI Alam Solution Provider durch 
Wirecard bestanden laut Auskunft von Wirecard im Untersuchungszeitraum nicht.
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1.23.2.2 Senjo Payments Asia

Senjo Payments Asia ist gemäß dem im Rahmen unserer Hintergrundrecherchen ausgewerte
ten Eintrag in dem von der Accounting and Corporate Regulatory Authority Singapur („ACRA") 
geführten Unternehmensregister ein mittelbarer Rechtsnachfolger des am 25. Januar 2008 
registrierten Unternehmens MATX Singapore Pte. Ltd. Am 28. Februar 2008 erfolgte laut dem 
Registereintrag eine Umfirmierung in Manboo Singapore Pte. Ltd., am 10. April 2015 eine 
weitere Umfirmierung in Senjo Payments Asia Singapore Pte. Ltd. und schließlich am 30. No
vember 2015 eine Umfirmierung in Senjo Payments Asia Pte. Ltd. Die Firmenadresse lautet 
gemäß dem Unternehmensregister Singapore H H B u n d  hat sich
demnach zuletzt am 13. März 2019 geändert. Als Geschäftszwecke sind im ACRA-Register 
„Development of e-commerce applications (...) online credit card Settlement" und „Develop
ment of other Software and programming activities N.E.C. (62019) Software solutlon & inter
net content development" angegeben. Das eingezahlte Stammkapital ist im Register mit SGD 
6,747 Mio, als Einziger Aktionär ist „Senjö Group Pte. Ltd., Singapore" („Senjö Group") ange
geben, die im ACRA-Register unter der gleichen, ebenfalls zuletzt am 13. März 2019 geänder
ten Firmenadresse) geführt wird.

Bei der Senjö Group handelt es sich gemäß dem ACRA-Register um eine am 16. September 
2015 gegründete Firma, deren Geschäftszwecke im Register mit „Information technology 
consultancy (except cybersecurity) (...) e-commerce" und „Business and management con- 
sultancy Services N.E.C.") angegeben sind. Das gezeichnete Kapital der Senjö Group ist im 
Register mit SGD 20 Mio und als Einziger Aktionär die Y054 Holdings Pte. Ltd., Singapore 
(„Y054 Holdings") angegeben. Die Firma Y054 Holdings bietet gemäß dem ACRA-Register- 
eintrag Management-Beratungsdienstleistungen an. Ausweislich der entsprechenden ACRA- 
Registereinträge werden sämtliche Anteile an der Y054 Holdings von Surajpa S ^ B  und 
Richard Harry Wfjjj^gehalten, die seit 2016 auch als „Directors" der Senjö Group fungieren. 
Richard Harry v m  nutzt gemäß dem ACRA-Registereintrag die E-Mail-Adresse 
IPI^citadelle.com.sg; wir verweisen insoweit auf die Darstellung zu Citadelle Corporate 
Services unter 2.2.3.2.4.

Ausweislich eines im Ergebnis unserer Hintergrundrecherchen aus ACRA-Informationen 
erlangten Jahresabschlusses der Muttergesellschaft von Senjo Payments Asia, der Senjö 
Group Pte. Ltd., Singapur, zum 31. Dezember 2016 wies diese auf konsolidierter Ebene Aktiva 
i. H. V. insgesamt ca. USD 52,2 Mio und Eigenkapital i. H. v. ca. USD 3,1 Mio, allerdings vor 
Berücksichtigung eines Verlusts von ca. USD 4,1 Mio aus. Die Umsatzerlöse der Senjö Group 
beliefen sich im Zeitraum vom 16. September 2015 bis zum 31. Dezember 2016 demnach auf 
ca. USD 81,7 Mio, wobei für diesen Zeitraum ein Verlust vor Steuern i. H. v. ca. USD 3,6 Mio 
realisiert wurde.

ln den Jahresabschlüssen von Senjo Group und Senjo sind sämtliche Positionen in USD angegeben. Zur Umrech
nung der Bilanzpositionen in EUR wären zum 31. Dezember 2016 der EZB-Kurs 1 USD= 0,9487 EUR bzw. zum 
31. Dezember 2017 1 USD = 10,8334 EUR, für GuV-Positionen der für den Zeitraum 16. Dezember 2015 bis 
31. Dezember 2016 anzuwendende EZB-Durchschnittskurs 1 USD = 0,9333 EUR bzw. für das Jahr 2017 der EZB- 
Durchschnittskurs 1 USD =0,8852 EUR anzuwenden.
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Die Firmenadressen von Senjo Payments Asia, Senjö Group und Y054 Holdings sind mit der 
Firmenadresse von oCap Management Pte. Ltd. identisch; wir verweisen bezüglich oCap 
hierzu auf den Abschnitt 3.4. Im Rahmen unserer Vor-Ort-Recherchen wurde uns auf Anfrage 
mitgeteilt, dass es sich bei der Firmenadresse um einen „co-working space" handele. Ein 
Senjo-Firmenschild war weder an der Rezeption des betreffenden Gebäudes noch auf den 
entsprechenden Etagen angebracht.

Im Übrigen ergaben unsere Hintergrundrecherchen zu Senjo Payments Asia und Senjö Group, 
auch in Bezug auf deren im Unternehmensregister verzeichnete gesetzliche Vertreter, keine 
weiteren nennenswerten Erkenntnisse.

Ein im Rahmen unserer Untersuchungsplanung vorgesehenes Gespräch mit Vertretern von 
Senjo Payments Asia konnte bis zum Abschluss unserer Untersuchungshandlungen nicht 
ermöglicht werden. Nach den uns erteilten Auskünften wurde ein entsprechendes Gespräch 
von Wirecard mehrfach angefragt jedoch aufgrund der nach den uns erteilten Auskünften 
fehlenden Kooperationsbereitschaft aufgrund der negativen Presseberichterstattung über 
Wirecard seitens Senjo Payments Asia nicht ermöglicht.

Im Rahmen der Untersuchung haben wir Jahresabschlüsse der Senjo Payments Asia zum 
31. Dezember 2016, zum 31. Dezember 2017 und zum 31. Dezember 2018 angefordert.

Wirecard hat uns bis zum Abschluss unserer Untersuchung keine Jahresabschlüsse des TPA- 
Partners vorgelegt, obwohl ein entsprechendes Auskunftsrecht ausweislich der vertraglichen 
Vereinbarungen ab 2018 bestand.

Aus einer uns vorgelegten Kopie einer Aktennotiz vom 8. März 2016 ergibt sich, dass vor dem 
Hintergrund der im Jahr 2015 erfolgten Neu-Strukturierung der Senjö Group eine erneute 
geschäftspolitische Beurteilung der Geschäftsbeziehung vorgenommen worden ist, wobei 
sich die in Bezug genommenen Finanzinformationen auf Umsätze im Bereich Zahlungsverkehr 
und Forderungsmanagement und das Vorsteuerergebnis auf Gruppen-Ebene beschränkten 
und auf entsprechende Auskünfte des Managements der Senjö Group stützten.

Am 23. April 2020 wurde uns eine Präsentationsunterlage der Senjö Group mit Finanzkennzah- 
len-Angaben für das Jahr 2017 vorgelegt, die keine Zahlen auf der Ebene der Senjo Payments 
Asia enthalten und insoweit keinen Nachweis über von Wirecard-Gesellschaften vorgenom
mene Überprüfungen der wirtschaftlichen Verhältnisse darstellen. Für die Jahre 2016 und 
2018 wurden uns keine solchen Präsentationsunterlagen vorgelegt

Darüber hinausgehende in einem strukturierten Prozess erhobene und in einer entsprechen
den Dokumentation zusammengefasste und durch Wirecard bewertete Nachweise über eine 
Prüfung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse von Senjo Payments Asia durch 
Wirecard bestanden laut Auskunft von Wirecard im Untersuchungszeitraum nicht.

Im Rahmen unserer Hintergrundrecherchen konnten wir aus ACRA-Informationen insbesonde
re eine Kopie eines Jahresabschlusses von Senjo Payments Asia zum 31. Dezember 2017 
erlangen. Demnach wies die Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 Aktiva i. H. v. insgesamt 
ca. USD 7,9 Mio und ein Eigenkapital i. H. v. ca. USD 571.000 (nach Abzug des im Geschäfts
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jahr 2017 realisierten bilanziellen Verlusts i. H. v. ca. USD 4,5 Mio) aus. Die von Senjo Pay
ments Asia für das Geschäftsjahr 2017 ausgewiesenen Umsatzerlöse beliefen sich demnach 
auf ca. USD 1,5 Mio.

Eine Gegenüberstellung der Forderungen der Cardsystems Middle East und Verbindlichkeiten 
der Senjo Payment Asia sowie zugehöriger Umsatzerlöse und Materialaufwendungen lieferte 
folgende Ergebnisse (Zusammenfassung sämtlicher ausgewiesener Verbindlichkeiten von 
Senjo Payments Asia zu einem Gesamtbetrag):

Senjo Payments Asia Cardsystems Middle East (Wirecard)

(ca. EUR) 2017 2016 (ca. EUR) 2017 2016

Liabilities 6.129.395 12.876.028 Forderungen per 31.12. 33.377.984 38.029.949

Revenue 1.294.964 1.392.139 Materialaufwand 146.110.831 102.697.265

Tabelle 11: Gegenüberstellung von Bilanz- und GuV-Positionen von Senjo Payments Asia und p ird - 
systems für 2016 und 2017 ^

Demnach ergaben der Abgleich der Verbindlichkeiten und Forderungen zum 31. Dezember 
2017 wie auch der Abgleich der Umsatzerlöse und Provisionszahlungen für die Jahre 2016 
und 2017 Unplausibilitäten. Die von Senjo Payments Asia zum 31. Dezember 2017 (insge
samt) ausgewiesenen Verbindlichkeiten waren erheblich niedriger als die zu diesem Bilanz
stichtag von Cardsystems Middle East ausgewiesenen Forderungen. Die von Senjo Payments 
Asia für die Jahre 2016 und 2017 ausgewiesenen Umsatzerlöse waren erheblich niedriger als 
die von Cardsystems Middle East an Senjo Payments Asia gezahlten Provisionen („Material- 
aufwände").

Nachdem wir durch unsere Flintergrundrecherchen auch einen (Konzern-)Jahresabschluss von 
Senjö Group Pte. Ltd., Singapur, der Muttergesellschaft des TPA-Vertragspartners Senjö 
Payments Asia Pte. Ltd., zum 31. Dezember 2016 erlangen konnten, haben wir diesen im 
gegebenen Zusammenhang ebenfalls analysiert. Zum 31. Dezember 2016 wurden auf der 
(konsolidierten) Ebene der Senjö Group Verbindlichkeiten von insgesamt (umgerechnet) ca. 
EUR 50.507.263 und für den Zeitraum vom 15. September 2015 bis zum 31. Dezember 2016 
Umsatzerlöse i. H. v. (umgerechnet) ca. EUR 77.653.090 ausgewiesen. Demnach waren auch 
die auf der Ebene der Senjö Group für den Zeitraum vom 15. September 2015 bis zum 
31. Dezember 2016 ausgewiesenen Umsatzerlöse geringer als die von Cardsystems Middle 
East im Jahr 2016 ausgewiesenen Provisionszahlungen an Senjo Payments Asia.

Hinsichtlich dieser vorliegenden Unplausibilitäten haben wir das Management von Wirecard 
(u. a. den CFO Alexander HH K®B§ann 21. Januar 2020, den COO Jan M f lH lS  sowie den 
Geschäftsführer der Cardsystems Middle East am 29. Januar 2020 und den Head of Ac- 
counting Stephan |B B E ® |am  5. Februar 2020) befragt.

Am 21. April 2020 wurde uns eine E-Mail-Nachricht mit einer diesbezüglichen Erläuterung von 
Senjo Payments Asia vorgelegt, wonach Umsatzerlöse auf Nettobasis, das heißt nach ent
sprechenden Aufwänden ausgewiesen wurden. Am 22. April 2020 wurde uns eine weitere E- 
Mail-Nachricht von Senjo Payments Asia vorgelegt, mit der Senjo Payments Asia zum 
31. Dezember 2017 Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 33.377.983,50 gegenüber Cardsys
tems Middle East und somit in Höhe der von der Cardsystems Middle East zu diesem Stich
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tag ausgewiesenen Forderungen bestätigt. Hierzu wurde ergänzend ausgeführt, dass die 
Verbindlichkeiten gegenüber der Cardsystems Middle East nicht aus dem Abschluss der Senjo 
Payments Asia ersichtlich seien, da „die meisten Verbindlichkeiten und Forderungen mit 
anderen Konzernunternehmen saldiert wurden" (...„we have offset most payables and recei- 
vables with other group Companies"). Bis zum Abschluss unserer Untersuchung hatten wir 
keine Möglichkeit weitere Rückfragen zu stellen. Da uns im Rahmen unserer Untersuchung 
kein Gespräch mit Vertretern von Senjo Payments Asia ermöglicht wurde, konnten wir den 
Sachverhalt nicht abschließend beurteilen.

1.2.3.2.3 PayEasy Solutions

PayEasy Solutions wurde von der Securities and Exchange Commission MetroManila, Philip
pinen am 26. Februar 2009 registriert. Im Unternehmensregister ist als Firmenadresse Unit 
m  ßurgundy Corporate Tower, fm m H m |p im m P ||||[|^ M a k a ti City angegeben, 
die aktuelle Adresse ist Unit 410-B Five E-Com Center Building, Pacific Drive Extension, Mall 
of Asia Complex, Manila.

Das gezeichnete Kapital beläuft sich nach dem Unternehmensregister auf PHP 1 Mio^^. Ge
mäß der eigenen Internet-Seite bietet das Unternehmen Zahlungsverkehrsdienstleistungen, 
insbesondere im Online-Zahlungsverkehr, an.

Im Übrigen lieferten unsere Hintergrundrecherchen zu PayEasy Solutions sowie zu deren 
gesetzlichen Vertretern und Eigentümern keine weiteren nennenswerten Erkenntnisse.

Wir haben am 5. März 2020 ein Gespräch mit dem geschäftsführenden Gesellschafter von 
PayEasy Solutions, Christopher bS § , in Manila geführt. An dem Gespräch nahmen neben 
Christopher BIBU der COO der Wirecard AG, Jan M IH M I der Global Head of Compliance 
der Wirecard AG, Daniel die Wirecard Mitarbeiterin Dagmar S ttH H Iî , Director
Financial Processes der Wirecard AG, ein Vertreter der Konzernabschlussprüfer von EY Audit 
sowie telefonisch eine Rechtsberaterin des Aufsichtsrats. Im Rahmen dieses Gesprächs 
wurden uns insbesondere folgende allgemeine Auskünfte erteilt:

-  Das Unternehmen sei durch den heutigen Gesellschafterkreis vor ca. zwölf Jahren erwor
ben worden. Zuvor sei PayEasy Solutions ebenfalls in der Zahlungsindustrie tätig gewesen 
und Christopher sei zuvor Angestellter der Wirecard gewesen.

-  Insbesondere biete PayEasy Solutions auch Zahlungsabwicklungslösungen für sogenannte 
„Hochrisikokunden" an, die in den Branchen „Erwachsenenunterhaltung", Gaming und 
Gambling tätig sind.

-  Die Geschäftsbeziehung zwischen PayEasy Solutions und Wirecard habe sich entwickelt, 
nachdem Wirecard bestrebt war, Zahlungen von „Hochrisikokunden" nicht mehr direkt 
über Wirecard-Gesellschaften abzuwickeln. Vor diesem Hintergrund habe sich die Ge
schäftsbeziehung im Zeitverlauf zunehmend intensiviert.

EZB-Wechselkurs 1 PHP= 0,0176 EUR per 5. März 2020
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Gesellschafter von PayEasy Solutions seien Christopher 
Schwägerinnen und ein Schwager.

dessen Ehefrau, seine zwei

-  PayEasy Solutions verfüge über eine Compliance Abteilung, die die Legalität des Geschäfts 
der Händler-Kunden prüfe. Vor Aufnahme der Geschäftsbeziehung würden von Händlern 
im Rahmen des Onboarding Prozesses jeweils Unterlagen zum Nachweis der Legalität der 
Geschäftstätigkeit angefordert. Es erfolge für jeden Händler eine entsprechende Prüfung 
nach vorgegebenen internen Richtlinien, die in den vergangenen Jahren auf der Basis ent
sprechender Vorgaben der Kartennetzwerkorganisationen, entsprechender Regelungen der 
mit PayEasy Solutions kooperierenden Acquiring-Banken sowie von Wirecard-Regelungen 
entwickelt worden seien. Die Prüfungen für Kunden der Wirecard unterschieden sich nicht 
von den für andere Kunden von PayEasy Solutions durchgeführten Prüfungen.

-  Auch ohne die Wirecard-Kunden sei die Existenz von PayEasy Solutions nicht gefährdet. 
Wirecard sei ein wichtiger Geschäftspartner, jedoch könne PayEasy Solutions auch ohne 
die Geschäftsbeziehung zu Wirecard profitabel bleiben, zumal das Wirecard-Geschäft ver
gleichsweise margenschwach sei. Bei einer Beendigung der Geschäftsbeziehung zu Wire
card wäre im Übrigen die Begründung neuer Geschäftsbeziehungen möglich.

-  In den Jahren 2016 bis 2018 wurden die vertraglichen Grundlagen der Geschäftsbeziehung 
mit Wirecard insbesondere auf Anregung von Compliance aktualisiert bzw. geändert, je
doch hätten sich die Leistungsbeziehungen selbst in diesem Zeitraum nicht signifikant ge
ändert.

-  Die Besicherung der von Wirecard (bzw. dem Vertragspartner Wirecard Technologies) 
übernommenen Haftung sei in den Jahren 2016 und 2017 über den Einbehalt von an Wire
card Technologies zu leistenden Zahlungen erfolgt, woraus entsprechende Verbindlichkei
ten in der PayEasy Solutions-Bilanz resultierten. Seit dem Jahr 2018 würden Einzahlungen 
der Sicherheitsleistungen auf ein Treuhandkonto erfolgen.

In Bezug auf die Rollenverteilung zwischen Wirecard und PayEasy Solutions sowie den Bezie
hungen zu Acquiring-Banken äußerte sich Christopher B®B|sinngemäß wie folgt;

-  Kunden der Wirecard würden von Wirecard an PayEasy Solutions vermittelt. Es handele 
sich insoweit um Kunden, deren Zahlungen jederzeit auch über einen anderen Partner oder 
über Wirecard-Gesellschaften selbst abgewickelt werden könnten, was von PayEasy Solu
tions gegebenenfalls nicht beeinflusst bzw. verhindert werden könnte. Somit seien die 
Wirecard-Kunden wirtschaftlich Wirecard zuzurechnen.

-  Grundsätzlich sei es PayEasy Solutions möglich, Geschäftsbeziehungen zu Wirecard- 
Kunden abzulehnen, sofern diese gemäß den von PayEasy Solutions getroffenen internen 
Regelungen abzulehnen wären. Dies sei in der Vergangenheit nicht erfolgt, da es diesbe
züglich laufende Abstimmungen zwischen Wirecard Sales und PayEasy Solutions Sales 
gebe.

-  Verträge mit Händlern würden von PayEasy Solutions verhandelt und abgeschlossen. Es 
gebe einen Mustervertrag, der jeweils unter Berücksichtigung spezifischer Einzelfallkons
tellationen, insbesondere im Hinblick auf gesetzliche Restriktionen in den jeweiligen Sitz
ländern der Händler, modifiziert wird.

-  Die Konditionen würden von PayEasy Solutions jeweils innerhalb eines von Wirecard 
vorgegebenen Rahmens mit den Händlern verhandelt.
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-  PayEasy Solutions sei für die technische Abwicklung der Zahlungen verantwortlich und 
verfüge hierzu über direkte technische Verbindungen zu Acquiring-Banken.

-  Es erfolge eine kontinuierliche Überprüfung der Händler im Rahmen vierteljährlicher Mee
tings mit einem Geschäftsführer der Cardsystems Middle East, Oliver die
sem Rahmen würden Leitlinien für die Akzeptanzprüfung besprochen, unter anderem zu 
Transaktionsvolumina je Händler einschließlich anteiliger haftungsrelevanter Volumina so
wie zu Chargeback-Quoten.

-  An die sogenannte „Payment Platform“ von PayEasy Solutions seien ca. 75 Acquiring- 
Banken angeschlossen. Die Wirecard-Kunden würden über ca. 20 bis 25 Acquiring-Banken 
abgewickelt. Um welche Kreditinstitute es sich dabei handelt könne wegen des zu wah
renden Geschäftsgeheimnisses nicht mitgeteilt werden.

Insofern entsprachen die im Rahmen des Gesprächs erteilten Auskünfte zur Ausgestaltung 
der TPA-Partnerschaft sinngemäß den uns bereits anderweitig erteilten Auskünften.

i
Die im Rahmen des Termins besprochene Übersicht mit d^n im Untersuchungszeitraum für 
Wirecard abgewickelten Kunden sowie zugehörige VerträgeAVurde uns bis zum Abschluss 
unserer Untersuchung durch Wirecard nicht vorgelegt.

Im Rahmen der Untersuchung wurden uns Kopien der testierten Jahresabschlüsse der 
PayEasy Solution zum 31. Dezember 2016, zum 31. Dezember 2017 und zum 31. Dezember 
2018 vorgelegt.

Am 23. April 2020 wurden uns Präsentationsunterlagen von PayEasy Solutions mit Finanz- 
kennzahlen-Angaben für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 sowie eine Präsentationsunterlage 
des Abschlussprüfers von PayEasy Solutions mit Finanzkennzahlen-Angaben für die Ge
schäftsjahre 2018 vorgelegt, die jedoch insoweit keine Nachweise über von Wirecard- 
Gesellschaften vorgenommene Überprüfungen der wirtschaftlichen Verhältnisse darstellen. In 
einem strukturierten Prozess erhobene und in einer entsprechenden Dokumentation zusam
mengefasste und durch Wirecard bewertete Nachweise über eine Prüfung und Beurteilung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse von PayEasy Solutions bestanden laut Auskunft von Wire
card im Untersuchungszeitraum nicht. Nach den uns erteilten Auskünften sei aufgrund von 
Dauer, Art und Umfang der Geschäftsbeziehung eine Vertrauensbasis geschaffen worden.

Ausweislich des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 wies PayEasy Solutions zu 
diesem Stichtag Aktiva i. H. v. (umgerechnet) ca. EUR 517 Mio und Eigenkapital i. H. v. ca.
EUR 41 Mio aus. Die von PayEasy Solutions im Jahr 2018 erzielten Umsatzerlöse beliefen sich 
auf ca. EUR 475 Mio, das Ergebnis vor Steuern auf ca. EUR 635.000.
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Wir haben die in denn Jahresabschluss von PayEasy Solutions unter „Current Liabilities/Trade 
payable and accrued expenses" zum 31. Dezember 2016, zum 31. Dezember 2017 und zum 
31. Dezember 2018 ausgewiesenen Verbindlichkeiten den stichtagsbezogenen Forderungs
beständen der Wirecard Technologies sowie die von PayEasy Solutions für die Geschäftsjahre 
2016 ,2017 und 2018 ausgewiesenen Umsatzerlöse den entsprechenden Provisionsaufwän
den („Materialaufwänden") der Wirecard Technologies (jeweils in EUR umgerechnet) gegen- 
übergestellt:''^

PayEasy Solutions Wirecard Technologies

(ca. EUR) 2016 2017 2018 (ca. EUR) 2016 2017 2018

Trade
payables and
accrued
expenses 229.509.394 208.643.465 475.357.138

Forderungen 
per 31.12. 102.340.156 207.101.372 263.936.776

Sales 441.707.676 509.321.086 643.696.812
Material
aufwand 56.577.359 80.712.618, lT4,07a.615 

---------------- 7^"—— Nt""'*"
Tabelle 12: Gegenüberstellung von Bilanz- und GuV-Positionen von PayEasy Solutions un<i Cardsysteryjs 

für 2017 und 2018

Demnach überstiegen die Verbindlichkeiten von PayEasy zum 31. Dezember 2016, zunn 
31. Dezember 2017 und auch zum 31. Dezember 2018 jeweils die Forderungen von Wirecard 
Technologies an diesen Stichtagen. Darüber hinaus überstiegen die von PayEasy zu den 
Stichtagen ausgewiesenen Umsatzerlöse die jeweiligen Materialaufwendungen der Wirecard 
Technologies. Insoweit ergaben sich im Hinblick auf die uns erteilte Auskunft, wonach 
PayEasy im Untersuchungszeitraum neben den aus der Geschäftsbeziehung zu Wirecard bzw. 
zu Wirecard Technologies erzielten Umsätzer» weitere Umsätze erzielt habe, keine Widersprü
che.

1.2.3.2.4 Citadelle Corporate Services/\

Citadelle Corporate Services war »m Untersuchungszeitraum als Treuhänder für die Verwal
tung der zugunsten von AI Alanr» Solution Provider, Senjo Payments Asia sowie ab dem Ge
schäftsjahr 2018 auch zugunsten von PayEasy Solutions auf Escrow Accounts hinterlegten 
Bar-Sicherheiten tätig. Citadelle Corporate Services ist seit dem 3. Mai 2006 im ACRA-Regis- 
ter erfasst. Als Geschäftszweck ist im Register „Accounting and auditing Services (including 
taxation advisory Services" angegeben. Das Stammkapital der Gesellschaft beläuft sich nach 
dem Registereintrag auf SGD IBO.OOÔ “*.

für die Umrechnungen der Bilanzpositionen von PayEasy wurden EZB-Stichtagskurse (zum 31. Dezember 2016 
0,0191 EUR/PHP, zum 31. Dezember 2017 0,0167 EUR/PHP, zum 31. Dezember 2018 0,0166 EUR/PHP), für die 
periodenbezogenen Positionen EZB-Durchschnittskurse (für 2016 0,0190, für 2017 0,0176 EUR/PHP, für 2018 
0,0161 EUR/PHP verwendet)
EZB-Wechselkurs: 1 SGD = 0,6454 EUR per 5. März 2020

A n l a g a  1 / 2 7  | wirecard AG I Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304



Für Citadelle Corporate Services lagen Wirecard auskunftsgemäß für den Untersuchungszeit
raum keine Jahresabschlüsse vor. Nachweise über während des Untersuchungszeitraums 
erfolgte Beurteilungen der wirtschaftlichen Verhältnisse und zur Zuverlässigkeit von Citadelle 
Corporate Services als Treuhänder wurden uns nicht vorgelegt.

Unsere Hintergrundrecherchen ergaben, dass gesetzliche Vertreter („Directors“ ) von Citadelle 
Corporate Services im Untersuchungszeitraum auch in weiteren Funktionen für die TPA-Part- 
ner bzw. anderen Geschäftspartnern von Wirecard tätig waren. Im Ergebnis unserer Hinter
grundrecherchen haben wir festgestellt, dass Rajaratnam ShanH ^H IH H IV ' '̂ n Untersu
chungszeitraum Director von Citadelle Corporate Services, auch in Verbindung mit anderen 
Geschäftspartnern von Wirecard-Gesellschaften stand, nämlich

-  als Director der Senjo Group Pte Ltd., Singapur, vom 16. September 2015 bis zum 
14. November 2016;

-  als Director der oCap Management Pte Ltd., Singapur, ebenfalls vom 16. September 2015 
bis zum 14. November 2016 sowie

-  als Secretary der Senjo Payment Asia Pte Ltd., Singapur, seit dem 1. März 2016

tätig war. Ferner fungierte Rajatnam S h a n U m iB l^ a ls  Anteilseigner, Director und Secre
tary der Bijiipay Asia Pte Ltd., Singapur, sowie als Secretary der Goomo Holdings Pte Ltd., 
Singapur. Auch bei Bijiipay und Goomo handelt es sich um Geschäftspartner von Wirecard- 
Gesellschaften. Yong Kheng B ||B  Secretary der Citadelle Corporate Services, war darüber 
hinaus als Secretary für die Senjo Group Pte Ltd., Singapur, tätig. In Bezug auf Richard Harry 
w W .  Director der Senjo Group Pte Ltd., Singapur, und Gesellschafter der Y054 Holdings 
Pte. Ltd., Singapur, ergaben unsere Hintergrundrecherchen mit Ausnahme des unter 
2.2.3.22. erwähnten Hinweises auf die von ihm verwendete E-Mail-Adresse 

Jcitadelle.com.sg keine weiteren Erkenntnisse.

Vom Geschäftsführer der Cardsystems Middle East Oliver B tB H H A  wurde uns am 
29. Januar 2020 mitgeteilt, dass diese Rollen von Vertretern der Citadelle Corporate Services 
teilweise im Zusammenhang mit Dienstleistungen von Citadelle Corporate Services bei der 
Gründung bzw. dem Erwerb der jeweiligen Gesellschaften (z. B. bei der Vorbereitung entspre
chender Mantelgesellschaften) stehen würden. Vor dem Hintergrund der Anzahl der in Regis
tern aufgeführten Mandate konnten wir diese Aussage nachvollziehen.

Nachweise über eine vor der Mandatierung von Citadelle Corporate Services vorgenommene 
Zuverlässigkeitsbeurteilung des Unternehmens, auch unter Berücksichtigung von Abhängig
keitsverhältnissen und entsprechenden Abwägungen, insbesondere zu etwaigen Interessen
konflikten, wurden uns ebenso nicht vorgelegt.

Ein im Rahmen unserer Untersuchungsplanung vorgesehenes Gespräch mit Vertretern von 
Citadelle wurde uns nicht ermöglicht. Nach den uns erteilten Auskünften war Citadelle zu 
einem Gespräch nicht bereit.
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Im Rahmen unserer Hintergrundrecherchen konnten wir aus dem von der ACRA geführten 
Unternehmensregister auch ungeprüfte Jahresabschlüsse der Citadelle Corporate Services 
zum 31. Dezember 2006 und zum 31. Dezember 2015 erlangen. Aus dem Jahresabschluss 
zum 31. Dezember 2015 ist ersichtlich, dass im Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezem
ber 2015 Umsatzerlöse i. H. v. ca. SGD 2,026 Mio (2014; ca. SGD 0,998 Mio) und ein Netto
gewinn nach Steuern i. H. v. ca. SDG 259.000 (2014: ca. SGD 12.000) erzielt wurden. Zum 
31. Dezember 2015 wies die Gesellschaft demnach Eigenkapital i. H. v. ca. SGD 1,101 Mio 
aus.’  ̂Aus der Auswertung dieser Jahresabschlüsse ergaben sich keine nennenswerten 
Erkenntnisse.

Im Verlauf der Untersuchung haben wir unter anderem Kontoauszüge bzw. Bankbestätigun
gen für die Escrow Accounts im Untersuchungszeitraum, die wir für die Untersuchung der 
Zahlungsflüsse für notwendig erachteten, angefordert. Diese wurden uns bis zum Abschluss 
unserer Untersuchung nicht vorgelegt.

Aufgrund der Bedeutung dieser Unterlagen für den Fortschritt und das Ergebnis^ertlntersy- 
chung haben wir Dr. Markus B f lU  den CEO der Wirecard AG, in einem Gespräch um die/ 
Vorlage dieser Unterlagen gebeten. Da diese Unterlagen kurzfristig nicht Vorlagen, habep wir 
sie nochmals bei Alexander K V H i dem CFO der Wirecard AG, angefordert..

Danach wurde uns in einem Gespräch mit Jan M l|B 0 l (COO Wirecard AG) mitgeteilt, dass 
die Geschäftsbeziehungen zwischen den betreffenden Wirecard-Gesellschaften und Citadelle 
Corporate Services bereits im Q4 2019 durch Citadelle Corporate Services beendet worden 
seien. Daraufhin sei auf Empfehlung von Citadelle Corporate Services bereits im Dezember 
2019 eine philippinische Rechtsanwaltsgesellschaft für die Verwaltung der Treuhandkonten 
mandatiert worden.

Ferner wurde uns in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass die Kontoguthaben seit der 
Übernahme der Verwaltung dieser Treuhandkonten durch die philippinische Rechtsanwaltsge
sellschaft im Dezember 2019 nunmehr auf Konten der BDO Unibank, Inc., Makati City, Philip
pinen (im Folgenden „BDO") und der Bank of the Philippine Islands, Makati City, Philippinen 
(BPI) übertragen worden seien. Auf Nachfrage teilte uns Jan M p H M m it, dass die nunmehr 
als Treuhänder agierende Anwaltsgesellschaft, die M.K. T |H H B  Law Firm, Makati City, die 
Geschäfte auf der Basis der ursprünglich mit Citadelle Corporate Services getroffenen Verein
barungen, ausweislich einer zwischen den Treuhändern geschlossenen Übernahmevereinba
rung weiterführe. Neue schriftliche vertragliche Vereinbarungen zwischen den jeweiligen TPA- 
Partnern, Wirecard-Gesellschaften und M.K. T ^ H V  Law hierzu lägen noch nicht vor.

Die für den Untersuchungszeitraum benötigten Kontoauszüge und Bankbestätigungen wurden 
uns von Wirecard nicht vorgelegt. Als Ersatz wurde uns ein Gespräch mit dem neuen Treu
händer angeboten.

EZB-Wechselkurse: 1 SGD = 0,6227 EUR per 31. Dezember 2014, 1 SGD = 0,6486 EUR per 31. Dezember 2015
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1.2.3.2.5 M.K. Tt Law Firm

Wir haben am 4. März 2020 in den Geschäftsräumen der M.K. T flH IiS  Law Firm
Zeta Building, Makati City) ein Gespräch mit dem

Gründer der Anwaltsgesellschaft, Mark Kristopher T lH illil,  geführt. Mark Kristopher T |H V ' 
l^ te ilte  uns mit, dass er Rechtsanwalt und Sohn eines ehemaligen Gouverneurs sei. Vor der 
Gründung der Anwaltsgesellschaft sei er Deputy Minister of Transportation und Professor an 
einer Universität in Manila gewesen. Seine Kanzlei biete unter anderem Treuhandverwaltun
gen an. Die Geschäftsbeziehung mit Wirecard sei durch den vorherigen Treuhänder der Cita- 
delle Corporate Services initiiert worden. Ein Director von Citadelle, Rajaratnam Shar 

sei ein langjähriger Geschäftspartner von Mark Kristopher

Im November 2019 sei zwischen Citadelle und Mark Kristopher T J |P H ||e in  Vertrag ge
schlossen worden, mit dem die Treuhänderverpflichtung auf M.K. Law Firm über
tragen worden sei. Im Zuge der Übertragung seien ihm die zwischen Citadelle Corporate 
Services, den betreffenden Wirecard-Gesellschaften und AI Alam Solution Provider,; Senjo 
Payments Asia bzw. PayEasy Solutions bestehenden Verträge ausgehändigt worden. Frühere 
Verträge und weitere unseren Untersuchungszeitraum betreffende Unterlagen lägen 
M.K. tH IH IS  Law nicht vor.

Im Dezember 2019 seien von M.K. Tolentino Law Firm Treuhandkonten bei zwei philippini
schen Banken eröffnet worden. Die Konten würden laut Auskunft von Mark Kristopher To
lentino auf seinen Namen jedoch für Rechnung der betreffenden Wirecard-Gesellschaften 
geführt. Citadelle Corporate Services habe die entsprechenden Beträge im Dezember 2019 
auf diese neuen Treuhandkonten überwiesen.

Im Zusammenhang mit der Übergabe wurden uns im März 2020 Kopien von Schreiben von 
Citadelle Corporate Services an M.K. T ^H H ^L a w  Firm vom 26. November 2019 zu der 
Übergabe der Treuhandverwaltung an M.K. T tH f lÜ  Law Firm vorgelegt, die jeweils von 
M.K. f tM W  Law Firm, den jeweiligen Wirecard-Gesellschaften und deren TPA-Partnern zur 
Bekundung der Kenntnisnahme und Akzeptanz -  soweit anhand uns vorgelegter Unterlagen 
ersichtlich kompetenzgerecht -  gegengezeichnet wurden. Es existiere derzeit allerdings kein 
schriftlich fixierter Vertrag zwischen M.K. T S B M  Law Firm, den jeweiligen Wirecard- 
Gesellschaften und deren TPA-Partnern, in welchem die Zusammenarbeit der Parteien gere
gelt ist. In den nächsten Wochen oder Monaten solle ein entsprechender Vertrag schriftlich 
fixiert werden. Als vveSentliche Änderung gegenüber den bisherigen, mit Citadelle Corporate 
Services geschlossenen Verträgen sei eine Änderung des Gerichtstandes vorgesehen -  an
stelle des bisherigen Gerichtsstands Singapur solle künftig ein Gerichtsstand auf den Philippi
nen vereinbart werden.

Im Anschluss an das mit Mark Kristopher T jH B ü g e fü h rte  Gespräch haben wir Filialen der 
genannten philippinischen Banken besucht. Durch Mitarbeiter beider Banken wurde mündlich 
bestätigt, dass Konten für Mark Kristopher T^B H ® geführt werden (siehe hierzu Ab
schnitt 1.2.3.4).
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Im Rahmen unseres Besuches der Banken vor Ort wurde uns am 4. März 2020 von einer 
Mitarbeiterin der Bankfiliale der BDO mündlich mitgeteilt, dass die entsprechenden Kontogut
haben für Rechnung von Wirecard gehalten werden.

Auch in Bezug auf den neuen Treuhänder hatten wir um Vorlage der vor der Beauftragung 
vorgenommenen Zuverlässigkeitsbeurteilung dieser Firma unter Berücksichtigung von Unab
hängigkeitsüberlegungen und entsprechenden Abwägungen gebeten. Nachweise über hierzu 
erfolgte Beurteilungen wurden uns nicht vorgelegt.

Ein von uns in diesem Zusammenhang angeforderter Beschluss des Vorstands der Wire
card AG, mit dem die Anwaltskanzlei als neuer Treuhänder benannt und die Geschäftsführer 
der betreffenden Wirecard-Gesellschaften angewiesen wurden, diesen Beschluss vertraglich 
umzusetzen, datiert vom 20. Februar 2020, obwohl das Treuhandverhaltnis bereits im No
vember 2019 übertragen wurde. Aus dem Beschlussprotokoll ist nicht ersichtlich, dass Alter
nativen zu der Beauftragung von M.K. T f l H A  Law Firm erwoge/i und die Zuverlässigkeit 
von M.K. T I^ IH I Law Firm im Vorfeld der Entscheidung geprüft worden sind.

1.2.3.3 Abrechnungen der TPA-Partner und Wirecard-Buchungen ^

Im Untersuchungszeitraum wurden den Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard 
UK & Ireland bzw. Wirecard Technologies jeweils vierteljährlich von den TPA-Partnern AI Alam 
Solution Provider, Senjo Payments Asia bzw. PayEasy Solutiops erstellte Abrechnungen über 
in den entsprechenden Zeiträumen abgewickelte Kreditkartent'ransaktionen und hierfür fällige 
Provisionen in elektronischer Form (E-Mail) üläermittelt.

Aus den von AI Alam Solution Provider und Senjo Payments Asia erstellten Abrechnungen 
waren jeweils Angaben zur Anzahl und zu den Volumina der abgewickelten Kreditkartentrans
aktionen und der hierfür fälligen Provisionen -  jeweils heruntergebrochen auf „Account Na- 
me"-Bezeichnungen für Kunden der TPA-Partner -  ersichtlich. Auskunftsgemäß kann dabei 
ein Account Name einen Händler, eine Gruppe von Händlern oder einen weiteren Payment 
Solution Provider darstellen. In den von PayEasy Solutions erstellten Abrechnungen waren die 
Angaben zu Transaktionsanzahlen und -Volumina sowie zu fälligen Provisionen nicht auf der 
Ebene einzelner „Account Name"-Bezeichnungen, sondern lediglich in Summe dargestellt.

AI Alam Solution Provider und Senjo Payments Asia stellten neben den Abrechnungen jeweils 
eine in Microsoft Excel verarbeitbare Datei zur Verfügung, die Angaben zu Transaktionsanzah
len und -Volumina sowie zu fälligen Provisionen auf der Ebene einzelner „Account Name"- 
Bezeichnungen enthielt. Diese Microsoft Excel-Dateien bildeten für die Gesellschaften Card
systems Middle East und Wirecard UK & Ireland die Grundlage für entsprechende Buchungen 
von Umsatzerlösen und Materialaufwendungen, wobei zuvor gegebenenfalls Umrechnungen 
von Fremdwährungsbeträgen erfolgten. Die von PayEasy erstellten Abrechnungen dienten 
unmittelbar als Grundlage der Buchungen von Umsatzerlösen und Materialaufwendungen der 
Wirecard Technologies.
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Nach den vorliegenden Buchungsjournalen erfolgten Buchungen der Umsatzerlöse und Mate
rialaufwendungen jeweils vierteljährlich nach Erhalt der Abrechnungen bzw. Abschluss der 
gegebenenfalls notwendigen Weiterverarbeitungen.

Wesentliche Paranneter für die konkrete Höhe der Provisionsansprüche waren ausweislich der 
im Untersuchungszeitraum jeweils zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarungen die 
im jeweiligen Zeitraum abgewickelten Transaktionsvolumina, die Anzahl abgewickelter Trans
aktionen und teilweise einheitlich sowie teilweise auf der Ebene einzelner „Account Names" 
festgelegte, spezifische Provisionssätze.

Vor diesem Hintergrund haben wir zunächst das diesbezüglich implementierte interne Kon- 
trollsystem der betreffenden Wirecard-Gesellschaften untersucht. Hierzu angeforderte Orga
nisationsrichtlinien oder Arbeitsanweisungen wurden uns im Verlauf der Untersuchung jedoch 
nicht vorgelegt.

Am 5. Februar 2020 teilte uns Stephan V iE ^ ^ n n it ,  dass die ggf. notwendigen Fremdwäh
rungsumrechnungen und Buchungen der in diesem Zusammenhang betroffenen Wirecard- 
Gesellschaften durch Mitarbeiter des Bereichs Accounting der Wirecard AG erfolgten. Aus
kunftsgemäß beschränkten sich die von diesen Mitarbeitern durchgeführten Kontrollhandlun- 
gen auf Plausibilitätsbeurteilungen, aufgrund derer gegebenenfalls nachträgliche Klärungen 
durch Mitarbeiter der Cardsystems Middle East, der Wirecard UK & Ireland bzw. der Wirecard 
Technologies veranlasst worden seien. Im Übrigen stütze sich der Bereich Accounting der 
Wirecard AG auf die von den Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland 
und Wirecard Technologies durchgeführten Kontrollen im Hinblick auf das Transaktionsvolu
men und herbeigeführten Klärungen mit den jeweiligen TPA-Partnern. Organisationsrichtlinien, 
Arbeitsanweisungen oder Dokumentationen über durchzuführende Kontrolltätigkeiten im 
Accounting-Bereich wurden uns nicht vorgelegt.

Zu den von den jeweiligen Wirecard-Gesellschaften ggf. durchgeführten Kontrollhandlungen 
teilte uns Oliver B d B 9  u. a. in Gesprächen am 10. Dezember 2019, 29. Januar 2020 und 
10. Februar 2020 mit, dass eine Abstimmung der in den jeweiligen Abrechnungen der TPA- 
Partner ausgewiesenen Transaktionsvolumina und Transaktionsanzahl mit den originären 
Transaktionsdaten aus den jeweiligen Payment Plattformen erfolgt sei. Hierbei gegebenenfalls 
auftretende Abweichungen seien bis zu einer Höhe von 5 % toleriert worden. Etwaige Diffe
renzen seien im Rahmen der Quartalsmeetings mit den TPA-Partnern besprochen und die 
Ergebnisse dieser Meetings mittels Screenshots in den Protokollen dokumentiert worden. 
Hierzu wurden uns Protokolle der Quartalsmeetings mit den TPA-Partnern vorgelegt, die 
jeweils Screenshots zu in den jeweiligen Quartalen abgewickelte Transaktionsvolumina, zur 
Anzahl der Transaktionen und zur Anzahl der Chargebacks enthielten. Die Protokolle der 
Quartalsmeetings für die Jahre 2016 und 2017 wurden uns am 23. April 2020 vorgelegt, 
nachdem uns am 26. Februar 2020 zunächst mitgeteilt worden war, dass sich der entspre
chende Prozess über die Jahre weiterentwickelt habe und formale Protokollierungen erst ab 
dem Geschäftsjahr 2018 erfolgt seien.

Darüber hinaus fanden regelmäßig Abgleiche von Zahlenangaben in Abrechnungen der TPA- 
Partner mit „Sales forecasts" der für die entsprechenden Kunden zuständigen Wirecard- 
Vertriebseinheiten statt, die ebenfalls in den o. a. Protokollen dokumentiert wurden.
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Neben diesen Kontrollhandlungen seien nach den uns erteilten Auskünften jedenfalls von 
Mitarbeitern der jeweiligen Wirecard-Gesellschaften keine wesentlichen weiteren Kontroll
handlungen durchgeführt worden.

Auf Basis der erteilten Auskünfte und der vorgelegten Abrechnungen, Buchungsgrundlagen 
und Protokolle der Quartalsmeetings mit den TPA-Partnern stellen wir Folgendes fest:

-  Protokolle für die Quartalsmeetings in den Jahren 2016 und 2017, die Nachweise für eine 
wesentliche Kontrolle darstellen, wurden uns am 23. April 2020 von EY als Abschlussprü
fer der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Wirecard hatte uns zuvor über die Anforde
rungsliste folgendes mitgeteilt: „Der Prozess hat sich über die Jahre weiterentwickelt und 
wurde dann ab 2018 formal in Minutes übernommen. In den Jahren davor wurden mit den 
Partnern am Screen die Zahlen überprüft, allerdings liegen hierzu keine formalen Protokolle 
vor."

-  Qrganisationsrichtlinien und Arbeitsanweisungen im Hinblick auf durchzuführende Kor)- 
trollhandlungen wurden KPMG nicht vorgelegt.

-  Eine Überprüfung der Vertragskonformität der erhaltenden Abrechnungen, insbesondere in 
Bezug auf die Höhe der Provisionssätze je „Account Name", erfolgte im Untersuchungs
zeitraum nach den uns erteilten Auskünften nicht.

-  Die Durchführung der Fremdwährungsumrechnungen sowie der Buchungen in den be
standsführenden Systemen erfolgten nicht in einer durch ein dokumentiertes 4-Augen- 
Prinzip gesicherten Form.

-  Eine inhaltliche Analyse und Überprüfung der den Abrechnungen zugrunde liegenden
\

Transaktionsdaten u. a. auf Einzeltransaktionsebene ist aus den vorgelegten Unterlagen 
nicht ersichtlich.

Vor diesem Hintergrund sind die eingerichteten internen Kontrollen aus Sicht von KPMG nicht 
vollumfänglich ausreichend, um die Höhe und Existenz der Umsatzerlöse im Untersuchungs
zeitraum vollumfänglich sicherzustellen. Dementsprechend konnten wir die Höhe und Exis
tenz der Umsatzerlöse, insbesondere für Zwecke unserer unter forensischen Aspekten durch
geführten Sonderuntersuchung nicht hinreichend aus Kontrolldokumentationen ableiten.

Vor dem Hintergrund der Feststellungen zur Ausgestaltung und Wirksamkeit des rechnungs
legungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir die Abrechnungen der TPA-Partner 
und daraus abgeleitete Buchungsgrundlagen in den Jahren 2016 bis 2018 auf deren rechneri
sche Richtigkeit und Vertragskonformität im Hinblick auf die mit den TPA-Partnern geschlos
senen Verträge untersucht.

Nachdem die vorgelegten Verträge mit den TPA-Partnern in weiten Teilen zunächst keine 
Anlagen zu den Konditionsvereinbarungen enthielten, wurden uns am 22. April 2020 einige 
weitere Konditionsvereinbarungen zwischen den einzelnen TPA-Partnern und den jeweiligen 
Wirecard-Gesellschaften vorgelegt, die jedoch teilweise nicht auf zwischen den Parteien 
bestehende Verträge Bezug nahmen und teilweise nicht unterzeichnet waren. Da uns die 
entsprechenden Unterlagen erst am 22. April 2020 zugingen, konnten wir keine Untersu
chungshandlungen im Hinblick auf deren Authentizität durchführen.
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Auf dieser Basis konnten im Ergebnis im Untersuchungszeitraum hinsichtlich der Höhe der 
vereinnahmten Umsatzerlöse die den Abrechnungen zugrunde liegenden (spezifischen) Provi
sionsätze nur teilweise mit den zugehörigen Verträgen und Konditionsvereinbarungen abge
stimmt werden, da insbesondere

-  die für die Jahre 2016 und 2017 jeweils vorgelegten Verträge keine Konditionsvereinbarun
gen enthielten,

-  bei den stattdessen vorgelegten Konditionsvereinbarungen eine eindeutige Zuordnung der 
enthaltenen Konditionen zu den entsprechenden Account-Bezeichnungen nicht in allen Fäl
len möglich war, und

-  die Abrechnungen in den Jahren 2016 bis 2018 zum Teil keine Aufgliederung der Transak
tionsvolumina bzw. -anzahlen und Provisionssätze enthielten.

Unter Berücksichtigung der zuvor dargestellten Einschränkungen ergaben unsere Untersu
chungshandlungen im Hinblick auf die rechnerische Richtigkeit und die Vertragskonformität 
der Umsatzerlöse Abweichungen in Höhe von EUR 5 Mio und im Hinblick auf die Material
aufwendungen Abweichungen in Höhe von EUR 9 Mio. Diese Abweichungen in Höhe von 
netto EUR 14 Mio wurden insoweit von Wirecard nicht ergebniswirksam vereinnahmt.

Unsere Untersuchungshandlungen ergaben im Hinblick auf die rechnerische Richtigkeit und 
Vertragskonformität der Abrechnungen, dass die Überprüfung für ca. 75 % der Umsatzerlö
se der TPA-Partner im Untersuchungszeitraum möglich war. Darüber hinaus konnten wir für 
weitere 12 % der Umsatzerlöse eine Plausibilisierung vornehmen. Unsere Untersuchungser
gebnisse im Hinblick auf die Vertragskonformität gliedern sich wie folgt auf:

-  Für ca. 40 % der Umsatzerlöse der TPA-Partner im Untersuchungszeitraum war uns in 
Bezug auf die einzelnen Abrechnungen eine Überprüfung der Vertragskonformität nahezu 
vollständig möglich.

-  Für weitere ca. 35 % war eine Überprüfung der Vertragskonformität aufgrund der nicht für 
alle Account-Name-Bezeichnungen eindeutig zuzuordnenden Konditionen nur teilweise 
möglich.

-  Da die Abrechnungen zum Teil keine Angaben zu Transaktionsanzahlen und -Volumina 
sowie zu fälligen Provisionen auf der Ebene einzelner Account Name-Bezeichnungen ent
halten, konnten wir für weitere ca. 12 % lediglich eine Plausibilisierung der Umsatzerlöse 
und Materialaufwendungen vornehmen, indem wir den durchschnittlichen Provisionssatz 
auf das gesamte Transaktionsvolumen angewendet haben. Der durch uns hierbei gebildete 
Erwartungswert weicht von gebuchten Umsatzerlösen und Materialaufwendungen um ca. 
6 % bzw. ca. 10 % ab.

-  Für die verbleibenden 13 % der Umsatzerlöse konnte KPMG aufgrund der oben genannten 
Einschränkungen keine Überprüfung im Hinblick auf die Vertragskonformität im Untersu
chungszeitraum durchführen.

Am 22. April 2020 erfolgte die Vorlage von zwei beidseitig Unterzeichneten Konditionsverein
barungen zwischen Wirecard Technologies und PayEasy Solutions bzw. Cardsystems Middle 
East und Senjo Payments Asia, die ab dem 1. Januar 2018 Gültigkeit hatten. Weiterhin wur
den am gleichen Tag Konditionsvereinbarungen zwischen Cardsystems Middle East bzw.
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Wirecard UK & Ireland und dem TPA-Partner AI Alam Solution Provider für die Jahre 2016 und 
2017 zur Verfügung gestellt, die jedoch weder auf zwischen den Parteien bestehende Verträ
ge Bezug nahmen noch unterzeichnet waren. Ähnliche Konditionsvereinbarungen zwischen 
Cardsystems Middle East und Senjo Payments Asia für die Jahre 2016 und 2017 wurden uns 
ebenfalls zur Verfügung gestellt. Eine eindeutige Zuordnung der in den Konditionsvereinba
rungen zwischen Cardsystems Middle East und Senjo Payments Asia enthaltenen Konditionen 
zu den entsprechenden Account-Bezeichnungen war daher nicht vollumfänglich möglich.

Da die uns die entsprechenden Unterlagen erst am 22. April 2020 zugingen, konnten wir keine 
Untersuchungshandlungen im Hinblick auf deren Authentizität durchführen.

In den von PayEasy Solutions erstellten Abrechnungen waren die Angaben zu Transaktionsan
zahlen und -Volumina sowie zu fälligen Provisionen nicht auf der Eben« einzelner „Account 
Name"-Bezeichnungen, sondern lediglich in Summe dargestellt.

Unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen ergaben unsere Untersqchungshänd- 
lungen im Hinblick auf die rechnerische Richtigkeit und die Vertragikonformität folgende - 
Abweichungen hinsichtlich der Umsatzerlöse und Mat«rialaufwendungen gegenüber dep 
testierten Konzernabschlüssen zum 31. Dezember 2016, 31. Dezembör 2017 sowie 
31. Dezember 2018:

TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse gemäß testiertem Konzern
abschluss 1.028.358

\  ■
1 .4 8 8 ,^ 2.016.161 4.534.473

Abweichungen aufgrund fehlerhafter 
Berechnungen B llN -1.748 3.326 2.089

Abweichungen zu den Verträgen 1 -z V . 989 1.745 2.713

Zwischensumme Abweichungen / 490 -759 5.071 4.802
 ̂ ■' ■ 

Umsatzerlöse nach jtorrektur 1.028.848 1.489.195 2.021.232 4.539.275
r ' '

Materialaufwenduhgen gemäß testlartdm 
Konzernabschluss -530.761 -788.755 -1.090.013 -2.409.529

Abweichungen aufgrund fehlerhafter 
Berechnungen ! 14 675 5.856 6.545

Abweichungen zu d >n Verträgen 5.244 -11.535 8.789 2.498

Zwischenstimme /Vbweichungen 5.258 -10.860 14.645 9.043

Materialaufwetxjungen nach Korrektur -525.503 -799.615 -1.075.368 -2.400.486

Nettoauswirkungeh .der Korrekturen 5.748 -11.619 19.716 13.845

Tabelle 13: Erfolgswirksame Auswirkung der Feststellungen aus der Überprüfung derTPA- 
Abrechnungen
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Unsere Untersuchungen zur rechnerischen Richtigkeit der von den TPA-Partnern AI Alam 
Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions erstellten Abrechnungen 
lieferten folgende Ergebnisse:

Für Ql 2016 wurde KPMG die Buchungsgrundlage zur Abrechnung von AI Alam Solution 
Provider für Wirecard UK & Ireland vorgelegt, jedoch nicht die Abrechnung von AI Alam Soluti
on Provider selbst.

Die in den Abrechnungen enthaltenen Fremdwährungsbeträge wurden anhand vertraglich 
vereinbarter (fixierter) Wechselkurse in EUR umgerechnet, um eine Buchung in der Berichts
währung EUR vorzunehmen. In der Abrechnung Q3 2018 von AI Alam Solution Provider an 
Cardsystems Middle East enthaltene Fremdwährungsbeträge wurden mit einem abweichen
den Wechselkurs umgerechnet. Dadurch wurden die gebuchten Umsatzerlöse um 
EUR 78.883 geringer ausgewiesen als die rechnerisch unter Berücksichtigung der vertraglich 
vereinbarten Wechselkurse ermittelten Umsatzerlöse. Im Rahmen unserer Befragung am 
5. Februar 2020 hat uns der Head of Accounting Stephan bestätigt, dass dieser
Fehler in der Vergangenheit nicht erkannt wurde, jedoch nach Ansicht von Wirecard unwe
sentlich sei. Eine dokumentierte Wesentlichkeitsgrenze für den Konzernabschluss wurde uns 
nicht vorgelegt. Weiterhin wurde dieser Fehler auch nicht von AI Alam Solution Provider 
identifiziert, denn im Rahmen der Saldenbestätigung, die der Konzemabschlussprüfer im 
Rahmen der Konzernabschlussprüfung zum 31. Dezember 2018 angefordert hat, erfolgte die 
vollständige und genaue Bestätigung des Forderungsbestandes der Wirecard AG zum 
31. Dezember 2018 durch AI Alam Solution Provider. Somit haben die Wirecard AG und AI 
Alam Solution Provider die Fremdwährungsumrechnung unabhängig voneinander in gleicher 
Weise fehlerhaft durchgeführt.

Die Überprüfung der rechnerischen Richtigkeit der von PayEasy Solutions für Wirecard Tech
nologies erstellten Abrechnungen war auf der Basis der uns zugänglichen Informationen nicht 
möglich. Einerseits enthielten die uns vorgelegten Abrechnungen keine für die Höhe der 
Provisionen relevanten Parameter, wie die abgewickelten Transaktionsvolumina oder Provisi
onssätze. Zum anderen fehlten in den im Untersuchungszeitraum geschlossenen Verträgen 
Regelungen bzw. Informationen hinsichtlich der Konditionenvereinbarungen.

Unsere Untersuchungen in Bezug auf die Vertragskonformität der von AI Alam Solution Provi
der für Cardsystems Middle East erstellten Abrechnungen ergaben Folgendes:

Für die Jahre 2016 und 2017 war es uns zunächst nicht möglich, die Abrechnungen anhand 
schriftlicher vertraglicher Vereinbarungen zu überprüfen, da uns die Anlage zu den Konditio
nenvereinbarungen, auf die in dem maßgeblichen Vertrag (unter 8.1) verwiesen wird, nicht 
vorgelegt wurde.''® Am 22. April 2020 erfolgte die Vorlage von schriftlichen Konditionsverein
barungen für die Jahre 2016 und 2017, die jedoch weder auf zwischen den Parteien beste
hende schriftliche Verträge Bezug nahmen noch unterzeichnet waren. Aus diesen schriftlichen

Im Vertrag wird unter 8.1 wird auf Annex A verwiesen, Annex A fehlt.

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | Anlage 1/36



Konditionsvereinbarungen ist nicht ersichtlich in welcher Währung die jeweiligen Provisions
bestandteile abgerechnet werden sollen.

Die Abrechnungen für Q2 2016, Q3 2016 und Q4 2016 enthalten vier Account-Bezeichnungen 
(GD2WIJD, DHN9JDF, LS5SGFB, KW4EJFJF), zu welchen uns keine schriftliche Konditionen
vereinbarung vorgelegt wurden. Demzufolge konnten wir im Falle dieser Account- 
Bezeichnungen die Zahlenangaben nicht nachvollziehen. Weiterhin konnten wir für eine weite
re Account-Bezeichnung (TC1LYDYC) die Zahlenangaben hinsichtlich Vertragskonformität 
nicht nachvollziehen, da eine eindeutige Zuordnung nicht möglich war.

Die Abrechnungen für Q2 2017, Q3 2017 und Q4 2017 enthalten eine Account- 
Bezeichnungen (TC2LYDYC), zu welcher uns keine schriftliche Konditionsvereinbarung vorge
legt wurde. Weiterhin konnten wir für eine weitere Account-Bezeichnung (TCl LYDYC) die 
Zahlenangaben hinsichtlich Vertragskonformität nicht nachvollziehen, da eine eindeutige 
Zuordnung nicht möglich war.

Nach den schriftlichen vertraglichen Vereinbarungen für das Geschäftsjahr 2018 ist eine 
monatliche Erstellung der Abrechnung durch Cardsystems Middle East vorgesehen. Allerdings 
erfolgte die Abrechnung tatsächlich vierteljährlich durch AI Alam Solution Provider und nicht 
wie vorgesehen durch Cardsystems Middle East. In den Abrechnungen war allerdings jeweils 
eine Aufschlüsselung der Angaben nach Monaten des jeweiligen Quartals enthalten. Ferner 
war vertraglich eine Abrechnung in EUR vereinbart, während die Abrechnungen tatsächlich je 
nach Rechnungsposten in EUR, USD und JPY erfolgten.

Die Abrechnungen für Q2 2018, Q3 2018 und Q4 2018 enthalten eine Account-Bezeichnung 
„Peak2Peak", zu der uns keine Konditionenvereinbarung vorgelegt wurde. Im Falle dieser 
Accountbezeichnung „Peak2Peak" konnten wir demzufolge die Zahlenangaben nicht nach
vollziehen.

Die für das Jahr 2018 gültigen schriftlichen vertraglichen Vereinbarungen enthielten eine 
sogenannte „Transaction Fee", die Cardsystems Middle East jedoch nicht vereinnahmt hat. 
Gemäß schriftlicher Bestätigung war diese Gebühr -  abweichend vom Vertragswortlaut -  für 
von AI Alam Solution Provider akquirierte, über die Cardsystems Middle East-Plattform pro
zessierte Transaktionen vorgesehen, die es im Jahr 2018 nicht gegeben habe.

Unsere Untersuchungen in Bezug auf die Vertragskonformität der von AI Alam Solution Provi
der für Wirecard UK & Ireland erstellten Abrechnungen ergaben Folgendes:

Für die Jahre 2016 und 2017 war es uns zunächst nicht möglich, die Umsatzerlöse in den 
Abrechnungen anhand schriftlicher vertraglicher Vereinbarungen nachzuvollziehen, da uns die 
Vertragsanlage zu den Konditionenvereinbarungen, auf die dem maßgeblichen Vertrag verwie
sen wird^^, nicht vorgelegt wurde. Am 22. April 2020 erfolgte die Vorlage von schriftlichen 
Konditionsvereinbarungen für die Jahre 2016 und 2017, die jedoch weder auf zwischen den

Unter 8.1 wird auf Annex A verwiesen.
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Parteien bestehende Verträge Bezug nahmen noch unterzeichnet waren. Aus diesen Konditi
onsvereinbarungen ist nicht ersichtlich in welcher Währung die jeweiligen Provisionsbestand
teile abgerechnet werden sollen.

Nach den schriftlichen vertraglichen Grundlagen beläuft sich die Vergütung, die Wirecard UK & 
Ireland an Alam Solution Provider zu entrichten hat auf 2,0 %. Eine Unterscheidung nach 
Account-Bezeichnungen erfolgt hierbei nicht. Die Abrechnungen für das Geschäftsjahr 2016 
enthalten für einige Account-Bezeichnungen eine erhöhte Vergütung. Dadurch waren die 
Materialaufwendungen für Wirecard UK & Ireland um EUR 8.741.017 überhöht. Entgegen der 
schriftlichen vertraglichen Grundlagen enthält die am 22. April 2020 zur Verfügung gestellte 
Konditionsvereinbarung für die Account-Bezeichnungen unterschiedliche Vergütungen. Auch 
aus dem Abgleich der Vergütung nach diesen Konditionsvereinbarungen mit den Abrechnun
gen ergeben sich Abweichungen, wodurch die gebuchten Materialaufwendungen um 
EUR 3.207.131,22 niedriger sind als die rechnerisch ermittelten.

In den Abrechnungen für Ql 2017, Q2 2017, Q3 2017 und Q4 2017 entsprechen die Transak
tionsgebühren für sechs Account-Bezeichnungen nicht den schriftlichen Konditionenvereinba
rungen. Im Ergebnis sind die gebuchten Umsatzerlöse um EUR 967.288,82 und die Material
aufwendungen um EUR 1.474.375,03 höher als die rechnerisch ermittelten Umsatzerlöse 
bzw. Materialaufwendungen.

Die Abrechnungen für Ql 2018 enthalten nicht vertraglich geregelte Transaktionsgebühren 
(„Transaction charges"), wodurch die gebuchten Umsatzerlöse um EUR 228.044 niedriger als 
die vertraglich vereinbarten ausfielen.

Für fünf Account-Bezeichnungen (Merchants TI M, MEDLINE, Qnline Enterpayment, BQDY- 
PURE, Functionlab Merchant) wurden von Al Alam Solution Provider höhere als die vertraglich 
vereinbarten Provisionen in Rechnung gestellt. Dadurch waren die Aufwendungen für Wire
card UK & Ireland um insgesamt EUR 10.042.571 höher als die rechnerisch unter Berücksich
tigung des nach dem schriftlichen Vertrag vereinbarten Provisionssatzes ermittelten Material
aufwendungen.

Die für das Geschäftsjahr 2018 gültigen schriftlichen vertraglichen Vereinbarungen enthielten 
eine sogenannte „Transaction Fee" die Wirecard UK & Ireland jedoch nicht vereinnahmt hat. 
Gemäß schriftlicher Bestätigung erteilten Auskünften war diese Gebühr -  abweichend vom 
Vertragswortlaut -  für von AI Alam Solution Provider akquirierte, über die Wirecard UK & 
Ireland-Plattform prozessierte Transaktionen vorgesehen, die es nach den uns erteilten Aus
künften rm Jahr 2018 nicht gegeben habe.

Unsere Untersuchungen in Bezug auf die Vertragskonformität der von Senjo Payments Asia 
für Cardsystems Middle East erstellten Abrechnungen ergaben Folgendes:

Für die Jahre 2016 und 2017 war es uns nicht möglich, die Abrechnungen anhand vertragli
cher Vereinbarungen zu überprüfen, da uns die Vertragsanlage zu den Konditionenvereinba
rungen, auf welche in dem maßgeblichen Vertrag verwiesen wird, nicht vorgelegt wurde. Am 
22. April 2020 erfolgte die Vorlage von schriftlichen Konditionsvereinbarungen für die Jahre 
2016 und 2017, die jedoch weder auf zwischen den Parteien bestehende Verträge Bezug
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nahmen noch unterzeichnet waren. Eine eindeutige Zuordnung der in diesen Konditionsver
einbarungen enthaltenen Konditionen zu den entsprechenden Account-Bezeichnungen war 
jedoch nur teilweise möglich.

Die Abrechnungen für das Geschäftsjahr 2016 enthalten 49 Account-Bezeichnungen, zu 
denen uns keine Konditionenvereinbarung vorgelegt wurde. Im Falle dieser Account- 
Bezeichnungen konnten wir demzufolge die Zahlenangaben nicht nachvollziehen. Weiterhin 
konnten wir die Zahlenangaben für 223 der insgesamt 395 Account-Bezeichnungen hinsicht
lich Vertragskonformität nicht nachvollziehen, da eine eindeutige Zuordnung nicht möglich 
war.

Im Geschäftsjahr 2016 entsprechen die Transaktionsgebühren für 14 der 123 eindeutig zuge
ordneten Account-Bezeichnungen nicht den schriftlichen Konditionenvereinbarungen. Im 
Ergebnis sind die gebuchten Umsatzerlöse um EUR 21.445,22 höher als die rechnerisch 
ermittelten Umsatzerlöse. Ferner sind die gebuchten Materialaufwendungen um 
EUR 3.497.476,20 niedriger als die rechnerisch auf Basis der vorgelegten schriftlichen Kondi
tionsvereinbarungen ermittelten Umsatzerlöse und Materialaufwendungen.

Die Abrechnungen für das Geschäftsjahr 2017 enthalten 90 Account-Bezeichnungen, zu der 
uns keine Konditionenvereinbarung vorgelegt wurde. Im Falle dieser Accountbezeichnungen 
konnten wir demzufolge die Zahlenangaben nicht nachvollziehen. Weiterhin konnten wir die 
Zahlenangaben für 205 der insgesamt 395 Account-Bezeichnungen hinsichtlich Vertragskon
formität nicht nachvollziehen, da eine eindeutige Zuordnung nicht möglich war.

In den Abrechnungen für das Geschäftsjahr 2017 entsprechen die Transaktionsgebühren für 
eine Vielzahl der 100 eindeutig zugeordneten Account-Bezeichnungen nicht den Konditionen
vereinbarungen. Im Ergebnis sind die gebuchten Umsatzerlöse um EUR 1.956.149,28 und die 
gebuchten Materialaufwendungen um EUR 13.009.157,99 niedriger als die rechnerisch auf 
Basis der Konditionenvereinbarungen ermittelten Umsatzerlöse und Materialaufwendungen.

Die Abrechnungen für das Geschäftsjahr 2018 enthalten 92 Account-Bezeichnungen, zu 
welchen uns keine Konditionenvereinbarungen vorgelegt wurden. Im Falle dieser Account- 
Bezeichnungen konnten wir demzufolge die Zahlenangaben nicht nachvollziehen. Weiterhin 
konnten wir die Zahlenangaben für 201 der insgesamt 395 Account-Bezeichnungen hinsicht
lich Vertragskonformität nicht nachvollziehen, da eine eindeutige Zuordnung nicht möglich 
war.

Im Geschäftsjahr 2018 entsprechen die Transaktionsgebühren für neun der 102 eindeutig 
zugeordneten Account-Bezeichnungen nicht den vertraglichen Grundlagen. Im Ergebnis sind 
die gebuchten Umsatzerlöse um EUR 1.516.656,15 und die gebuchten Materialaufwendun
gen um EUR 1.253.675,15 niedriger als die rechnerisch auf Basis der schriftlichen Konditio
nenvereinbarungen ermittelten Umsatzerlöse und Materialaufwendungen.

Die für das Jahr 2018 gültigen vertraglichen Vereinbarungen enthielten eine sogenannte 
„Transaction Fee", die Cardsystems Middle East jedoch nicht vereinnahmt hat. Gemäß 
schriftlicher Bestätigung war diese Gebühr -  abweichend vom Vertragswortlaut -  für von 
Senjo Payments Asia akquirierte, über die Cardsystems Middle East-Plattform prozessierte
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Transaktionen vorgesehen, die es nach den uns erteilten Auskünften im Jahr 2018 nicht 
gegeben habe.

Unsere Untersuchungen in Bezug auf die Vertragskonformität der von PayEasy Solutions für 
Wirecard Technologies erstellten Abrechnungen ergaben Folgendes;

Für die Jahre 2016 bis 2017 war es uns nicht möglich, die Abrechnungen anhand vertraglicher 
Vereinbarungen zu überprüfen, da uns die Vertragsanlage zu den Konditionenvereinbarungen, 
auf welche in dem maßgeblichen Vertrag verwiesen wird, nicht vorgelegt wurde.

Die Abrechnungen in den Jahren 2016 bis 2018 enthalten eine sogenannte „Other fee", die 
entweder als Umsatzerlöse oder als „Materialaufwendungen" erfasst wurden, wobei uns die 
entsprechende vertragliche Grundlage nicht vorgelegt wurde. Nach den von Stephan U f E f B  
am 5. Februar 2020 erteilten Auskünften handle es sich um Gebühren der Kartenorganisatio
nen, die weiterbelastet wurden.

Die für das Jahr 2018 gültigen vertraglichen Vereinbarungen enthielten eine sogenannte 
„Transaction Fee", die Wirecard Technologies jedoch nicht vereinnahmt hat. Gemäß schriftli
cher Bestätigung war diese Gebühr -  abweichend vom Vertragswortlaut -  für von PayEasy 
Solutions akquirierte, über die Wirecard Technologies-Plattform prozessierte Transaktionen 
vorgesehen, die es nach den uns erteilten Auskünften im Jahr 2018 nicht gegeben habe.

Unsere Untersuchungen in Bezug auf die Buchung der von den TPA-Partnern AI Alam Solution 
Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions erstellten Abrechnungen ergaben 
Folgendes:

Für das Geschäftsjahr 2018 wurden ausgehend von in AI Alam Solution Provider- 
Abrechnungen enthaltenen Angaben zu Chargeback-Erlösen für elf Kunden^® Umrechnungen 
von (vermeintlichen) USD-Beträgen in die Berichtswährung EUR vorgenommen, obwohl die 
entsprechenden Beträge in der Abrechnung bereits in EUR ausgewiesen waren. Rechnerisch 
minderten sich durch diese Buchungsfehler die gebuchten Umsatzerlöse von Wirecard UK & 
Ireland um insgesamt EUR 7.453.514 und von Cardsystems Middle East um EUR 1.675.063. 
Flierzu wurde uns vom Flead of Accounting der Wirecard AG, Stephan | | | |  E f i t  am 
20. Februar 2020 mitgeteilt, dass diese und weitere Buchungsabweichungen mit einer Netto- 
Umsatzerlösminderung um insgesamt ca. EUR 5 Mio seinerzeit noch vor der Aufstellung des 
Konzern-Jahresabschlusses festgestellt worden seien. Man habe sich mit AI Alam Solution 
Provider allerdings darauf verständigt, die Abrechnungen und auf dieser Basis vorgenommene 
Buchungen nicht (rückwirkend) zu korrigieren.
Ferner hat uns Stephan J (|E ||^ a m  20. Februar 2020 mitgeteilt, dass ein solcher Fehler in 
den Jahren 2016 und 2017 nicht identifiziert wurde. Im Rahmen der Untersuchung der Ab
rechnungen des Q2 bis Q4 2016 sowie Ql bis Q4 2017 haben wir jedoch weitere Differenzen 
festgestellt, die ebenfalls auf die fehlerhafte Fremdwährungsumrechnung zurückzuführen 
waren. Hierdurch waren die gebuchten Umsatzerlöse von Cardsystems Middle East für das

Axxis Customer Support, SouthvaleBilling, Procedal Net, CCSS, Shimatomo, Cymix Prepaid, TIM, MEDLINE, 
Online Enterpayment, BODYPURE, Functionlab
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Geschäftsjahr 2016 um EUR 498.294 und für das Geschäftsjahr 2017 um EUR 439.593 gerin
ger als die rechnerisch ermittelten Umsätze.

Für Q2 2016 erfolgte eine um EUR 32.962 niedrigere Buchung der Umsatzerlöse gegenüber 
der Abrechnung von AI Alam Solution Provider, die auf eine Abweichung der Anzahl der 
Transaktionen sowie Transaktionsvolumina zwischen der Buchungsgrundlage und der Ab
rechnung zurückzuführen ist.

In Ql 2017 erfolgte eine um EUR 219.994.niedrigere Buchung der Materialaufwendungen 
gegenüber der Abrechnung von AI Alam Solution Provider, die auf eine Abweichung der 
Provisionssätze zwischen der Buchungsgrundlage und der Abrechnung zurückzuführen ist.

In Q2 2017 erfolgte seitens der Cardsystems Middle East eine um EUR 500.226,61 erhöhte 
Buchung der Umsatzerlöse gegenüber der Abrechnung von AI Alam Solution Provider, die auf 
eine nicht sachgerechte Rundung der Vergütungsparameter in der Buchungsgrundlage zu
rückzuführen ist.

Für Q2 2018 erfolgte eine um EUR 5.856.088 höhere Buchung der Umsatzerlöse gegenüber 
der Abrechnung von Senjo Payments Asia, die auf eine Abweichung der Provisionssätze und 
Transaktionsvolumina zurückzuführen ist. Korrespondierend hierzu erfolgte eine um 
EUR 5.856.088 höhere Buchung der Materialaufwendungen.

In Q3 2017 erfolgte eine um EUR 1.687.083 höhere Buchung der Umsatzerlöse gegenüber 
der Abrechnung von Senjo Payments Asia, die auf eine fehlerhafte Übertragung der Provisi
onssätze sowie Transaktionsvolumina zurückzuführen ist. Korrespondierend hierzu wurden die 
Materialaufwendungen in Höhe von EUR 894.757 erhöht erfasst.

Für Q3 und Q4 2016 erfolgte eine um EUR 19.981 höhere Buchung der Umsatzerlöse gegen
über den Abrechnungen von Senjo Payments Asia, die ebenfalls auf eine Abweichung der 
Provisionssätze und Transaktionsvolumina zurückzuführen ist. Korrespondierend hierzu erfolg
te eine um EUR 13.613 höhere Buchung der Materialaufwendungen.

Im Rahmen eines Gesprächs am 5. Februar 2020 wurden uns weitere Unterlagen avisiert, die 
eine Aufklärung der Differenzen ermöglichen sollten. Entsprechende Unterlagen und Doku
mentationen wurden uns bis zum Abschluss unserer Untersuchungshandlungen nicht vorge
legt.

Im Hinblick auf die in den Abrechnungen identifizierten Abweichungen zu den zwischen den 
betreffenden Wirecard-Gesellschaften und den TPA-Partnern AI Alam Solution Provider, Senjo 
Payments Asia und PayEasy geschlossenen schriftlichen Verträgen wurde uns mitgeteilt, dass 
die Verträge jeweils lediglich den Charakter von „Rahmenvereinbarungen" gehabt hätten, von 
denen „aus operativen Gründen" teilweise abgewichen worden sei. Allerdings sahen die im 
Untersuchungszeitraum gültigen Verträge zwischen den betreffenden Wirecard-Gesellschaf
ten und den TPA-Partnern jeweils vor, dass abweichende Vereinbarungen in schriftlicher Form 
zu dokumentieren sind. Entsprechende schriftliche Vereinbarungen wurden uns nicht vorge
legt. Hierzu wurde uns sinngemäß mitgeteilt, dass bei Vertragsabweichungen „keine explizi
ten schriftlichen Vereinbarungen" getroffen worden seien, sondern das kaufmännische Ein
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vernehmen der betreffenden Vertragspartner in allen Fällen durch konkludentes Handeln 
hergestellt worden sei. Im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit der jeweils gültigen Konditio
nen durch Dritte entspricht diese Vorgehensweise nicht den Anforderungen an eine ord
nungsgemäße Dokumentation insbesondere der jeweils relevanten vertraglichen Vereinba
rungen.

Die im Rahmen der Untersuchung angeforderten Verträge und Konditionsvereinbarungen 
wurden KPMG teilweise nicht oder nur mit Verzögerungen von teilweise mehreren Monaten 
vorgelegt. Auf den KPMG im Rahmen der Untersuchung vorgelegten Vertragskopien fehlten 
teilweise Unterschriften der Vertragspartner. Die KPMG vorliegenden Vertragskopien enthal
ten Vereinbarungen, die zum Teil nicht eingehalten wurden bzw. vertraglich vereinbarte Rech
te, die nicht nachweislich eingefordert wurden. Abrechnungen der TPA-Partner AI Alam Solu
tions Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions erfolgten im Untersuchungs
zeitraum regelmäßig vierteljährlich, während vertraglich monatliche Abrechnungen vereinbart 
wurden. Ferner war vertraglich vereinbart, dass die betreffenden Wirecard-Gesellschaften 
geprüfte Jahresabschlüsse der TPA-Partner einfordern können. Im Rahmen der Untersuchung 
wurde lediglich ein Abschluss von PayEasy Solutions zum 31. Dezember 2018 vorgelegt.

Die Vollständigkeit der buchhaltungsrelevanten Unterlagen sowie deren korrekte Abbildung im 
externen Rechnungswesen sind ohne ein angemessenes Vertragsarchiv bzw. Vertragsma
nagement nicht nachvollziehbar. In Anbetracht des Umfangs und der Komplexität des TPA- 
Geschäfts sowie der insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen herzuleitenden 
Bilanzierungsvorgaben und Kontrollmaßnahmen hält KPMG die Verfügbarkeit eines alle ge
troffenen Nebenabreden umfassenden, auch in formaler Hinsicht vollständigen und konsisten
ten Vertragswerks (zu jedem Zeitpunkt) für erforderlich.

1.2.3.4 Einlajsferi^f Escrow Accounts

Zwischen

-  Cardsystems Middle East, AI Alam Solution Provider und Citadelle Corporate Services,

-  Cardsystems Middle East, Senjo Payments Asia und Citadelle Corporate Services sowie

-  Wirecard UK & Ireland, AI Alam Solution Provider und Citadelle Corporate Services sowie

-  Wirecard Technologies, PayEasy Solutions und Citadelle Corporate Services

wurden vor und während des Untersuchungszeitraums sogenannte Escrow Agreements 
vereinbart. Danach sollte Citadelle Corporate Services zur Besicherung der von den betreffen
den Wirecard-Gesellschaften gegenüber den TPA-Partnern übernommenen Haftungen hinter
legte Sicherheitsleistungen treuhänderisch verwalten. Insbesondere sollten Guthaben auf von 
Citadelle Corporate Services verwalteten Konten, sogenannten „Escrow Accounts", als 
Sicherheiten dienen.
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Diese Bar-Sicherheitsleistungen sollen im Untersuchungszeitraum regelmäßig dadurch er
bracht worden sein, dass die gegenüber den TPA-Partnern auf Basis der Provisionsabrech
nungen entstandenen Forderungen durch die TPA-Partner stets unmittelbar und im überwie
genden Umfang durch Zahlungen auf die Escrow Accounts ausgeglichen werden sollten.

Aus den im Rahmen unserer Untersuchung analysierten Buchungsjournalen der betreffenden 
Wirecard-Gesellschaften war ersichtlich, dass aufgrund der Abrechnungen der TPA-Partner 
gebuchte Forderungen durch Buchungen zugunsten der Escrow Accounts erfüllt worden sein 
sollten.

Grundlage für diese Buchungen waren im Untersuchungszeitraum die jeweils vierteljährlich 
von Citadelle Corporate Services erstellten Saldenbestätigungen über die auf den Escrow 
Accounts geführten Guthaben-Bestände.

Die Buchungen erfolgten jeweils in einer Summe auf den neuen, von Citadelle Corporate 
Services bestätigten Saldo, Abstimmungen mit einzelnen, aus Abrechnungen der TPA-Partner 
ersichtlichen Forderungen waren damit nicht möglich.

Zwischen den gebuchten Beträgen und den von CitadeHe Corporate Services gegenüber dem 
Konzernabschlussprüfer bestätigten Salden haben wir keine Abweichungen festgestellt.

Auskunftsgemäß erfolgte die treuhänderische Verwaltung der Bar-Sicherheiten durch Citadelle 
Corporate Services (ausschließlich) auf Konten der Oversea-Chinese Banking Corporation, 
Singapur (OCBC).

Im Verlauf der Untersuchung haben wir Kontoauszüge bzw. Bankbestätigungen der Oversea- 
Chinese Banking Corporation in Bezug auf die Escrow Accounts angefordert, die wir für die 
Untersuchung der Zahlungsflüsse und al6 Nachweis für die Existenz der Gelder als notwendig 
erachteten.

Bis zum Abschluss unserer Untersuchung wurden uns keine Kontoauszüge oder von uns 
angeforderte Bankbestätigungen der kontoführenden Bank im Untersuchungszeitraum vorge
legt. Auskunftsgemäß reagiere Citadelle Corporate Services nicht mehr auf entsprechende 
Anfragen. Demzufolge konnten wir keine angemessenen und ausreichenden Nachweise zur 
Existenz der auf den Treuhandkonten verwalten Guthaben im Untersuchungszeitraum erhal
ten.

Da die Geschäftsbeziehung mit Citadelle Corporate Services im vierten Quartal 2019 beendet 
wurde und keine ausreichenden Nachweise für den Untersuchungszeitraum vorgelegt wur
den, sollten entsprechende Nachweise zur Existenz der auf den Escrow-Accounts verwalteten 
Gelder durch den neuen Treuhänder M.K. T(BBB|^orgelegt werden.
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Ausweislich in Form elektronischer Kopien vorgelegter Kontoauszüge der BDO zu zwei jeweils 
auf „MK K f lB P L a w  Office" lautenden Konten vom 10. Februar 2020 wurden

-  auf eines der beiden Konten am 1. Dezember 2019 EUR 1.000,00 und am 16. Dezember 
2019 EUR 522.081.968,81 sowie

-  auf das andere Konto am 1. Dezember 2019 EUR 1.000,00 sowie am 16. Dezember 2019 
EUR 571.687.838,80.

übertragen.

Aus den BDO-Kontoauszügen sind keine Hinweise auf Wirecard bzw. Wirecard-Gesellschaften 
bzw. ersichtlich.

Im Rahmen unseres Besuches der Banken vor Ort wurde uns am 4. März 2020 von einer 
Mitarbeiterin der Bankfiliale der BDO mündlich mitgeteilt, (Jlass die entsprechenden Kontogut-i
haben für Rechnung von Wirecard gehalten werden. 1

Aus ebenfalls in Form elektronischer Kopien vorgelegten Kontoauszüge der BPI zu zwei je
weils auf „Mark Kristopher G T f|B |§  DBA -  M.K. baw Office" lautenden Konten
ist ersichtlich, dass

-  auf eines dieser Konten erstmals am 9. Dezember 2019 eine Einzahlung in Höhe von 
EUR 1.000,00 und am 16. Dezember 2019 eine Einzahlung in Höhe von
EUR 393.451.395,97 erfolgten und das Konto im Zeitraum vom 9. Januar 2020 bis zum 
9. Februar 2020 einen während dieses Zeitraums unveränderten Bestand von 
EUR 393.452.395,97 aufwies,

-  auf das andere Konto erstmals am 9. Dezember 2019 eine Einzahlung in Höhe von 
EUR 1.000,^00 und am 16. Dezember 2019 eine Einzahlung in Höhe von
EUR 400.500.000,00 erfolgten und das Konto im Zeitraum vom 9. Januar 2020 bis zum 
9. Februar 2020 einen während dieses Zeitraums unveränderten Bestand von 
EUR 400.501.000,00 aufwies.

Auch aus den BPI-Kontoauszügen sind keine Hinweise auf Wirecard bzw. Wirecard- 
Gesellschaften bzw. vom Kontoinhaber abweichende wirtschaftliche Berechtigte
ersichtlich.

Somit konnten wir anhand dieser Kontoauszüge keine Verbindungen zu den ursprünglich von 
Citadelle Corporate Services verwalteten Escrow Accounts und den von den betreffenden 
Wirecard-Gesellschaften auf der Basis von Saldenbestätigungen von Citadelle Corporate 
Services vorgenommenen Buchungen hersteilen.

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | A n l a g e  1 / 4 4



Aus Bankbestätigungen der BDO vom 16. März 2020 und der BPI vom 17. März 2020, die 
KPMG vom Abschlussprüfer EY zur Verfügung gestellt wurden, sind folgende Kontostände 
zum 31. Dezember 2019 und ergänzende Informationen zu wirtschaftlichen Berechtigten 
ersichtlich;

Konto 1 Wirtschaftlich Berechtigter 1 Saldo (EUR)

BDO Kontol Cardsystems Middle East 571.687.838,80

BDO Konto 2 Wirecard AG 30.000.000,00

BDO Konto 3 Cardsystems Middle East 522.081.968,81

BPI Kontol Wirecard UK & Ireland 393.451.395,97

BPI Konto 2 Wirecard Technology GmbH 400.500.000,00

BPI Konto 3 Wirecard Sales Internation
al Holding GmbH 20.000.000,(X)

Tabelle 14: Escrow Account-Bestände zum 31. Dezember 2019 gemäß Bankbestätigungoi^ von BDO 
und BPI

Aus den uns vorliegenden Unterlagen zu Beteiligungsverhältnissen der Wirecard AG ergibt 
sich, dass mit „Wirecard Technology GmbH" wahrscheinlich die Wirecärd Technolo
gies GmbH, Aschheim gemeint ist, da eine „Wirecard Technology GmbH" nicht existiert. 
Unter dieser Annahme ergibt sich aus den Bankbestätigungen, dass die zugunsten der Card
systems Middle East, der Wirecard UK & Ireland sowie der Wirecard Technologies geführte 
Konten zum 31. Dezember 2019 insgesamt Bestände in Höhe von EUR 1.887.721.203,58 
aufwiesen. Insoweit werden nunmehr Wirecard-Gesellschafen als wirtschaftlich Berechtigte 
der Gelder angegeben.

Ein von KPMG durchgeführter Vergleich der zum 31. Dezember 2019 bestätigten Kontostände 
bei beiden bei der BPI geführten Konten führte jedoch zu dem Ergebnis, dass diese jeweils 
um EUR 1.000,00 niedriger bestätigt wurden, als dies aufgrund der uns vorgelegten, jeweils 
für den Zeitraum vom 9. Dezember 2019 bis zum 9. Januar 2020 übermittelten Kontoauszüge 
zu erwarten gewesen wäre. Hintergrund ist nach den uns erteilten Auskünften, dass von M.K. 
T iH H B  Law Firm im Rahmen der Kontoeröffnung ein Betrag von EUR 1.000,00 jeweils auf 
die Bankkonten initial eingezahlt wurde. Der Saldo des Kontoauszuges zum 31. Dezember 
2019 umfasst diesen initial eingezahlten Betrag und die im Nachgang der Eröffnung auf die 
Bankkonten jeweils auf die Konten transferierten Beträge. Der in der Saldenbestätigung zum 
31. Dezember 2019 bestätigte Betrag umfasst jedoch nur die transferierten Beträge und nicht 
den initial eingezahlten Betrag von EUR 1.000,00. Auskunftsgemäß berücksichtige die Bank in 
der Saldenbestätigung abweichend vom Kontoauszug jeweils die unterschiedlichen wirtschaft
lichen Berechtigten für die Kontosalden und weist in der Bankbestätigung nicht den initial 
eingezahlten Betrag (wirtschaftlich Berechtigter M.K. T lH M ^L a w  Firm), sondern nur die auf 
die Konten transferierte Beträge (wirtschaftlich Berechtigter Wirecard-Gesellschaften) aus.

Entsprechende unmittelbare Bankbestätigungen gegenüber KPMG, die vor dem Hintergrund 
der forensischen Aspekte der Untersuchung durch die jeweils neutralen für entsprechende 
Anfragen zuständigen Stellen der jeweiligen Banken erfolgen sollen, konnten vor dem Hinter
grund der Ausbreitung des Corona-Virus nicht zeitgerecht bereitgestellt werden. Insoweit 
konnte KPMG bisher die Verlässlichkeit der an den Abschlussprüfer gerichteten Bankbestäti
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gungen bisher nicht abschließend beurteilen. Darüber hinaus weist KPMG darauf hin, dass aus 
den Bankbestätigungen zum 31. Dezember 2019 keine Rückschlüsse auf die Existenz der 
Kontosalden im Untersuchungszeitraum 2016 bis 2018 vorgenommen werden können.

Da uns für den Untersuchungszeitraum keine Kontoauszüge für die seinerzeit von Citadelle 
Corporate Services verwalteten Escrow Accounts vorgelegt wurden und die uns zu den nun
mehr von der BDO und von der BPI geführten Konten vorgelegten Kontounterlagen keine 
Hinweise auf ursprünglich von der OCBC im Auftrag von Citadelle Corporate Services geführte 
Konten enthalten, können wir keine Verbindungen zwischen den bestätigten Kontosalden und 
den über die TPA-Partner AI Alam Solutions Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy 
Solutions erzielten Umsatzerlösen herstellen und somit keine gesicherten Aussagen zur 
Herkunft der bestätigten Mittel treffen. Insoweit wären gesicherte Aussagen nur auf der Basis 
von Kontoauszügen und Bankbestätigungen von OCBC für den Untersuchungszeitraum mög
lich, die uns nicht vorgelegt wurden.

1.2.3.5 Verifikation der Umsatzerlöse durch Datenanalyien

Zur Verifikation der in den Abrechnungen der TPA-Partner AI Alam Solutions, S^njo Payments 
Asia und PayEasy Solutions ausgewiesenen Transaktionsvolumina und Transaktionsanzahlen 
hatte KPMG im Rahmen der Untersuchung geplant, auf Basis der originären (Kreditkarten)- 
Transaktionen aus den „Payment Platforms" der TPA-Partnör forensische Datenanalysen 
durchzuführen und die tatsächliche Abwicklung von Transaktionen anhand von Zahlungen im 
Untersuchungszeitraum 2016 bis 2018 auf Basis von Settlement-Daten nachzuvollziehen.

Dies erwies sich als unmöglich, da die betreffenden Wirecard-Gesellschaften auskunftsgemäß 
selbst nicht über entsprechende Daten verfügten und uns ein Zugriff auf die in den „Payment 
Systems" der TPA-Partner geführten Datenbestände beziehungsweise auf die „Payment 
Platforms" selbst bis zum Abschluss unserer Untersuchung nicht ermöglicht wurde bzw. 
KPMG die entsprechenden Datenbestände nicht zur Verfügung gestellt wurden. Nach den 
KPMG erteilten Auskünften sei zumindest für die Geschäftsjahre 2016-2017 dafür die Mitwir
kung der TPA-Partner erforderlich gewesen, die jedoch nach den uns erteilten Auskünften 
bislang nicht erfolgt sei.

In Bezug auf Kontrollhandlungen hinsichtlich der von den TPA-Partnern AI Alam Solution,
Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions erstellten Abrechnungen wurde im Rahmen 
unserer Untersuchung mehrfach auf die diesbezügliche Zuständigkeit und fachliche Kompe
tenz des Geschäftsführers der Cardsystems Middle East, Oliver verwiesen. Herr

teilte uns mit, dass in den Jahren 2016 bis 2018 sukzessive Kontrollen auf der 
Basis von Auswertungen auf einer HADOOP-Transaktionsdatenbank (unter Nutzung des 
Reporting-Tools TABLEAU) entwickelt worden seien. Eine Prüfung der Vollständigkeit der in 
den Abrechnungen der TPA-Partner enthaltenen Transaktionen sei ab dem Geschäftsjahr 2018 
durch einen Abgleich mit in einer als „Datawarehouse 2018" bezeichneten Datenbank-Lösung 
gespeicherten Informationen möglich. Daten für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 seien im 
„Datawarehouse 2018"allerdings nicht gespeichert. Das Datawarehouse 2018 enthalte zwar 
die für die Überprüfung der Abrechnungen notwendigen Transaktionsdaten, nicht jedoch 
Informationen zu Kreditkarteninhabern und Händlern. Diese Informationen würden jeweils
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unmittelbar nach deren Übernahme aus von den TPA-Partnern übermittelten Daten-Files 
ebenso wie diese Daten-Files selbst aus Datenschutzgründen gelöscht.

Ein Zugang bzw. Leserechte auf die dem „Datawarehouse 2018" zugrunde liegenden Daten
banken oder entsprechende Datenbestände wurden uns bis zum Abschluss unserer Untersu
chung nicht ermöglicht bzw. bereitgestellt.

Bis zum Abschluss unserer Untersuchung war es uns somit nicht möglich, Transaktionsdaten 
bzw. Zugriffe auf entsprechende Datenbestände zu erhalten und durch Analysen solcher 
Daten, die von den betreffenden Wirecard-Gesellschaften für den Untersuchungszeitraum 
ausgewiesenen Umsatzerlöse nachvollziehen.

Als weitere Untersuchungshandlungen zur Untersuchung der Höhe uj^d der Existenz der 
Umsatzerlöse hatten wir die Einsichtnahme in die entsprechenden Verträge mit Händlern 
vorgesehen. Dazu verweisen wir auf Abschnitt 1.3. Zu der im Rahjilien unserer Untersu
chungsplanung vorgesehenen Überprüfung der Zahlungseingänge!^^der aus den Transaktionen 
resultierenden Provisionen auf den von Citadelle Corporate Services verwalteten Treuhand
konten verweisen wir auf den Abschnitt 1.2.3.4. /  \

\ \
'"■v \  .  ■

1.2.3.6 Erweiterte Untersuchungshandlungen im Third^arty^^qUiring-Geschäft für den 
Monat Dezember 2019 (Zwisd)ön§tand Auftrag^rweiterung)

Hintergrund \ \

ig der^Yn r̂Im Geschäftsjahr 2019 fand eine Umstellung der Tn^nsaktionsabwicklung auf eine nunmehr 
auch für das TPA-Geschäft eingerichtete Plattform v ^  .Wirecard (sog. Elastic Engine für das 
TPA-Geschäft) statt. Insoweit liegen nunmehr seit der U?nstellung eigene Datenbestände über 
die Transaktionen vor. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Transaktionsdaten ohne Mitwir
kung Dritter. Daher hat KPMG am 15. April 2020 entsprechend dem dafür originär vereinbar
ten Terminplan über 200 Mio Datensätze mit Transaktionsdaten für den Monat Dezember 
2019 entgegengenommen, die derzeit analysiert werden. KPMG weist darauf hin, dass die 
diesbezüglichen auch im Rahmen einer Auftragserweiterung vorgesehenen Untersuchungs
handlungen (siehe dazu im Einzelnen Abschnitt 1.2. des Berichtes über die unabhängige 
Sonderuntersuchung) im Zusammenhang mit dem Third-Party Acquiring-Geschäft noch nicht 
abgeschlossen sind.

Wir weisen darauf hin, dass die Untersuchungshandlungen im Zusammenhang mit dieser 
Auftragserweiterung für das Third Party Acquiring-Geschäft noch nicht abgeschlossen sind. 
Die Auftragserweiterung umfasst insbesondere eine Ausweitung bestimmter Untersuchungs
handlungen zur Höhe und Existenz der Umsatzerlöse um den Monat Dezember 2019.

A n l a g e  1 / 4 7  | Wirecard AG I Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304



In diesem Zusammenhang hat KPMG am 15. April 2020 Datensätze mit Transaktionsdaten für 
den Monat Dezember 2019 entgegengenommen, die derzeit in der Hochsicherheitsumge
bung von KPMG analysiert und nach Abschluss der Analysen final gelöscht werden. Der 
übermittelte Datenbestand umfasst 200.628.859 genehmigte Transaktionsdatensätze, die 
insgesamt 863 Merchants-ID betreffen.

Daten sowie Datenexport und -Import

PayEasy Solutions

Anzahl der 
Transaktionen

47.652.756

Anzahl der 
Merchants Ids

432

Requested Amount

1.373.811.620,63 EUR

Senjo Payments Asia 34.994.322 392 126.703.928.732,00

AI Alam Solution Provider 117.981.781 39 1. ^ . 140.961,17

JPY

USD

/  403.263.100,31

157.058.098.882,

EUR

JPY

Tabelle 15: Überblick Datenbestand Dezember 2019

Die bereitgestellten Transaktionsdaten umfassten die nachfolgenden Felder:

Field 1 Cardinality 1 Description

completed-on mandatory \
/•/

/
\ .  ^

" r .....
The date and time that a Transaction's 
.Transa^ion State became either 
'augcess'Tir 'failed', in UTC.

merchant-account-id mandatc^
■ — V '  ’

A Clnique identifier assigned for every 
.̂ Ma^Chant Account.

/

payment-method-id
/■

mandatory \

U  " \ -

The harne of the Payment Method. 
Example: creditcard

/
requested-anlQunt

p . , . .  ' ' v . ..:

m ar^to fy
/

/

The amount that accompanies the Trans
action when it is created and/or request
ed.

request0d-amount-
currency

mandatory This is the ISO currency in which a 
transaction is received and processed.

status-cx)de
1
j

' \  i 
\

mandatory The Status of a Transaction. This is 
primarily used in conjunction with the 
Transaction State to determine the exact 
details of the Status of the Transaction.

status-descfiption
\

mandatory Text used to describe the Transaction 
Status.

transaction-id mandatory This References a transaction-id of a 
Transaction.

Die Transaktionsabwicklung bei AI Alam Solution Provider erfolgt über zwei separate Transaktionen, die zu einem 
Vorgang zusammengefasst werden (58.990.897 authorization und 58.990.884 capture-authorization).
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Fieid I Cardinality I Description

transaction-state-id mandatory The Status of a Transaction. Typically, a 
Transaction will Start from an "in-pro- 
gress" state, and then finish in either the 
"success" or "faiied" state.

transaction-type-id mandatory The type of Transaction that determines 
its behavior in Transaction Processing 
and Merchant Settlement. For example: 
authorization, purchase, capture- 
authorization, creditvoid-purchase.

card-type optional A card scheme accepted by the Pro
cessing System, visa, mastercard

cIty optional The City of the address of the Accgunt 
Holder.

country optional The Country Id portion of the'address of
the Account Holder.

...

email optional Tbe' email of the account holder

expiration-month optional Repre$entation of the expiratign fnonth 
of the account-num'ber

expiration-year optional Repr^enta^ion of the expiration year of 
the acöpunt-nunr^ber

first-name optional The first nafpe of the» Account Holder

ip-address ^The4P ackijhtse of the account holder or 
.systemT^t submitted the transaction.

last-name ^ ^ h e  last name of the Account Holder.

masked-card-numbe^'^ Optional Tl^,m«sked Account Number.

parent-transacitipli-id
/

vpptional This References a transaction-id of a 
previous Transaction.

Phone optional

■ -t

The phone number of the Account Hold
er

postäl>«ode

' ' v _

optional The postal code or ZIP of the address of 
the Account Holder.

\
State \

\
optTötiäi The state or province portion of the 

address of the Account Holder.

Street 1 \\
\

\

optional The first line of the Street address of the 
Account Holder

street2
^ --

optional The second line of the Street address of 
the Account Holder.

Tabelle 16: Überblick Datenfelder Datenbestand Dezennber 2019
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Der Datenexport aus der Elastic Engine Plattform erfolgte eigenständig durch Wirecard und 
die Daten (drei CSV Dateien) wurden KPMG über einen gesicherten sFTP Server bereitge
stellt. Im Rahmen des Datenexports wurden von Wirecard auskunftsgemäß die folgenden 
Datenqualitätschecks durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle Daten vollständig und richtig 
exportiert wurden:

-  Count

Die Anzahl der Transaktionen in der Exportdatei wurde auskunftsgemäß mit der Anzahl der 
Transaktionen in der Datenbank verglichen.

-  Checksum

Mithilfe der „Checksum" wurde sichergestellt werden, dass der Betrag in der CSV Datei 
mit den Transaktionen in der Elastic Engine Plattform übereinstimmt. Die „Checksum" 
wurde als die Summe aller Transaktionsbeträge auskunftsgemäß jeweils auf Merchant Ac
count Ebene berechnet.

-  Sampling

In diesem Prozessschritt wurden für die einzelnen Accounts auskunftsgemäß Stichproben 
gezogen, um die nicht numerischen Felder abzustimmen.

-  File Integrity

Für alle Dateien wurde auskunftsgemäß jeweils ejn Hash-Wert (MD5) berechnet und zu
sammen mit der Datei auf einen sFTP gespeichert.^^

KPMG hat die bereitgestellten CSV Dateien am 15.-und l6. April 2020 über den bereitgestell
ten sFTP Server heruntergeladen. Die Integrität der CSV Dateien wurde von KPMG über den 
von Wirecard bereitgestellten Hash Wert (MDB) überprüft. Der vollständige und richtige Im
port der CSV Dateien durch KPMG wurde über einen Abgleich der Anzahl der Zeilen je CSV 
Datei und der zugehörigen Datentabelle in der Datenbank überprüft.

Durchgeführte Datenanalysen

Auf Basis der bereitgestellten Transaktionsdaten hat KPMG u. a. die nachfolgenden Analysen 
und Abgleiche durchgeführt:

KPMG hat die Summen der Transaktionsvolumina je TPA -  Partner auf Basis der Transakti
onsdaten für den Monat Dezember 2019 mit der jeweiligen Abrechnung von dem jeweiligen 
TPA-Partner für den Monat Dezember verglichen.

Im Rahmen dieses Abgleichs der Transaktionsdaten mit den Abrechnungen hat KPMG für 
Senjo Payments Asia und AI Alam Solution Provider zusätzlich auf Ebene der einzelnen Mer
chant Accounts einen Abgleich der Transaktionsvolumina in Originalwährung mit den entspre
chenden Abrechnungen vorgenommen. Zusätzlich konnte KPMG für AI Alam Solution Provider 
auch die Anzahl der Transaktionen auf Ebene der Merchant Accounts mit der Abrechnung 
abgleichen. Bei PayEasy Solutions erfolgte ein Abgleich zwischen den bereitgestellten Trans
aktionsdaten und der Abrechnung für die Transaktionsvolumina in Originalwährung und die
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Anzahl der Transaktion in Summe, da die Abrechnung keine Angaben zu den einzelnen Mer- 
chant Accounts enthielt. Für alle drei TPA-Partner lagen die ermittelten Abweichungen hin
sichtlich des Transaktionsvolumens und der Anzahl der Transaktionen auf Ebene der einzelnen 
TPA-Partner zwischen 0 % und 0,017 %.

Darüber hinaus hat KPMG die Buchung der Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 in 
der Buchhaltung der relevanten Wirecard-Gesellschaften untersucht.

Für jeden der drei TPA-Partner hat KPMG die Transaktionen mit den jeweils größten „reques- 
ted-amount" identifiziert.

Bei PayEasy Solutions lagen mit Ausnahme von zwei Transaktionen alle Transaktionen unter 
EUR 1.055. Bei diesen zwei Transaktion handelt es sich auskunftsgemäß um (Cross-Border) 
Ausschüttungen von Affiliate-Provisionen und/oder der Bezahlung von Affiliate-Traffic. Dieses 
Verfahren als solches soll in dieser Branche ein gängiges Verfahren sein. Beide Transaktionen 
werden wir im Rahmen unserer geplanten Einholung von Transaktions-Bestätigungen im 
weiteren Fortgang der Untersuchung weiter untersuchen.

-  Bei Senjo Payments Asia lagen mit Ausnahme von 44 Transaktionen alle Transaktionen
unter 100.000 JPY2°. 44 Transaktionen lagen zwischen 110.015.00 JPY und 2.341.217,00 
JPY und alle Transaktion unter EUR 21.000 \

-  Bei AI Alam Solution Provider lag der „requested-amount" bei keiner Transaktion in USD 
und JPY über EUR 5.000 und bei EUR Transaktionen nicht tiber EUR 20.000

■- .  \
Weiterhin hat KPMG mithilfe einer Häufigkeitsverteilung untersucht, wie häufig jeder „reques- 
ted- amount" pro TPA-Partner und Währuiig in den Transaktionsdaten vorkommt. Hierbei hat 
KPMG keine Auffälligkeiten identifiziert.

n PayEasy Solutions 
EUR

bl. )■ rvme 
.1

nts Asia
EUR

AI Alsn SoWmn Provider 
1 USD 1 JPY

1 9.00 € 3,68% ¥ 7 799,00 1,42% 0 10€ 7,31% $ 10,00 4.46% ¥ 10,00 2,25%
2 14.00€ 3.65% ¥ 8 529,00 1,35% 19,50 € 4.90% $ 25,00 4,15% ¥ 2 925,00 1,63%
3 8,00 € 3,56% ¥ 6 644,00 1,14% 15,50 € 4,25% $ 20,00 2,87% ¥ 4 500,00 0,48%
4 13,00 € 3,54% ¥ 8 028,00 0,84% 10,00 € 2,50% $ 50,00 2 28% ¥ 1 170,00 0,47%
5 6 00€ 3 53% ¥ 7 051,00 0,68% 20 00€ 1,65% $ 9,99 1,83% ¥ 10 000 00 0,39%
6 12,00 € 3 49% ¥ 7 536,00 0,61% 50,00 € 1,53% $ 15,00 1,63% ¥ 2 275,00 0,37%
7 20,00 € 3 47% ¥ 7 288 00 0,60% 30,00 € 0,80% $ 5,00 1,26% ¥ 1 705,00 0,31%
8 5,00 € 3.36% ¥ 7 858,00 0,54% 25.00 € 0,79% $ 4 99 1,15% ¥ 3 416,00 0.27%
9 1600€ 3,30% ¥ 7 792,00 0,46% 19.00€ 0,79% $ 19,99 1,00% ¥ 1 135,00 0,27%

10 2 00€ 3,26% ¥ 8 182,00 0,46% 39,95 € 0,76% $ 23,00 0,98% ¥ 3 772,00 0.22%
11 3.00 € 3,24% ¥ 7 504 00 0,44% 19 40€ 0,75% $ 30,00 0,68% ¥ 3 415,00 0,22%
12 1 00€ 3 14% ¥ 7 357,00 0,43% 1500€ 0.66% $ 24,99 0,61% ¥ 360,00 0,21%
13 11,00€ 3 04% ¥ 7 558,00 0,43% 8 95€ 0,65% $ 29,99 0,59% ¥ 2 340,00 0.20%
14 15,00€ 2 98% ¥ 8 219,00 0.40% 12,95 € 0,54% $ 100,00 0,59% ¥ 50,00 0,20%
15 17,00€ 2 83% ¥ 10 109.00 0,38% 22 80€ 0,52% $ 39,99 0,57% ¥ 1 136,00 0 19%
16 4 ,00 € 2 83% ¥ 6 776,00 0.36% 40 00€ 0,52% $ 12,00 0,54% ¥ 1 171,00 0 19%
17 19,00 € 2 77% ¥ 9628,00 0,36% 9 99€ 0,47% $ 6,00 0,49% ¥ 3 420,00 0,18%
18 18.00E 2 76% ¥ 7 771,00 0,34% 5 00C 0,43% $ 29,95 0 46% ¥ 1 225,00 0,17%
19 7,00 € 2 74% ¥ 10,00 0.33% 100.00 € 0 43% $ 4 00 0,37% ¥ 2 278,00 0 16%
20 22,00 € 2,59% ¥ 7 306,00 0,33% 7,95 € 0,43% $ 14,99 0,36% ¥ 1 720,00 0,16%

Tabelle 17: Häufigkeitsverteilung Transaktionsbeträge Datenbestand Dezember 2019

100.000 JPY entsprechen 819,94 EUR bei einem Kurs von 121,96
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Für alle drei TPA-Partner hat KPMG zusätzlich je Merchant den durchschnittlichen, minimalen 
und maximalen „requested-amount" ermittelt. Im Rahmen dieser Analyse haben sich keine 
wesentlichen Auffälligkeiten ergeben. Anzumerken ist, dass bei PayEasy Solutions eine hohe 
Anzahl von Merchant Accounts den fast identischen maximalen „requested- amount" auf
wies. Auskunftsgemäß wurden von Wirecard keine systemseitigen Beschränkungen der 
Transaktionsgrößen für bestimmte Merchant Accounts standardmäßig implementiert. Die EE 
Plattform bietet aber bei Bedarf die Möglichkeit, derartige Filter auf Wunsch des Händlers zu 
konfigurieren. Es kommt aber auskunftsgemäß häufig vor, dass vorgeschaltete Dienstleister, 
die sich auf die Abwicklung von Transaktionen einzelner Branchen spezialisiert haben, herein
kommende Transaktionen im Auftrag des Händlers aktiv filtern, um Einzelkunden-Risiken zu 
minimieren. Die Zielsetzung sei es, den maximalen Schaden durch den Ausfall eines einzelnen 
Konsumenten zu begrenzen.

//
Weiterhin hat KPMG die bereitgestellten Daten auf die Vollständigkeit der Befürtlung der 
Datenfelder untersucht. In der nachfolgenden Tabelle ist jqWeils der Prozentsatz-llufgeführt, 
der angibt, in wie weit das jeweilige Feld bei dem TPA-Partner in den bereitgestellt^n Transak
tionsdaten befüllt war. . \ /

PayEasy Solutions Senjo Payments Asia AI Alam Solution 
Provider

merchant-account-id ioo!t»%y iodo% 100,0%

transaction-id . 100,0^  ̂ 100,0% 100,0%

transaction-type-id 100,0%'\  ' 100,0% 100,0%

transaction-state-id \  " \4 p 'o ,D % . \  ' 100,0% 100,0%

completed-on \  lO O ^ö- . ' 100,0% 100,0%

status-code \ \  1Q0,0% 100,0% 100,0%

status-description y /  ^
}■

H qo,o% 100,0% 100,0%

requested-amount^ / . iodo% 100,0% 100,0%

requested-;i<nount-curr^»^cy 7 ^ 100,0% 100,0% 100,0%

parent-trar1 . . , \  
Isaction-id \
i ....

0,0% 0,0% 50,0%

expiration-morth \ , 100,0% 100,0% 100,0%

expiration-l^ar
X 100,0% 100,0% 100,0%

, cafclrtype
X"

100,0% 100,0% 100,0%

rrfa^kedc^ njkiardnumber ■ — 100,0% 100,0% 100,0%

payrn6T^t-method-id
N.mnrrr

100,0% 100,0% 100,0%

ip-address 100,0% 100,0% 100,0%

first-name 8,1% 0,0% 6,0%

last-name 8,5% 0,0% 6,4%

E-Mail 7,5% 0,0% 3,2%

Rhone 4,5% 0,0% 1,5%

streeti 7,3% 0,0% 3,1%

Streetz 0,0% 0,0% 0,0%
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PayEasy Solutions I Senjo Payments Asia AI Alam Solution 
Provider

7,3% 0,0% 3,0%

State 0,1% 0,0% 1,1%

country 11,0% 0,0% 4,4%

postal-code 7,2% 0,0% 10,7%

Tabelle 18: Überblick Befüllung der Datenfelder Datenbestand Dezember 2019

Aufbauend auf den obigen Erkenntnissen hat KPMG zusätzlich je Merchant Account für die 
personenbezogenen Datenfelder untersucht, ob die Felder befüllt sind. Von 863 Merchant 
Accounts sind bei 17 Merchant Accounts die betroffenen Felder befüllt. Für die anderen 
Merchants Accounts wurden für diese Felder keine Daten oder sehr wenige Daten geliefert. 
Anzumerken ist hier, dass hinter den 17 Merchant Accounts insgesamt 6 Unternehmen ste
hen, d. h. das einzelne Unternehmen über mehrere Merchant-Accounts verfügen..,

Auskunftsgemäß erlauben die Schnittstellen der EE Plattform die Übergabe von personenb'e- 
zogenen Daten. Allerdings sind diese für die Abwicklung von Zahlungstransaktionen im Regel
fall nicht erforderlich und werden daher selten übergeben. Im Rahmen der Transaktionsab
wicklung erfolgt auch keinerlei inhaltliche Validierung der übergebenen Daten durch Wirecard. 
Wirecard erhält im Regelfall nur dann personenbezogene Daten, wenn Wirecard die sog. 
Payment Page stellt; d. h. die Website, in welche der Konsument selbst die Bezahldaten 
eingibt. Allerdings ist dies nur bei einem geringen Prozentsatz der Wirecard Kunden der Fall 
und trifft nicht auf das untersuchte Fländler-Portfolio zu. Über

Ergebnisse der Datenanalysen und erweiterten Untersuchungshandlungen

Für Zwecke der Durchführung der erweiterten Untersuchungshandlungen für den Monat 
Dezember 2019 hat KPMG am 15. April 2020 Transaktionsdaten für den Monat Dezember 
2019 für die über AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions 
abgewickelten Transaktionen erhalten, die derzeit analysiert werden. Der KPMG übermittelte 
Datenbestand umfasste ausschließlich genehmigte Transaktionen von insgesamt 863 Mer
chants Accounts. Die in dem Datenbestand enthaltenen Transaktionsdaten umfassten Trans
aktionen für die Währungen JPY, USD und EUR.

Hinsichtlich dieses Datenbestandes hat KPMG Datenanalysen auf KPMG Servern durchge
führt und die Summen der Transaktionsvolumina je TPA-Partner auf Basis der Transaktionsda
ten für den Monat Dezember 2019 mit der jeweiligen Abrechnung von dem jeweiligen TPA- 
Partner (AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions) für den 
Monat Dezember verglichen. Im Rahmen dieses Abgleichs der Transaktionsdaten mit den 
Abrechnungen hat KPMG für AI Alam Solution Provider und Senjo Payments Asia zusätzlich 
auf Ebene der einzelnen Merchant Accounts einen Abgleich der Transaktionsvolumina in 
Originalwährung mit den entsprechenden Abrechnungen vorgenommen. Zusätzlich konnte 
KPMG für den TPA-Partner Alam Solution Provider auch die Anzahl der Transaktionen auf 
Ebene der Merchant Accounts mit der Abrechnung abgleichen. Bei PayEasy Solutions erfolgte 
ein Abgleich zwischen den bereitgestellten Transaktionsdaten und der Abrechnung für die
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Transaktionsvolumina in Originalwährung und die Anzahl der Transaktion in Summe, da die 
Abrechnung keine Angaben zu den einzelnen Merchant Accounts enthielt.

Weitere Inhalte unserer Datenanalysen waren u. a. die Analyse der Häufigkeitsverteilung von 
den Transaktionsbeträgen, die Identifizierung von besonders hohen Transaktionsbeträgen 
sowie die Ermittlung der minimalen, maximalen und durchschnittlichen Transaktionsbeträgen 
je Merchant Account. Weiterhin hat KPMG je Merchant Account untersucht, welche Felder 
vollständig, teilweise oder gar nicht befüllt sind. Darüber hinaus hat KPMG die Buchung der 
Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 in der Buchhaltung der relevanten Wirecard- 
Gesellschaften untersucht.

Der Abgleich der erhaltenen Transaktionsdaten mit den Abrechnungen für den Monat „De
zember 2019" für die drei TPA-Partner (AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und 
PayEasy Solutions) hat zu nicht wesentlichen Abweichungen geführt. Diese betrugen bei den 
Transaktionsvolumina und der Anzahl der Transaktionen zwischen 0 % und 0,017 %. Die 
Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 konnte KPMG zu den Buchungssätzen in der 
Rechnungslegung abstimmen.

Damit hat KPMG nach dem aktuellen Zwischenstand der Untersuchung in diesem Teilbereich 
bisher keine Anhaltspunkte, dass die in den Abrechnuhgen für den Monat Dezember 2019 
ausgewiesenen Transaktionsvolumina in wesentlichen Belangen von den durch KPMG auf 
Basis des KPMG zur Verfügung gestellten Datenbestandes ermittelten Transaktionsvolumina 
abweichen. KPMG weist darauf hin, dass eine inhaltliche Untersuchung der Vertragskonformi
tät und Richtigkeit dieser Abrechnungen bPsher noch nicht durchgeführt wurde.

Die im Rahmen der o.a. weiteren Datenanalysen identifizierten Sachverhalte und gestellten 
Fragen konnten KPMG durch Wirecard nachvollziehbar erläutert und beantwortet werden. Die 
Analyse der befüllten Felder je Transaktion durch KPMG hat aufgezeigt, dass bei ansonsten 
überwiegend vollständiger Datenfeldfüllung bei 98 % der Merchant-Accounts die Datenfelder 
für die Identifikation der Konsumenten nicht befüllt waren. Auskunftsgemäß erlauben die 
Schnittstellen der Elastic Engine- Plattform die Übergabe von Daten für die Identifikation der 
Konsumenten. Allerdings sind diese für die Abwicklung von Zahlungstransaktionen im Regel
fall nicht erforderlich und werden daher nach den KPMG erteilten Auskünften selten überge
ben. Im Rahmen der Transaktionsabwicklung erfolgt keine inhaltliche Validierung der überge
benen Daten durch Wirecard. Diese Aussage deckt sich auch mit bisherigen Erkenntnissen 
von KPMG im Rahmen der Sonderuntersuchung.

Nach dem aktuellen Zwischenstand der Datenanalysen sind KPMG insoweit bisher keine 
Sachverhalte bekannt geworden, die Anlass zu wesentlichen Zweifeln an der Authentizität der 
bereitgestellten Daten geben. KPMG weist darauf hin, dass weder die die KPMG - Datenana
lysen (u. a. auch die Untersuchung des Datenextraktionsprozesses) noch die weiteren Unter
suchungshandlungen durch KPMG für den Monat Dezember 2019 abgeschlossen sind und 
dass sich die dargestellten Ergebnisse mit dem weiteren Fortgang der Untersuchung ändern 
können. KPMG weist darauf hin, dass KPMG aus den zusätzlichen Untersuchungshandlungen 
keine Rückschlüsse auf den Untersuchungszeitraum 2016-2018 sowie aufgrund des begrenz
ten Betrachtungszeitraums „Dezember 2019" keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit 
der Umsatzerlöse des gesamten Jahres 2019 ziehen wird.
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Im Rahmen des Weiteren Fortgangs der Untersuchung werden wir weitere Datenanalysen 
durchführen und die Ergebnisse der Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 mit ent
sprechenden Zahlungseingängen auf den Treuhandkonten abstimmen. Weiterhin haben wir 
geplant, für eine bewusste Auswahl und eine zufallsbasierte Stichprobe aus den zur Verfü
gung gestellten Transaktionsdaten Transaktionsbestätigungen von den jeweiligen Händlern 
einzuholen.

Hinsichtlich der Ergebnisse der weiteren Untersuchungshandlungen im Zusammenhang mit 
der Auftragserweiterung für den Monat Dezember 2019 wird KPMG zu einem späteren Zeit
punkt berichten.

1.2.3.7 Zusammenfassende Beurteilung

Hinsichtlich der Höhe und Existenz der Umsatzerlöse aus den TPA-Geschäftsbeziehungen 
zwischen der Cardsystems Middle East, der Wirecard UK & Ireland sowie der Wirecard Tech
nologies und den jeweils relevanten TPA-Partnern (AI Alam Solution Provider, Senjo Payments 
Asia und PayEasy Solutions) kann KPMG als Ergebnis der durchgeführten forensisch gepräg
ten Untersuchungshandlungen in Bezug auf den Untersuchungszeiträum 2016 bis 2018 
weder eine Aussage treffen, dass die Umsatzerlöse existieren und der Höhe nach korrekt sind 
noch die Aussage treffen, dass die Umsatzerlöse nicht existent und in der Höhe nicht korrekt 
sind. Insoweit liegt ein Untersuchungshemmnis vor.

Ursächlich sind neben Mängeln in der internen Organisation insbesondere die fehlende Be
reitschaft der Third Party Acquirer umfassend und transparent an dieser Sonderuntersuchung 
mitzuwirken. So konnten für Zwecke der von KPMG unter forensischen Aspekten durchge
führten Untersuchung Transaktionsdaten und entsprechende Settlement-Nachweise für den 
Untersuchungszeitraum 2016-2018, Verträge zwischen den TPA-Partnern und den Händlern 
sowie Kontoauszüge und Bankbestätigungen für Treuhandkonten (sog. Escrow-Accounts) für 
den Untersuchungszeitraum bislang nicht zur Verfügung gestellt werden. Die diesbezüglich 
bereitgestellten Nachweise, d. h. insbesondere die Saldenbestätigungen der TPA-Partner 
gegenüber dem'Abschlussprüfer, die Abrechnungen der TPA-Partner, die Verträge mit den 
TPA-Partnern sowie entsprechende Pricing-Schedules, die Screenshots über Transaktionsvo
lumina u. a. aus den Systemen der TPA-Partner und Protokolle zu vierteljährlichen Gesprächen 
mit den TPA-Partnern, die die Abstimmung relevanter Abrechnungsparameter dokumentieren, 
stellten keine für unsere forensische Untersuchung ausreichenden Nachweise dar, da sie nur 
die Beziehung zum TPA-Partner und nicht die gesamte Transaktionskette betrachten. Insoweit 
war es KPMG nicht hinreichend möglich die Existenz der Transaktionsvolumina im Untersu
chungszeitraum 2016 bis 2018 forensisch nachzuvollziehen.

Im Geschäftsjahr 2019 fand eine Umstellung der Transaktionsabwicklung auf eine nunmehr 
auch für das TPA-Geschäft eingerichtete Plattform von Wirecard (sog. Elastic Engine für das 
TPA-Geschäft) statt. Insoweit liegen nunmehr seit der Umstellung eigene Datenbestände über 
die Transaktionen vor. Dies ermöglicht die Bereitstellung von Transaktionsdaten ohne Mitwir
kung Dritter. Daher hat KPMG über 200 Mio. Datensätze mit Transaktionsdaten für den Monat 
Dezember 2019 entgegengenommen, die derzeit analysiert werden. KPMG weist darauf hin, 
dass die diesbezüglichen auch im Rahmen einer Auftragserweiterung vorgesehenen Untersu
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chungshandlungen (siehe dazu im Einzelnen Abschnitt 1.2. des Berichtes) im Zusammenhang 
mit dem Third-Party Acquiring-Geschäft noch nicht abgeschlossen sind.

Nach dem aktuellen Zwischenstand der Datenanalysen hat KPMG in diesem Teilbereich bisher 
keine Anhaltspunkte, dass die in den Abrechnungen für den Monat Dezember 2019 ausge
wiesenen Transaktionsvolumina in wesentlichen Belangen von den durch KPMG auf Basis des 
KPMG zur Verfügung gestellten Datenbestandes ermittelten Transaktionsvolumina abwei
chen. KPMG weist darauf hin, dass eine inhaltliche Untersuchung der Vertragskonformität und 
Richtigkeit dieser Abrechnungen bisher noch nicht durchgeführt wurde.

Darüber hinaus sind KPMG nach dem aktuellen Zwischenstand der Datenanalysen bisher 
keine Sachverhalte bekannt geworden, die Anlass zu wesentlichen Zweifeln an der Authentizi
tät, der für Dezember 2019 bereitgestellten Daten geben. KPMG weist darauf hin, dass weder 
die KPMG - Datenanalysen (u. a. auch die Untersuchung des Datenextraktionsprozesses) noch 
die weiteren Untersuchungshandlungen durch KPMG für den Monat Dezember 2019 abge
schlossen sind und dass sich die dargestellten Ergebnisse mit dem weiteren Fortgang der 
Untersuchung ändern können. Ferner weist KPMG darauf Nn, dass KPMG aufgrund des 
begrenzten Betrachtungszeitraums „Dezember 2019" für ZWecke unserer forensischen 
Untersuchung keine Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit dör Umsatzerlöse des gesamten 
Jahres 2019 ziehen wird.

Darüber hinaus hat KPMG Bankbestätigungen der BDO Unibank, Inc., Makati City, Philippinen 
und der Bank of the Philippine Islands, Makati City, Philippinen'2um Stichtag 31. Dezember 
2019 gegenüber dem Abschlussprüfer von Wirecard mit Datum vom 16. März 2020 bzw. vom 
17. März 2020 erhalten, die Gesellschaften von Wirecard als wirtschaftlich Berechtigte der 
Gelder in Flöhe von rd. EUR 1,9 Mrd ausweisen. Entsprechende unmittelbare Bankbestäti
gungen gegenüber KPMG, die vor dem Flintergrund der forensischen Aspekte der Untersu
chung durch die jeweils neutralen für entsprechende Anfragen zuständigen Stellen der jewei
ligen Banken erfolgen sollen, konnten vor dem Flintergrund der Ausbreitung des Corona-Virus 
nicht zeitgerecht bereitgestellt werden. Insoweit konnte KPMG bisher die Verlässlichkeit der 
an den Abschlussprüfer gerichteten Bankbestätigungen nicht abschließend beurteilen.

Hinsichtlich der Ergebnisse der weiteren Untersuchungshandlungen im Zusammenhang mit 
der Auftragserweiterung für den Monat Dezember 2019 wird KPMG berichten, sobald die 
Untersuchungshandlungen im Zusammenhang mit der im Abschnitt 1.2 dargestellten Auf
tragserweiterung für das Third Party Acquiring-Geschäft abgeschlossen sind. KPMG weist 
darauf hin, dass KPMG aus den zusätzlichen Untersuchungshandlungen keine Rückschlüsse 
auf den Untersuchungszeitraum 2016-2018 ziehen wird.

1.3 Existenz bestimmter Kundenbeziehungen

Anlass unserer Untersuchung zu angeblich fragwürdigen Kundenbeziehungen waren in der FT 
erschienene Artikel, in denen die Existenz bestimmter Kundenbeziehungen in Bezug auf über 
AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions abgewickelte Third 
Party Acquiring-Geschäfte in Frage gestellt wurde.
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Ein am 15. Oktober 2019 erschienener FT-Artikel „Wirecard's suspect accounting practices 
revealed" enthält unter anderem verschiedene Behauptungen in Bezug auf (angeblich) frag
würdige Kundenbeziehungen im TPA-Geschäft mit AI Alam Solution Provider, die in einem 
weiteren FT-Artikel „Wirecard: the unanswered questions" vom 18. Oktober 2019 erneut 
aufgegriffen wurden:

„At the heart of the matter are the names of 34 Companies. Internal financial re- 
ports appeared to attribute substantial profits to payments processed for these 
Companies on behalf of Wirecard by a third-party: a Dubai business calied AI Alam 
Solution Provider Solutions. (...)

Wirecard's Statement said 'the 34 Company names mentioned by the Financia)
Times refer to labels of customer clusters created for reporting and reconciiiation 
purposes, each containing hundreds of individual genuine merchants. The conclu- 
sions drawn by the Financial Times are therefore not correct/

Whistleblowers with experience of Wirecard operations in multiple countries said 
they were unaware of any practice of using aliases to mask dient identities in fi
nancial reports."

Bei der in dem FT-Artikel erwähnten Firma „AI Alam Solution Provider"'handelt es sich offen
sichtlich um die AI Alam Solution Provider FZ-LLC, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate („AI 
Alam Solution Provider"), zu der die zur Wirecard Gruppe gehörigen Gesellschaften Cardsys
tems Middle East FZ-LLC, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate („Cardsystems Middle East") 
sowie die Wirecard UK & Ireland Ltd., Dublin, Irland {,;Wirecard UK & Ireland"), im Untersu
chungszeitraum 2016-2018 Geschäftsbeziehungen unterhielten.

Der FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 enthält einen Link, der den Download eines ZIP-Archivs 
ermöglicht, welches (angeblich) Wirecard-interne Dokumente enthält. Hierzu veröffentlichte 
die FT am 15. Oktober 2019 einen weiteren Artikel mit dem Titel „The Wirecard documents, 
explained", in dem insbesondere auf eine in dem ZIP-Archiv enthaltene Microsoft Excel-Datei 
„Übersicht Dritt-Acquirer 2017-06-30 Stand 20-07-2017 Vl.xlsx" Bezug genommen wird. Das 
Tabellenblatt „Q l 2017 AI Alam Solution Provider Card Systems" dieser Microsoft Excel-Datei 
soll gemäß der FT Angaben zu Transaktionen enthalten, die für die 34 aufgeführten „Compa
nies" über AI Alam Solution Provider abgewickelt worden seien.

Im Hinblick auf die ängebliche Fragwürdigkeit der von den Wirecard-Gesellschaften in Koope
ration mit AI Alam Solution Provider unterhaltenen Kundenbeziehungen enthält der FT-Artikel 
vom 15. Oktober 2019 insbesondere folgende Aussagen:

"The FT found that eight of the 34 Companies had shut down by the time their 
names appeared next to monthly financial data for transactions and sales in 2017.
( . . . )

"A further 15 of the 34 told the FT they had never heard of AI Alam Solution Pro
vider. "

1.3.1 Vorwurf
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Somit wurde in den zitierten FT-Artikeln letztlich die Authentizität von aus der Geschäfts
beziehung zu AI Alam Solution Provider erzielten Umsatzerlösen in Frage gestellt.

1.3.2 Untersuchungshandlungen

Im Fokus unserer Untersuchungshandlungen zur Existenz der Kundenbeziehungen standen 
Sachverhaltsklärungen in Bezug auf die im FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 aufgeführten 34 
Bezeichnungen für angebliche Kunden von AI Alam Solution Provider, insbesondere im Hin
blick auf im ersten Quartal 2017 (angeblich) bereits nicht mehr existente Unternehmen und 
mögliche Gründe für (angebliche) Aussagen von im FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 aufge
führten Vertretern von Firmen, die eine Geschäftsbeziehung zu AI Alam Solution Provider in 
Abrede gestellt haben sollen.

Zur Klärung der Sachverhalte bezüglich der Kundenbeziehungen einschließlich der betreffen
den Vertragskonstellationen im Rahmen der TPA-Kooperation mit AI Alann Solution Provider 
wurden Übersichten zu den im Untersuchungszeitraum bestehenden Kundenbeziehungen 
zwischen AI Alam Solutions Provider und von Wirecard an Al Alam Solutions Provider vermit
telten Kunden angefordert.

Wir haben Hintergrundrecherchen auf der Basis uns zur Verfügung gestellter Informationen 
über im Jahr 2019 bestehende Kundenbeziehungen von AI Alam Solutions Provider sowie auf 
der Basis der im FT-Artikel vom 15. OfCober 2019 aufgeführten 34 (Kurz-) Bezeichnungen für 
angebliche Kunden angestellt.

Ferner wurden Befragungen, u. a.

-  des CEO der Wirecard AG, Dr! Markus ßM 9,

-  des CFO der Wirecard AG,. Alexander m

-  des Chief Operating Officer der Wirecard AG, Jan

-  des Head of Accounting der Wirecard AG, S tephan fd  sowie mit

-  eines Geschäftsführers der Cardsystems Middle East, Oliver B | ^ H d .  sowie

-  eines Mitglieds der Geschäftsführung der Wirecard Global Sales GmbH, Brigitte H(

durchgeTührt.

Im Rahmen der Gespräche haben wir uns auch den Vertriebsprozess der Wirecard und bei der 
Annahme von Kunden vorzunehmende Kontrollen erläutern lassen.

Darüber hinaus haben wir uns anhand von nach sogenannten Merchant Category Codes 
(„MCC") geordneten, durch Abfragen auf der „Datawarehouse 2018"-Datenbank generierten 
Umsatz-Übersichten einen Überblick über die Geschäftshintergründe der von den TPA-Part- 
nern AI Alam Solutions Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions im Geschäfts
jahr 2018 abgewickelten Zahlungen verschafft.
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Bei den von Wirecard an die TPA-Partner AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und 
PayEasy Solutions vermittelten Kunden handelte es sich in einer Reihe von Fällen auskunfts
gemäß -  insbesondere im Rahmen der TPA-Beziehung zu AI Alam Solution Provider -  um 
Unternehmen, die als sogenannte „Aggregator Merchants" bzw. „Payment Facilitators" 
agierten, wobei Letztere bestimmte Zahlungsverkehrsdienstleistungen für ihnen angeschlos
sene, „dahinterliegende" sogenannte „Sub-Merchants" erbringen bzw. in deren Auftrag 
organisierten. Die originären Kreditkartentransaktionen fanden auskunftsgemäß auf der Ebene 
von (Händler-)Unternehmen statt, die keine Vertragsbeziehungen zu den TPA-Partnern unter
hielten, sondern in Vertragsbeziehungen zu den „Payment Facilitators" standen. Daher waren 
die originären (Händler-)Unternehmen weder mit Wirecard-Gesellschaften vertraglich verbun
den noch (auskunftsgemäß mit Ausnahme einiger bedeutender Kunden) der gruppenweit 
agierenden Sales-Organisation der Wirecard bekannt.

Bei den in dem FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 angegebenen Namen handelte es sich 
auskunftsgemäß um „Account Name"-Bezeichnungen bzw. Alias-Namen, unter denen seiner
zeit die Umsätze von Wirecard an AI Alam Solution Provider vermittelten Kunden ausgewiesen 
worden seien. Diese Bezeichnungen seien gemäß einer von Oliver Gegenwart
von Jan M | | 0 p  am 10. Dezember 2019 erteilten Auskunft allerdings nicht in allen Fällen (im 
gesamten Untersuchungszeitraum) Kurzbezeichnungen von Unternehmen gewesen, deren 
Umsätze tatsächlich in den Abrechnungen ausgewiesen wurden. Vielmehr seien die Bezeich
nungen auch in den Fällen beibehalten worden, in denen die einer bestimmten Bezeichnung 
ursprünglich zugeordneten und für die Wahl der Bezeichnung insoweit ursprünglich „prägen
den" Kundenbeziehung zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr bestand. Vor diesem Hinter
grund seien insbesondere im Ql 2017 über AI Alam Solution Provider abgewickelte Umsätze 
teilweise unter „Account Name"-Bezeichnungen zusammengefasst worden, die - ungeachtet 
der in diesem Zeitraum in bestimmten Fällen nicht mehr existenten ursprünglichen Kunden
konstellationen - beibehalten worden seien. Oliver B ^ H H P  und Stephan | | [ |  EfB^aben 
als Begründung für die Beibehaltung ursprünglich gewählter Bezeichnungen in denjenigen 
Fällen an, in denen die ursprüngliche „namensgebende" Kundenbeziehung später nicht mehr 
bestand, dass der mit der Änderung der Bezeichnungen verbundene Anpassungsaufwand 
vermieden werden sollte.

Angeforderte Listen der für die Jahre 2016 bis 2018 geltenden Zuordnungen von „Account 
Name"-Bezeichnungen (Kurz-Bezeichnungen) zu „dahinter liegenden Unternehmen" wurden 
uns bis zum Abschluss unserer Untersuchung jedoch nicht vorgelegt. Da KPMG die hinten 
den 34 in der Presse zitierten angeblichen Kunden (Alias-Namen) stehenden tatsächlichen 
Kundennamen nicht vorgelegt werden konnten, konnte die Existenz dieser Kundenbeziehun
gen für den Untersuchungszeitraum 2016-2018 durch KPMG nicht verifiziert werden.

In den von Senjo Payments Asia erstellten Abrechnungen wurden nach Auskunft von Oliver 
B V H H I ,  Geschäftsführer, Cardsystems Middle East, im Gegensatz zu den von AI Alam 
Solution Provider erstellten Abrechnungen jeweils aggregierte Umsätze auf Einzelhändlerebe
ne aufgeführt.

1.3.3 Untersuchungsergebnisse
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Wir haben zu den im FT-Artikel vom 15. Oktober 2019, Titel „Wirecard suspect accounting 
practices revealed"^^ enthaltenen Bezeichnungen für die 34 (angeblichen) Kunden von AI 
Alam Solution Provider Hintergrundrecherchen durchgeführt.

Dies vorausgeschickt haben wir unsere Hintergrundrecherchen auf die Identifikation derjeni
gen acht der 34 Unternehmen fokussiert, die gemäß dem FT-Artikel zu Beginn des Jahres 
2017 nicht mehr existiert bzw. aktiv gewesen sein sollen. In sieben Fällen könnten auf der 
Basis der in den Abrechnungen von AI Alam Solution Provider enthaltenen Kurzbezeichnungen 
identifizierte Unternehmen, die mit diesen Bezeichnungen in Verbindung gebracht werden 
könnten, im Jahr 2017 tatsächlich nicht mehr existiert bzw. keine relevanten Geschäftsaktivi
täten (unter der ursprünglichen Firmierung) mehr betrieben haben. In einem Fall (PIKU) erga
ben unsere Hintergrundrecherchen, dass eine Übernahme durch eine andere Gesellschaft erst 
Ende 2017 erfolgte.

Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse unserer Hintergrundrecherchen in Bezug auf 
die im FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 unter „Out of business by 2017" kategorisierten 
Bezeichnungen zusammen;

1 Bezeichner Ergebnis Hintergrundrecherche

Sharee SHAREE, INC., Tokio, Japan; Erwerb von 70 % durch RA- 
KUTEN, INC. Tokio, Japan im Jahr 2012; 
am 22. Oktober 2013 Bekanntgabe einer Umfirmierung von 
SHAREE in RAKUTEN COUPON, INC. durch RAKUTEN, INC.

Piku PIKU MEDIA K.K., Tokio, Japan; Erwerb durch DIT PART
NERS K.K., Minato-Ku, Japan, am 28. Dezember 2017.

Mobilmat

Z

Eine Gesellschaft mit der Firmierung MOBILMAT ISTITUTO 
vDI MONETA ELETTRONICA SPA, Mailand, Italien; im No- 
jvember 2014 wurde durch das Wirtschafts- und Finanzminis
terium der Republik Italien die Zwangsliquidation veranlasst.

/t \  ■ /"
Bane de^itiary \  /

i ^

BANC DE BINARY, Limassol, Zypern; seit 15. Januar 2017 
inaktiv.

MolotoK
___ L______ ^

MOLOTOK.ru, Moskau, Russland: 
in Liquidation seit 20. August 2015.

^ X I S  (&stomer Support CUSTOMER SUPPORT AND OPERATIONS CENTRE 
I , ^ L T D . ,  Cork, Irland; aufgelöst am 22. Februar 2013.

s l -----------------  ■ ■ - « J .W -----
Cyitllx Prspaid CYMIX PREPAID SERVICES LTD., Killarney, Irland; aufgelöst 

am 7.12.2012.
------------ k
Enterpay ̂ rporation

\
\ .

THE ENTERPAY CORPORATION, LLC, Clermont, USA; 
Auflösung im September 2015 beantragt.

Tabelle 19: Ergebnisse von Hintergrundrecherchen zu im Financial-Times-Artikel vom 15. Oktober 2019 
unter „Out of business by 2017" kategorisierten „Account Names"

Link; https://www.ft.com/content/19c6be2a-ee67-11e9-bfa4-b25f11142901, zuletzt eingesehen am 20. März 2020
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Unsere Hintergrundrecherchen zu den im FT-Artikel vom 15. Oktober 2019 unter „Never 
heard of AI Alam Solution Provider" kategorisierten Bezeichnungen ergaben keine nennens
werten Erkenntnisse. Nach den von Jan COO der Wirecard AG und Daniel
H ü , Global Head of Compliance erhaltenen Auskünften seien Zahlungsabwickler grundsätz
lich wenig geneigt, Informationen zu Vertragsbeziehungen offenzulegen, insbesondere 
gegenüber Medienvertretern. Aus den im betreffenden Zeitraum (Ql 2017) geltenden Verträ
gen zwischen AI Alam Solution Provider und der Cardsystems Middle East sowie der Wirecard 
UK & Ireland ergibt sich jedoch, dass in den Fällen, in denen Umsätze über AI Alam Solution 
Provider abgewickelt wurden, diesbezügliche Verträge zwischen AI Alam Solution Provider 
und den entsprechenden Händlern bzw. anderen „Aggregatoren" abgeschlossen worden sein 
sollten.

Im Verlauf der Untersuchung wurden uns Listen übermittelt, die ausweislich der von Wirecard 
verwendeten Tabellenbezeichnungen Zuordnungen der im Jahr 2019 in den Abrechnungen 
des TPA-Partners AI Alam Solution Provider enthaltenen (Kurz-)Bezeichnungen zu Unterneh
men enthalten. In diesen Listen sind den verwendeten (Kurz-)Bezeichnungen jeweils Unter
nehmensbezeichnungen mit Angabe der jeweiligen Firmensitze zugeordnet. Einige der in 
diesen Listen aufgeführten Unternehmen sind (gleichzeitig) verschiedenen (Kurz-)Bezeich- 
nungen zugeordnet, das heißt, die Zuordnungen sind nicht eindeutig. Aus der für die Cardsys
tems erstellten Liste sind 20 (Kurz)Bezeichnungen mit insgesamt 17 zugeordneten Unter
nehmen, aus der Liste für die Wirecard UK & Ireland erstellten Liste 20 (Kurz)Bezeichnungen 
mit insgesamt 16 zugeordneten Unternehmen ersichtlich. Die nachstehende Tabelle fasst 
wesentliche Ergebnisse unserer Hintergrundrecherchen zu diesen Unternehmen zusammen. 
Die Informationen stammen bis auf die an den entSprechenderr Stellen ergänzend angegebe
nen Quellen aus Unternehmensregistern. \  ^

1 Unternehmen 1 Ergebnis Hintergrundrecherche

nChain Holdings Ltd, St. Johns,
Antigua and Barbuda/■'

— --------------- ........................................................................
-  Firmierte bis zum 3. November 2016 unter EITC Holdings 

Limited.
/

-  Das Unternehmen bietet Forschung und Entwicklung von 
offenen Blockketten-Technologien an.

TRAXX Paymenjls Pte Ltd, 
Sing^pore

-  Firmierte bis 30. März 2014 unter Innovate Payments Pte 
Ltd.

-  Ein Vor-Qrt-Besuch ergab, dass sich der Sitz der Gesell
schaft in einem Industriegebäude befindet, gegenüber 
hat die Gesellschaft Traxx Motor Company ihren Sitz.

\ \

-  Das Unternehmen bietet Informationstechnologie-Bera
tung (außer Cybersicherheit) und Transaktions-/Zahlungs- 
verarbeitungsdienste an.

Maxconnect Co, Ltd. Tokyo, -  Registrierung am 6. Juli 2017.
Japan

-  Das Unternehmen bietet u. a. verschiedene Arten von 
Zahlungsdienstleistungen an, wie z. B. WEB-Zahlungen, 
mobile Zahlungen, Zahlungen mit Kartenlesegeräten und 
e-Payment-Dienstleistungen.
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Unternehmen Ergebnis Hintergrundrecherche

Plus Five Co. Ltd., Fukuoka, 
Japan

-  Unter der uns von Wirecard mitgeteilten Adresse hat das 
Unternehmen Plus 5 Inc. das am 7. Oktober 2009 regis
triert wurde, seinen Sitz.

-  Dieses Unternehmen importiert kosmetische Produkte.

Star Payment Co., Ltd. Tokyo, -  Registrierung am 25. April 2007 
Japan

-  Das Unternehmen bietet Finanztechnologie und Bera
tungsdienste an.

EXMO Exchange Ltd, London, 
Vereinigtes Königreich

-  Registrierung am 1. November 2018

-  Das Unternehmen betreibt #ine Onlin®-Börse und eine 
Flandelsplattform für Krypto-Währungen.

-  Alleingesellschafterin der EXMO Excha/»ge Ltd ist die
Exmo Enterprise Ltd., Floriane, Maltg.'^ ______

OTC Supply DMCC, Dubai, 
Vereinigte Arabische Emirate

-  Registrierung am 1. Februar 2018.

-  Das Unternehmen bietet Flandel auf eigen&'Rechnung an 
regulierten Handelsplätzen an.

Speedpay Payment Services 
Provider LLC, Dubai, Vereinigte 
Arabische Emirate

-  Registrierung am 26, Juni 2014.\
-  Das Unternehmen bietet Zahlungsdienstleistungen und 

Zahlungsabwicklungslösungen an.

Chek-Online LLC, Moskau 
Russland

Bifur Intarnational 
Town TcJrtola, Britische 
Jungferrfnseln

-  Registrierung am 3 Oktober 2017.
X

Das Unternehmen vermietet u. a. Online-Kassensysteme 
f̂Tür Onirne-Shops, Verkaufsautomaten und Unternehmen, 
die Onlinezahlungen abwickeln.

Das Unternehmen gehört zu der in Panama ansässigen 
Comepay Group.

-  Gemäß Auskunft aus dem „Companies Register" der 
Britischen Jungferninseln ist die Gesellschaft unter der 
Registernummer 1803298 registriert.

\.Z______________________________________________
nOOO IPt, Moskau, Russland-^

Payture Paym^ts LLC, Mos-

-  Registrierung am 17. Juli 2014.

-  Das Unternehmen ist ein Zahlungsdienstleister.

-  Es handelt sich um eine Tochtergesellschaft der in Lu
xemburg ansässigen Paymo Investments S.A.

kau, Russland
-  Registrierung am 29. März 2010.

-  Das Unternehmen ist ein e-Payment-Anbieter in Russ
land.

-  Es ist eine Tochtergesellschaft der auf Zypern ansässigen 
Payture Group Limited, die der auf den Britischen Jung
ferninseln ansässigen Payture Limited gehört.
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Unternehmen Ergebnis Hintergrundrecherche

Paymob Limited, Ayawaso, 
Accra, Ghana

Die Gesellschaft ist im Ghana Corporate Registry regis
triert.

Das Unternehmen bietet Lösungen für den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr an.

Gemäß einer Wirtschaftsauskunftei gibt es Schwester
gesellschaften im Vereinigten Königreich, in Russland 
und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

IxCorp N.V., Curacao -  Registrierung am 16. August 2013.

-  Das Unternehmen verwaltet Netzwerke, die Sportwetten 
und Kasinospiele anbietet. Weiterhin wird Software und 
Kundenbetreuung angeboten.

Williams Carter Ltd., Southamp- -  Registrierung am 30. August 2013 
ton, Vereinigtes Königreich

Das Unternehmen bietet natürlichen Personen Online- 
Dienstleistungen wiez. B. Budgetplanung und Generie
rung von Zusatzeinkommen an.

Hotrate Business Inc., Road 
Town, Tortola, Britische 
Jungferninseln

Gemäß Auskunft aus dem „Companies Register" der 
Britischen Jungferninseln ist die Gesellschaft unter der 
Registernummer 1988847 registriert.

DaS.Untemehmen betreibt gemäß der nicht mehr aktiven 
Untehtehmenswebseite ein Online-Zahlungssystem na
mens „ElslFINS", das für den Empfang, den Austausch 
und die Speicherung von Geldern in beliebigen Währun
gen verwendet werden kann.

\ \---------p---------------------- \ ------ -------------------------------------------------------------------------
IntellForce S.A., Montevideo, -  Gernäß Unternehnhenswebseite Gründung im Jahr 2015.
Uruguay Gemäß Unternehmenswebseite entwickelt, betreibt und 

verwaltet das Unternehmen Online-Produkte bzw. Onli- 
ne-Dienstleistungen.

MG Billing Ltd, Nicosia, Zypern -  Registrierung am 14. Mai 2010.

Das Unternehmen bietet investitionsbezogene Dienst
leistungen an.

Quantum Sojution^, Inc., Cala- 
basas, Kalifor^n, USA

-  Registrierung am 23. Dezember 2013.

-  Das Unternehmen bietet Online-Marketing- und Bera
tungsdienste einschließlich Grafikdesign, Programmie
rung, Analyse, Tracking-Lösungen, Anwendungsentwick
lung und andere verwandte Dienstleistungen an.

Shimatomo UK Limited, Lon
don, Vereinigtes Königreich

-  Registrierung am 15 Juni 2009.

-  Das Unternehmen bietet Informationstechnologie- 
Dienstleistungen und damit zusammenhängende Dienst
leistungen an.
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Unternehmen

Allied Wallet, Inc, Beverly Hills, 
Kalifornien, USA

Ergebnis Hintergrundrecherche

Die Gesellschaft wurde am 9. Juni 2006 im Register von 
Delaware, USA, eingetragen.

Die Gesellschaft wurde darüber hinaus am 14. Juli 2006 
als ausländische Gesellschaft in das Register von Kalifor
nien eingetragen.

Das Unternehmen ist ein Finanzdienstleistungsunter
nehmen, das Zahlungslösungen für Unternehmen und 
Verbraucher anbietet.

Der CEO der Gesellschaft wurde (neben anderen) im Mai 
2019 wegen Finanzbetrugs verurteilt

Meadway, Quebec, Kanada Die Gesellschaft konnte dicht im Register yon Quebec 
identifiziert werden. Allerdings wurde ur)a von der Wire- 
card AG eine Kopie einer der Meadway Leisure Ltd., 
Kahnawake Mohawk Territory (Quebec), Kanada von der 
Khanawake Gaming Commission im Juli 2015/augestell- 
ten Urkunde über eine „Client Provider Authjjrization" für 
eine „Interactive Gaming License" vorgelegt.

Eterna DWC LLC, Dubai, Verei
nigte Arabische Emirate

-  Registrierung am 13. März 2019.

-  Das Unternehmen bietet Managementberatung und 
' Marketingrecherchen ah;-

- ,  Es bestehen gesellschaftsreöhtliche Verbindungen zur- 
"zeitgeist Holding s.l’.o., Bratislava, Slowakei (siehe unten).

BMT Hong Kong Limited, Ho 
Kong

----------- r---------------------------
Mia Online Marketing FZE,
Dubai, Vereinigte Arabische 
Emirate

n ^ --  Registrierung am 5. Dezember 1991

Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen in 
den Bereichen Wirtschaft, Umwelt, Risiko und Schifffahrt 
an, und unterstützt bei der Planung, Gestaltung und dem 
Betrieb von Projekten im asiatisch-pazifischen Raum.

Gerebrinf» Marketing Ltd, 
John's, Antigua und Barbuda

-  Registrierung am 3. Oktober 2017.

-  Das Unternehmen bietet Marketingberatung und die 
Durchführung entsprechender Studien an.

-  Registrierung am 29. Januar 2020.

-  Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Zusam
menhang mit Medienplanung, Affiliate-Marketing und Öf
fentlichkeitsarbeit an.

Zeitgeist Holding s.r.o., Brati
slava, Slovakei

Together Networks Limited, 
Lija, Malta

Registrierung am 21. Dezember 2016.

Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen an.

Es bestehen gesellschaftsrechtliche Verbindungen zur 
Eterna DWC LLC, Dubai, VAE (siehe oben).

Registrierung am 1. Juli 2013.

Das Unternehmen betreibt eine Online-Dating-Plattform.
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Unternehmen

2000 Charge Inc., Pasadena, 
Kalifornien, USA

Ergebnis Hintergrundrecherche

-  Registrierung am 21. Februar 2001.

-  Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen im 
Zusammenhang mit Zahlungsgateways und End-to-end- 
Lösungen für Kreditkartenzahlungen an.

Webclicks Ltd., Flong Kong -  Registrierung am 12. März 2014.

-  Webclicks Ltd., Flong Kong, ist ein Performance- 
Marketing-Unternehmen, das seinen Tochterunterneh
men und Werbekunden Tools und Instrumente sowie 
analytische Lösungen zur Verfügung stellt.

SUEX OTC s.r.o., Prag, Tsche
chische Republik

-  Registrierung am 25. September 2018.
Das Unternehmen ist ein Anbieter von Dienstlei;Stun0en 
im Zusammenhang mit dem Handel mit Krypiö- \

< ^Währungen.

Thrive Consulting and Research -  Registrierung am 20. August 2014 
Inc, Victoria Mähe, Seychellen \

Unity Global DMCC, Dubai, 
Vereinigte Arabische Emirate

-  Registrierung am 14, C^Ober 2014
\

-  Das Unternehmen betreibt Handel mit Lebensmitteln und 
Getränken, NahrungserOänzun^mitteln, Parfüms und

f SncKo^etika, Säften und »acks.
V

Tabelle 20: Ergebnisse von Flintergrundrecherchefl zu AI AlaTrMCunden 2019

Im Ergebnis unserer Hintergrundrecherchen zu deb 33 in den von Wirecard zur Verfügung
gestellten Listen zu den Kunden im Geschäftsjahr 2019 ist festzuhalten, dass

-  unter der in der für die Cardsystems erstellten Liste angegebenen Firmenadresse^^ nicht 
das aufgeführte Unternehmen Plus Five Co. Ltd., sondern ein Unternehmen Plus 5 Inc. re
gistriert ist, welches kosmetische Produkte importiert;

-  die übrigen 32 der insgesamt 33 in den genannten Listen angegebenen Unternehmen in 
den Unternehmensregistern der entsprechenden Länder registriert waren,

-  die Geschäft^profile dieser Unternehmen sehr unterschiedlich sind und teilweise Zah
lungsabwicklungsleistungen und bzw. IT-Dienstleistungen im Zahlungsverkehr umfassen, 
wobei für eines der Unternehmen (Thrive Consulting and Research Inc) keine näheren In
formationen zu dessen Gegenstand erlangt werden konnten.

Fukuoka 806-0022,Japan
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Da uns keine Übersichten über die in den Abrechnungen von AI Alam Solution Provider für die 
Jahre 2016 bis 2018 unter den Kurzbezeichnungen ausgewiesenen tatsächlichen Kunden zur 
Verfügung gestellt wurden, waren wir nicht in der Lage, in diesem Zeitraum die tatsächlichen 
Kunden zu identifizieren.

Wie bereits im Abschnitt 1.2.3.5 ausgeführt, konnten wir die in den von den TPA-Partnern im 
Untersuchungszeitraum vorgelegten Abrechnungen ausgewiesenen Zahlenangaben zu Trans
aktionszahl und Transaktionsvolumina nicht auf der Basis originärer (Kreditkarten-)Trans- 
aktionsdaten bzw. damit verbundener Zahlungen verifizieren.

Um einen Überblick über die Geschäftstätigkeit der Händler zu gewinnen, haben wir Auswer
tungen aus „Datawarehouse 2018"-Datenbanken für das Geschäftsjahr 2018 angefordert. 
Hierzu wurden am 14. Februar 2020 von Oliver ß lf lB H S im  Rahmen einer Videokonferenz 
nach unseren Vorgaben Auswertungen von Transaktionsdaten auf der Basis des „Data
warehouse 2018" nach sogenannten „Master Merchant Codes" („MCC") hinsichtlich für im 
Geschäftsjahr 2018 über Cardsystems Middle East, Senjo Payments Asia und PayEasy Soluti
ons abgewickelte Transaktionen erstellt. Die Abfragen aus dieser Datenbank wurden mittels 
eines Reporting-Tools „Tableau" visualisiert, Screenshots der mittels dieser Abfragen erzeug
ten Reports wurden gespeichert und die Inhalte der Reports in Microsoft Excel-Dateien expor
tiert. Die erzeugten Dateien (Screenshots und MibrosOft Excel-Dateien) wurden unmittelbar 
danach in einer ZIP-Archivdatei gespeichert. Die ZIP-Archivdatei wurde uns unmittelbar danach 
als Anhang zu einer E-Mail-Nachricht übersandt.

Die Authentizität der zugrunde liegenden Daten und sohnit die Verlässlichkeit der Auswertun
gen konnten wir mangels Verfügbarkeit der originären Daten-Files der TPA-Partner aufgrund 
deren nach den uns erteilten Auskünften mangelnden Kooperationsbereitschaft und fehlender 
Zugriffsmöglichkeiten auf die originären Zahlungsabwicklungsplattformen der TPA-Partner 
jedoch nicht beurteilen.

Die Auswertung der nach MCC-Codes aufgeschlüsselten Reports ergab, dass im Geschäfts
jahr 2018 auf den MCC 7995, der die Händlerbranche „Gambling Transactions, Betting 
(Sportsbook, fantasy, social gaming; when regulated and not covered by other MCCs)" be
schreibt^^, folgende Transaktionsanteile entfielen;

-  ca. 4 % der von AI Alam Solution Provider im Rahmen der TPA-Kooperation mit Cardsys
tem Middle East abgewickelten Transaktionen;

-  cä: 39 % der von AI Alam Solution Provider im Rahmen der TPA-Kooperation mit Wirecard 
UK &freland abgewickelten Transaktionen sowie

-  ca. 14 % der von PayEasy Solutions im Rahmen der TPA-Kooperation mit Wirecard Tech
nologies abgewickelten Transaktionen.

Bezeichnung zitiert aus https://www.citibank.conn/tts/solutions/comnnercial-cards/assets/docs/govt/Merchant- 
Category-Codes.pdf
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über die genannten TPA-Partner wurden auskunftsgemäß Transaktionen von Kunden („Ag- 
gregator Merchants" bzw. „Payment Facilitators") abgewickelt, die von Wirecard an die TPA- 
Partner vermittelt worden sind. Der geschäftsführende Gesellschafter von PayEasy bezeich- 
nete diese Kunden in dem mit ihm geführten Gespräch ausdrücklich als Wirecard-Kunden 
(siehe hierzu Abschnitt 1.2.3.2.3).

Oliver Geschäftsführer der Cardsystems Middle East, erläuterte uns in einem
unter Beteiligung des COO der Wirecard AG, Jan M |H ||||| geführten Gesprächs, dass über 
die TPA-Partner im Wesentlichen Transaktionen sogenannter „Hochrisikokunden" abgewi
ckelt würden. Hinsichtlich der Branchenzuordnung dieser Händler wurden neben Gaming, 
Gambling u. a. auch Adult Entertainment, Krypto und Health & Beauty genannt. Insbesondere 
würden in diesen Bereichen Zahlungen für unterschiedliche Internetportale abgewickelt. Die 
Kategorisierung als „Hochrisikokunden" erfolge wegen des in diesen Branchen erfahrungs
gemäß höheren Chargeback-Risikos. Dieses sei in diesen Bereichen deutlich höher, da einer
seits Zahlungen für sogenannte Abonnements abwickelt werden würden, die längere Zeit
räume umfassten und im Falle einer Stornierung zu Chargebacks führen würden sowie 
aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen Ansprüche gegen die Nutzer bzw. Kunden der 
Händler durch die Händler häufig nicht umfassend rechtlich durchsetzbar sind. Darüber hinaus 
bestehe auf der Seite der Händler/Internetportale gerade bei kleineren Portalen eine hohe 
Fluktuation. Die zeitliche Aktivität entsprechender Unternehmen sei häufig nur von kurzer 
Dauer. Dadurch würden Forderungen aus Chargebacks hohen Adressenausfallrisiken unterlie
gen. Hochrisikokunden würden von Wirecard an Partner ver'mittelt und führten ihr Geschäft 
auch aus regulierungsbedingten Gründen über beispielsweise in Dubai ansässige Firmen, bei 
denen es sich auch um „Briefkastenadressen" handeln könne -  bestimmte Geschäfte (darun
ter „Gambling") seien in Deutschland strenget reguliert als beispielsweise in Asien.

Weiter wurde sinngemäß ausgeführt, dass die Durchführung von Compliance- Checks und 
somit die Zulässigkeitsprüfung der Geschäftstätigkeit für jeden Kunden dem jeweiligen TPA- 
Partner obliege, wobei im Interesse aller beteiligten Transaktionsabwickler, insbesondere auch 
der Acquiring-Banken, Compliance-Anforderungen der Kartennetzwerkorganisationen zu 
beachten seien..Auskunftsgemäß würden Wirecard-Gesellschaften von den TPA-Partnern 
durchgeführte unter anderem auf die Existenz der Kunden ausgerichtete KYC-Compliance- 
Prüfungen weder nachvollziehen, überwachen noch Nachweise hierzu anfordern, da hierfür in 
erster Linie der jeweilige TPA-Partner verantwortlich sei.

Entsprechende Organisationsrichtlinien zur Regelung dieser Prozesse wurden uns auch auf 
Anforderung nicht vorgelegt. Darüber hinaus wurden uns auf Nachfrage auch keine Nachwei
se über Kontrollen seitens Wirecard vorgelegt, die sicherstellen, dass über die Plattformen 
von Wirecard mithilfe der eingeschalteten sogenannten „Aggregator Merchants" bzw. „Pay
ment Facilitators" keine Händler angebunden werden, die über die Plattformen von Wirecard 
die Zahlungsabwicklung für rechtlich unzulässige Geschäfte vornehmen. Nachweise über 
Kontrollen und Organisationsrichtlinien, insbesondere zu Geldwäsche-Risikoanalysen und - 
Präventionsmaßnahmen, die ausschließen, dass Wirecard-Gesellschaften entsprechende 
rechtlich unzulässige Geschäfte durch die Zahlungsabwicklung ermöglichen oder dazu beitra
gen, wurden uns ebenfalls nicht vorgelegt.
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Im Rahmen unserer Untersuchung wurde uns keine Liste der Endkunden bzw. der Händler 
und Internetportale vorgelegt, für die die Zahlungsabwicklung im Rahmen des Third Party 
Acquiring-Geschäfts durchgeführt wird. Auch entsprechende Verträge mit Händlern wurden 
uns im Rahmen der Untersuchung nicht zur Verfügung gestellt. Nach den uns von Oliver 
B M H I I Iu n d  Jan erteilten Auskünften würden Wirecard-Gesellschaften auch
nicht über entsprechende Informationen über die von den Kunden von Wirecard (u. a. „Ag- 
gregator Merchants" bzw. „Payment Facilitators") für die Zahlungsabwicklung angebundenen 
Händlern und Internetportalen verfügen. Die Untersuchung der rechtlichen Zulässigkeit des 
Geschäftes des jeweiligen Händlers/Internet Portals sowie die Durchführung entsprechender 
KYC-Kontrollen in den jeweils relevanten Jurisdiktionen sei Aufgabe der Third Party Acquiring- 
Partner bzw. der von diesen eingeschalteten Acquiring-Banken. In dem am 5. März 2020 mit 
dem Geschäftsführer von PayEasy, Christopher B ^ H i geführten Gespräch wurde uns dazu 
mitgeteilt, dass PayEasy entsprechende Kontrollhandlungen im Rahmen des Onboarding- 
Prozesses von Kunden durchführt, (siehe dazu Abschnitt 1.2.3.2.3)

Da weder die Untersuchung der Einhaltung rechtlicher Anforderungen, uC .̂ des G^dwäsche- 
gesetzes noch die Überprüfung entsprechender strafrechtlicher Sachverhalte Gegenstand 
unseres Auftrages ist, haben wir diesbezüglich auf weitere Untersuchungshandl^jngen ver- 
zichtet.

1.4 Darstellungen lEuni Third Parfy Acguiring-Geschäft in 
Geschäftsbericlit^n und Inves^oren-Präsentationen der 
Wirecard AG

1.4.1 Vorwurf /

ln der Presse wurde auch der Vorwurf angeblich nicht sachgerechter Darstellungen zum TPA- 
Geschäft in Geschäftsberichten und Investoren-Präsentationen der Wirecard AG erhoben.

, In einem am 24. April 2019 veröffentlichten FT-Artikel mit dem Titel „Wirecard relied on three
opaque Partners" findet sich hierzu Folgendes:

\

.,{■■■) the reveiations suggest Wirecard's executive leadership in Munich (...) have 
'fQr years faiied to disclose fundamental Information about the nature and structure
of'ff^e business."\

Aus dem Kontext ergibt sich, dass sich dieser Vorwurf insbesondere auf das mit den Ge
schäftspartnern AI Alam Solution Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions be
triebene TPA-Geschäft bezieht.
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1.4.2 Untersuchungshandlungen

Vor dem Hintergrund des in dem FT-Artikel vom 24. April 2019 erhobenen Vorwurfs haben wir 
untersucht, inwieweit die von der Wirecard AG im Untersuchungszeitraum 2016-2018 veröf
fentlichten Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte sowie weitere, an Investoren gerich
tete Veröffentlichungen der Wirecard AG sachgerecht strukturierte und hinreichend differen
zierte Informationen zum TPA-Geschäft beinhalten.

Hierzu wurden von der Internet-Seite https://ir.wirecard.eom/websites/wc/English/500/over- 
view.html der Wirecard AG heruntergeladene

-  Geschäftsberichte für die Geschäftsjahre, 2016, 2017 und 2018,

-  zu den Hauptversammlungen in den Jahren 2016 und 2018 erstattStd Und veröffentlichte 
Berichte des Vorstands sowie

-  im Verlauf der Jahre 2016, 2017, und 2018 veröffentlichte Investoren-Präsenlätionen

durchgesehen und vor dem Hintergrund der im RahmejiKdw Unterst^chung gewonnen Er;- 
kenntnisse zum TPA-Geschäft beurteilt.

Darüber hinaus haben wir untersucht, ob die Darstellungen zum'^PA-Geschäft in'den Konzern
lageberichten den Anforderungen nach DRS 20 entsprechef

1.4.3 Untersuchungsergebnisse

Aus der im Lagebericht vorgenommenen Darstellung des Debitor^nrisikos und des Bestands
kundenrisikos ergeben ^ich Zweifel dararii, dass die Reichweite dieser Risiken in Bezug auf 
das TPA-Geschäft für den Abschlussadressaten ausreichend erkennbar ist.

Debitorenrisiken:

Die im Risikobericht dargestellten Aspekte hinsichtlich des Debitorenrisikos umfassen zum
\

eineP das Ausfallrisiko bestehender Forderungen gegenüber einem Geschäftspartner, zum 
anderen wird in diesem Zusammenhang auch das Risiko aus Rückbelastungen im Falle einer 
Händlerinsolvenz oder eines Fehlverhaltens des Händlers beschrieben (S. 108 Geschäftsbe
richt 2018, wortgleich auch im Geschäftsbericht 2016 und 2017 enthalten).

Inhaltlich unterscheiden sich beide Aspekte dahingehend, als dass das Forderungsausfallrisiko 
in erster Linie das originäre Bonitätsrisiko, welches einer bestehenden Forderung anhaftet, 
beschreibt. Das Risiko aus Rückbelastungen ist jedoch nicht notwendigerweise an das Beste
hen einer Forderung geknüpft. Vielmehr handelt es sich hierbei um das Haftungsrisiko aus 
dem Acquiring-Geschäft, welches aussagegemäß das wesentliche Geschäftsrisiko aus dem 
Acquiring-Geschäft ist. Im Fall des in Rede stehenden TPA-Geschäfts stellt Wirecard die TPA- 
Partner vollständig von der Haftung frei und übernimmt damit letztendlich die Haftung, indem 
Wirecard entsprechende Sicherheiten über die Escrow Accounts stellt.
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Fraglich ist vor dem Hintergrund, da es sich beim Rückbelastungsrisiko um das wesentliche 
Geschäftsrisiko aus dem Acquiring-Business und damit auch dem TPA-Geschäft handelt, 
inwieweit die Anforderungen des DRS 20.149 und DRS 20.150 erfüllt sind. Demnach sind die 
wesentlichen Risiken grundsätzlich einzeln darzustellen und die bei ihrem Eintritt zu erwarten
den Konsequenzen zu analysieren und zu beurteilen. Dazu ist die Bedeutung für den Konzern 
oder für wesentliche Konzerngesellschaften darzustellen.

Ungeachtet der Abbildung in der internen Berichterstattung ergibt sich aus den nachfolgenden 
Überlegungen die Frage, ob die Tatsache, dass die Risiken aus Rückbelastungen nicht nur die 
Forderungen betreffen, sondern -  entsprechend der von Wirecard gewählten Bilanzierung -  
auch die auf den Escrow Accounts hinterlegten Beträge betreffen können, nicht dazu führen 
müsste, dass die Berichterstattung über die Risiken aus Rückbelastungen differenzierter 
erfolgen muss, da ansonsten der Eindruck entstehen könnte, dass sich das Rückbelastungsri
siko -  wie das Ausfallrisiko -  allein auf die Forderungen bezieht.

Wie im vorliegenden Risikobericht dargestellt, werden branchenüblich zur Absicherung der 
Transaktionen und der damit zusammenhängenden Chargeback-Risiken Sicherheiten von den 
Acquiring-Partnern verlangt und einbehalten. Sicherheiten können auf unterschiedliche Art und 
Weise bestellt werden. Entsprechend der Darstellung im Lagebericht erfolgt dies regelmäßig 
durch Auszahlungsverzögerungen und Sicherheitseinbehalte der Acquiring Partner. Hierunter 
versteht Wirecard auskunftsgemäß regelmäßig Forderungen aus dem Acquiringbereich (vgl.
S. 171 des Geschäftsberichtes 2018).

Da die Darstellung im Lagebericht ih dieser Weise vorgenommen wurde, könnte sich daraus 
jedoch der Eindruck ergeben, dass das Risiko aus Rückbelastungen ausschließlich im Zusam
menhang mit den Forderungen aus dem Acquiring-Bereich steht. Tatsächlich betrifft das 
Rückbelastungsrisiko nach den gewonnenen Erkenntnissen aber bei dem TPA-Geschäft von 
Wirecard einen erheblichen Teil der ausgewiesenen Zahlungsmittel- und Zahlungsmitteläqui
valente. Gegenüber den TPA-Partnern werden Sicherheiten dadurch bestellt, dass der TPA- 
Partner die Provisionszahlungen nicht einbehält, sondern diese auf Escrow Accounts einzahlt. 
Die Beträge auf den Escrow Accounts sind als Barsicherheit zugunsten der TPA-Partner zur 
Abdeckung der Rückbelastungsrisiken ausgestaltet. Die Beträge auf den Escrow Accounts 
weist Wirecard in den vorliegenden Konzernabschlüssen als Zahlungsmittel und Zahlungsmit
teläquivalente aus. Aus der im Lagebericht vorgenommenen Darstellung, die sich in Bezug auf 
das Rückbelastungsrisiko ausschließlich auf die Forderungen gegen die TPA-Partner bezieht, 
ergeben sich daher Zweifel daran, dass die Reichweite des Risikos ausreichend erkennbar ist, 
da die Einbeziehung der Beträge auf dem Escrow Account in den Risikobereich nicht klar 
erkennbar ist.

Darüber hinaus besteht neben dem im Lagebericht dargestellten Rückbelastungsrisiko noch 
ein weiteres Risiko. Die Escrow Accounts werden von einem externen Treuhänder auskunfts
gemäß für Rechnung von Wirecard verwaltet. Insoweit ergibt sich hieraus zusätzlich zum 
Rückbelastungsrisiko ein Kontrahentenrisiko in Bezug auf den externen Treuhänder sowie in 
Bezug auf die im Untersuchungszeitraum kontoführende Bank, der Oversea-Chinese Banking 
Corporation, Singapur (OCBC).
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Weiterhin erscheint in diesem Zusammenhang erwähnenswert, dass sich die Bedeutung des 
Rückbelastungsrisikos in Bezug auf die Gelder auf den Escrow Accounts nach unserer Ein
schätzung nicht allein aus der passivierten und mit dem beizulegenden Zeitwert bewerteten 
Finanzgarantie (EUR 14 Mio in 2018) erkennen lässt. Ausgehend von den vertraglichen Ver
einbarungen zwischen Wirecard und den TPA-Partnern sowie unter Berücksichtigung der 
erhaltenen Auskünfte sollen die auf den Escrow Accounts hinterlegten Sicherheiten in Höhe 
von EUR 976 Mio in 2018 (bzw. EUR 348 Mio in 2016 und EUR 663 Mio in 2017) das maxima
le Risiko aus potenziellen Rückbelastungen abbilden. Im Hinblick auf die im Lagebericht vor
genommene Risikoclusterung (siehe S. 95 im Geschäftsbericht 2018) würde sich hieraus 
mindestens ein mittleres Risiko ergeben, da insoweit die finanziellen Auswirkungen nach der 
von Wirecard definierten Klassifizierung der Kategorie „schwerwiegend" zugeordnet werden 
würden.

Als Zwischenfazit halten wir daher fest, dass sich in Bezug auf die Rückbelastungsrisiken, die 
über die Einlagen auf den Escrow Accounts gegenüber den TPA-Partnern gesiched sind,. ' '  
Zweifel daran ergeben, dass der Abschlussadressat die Höhe des Rückbelastungsrisikos 
richtig einschätzen kann, da nicht ohne weiteres erkennbar ist, dast  ̂und in welchem Umfahg, 
die Escrow Beträge zur Abdeckung des Rückbelastungsrisikos als Bursicherheit hinterlegt 
wurden.

Bestandskundenrisiko:
\ \ .

Im Hinblick auf die Darstellung und Analy:^ des Bestandskundenrisikos (S. 100 Geschäftsbe
richt 2018 sowie analoge Ausführungen im Geschäftsbericht 2016 und 2017) erscheint es 
beachtlich, dass ein etwaiges Konzentrationsrisiko in Bezug auf die TPA-Partner keinen Ein
gang in die Analyse, zumindest als ein für das TPA-Geschäft spezifischer Risikoaspekt, findet. 
Berichtet wird ausschließlich vom Risiko, dass sich eine „signifikante Anzahl an Bestandskun
den entscheiden, die Geschäftsbeziehung mit Wirecard nicht fortzusetzen, (...)" und sich 
daraus negative Einflüsse auf den Geschäftsverlauf in Form eines Umsatzausfalls ergeben 
könnten. Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass im Untersuchungszeitraum 
jeweils mehr als 50 % der Umsatzerlöse und der weit überwiegende Teil des EBIT mit den 
TPA-Partnern AI Alam Solution Provider, Senjo Payment Asia und Pay Easy Solution erzielt 
wurden.

Daraus könnte der Schluss gezogen werden, dass ein Risiko (nur) dann besteht, wenn eine 
„signifikante" Anzahl an Bestandskunden gleichzeitig die Entscheidung trifft, die Geschäfts
beziehung nicht fortzusetzen. Ein ähnlich gelagertes Risiko könnte sich jedoch auch daraus 
ergeben, dass ein erheblicher Teil des Umsatzes und des EBITDA mit Kunden gemacht wird, 
die von einer sehr geringen Zahl von Vertragspartnern, d. h. den hier in Rede stehenden drei 
TPA-Partnern betreut werden. Nach dem von uns gewonnenen Verständnis halten die TPA- 
Partner zumindest rechtlich die vertraglichen Beziehungen zu den Endkunden und zu den 
Acquiring Banken. Hinzu kommt, dass Wirecard nach eigenem Bekunden die hinter den 
sogenannten Master Merchants stehenden „echten" Merchants zum Teil gar nicht kennt. 
Fraglich ist, ob beim Wegfall eines TPA-Partners ohne Weiteres (z. B. ohne wesentliche 
zeitliche Verzögerungen), die Vertragsbeziehungen zu den Merchants fortgesetzt werden 
könnten. Es wäre also für Zwecke der Risikobeschreibung im Lagebericht zumindest zu erwä
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gen, ob eine Beendigung der Geschäftsbeziehung mit einem der TPA-Partner nicht ebenfalls 
ein erhebliches finanzielles Risiko zur Folge haben könnte. Insofern wäre unseres Erachtens 
zu hinterfragen, ob zum einen in der Risikoberichterstattung im Lagebericht dieser spezifische 
Risikoaspekt in angemessener Weise im Risikomanagementsystem Beachtung findet und 
zum anderen mögliche risikokompensierende Effekte zu berücksichtigen sind, über die das 
TPA-Konzentrationsrisiko abgemildert werden könnte.

Als weiteres Zwischenfazit halten wir daher fest, dass sich Zweifel daran ergeben, ob die 
Berichterstattung über die Risiken aus dem Wegfall von Bestandskunden ausreichend ist. 
Insbesondere ist zu hinterfragen, ob die Risikoberichterstattung nicht auch die Risiken aus 
einem möglichen Wegfall der zwischengeschalteten TPA-Partner und gegebenenfalls diesbe
zügliche risikomindernde Maßnahmen umfassen sollte.

1.5 Bilanzierung des Third Party Acquiring-Geschähs

1.5.1 Vorwürfe

ln einem FT-Artikel „Wirecard's problem Partners" vom 29. März 2019 wird unter anderem 
die Bilanzierungspraxis des von Unternehmen der Wirecard Gruppe betriebenen Third-Party- 
Accounting-Geschäfts in Frage gestellt. Der Artikel enthält hierzu unter anderem die nachste
hende Formulierung, die im Gesamtkontext des Artikels letztlich in Frage gestellt wird;

"For the purpose of its accounts, Wirecard argues it is sufficiently involved in 
some transactions to treat the revenues and costs of several third parties as its 
own."

In diesem Kontext wird in dem Artikel unter anderem Folgendes ausgeführt:

"Much of these profits from the three Partners were booked through Wirecard's 
largest business, Cardsystems Middle East, in Dubai in 2016 and 2017, according 
to whistleblowers who said accounts for the unit were not audited in those years. "

Ferner wurde in einem unter dem Titel „Wirecard's singulär approach to counting cash" 
veröffentlichten FT-Artikel vom 9. Dezember 2019 der folgende Vorwurf erhoben:

"Wirecard boosted its cash reserves in 2017 by including money held in 'trust ac
counts’ used in its payments Processing operations, raising fresh questions about 
the opacity and integrity of financial Statements published by the German 
fintech.f...) Internal Wirecard documents (...) suggest AI Alam Solution Provider 
was also important to the group's balance sheet, which held €1.45bn of cash and 
equivalents at the end of March 2017. Correspondence indicates AI Alam Solution 
Provider was associated with €334m held in 'trustee accounts' as of that dato. It is 
not clear if that particular sum was included in Wirecard's calculation of cash re
serves; nevertheless other internal documents show an attempt to justify the gen
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eral principle that money held in 'trust accounts' used in its payments Processing 
operations, raising fresh questions about the opacity and integrity of financial 
Statements published by the German fintech.(...)

Asked by the FT to identify the nominated trustees forAI Alam Solution Provider 
accounts, Wirecard said: All funds are held with reputable financial institutions.
(...) Trust accounts are only used to segregate our own cash from the operating 
cash of Partner acquirers. Such trust accounts are held in the name of Wirecard 
and the funds can be accessed at any time.'

Insoweit wurde in den Presseveröffentlichungen die Bilanzierungspraxis der Wirecard bzw. 
deren Tochtergesellschaften in Bezug auf

-  die Bilanzierung der über die TPA-Partner generierten Umsatzerl^e,

-  die Bilanzierung der Escrow Accounts

in Frage gestellt. Ferner wurde die Frage aufgebracht, warum die Abschlüsse der Cardsys; 
tems Middle East sowie die Wirecard UK & Ireland angeblich nicht durch den Konzernal 
Schlussprüfer geprüft worden seien.

1.5.2 Untersuchungshandlungen

Vor dem Hintergrund der in den verschiedenen Presseartikeln erhobenen'Vorwürfe haben wir
die Angemessenheit der für den Untersuchungszeitraum 2016 bis 2018 geltenden (Wirecard-
internen) Bilanzierungsvorgaben in Bezug auf

1. die Bilanzierung der Umsatzerlöse aus den TPA-Geschäften mit AI Alam Solution Provider, 
Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions, sowie

2. die Bilanzierung der auf den Escrow Accounts gebuchten Cash-Bestände

untersucht.

Im Fokus unserer Untersuchungshandlungen standen dabei:

-  die vertraglichen Beziehungen zwischen den jeweiligen Wirecard-Gesellschaften und den 
TPA-Partnern in Bezug auf die gegenüber den (Händler-)Kunden eingegangenen Leistungs
verpflichtungen

-  die Abgrenzung von Verantwortlichkeiten zwischen den jeweiligen Wirecard- 
Gesellschaften und den TPA-Partnern zur Erfüllung dieser Leistungsverpflichtungen im 
Hinblick auf die wirtschaftliche Zuordnung der (Händler-)Kunden und der Kontrollmöglich- 
keiten von Wirecard

-  die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien zur Hinterlegung von 
Bar-Sicherheiten und die diesbezüglichen Verfügungsmöglichkeiten der jeweiligen Wire
card-Gesellschaften über die auf Escrow-Accounts verwalteten Gelder
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Zur Klärung der Sachverhalte und Eruierung der im Hinblick auf die Bilanzierung getroffenen 
Entscheidungen haben wir Gespräche, insbesondere mit

-  dem Chief Financial Officer der Wirecard AG, Alexander HB

-  dem Chief Operating Officer der Wirecard AG, Jan

-  dem Head of Accounting der Wirecard AG, Stephan | Ü  E (||̂

-  dem Head of Treasury der Wirecard AG, Thorsten H flB i. sowie mit

-  einem Geschäftsführer der Cardsystems Middle East, Oliver sowie

-  Vertretern des Abschlussprüfers EY

geführt.

Ferner haben wir auftragsgemäß untersucht, ob die Cardsystems Middle East sowie die 
Wirecard UK & Ireland im Untersuchungszeitraum in die Konzernabschlussprüfung einbezogen 
wurden.

Darüber hinaus haben wir die uns vorgelegte Stellungnahme der Rechtsanwaltsgesellschaft 
Freshfield Bruckhaus Deringer LLP, München, datiert vom 16. April 2020 zu rechtlichen Einzel
fragen im Zusammenhang mit dem Escrow-Accouht und den Entwurf einer gutachterlichen 
Stellungnahme der KLS Accounting & Valuation Gmb.H, Köln vom 17. April 2020 zur Bilanzie
rung des Escrow-Accounts durchgesehen.

1.5.3 U n te rsuq liungse rgebn iiN ^e

1.5.3.1 Bilanzierung der Uniaatzerlöse aus ThiitI Party Acquiring-Geschäften mit AI Alam 
Solutidn Provider, Senjo Payments Asia und PayEasy Solutions

Betrachtung für das Geschäftsjahr 2018 nach IFRS 15:

Wirecard bilanziert die Umsatzerlöse aus den TPA-Geschäften brutto, da sie sich als Prinzipal 
für die in der Transaktionskette identifizierten Leistungsverpflichtungen einstuft. Dies sei der 
Fall, da Wirecard die Verfügungsgewalt über die Transaktionen und somit der Erfüllung der 
Leistungsverpflichtung an den jeweiligen Merchant habe. Somit wird trotz fehlender direkter 
vertraglicher Beziehung zwischen Wirecard und dem jeweiligen Merchant eben dieser als 
Kunde angesehen. Der TPA-Partner wird lediglich als für die Leistungserbringung an den 
Merchant benötigter Dienstleister eingestuft und agiert somit als Agent. Entsprechend wer
den sämtliche vom Merchant getragenen Transaktionsgebühren als Umsatzerlöse erfasst. 
TPA-Partnern zustehenden Anteile an den obigen Transaktionsgebühren werden demzufolge 
als Materialaufwand erfasst.
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Auf Basis der erhaltenen Nachweise und Auskünfte und unserer auf dieser Basis durchgeführ
ten Untersuchungshandlungen konnten wir die Angemessenheit der von Wirecard gewählten 
„Brutto-Bilanzierung" der mit den TPA-Partnern erzielten Umsatzerlöse nicht abschließend 
beurteilen.

Nach Ansicht von Wirecard handelten die betreffenden Wirecard-Gesellschaften im Rahmen 
der TPA-Konstellationen in einer „Prinzipal"-Rolle und hätten demnach die Kontrolle über die 
Erfüllung der Leistungsverpflichtungen gegenüber den jeweiligen Kunden ausgeübt. Um dies 
auf Basis von vertraglichen Rechten beurteilen zu können wären unseres Erachtens insbeson
dere die

-  zwischen dem jeweiligen TPA-Partner und den mit diesem TPA-Partner yerJiundenen
Acquiring-Banken geschlossenen Verträge, /  "

-  die Vorgaben der betreffenden Wirecard-Gesellschaften an die jeweiligen TPA-Partner in 
Bezug auf die Akzeptanz einzelner Kundenbeziehungen bzw. Tj'ansaktionen (sogenannte 
Payment Strategy),

-  sowie die Verträge zwischen den jeweiligen Händlern und den I^A-Partnern

erforderlich. ' "x

Über vertragliche Durchgriffsrechte hinaus könnte sich Beherrschung auch aus tatsächlichen 
Geschäftsgepflogenheiten ableiten. In diesem Zusammenha)>^g wurden von Wirecard die 
Bedeutung der Payment Strategy sowie die tatsächliche Kontrolle über den Betrieb der Pay
ment Platform angeführt.

Entsprechende Unterlagen, die eine Beherrschung aus den tatsächlichen Gepflogenheiten 
ableiten lassen, wurden uns bis zum Abschluss unserer Untersuchung nicht zur Verfügung 
gestellt. Hinsichtlich des Nachvollzugs einzelner Transaktionen in der Payment Platform zur 
Beurteilung der tatsächlichen Kontrolle verweisen wir auf 2.2.3.5.

Betrachtung für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 nach lAS 18

Für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 war eine weitere Untersuchung in Bezug auf die An
gemessenheit der Umsatzlegung notwendig, da sich sowohl die Vertragslage zwischen den 
betreffenden Wirecard-Gesellschaften und den TPA-Partnern als auch der für die Umsatzle
gung anzuwendende Rechnungslegungsstandard im Jahr 2018 wesentlich geändert haben.

Nach Maßgabe der in den „Business Referral & Comission Agreements" zwischen Wirecard 
und den jeweiligen TPA-Partnern vereinbarten Vertragsinhalte besteht die von Wirecard er
brachte Leistung in der Vermittlung von Händlern an die TPA-Partner sowie der Haftungsüber
nahme im Falle eines Händlerausfalls. Für die Vermittlungstätigkeiten erhält Wirecard eine 
Vergütung in Form einer Provision. Die eigentlichen Acquiring-Leistungen gegenüber den 
Merchants erbringt ausweislich der jeweiligen „Business Referral & Comission Agreements" 
der TPA-Partner. Aus der vertraglichen Ausgestaltung der Geschäftsbeziehung ist somit eine 
Prinzipalstellung für die Acquiring Leistungen nicht ableitbar.
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Jedoch haben sowohl Wirecard als auch EY Audit als Abschlussprüfer für die relevanten Jahre 
uns gegenüber zum Ausdruck gebracht, dass der vertraglich vereinbarte Leistungsgegenstand 
nicht der gewollten bzw. der tatsächlich durchgeführten Zusammenarbeit zwischen Wirecard 
und den jeweiligen TPA-Partnern entspreche.

Aufgrund der Aussage, dass die tatsächliche Geschäftspraxis nicht der dokumentierten Ver
tragslage entspricht, und somit die Bilanzierung abweichend von den Verträgen erfolgt, wäre 
es aber erforderlich, die behaupteten Vorgänge und die Zusammenarbeit zwischen den Wire- 
card-Gesellschaften und den jeweiligen TPA-Partnern durch umfassende, hinreichende Nach
weise zu belegen, um abschließende Schlüsse ziehen zu können. Eine Würdigung würde 
somit entsprechende Dokumentationen in Form von Protokollierungen und objektiv nachvoll
ziehbaren Prozessschritten und Kontrollen, wie

/
-  die Dokumentationen zur Festlegung der für die einzelne^' Kundenbeziehungen relevanten 

Steuerungsparameter im Sinne von „Leitplanken" (PayiVient Strategy),

-  die vertraglichen Beziehungen zwischen TPA-Partnern, d̂en Händlerniind der Ac^^uiring
Bank, sowie \

-  die implementierten Steuerungs- und Kontröllmechanism^ in der Payment Platform 
erfordern.

Auf diese Weise wäre es -  entgegen dem Vertragswortlaut -  möglich, nachzuvollziehen, wie 
Wirecard die Leistungserbringung der gesamten vorgelagerten Kette von Intermediären 
steuert und im Gegenzug das Ausfallrisiko übernimmt. Solche Nachweise über das tatsächli
che Vorgehen und die tatsächlichen Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten wurden jedoch 
nicht vorgelegt.

Auf Basis der erhaltenen Nachweise und Auskünfte und unserer auf dieser Basis durchgeführ
ten Untersuchungshandlungen konnten wir die Angemessenheit der von Wirecard gewählten 
„Brutto-Bilanzierung" der mit den TPA-Partnern erzielten Umsatzerlöse nicht abschließend 
beurteilen.

1.5.3.2 ‘ Bilanzierung der ^Scrow Accounts

Zusamnienfassend kommt KPMG auf der Basis der KPMG zur Verfügung gestellten Doku
mente und der KPMG erteilten ergänzenden Auskünfte zu dem Ergebnis, dass Argumente 
gegen die von Wirecard vorgenommene Bilanzierung der Escrow Accounts als Zahlungsmittel 
bzw. Zahlungsmitteläquivalente im Untersuchungszeitraum 2016-2018 sprechen. Aus Sicht 
von KPMG liegen Argumente vor, nach denen es sich bei den Beständen auf den Escrow 
Accounts um sonstige finanzielle Vermögenswerte handeln könnte. Es bestehen jedoch in 
den betroffenen Regelungsbereichen der IFRS Auslegungs- und Ermessensspielräume die 
Wirecard entsprechend einer gutachterlichen Stellungnahme nutzt.

Die unserer Untersuchung zugrunde gelegten allgemeinen Voraussetzungen für die Bilanzie
rung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie die jeweils gewonnenen 
Erkenntnisse für die einzelnen Geschäftsjahre finden sich im weiteren Verlauf dieses Ab
schnittes.
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Zum Ende unserer Sonderuntersuchung, am 17. April 2020, hat Wirecard uns den Entwurf 
einer gutachtlichen Stellungnahme der KLS Accounting & Valuation GmbH, Köln, zur Verfü
gung gestellt (im Folgenden „Bilanzielle Stellungnahme"). Die Bilanzielle Stellungnahme ist 
ausdrücklich als „unvollständiger Entwurf -  nur für interne Diskussionszwecke" gekennzeich
net. In der Bilanziellen Stellungnahme wird beurteilt, ob die Beträge, die sich zu den Ab
schlussstichtagen auf den Treuhandkonten befanden, in den Konzern-Bilanzen und in den 
Konzern-Kapitalflussrechnungen als Teil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 
ausgewiesen werden durften. Die Bilanzielle Stellungnahme nimmt dabei nur Bezug auf die 
Geschäftsjahre 2017 und 2018 und kommt zu dem Ergebnis, dass für diese Jahre der von 
Wirecard vorgenommene Ausweis der auf den Escrow Accounts hinterlegten Geldern als 
Zahlungsmittel bzw. Zahlungsmitteläquivalenten zutreffend war; Aussagen zu 2016 und Aus
führungen zum Auftrag fehlen indes.

Zudem wurde uns am selben Tag eine rechtliche Analyse der Freshfield Bruckhaus Deringer 
LLP, München, datiert vom 16. April 2020, zur Verfügung gestellt (im Folgenden „Rechtliche 
Stellungnahme"). In der Rechtlichen Stellungnahme wird nicht beurteilt, ob die Bilanzierung 
den IFRS entsprechend erfolgte, sondern es wird beurteilt, welche vertraglichen Rechte 
Wirecard zum Abheben der Gelder zustehen, welche vertraglichen Beschränkungen bestehen 
und unter welchen Umständen eine Premium Fee erhoben wird. Darüber hinaus wurde unter
sucht, inwieweit und auf Basis welcher Vorschriften die Beurteilung entsprechender Bilanzie
rungsfragen Gegenstand unserer Untersuchung sein darf. Die Rechtliche Stellungnahme 
betrachtet hinsichtlich der rechtlichen Verfügungsbeschränkungen auftragsgemäß (nur) das 
Escrow Agreement 2017 und das RCA 2018. Es wird dabei auftragsgemäß unterstellt, dass 
die relevanten Verträge dem deutschen Recht unterliegen. Tatsächlich unterliegen die Verträ
ge dem Recht des Staates Singapur bzw. dem Recht der Vereinigten Arabischen Emirate.

Wir haben die vorgenannten Stellungnahmen vor Beendigung unserer Untersuchung hinsicht
lich der darin getroffenen wesentlichen Aussagen durchgesehen und die darin enthaltenen 
Darstellungen zum Sachverhalt und der argumentativen Herleitung der Stellungnahmen mit 
unserem Kenntnisstand abgeglichen.

In der im Folgenden unter der Überschrift „Zusammenfassende Ergebnisse unserer Untersu
chung der Bilanzierung der Escrow Accounts" dargestellten Zusammenfassung der Erkennt
nisse und Argumente in Bezug auf die Bilanzierung der Escrow Accounts haben wir Argumen
te und Schlussfolgerungen aus den Stellungnahmen unseren Argumenten gegenübergestellt, 
sofern wir dies für relevant halten. Die Darstellung stellt keine vollständige Analyse der den 
vorgelegten Stellungnahmen zugrunde liegenden Annahmen und den darin getroffenen 
Schlussfolgerungen dar.

Die in der Bilanziellen Stellungnahme getroffenen Annahmen zum Sachverhalt sowie die unter 
Bezugnahme auf die IFRS und die dazu bestehende Fachliteratur gezogenen Schlussfolgerun
gen im Hinblick auf die Bilanzierung der Escrow Accounts in den Geschäftsberichten 2016 bis 
2018 unterscheiden sich in zentralen Punkten von den Annahmen, die unserer Argumentation 
zugrunde liegen, und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen. Einzelne Unterschiede 
haben wir in dem nachfolgenden Abschnitt „Zusammenfassende Ergebnisse unserer Unter
suchung der Bilanzierung der Escrow Accounts" aufgezeigt.
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Wir weisen darauf hin, dass zur abschließenden Beurteilung und zur Sicherstellung einer 
sachgerechten Bilanzierung die Möglichkeit besteht, in der Zukunft eine Klärung dieses Sach
verhalts mit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) mittels einer fallbezogenen 
Voranfrage (Pre-Clearance) vorzunehmen.

Sachverhalt und erhaltene Auskünfte

Nach den Erkenntnissen unserer Untersuchung erfolgte die Besicherung der von den Wire- 
card-Gesellschaften Cardsystems Middle East, Wirecard UK & Ireland bzw. Wirecard Techno
logies im Rahmen der TPA-Geschäftskonstellationen zugunsten AI Alam Solution Provider 
bzw. Senjo Payments Asia vertraglich vereinbarten Haftungen in den Jahren 2016 bis 2018 
über Escrow Accounts. Die Verwaltung der Escrow Accounts erfolgte durch den Treuhänder 
Citadelle Corporate Solutions, für Rechnung von Cardsystems Middle East bzw. Wirecard UK 
& Ireland. Einzahlungen auf die Escrow Accounts erfolgten nach den uns erteilten Auskünften 
insbesondere dadurch, dass die TPA-Partner AI Alam Solution Provider bzw. Senjo Payments 
Asia Verbindlichkeiten gegenüber Wirecard durch entsprechende Zahlungen auf die jeweiligen 
Escrow Accounts ausgeglichen haben. /

Im Zusammenhang mit den Escrow Accounts wiirden uns folgende Auskünfte erteilt;

-  Die Escrow Accounts wurden auf Betreiben der^recard AG eingerichtet, um den TPA- 
Partnern AI Alam Solution Provider, Senjo PaymeWs Asia und PayEasy Solutions keinen 
unmittelbaren Zugriff auf Bar-Sicherheiten zu ermöglichen. (Auskunft von Stephan 
E l®  (Head of Accounting, Wirecard AG.)

-  Während des Untersuchungszeitraurhs dienten ausschließlich Einlagen auf den Escrow 
Accounts als Sicherheiten; Ersatzsicherheiten in Form von Bankgarantien wurden von den 
betroffenen Wirecard-Gesellschaften auskunftsgemäß im Untersuchungszeitraum nicht 
gestellt.Nach den Angaben in den von EY Audit geprüften Konzernabschlüssen für 2016 
und 2017 beständen in 2017 keine freien Avalkreditlinien^^ und in 2016 freie Avalkreditli
nien von EUR 10 Mio^®.

-  Während des Untersuchungszeitraums gab es auskunftsgemäß keine von den TPA- 
Partnern AI Alam Solution Provider und Senjo Payments Asia veranlasste Blockierungen 
von Verfügungen über Teilbeträge der auf den Escrow Account als Sicherheiten hinterleg
ten Einlagen.

-  In den vom Treasury der Wirecard AG sowohl auf der Ebene der einzelnen Wirecard- 
Gesellschaften als auch auf aggregierter Ebene erstellten Liquiditätsplanungen für die Jah
re 2016,'2017 und 2018 wurden die auf den Escrow-Accounts hinterlegten Sicherheitsleis
tungen nicht als dispositive, zur Deckung operativer Liquiditätsbedarfe einsetzbare liquide 
Mittel berücksichtigt. Hierzu hat uns Wirecard im Rahmen einer Vollständigkeitserklärung

Schriftliche Auskunft gemäß Dokument ID02165.
Prüfungsbericht Konzernabschluss und Konzernanlagebericht 31. Dezember 2017, Wirtschaftsbericht, Ertrags- 
Finanz- und Vermögenslage, S. 274
Prüfungsbericht Konzernabschluss und Konzernanlagebericht 31. Dezember 2016, Wirtschaftsbericht, Ertrags- 
Finanz- und Vermögenslage, S. 223
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mitgeteilt, dass aufgrund der Verwendung als Sicherheit die auf den Escrow Accounts ge
haltenen Gelder nicht zur Begleichung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen vorgesehen 
waren, wenngleich sie jederzeit kurzfristig abrufbar wären. Dementsprechend ist aus den 
uns vorgelegten Liquiditätsplanungen für die Jahre 2016, 2017 und 2018 ersichtlich, dass 
operative, kurzfristige Liquiditätsbedarfe auf aggregierter Ebene (der Gruppe) im Wesentli
chen durch Fremdkapital, das der Wirecard AG über Kreditlinien von verschiedenen Banken 
zur Verfügung gestellt wurde, gedeckt worden sind. Die Einzahlungen auf den Escrow Ac
counts dienen somit nicht der Erfüllung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen der Wirecard 
Gesellschaften.

Wirecard weist in den Konzernabschlüssen zum 31. Dezember 2016, 31. Dezember 2017 
sowie zum 31. Dezember 2018 die stichtagsbezogenen Bestände auf den Escrow Accounts 
vollständig unter den Zahlungsmitteln aus, da angabegemäß keine Ansprüche der Partner 
gestellt wurden und diese liquiden Mittel somit kurzfristig verfügbar wären. Der Anteil, über 
den Wirecard nicht kurzfristig verfügen kann, wird unter den Forderungen aus Liefarungap 
und sonstigen Forderungen ausgewiesen. Hierzu ist beispielsweise im Geschäftsbericht 2Ö18 
auf der Seite 142 Folgendes ausgeführt:

„Als Zahlungsmittel werden Barmittel und Sichteinlagen klassifiziert, während ajs 
Zahlungsmitteläquivalente kurzfristige, liquide Finanzinvestitionen' {insbesondere 
Termineinlagen) bezeichnet werden, die jederzeit in Zahlungsmittelbeträge umge
wandelt werden können und nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. 
Hierbei wird der eigentlichen Absicht des Cash-Managements Rechnung getragen 
und es werden nur Posten erfasst, die in direktem Zusahnmenhang mit der Liquidi
tätsbereitstellung für kurzfristige operative Zahiungsverpffichtungen stehen. Auch 
Konten aus dem Acquiringbereich, die zum Teil nicht direkt, aber auf Rechnung 
von Wirecard gehalten werden, werden unter den Zahlungsmitteln ausgewiesen, 
wenn die Wirecard über diese Gelder kurzfristig verfügen kann. Dagegen wird der 
Anteil, über den die Wirecard nicht kurzfristig verfügen kann, unter Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen ausgewiesen."

Ungeachtet der Tatsache, dass die uns vorliegenden Verträge und Zusatzvereinbarungen 
Inkonsistenzen sowie ins Leere gehende Bezüge zwischen Verträgen und Zusatzvereinbarun
gen aufweisen, wodurch das Zusammenwirken vertraglicher Regelungen stark auslegungsbe
dürftig ist, haben wir unsere Beurteilung mangels verfügbarer sonstiger Dokumente auf diese 
Verträge gestützt. Der Vorstand der Wirecard AG hat uns die Vollständigkeit der Verträge mit 
der als Anlage beigefügten Vollständigkeitserklärung „Vollständigkeitserklärung „Escrow 
Accounts" schriftlich bestätigt. In dieser Bestätigung wurde auch die Existenz weiterer Ver
träge verneint.

Zusammenfassende Ergebnisse unserer Untersuchung der Bilanzierung der Escrow 
Accounts

Auf Basis der Würdigung der uns zur Verfügung gestellten Informationen kommen wir für das 
Geschäftsjahr 2016 zu dem Ergebnis, dass es Argumente gibt, die gegen den von Wirecard 
vorgenommenen Ausweis der Escrow Accounts als Teil der Zahlungsmittel und Zahlungsmit
teläquivalente sprechen.
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Zusammenfassend sind dies im Wesentlichen die Folgenden:

Aus dem für 2016 geltenden Escrow Agreement 2015 ergab sich die Anforderung, dass 
Wirecard und der TPA eine gemeinsame Anweisung an den Treuhänder hätten erteilen müs
sen, um die Gelder von den Treuhandkonten freizugeben. Das damit gegebene Erfordernis 
einer vorherigen Zustimmung des TPA zu dem Abruf würde der Anforderung an ein Zah
lungsmittel, dass es jederzeit und ohne Strafe abzurufen sein muss, entgegenstehen. Die 
damaligen Verträge (BRCA 2015 und Escrow Agreement 2015) sahen zudem vor, dass Wire
card bei Gestellung bestimmter Sicherheiten in Form von bspw. Bankgarantien die auf den 
Treuhandkonten liegenden Gelder hätte abrufen können. Ungeachtet der Frage, ob auch bei 
der Stellung solcher Sicherheiten die Zustimmung der TPAs zum Abruf erforderlich gewesen 
wäre, ergibt sich bereits aus dem Geschäftsbericht von Wirecard für das Geschäftsjahr 2016, 
dass entsprechende nicht genutzte Avallinien nur bis zur Höh© von EUR 10 Mio Vorgelegen 
hätten. Wir sehen daher Argumente, die gegen die Klassifizierung der Gelder auf den Escrow 
Accounts als Zahlungsmittel sprechen. Dieser Aspekt wird in keiner der oben genannten 
Stellungnahmen angesprochen.

Wir sehen zudem Gründe, die der Klassifizierung der Treuhandkonten als Zahlungsmitteläqui
valente entgegenstehen. Eine zentrale Anforderung an Zahlungsmitteläquivalente besteht 
darin, dass sie zur Begleichung von kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen vorgehalten werden 
(sog. purpose test). Diese Anforderung ist anhand der vom Management beabsichtigten 
Zweckbestimmung der Gelder zu würdigen. Vom Vorstand der Wirecard wurde uns schriftlich 
bestätigt, dass die auf den Escrow Accounts gehaltenen Gelder nicht zur Begleichung kurzfris
tiger Zahlungsverpflichtungen vorgesehen waren. Damit ist der übergeordnete purpose test 
nicht erfüllt. Die Bilanzielle Stellungnahme adressiert diesen Punkt nicht.

Auf Basis der Würdigung der uns zur Verfügung gestellten Informationen kommen wir auch 
für das Geschäftsjahr 2017 zu dem Ergebnis, dass es Argumente gibt, die gegen den Ausweis 
der Escrow Accounts als Teil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sprechen. 
Zusammenfassend sind dies im Wesentlichen die Folgenden:

Unter der Annahme, dass Wirecard aus den Regelungen des Escrow Agreements 2017 das 
Recht hatte, die Auszahlung der Treuhandguthaben zu verlangen, hätte sich aus den genann
ten Verträgen aber auch für 2017 das Erfordernis ergeben, dass Wirecard bei Unterschreiten 
der vereinbarten Sicherungshöhe den TPAs entsprechende Sicherheiten hätte zur Verfügung 
stellen müssen. Ausweislich des Geschäftsberichtes von Wirecard verfügte Wirecard zum 
31. Dezember 2017 über freie Avallinien in Höhe von EUR Mio Null. Insofern wäre eine Aus
zahlung der Guthaben auf den Escrow Accounts bereits an der fehlenden Verfügbarkeit von 
Sicherheiten gescheitert.

Die Bilanzielle Stellungnahme unterstellt dagegen in einem ersten Schritt, dass die explizit mit 
Datum 1. Januar 2018 abgeschlossenen RCAs auch bereits zum Ende des Geschäftsjahres
2017 gegolten hätten und sich dadurch die gleichen Rechtsfolgen wie nachfolgend für das 
Geschäftsjahr 2018 eingestellt hätten. Die uns vorliegenden Kopien des RCAs sind teilweise 
nicht mit Datum unterschrieben, teilweise mit Daten im Januar 2018. Wir folgen in unserer 
Argumentation insofern nicht der Auffassung, dass die ausweislich des Deckblatts ab Januar
2018 geltenden Verträge bereits im Geschäftsjahr 2017 Gültigkeit hatten. Weiterhin argumen
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tiert die Bilanzielle Stellungnahme, dass auch wenn man die Gültigkeit der RCAs für 2017 
verneinte, Wirecard durch die Gestellung von Sicherheiten die Gelder von den Escrow Ac
counts hätte abrufen können. Dem steht nach dem Ergebnis unserer Untersuchung die vor
genannte fehlende Verfügbarkeit entsprechender freier Sicherheiten entgegen.

Entsprechend unserer Ausführungen zum Geschäftsjahr 2016 sehen wir auch für das Ge
schäftsjahr 2017 die gleichen Gründe wie oben bezüglich 2016 dargestellt, die der Klassifizie
rung der Treuhandkonten als Zahlungsmitteläquivalente entgegenstehen.

Auf Basis der Würdigung der uns zur Verfügung gestellten Informationen kommen wir auch 
für das Geschäftsjahr 2018 zu dem Ergebnis, dass es Argumente gibt, die gegen den Ausweis 
der Escrow Accounts als Teil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sprechen. 
Zusammenfassend sind dies im Wesentlichen die Folgenden:

Nach unserer Auffassung -  vor dem Hintergrund stark auslegungsbedürftiger vertraglicher 
Regelungen (gemeint ist damit die unklare rechtliche Situation, ob das Escrow Agreement 
2017 mit dem BRCA 2016 oder mit dem RCA 2018 zusammen zu betrachten ist) -  sprechen 
Gründe dafür, dass Wirecard nicht das Recht hatte, sich die Beträge auszahlen zu lassen, 
soweit dadurch eine vereinbarte Mindestsicherungshöhe unterschritten würde^ Damit wäre 
die jederzeitige Abrufbarkeit, eine zentrale Voraussetzung für Zahlungsmittel, nicht gegeben. 
Die oben genannte Rechtliche Stellungnahme kommt bei anderer Auslegung der Wechselwir
kung zwischen Escrow Agreement 2017 und dem BRCA 2016 bzw. RCA 2018 zu einem 
anderen Ergebnis.

Selbst wenn man unserer Auffassung nicht folgt, könnte die Möglichkeit, dass Beträge nach 
dem Abschlussstichtag vom TPA-Partner in Ausübung eines Blocking Rights gesperrt werden 
können, den Anforderungen an Zahlungsmittel entgegenstehen. Die Rechtliche Stellungnah
me kommt dazu zu der Schlussfolgerung, dass aufgrund der Tatsache, dass die Beträge zum 
Abschlussstichtag nicht gesperrt waren, diese Rechte der jederzeitigen Verfügbarkeit der 
Treuhandguthaben nicht entgegenstanden. Dem könnte im Hinblick auf die Bilanzierung 
entgegengehalten werden, dass die Möglichkeit derTPAs, die Beträge auch nach dem Stich
tag zu blockieren, dem Charakter einer Sichteinlage hinsichtlich der jederzeitigen Verfügbarkeit 
der angelegten Gelder entgegensteht.

Zudem gibt es neben diesen rein rechtlichen Verfügungsbeschränkungen auch wirtschaftliche 
Konsequenzen, die mit einem Abzug der Gelder einhergehen würden. Die beiden folgenden 
Aspekte stellen nach unserer Auffassung eine Strafe (penalty) dar, deren Existenz der jeder
zeitigen Verfügbarkeit der Treuhandguthaben entgegenstehen könnte:

Zum einen hätten sich für den Fall, dass man entgegen unserer vorgenannten Auffassung 
annimmt, dass Wirecard rechtlich in der Position gewesen wäre, Gelder unterhalb der verein
barten Mindestsicherungshöhe abzuziehen, durch eine Premium Fee und die damit verbunde
ne Margenverminderung für Wirecard Anreize ergeben, die Gelder nicht abzurufen. Diese 
Premium Fee lebt nach dem RCA 2018 dann und insoweit mit Wirkung für künftige Transakti
onen auf, als die auf dem Treuhandkonto hinterlegten Gelder eine vereinbarte Mindestsiche
rungshöhe unterschreiten. Die Rechtliche Stellungnahme kommt im Ergebnis dazu, dass es 
sich bei der Premium Fee nicht um eine Vertragsstrafe für zurückliegendes Handeln handelt.
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sondern um eine Gebühr, die mit der Ausübung des Acquiring Geschäftes zusammenhängt. 
Dem halten wir entgegen, dass die Premium Fee unmittelbar mit dem Abruf der Treuhand
guthaben verknüpft ist und daher wirtschaftlich Wirecard davon abhalten könnte, die Gelder 
von den Treuhandkonten abzuziehen. Dies stünde der Klassifizierung der Gelder als Zah
lungsmittel entgegen.

Zum anderen wurde uns von Wirecard schriftlich bestätigt, dass die Auszahlung der Guthaben 
aus dem Treuhandkonto ohne Bereitstellung alternativer Sicherheiten die Geschäftsbeziehung 
zum TPA-Partner belasten würde und ggf. zur Beendigung der Zusammenarbeit führen würde. 
Auch dies könnte Wirecard ökonomisch daran hindern, über die Mittel frei zu verfügen, und 
somit eine Strafe im oben genannten Sinne darstellen. Dieser Aspekt wurde in den Stellung
nahmen nicht gewürdigt.

Der Argumentation in der Bilanziellen Stellungnahme, die unter Bezugnahme auf ein Staff 
Paper des lASB, das anschließend nie zur Umsetzung gekommen ist, schlussfolgert, dass 
Verfügungsbeschränkungen nur zu Angabepflichten führen können, nicht aber relevant sind 
für die Frage des Ausweises, folgen wir nicht. Erstens handelt es sich bei dem Staff Paper um 
eine Auffassung des lASB Staff, die nie zur Umsetzung in die IFRS gekommen ist, und zwei
tens wurden in dem Staff Paper andere Situationen als die hier vorliegende Fragestellung 
diskutiert. Die seinerzeit diskutierten Situationen betrafen Restriktionen beim Transfer oder 
bei der Verwendung von Geldern innerhalb eines Konzerns, wobei bereits vorausgesetzt 
wurde, dass diese Gelder aus Siebt öines einzelnen Unternehmens des Konzerns Zahlungs
mittel darstellten. Diese Situatioh ist hier nicht einschlägig.

Entsprechend unserer Ausführungen für das Geschäftsjahr 2016 sehen wir auch für das 
Geschäftsjahr 2018 Gründe, die der Klassifizierung der Treuhandkonten als Zahlungsmittel
äquivalente entgegenstehen.

Für alle untersuchten Geschäftsjahre weisen wir schließlich auf folgende zusammenfassen
den Aspekte unserer Analyse hin;

Hinsichtlich der zuvor dargestellten Aspekte und der der Bilanzierung im Untersuchungszeit
raum 20:16-2018 zugrunde liegenden Annahmen bestehen Auslegungs- und Ermessensspiel
räume die Wirecard entsprechend einer gutachterlichen Stellungnahme nutzt.

Insoweit als die Gesellschaft die Guthaben auf den Escrow Accounts durch die TPA-Partner 
nicht als Zahlungsmittel klassifiziert hätte, würden Zahlungen durch die TPA-Partner auf die 
Escrow Accounts auch nicht zu Zahlungsmittelzuflüssen führen und wären folglich in der 
Kapitalflussrechnung nicht als Zahlungsmittelzufluss im Rahmen der operativen Geschäftstä
tigkeit zu berücksichtigen. Die Begleichung der Provisionsforderungen durch Einzahlung auf 
die Escrow Accounts würde in diesem Falle einen nicht zahlungswirksamen Vorgang darstel
len, der gemäß lAS 7.43 im Anhang anzugeben wäre.

Aufgrund der Tatsache, dass die Bilanzierung der untersuchten Gelder auf den Escrow Ac
counts grundlegende Annahmen und Ermessensentscheidungen erforderte, von denen aus
gegangen werden kann, dass die für das Verständnis eines Bilanzlesers entscheidungserheb
lich sein können, sehen wir Gründe für das Erfordernis einer angemessenen Darstellung der
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diesbezüglichen Überlegungen einschließlich der Ermessensspielräume und der dazu von 
Wirecard getroffenen Entscheidungen nach lAS 1.122. Eine solche Darstellung findet sich 
nicht in der jeweiligen Berichterstattung von Wirecard für die untersuchten Geschäftsjahre.
Die Bilanzielle Stellungnahme geht auf diesen Aspekt nicht ein.

Detailergebnisse unserer Untersuchung der Bilanzierung der Escrow Accounts

Voraussetzungen der Bilanzierung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmittel
äquivalenten

Gemäß lAS 1.54 (i) sind in der Bilanz Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente auszuwei
sen. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sind in lAS 1 nicht definiert, sodass für 
Zwecke des Bilanzausweises mit Verweis auf lAS 8.11 (a) die Definition nach lAS 7.6f heran
zuziehen ist.

a) Klassifizierung als Zahlungsmittel

Gemäß lAS 7.6 umfassen Zahlungsmittel neben Barmitteln auch Sichteinlagen („demand 
deposits"). Im Hinblick auf die Zuordnung von Sichteinlagen zu den Zahlungsmitteln gibt es 
keine eindeutige Definition des Standards von „Sichteinlagen". In der Kommentarliteratur wird 
übereinstimmend für das Vorliegen einer Sichteinlage gefordert, dass es sich um Gelder 
handeln muss, die jederzeit ohne Strafe (penalty) abgehoben werden können.

„Jederzeit" wird dabei so verstanden, dass das Unternehmen ohne vorherige Ankündigung 
Gelder einzahlen und abheben kann, so wie das bei einem Bankgirokonto gegeben ist. Alle 
Vertragsbedingungen oder faktischen Umstände, die dem Abheben des Geldes von dem 
Konto durch einfache Erklärung des Inhabers entgegenstehen und damit von einem üblichen 
Bankgirokonto abweichen, gehen somit.öber das Verständnis von „jederzeit" hinaus und 
stehen damit einer Klassifizierung als „demand deposit" entgegen. Dies wird zum Beispiel 
dann der Fall sein, wenn vor dem Abheben des Geldes noch Sicherheiten beigebracht werden 
müssen, oder eine andere Partei informiert werden oder gar zustimmen muss.

Was als Strafe (penalty) zu verstehen ist, wird wiederum nur anhand von Beispielen illustriert. 
So k«nn eine Strafe der Verlust von in der Vergangenheit erdienten Zinsansprüchen oder 
zusätzlich zu zahlenden Gebühren sein. Gleichwohl gibt es in der weiteren Kommentarliteratur 
keine klare Abgrenzung des Begriffs „Strafe" im Zusammenhang mit lAS 7. Daher ist fraglich, 
ob es nur unh .penalties" geht, die unmittelbar durch den Abzug des Geldes anfallen (enge 
Auslegung) oder ob auch mittelbare penalties in Form von ökonomischen Nachtei- 
len/Disincentives zu berücksichtigen sind, die in Zukunft entstehen werden (weite Auslegung).

Für die weite Auslegung spricht, dass etwaige ökonomische Nachteile die Verfügbarkeit der 
Gelder zwar nicht rechtlich, aber de facto einschränken. Das heißt, mittelbar oder unmittelbar 
durch den Abruf von Geldern auftretende wirtschaftliche Nachteile werden ein Unternehmen 
davon zögern lassen, Gelder abzurufen bzw. auszahlen zu lassen.
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Auch in anderen Fällen, wie z. B. im Kontext des IFRS 15 und des IFRS 16 sind mittelbare 
wirtschaftliche Folgen als „penalty" zu verstehen: In diesem Zusammenhang hat das IFRIC im 
November 2019 klargestellt, dass Strafzahlungen nicht nur vertragliche Zahlungen umfassen, 
sondern insoweit eine weitere Auslegung im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
geboten ist. So können beispielsweise wirtschaftliche Anreize, einen Vertrag nicht zu kündi
gen und daraus resultierende wirtschaftliche Nachteile, wenn ein Vertrag entgegen des wirt
schaftlichen Anreizes doch gekündigt wird, als Strafzahlungen angesehen werden.^^

Nur dann also, wenn Einlagen beide Kriterien erfüllen, d. h. jederzeit im oben genannten Sinne 
und ohne Strafe in Bargeld umgewandelt werden können, liegt ein demand deposit im Sinne 
des lAS 7.6 vor. Unter Berücksichtigung der oben genannten Argumente sehen wir dabei 
Gründe, dass eine penalty im Zusammenhang mit einen demand deposit weit auszulegen ist.

b) Klassifizierung als Zahlungsmitteläquivalente

Sofern Einlagen keine Zahlungsmittel im vorgenannten Sinne darstellen, handelt es sich 
jedoch möglicherweise um Zahlungsmitteläquivalente (KPMG Insights into IFRS V9 I 16.
Tz. 2.3.10.20), die im Ergebnis in der gleichen Weise bilanziert werden wie Zahiqilgsmittel.

Zahlungsmitteläquivalente sind kurzfristige hochlitjuide Finanzinvestitionen, die jederzeit in 
festgelegte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und nur unwesentlichen 
Wertschwankungen unterliegen (|AS 7.6).

Nach lAS 7.7 werden ZahlungsmitteläquivaTente gehalten, um kurzfristigen Zahlungsverpflich
tungen nachkommen zu können. In diesem Zusammenhang hat das IFRIC in einer Entschei
dung im Juli 2009^® festgestellt, dass die Anforderungen „in bekannte Barmittelbeträge kon
vertierbar" sowie „einem nur unbedeutenden Risiko von Wertveränderungen unterliegend" 
kritisch, d. h. für die Beurteilung relevant sind.

i) Purpose Test

Vor diesem Hintergrund ist zunächst der Zweck, zu dem die Finanzmittel vorgehalten werden, 
zu analysieren. Dazu sind Finanzmittelbestände im Hinblick auf ihre Einordnung als Zahlungs- 
mitteläqüivalente dem sog. „purpose fest" zu unterziehen. Dieser stellt nach Auffassung der 
Literatur einen übergeordneten Test (overriding test) dar^ .̂

Die Frage beim purpose test ist, ob die Einlagen zur Begleichung von kurzfristigen Zahlungs
verpflichtungen gehalten werden, oder im Gegensatz dazu für andere Zwecke wie zum Bei
spiel Investitionszwecke. Mit dieser Zweckbestimmung der Finanzmittel soll letztlich vorge
geben werden, dass Zahlungsmitteläquivalente die Funktion einer Liquiditätsreserve erfüllen

IFRIC Final Agenda Decision, November 2019, abrufbar unter https;//cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting- 
implementation/agenda-decisions/ifrs-16-ias-16-lease-term-and-useful-life-of-leasehold-improvements.pdf
IFRIC Final Agenda Decision, Juli 2009, abrufbar unter https://cdn.ifrs.org/-/media/feature/supporting- 
implementation/agenda-decisions/ias-7-july-2009.pdf
Vgl. Insights into IFRS Vol 16, Tz. 2.3.10.35
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müssen (KassendispositionP°. Sofern eine Einlage die Kriterien des lAS 7.6 grundsätzlich 
erfüllt, aber der Zweck, zu dem die Finanzmittel gehalten werden, nicht darin besteht, kurzfris
tige Zahlungsverpflichtungen zu bedienen, ist von einem Ausweis als Zahlungsmitteläquiva
lent abzusehen (vgl. KPMG Insights into IFRS Vol 16 Tz. 2.3.10.38; EY iGAAP Chapter 40 
S. 3005), mithin handelt es sich dann um sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte, die 
als solche nicht in den Zahlungsmittelfonds nach lAS 7.6ff einzubeziehen sind.

Die Zweckbestimmung ist eine innere Tatsache (Absicht), die jedoch in möglichst hohem Maß 
an äußeren Umständen objektiviert werden muss. Dabei ist zum einen die Liquiditätsplanung 
inkl. vor- und nachgelagerten Erstellungs- und Kommunikationsprozessen zu beurteilen. Ne
ben der Liquiditätsplanung ist auch die Verwendung der Mittel zu beurteilen, insbesondere ist 
hierbei die Absicht des Managements, wie entsprechende Finanzmittel verwendet werden 
sollen, maßgeblich (vgl. PwC MoA 2019, FAQ 7.3.3).

Da Zahlungsmitteläquivalente das Zweckerfordernis erfüllen müssen, kurzfristige Zahlungs
verpflichtungen zu bedienen, hat ein Unternehmen darzulegen, aus welchen Liquiditätsquellen 
Zahlungsverpflichtungen beglichen werden. Sofern ein Unternehmen nachweisen kann, dass 
es abgerufene Finanzmittel verwendet, um seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, 
ist dies ein Hinweis darauf, dass der „purpose" als Zahlgngsmitteläquivalent erfüllt ist. Sofern 
jedoch ein Unternehmen Finanzmittel aus anderen Liquiditätsquellen verwendet, bspw. aus 
der Inanspruchnahme anderer Kreditlinien oder aus der Ausgabe von (verzinslichen) Bankdar
lehen, anstatt auf Einlagekonten vorhandene Finanzmittel abzuruferi, weist dies darauf hin, 
dass die Einlagen insoweit nicht dem Zweckerfordernis des lAS 7.7 genügen, also keine 
Zahlungsmitteläquivalente vorliegen.

Im Zusammenhang mit dem purpose fest ist die Vorgabe des lAS 7.7 zu verstehen, dass 
regelmäßig nur solche Einlagen oder Anlagen überhaupt zur Begleichung von kurzfristigen 
Zahlungsverpflichtungen dienen können, die gerechnet ab dem Erwerbzeitpunkt einen Rest
laufzeit von nicht mehr als etwa drei Monaten haben.

Die Regelvermutung kann aber nur in seltenen Fällen widerlegt werden, und nur dann, wenn 
Fakten und Umstände darauf hinweisen, dass die Anlage zur Erfüllung kurzfristiger Barver
pflichtungen gehalten wird, und wenn das Instrument ansonsten die Definition eines Zah
lungsmitteläquivalents erfüllt (vgl. KPMG Insights into IFRS Vol 16 Tz. 2.3.10.40). Bei längeren 
Laufzeiten komrint dagegen ggf. die Zuordnung zum Investitionsbereich in Frage.

ii) Significant penalty

Wenn der übergeordnete „purpose test" dazu führt, dass die entsprechenden Finanzmittel in 
der Liquiditätsplanung Berücksichtigung finden und zur Begleichung kurzfristiger Zahlungsmit
telverpflichtungen verwendet werden, ist in einem weiteren Schritt zu prüfen, ob die Finanz
mittel jederzeit in einen bekannten Cash-Betrag umgewandelt werden können und daher nur 
unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. Das Erfordernis der jederzeitigen Umwand-

Vgl. Meyer in Thiele/von Keitz/Bruchs, Internationales Bilanzrecht -  Rechnungslegung nach IFRS zu lAS 7, Tz. 121
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lung in Zahlungsmittel („readily convertible into a known amount of cash") impliziert, dass 
Finanzmittel jederzeit, ohne eine unangemessene Kündigungsfrist und ohne eine erhebliche 
Strafe in Bargeld umgewandelt werden können (vgl. PwC MoA 2019, FAQ 7.3.3). Derartige 
Strafzahlungen führen möglichweise dazu, dass die zugrunde liegenden Finanzmittel nicht 
mehr in einen bekannten Cash-Betrag umgewandelt werden können und daher auch nicht 
mehr nur unwesentlichen Wertschwankungen unterliegen. Letztlich kann sich bei dem Vorlie
gen einer solchen penalty auch eine Wechselwirkung mit dem zuvor beschriebenen purpose 
test ergeben, da die Verwendung der mit einer signifikanten penalty belegten Beträge zum 
Ausgleich kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen beeinträchtigt sein könnte.

Im Unterschied zur Beurteilung von „demand deposits", bei der das Vorhandensein einer 
Bedingung, die einem Abziehen des Betrages innerhalb kurzer Frist entgegensteht, regelmä
ßig zum Ergebnis führen wird, dass es sich allein deshalb nicht um ein demand deposit han
deln kann (vgl. PWC MoA FAQ 7.3.1: „... funds [can be] withdrawn at any time without prior 
notice", so auch EY iGAAP Chapter 36 Tz. 3.2.1 „...withdrawn on demand, without prior 
notice being required or a penalty being charged"), ist bei der Frage, ob Einlagen Zahlungsmit
teläquivalente darstellen, auch die materielle Bedeutung einer Strafe mit zu berücksichtigen. 
D.h. eine Strafe, die bei der Umwandlung von Finanzmitteln in Zahlungsmittel anfällt, steht der 
Klassifizierung als Zahlungsmitteläquivalent dann entgegen, wenn sie im Ergebnis dazu führt, 
dass Finanzmittel möglicherweise signifikanten Wertschwankungen ausgesetzt sind und 
insoweit eine jederzeitige Umwandlung in einen bekannten Cash-Betrag nicht mehr möglich 
ist.

Die Beurteilung, inwieweit eine Strafzahlung in diesem Sinne „significant" ist, erfordert die 
Ausübung von Ermessen unter Berücksichtigung unternehmensspezifischer Wesentlichkeits
aspekte. Die Wesentlichkeit bemisst sich dabei nach der Höhe der Strafzahlungen selbst, 
sowie nach ihren Auswirkungen auf die Wertschwankungen, denen die Finanzmittel hierdurch 
unterliegen. So wird in der Kommentarliteratur bspw. angeführt, dass der Verlust bisher 
realisierter Zinserträge auf Einlagen bei vorzeitigem Abruf zwar den (ursprünglichen) Einlage
betrag selbst nicht beeinflusst, jedoch der Zinsverlust Wertschwankungen des Investments 
insgesamt, d. h. Zins und Tilgung, hervorruft (vgl. PwC MoA 2019, FAQ 7.3.3).

Die Wesentlichkeit einer Strafzahlung ist unseres Erachtens an der Entscheidungserheblich
keit für das bilanzierende Unternehmen zu messen, Finanzmittel zur Erfüllung kurzfristiger 
Zahlungsverpflichtungen abzurufen oder nicht. Dabei sind nicht nur tatsächliche Strafzahlun
gen in Form von unmittelbar zu zahlenden zusätzlichen Gebühren oder dem Verlust von Zin
sen zu beachten. Vielmehr sind auch ökonomische Entscheidungen des Unternehmens, ob 
Finanzmittel abgerufen werden, zu berücksichtigen.

Insbesondere Sind die hinter einer ökonomischen Entscheidung stehende Motivation sowie 
die Konsequenzen, die sich aus einer unternehmerischen Entscheidung ergeben, abzuleiten. 
Beispielsweise hat ein Unternehmen einen wirtschaftlichen Anreiz, Finanzmittel nicht abzuru
fen, wenn ein Abruf erhebliche ökonomische Nachteile für das Unternehmen zur Folge hätte. 
Die Nutzung von Zahlungsmitteln für andere Zwecke führt z. B. möglicherweise zum Aufleben 
weiterer Verpflichtungen gegenüber einem Vertragspartner, zum Beispiel der Verpflichtung 
zur Bestellung entsprechender Sicherheiten oder Surrogate, bei deren Bestellung weitere 
Gebühren oder Zinsen anfallen. Weitere Nachteile könnten sich auch aus der Kündigung von
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Verträgen und Geschäftsbeziehungen ergeben, wenn ein Abziehen von finanziellen Mitteln 
nicht den vorherrschenden Branchenusancen entspricht.

iii) Verfügungsbeschränkungen

Sofern Finanzmittel ohne einen signifikanten Wertverlust, die zum Beispiel durch eine Straf
zahlung hervorgerufen werden, jederzeit in Zahlungsmittel umgewandelt werden können, ist 
im nächsten Schritt zu prüfen, ob Finanzmittelbestände weiteren Beschränkungen (restric- 
tions) unterliegen. Hierbei ist die Art und Höhe sowie der rechtliche und der wirtschaftliche 
Gehalt der jeweiligen Beschränkung entscheidend^^ Zu unterscheiden ist dabei insbesondere, 
ob es sich um eine rein formelle Beschränkung handelt, oder ob die Beschränkung materieller 
Natur ist. Von einer formellen Verwendungsbeschränkung spricht man, wenn es sich um 
Finanzmittel handelt, die zwar formell verwendungsbeschränkt sind, aber dennoch materiell 
zur Verfügung stehen. Materiell verwendungsbeschränkte Finanzmittel sind dagegen solche 
Finanzmittel, die dem Konzern zur Bedienung von Verbindlichkeiten nicht zur Verfügung ste
hen, da der Konzern die Mittel de facto nicht ohne Zustimmung eines anderen einsetzen kann.

Die Abgrenzung zwischen beiden Kategorien kann im Einzelfall stark ermessensbehaftet sein. 
Über kritische Ermessensentscheidungen ist im Anhang zu berichten (lAS 1.122).

c) Notes Angaben

In Abhängigkeit davon, ob die in Rede stehenden Finanzmitte1^>estände nach lAS 7 unter den 
Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten auszuweisen Sind oder sonstigen finanzielle 
Vermögenswerte darstellen, ergeben sich entsprechende Anforderungen an die Berichterstat
tung im Anhang.

Sofern ein Ausweis der Finanzmittel innerhalb der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquiva
lente erfolgt, sieht lAS 7.46 angesichts der Vielfalt der weltweiten Praktiken zur Zahlungsmit
teldisposition und der Konditionen von Kreditinstituten sowie zur Erfüllung des lAS 1 vor, dass 
ein Unternehmen die gewählte Methode zur Bestimmung der Zusammensetzung der Zah
lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente angibt.

Im Einzelfall kann auch eine Angabe nach lAS 1.122 erforderlich sein, nach der ein Unterneh
men zusammen mit der Darstellung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden oder 
sonstigen Erläuterungen anzugeben hat, welche Ermessensentscheidungen -  mit Ausnahme 
solcher, bei denen Schätzungen einfließen -  das Management bei der Anwendung der Rech
nungslegungsmethoden getroffen hat und welche Ermessenentscheidungen die Beträge im 
Abschluss am wesentlichsten beeinflussen. Wenn und soweit also die Zuordnung von Beträ
gen auf einem (Escrow-) Account zu Zahlungsmitteln oder Zahlungsmitteläquivalenten von 
ermessensbehafteten Entscheidungen abhängig ist, können Erläuterungen zu diesen Ermes
sensspielräumen und der tatsächlichen Ausübung des Ermessens erforderlich sein.

3' Vgl. PwCMoA 2019 FAQ 7.46.1
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Beurteilung der Cash-Bilanzierung zum 31. Dezember 2016

a) Zahlungsmittel

Wir haben zunächst untersucht, ob die liquiden Mittel auf den Escrow Accounts ein „demand 
deposit" im Sinne des lAS 7.6 darstellen. Dies bedürfte einer jederzeitigen Möglichkeit des 
Abrufs von Geldern ohne Strafe.

Die jeweiligen zwischen den Wirecard-Gesellschaften, den TPA-Partnern und der Citadelle 
Corporate Service geschlossenen Treuhandvereinbarungen regeln die Möglichkeiten des 
Abrufs von Finanzmitteln von den Escrow Accounts. Demnach ist ein Abruf zugunsten der 
jeweiligen TPA-Partner oder den jeweiligen Wirecard Gesellschaften möglich, wenn die TPA- 
Partner und die Wirecard Gesellschaften eine übereinstimmende oder gemeinsame Anwei
sung („corresponding or joint written instruction") hierzu erteilen. Somit kann die Wirecard 
aus dieser Klausel heraus nicht allein, d. h. nicht ohne vorherige Ankündigung an und nach 
Abstimmung mit den jeweiligen TPA-Partnern über das Geld verfügen, sondern benötigt 
vielmehr die Zustimmung der jeweiligen TPA-Partner als dritte Partei. Dies würde den Anfor
derungen an ein demand deposit im Sinne des lAS 7.6. widersprechen (vgl. auch PwC MoA 
2019 FAQ 7.46.2).

Ein Abruf von Finanzmitteln zugunsten von Wirecard ist ausweislich der Treuhandvereinba
rungen jedoch auch dann möglich, wenn Wirecard öntsprechende Sicherheiten in Form von 
beispielsweise Bankgarantien hinterlegt („Adequate Security collateral instrument").

Ungeachtet der Frage, ob diese Verfügungsmöglichkeit nur im Zusammenhang mit einer 
übereinstimmenden Erklärung der jeweiligen TPA-Partner und den Wirecard Gesellschaften 
möglich wäre, mangelt es an den Voraussetzungen für ein demand deposit schon allein des
halb, weil die Regelung selbst, dass ein Abruf nur bei Ersatz entsprechender Sicherheiten 
möglich ist, eine vor Abruf zu erfüllende Voraussetzung darstellt, ohne die ein jederzeitiger 
Abruf nicht möglfch ist. Eine „jederzeitige Verfügbarkeit" ist somit nicht gegeben.

In einem Gespräch mit dem Konzernabschlussprüfer am 9. März 2020 wurde von diesem 
vorgebracht, dass freie „Banklinien" in ausreichendem Maße und in genügender Qualität 
bestanden haben, um diese Anforderungen zu erfüllen und damit eine jederzeitige Verfügbar
keit gegeben sei.

Eine Übersicht über freie Kredit- und Avalkreditlinien hatte uns der Bereich Treasury der Wire
card bereits zur Verfügung gestellt. Ausweislich des Geschäftsberichtes und der vorstehend 
dargestellten insoweit übereinstimmenden uns vorgelegten Übersicht über „unused bank 
guarantees" aus dem Treasury der Wirecard AG betrugen die freien Avale lediglich rund 
EUR 10 Mio.

Gemäß dem veröffentlichten Geschäftsbericht 2016 (Seite 107) bestanden „freie Kreditlinien" 
in Höhe von EUR 395 Mio und „freie Avale" in Höhe EUR 10 Mio.
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Freie Kreditlinien sind nicht geeignet, das Vorhandensein eines demand deposits zu unterle
gen, da durch die aufgenommenen Gelder aus einer Kreditlinie nur „cash gegen cash" ge
tauscht würde und insoweit einem Argument, dass es sich bei den Geldern auf dem Escrow 
Account um ein demand deposit handelt, entgegensteht.

Auch unter der Annahme, dass eine Bank eine Zusage zur Bankgarantie in ausreichendem 
Umfang erteilt hätte und die TPA-Partner diese Bank und die Zusage dem Grunde nach bereits 
im Voraus akzeptiert hätte, müssten bei Inanspruchnahme der Garantie, d. h. ab dem Zeit
punkt ihrer konkreten Erklärung gegenüber den jeweiligen TPA-Partnern, ggf. erhöhte Kosten 
durch die Wirecard Gesellschaften aus der Inanspruchnahme getragen werden, sodass diese 
erhöhten Kosten als „penalty" zu verstehen wären und damit das zweite notwendige Kriteri
um für ein demand deposit („without penalty") nicht erfüllt wäre. . '

Wir sehen daher im Ergebnis Argumente, die gegen die Klassifizierung der Gelder aop4eti 
Escrow Accounts als Zahlungsmittel sprechen, da die Anforderungen an ein demajrid deposit 
im Sinne des lAS 7.6 nicht erfüllt sind. 1

/
b) Zahlungsmitteläquivalente /

Purpose Test

Auskunftsgemäß haben die Wirecard Gesellschaften im Geschäftsjahr 2016 keine Beträge 
von den Escrow-Accounts abgerufen. Dies allein ist jedoch nicht ausreichend für die Einschät
zung. Es kommt vielmehr auf die Intention des Managements an, ob, und wie die Finanzmittel 
auf den Escrow Accounts verwendet werden sollen, um kurzfristige Verpflichtungen beglei
chen zu können (vgl. PwC MoA 2019 FAQ 7.3.3).

Nach den uns vom Chief Financial Officer Alexander ÜÜ K^fliVam 21. Januar 2020 und vom 
Head of Treasury Thorsten am 6 . Februar 2020 erteilten Auskünften werden die Fi
nanzmittel auf dem Escrow Account nicht in der Liquiditätsplanung des Konzerns berücksich
tigt. Um kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, ruft die Wirecard 
vielmehr regelmäßig Finanzmittel aus zur Verfügung stehenden revolvierenden Kreditlinien ab. 
Darüber hinaus stehen Wirecard liquide Mittel aus dem Engagement strategischer Investoren 
zur Verfügung, sodass die auf den Escrow Accounts vorhandenen Finanzmittel weder in die 
Liquiditätsplanung des Unternehmens einbezogen noch tatsächlich zur Begleichung kurzfristi
ger Zahlungsverpflichtungen herangezogen wurden. Diese Faktoren sprechen unseres Erach
tens gegen das Vorhalten der betreffenden Einlagen zur Begleichung kurzfristiger Zahlungs
verpflichtungen. Jedoch würde sich selbst dann, wenn die Einlagen in einer operativen 
Liquiditätsplanung enthalten wären, die Frage stellen, weshalb Wirecard sie tatsächlich (bis 
auf kleinere Teilbeträge) in der Vergangenheit nicht abzog.

Es wäre denkbar, dass für die Eigenschaft der Einlagen als Zahlungsmitteläquivalente argu
mentiert wird, dass das Belassen der Beträge auf dem Escrow Account als Stellung einer 
Sicherheit aus dem Geschäftsmodell im weitesten Sinne selbst eine „Erfüllung von kurzfristi
gen Zahlungsverpflichtungen" darstellen könnte. Zumindest der vertragliche „Verpflichtungs
charakter" könnte gegeben sein.
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In der vorliegenden Situation halten wir dies aber für fraglich. Denn entweder müsste man zu 
dem Schluss kommen, dass die Hinterlegung von Geldbeträgen eben nicht der Erfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung dient, zumal es offenbar zu einer Inanspruchnahme von hinterlegten 
Beträgen bislang nicht gekommen ist. Oder, wollte man die Gegenposition einnehmen, müss
te man zu dem Schluss kommen, dass die Hinterlegung die Erfüllung der Verpflichtung selbst 
darstellt. Dann könnte es sich jedoch nicht mehr um Vermögenswerte der Wirecard handeln, 
da sie dann bereits zur Erfüllung einer Schuld eingesetzt und auf eine andere Partei übertragen 
worden sein müssten.

Schließlich ist auch der Zeitraum der Hinterlegung unseres Erachtens beachtlich. Denn aus
weislich der zwischen den jeweiligen Parteien getroffenen vertraglichen Vereinbarungen 
können auf dem Escrow Account eingezahlte Provisionen, die als Sicherheiten hinterlegt sind, 
erst nach einer Laufzeit von zwölf Monaten an die jeweiligen Wirecard Gesellschaften ausge
zahlt werden. Auskunftsgemäß handelt es sich bei den auf dem Escrow Account befindlichen 
Finanzmitteln ausschließlich um Provisionen, die Wirecard für seine Leistungen von den TPA- 
Partnern erhält. Insoweit sind die eingezahlten Finanzmittel, die als Sicherheit auf dem Escrow 
Account hinterlegt wurden, für eine Dauer von mindestens zwölf Monaten gebunden. Die uns 
erteilten Auskünfte des CFO und des Head of Treasury lassen zudem erkennen,^dass das 
Abziehen der Mittel von den jeweiligen Escrow Accounts auch gar nicht beabsichtigt war, 
wenn es auch für 2016 möglich gewesen wäre, eine Ersatzsicherheft zu stellen (die jedoch 
allein praktisch schon gar nicht zur Verfügung gestanden hat). Die damit einhergehende Bin
dung der Mittel auf dem Escrow Account widerspricht damit aber gerade einer Intention, 
kurzfristige Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Wie in den allgemeinen Überlegungen 
dargestellt, gilt hier eine (widerlegbare) Vermutung, dass Mittel, die zur Begleichung von 
kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen verwendet werden, ab dem erstmaligen Anlagezeit
punkt eine Dauer von etwa drei Monaten nicht überschreiten. Dies ist hier ganz offenbar nicht 
der Fall, und selbst nach Ablauf der zwölf Monate sind die Mittel auf dem Konto angelegt 
geblieben.

Entsprechend findet sich in der Literatur für die Fälle, in denen solche Sicherungsbeträge 
langfristig hinterlegt werden, die Schlussfolgerung, dass es sich eben nicht um Zahlungsmit
teläquivalente handelt, da der „purpose" dieser Einlage eben ein anderer ist^ .̂ Zu den vorge
nannten Überlegungen haben der CEO und CFO am 4. März 2020 in einer Erklärung schriftlich 
bestätigt, dass „aufgrund der Verwendung als Sicherheit" „die Gelder nicht zur Begleichung 
kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen vorgesehen" sind, „wenngleich sie für Wirecard jeder
zeit kurzfristig abrufbar sind". Allein daraus kann abgeleitet werden, dass der purpose test 
nicht erfüllt ist.

Unter Abwägung der vorgenannten Überlegungen sehen wir daher für das Geschäftsjahr 2016 
Gründe, die gegen die Klassifizierung der auf den Escrow Accounts hinterlegten Gelder als 
Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente sprechen. Die gewonnenen Erkenntnisse 
sprechen gegen eine jederzeitige Abrufbarkeit bzw. gegen eine „straffreie" Auszahlung, 
mithin den Voraussetzungen für ein demand deposit. Die Prüfung des Vorliegens von Zah-

Vgl. KPMG Insights into IFRS Vol 16, Tz. 2.3.10.37 Example 1
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lungsmitteläquivalenten scheitert bereits an dem (übergreifenden) purpose test. Die detaillier
te Prüfung weiterer Kriterien für das Vorliegen eines Zahlungsmitteläquivalents kann dahinge
stellt bleiben, da der purpose test als „overriding test" zu verstehen ist.

Zusammenfassend sehen wir Argumente, die gegen die Klassifizierung der auf den Escrow 
Accounts hinterlegten Geldern als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sprechen 
und für den Auswies als sonstiger finanzieller Vermögenswert sprechen.

a) Notes Angaben

Die vorstehenden Überlegungen zu der Klassifizierung der in Rede stehenden Einlagen zeigen, 
dass die dazu getroffenen Bilanzierungsentscheidungen erklärungsbedürftig sind, so zum 
Beispiel die Bedeutung der Regelungen und Bedingungen zur Auskehrung der Beträge, die 
Regelungen zur Bestimmung und zur Zweckbindung der hinterlegten Beträge, das Voiliegen 
etwaiger Strafen etc. Es kann davon ausgegangen werden, dass die dabei von Wirecard 
angestellten Überlegungen und installierten Policies für das Verständnis eines Btlanzlesers ; 
bezüglich des Ausweises der Einlagen entscheidungserhßblich sein kann, zumal die in Rede 
stehenden Beträge ohne Zweifel materiell sind.

\
\

Daher würden wir eine angemessene Darstellung der diesbezüglichen Überlegungen ein
schließlich der Ermessensspielräume und von Wirecard gdtroffenen Entscheidungen gemäß 
lAS 1 .122 vorliegend erwarten. /

\  " "Beurteilung der Cash-Bilanzierung zum 31.^DMemDerjy}17 .
\

a) Zahlungsmittel \
\

Gemäß der in 2017 zwischen den Parteien geschlossenen Treuhandvereinbarungen können 
Beträge nach alleiniger schriftlicher Anweisung von Wirecard abgerufen werden („in ac- 
cordance with written instrüction from Wirecard"); insofern unterscheidet sich das Escrow 
Agreement 2017 also von der Regelung des Escrow Agreement 2015, jedenfalls bzgl. solcher 
Beträge, für die jeweiligen TPA-Partner keinen Payment Claim geltend gemacht haben. Die 
Gesellschaft hat uns schriftlich bestätigt, dass solche Claims zu keinem Zeitpunkt geltend 
gemacht wordep sind.

Allein in dem Erfordernis einer schriftlichen Anweisung wäre kein Grund gegeben, der einem 
jederzeitigen Abruf von Finanzmitteln ohne vorherige Ankündigung entgegenstünde.

Es mag dahingestellt bleiben, ob sich aus dem interpretationsbedürftigen Zusammenwirken 
der Verträge (Escrow Agreement 2017 und BRCA 2016) überhaupt ein rechtlicher Anspruch 
von Wirecard ableiten ließe, die Guthaben von den Escrow Accounts abzuziehen. Denn es 
bestand aus den zwischen den Parteien geschlossen Vereinbarungen weiterhin die Anforde
rung, bei Abrufen von den Escrow Accounts eine angemessene Sicherheitsleistung zu hinter
legen. Insoweit ergeben sich in der kumulierten Würdigung beider Verträge die gleichen 
Voraussetzungen für einen Abruf wie in der Würdigung für das GJ 2016. Wir verweisen daher 
auf unsere Ausführungen oben, wonach die Verpflichtung zur Hinterlegung von Sicherheiten 
eine Bedingung darstellt, unter der nicht jederzeit Finanzmittel abgerufen werden können.
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Gemäß dem veröffentlichten Geschäftsbericht 2017, S. 115 betrugen die freien Kreditlinien 
EUR 278 Mio und die freien Avale EUR 0 Mio.

Insofern haben, selbst wenn man einer Sichtweise folgen wollte, dass freie Avallinien den 
„jederzeitigen Abruf" der Mittel von dem Escrow Account ermöglichen könnten, solche 
jedenfalls nicht zur Verfügung gestanden. Zudem verweisen wir auf die obenstehenden Über
legungen, dass die bei konkreter Vereinbarung der Besicherung entstehenden Gebühren 
einen Strafe (Penalty) darstellen könnten.

Es sind daher auch hier Gründe zu sehen, dass die Einlagen auf dem Escrow Account unter 
Berücksichtigung der kumulierten Voraussetzungen der vertraglichen Vereinbarungen für 
einen Abruf die Anforderungen an ein Demand Deposit im Sinne .des lAS 7.6 nicht erfüllt 
haben und es sich insoweit nicht um Zahlungsmittel im Sinnendes lAS 7 handelte.

b) Zahlungsmitteläquivalente

Wir verweisen insoweit auf unsere Ausführungen zum Geschäftsjahr 2016

Im Ergebnis sehen wir daher vorliegend den „pUrpo$e test" auch für 201 erfüllt an.

Wir kommen damit auch für das Geschäftsjahr 20T7 insgesamt zu dem Ergebnis, dass Argu
mente vorliegen, die gegen eine Klassifizierung der Einlagen auf dem Escrow Account als 
Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente sprechen.

c) Notes Angaben

X  ’ \

Wir verweisen auf tinsere Ausführungen für das Geschäftsjahr 2016.

Beurteilung der Öash*Bilaji2ienjng zum 31. Dezember 2018

a) Zahlungsmittel

Ausweislich der zwischen den Parteien geschlossen Vereinbarungen können Beträge zwar 
grundsätzlich nach alleiniger schriftlicher Anweisung von den jeweiligen Wirecard- 
Gesellschaften abgerufen werden.

Allerdings ergeben sich aus dem Zusammenwirken der RCA 2018 und dem Escrow Agree
ment 2017 Gründe, die gegen die Klassifizierung der Escrow Accounts als Zahlungsmittel 
sprechen; Wir sehen Anhaltspunkte dafür, dass Nr. 16.7. und Nr. 16.8 des RCA 2018 eine 
bindende Verpflichtung der Parteien im Hinblick auf die Höhe der jeweils vorzuhaltenden 
Sicherheiten statuieren, und dass Nr. 16.9 des RCA 2018 nicht dahingehend zu verstehen ist, 
dass die Mindesthöhe der unter dem RCA 2018 zu stellender Sicherheiten gegen Zahlung 
einer Gebühr auf das zukünftige Transaktionsvolumen durch Auszahlung an Wirecard unter
schritten werden darf. Nach unserem Verständnis wäre das Anweisungsrecht in Nr. 3.1 (i) des 
Escrow Agreements 2017 vielmehr vor dem Hintergrund der im RCA 2018 getroffenen Siche
rungsabrede auszulegen. Demnach käme eine Freigabe nur in Betracht, sofern und soweit die 
Summe der gestellten Barsicherheiten die Mindesthöhe der Besicherung überschreitet.
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Selbst wenn man dieser Auffassung nicht folgt, so ist ein Abruf jedenfalls insoweit nicht 
möglich, wie Finanzmittel mit einem Claim seitens der TPA-Partner belegt sind (siehe Ab
schnitt 3.2 des Escrow Agreements 2017; „Blocking Rights"). Teil-Beträge des Escrow Ac
counts werden insofern gesperrt und stehen gerade nicht zur Auszahlung zur Verfügung. Zwar 
ist festzuhalten, dass die Beträge, die zum Abschlussstichtag in den Escrow Accounts enthal
ten waren, (auskunftsgemäß) nicht gesperrt waren. Allerdings stellt die Tatsache, dass es eine 
jederzeitige Sperre dieser Beträge in der Zukunft nach dem Abschlussstichtag anlässlich eines 
Ereignisses, das nicht in der Kontrolle von Wirecard liegt, geben kann, einen Grund dar, der 
gegen die Voraussetzung der jederzeitigen Verfügbarkeit einer Sichteinlage und damit gegen 
die Klassifizierung als Zahlungsmittel spricht. Die Möglichkeit einer Sperrung gegen den 
jederzeitigen vollständigen Abzug der Gelder durch Wirecard entspricht auch dem grundle
genden Charakter eines Escrow Accounts, das ansonsten nicht hätte eingerichtet werden 
müssen. Nichtsdestotrotz kann sich eine Klassifizierung als ZahlungsmitteläQu/Vä/ente erge
ben, sofern die dafür einschlägigen Voraussetzungen erfüllt sind (so auch EY, International 
GAAP 2020, Chapter 40, Abschnitt 3.4, dritter Absatz; KPMG Insights, 2.3.10.20.).^

Im Hinblick auf die Beurteilung der Escrow Accounts als Zahlungsmittel und Zahlungsmittel- 
äquivalente ist zudem auch die zu stellende Sicherheit $owie die bei Unterscheiten einer " 
Mindestsicherungshöhe zu zahlende „Premium Fee" mit einzubeziehen. Hierdurch sollen die 
TPA-Partner gegen Risiken aus financial losses, insbesont^ere'eus einem Ausfall eines Kun
den, abgesichert werden.

'\
Vor diesem Hintergrund ist zunächst für die Klassifizierung als Zahlung^ittel zu beurteilen, ob 
und inwieweit sich aus den o. g. Tatsachen „Penaltfes" ergebet).

Unter Anwendung der unseres Erachtens sachgerechten weiten Auslegung des Begriffs der 
„Penalty" kommen, sofern keine alternativen Sicherheiten bei Abzug der Gelder gestellt 
werden, als (mittelbare) Penalties im vorliegenden Sachverhalt, in Betracht:

-  die „Premium Fee", die vertragsgemäß auf zukünftige Transaktionen mit dem jeweiligen 
TPA erhober) werden soll und

-  mögliche Belastungen der Geschäftsbeziehungen zu den jeweiligen TPA-Partnern bis hin 
zur Beendigung der Zusammenarbeit.

Sofern bei Abzug der Gelder alternative Sicherheiten gestellt werden, sind die zusätzlichen 
Kosten für die Inanspruchnahme der Sicherheit nach unserer Auffassung bereits als (unmittel
bare) Penalty zu verstehen, da sie nicht mehr von einem zukünftigen Handeln abhängen.

Vor dem Hintergrund, dass die Wirecard-Gesellschaften bei Abrufen finanzieller Mittel aus den 
Escrow Accounts eine Penalty zu zahlen haben, sehen wir Gründe, dass die Anforderungen an 
ein Demand Deposit iSd lAS 7.6 nicht erfüllt sind. Es ist vielmehr zu prüfen, ob die Finanzmit
tel auf den Escrow Accounts den Zahlungsmitteläquivalenten zuzuordnen sind.
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Der Konzernabschlussprüfer argumentierte im Rahmen der Besprechung am 9. März 2020
dagegen wie folgt:

-  die Anforderung, dass auch mittelbare, in die Zukunft gerichtete Penalties den Tatbestand 
des (ohnehin nicht im Standard verwendeten) Begriffs der „Penalties" erfüllen, ergebe sich 
weder aus dem Standard selbst noch aus der einschlägigen Kommentarliteratur.

-  Mit Verweis auf EY international GAAP 2020, Chapter 40, Abschnitt 3.4 wird wie folgt
argumentiert: Absatz 3 und Absatz 6 des Abschnitts machten klar, dass (mittelbare) Penal
ties lediglich zu einer Anhangangabe führen, statt die Eignung als Cash und Cash Equiva- 
lent in Frage zu stellen. Dabei wird explizit auf die Ausführungen in Absatz 6 Bezug ge
nommen. Dort wird folgender Aspekt aus ED/2014/6 dargestellt: Wenn Gelder, die bei 
einem Tochterunternehmen frei verfügbar sind und deshalb irri Konzemabschluss Cash 
und Cash Equivalent darstellen, an die Muttergesellschaft H^ansferiert werden (Repatriati- 
on) und dabei steuerliche Folgen entstehen, dann sollteij>''diese steuerlich^nfFoigen als 
„Disincentives" angegeben werden. / \

-  Daraus schließt das Engagement Team von EY, dass nri,ittelbare Folg^, wie im Beispiel
des EDs die steuerlichen Folgen, nur angaberelevant, ab>r nicht klassifizierun^retevant 
sein sollen. \  \

Dem ist Folgendes entgegenzuhalten:

-  Selbst wenn wir diesem Verständnis des Beispiels im ED folgen würden, was wir nicht 
tun, dann muss konstatiert werden, dass es sich uhp einen feD aus 2014 handelt, dessen 
diesbezüglicher Inhalt nicht umgesetzt 'Mjrde: lAS 7;BC 25: „However, in the light of the 
responses, the Board decided thatfurther wofkis needed before it can determine whether 
and how to finalise requirements fronTthat proposal."

Aus unserer Sicht sprechen folgende Argumente gegen die vorgenannte Argumentation des
Konzernabschlussprüfers.

-  Das Beispiel führt aus, dass es für den Adressaten nützlich sein kann, mittelbare Folgen 
(wie etwa steuerliche Belastungen), die bei Rückführung der Gelder innerhalb des Kon
zerns! von einem Land in ein anderes Land anfallen, zu kennen.

-  lAS 7-50A wie in ED/2014/6 proposed: „Additional Information may be relevant to an 
undefstanding of the liquidity of an entity. An entity shall consider matters such as re- 
strictlons that affect the decisions of an entity to use cash and cash equivalent balances, 
induding tax liabilities that would arise on the repatriation of foreign cash and cash equiva
lent balances. If these, or similar, matters are relevant to an understanding of the liquidity 
of the entity, those matters shall be disclosed."

-  Es ging in dem Beispiel nach unserem Verständnis um vorgeschlagene zusätzliche An
hangangaben für einen Sachverhalt, in dem die Gelder die Klassifizierung als Cash und 
Cash Equivalent erfüllen (weil die Gelder von der Tochter im Ausland frei verfügbar sind), 
aber mittelbare Folgen für den Fall der Rückführung in ein anderes Land entstehen. Diese 
Folgen schränken die Eignung als Cash und Cash Equivalent aber nicht ein. Im vorliegen
den Sachverhalt geht es davon abweichend aber um die Frage, ob die Gelder als Zah
lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu qualifizieren sind. Insofern kann die vorge
schlagene zusätzliche Anhangangabe nicht verwendet werden, um zu argumentieren, dass
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mittelbare Folgen immer nur zu Anhangangaben führen, nicht aber die Klassifizierung als 
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente einschränken können.

-  Die anderen Absätze im EY International GAAP, 2020, Chapter 40, Abschnitt 3.4, also 
Absatz 4 und 5, die uns der Konzernabschlussprüfe per E-Mail vom 9. März 2020 nicht 
sendete, zeigen zudem gerade Beispiele, in denen Gelder für bestimmte Risiken reserviert 
sind und daher gerade nicht als Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ausgewie- 
sen werden, sondern als „other financial asset". Sie können also als Unterstützung unse
rer Auffassung verstanden werden. Da allerdings die dem jeweiligen Sachverhalt zugrunde 
liegenden Details nicht vollständig klar werden, sind diese Beispiele auch nicht allein ent
scheidend für eine Würdigung.

-  Wir weisen auf die Ausführung im Absatz 3 des Abschnitts 3.4 hin; Dort wird im Hinblick 
auf Gelder, die auf einem Escrow Account liegen, deutlich gemacht, dass „in such circum- 
stances, it is necessary to consider the terms and conditions relating to the accoupt and 
the conditions relating to both the entity's and the counterparty's access to the funds with- 
in it to determine whether it is appropriate for the deposit to be classified in oash equiva- 
lents". Man geht daher offenbar davon aus, dass Gelder auf einem Escrow account die Kri
terien für demand deposits gar nicht erfüllen, weshalb hier gleich gefordert wird, die 
Kriterien eines Zahlungsmitteläquivalents zu prüfen. Auch an anderer Stelle im EY iGAAP 
2020 Chapter 40, Tz. 3.2.1 wird geschlussfolgert, dass die Unterscheidung zwischen de
mand deposits und Zahlungsmitteläquivalenten „largely irrelevant“ ist, „because amounts 
not classified as demand deposits may qualify as cash eqqivalents and end up being trea- 
ted in the same way. Thus, whether or not an amount meWs the definition of a cash

V
equivalent may become the more important determination. \

Die vorstehenden Überlegungen sind Im Zusammenhang mit den in den allgemeinen Überle
gungen zu dem Abgrenzungsbereich einer Strafe („Penalty") im Sinne der Definition eines 
demand deposits zu sehen. Wie bereits ausgeführt sehen wir Gründe dafür, dass der Begriff 
penalty weit auszulegeh ist.

Als Zwischenergebnis sehen wir damit auch für 2018 Gründe, die gegen eine Klassifizierung 
der auf den Escfow Accounts hinterlegten Gelder als Zahlungsmittel sprechen, da die Finanz
mittel insoweit (|lie Anforderungen an ein demand deposit iSd lAS 7.6 nicht erfüllten.

< '

b) ZahfgngsmitlfelÄgilivalente^^

\
Purpose Test.

Da die Treuhandverainbarungen Auszahlungen nur dann nicht zulassen, sofern Beträge durch 
einen Claim seitens der TPA-Partner nicht geblockt sind, können die jeweiligen Wirecard 
Gesellschaften mangels solcher Claims grundsätzlich über die finanziellen Mittel auf den 
Escrow Accounts verfügen. Tatsächlich ist jedoch auch unabhängig von vertraglichen Rege
lungen für die Beurteilung der Zweckbestimmung auf die Intention des Managements abzu
stellen. Wir verweisen insoweit auf unsere Ausführungen zu den Geschäftsjahren 2016 und 
2017.
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Entscheidend wird daher auch hier die Intention von Wirecard sein, die auf denn Escrow 
Account hinterlegten Einlagen zur Begleichung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen zu ver
wenden. Entsprechend der uns im Rahmen einer schriftlichen Vollständigkeitserklärung erteil
ten Auskünfte besteht jedoch keine Absicht, die Gelder auszahlen zu lassen, sodass vor dem 
Hintergrund Argumente dagegen sprechen, dass die Kriterien für das Vorliegen von Zah
lungsmitteläquivalenten nicht erfüllt sind, da diesbezüglich der Purpose Test des lAS 7 nicht 
erfüllt wird. Dieser verlangt, dass die Gelder gehalten werden, um kurzfristigen. Zahlungsver
pflichtungen nachzukommen, statt Investitionszwecke oder andere Zwecke zu erfüllen.

Zwar hat der Konzernabschlussprüfer argumentiert, dass die Gelder nicht zu Investitionszwe
cken auf dem Escrow Account gehalten werden. Diese Argumentation verkennt unseres 
Erachtens, dass es nicht ausreicht, dass das Geld nicht für Investitionszwecke gehalten wird, 
es muss vielmehr im positiven Sinne gerade deshalb gehalten, werden, um kurzfristige. Zah
lungsverpflichtungen zu begleichen. Die Tatsache, dass im 0ntersuchungszeijraum (mit 
Ausnahme geringfügiger Teilbeträge) keine Gelder ausgezahlt wurden, dies auch nicht vorge
sehen war oder ist, und dies auch entsprechend schriftlich von CEO und CEO erklärt wurde, 
spricht dafür, dass der notwendige Purpose Test jiicht erfüllt ist.

Auf Basis der dargestellten Argumentation seh^^ wir auch für'das Geschäftsjahr 2018 Argu
mente, die gegen eine Klassifizierung der auf deii^Escrqw Account hinterlegten Gelder als 
Zahlungsmittel oder Zahlungsmitteläquivalente spr^d^en,'"<ji die Einlagen keine Demand 
Deposits darstellten und auch hiepÖer Purpose Test^iner Kfaipsifizlerung als Zahlungsmittel
äquivalent entgegensteht. \ \

\
a) Notes Angaben

Wir verweisen auf. unsere Ausfü}^rungen zur1|ilanzierung zum 31. Dezember 2016.
) ■

Kapitalflussrechfuifigen

Sofern die Gesellschaft'die Zahlungen auf Escrow Accounts durch die TPA-Partner den vor
stehenden Argumenten folgend nicht als Zahlungsmittel klassifiziert hätten, würden erfolgte 
Zahlungen auf Escrow Accoun"ts durch die TPA-Partner auch nicht zu Zahlungsmittelzuflüssen 
führen und wären folglich somit auch nicht in der Kapitalflussrechnung als Zahlungsmittelzu- 
ffuss Im iRahmen der operativen Geschäftstätigkeit zu berücksichtigen. Die Begleichung der 
Provfsionsforderungen durch Einzahlung auf dem Escrow Account stellte einen nicht zah
lungswirksamen Vorgang da, der gemäß lAS 7.43 im Anhang anzugeben wäre.
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1.5.3.3 Abschlussprüfungen der Cardsystems Middle East und Wirecard UK & Ireland

Hinsichtlich der Frage, warum die Abschlüsse der Cardsystems Middle East sowie die Wire
card UK & Ireland angeblich nicht durch den Konzernabschlussprüfer geprüft worden seien, 
ergaben unsere diesbezüglichen Untersuchungen Folgendes:

Die Rechnungslegungsinformationen der Cardsystems Middle East sowie der Wirecard UK & 
Ireland wurden ausweislich der entsprechenden Konzernabschlussprüfungsberichte von EY 
Audit in den Jahren 2016 bis 2018 in die Prüfung des Konzernabschlusses unter Berücksichti
gung einer Teilbereichswesentlichkeit einbezogen („full scope").
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2 DetailuntersuchungsergeDnisse Digita 
Lenülng Buslness/Merchant Cash 
Advance

2.1 Ausgangssituation

2.1.1 Wirecard-Definitionen

Unter der Bezeichnung „Digital Lending Business^^" fasst die Wirecard ÄtS folgenct^ Produkte
zusammen:

Produkt

Fintech Loan

Erläuterung

-  Support F in t'^s 'w ith  liquidity for their own products
\

^  Offered as serVice in addition to WD platform, banking
\  \

7
/  l©6nse, etc

■V
Digital Credit .^Acijes^^Jiquidity'f ri^ working Capital for merchants

^S ^m ized  cretJilba^d on historical and future ex- 
pecte^ trinsactions, äs well as other scoring models
----- --------------------------------------

/  -  Early settlferpent to the merchant to improve liquidity
\.-

Scoring based on historic transactions and other scoring 
models

Merchant Casl>iWvänce 
(„MCA") \

Tabelle 21: Erläuterungen „Digital lending business" (Quelle: „Investor Presentation Q3/9M results, 
6. November 2019^^

\
Das MCK-Proclukt ist nach Darstellung von Wirecard dadurch charakterisiert, dass ein Acquirer 
den an e^nen Händter aüszu2ahlenden Betrag früher zur Verfügung stellt als dies üblicherweise 
im Rahmen des Settlements der Kartentransaktion der Fall wäre („Early settlement“ ). Die 
AuszaPityng des Betrags an den Händler erfolgt nach der Kreditkartenzahlung durch dessen 
Kunden uh<j teilweise gegen den Einbehalt einer zusätzlichen, neben sonstigen Gebühren 
vom ursprün^Üphen Zahlungsbetrag abzuziehenden Gebühr.

Definition „Digital Lending Business" gemäß der „Investor Presentation Q3/9M results, 6. November 2019", 
veröffentlicht unter https://ir.wirecard.eom/websites/wc/English/500/overview.html
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2.1.2 Veröffentlichungen im Internet und Presseberichterstattung und 
systematische Aggregation der Vorwürfe

Im Verlauf des Jahres 2019 wurden auf der Internet-Seite www.mca-mathematik.com ver
schiedene Dokumente veröffentlicht, in denen Vorwürfe in Bezug auf von der Wirecard zu
sammenfassend als „Digital Lending Business" bezeichnete Geschäftsaktivitäten erhoben 
worden sind.

Diese Vorwürfe lassen sich wie folgt systematisch aggregieren:

-  Angebliche Fragwürdigkeit der in den Geschäftsberichten und Investoren-Präsentationen 
ausgewiesenen Zahlenangaben zum „Digital Lending", insbesondere b^zögtieh des soge
nannten „Merchant Cash Advance"-Geschäfts (siehe dazu im EinzMnen Abschnitt 2.2)

-  Angebliche Fragwürdigkeit der rechtlichen Zulässigkeit des „Mefchant Cash Adv^ce"-
Geschäfts in der Türkei und Brasilien (siehe dazu im Einzelnen Abschnitt 2.3) /  \

-  Angeblich fragwürdiger Geschäftshintergrund bestimmter Kreditvergaben (siehe dazu i
Einzelnen Abschnitt 2.4) /  \

2.1.3 Hinweise von Dritten

In zwei an den Aufsichtsratsvorsitzenden der Wirecard AG garichteteh Schreiben von Vertre- 
tern von TCI Fund Management Limited \/Qm 4. Februar und vöm 9. Mär2 2020 wurden ver
schiedene, u. a bereits auf der Internet-Seite www.mc'a'^atherrtatik.com formulierte Vorwür
fe und Behauptungen aufgegpffen, Kopien diesör Schreiben wurden auch an die übrigen 
Mitglieder des Aufsichtsrajg sowie an KFMG gerichtet.

/
KPMG hat diese Fiinw%tse und Dokunnante in die Untersuchung einbezogen, soweit dies nach 
dem Ermessen KPMÖ^ür Zw e^e der Untersuchung geboten erschien.
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2.2 Veröffentlichte Zahlenangaben zum Merchant Cash 
Advance-Geschäft, u. a. in Brasilien und der Türkei

2.2.1 Vorwürfe

Im Zusammenhang mit veröffentlichten Zahlenangaben zum Merchant Cash Advance- 
Geschäft, u. a. in Brasilien und der Türkei wurden folgende Vorwürfe erhoben:

Quelle

mcajmathematik. com, 
AugüsK 2019: Letter to 

th^ Süpervisory Board^^

„ The issues regarding Wirecard's Merchant Cash Advance 
product are in two distinct areas:
1. The Management Board has been inconsistent in explainii 
the size of this lending, as well as where and how it is takii 
place. Conflicting Information has been offered during coi 
ny announcements and in meetings/calls with Investment 
analysts.
2. MCA-Mathematik. com has compelling evidprice demon- 
strating that the two countries in which Management has 
claimed MCA lending is most significant -  Brazifenä Turkey -  
cannot possibly be offering any meaningfui prograijime of this 
type.
In combination, these inconsistepcies strongly suggdpt that the 
Management Board is attemptihg to hide the truth of its MCA- 
lending Programme and disguise a "significant hole in thhbal-
ancesheet." \  ^__________________ >- ____ \ _____ _________
„Inconsistent disclosdres
The MCA prograpnme was first dischsed to Investors in No
vember 2018 ßt which time the balance was announced as 
€200M of lendihg. Management described this Programme as 
a reasonjör Cash flow being weaker than otherwise expected.
Over thä following qüarters, the size of the Programme grew, 
peakingßt the end of Of with lending of€400M.
During the recent results ahnouncement at the end of 02, the 
Management Board claimed the total amount had shrunk to 
€370M. pn  multiple occaslons, analysts have been told that 
most or ̂ t least 33 % (or €133M) was being lent in Brazil and 
Türkey, but this was backtracked in August 2019 when the 
firm claimed that 'Brazil and Turkey was a little bit under 1/3.

Tabelle 22' Vorwürfe in Bezug auf veröffentlichte Zahlenangaben zum Merchant Cash Advance-Geschäft

Demnach wurde zusammenfassend die Höhe und Zusammensetzung des Merchant Cash 
Advance Geschäfts im Rahmen der Veröffentlichungen der Gesellschaft in Frage gestellt.

mca-mathematik. com,
23. August 2019: Letter to 
the Supervisory Board^^

https://www.mca-mathematik.com/static/pdf/letter-230819.7997da22.pdf, abgerufen 5. November 2019 
https://www.mca-mathematik.com/static/pdf/letter-230819.7997da22.pdf, abgerufen 5. November 2019
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2.2.2 Untersuchungshandlungen

Zur Untersuchung der Vorwürfe wurden KPMG folgende wesentliche Unterlagen zur Verfü
gung gestellt:

-  Von der Wirecard erstellte Microsoft Excel-Datei, welche die Zusannnnensetzung der Zah
lenangaben innerhalb der Investorenpräsentation Q3 2019 darstellt;

-  Darlehensvertrag (Merchant Cash Advance Financing Agreennent) zwischen der Cardsys
tems Middle East und AI Alam Solution Provider vom 6. September 2018;

-  Darlehensvertrag (Merchant Cash Advance Financing Agreement) zwischen Wirecard 
Technologies und PayEasy Solutions vom 6. Juni 2018;

-  Abzüge aus Transaktionsdatenbanken der Wirecard Türkei, Wirecard Bräsilien 'und Hprmes 
I Tickets, welche u. a. die Transaktionsvolumina von für Kundea der genannten Gesell
schaften transferierten Zahlungen über einen beispielhaften Zeitraum darstelleji;

-  Nachweise über beispielhafte Zahlungsein- und -ausgänge der Wirecard Bank AG für dl^ Im 
Zusammenhang mit dem MCA-Geschäft stehenden öriginären Zahlungsverpflichtungen 
der Wirecard Türkei in Form von SWIFT-Nachrichtefi^äteen;

-  Schriftliche Erläuterungen der Wirecard AG über das Vergehen in Bezug auf die Herleitung
bzw. Aufbereitung der Zahlenangaben für die in den Voh/vürfen,genannten Investorenprä
sentationen. . ' \

•"-■v \
Zur Untersuchung der Vorwürfe hat KPMG'^^Mgendb Untersuch\|ngshandlungen durchgeführt:

-  Durchsicht der von der Wirecard AG im Unteteuchungszeltmum erstellten Vorstandsbe- 
Schlüsse sowie Aufsichtsratsprotokdlle- und Beschlüsse im Hinblick auf Merchant Cash 
Advance-bezogene Inbalte;

-  Nachvollzug der Prozessschritte der Wirecard zur Herleitung von veröffentlichten Zahlen
angaben zum> Merchant Cash Advance-Geschäft;

-  Untersuchung der von der Wirecard AG veröffentlichten Geschäftsberichte und weiteren 
Publikationen inh Hinblick auf Merchant Cash Advance-bezogene Inhalte;

-  Abstimmung der veröffentlichten Zahlenangaben mit den entsprechenden Ermittlungs- 
gruhdlagen; j

-  Einsichtnahme in Benutzeroberflächen von lokalen Datenbanken der Hermes I Tickets Pte 
Ltd, Chennäf (Indien), Wirecard Brazil S.A., Sao Paulo (Brasilien) sowie der Wirecard Öde
me ve Elektrohfk Para Hizmetleri A.?., Istanbul (Türkei).

Im Rahmen der Untersuchung wurden Gespräche mit den folgenden Personen geführt:

-  Jan m B H I i Chief Operating Officer, Wirecard AG, am 21. November 2019,

-  Stephan ■ § E f|| |,  Head of Accounting, Wirecard AG, am 25. November 2019, 8. Januar 
2020, 27. Januar 2020, 5. Februar 2020, 7. Februar 2020 und 11. Februar 2020,

-  Martin D ^ B H u n d  Gregor Ff 
25. November 2019,

Vertreter des Abschlussprüfers EY Audit, am
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-  Krishnan V. und Harish
2020,

-  Marcelo SH BÜ  David VfBPund Gustavo RI 
en), am 11. Februar 2020,

Hermes I Tickets Pte Ltd, Chennai (Indien), am 7. Februar 

Bi Wirecard Brazil S.A., Sao Paulo (Brasili-

-  Yigit und Yalgin Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.5„ Istanbul
(Türkei), am 11. Februar 2020.

2.2.3 Untersuchungsergebnisse

ln der Unterlage „Investor Presentation Q3/9M results, 6 NovemberdOIÖ" (im Folgenden 
„Investorenpräsentation") zur Vorstellung der Q3-Ergebnisse 2019 hat cHe Wirecard das 
Merchant Cash Advance-Geschäftsvolumen in folgendem L|<hfang angegebety'^

-  Q4 2018: EUR 285 Mio

-  Ql 2019: EUR 400 Mio

-  Q2 2019: EUR 370 Mio

-  Q3 2019: EUR 320 Mio

)

/

Auf Anfrage von KPMG am 19. November 2019 zur Zusammensetzung dieses Volumens 
wurde KPMG am 20. Dezember 2019 eine Microsoft ̂ xcel-Datej zur Verfügung gestellt, 
welche die Grundlage für die in der Investorenpräsentation veröffentlichten Zahlen enthalten 
sollte. Die Datei enthielt jedoch keine Details in Bezug aüf die Ermittlung und den Ursprung 
der in der Investorenpräsentation dargestellten Angaben, sondern lediglich eine nochmalige 
Widergabe der Zahlenangaben der Investorenpräsentation. Auf erneute Anfrage erhielt KPMG 
am 17. Januar 2020 eine weitere Microsoft Excel-Datei, welche einen höheren Detaillierungs
grad aufwies. Diese Microsoft Bxcel-Datei wurde hach den von Dagmar S lM lB B , Director 
Financial Processes der Wirecard AG, am 17. Januar 2020 erteilten Auskünften ausschließlich 
für Zweöke der Untersuchung durch KPMG von der Wirecard AG erstellt. Zum Zeitpunkt der 
Veröffeijtlichung der Zahlenangaben durch die Wirecard lag demnach keine weitere Dokumen
tation zu den Zahlenangabeh vor, die eine Herleitung untermauern kann. Im Rahmen der 
Untersuchung wurden KPMG weder Organisationsrichtlinien zur Definition noch zur Ermitt
lung derjMCA-Volumina vorgelegt.

\  l

Darüb,er hinaus wurde KPMG ein interner Aktenvermerk zur Erläuterung der Zahlenangaben 
vorgele^. Danach sollten die veröffentlichten Angaben zum Volumen von Merchant Cash 
Advance dör Erläuterung von Business Modellen dienen. Es handle sich nicht um ein definier
tes Produkt, sbndern um eine Mehrwertleistung die teilweise integraler Bestandteil der 
Dienstleistungen von Wirecard ist. Daher sei dieses Volumen eine Management-Schätzung, 
die auf verschiedenen Annahmen und Kalkulationen beruht. Diese wurden grob gerundet und 
spiegeln daher eher eine strategische Richtungsweisung wider. Demzufolge sei zu keiner Zeit 
geplant gewesen, diese im Geschäftsbericht aufzuführen.
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Die folgende Tabelle stellt eine Übersicht über die Zusamnnensetzung der in der Investoren
präsentation veröffentlichten MCA-Geschäftsvolumina auf Basis der hierzu erhaltenen Micro
soft Excel-Datei und der hierzu erteilten Auskünfte dar:

1 H erkunft I Q4 2018 1 Q l 2019 1 Q2 2019 1 Q3 2019

TEUR TEUR TEUR TEUR

Kreditlinien an AI Alam  
Solution Provider sowie  
PayEasy Solutions (TPA- 
Partner) 250.000 250.000 230.000 200.000

W irecard Brazil S.A. 0 85.000 85.000 85.000

W irecard Ödem e ve Elektronik  
Para Hizm etleri A.$. 5.000 5.000 5.000

Herm es 1 Tickets Pte Ltd 15.000 20.000 X 2Ö.-OÖO ■ 15.000

W irecard Bank AG 15.000 30.000 30.000 , /  15.000

davon: W irecard Ödem e ve 
Elektronik Para Hizm etleri A.$. 6.000 7.000 { 8.000

/  ' \  ’

C ’V*
Sum m e 285.000 3 9 0 ^ 0 0 \  370.000

Tabelle 23: Detaillierung der Zahlenangaben zunn Merchant C^sh Advance-G^^ohäft (Wirecard-ÜJ>^rsicht)

Nach den KPMG von Stephan 0  Head of Accounfipg der Wirecard ÄGi^ef Wire- 
card AG, am 27. Januar 2020 erteilten Auskünften wurden die MÖA-Volumina

1. einerseits durch Addition der den Unternehmen AI Alam Solution Provider und PayEasy 
Solutions eingeräumten und gezogenen Kreditlinien und andererseits

2. durch Schätzungen der MCA-Volumina der übrigen in der vorstehenden Übersicht genann
ten Wirecard-Gesellschaiten^^üf d^Grundlage von verschiedenen Schätzungsgrundlagen 
(u. a. Dauer der Vorfinanzierung)

\
ermittelt.

Zu 1) Kreditlinien an AI Alam Solution Provider sowie PayEasy Solutions (TPA-Partner):

Das auf diese TPA-Partner entfallende MCA-Volumen soll dabei jeweils dem bilanziellen 
Forderbagsbestiind der Wirecard AG gegenüber diesen TPA-Partnern entsprochen haben, das 
heißt den von diesen TPA-Partnern gezogenen Kreditlinien. Im Geschäftsjahr 2018 wurden AI 
Alam Solution Provider von der Wirecard AG eine unbesicherte Kreditlinie i. H. v. EUR 150 Mio 
sowie PayEasy Solutions eine unbesicherte Kreditlinie i. H. v. EUR 100 Mio zur Verfügung 
gestellt. Aus den Kreditverträgen ergibt sich als Verwendungszeck jeweils „Merchant Cash 
Advance".

KPMG wurde keine Übersicht über die Kunden, denen diese Mittel in Form von Merchant 
Cash- Advance durch den jeweiligen TPA-Partner gewährt wurden, vorgelegt.

In einer entsprechenden Dokumentation zusammengefasste und durch Wirecard bewertete 
Nachweise über eine Prüfung und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse der TPA- 
Partner durch Wirecard lagen für den Untersuchungszeitraum nicht vor. Insbesondere wurden
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uns keine in einem strukturierten Prozess vorgenommenen Analysen der wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Kreditnehmer (TPA-Partner) vorgelegt (z. B. inhaltliche Auswertungen von 
Jahresabschlüssen etc.).

Zu 2) Wirecard Brazil S.A., Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Hermes I 
Tickets Pte Ltd, Wirecard Bank AG

Die auf der Basis von Schätzungen ermittelten MCA-Volumina der übrigen in der oben ste
henden Tabelle aufgeführten Wirecard-Gesellschaften wurden nach den KPMG vom Head of 
Accounting der Wirecard AG, Stephan ■ !  EVB, am 27. Januar 2020 erteilten Auskünften von 
den in den Ländern Brasilien, Türkei und Indien tätigen Wirecard-Gesellschaften per E-Mail an 
die Wirecard AG übermittelt. Die übermittelten Zahlen stammten nach den KPMG von Ste
phan von Erffa am 27. Januar 2020 erteilten Auskünften aus Auswertungen von Transaktions
daten dieser Wirecard-Gesellschaften, die insoweit auf der/Ebene der Wirecard AG nicht 
verifiziert worden seien. Die MCA-Volumina wurden nach den KPMG von Stephan'von Erffa 
am 27. Januar 2020 erteilten Auskünften unter Verwendung von Schätzparametern zum 
Umfang von „Early Settlements" u. a. auf Basis Von Transaktionsdaten und der Dauer von 
Vorfinanzierungen geschätzt.

Nach den KPMG von Stephan V i  E ® f erteilten Auskünften waren entsprechende Schätzun
gen zur Ermittlung der MCA-Volurnina erforderlich, da das Mprchant Cash Advance-Volumen 
weder aus den Aufzeichnungen cler Buchhaltung noch aus den vervyendeten, jeweiligen 
„Payment Platforms" ersichtlich gewesen sei. Nach eihem KPMG vorliegenden Aktenvermerk 
seien diese Schätzungen erfolgt, da es sich nicht um ein definiertes Produkt handele, sondern 
um eine Mehrwertleistung, die teilweise integraler Bestandteil der Dienstleistungen von 
Wirecard sei. Daher sei dieses Vplumen ein'b Management-Schätzung, die auf verschiedenen 
Annahmen und Kalkulationen beruht. Diese wurden grob gerundet und würden daher eher 
eine strategische Richtungsweisung widerspiegeln.

Ursächlich hierfür sei insbesondere, dass die betreffenden Wirecard-Gesellschaften lediglich 
Zahlungen an ihre (Händler-)Kunden weiterleiteten, nachdem sie selbst die entsprechende 
Liquidität von den jeweiligeTt Acquiring-Banken erhalten hätten.

Aus diesem Grund ist das Merchant Cash Advance-Volumen insbesondere im Hinblick auf 
Brasilieni und die Türkei auch nicht als Differenz zwischen den Forderungen und Verbindlich
keiten aus dem Acquiring-Geschäft aus den jeweiligen Jahresabschlüssen dieser Wirecard- 
Gesellschaften ersichtlich.

Zur Verifikation der erhaltenen Aussagen und zur Überprüfung der Angemessenheit der ver
wendeten Schätzparameter hat KPMG am 5., 7. und 11. Februar 2020 Befragungen von 
Mitarbeitern der Wirecard Brazil S.A., Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.§, 
Hermes I Tickets Pte Ltd und Wirecard Bank AG durchgeführt. Nach den uns erteilten Aus
künften basieren die Schätzungsgrundlagen teilweise auf Expertenschätzungen des Manage
ments lokaler Wirecard-Gesellschaften (u. a. zur Dauer der Vorfinanzierungen).
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Am 19. April haben wir weitere Unterlagen erhalten, welche Nachweise einer detaillierteren 
Validierung der angenommenen Schätzparameter darstellen sollen. Aufgrund des genannten 
Charakters einer Schätzung der Zahlenangaben haben wir für diese am 19. April 2020 erhalte
nen Unterlagen keine weiteren Untersuchungshandlungen durchgeführt.

Vor diesem Hintergrund konnten uns keine Übersichten zu Kunden zur Verfügung gestellt 
werden, die zu den jeweiligen Stichtagen Merchant Cash Advance erhalten haben. Daher ist 
eine detaillierte Beurteilung der Angemessenheit und Richtigkeit der im Rahmen der „Investor 
Presentation Q3/9M results, 6. November 2019" veröffentlichten Merchant Cash Advance- 
Volumina nicht möglich.

Das in der Investorenpräsentation für Ql 2019 ausgewiesene Merchant Cash Advance- 
Volumen (i. H. v. EUR 400 Mio.") weicht um EUR 10 Mio von der Microsoft’Excel-Datei zur 
Zusammensetzung des Merchant Cash Advance Volumens , in welcher für das betrejfende 
Quartal ein Wert von EUR 390 Mio ausgewiesen ist, ab. Dieses sdi nach den uns erteiltent
Auskünften darauf zurückzuführen, dass die veröffentlichten Merqhant-Cash Ad\mnce Voluhrti- 
na lediglich grob gerundet wurden. , \

2.3 Rechtliche Zulässigkeit des Mensh ^ t  €,ash Advance-
Geschäfts in der Tüdflii^nd Brasihî n

2.3.1 Vorwürfe

Im Zusammenhang mit rechtlichen ^lässigkeit o*s Merchant Cash Advance-Geschäftes 
in der Türkei und Brasilien wurde die folgenden Vorwüi^e^oben:

„ Deloitte audit^accounts för.Wirecard Turkey showjust 
€2.3M in revenae for 2018, and no net lending to merchants is 
shown. In addithn, an opinion frorn a naspected and experi- 
enced Turkish lawyer States that MCA as described by Wire- 
carcfiß illegal in i

mca-mathematik. com,
23. August 2019: Letter to 
the Supervisory Board̂ ®

^urkey.

"The lack.of len'ding in Brazil was also highlighted given Wire- 
card Brazil did not have the necessary acquiring license, so 
could not lend ffom its balance sheet".

mca-mathematik. com,
15. Januar 2020: Letter to 
the Supervisory Board^^

Tabelle 24: VorwürfeTn Bezug auf die rechtliche Zulässigkeit des Merchant Cash Advance-Geschäfts in 
der Türkei uhd Brasilien

Demnach wurde die rechtliche Zulässigkeit der Geschäftsaktivitäten der Wirecard in der Türkei 
und Brasilien in Zusammenhang mit dem Merchant Cash Advance-Produkt in Frage gestellt.

https://www.mca-mathematik.com/static/pdf/letter-230819.7997da22.pdf, abgerufen am 5. November 2019 
https://www.mca-mathematik.com/static/pdf/brazil-update.64690516.pdf, abgerufen am 18. April 2020
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Zur Untersuchung der Vorwürfe wurden KPMG folgende wesentliche Unterlagen zur Verfü
gung gestellt:

-  Screenshots für die Abwicklung einer beispielhaft ausgewählten Kreditkartentransaktion 
durch die Wirecard Ödenne ve Elektronik Para Hizmetleri A.5., Istanbul (Türkei),

-  Nachweise über beispielhafte Zahlungsein- und -ausgänge der Wirecard Bank AG für die inn
Zusammenhang mit dem MCA-Geschäft stehenden originären Zahlungsverpflichtungen 
der Wirecard Türkei in Form von SWIFT-Nachrichtensätzen sowie zusammenfassendes 
Memorandum einer Rechtsanwaltsgesellschaft vom 6. Dezember 2019 mit den wesentli
chen Ergebnissen einer im Zeitraum Juli bis September 2015,erfolgten anwaltlichen Bera
tung in Bezug auf die Zulässigkeit des von der Wirecard iri sier Türkei betrieb|nen Ge
schäfts mit „MCA-Bezug". /

2.3.2 Untersuchungshandlungen

isLZur Untersuchung des Vorwurfs hat KPMG folgende Unteifeuchungshandlpngen dufchgeführt:

-  Untersuchung der von der Wirecard AG im liiltersuchun^sieitraum veröffentlj£^hten Ge
schäftsberichte und weiterer Publikationen Hinblick aufVIercliant Cash^Aävance-
bezogene Inhalte, \   ̂ , ‘

\
-  Durchsicht der von der Wirecard AG im Untersii^hung^zeitraum erstellten Vorstandsbe

schlüsse sowie Aufsichtsratsprötokolle und -besdblüsse \fn Hinblick auf Merchant Cash 
Advance-bezogene Inhalte, - \

-  Durchsicht des zusammenfassend^n Memömr^dums'ißiner Rechtsanwaltsgesellschaft vom 
6. Dezember 2019 mit den wesentlidlen Ergebnissen einer im Zeitraum Juli bis Septem
ber 2015 erfolgten anwaltlichen Beratung in Bezug auf die Zulässigkeit des von der Wire
card in der Türkei betriebenen Geschäfts nhlt „MCA-Bezug sowie

-  Beurteijung der Nachvolizjehbarkeit der in Bezug auf die Zulässigkeit der Merchant Cash 
Advance-Geschäftsaktivitäten der Wirecard in der Türkei eingeholten anwaltlichen Bera
tung.;

Im Rahnien der Untersuchung wurden ferner insbesondere Gespräche mit:

-  Jan M f l B I I  Chief Operating Officer der Wirecard AG, am 21. November 2019,

-  Stefan ES« Head of Accounting der Wirecard AG, am 25. November 2019, am 
27. Januar 2020 sowie am 5. Februar 2020,

K Vertreter des Abschlussprüfers EY Audit, am-  Martin Gregor F|
25. Novenhber 2019 sowie

-  Yigit KfBPund Yalgin Mitarbeiter der Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetle
ri A.5., Istanbul (Türkei), am 11. Februar 2020 geführt.

Im Rahmen dieser Gespräche erhaltene, für die Untersuchung relevante Informationen wur
den bei der zusammenfassenden Darstellung der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt.
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Die Wirecard Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.S., Istanbul, Türkei („Wirecard Türkei"), 
war im Untersuchungszeitraum in der Türkei als Payment Service Provider tätig. Die Wirecard 
Türkei war zur Erbringung von Zahlungsdienstleistungen durch die Banking and Supervision 
Agency (BRSA) in der Türkei lizensiert, jedoch nicht zur Übernahme von Garantien oder zur 
Gewährung von Krediten.

Vor dem Hintergrund der Änderung der Gesetzeslage im Juni 2013 (Law on Payment and 
Security Settlement Systems, Payment Services and Electronic Money Institutions, No. 6493 
vom 27. Juni 2013) beauftragte die Wirecard eine Anwaltskanzlei mit der Erarbeitung von 
Handlungsalternativen zur möglichen Ausgestaltung das Merchant Cash Advance -Geschäfts 
im Einklang mit der nunmehr geltenden Gesetzeslage.

Ausweislich des Memorandums vom 6. Dezember 2019, das die Ergebnisse der Böratuhg 
durch die Anwaltskanzlei im Jahre 2015 zusammenfasst, waren vörzeitige Auszählungen nur 
an Kunden mit Sitz außerhalb der Türkei („International rperchants") vorgesehen. Für diese 
Kunden sollte die Wirecard Bank als Acquirer eingebunden werden und das MCA-Geschäft 
mit den „International merchants" ausschließlich in d ieW  Rollenkonstellation betrieben 
werden. Für die in der Türkei ansässigen Kunden („Domestic merchants") sollte durch die 
lokale Wirecard-Gesellschaft jeweils nur eine Weiterleitung bereits erhaltener Zahlungen von 
Acquiring-Banken erfolgen, was mit der vorliegenden Lizenz vereinbar sei.

Im Rahmen der Untersuchung hat KPMG die Nachvolteiehbarkdit der im Memorandum der 
von Wirecard beauftragten Rechtsanwaltsgesellschaft zusammehgefassten Ergebnisse beur
teilt. KPMG kam im Hinblick auf die Angemessenheit der Ausgestaltung des Merchant Cash 
Advance-Geschäfts mit internationalen K|jnden („International merchants") unter Einbezie
hung der Wirecard Bank zu der Einschätzung, dass die Geschäfte mit internationalen Kunden 
in der Türkei rechtlich zülässig waren.

Für in der Türkei ansässige Kunden der Wirecard Türkei wurden im Untersuchungszeitraum 
nach den KPMG diirch Mitarbeiter der Wirecard Türkei erteilten Auskünften Zahlungen stets 
-  auch im Falle eines „Early settlemänt" im Sinne des MCA-Produkts -  erst dann an ihre 
(Händler-)Kundeh weitergeleitet, nachdem die Wirecard Türkei selbst die entsprechende 
Liquidität von den entsprechenden Acquiring-Banken erhalten hatte. Zur Überprüfung dieser 
Aussage hat KPMG im Rahmen einer am 5. Februar 2020 mit Yigit K lH Iund Yalgin H(MB^ 
Mitarbeiter der Wirecard Türkei, geführten Videokonferenz Einsicht in die Benutzeroberfläche 
der entsprechenden „Payment Platform" genommen und sich anhand ausgewählter Transak
tionen davon überzeugt, dass eine Auszahlung ausweislich der Daten der „Payment Platform" 
erst nach Erhalt der entsprechenden Zahlungen durch die jeweiligen Acquiring-Banken erfolg
te.

In Brasilien wurde das MCA-Produkt von der als Payment Service Providers lizensierten Wire
card Brazil S.A., Sao Paolo auskunftsgemäß nur denjenigen Händlern angeboten, für welche 
die jeweiligen Acquiring-Partner entsprechende Zahlungen an die Wirecard Brazil weitergelei
tet haben. Damit liegt nach den uns erteilten Auskünften nur eine Weiterleitung erhaltener 
Zahlungen und keine Kreditvergabe vor.

2.3.3 Untersuchungsergebnisse
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Vor dem Hintergrund dieser Ausgestaltung sind vorzeitige Settlements im Sinne des Mer- 
chant Cash Advance-Geschäfts der Wirecard nicht als Differenz zwischen den Forderungen 
und Verbindlichkeiten aus dem Acquiring-Geschäft in den Abschlüssen der jeweiligen Wire- 
card-Gesellschaften ersichtlich.

Zusammenfassend ergab die Untersuchung von KPMG keine Hinweise auf die rechtliche 
Unzulässigkeit der diesbezüglichen Geschäftsaktivitäten.

2.4 Geschäftshintergrund bestimmter Kreditvergaben

2.4.1 Vorwürfe

Im Zusammenhang mit bestimmten Kreditvergaben wurden folgende Vorwürfe erhpben:

Quelle

mca-mathema-
tik.com,
9. September 2019: 
Is Wirecard round 
tripping with Singa- 
pore entities?^®

„oCap has multiple dose ties to Wirecard, mal<ing the timingW their 
MCA business launch interesting: oCap was formerly known as Senjo 
Trading. Wirecard lent €25M to Senjo Group, a related business, in May 
2017. Senjo was also widely reported as being a niaterial driver of 
Wirecard revenues, EBITDA and receivables. (...)
The FT has previously reported that Senjo (now oCapjpad significant 
unpaid receivables at Wirecard and that a substantiaj pörtion of their 
revenues and EBITDA corne from Senjo. It seems reasohable to con- 
clude that Wirecard \â s the 3rd party that lent the €115M to Senjo. If 
any of this money bas made it bqck to Wirecard to pay-off the receiva
bles that are owed by Senjo/oCaß -  that would be round-tripping."

„ (...) business purpose of theß115M loan made to oCap Management mca-mathema-
tik.com,
9. September 2019: 
Letter to the Legal 
Advisor of the Su- 
pervisory Board®®

Pte, formprly Senjo Trading, in Singapore in 4Q2018? (...) 
oCap Claims to have originated $W0M of MCA lending in 2017. This 
seems anlikely, as oCap hsd assets of only $25M in 402017 and all 
revenueß reported in their audited accounts came from 'Ship manage
ment Services' with zero revenues from 'interest income'. For all of 
2018, oCap produced $6M in total revenue. We do not understand how 
it is then that oCap could be a responsible partner/counterparty for over 
eWOMöfioans. (...)
(...) substantial loan to a related party with negligible revenues from 
financial services/payments and previously reported delinquent receiv
ables? If ahy of the funds loaned to oCap returned to Wirecard to pay 
down receivables, that is the definition of 'round-trip' transactions and 
could constitute accounting fraud. "

Tabelle 25: Vorwürfe in Bezug auf den Geschäftshintergrund bestimmter Kreditvergaben, insbesondere 
an oCap Management

https://www.mca-mathematik.com/ocap-senjo/, abgerufen am 5. November 2019
https://www.mca-mathematik.eom/static/pdf/letter-090919.e72b9439.pdf, abgerufen am 5. November 2019
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Insbesondere wird somit der Geschäftshintergrund von möglicherweise an oCap Manage
ment Pte. Ltd, Singapur vergebenen Darlehen in Frage gestellt.

2.4.2 Untersuchungshandlungen

Zur Untersuchung der Vorwürfe wurden KPMG folgende wesentliche Unterlagen zur Verfü
gung gestellt:

-  Darlehensvertrag zwischen der Wirecard Bank und Senjo Trading vom 15. Dezember 2016,

-  Darlehensvertrag zwischen der Wirecard Bank und oCap Management vom 31. Januar 
2018,

-  Vorstands- sowie Aufsichtsratsbeschlüsse der Wirecard Bank AG/'

-  Kreditvorlagen und -beschlüsse sowie diesen zugrunde liegend^ Informationen jfc0r<|ie
wirtschaftlichen Verhältnisse von Kreditnehmern im Zusammei^hang mit Darlehen, dieN 
dem sogenannten „strategischen Kreditportfolio" der Wirecard^^Bank AG zugeordnet wer
den sind, X,

-  Berichte der Jahresabschlussprüfer der Wirecard Bahk ÄQ über die Prüfung cter Jahresab
schlüsse 2016, 2017 und 2018, \

-  Vorstandsbeschlüsse sowie Aufsichtsratsprotokolle der Wirecard AG,

-  Darlehensverträge zwischen der Wirdcard Asia Holding und oCap Management sowie

-  geprüfte Jahresabschlüsse dproCap Management. .

' X  \
Zur Untersuchung der Vorwürfe hat KPMG folgende Untersuchungen durchgeführt:

-  Durchsicht der Vorstandsbeschlüsse sowie Aufsichtsratsprotokolle und -beschlüsse im 
Hinblick auf Merchaht Cash Advance-bezogene Inhalte;

-  Durchsicht d^r Berichte der Jahresabschlussprüfer der Wirecard Bank AG über die Prüfung 
der Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018;

-  Durchsicht dpr zwischen der Wirecard Bank AG bzw. der Wirecard Asia Holding Pte. Ltd. 
und relevanten Kreditnehmern (insbesondere oCap Management) geschlossene, im Unter
suchungszeitraum geltenden Kreditverträge sowie

-  Analyse der entsprechenden Beschlussvorlagen der Wirecard Bank AG.

Im Rahmen der Untersuchung wurden ferner insbesondere Gespräche mit:

§■, ehemaliger Chief Financial Officer der Wirecard Bank, am 5. Dezember-  Rainer V\Im 
2019;

-  Alexander Chief Financial Officer, und Daniel H|
der Wirecard Bank, am 9. Januar 2020;

y Chief Executive Officer
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-  Carlos-Dieter H f l U  Chief Executive Officer, Lilian Teo, Chief Financial Officer, und Jan 
StiBM * Chief Risk Officer von oCap Management, am 22. Januar 2020 sowie

-  Jan , Chief Operating Officer der Wirecard AG, am 17. Februar 2020;

geführt.

Im Rahmen dieser Gespräche erhaltene, für die Untersuchung relevante Informationen wur
den ebenso wie Erkenntnisse aus durchgeführten Hintergrundrecherchen bei der zusammen
fassenden Darstellung der Untersuchungsergebnisse berücksichtigt.

2.4.3 Untersuchungsergebnisse

2.4.3.1 Strategisches Kreditportfolio /
i \  I

Die Wirecard AG hat nach den KPMG vorgelegter) Unterla^n ynd erteilten Auskünften im 
Untersuchungszeitraum mehrere Darlehen über ihre Tochtef'Slöseyschaften an Geschäfts
partner vergeben, mit welchen sie wiederum über andere Tochtergesellschaften in aktiven 
Geschäftsbeziehungen steht. Die Vergabe erfolgte inst)esondere üT>er die Wirecard Bank AG 
sowie über die Wirecard Asia Holding.

Aus der Perspektive der Wirecar^d Bank AG entwickelte sich geftiäß den KPMG vorgelegten 
Unterlagen im Zeitraum von 2015 bts 2018 ein einerseits diese Darlehen und andererseits 
Kredite an Kreditvermittjungsplattformfen umfassendes, Sogenanntes „strategisches Kredit
portfolio" mit einem Bruttokreditvolumeftvon ca. EUR 180 Mio (Stand: 31. Dezember 2018). 
Für in diesem Portfolio der Wirecard Bank AG enthaltene Darlehen stellte die Wirecard AG 
teilweise Sicherheiten in Form vpn selbstschuldnerischen Bürgschaften, welche sich zum 
31. Dezember 2018 auf insgesamt ca. EUR 95 Mio beliefen.

Im Rahmen der Untersuchung hat KPMG nach eigenem Ermessen weitere wesentliche 
strategische Kreditvergaben der Wirecard Bank hinsichtlich ihres Geschäftszwecks anhand der 
KPMG zjjr Verfügung gestellten Kreditunterlagen beurteilt. Diese umfassten die Darlehens
vergaben an WPS MEA Holding Ltd. i. H. v. EUR 3 Mio, Aviatec Holding S.A. i. H. v.
EUR 6 Mio, ßijiipay Pte. Ltd. i. H. v. EUR 11,25 Mio sowie an Senjo Group Pte. Ltd. i. H. v.
EUR 25 Mio. Bei diesen Darlehensvergaben handelte es sich jeweils um Finanzierungen von 
im Zählungsdienstleistungsgeschäft tätigen Holding-Gesellschaften.

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse lagen der Wirecard Bank neben Jahresab
schlüssen der Holding-Gesellschaften insbesondere Planungsrechnungen und Business Pläne 
hinsichtlich der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklungen vor. Die Besicherung erfolgte 
jeweils über Bürgschaften der Wirecard AG. Bei einzelnen durch Bürgschaften der Wire
card AG besicherten Engagements sind im Untersuchungszeitraum Leistungsstörungen 
aufgetreten. Eine zeitnahe Ziehung der als Sicherheit von der Wirecard AG gewährten Bürg
schaften konnte KPMG aus den Kreditunterlagen nicht erkennen. Im Laufe der Untersuchun
gen durch KPMG wurde Ende 2019 in einem Fall die Ziehung einer Bürgschaft der Wire
card AG vorgenommen.
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Das im folgenden Abschnitt behandelte, in verschiedenen Presseartikeln thematisierte Darle
hen an die Firma oCap Management Pte. Ltd., Singapur, war im Untersuchungszeitraum 
Bestandteil des strategischen Kreditportfolios der Wirecard Bank AG.

2.4.3.2 Darlehen an oCap

Bei oCap handelt es sich nach den Ergebnissen der Hintergrundrecherchen von KPMG um ein 
Unternehmen, das bis zum 9. Oktober 2017 unter Senjo Trading Pte. Ltd., Singapore, firmier
te. Senjo Trading war bis zum Erwerb sämtlicher Anteile durch Lora Limited, Douglas, Isle of 
Man, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Senjö Group Pte Ltd., Singapur, zu der auch der 
TPA-Partner der Wirecard-Gruppe, die Senjö Payments Asia Pte. Ltd., gehörte. Laut Auskunft 
von Carlos-Dieter H B B ,  CEO oCap Management, am 22. Januar 2020 wurden die Anteile 
der Lora Ltd. im November 2018 an Delphinium Capital Plc, Isle of fyian, weiterveräußert.
Nach den KPMG durch Carlos-Dieter H tB H  und Jan M B B B i erteilten Auskünften ist die 
Swiss Life (Singapur) Pte. Ltd., Alleineigentümer der Delphinium Capital Plc und,profitiere 
daher von der Geschäftsentwicklung von oCap. Die von KPMG hierzu durchgeführten Hint^r- 
grundrecherchen konnten die Eigentumsverhältnisse von oCap Management bestätigen,, nicht 
aber die wirtschaftlich Berechtigten von Delphinium Capital anhand öffentlich verfügbarer 
Registerinformationen verifizieren. Ausweislich der KPMG als Kopie vorgelegten Selbstaus
kunft des corporate secretary von Delphinium Capital - First Names Ltd. sei die Swiss Life 
(Singapore) Pte. Ltd zu über 99 % an Delpjiinjum Capital beteiligt. Darüber hinaus weist der 
Jahresabschluss von oCap Management zum 31. Dezember 2018 die Swiss Life (Singapore) 
Pte. Ltd. als alleinigen Anteilseigner von Delphinium. Capital auh.

Laut Auskunft von Carlos-Dieter H flB R  CEO oGap Management, am 22. Januar 2020 betrieb 
oCap im Untersuchungszpitraum (im voMiegenden Fall im Zeitraum zwischen dem 
1. November 2017 und dem 31. Dezember 2018) im Wesentlichen Geschäfte mit kurzlaufen
den Vorfinanzierungen'von Zahlungen aus Kreditkartentrahsaktionen. Ausweislich der KPMG 
vorliegenden Jahresabschlüsse hat oCap am 13. April 2018 die wesentliche Geschäftsausrich
tung von „General Wholesale trade of crude oil and other oil products“ hin zu „Data analytics, 
Processing and felated activities and other credit agencies" geändert. Bei den Kunden von 
oCap handelt es sich gemäß Aussage von Jan M S H M , COO der Wirecard AG, sowie gemäß 
den Vertretern von oCap zu ca. 60 % um Wirecard-Kunden in Asien. Nach den KPMG von Jan 
M llM B t am 17L Februar 2020 erteilten Auskünften hat die Wirecard Kunden an oCap verwie
sen und in deren Folge habe oCap Vorfinanzierungsgeschäfte mit diesen Wirecard-Kunden 
abgeschlossen. Vertragliche Vereinbarungen zur Vermittlung bzw. Weiterleitung von Kunden 
zwischen Wirecard und oCap bestünden im Untersuchungszeitraum nicht. Gemäß einer 
KPMG am 4. Februar 2020 von der Wirecard AG zur Verfügung gestellten schriftlichen Bestä
tigung resultierten aus der Weiterleitung von Kunden an oCap Management in den Jahren 
2016 bis 2018 keine Umsatzerlöse. Eine Übersicht der an oCap im Untersuchungszeitraum 
weitergeleiteten Kunden bzw. Merchants wurde KPMG nicht zur Verfügung gestellt.
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Zu der Frage, weshalb Wirecard das von oCap betriebene Finanzierungsgeschäft im Untersu
chungszeitraum (und darüber hinaus) nicht selbst betrieben habe, wurde KPMG von Jan 
M flB B I, COO der Wirecard AG, am 17. Februar 2020 mi-tgeteilt, dass oCap (anders als 
Wirecard) über eine „intelligente IT-Plattform" verfüge, mit deren Hilfe das MCA-Geschäft in 
Singapur sowie zukünftig auch in weiteren asiatischen Ländern effizient abgewickelt werden 
könne. Wirecard beabsichtigte gemäß Aussage von Jan M f lIH Ia m  17. Februar 2020 in der 
Region nicht in einer Weise tätig zu werden, die zu einer (lokalen) regulatorischen Einstufung 
als Bank hätte führen können.

Auch die Durchsicht der Unterlagen zu einem im Dezember 2018 vom Aufsichtsrat der Wire
card AG gefassten Beschluss über eine sogenannte „Partner-Kreditlinie" i. H. v. insgesamt 
EUR 500 Mio, in welchem die bestehende oCap-Kreditlinie Erwähnung findet, enthielt hierzu 
keine näheren Informationen bzw. Beweggründe.

Die Wirecard Bank AG gewährte oCap in den Jahren 2017 und 2018 zwei teilweise dgrch 
Finanzgarantien der Wirecard AG besicherte Darlehen mit vereinbarten Zinssätzen zwischen 
3,5 % und 8,0 % i. H. v. insgesamt EUR 25 Mio. Aus den KPMG vorgelegten Unterlagen ist 
als Verwendungszweck für diese Kredite jeweils die Finanzierung der operativen Geschäftstä
tigkeit von oCap ersichtlich. Ursprünglich war eipes ^er Darlehen durch eine anteilige Verpfän
dung von Unternehmensanteilen der Kalixa Payrhent Group Ltd. teilbesichert, nachdem dieses 
Unternehmen im Jahr 2017 von der Senjö Group erworben worden war. Diese Übernahme 
wurde seinerzeit auch durch die Wirecard Bank AG f^anziert.

In den Kreditbeschlüssen zur Darlehensvergabe an oCaf  ̂wird darauf hingewiesen, dass die 
Kreditvergabe auch aus strategischen Überlegungen des Vorstands der Wirecard AG erfolgte. 
Die Wirecard Bank AG führt in den Kreditvorlagen diesbezüglich folgenden Grund für das 
Eingehen des Engagements aus:

wwm

„ Die WDB [Wirecard Bank AG] sieht sich auch als Dienstleister für nahestehende Per- 
sonen und Unternehmen der Wirecard AG, die auf anderen Geschäftsfeldern erfolgreich 
nuit dem Konzern Zusammenarbeiten. In diesem Fall soll auf Empfehlung von Henry 
Ö'tKKKBdie eben genannte Gesellschaft [oCap Management Pte. Ltd.] gefördert wer
den. Nach Auskunft von Henry O ' d H i  besteht eine hohe Nachfrage von Geschäften 
d îpser Art in dieser Region Und vor allem in dieser Größenordnung, da ortsansässige 
Banken nur wesentlich höhere Beträge finanzieren. "

I
HenrV O 'M lÜ t  findet innerhalb der Kreditbeschlüsse auch In den Ausführungen über die 
Beurteilung des Engagements Erwähnung. Sinngemäß führt die Wirecard Bank AG aus, dass 
der Vorstand der Wirecard AG in den Bereichen Payment Service Provider-Dienstleistungen 
und Acquirlng-Geschäft eng mit Henry O 'M B H I zusammenarbeitet. Henry O 'f lH H  sei 
dem Vorstand der Wirecard AG persönlich bekannt und von zweifelsfreier Integrität.

Darüber hinaus hat die Wirecard Asia Holding Pte. Ltd., Singapur, oCap im Jahr 2018 mehrere 
unbesicherte Kredite mit vereinbarten Zinssätzen zwischen 3,8 % und 6,0 % in einem Ge
samtvolumen von EUR 115 Mio mit einjähriger Laufzeit zu Zwecken des „Merchant Cash 
Advance-Geschäfts" gewährt. Bis zum 23. September 2019 waren fällige Zinsen i. H. v.
EUR 2,375 Mio aufgelaufen, die bisher nicht gezahlt wurden. Sämtliche fällige Darlehensver
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einbarungen wurden im Rahmen eines Vorstandsbeschlusses am 23. September 2019 den
noch um ein weiteres Jahr prolongiert. Unterlagen in Bezug auf eine Analyse der wirtschaftli
chen Verhältnisse des Kreditnehmers oCap Management, auf deren Basis das Darlehen der 
Wirecard Asia Holding ausgereicht bzw. verlängert wurde, wurden KPMG nicht zur Verfügung 
gestellt.

Ausweislich der Geschäftsberichte von oCap für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 stellten 
diese Darlehen wesentliche Refinanzierungsquellen für das operative Finanzierungsgeschäft 
der Gesellschaft dar.

Wir weisen darauf hin, dass nach den Ergebnissen der Hintergrundrecherchen von KPMG der 
amtierende CEO und Managing Director von oCap, Carlos-Dieter HflBB> im Zeitraum vom 
1. Juni 2017 bis zum 27. Januar 2018 als Managing Director der Wirepard Technölogies fun
gierte und mit Brigitte H |B I^ A fH i|  verheiratet ist. Brigitte HHB|^Al(HI[|>st Geschäftsfüh
rerin der Wirecard Global Sales GmbH sowie der Wirecard Sales International Holding GmbH 
und war nach eigener Aussage am 5. Februar 2020 im Zeitraum der Untersuchung durch 
KPMG für die Wirecard Asia Holding tätig. KPMG wurde ein interner Aktenvermerk vorgelegt, 
wonach klare Arbeitsanweisungen Vorgelegen haben ^llen , die den Umgang mit Intere.ssen- 
konflikten behandeln, sodass Frau Brigitte H tV P - A l l I fc n  keinen Vertragsverhandlungen 
oder Abstimmungsgesprächen zwischen oCap und der Wirecard teilgenommen habe. Darüber 
hinaus wurde gemäß des internen Aktenvermerks das o.g\Verwändtschaftsverhältnis als 
„potenzial conflict of interest" klassifiziert;" \

Da KPMG im Rahmen der Untersuchung kfê ne Informationen über die Kunden von oCap -  
insbesondere auch nicht zu den^von Wirecard vyeitergelerteten ku -  erhalten hat, konnte 
KPMG nicht feststellen, weigjie Gesetteohaften odpr Personen in welchem Umfang an den 
oCap zu „Merchant Cash^Advance-Zwed|cen" gewä^trten Darlehen wirtschaftlich partizipier
ten. )
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3 etalluntersuchungsergeDnisseNachvo 
zug der Ergebnisse der Prütungshandlun 
gen zun Untersuchungsgegenstand 
Singapur Im Zeitraum 2015 Dis 2018

3.1 Ausgangssituation

3.1.1 Whistleblower-Meldung

Die Wirecard AG führt im Geschäftsbericht 201^ aus, dass ciie’\am püanc£i^e ilting im 
Frühjahr 2018 die Meldung eines Whistleblowers erhalten habe, WöTOch auf
betrügerische Handlungen bei Tochtergesellschaften der Wirecard AG in Singapur vorliegen. 
Dem Hinweis zufolge sollen U m sä ^ als zu hoch au$gewiesen worden sein. Damit im Zu
sammenhang stehen Vorwürfe dßr Zürückdatierung von Verträgen und Kreislaufbuchungen. 
Im Fokus der Anschuldigungen standen Töchtergesellsöhaften der Wirecard AG in Singapur, 
insbesondere Wirecard Asia Holding Pte. Ltd., Singapur (im Folgenden „Wirecard Asia Hol
ding"), sowie Wirecard Singapore Pte. Ltd., Singapur (im Folgenden „Wirecard Singapore").

Die durch den Whistleblower erhobenen Vorwürfe wurden durch Rajah & Tann Singapore 
LLP, Singapur (im Folgenden „Rajah & Tann", im Bericht als „Rechtsanwaltskanzlei 1" be
zeichnet) sowie anschließend durch eine Rechtsanwaltskanzlei in Großbritannien (im Folgen
den „Rechtsanwaltskanzlei 2") unter Einschaltung eines Beratungsunternehmens aus Groß
britannien (im Folgenden „Beratungsunternehmen 1") im Rahmen eines Compliance Audits 
bzw. einer Internal Investiga’tion untersucht. Es handelt sich sowohl bei dem Compliance 
Audit als auch bei der Internal Investigation um jeweils unabhängige externe Sonderuntersu- 
chungeri. Entsprechende Ergebnisse aus dem durchgeführten Compliance Audit bzw. der 
Internal Investigation wurden an die Wirecard AG berichtet.

3.1.2 Presseberichterstattung

Zu dem vorgenannten Hinweis aus April 2018 wurden im Jahr 2019 verschiedene Pressearti
kel veröffentlicht.
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In Anlage 8 des Prüfungsberichts von EY Audit zum Konzernjahresabschluss 2018 der Wire- 
card AG vom 24. April 2019 (im Folgenden „Anlage 8 des Prüfungsberichts von EY Audit") 
werden konkret folgende Presseberichte benannt:

-  „Executive at payments glant suspected of using forget contracts", The Financial Times, 
vom 30. Januar 2019;

-  „Wirecard worker blows the whistle", The Australien, vom 1. Februar 2019;

-  „Wirecard: inside an accounting scandal", The Financial Times, vom 7. Februar 2019;

-  „Senior Wirecard executives approved transactions in fraud probe", The Financial Times, 
vom 21. März 2019;

-  „Wirecard's problem partners", The Financial Times, vom 29. M ärz^19; ,

-  „Wirecard: a mobius Strip & the tip of the Iceberg", Analyst Not^, vom 19. März 2Ql9.

Es wurden in der Presse insbesondere folgende Zitate geäußert:

„A senior Wirecard executive was last year suspected'^f u^ng  FT-/^5,kel vom 30. Jai^air 
forged and backdated contracts in a String of suspicious\an^\ 2019, Titel: „ Executive at 
actions that raise questions about the integrity of the accöunt- Y^irecard suspected of using 
ing." \  fbrged contracts"

„ The presentation also describes what äppeBr to be so-calle^^^ FT-Arti|cel vom 30. Januar 
round-trip transactions -  a fraudulent accöunting technique. \  2019, Titel: „Executive at 
Money seems to have been routed frpm Wihecard busfnqsses sWirecard suspected of using
in Hong Kong and Singapore tg ih(^e it ownedip India -  
named Hermes and Gl Tecf)riology externa! Companies. 
These transactions, apparently suspecte^ to be fake, mßy have 
appeared to local auditörs as legitimatepusiness conduCted 
with suppliers and pustorpers. "

forged contracts

„ Titied "Project Tiger Sumfnary" änd dated May 7 2018, the 
presentation oupined potenziäf violations of Singapore law, 
including "falsifipation of accounts" and "money laundering"

----------------------h -------------------------- -----------------------------------
„Finlancial reporfs submitted by the corhpany that Controls the
Austrafian businpssofp^ments processor Wirecard may have 
been intehtionatJy altered by staff in Singapore before being 
sent on to h ^ d  office in Germany [...]."

FT-Artikel vom 30. Januar 
2019, Titel: „Executive at 
Wirecard suspected of using 
forged contracts

The Australian-Artikel vom 
1. Februar 2019, Titel: „Wire
card: worker blows the 
whistle""^^

Link; https://www.ft.com/content/03a5e318-2479-11 e9-8ce6-5db4543da632, zuletzt eingesehen am 19. April 
2020
Link: https://www.pressreader.com/australia/the-australian/20190201/282557314438563, zuletzt eingesehen am 
19. April 2020
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Quelle

,, The preliminary lawyers' report identified potenzial civil and FT-Artikel vom 1. Februar 
criminal violations in at least five jurisdictions: Singapore, Hong 2019, Titel: „Wirecard's law 
Kong, India, Malaysia, and Germany." firm found evidence of for-

gery and false accounts""^^

„ The lawyers uncovered evidence that at least a dozen agree- 
ments for sums in the millions of euros appeared to have been 
falsified. While small relative to Wirecard's reported revenues, 
the agreements appear to have been used to enable business- 
es to hit Profit targets and mislead regulators."

FT-Artikel vom 1. Februar 
2019, Titel: „Wirecard's law 
firm found evidence of for- 
gery and false accounts""^^

„ Documents backdated to 2017 purport to show $3m of sales 
by Wirecard Hong Kong made when the entity was dormant. 
[...] According to the Project Tigerpresentation, the general /  

manager of Hong Kong was told the revenue was an "ebitdß 
adjustment"

FT-Artikel vom 1. Februar 
ß ü W . im  „Wirecard's law 
firm fotmd evidence of for- 
gery and fals^^ccounts"^^

------------------------------------- :----------------------------- T ~ ---------------------- 7 ------ :■ s-------------
Suspect transactions, while individually small in the c o n t^ t o f  F T - A r t ik f l  v o m  7 .  r je b r u a r

2 0 1 9 ,  T i t^ l  „ W i r e ^ r d  in s id eWirecard revenues, appear to have been designed to stop _ 

Wirecard entities missing profit targets, by fillingfioles afte\ 
the end of a financial year with fake and backdkted s$les 
agreements according to the preliminary report^^nerta in  
emails reviewed by the FT " \  \

" V

an accounting sgindar'^^

„preliminary report on the investig^tion by one ofAs^ia's n f^ t  
eminent legal firms, indicated it w$s part o f a patterh\of book\ 
padding across Wirecard's Asia^is^i^B^ns over s e v ^ l

\  \

FT-Artikel vom 7. Februar 
2019, Titel „Wirecard inside 

N|n accounting scandal""^^

Tabelle 26: Pressezitate z.y tjeschäftsaktivität^n in^SingapTrr .̂, ̂

Zusätzlich hat EY Äudit am 6. Februar 2019 in Mgrichen ein „anonymes Print Package" erhal
ten, in dem verschiedene Dokuj:tiente inkl. Auszüge von E-Mail Korrespondenz zum Hinter
grund der Geschäftsaktivitäteh von Wirecard-Gesellschaften in Asien zusammengestellt sind.

EY Audit hat gemeinsafn mit Spezialisten aus dem Bereich Ernst & Young GmbH Wirtschafts
prüfungsgesellschaft, Stuttgart, Forensic & Integrity Services (im Folgenden „EY FIS"), die in 
der Pres^eberichterstattung üt\d in dem anonymen Print Package enthaltenen Vorwürfe (im 
Folgenden „(SIN) Issue") zusamfnengestellt und im Rahmen von „extended audit proce- 
dures" geprüft. Die Ergebnisse der „extended audit procedures" wurden in Anlage 8 des 
Prüfungsberichts von EY Audit berichtet.

Die „extended audit procedures" wurden von KPMG nachvollzogen. Hierbei wurden die 
Vorwürfe nicht einer erneuten forensischen Sonderuntersuchung durch KPMG unterzogen.

Link: https://www.ft.eom/content/79f23db0-260d-11e9-8ce6-5db4543da632, zuletzt eingesehen am 19. April 
2020
Link: https://www.ft.com/content/ d51 aOI 2e-1 d6f-11 e9-b126-46fc3ad87c65, zuletzt eingesehen am 19. April 2020
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3.1.3 „extended audit procedures"

Im Prüfungsbericht von EY Audit zum Konzernjahresabschluss 2018 der Wirecard AG (im 
Folgenden „Prüfungsbericht zum Konzernjahresabschluss 2018“ ) vom 24. April 2019 führt EY 
Audit den Zeitpunkt des Bekanntwerdens der erhobenen Vorwürfe wie folgt aus:

„Am 30. Januar wurden in der Online-Version der Financial Times erstmals die o.g. 
Vorwürfe auf Basis der von einem Hinweisgeber erhaltenen Informationen veröffent
licht, die nachfolgend auch in anderen Medien sowie in Folgeartikeln der Financial 
Times aufgegriffen wurden; dies stellte auch den Zeitpunkt dar, zu dem wir als Ab
schlussprüfer erstmalig über die schon laufenden Untersuchungen durch [Rajah & Tann] 
und Wirecard selber unterrichtet wurden."

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2018 hat EY Audit die vorgenannten,Vorwürfe 
aus der Presseberichterstattung und dem anonymen Print Packagp unter Anwendung dö$
IDW Prüfungsstandards 210 „Zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im RahhSon der Ab  ̂
Schlussprüfung“ geprüft. Im „Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers“/ 
wird das prüferische Vorgehen von EY Audit wie folgt öusgeführt:

„Zur Prüfung des Ansatzes von Umsatz- und Einkaufstransaktionen,'derBewertung von 
Forderungen und Verbindlichkeiten sowie der Abbildung von Verträgen in der Finanz
buchhaltung und im konsolidierten^Konzernabschluss haben wir uns mit den von den 
gesetzlichen Vertretern der Geseffsphaften des Wirecard Konzerns eingerichteten Pro
zessen zur inhaltlichen Aufbereitung'der Anschuldigungen auseinander gesetzt. Die da
raus gewonnenen Erkenntnisse haben wif mit den uns vorgelegten Ausarbeitungen un
abhängiger Dritter so\^e der internen Conipljance Abteilhng abgeglichen. Auf dieser 
Grundlage haben \^ f  Prüfungshandlungen zu ähnlichen Sachverhalten vorgenommen. 
Zudem haben vvtr Vorgänge sowie die getroffeneh Einschätzungen in Gesprächen mit 
Funktionsträgern der betroffenen Gesellschaften, Lieferanten, Kunden und einbezoge
nen Rechtianwälteh,^euch unter Einbindung eigener forensischer Experten, gewür- 
digt." :

EY Audit verweilst im Prüfungsbericht zum Konzernjahresabschluss 2018 auf Anlage 8 des 
Prüfungsbericht^, in dem die Ergebnisse der „extended audit procedures“ dargestellt werden.

""" I - .
„ Weitere'Details zu diesen Anschuldigungen und die Ergebnisse Dritter und unsere ei
genen erweiterten Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Erkenntnisse haben wir 
in Anlage Bdargestellt. “

Daneben wird im zusaiYimengefassten Lagebericht 2018 unter III. Prognose-, Chancen- und 
Risikobericht ebenfalls ausgeführt, dass einzelne Sachverhalte von Ermittlungsbehörden in 
Singapur untersucht werden:

„ Von den Behörden in Singapur werden derzeit noch Vorwürfe im Einzelnen untersucht. 
Es ist nicht auszuschließen, dass einzelne Mitarbeiter sich strafbar gemacht haben. “
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Als Ergebnis zu den „extended audit procedures" hat EY Audit inn Bestätigungsvermerk zum 
Jahresabschluss 2018 folgendes ausgeführt:

„Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die bilanziel
le Behandlung von Sachverhalten auf Grundlage der Erkenntnisse aus Untersuchungen, 
die aufgrund von Beschuldigungen eines Hinweisgebers in Singapur durchgeführt wur
den, ergeben."

3.2 Systematische Aggregation der Vorwürfe

Wie unter Absatz 3.1.1 beschrieben hat KPMG die durch den Whistleblower erhobenen Vor
würfe zu Buchhaltungsthemen In Singapur für die Jahre 2015 bis 2018 untersucht. Ausgangs
punkt des KPMG-Untersuchungsbereiches Singapur warep die in der Anlage 8 des Prüfungs
berichts von EY Audit aufgeführten Vorwürfe. Insgesamt führt die Anlage 8 des Prüfungs
berichts von EY Audit 25 Sachverhalte (im Folgenden auch\,(SIN) Issues" genannt)'auf, wobei 
(SIN) Issue #5 in a) und b) unterteilt ist.

Aus Gründen der Lesbarkeit und des besseren Verstärtdnisses wdrden die einzelnen 
(SIN) Issues nachfolgend reduziert auf den Kernsaöhverhalt dargestellt. Darüber hinaus wird in 
dem jeweiligen Einzelsachverhalt unter dem Abschnitt „VofWurf" die auf den Kernsachverhalt 
begrenzte Auskunft des Whistleblowers wiedergegeben. Mögli(^e Unscharfen in den Darstel
lungen der Vorwürfe sind im Wesentllcheh darauf zurüöKzuführen, dass KPMG die Vorwürfe 
des Whistleblowers zum Zeitpunkt def Untersuchung nicht Vorgelegen haben und demzufolge 
die in Anlage 8 des Prüfungsberichts von*EY Audit dar^estellten Sachverhalte herangezogen 
wurden. / \

I
/Die Sachverhalte beziehen sich'zumeist auf Vorgänge in Singapur. In Einzelfällen sind auch 

andere Länder betroffen.
1

Insgesamt wurden von EY Audit die 25 (SIN) Issues im Rahmen der „extended audit proce- 
dures" geprüft. KPMG hat diese 25 (SIN) Issues auf Grundlage der erhobenen Vorwürfe 
thematisch vier Clustern zugeördnet:

^ VorvN^rf der Manipulation von Buchhaltungsdaten im Rahmen der Berichterstattung aus 
Singapur nach Deutschland;

-- Vor\Ämrf der Manipulation von Finanzdaten;

-  Vorwurf der Umleitungen von Zahlungen über mehrere Gesellschaften („Roundtripping“ );

-  Vorwurf der unklaren Vertragsgestaltung und Zahlungen auf Grundlage von „Scheinverträ- 
gen .
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3.3 Untersuchungshandlungen

3.3.1 Übergreifende Unterlagen

Im Rahmen des Nachvollzuges der Prüfungshandlungen wurden KPMG folgende wesentliche 
übergreifende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

-  Geschäftsbericht 2018 der Wirecard AG vom 24. April 2019;

-  Auszug des Prüfungsberichts von EY Audit zum Konzernjahresabschluss 2018 der Wire
card AG vom 24. April 2019 (S. 25 bis 27);

-  Anlage 8 des Prüfungsberichts von EY Audit zum Konzernjahresabscrhluss 201.8 der Wire
card AG vom 24. April 2019 mit der Beurteilung von 25 (SIN) Issums durch EY Audit^

-  Internes Memorandum zum durch EY FIS durchgeführten Shadow Audit im Rahmen der
Jahresabschlussprüfung 2018 vom 22. November 2019; \  ;

-  Re-Statement Liste für den Konzernjahresabschlus%.20t§ von EY Audit, nicht datiert;.

-  E n g a g e m e n t  L e t t e r  f ü r  R a ja h  &  T a n n  v o m  1 8 .  M a i  2 0 ,1 S i in |J  R e c h t s a n w a l t s k a n z le i  2  v o m

J a n u a r  2 0 1 9  u n d  v o m  2 5 .  A p r i l  2 0 1 9  ( u n t e r  e in e m  R a b t ^ e n 'V f r t r a g  v o m  21. S e p t e m b e r  

2 0 1 7 ) ;  \ '

-  U n t e r s u c h u n g s b e r ic h t  v o m  5 . A p r i l  2 ^ 1 9  ^ n ä  A n la g e n  s o v f e \ ,  P r e l ih | in a r y  R e p o r t "  v o m

4. M a i  2 0 1 8  v o n  R a ja h  &  T a n n ;  \  \  . \

-  „ S in g a p o r e  O r g a n iz a t io n  C h p f t " ,  n ic h t  d a t i ^ -  " ^

-  „ O r g a n is a t io n  C h a r t  Wirecard G rou p*'^  v o m  1 . ^ b ^ u a r u n d  8 .  O k t o b e r  2 0 1 9 ;

-  „Notes of Interview with James W | 
Rajah & Tann, größtenteils geschy\^äi7t;

vom 1l^>'t|nd 27. Juni 2018, geführt von

-  Wirecard Internal Compliance Review „Investigative Results and Conclusions" vom 
24. April 2019;

-  Memorandum des Rechtsberaters des Aufsichtsrates zum Inhalt des anonymen Print 
Packages vobi 7. März 2019;

-  „Draft Investigation Plan" von Rechtsanwaltskanzlei 2 vom 11. März 2019;

-  „Project l^thodology" von Beratungsunternehmen 1, nicht datiert;

-  „Memorandum for the Supervisory Board of Wirecard AG" eines Beratungsunterneh
mens 2 aus Großbritannien (im Folgenden "Beratungsunternehmen 2") vom 16. August 
2019;

-  „Summary of Investigation findings sent to Singapore Commercial Affairs Department" 
vom 20. Januar 2020, übergeben von der Wirecard AG, ohne Briefkopf, Verfasser unbe
kannt;

-  Memorandum des Rechtsberaters des Aufsichtsrates „Approval of the Executive Board's 
Management (Entlastung)" vom 29. April 2019;
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-  „Update on Remediation Project Group Compliance" der Wirecard AG, nicht datiert;

-  Präsentation „Prüfung des Jahres- und Konzernabschluss 31. Dezember 2018" von EY 
Audit zur Aufsichtsratssitzung der Wirecard AG am 24. April 2018.

3.3.2 Gespräch mit Stephan von Erffa

Im Rahmen des Nachvollzuges durch KPMG wurde am 10. Januar 2020 durch KPMG ein 
Gespräch mit Stephan ■ ■  Ef|P, Head of Accounting der Wirecard AG, geführt, da dieser EY 
Audit wesentliche Auskünfte zu einzelnen (SIN) Issues gegeben hat. Nach Auskunft von 
EY Audit liegt eine Dokumentation dieser Auskünfte nicht vor, obwohl auf Basis dieser Aus
künfte auf die Anforderung einzelner, weiterer Unterlagen in einzelnen (SIN) Issues verzichtet 
wurde. Diese Auskünfte wurden daher durch KPMG im Rahmen des Gespräches, in dem 
Stephan |B |E |B |KPM G  die gegenüber EY getätigten Aussagen bestätigte, nachträglich 
eingeholt und im Rahmen des Nachvollzuges der (SIN) Issyes durch KPMQ berücksichtigt.

3.3.3 Einsichtnahme Berichterstattungen Röchtsanwaltskanzleien

Die Wirecard AG hatte mit der Untersuchung der Vorwürfe in Singapur Rajah & Tann und 
Rechtsanwaltskanzlei 2 beauftragt. Zum Zeitpunkt der Untersuchung durch KPMG existierte 
jeweils ein Ergebnisbericht von Rajah & Tann und Rechtsanwaltskanzlei 2. Der Ergebnisbe
richt von Rajah & Tann wurde KPMG zur Verfügung gestellt. Die'Berichterstattung der 
Rechtsanwaltskanzlei 2 mit Datum vom 10. Mai 2019 v\)urde KPMG mit der Begründung des 
Prinzips des „Legal Privilege" ausschließlich zur persönlichen Einsichtnahme, nicht aber in 
Kopie o. ä. zur Verfügung gestellt. KPMG hat entsprechehd unter Beisein der Rechtsanwalts
kanzlei 2 Einsicht in diese Berichterstattung genommen und Fragen gestellt. Im Rahmen 
dieser Einsichtnahme hat KPMG die Struktur der Internal Investigation der Rechtsanwaltskanz
lei 2 sowie,dessen Scope, Durchführung und Ergebnisse, wie nachfolgend in Abschnitt 3.4.2 
dargesteHt, nachvollzogen.

Darüber hinaus hat Rechtsanwaltskanzlei 2 im Rahmen der Internal Investigation eine weitere 
Gesellschaft unterbeauftragtlBeratungsunternehmen 1), um Buchhaltungsdaten auszuwerten 
und die technische Umgebung für einen forensischen E-Mail Review bereitzustellen. Hierzu 
wurde KPMG die entsprechende „Project Methodology" zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich wurde KPMG im Rahmen von Gesprächen mit der Rechtsanwaltskanzlei 2 der 
Bericht von Rechtsanwaltskanzlei 2 erläutert. Darüber hinaus wurden die Vorgehensweisen 
sowie einzelne Fragestellungen erläutert. Ein Gespräch mit Rajah & Tann wurde nicht geführt, 
da die Untersuchungsergebnisse durch das Compliance-Audit der Rechtsanwaltskanzlei 2 
aufgegriffen wurden. Ergänzend zu der Berichterstattung von Rajah &Tann konnte uns die 
Rechtsanwaltskanzlei 2 einen umfassenden Überblick über den Ablauf sowie die Durchfüh
rung der Untersuchungen des Compliance Audits bzw. der Internal Investigation geben.
Ferner wurden uns die Ergebnisse des Compliance Audits bzw. der Internal Investigation 
erläutert.
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3.3.4 Untersuchung der Vollständigkeit der geprüften Vorwürfe

3.3.4.1 Auswertung Presseberichterstattung

KPMG hat die in der Anlage 8 des Prüfungsberichts von EY Audit aufgeführten Presseartikel 
auf bisher unberücksichtigte Vorwürfe untersucht. Hierbei wurden keine unberücksichtigten 
Vorwürfe von KPMG erkannt. Darüber hinaus hat KPMG eine fortlaufende eigene Presse
recherche durchgeführt, wobei in den KPMG vorliegenden Presseartikeln, über die bereits 
bekannten Vorwürfe hinaus, keine weiteren Vorwürfe durch KPMG identifiziert wurden. Die 
von KPMG erstellte Auflistung der Vorwürfe zunn Untersuchungsgegenstand Singapur wurde 
nnit einer von der Wirecard AG zur Verfügung gestellten Auflistung und mjt den von EY Audit 
in Anlage 8 aufgeführten Vorwürfen auf Vollständigkeit abgeglichen. \p(i Ergebnis wurden 
keine weiteren Vorwürfe identifiziert.

3.3.4.2 Auswertung anonynnes Print Package

Ann 6. Februar 2019 wurde nach Angaben von EY Audit an deren NieSerlassung in Mynbhen 
ein anonymes Print Package übermittelt. Das anonyme Print Package vvOrde laut EY Audit als 
zusätzliche Quelle genutzt. Darüber hinaus wurde durch EY Audit erläutert, dass Informatio
nen des anonymen Print Packages mittels einer „Matching^xercise" den (SIN) Issues zuge
ordnet wurden. Sofern eine Zuordnung zu bestehenden (SIN) Issues nicht möglich war, hat EY 
Audit zusätzliche (SIN) Issues erstellt. Es wurden seitens EY ÄVdit somifvier (SIN) Issues 
identifiziert und aufgenommen, sodass insgesamt 25 (SIN) Issuös im Rahmen der erweiterten 
Prüfungshandlungen berücksichtigt und geprüffwurden, wobei (SIN) Issue #5 in a) und b) 
unterteilt ist. \

EY Audit hat gegenüber KPMG erläutert, dass eine Plausibilisierung der Informationen aus 
dem anonymen Print Package stattgefunden habe. Es wurden dazu ausgewählte E-Mails des 
anonymen Print'Packages in"der Von Rechtsanwaltskanzlei 2 zur Verfügung stehenden E-Mail- 
Population (vgl. Kapitel 3.4.1 uhtJ 3.4.2) gesucht und entsprechend gefunden.

I
Das anonyme Print Package wurde von KPMG gesichtet und dahingehend untersucht, ob über 
die bereits bekajinten Vorwürfe hinaus weitere Vorwürfe enthalten sind, die im Rahmen der 
„extended audit procedures" noch nicht geprüft wurden. Es wurden von KPMG keine weite
ren Vorwürfe über die schon bekannten Vorwürfe hinaus in dem anonymen Print Package 
identifiziert, diö in den „extended audit procedures" hätten zusätzlich untersucht werden 
müssen.
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3.3.5 Informationspapier EY Audit

3.3.5.1 Informationspapier 22. November 2019

Am 22. November 2019 wurde KPMG von EY Audit ein für diesen Zweck erstelltes Informati
onspapier zu den von EY Audit mit Unterstützung von EY FIS geprüften (SIN) Issues zur Ver
fügung gestellt.

Das Informationspapier enthält zum Teil detaillierte Informationen zu den in Anlage 8 des 
Prüfungsberichts von EY Audit aufgeführten (SIN) Issues. Zudem sind in einem Kapitel des 
Informationspapiers („Reliance on the findings of investigations performed by the law firms 
[RAI] and [RA2]") grundsätzliche Informationen und Feststellyngen von EY Audit zu den 
Rahmenbedingungen sowie zur Durchführung des Compliance Audits bzw. der Internal Inves
tigation durch Rajah & Tann und der Rechtsanwaltskanzlei ,2 aufgeführt.

Im Rahmen der Untersuchung von KPMG wurden die von EY Audit vorgenommenßn Prü
fungshandlungen zunächst anhand der Ausführangen in Anlage 8 des Prüfungsberichts von 
EY Audit und des Informationspapiers vom 22. November 2019 nachvollzogen. In einem 
Gespräch mit EY Audit wurde KPMG mitgeteilt, dßss es sich bei dem von EY Audit am 
22. November 2019 zur Verfügung gestellten Informationspapier über die geprüften 
(SIN) Issues um eine von EY Audit bewusst gekürzte Versidh handelt, bei der insbesondere 
„Conclusions" entfernt wurden. Es war für KPMG daher zunächst nicht ersichtlich, welche 
Teile aus dem Informationspapier gelöscht wurden. Aufgrund der Löschungen war es KPMG 
zunächst nicht möglich, Ergebnissb von EY Audit zu den einzelnen (SIN) Issues nachzuvoll
ziehen. /  ‘ .'

3.3.5.2 Einbichthahme in vollständige Infdhmationspapier

KPMG hat gegenüber der^recard AG wiederholt dargestellt, dass ein vollständiger Nachvoll
zug der Ergebnisse der einzelnen (SIN) Issues nur auf Grundlage der Vorlage des vollständigen 
Informationspapiers möglich ist. Diese Einsichtnahme wurde von EY Audit auf Anfrage der 
Wirecarcjl AG gewährt.

Inr̂  Zeitraum vöm 9. bis zum 12. Dezember 2019 hat KPMG in den Räumen der 
Emät & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Eschborn, unter Anwesenheit des 
Abschlussprüfers (darunter auch Mitarbeiter von EY FIS) und des Rechtsberaters des Auf
sichtsrates der Wirecard AG, Einsicht in das nunmehr vollständige Informationspapier zu den 
von EY Audit geprüften (SIN) Issues genommen, welches über Laptops von EY FIS aus
schließlich in Lesefunktion bereitgestellt wurde. Das vollständige Informationspapier enthielt 
auch die Passagen, die in dem KPMG am 22. November 2019 übergebenen Informationspa
pier nicht enthalten waren. Das vollständige Informationspapier wurde KPMG nicht überge
ben.
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Darüber hinaus konnte KPMG während des Termins in Eschborn Einsicht in die zugrunde 
liegenden Primärdokumente nehmen, auf deren Basis EY Audit die Prüfung pro (SIN) Issue 
vorgenommen hat. Im Rahmen des Termins standen KPMG zudem Mitarbeiter von EY FIS zur 
Verfügung, die EY Audit im Rahmen der Jahresabschlussprüfung unterstützt haben. EY FIS 
hat KPMG jedes (SIN) Issue erläutert.

EY Audit hat bei der Einsichtnahme in das Informationspapier und bei der Erläuterung der 
einzelnen (SIN) Issues vollständig mit KPMG kooperiert.

3.3.6 Aufbereitung der einzelnen (SIN) Issues

Im Nachgang zu der Einsichtnahme wurden relevante Primärdokumente, die zum Nachvollzug 
der einzelnen (SIN) Issues notwendig waren, von KPMG angefordert. Diese wurden s^eitens 
EY Audit über einen Austauschserver zur Verfügung gestellt und von KPMG im RabiTien des 
Nachvollzugs der (SIN) Issues berücksichtigt. In den folgenden Abschnitten werden die voh 
EY Audit KPMG pro (SIN) Issue zur Verfügung gestellten yvesentlidien Unterlagen aufgeführt.

/
Zusätzlich hat am 18. Dezember 2019 ein Gespräch mi^vE¥.Audit stattgefunden, in dem die 
Prüfungshandlungen pro (SIN) Issue im Rahmen der Kori^ern]il!iresabschIussprüfung sowie 
die entsprechende Ergebnisableitung und Ergebnisberück^chtigting für den Konzernjahresab
schluss 2018 besprochen wurden. / -  \

\ \
3.4

A
Nachvollzug Complianc^sAudit, Thtdriial Investigation 
und „extended audf  ̂proced^tes"

3.4.1 Compliancä Audit Rajah & Tann

Gemäß dem KPMG vorliegenden „Final Report" von Rajah & Tann mit Datum vom 5. April 
2019 wurde diese am 26. April 2018 mit der unabhängigen Aufnahme und Dokumentation der 
Vorwürfe des Whistleblowers aus April 2018 sowie einer Erstaufnahme der daraus resultie
renden,Risiken beauftragt. Ein Bericht zu dieser Erstaufnahme wurde mit Datum vom 4. Mai 
2018 erstellt. Anschließend wurde Rajah & Tann zum 18. Mai 2018 mit der Prüfung und 
Bewertung der erhobenen Vorwürfe beauftragt. Daneben sollte Rajah & Tann auf Grundlage 
der durch die Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse Empfehlungen für die Wirecard AG 
erarbeiten. Rajah & Tann hat mit Datum vom 17. August 2018 und 20. März 2019 Zwischen
berichte erstellt.

Der finale Bericht von Rajah & Tann wurde unter Einbeziehung von Ergebnissen des Bera
tungsunternehmens 1, welches mit der Auswertung von Buchhaltungsdaten sowie der Be
reitstellung der technischen Umgebung für einen forensischen E-Mail Review von der Rechts
anwaltskanzlei 2 beauftragt wurde, mit Datum vom 5. April 2019 erstellt.
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Der Leistungsumfang für das Compliance Audit von Rajah & Tann wurde zum Zeitpunkt der 
Beauftragung durch die Wirecard AG auf Wirecard Singapore Pte. Ltd. und Wirecard Asia 
Holding Pte. Ltd. beschränkt. Es wurden nach den KPMG vorliegenden Dokumenten Wirecard 
Hong Kong Ltd. (im Folgenden „Wirecard Hong Kong"), Wirecard E-Money Philippines Inc. (im 
Folgenden „Wirecard E-Money Philippines"), Wirecard India Pte. Ltd. (im Folgenden „Wire
card India"), Wirecard New Zealand Ltd. (im Folgenden „Wirecard New Zealand"), Wirecard 
Payment Solutions Malaysia Sdn. Bhd. (im Folgenden „Wirecard Payment Solutions Malay
sia") und Wirecard Technologies GmbH (im Folgenden „Wirecard Technologies"), nicht in den 
Scope aufgenommen. Aus den KPMG vorliegenden Dokumenten geht nicht hervor, dass der 
Scope im Laufe der Untersuchung durch Rajah & Tann erweitert wurde. Ebenso wenig geht 
der Hintergrund dieser Auswahl aus den KPMG vorliegenden Unterlagen hervor.

Das Vorgehen von Rajah & Tann ist auf Basis der uns vorliegenden Erkehntnisse wie folgt zu 
beurteilen: /

Um eine vollumfängliche Aufklärung der Vorwürfe sicherstellen zu könne^, wäre e^^naoh der 
Einschätzung von KPMG angemessen gewesen, den Scop^ nicht auf bestimmte Gesellschaf
ten zu beschränken, insbesondere auch vor dem Hintergrund der.Berücksichtigung möglicher 
neuer Erkenntnisse im Verlauf der Untersuchung^, die sich auf Gesellschaften beziehen, die 
nicht im Scope des ursprünglichen Vertrages aufgeführt werden.

Daneben war eine forensische Untersuchung von Buchhaltungsdaten nicht im beauftragten 
Leistungsumfang enthalten. Es handelt sich hierbei uhn einen Mangel im Compliance-Audit 
von Rajah & Tann. Alle erhobenen Vorwürfe umfassten’pnzelsachverhalte mit Buchhaltungs
bezug, sodass eine forensische Untersuchung von Buchhaltungsdaten unmittelbar Bestandteil 
des Compliance Audits hätte sein müssen.

Die E-Mail-Kommunikation wurde durch Rajah & Tann nicht vollständig gesichert. Die entspre
chenden Microsoft Outlook-Daten wurden Rajah & Tann durch die Wirecard AG zur Verfügung 
gestellt. Zur Auswertung der elektronischen Daten standen Rajah & Tann laut dem Informati
onspapier pst-Dateien'zur Verfügung. Daneben wurden keine weiteren elektronischen Daten 
gesichert, wie z. B. Laufwerke oder Festplatten, und für eine Auswertung herangezogen. Aus 
den KPMG vorliegenden Unterlagen geht nicht hervor, ob durch diese Sicherung weitere 
Daten überhaupt hätten zur Verfügung gestellt werden können.

Bei der ersten E-Mail-Sichtung von Rajah & Tann handelte es sich nach Auskunft von EY Audit 
aussöhließlich um eine Durchsuchung von E-Mail-Postfächern mit einzelnen Suchwörtern, die 
lediglich aus sechs einzelnen Unternehmensnamen bestanden. Dies entspricht nicht einem in 
der Praxis änerkanntem Vorgehen bei einer forensischen Sonderuntersuchung. Der Einsatz 
einer etablierten forensischen Review-Plattform, in welche die Daten vollständig eingespielt 
werden, ist wesentlich, um eine vollständige und zielgerichtete Auswertung von elektroni
schen Daten vornehmen zu können. Insbesondere hätten auch Ad-hoc-Maßnahmen zur 
Datensicherung und zur Verhinderung möglicher Datenmanipulationen getroffen werden 
können, da zu Beginn der Sonderuntersuchung der Umfang der Vorwürfe und die Auswirkun
gen auf die Buchhaltungsdaten noch nicht bekannt waren. Andernfalls birgt dies das Risiko, 
dass die zum Anfang einer forensischen Sonderuntersuchung nicht gesicherten Daten verse
hentlich oder beabsichtigt verändert werden könnten.
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Die von Rajah & Tann geführten Interviews waren auf einen ausgewählten Personenkreis 
linnitiert. Dies wurde von der Rechtsanwaltskanzlei 2 im weiteren Untersuchungsverlauf 
aufgegriffen. Rajah & Tann hat beispielsweise nicht mit allen in den einzelnen (SIN) Issues 
erwähnten Personen Interviews geführt. Es kann somit nicht sichergestellt werden, dass alle 
Informationen zur Beurteilung der Sachverhalte Vorgelegen haben. Aus den KPMG vorliegen
den Unterlagen ist nicht ersichtlich, nach welchen Gesichtspunkten diese Interviewpartner 
ausgewählt wurden.

Ferner waren die von Rajah & Tann durchgeführten Hintergrundrecherchen unvollständig. Es 
wurden einzelne Unternehmen, die In den (SIN) Issues erwähnt werden, im Rahmen der 
Hintergrundrecherchen nicht berücksichtigt. KPMG hat im Rahmen der Untersuchung aus den 
vorliegenden Unterlagen keine Kenntnisse über die Kriterien der Auswahl der Unternehmen zu 
einer Hintergrundrecherche erlangt.

Der lokale Ansprechpartner für Rajah &Tann war nach späterem l<venntnisstand zuminde$t im 
Verlauf des Compliance Audits Gegenstand der Ermittlungen durch das Commerqlal Affairs 
Department, Singapur (im Folgenden „CAD“ ). Dies könnte Einfluss auf die Auskünfte des, 
lokalen Ansprechpartners gehabt haben. Aus den uns vorliegenden Unterlagen ist jedocb nicht 
zu erkennen, ob und in welchen Sachverhalten der lokale Ansprechpartner Gegenstand der 
Ermittlungen der CAD ist. Dennoch war der lokale Anspröchpartner über alle Untersuchungs
handlungen informiert, sodass er diese hätte beeinflussen können. Aus den uns vorliegenden 
Unterlagen ergeben sich hierfür jedoch keine Anhaltspunkte-

Zusammenfassend war nach der Einschätzung von KPMG das von Rajah & Tann durchgeführ
te Compliance Audit hinsichtlich des Aufbaus und der Durchführung nicht geeignet, die durch 
den Whistleblower erhobenen Vorwürfe in Gänze unabhängig äufzuarbeiten. Insbesondere die 
Einschränkung der Untersuchung auf lediglich ausgewählte Wirecard-Gesellschaften in Singa
pur und die nicht durchgeführte forensische Untersuchung von Buchhaltungsdaten waren eine 
im Hinblick auf das Ziel der Untersuchung nicht angemessene Einschränkung des Scopes. 
Darüber hinaus stellen die nicht vollständig gesicherte E-Mail-Kommunikation, die unvollstän
digen Hintergrundrecherchen sowie die nicht vollständige Auswahl der Interviewpartner 
Schwächen in dbr Durchführung der Untersuchung dar.

3.4.^ Intei’nal Investigation Rechtsanwaltskanzlei 2

Im Januar 2019 beauftragte die Wirecard AG eine weitere Rechtsanwaltskanzlei aus Großbri
tannien (im Folgenden „Rechtsanwaltskanzlei 2“ ), um Rajah &Tann bei dem vorgenannten 
Compliance Audit zu unterstützen. Die Beauftragung erfolgte unter Verwendung des mit der 
Rechtsanwaltskanzlei'2 bestehenden Rahmenvertrages vom 21. September 2017. Das Auf
tragsschreiben aus Januar 2019 wurde KPMG nicht übergeben. KPMG liegt eine Auftragsbe
stätigung für die Rechtsanwaltskanzlei 2, unterschrieben am 2. Mai 2019 von Andrea G U S . 
General Counsel der Wirecard AG, und Thorsten H S M . Head of Treasury der Wirecard AG, 
vor.
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Gemäß den Ausführungen der Wirecard AG im Geschäftsbericht 2018 der Wirecard AG wur
den von der Rechtsanwaltskanzlei 2 folgende Prüfungshandlungen durchgeführt:

„Im Rahmen sämtlicher auch durch weitere Dritte durchgeführten Prüfungshandlungen 
wurden u. a. Interviews durchgeführt, Massendatenauswertungen vorgenommen, 
Postfächer von Mitarbeitern ausgewertet und Einzelfallanalysen durchgeführt. Diese 
Analyse umfasste insbesondere auch die detaillierte Prüfung der wesentlichen Ge
schäftsvorfälle der vergangenen Jahre, u. a. auch von angeschaffter bzw. verkaufter 
Software, inkl. Gespräche mit Dritten (z. B. Kunden/ Lieferanten), Prüfung der Abnah
meprotokolle und dergleichen mehr."

Am 22. Februar 2019 hat Rechtsanwaltskanzlei 2 das Beratungsunternehmen 1 aus Großbri
tannien unterbeauftragt. Gemäß den Informationen eines nicht datierten „Draft Investigation 
Plan" von Beratungsunternehmen 1 war folgendes Vorgeheh des Beratungsunternehmens 1 
vorgesehen. ■

„conduct a forensic review of the records for Wirecärd to identify any anom^Hes in the 
account which Support or undermine the findings of Reports 1 [Prelimary Report on 
Corporate Governance von Rajah & TannJehd2 IZwischbnbericht vom 17. August 20 t8 
von Rajah & Tann]. "

Mit Datum vom 10. Mai 2019 hat.Rechtsanwaltskanyei 2 eih^n finalen Ergebnisbericht sowie 
ein Addendum mit Datum vom 20. Janyar2020 zu de)^ Ergebhrsbericht erstellt.

X ' V

\  \  'Das Vorgehen von Rechtsanwaltskanzlei 2 ist auf Basis der uns vorliegenden Erkenntnisse
wie folgt zu beurteilei^: x  \

\
I

Die Rechtsanwaltskänzlei 2 hat dhter Einbezug des Beratungsunternehmens 1 Buchhaltungs
daten der Jahre'2015 bis 201§ äusgewertet, welche von der Wirecard AG und/oder Tochter
gesellschaften zurVerfügwO gestellt wurden. Ein Abgleich der übermittelten Buchhaltungsda
ten mit einem testierten Jahresabschluss hätte ermöglicht, die Vollständigkeit der Daten zu 
prüfen. Eine Prüfung der Vollständigkeit der Daten wurde nicht vorgenommen.

Gemäß dem Informationspapie'r von EY Audit hat die Rechtsanwaltskanzlei 2 eine nach gängi
ger forensischer Praxis angemessene E-Mail-Analyse durchgeführt. Die dabei verwendete 
Dätenmenge von dem Beratungsunternehmen 1 war größer als die ursprünglich von 
Rajah & Tann zur Verfügung gestellte Datenmenge, da diese E-Mail-Daten und -Archive von 
weiteren Mitarbeitern enthielt. Jedoch wurde die E-Mail- und Dokumentenanalyse auf einer 
unvollständigen Gesamtdatenmenge durchgeführt, da vor der Datensicherung möglicherweise 
gelöschte und technisch wiederherstellbare Dateien während der ersten Datensicherung 
durch Rajah & Tann nicht wiederhergestellt wurden. Eine spätere Wiederherstellung der 
Daten durch die Rechtsanwaltskanzlei 2 hätte das ursprüngliche Versäumnis auch nicht mehr 
heilen können. Insbesondere bei Vorwürfen hinsichtlich potenzieller Absprachen, z. B. im 
Rahmen von Vorwürfen zu „Roundtripping" oder bei Abschluss von „Scheinverträgen", ist die 
Wiederherstellung von gelöschten Daten ein wesentlicher Bestandteil einer forensischen 
Sonderuntersuchung, da beispielsweise auch über Bearbeitungsstände oder Vorversionen von 
Dateien Erkenntnisse gewonnen werden könnten.
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Nach den Inn Abschlussbericht von Rajah & Tann ausgeführten Empfehlungen zu weiteren 
Interviewpersonen sowie nach Angaben von Edo K l H H t  in Singapur hat Rechtsanwalts
kanzlei 2 Interviews mit verschiedenen Personen von der Wirecard AG geführt. Mindestens 
eine Person stand während der Internal Investigation nicht zur Verfügung, da diese im Urlaub 
war. Nach den KPMG vorliegenden Informationen haben einzelne Interviewpartner aus uns 
nicht vorliegenden Gründen auf Anraten ihres rechtlichen Beistands ein Gespräch abgelehnt.

Inhaltlich wurden in der Internal Investigation die bereits von Rajah & Tann untersuchten 
Vorwürfe und einzelne Vorwürfe aus dem anonymen Print Package mit Datum vom 6. Februar 
2019 von der Rechtsanwaltskanzlei 2 berücksichtigt (siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.4.2).

Durch die Untersuchungshandlungen von Rechtsanwaltskanzlei 2 konnten vereinzelt 
Schwachstellen des Compliance Audits von Rajah &Tann behoben werden. Hierzu zählen 
beispielsweise die Durchführung einer nach forensischer Praxis angemessenen E-Mail- 
Analyse oder die Durchführung von Interviews. Jedoch konnten nicht alle SchwacJ^steHen aus 
dem Compliance Audit von Rajah & Tann behoben werden. Hierzq zählt beispielSyveise die 
zuvor dargestellte unvollständige Datenbasis. Somit konnte nicht sichergestellt werden, d^ss 
alle wesentlichen Unterlagen für die Aufklärung der durch den Whistleblower erhobenen 
Vorwürfe Vorlagen bzw. alle wesentlichen Erkenntnisquellen herangezogen wurden.

3.4.3 Prüfung durch EY AuditJkn Rahmen där dalfh|0{ibschlussprüfung

Generell unterscheidet EY Audit bei der Adf^rfeeitong der (SIN)^sues zwischen der „Shadow 
Investigation" und den „extende,d audit procötjures". ■ \

3.4.3.1 „Shadow InyaTsti^ation" i ^

/■
Im Rahmen der ,,Shadovv1nvestigati6rv" wurden die Untersuchungshandlungen von 
Rajah & Tann und der Rechtsanwältskanzlei 2 durch EY FIS nachvollzogen, die gemeinsam mit 
EY Audit in einem Team die „eXtended audit procederes” durchgeführt haben. Es wurde der 
Scope des Compliance Audit bzw. der Internal Investigation von Rajah & Tann und der 
Rechtsanwaltskanzlei 2 nachvollzogeh und geprüft, ob die Untersuchungshandlungen der 
beiden Kanzleien vollständig waren. In der „Shadow Investigation" wurden auch eigene 
Prüfungshandlungen durch EY FIS durchgeführt, um einzelne Schwachstellen auszugleichen. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchungshandlungen wurden bei den „extended audit procede- 
res" berücksichtigt.

Im Rahmen der „Shadow Investigation" hatte das gemeinsame Team von EY Audit und EY 
FIS auf die von die von Rechtsanwaltskanzlei 2 als „relevant" bewerteten Ergebnisse be
schränkten Zugang zur E-Mail Review Plattform „Relativity" des Beratungsunternehmens 1. 
Die Auswertung der E-Mail-Kommunikation durch Rechtsanwaltskanzlei 2 wurde von EY Audit 
jedoch durch die Zulieferung von Suchwörtern unterstützt.
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Bei Interviews der Rechtsanwaltskanzlei 2 im Rahmen der Internal Investigation war das 
gemeinsame Team EY Audit und EY FIS teilweise anwesend, konnte jedoch für alle Inter
views den Fragenkatalog ergänzen. Somit konnte EY Audit offene Punkte zum Nachvollzug 
der (SIN) Issues adressieren.

Nach Auskunft von EY Audit wurde die Analyse der Buchhaltungsdaten auf Anfrage von 
EY Audit im Zeitablauf erweitert. Eine Vollständigkeitsprüfung der Buchhaltungsdaten hat das 
Beratungsunternehmen 1 jedoch nicht durchgeführt. Die Daten wurden aus mehreren ERP- 
Systemen zusammengestellt. Ein einheitliches Buchhaltungssystem in Form eines integrier
ten ERP-Systems existiert nicht. Somit konnten die Buchhaltungsdaten nicht direkt aus den 
Wirecard-Systemen durch das Beratungsunternehmen 1 gesichert werden. Stattdessen 
wurden seitens der Wirecard AG zahlreiche Dokumente mit unterschiedlichen Datei-Formaten 
zur Verfügung gestellt (bspw. Microsoft Excel-Dateien, pdf-Dateien, Text-Dateien und Bild- 
Dateien).

Die Vorwürfe haben einen Bezug zur Buchhaltung, sodassTür den Nachvollztig die Vollstän
digkeit der Buchhaltungsdaten eine wesentliche Grundlagd ist. Aufgrund der heterogenen 
Datenzulieferung und der nicht erfolgten VollständigkeitsprülPung, war nicht sichergestellt, 
dass das die Datengrundlage an dieser Stelle vollständig war. Der Mangel konnte durch EY 
Audit nicht vollständig behoben werden.

EY Audit hat KPMG mitgeteilt, dass EY Audit in mehYeren Gesprächen mit den Rechtsan
waltskanzleien auf notwendige Verbesserungen in Bezug auf die Vorgehensweise der Unter
suchung hingewiesen hat. EY Audit hat die Ergebnisse des Compliance Audits bzw. der 
Internal Investigation von Rajah & Tanh und der Rechtsanwaltskanzlei 2 nach eigener Angabe 
durch eigene Prüfungshandlungen im Rahmen der „Shadow Investigation" (im Folgenden 
„extended audit procedures") ergänzt.

3.4.3.2 „extentled audit^procedures"

Bei den „extended audit procedures" wurden erweiterte Prüfungshandlungen durch EY Audit, 
unter Einbezug von Spezialisten von EY FIS und unter Anwendung des IDW PS 210 vorge
nommen. Im Rahmen der „extended audit procedures" konnten einzelne Schwachstellen aus 
den Untersuchungshandlungen von Rajah &Tann und der Rechtsanwaltskanzlei 2, wie z. B. 
Flintergrundrecherchen, durch eigene Prüfungshandlungen von EY Audit vollständig behoben 
werden. Jedoch konnten die Schwachstellen, insbesondere die Datensicherung und die 
unvollständige Auswahl der Interviewpartner, nicht vollständig behoben werden. Generell 
basierten die „extended audit procedures" damit auf einer nicht vollständigen Erkenntnisba
sis, die auch nicht mehr vervollständigt werden konnte.

Nach Auskunft von Gregor F | | H m [ | t ,  Associate Partner EY, gegenüber KPMG hat EY 
Audit auf Grundlage der 25 geprüften (SIN) Issues ein erhöhtes Risiko hinsichtlich der Voll
ständigkeit und Genauigkeit werthaltiger Umsätze und tatsächlichem Softwarebestand identi
fiziert. Ausgangspunkt hierfür waren insbesondere die geprüften (SIN) Issues #10 bis #17. EY 
Audit hat KPMG in einem Gespräch am 18. Dezember 2019 mitgeteilt, dass in Reaktion hie
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rauf dieses Risiko im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung 2018, sowohl auf der 
Ertrags- als auch auf der Bestandsseite, kontinuierlich berücksichtigt wurde.

Demnach hat EY Audit bei den Unternehmen, die im Rahmen der 25 (SIN) Issues beschuldigt 
wurden, zunächst die ökonomische sowie die vertragliche Substanz für alle bilanzierten Be
stände mit Softwarebezug geprüft. Im Anschluss wurden für alle Konzernunternehmen die 
bilanzierten Bestände der Software Assets hinsichtlich der ökonomischen Substanz unter 
Berücksichtigung der Wesentlichkeit geprüft. Zur Bewertung der Werthaltigkeit wurden nach 
Auskunft von EY Audit u. a. Verträge, Rechnungen, „Contract Confirmations" und Screens
hots der Software zugrunde gelegt. Zudem hat EY Audit Gespräche mit Dritten geführt, wie 
bspw. Entwicklern oder Softwarelieferanten.

Hinsichtlich der Erträge aus Softwareverkäufen wurde nach Auskunft von EY Audit in einem 
ersten Schritt ebenfalls für die in den einzelnen (SIN) Issues auf geführten Unternehmien 
geprüft, ob Erträge aus Softwareverkäufen bilanziert wurden und wenn ja, ob diese eine 
ökonomische sowie vertragliche Substanz haben. Im Anschluss däran wurde auf Grundlage 
des Reportings der Forderungen gemäß IFRS 9, für alle im „Group Scope" berücksichtigten 
Unternehmen, eine nach Auskunft von EY Audit „erhebliche" Stichprobe gezogen. Sofern die 
Forderung gegenüber einem nicht bekannten Kunden bestand, wurde seitens EY Audit ge
prüft, ob die Grundlage der Forderung ein Softwareverkaüf war. Wenn dies zutraf, ist die 
wirtschaftliche Substanz analog des zuvor beschriebenen Rrozesses für beschuldigte Unter
nehmen überprüft worden.

Abschließend wurden nach Auskunft von EY Audit alle lokalen /Abschlussprüfer der Unter
nehmen im „Group-Scope" schriftlich angewiesen, Softwarebestände und Umsätze mit 
Bezug zu Softwareverkäufen aktiv zu suchen und an EY Audit zu melden. Sofern ein lokaler 
Abschlussprüfer entsprechende Sachverhalte identifiziert und gemeldet hatte, wurden diese 
durch EY Audit zur Bearbeitung übernommen. Im Rahnien der Vorstellung dieser Vorgehens
weise hat KPMG einen'exemplarischen Sachverhalt auf Grundlage der eingesehenen Doku
mentation im Detail nachvbilzogen. Das Vorgehen war sachgerecht.

3.4.4 Gesamteinschätzung

Das von Rajah &Tann durchgeföhrte Compliance Audit war hinsichtlich des Aufbaus und der 
Durchführung nicht ausreichend, um die durch den Whistleblower erhobenen Vorwürfe in 
Gänze aufzuarbeiten. Insbesondere die von der Wirecard AG vorgenommene Auswahl von 
Wirecard-Geseüschaften in Singapur und die nicht forensische Untersuchung von Buchhal- 
tungs- und E-Mail-Daten stellen eine wesentliche Einschränkung dar.

Durch die Untersuchungshandlungen von Rechtsanwaltskanzlei 2, wie z. B. Durchführung 
einer nach forensischer Praxis angemessenen E-Mail-Analyse oder die Durchführung von 
Interviews, konnten Schwachstellen im Compliance Audit von Rajah & Tann ausgeglichen 
werden, jedoch konnten diese Schwachstellen, z. B. unvollständige Datensicherung, nicht 
vollständig behoben werden. Es kann nicht sichergestellt werden, dass alle wesentlichen 
Unterlagen und Erkenntnisquellen für die Aufklärung der durch den Whistleblower erhobenen 
Vorwürfe zur Verfügung standen und genutzt wurden.
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EY Audit hat die Ergebnisse des Compliance Audit bzw. der Internal Investigation von 
Rajah &Tann und der Rechtsanwaltskanzlei 2 durch eigene Prüfungshandlungen im Rahmen 
einer „Shadow Investigation" ergänzt. Insgesamt konnten die bereits bei der Untersuchung 
durch die beiden Rechtsanwaltskanzleien aufgetretenen Mängel durch die „Shadow Investiga
tion" und die „extended audit procedures" von EY Audit (siehe hierzu auch Abschnitt 3.4.3.1 
und 3.4.3.2) nicht mehr vollständig behoben werden.

EY Audit hat auf Grundlage der vorliegenden Datenbasis Prüfungshandlungen in Bezug auf die 
erhobenen Vorwürfe durchgeführt.

3.5 Vorwurf der Manipulation von Bu^lhaftungsdaten im 
Rahmen der Berichterstattung a^s Singapuriiach 
Deutschland i

3.5.1 (SIN) Issue #1 -  Figures Adjastment -  \Mrecard New ^aland

3.5.1.1 Vorwurf

\
Mitarbeiter in Singapur sollen die interne IFRS Finanzberichterstattung der australischen 
Geschäfte der Wirecard AG bewusst und ohr»e entsprefehende Grundlage abgeändert haben, 
bevor diese an die Wirecard AG weite'rgeleitet würde. Zudem führte der Whistleblower aus, 
dass es zu erheblichen inhaltlichen Unterschieden zwischen der internen IFRS Finanzbericht
erstattung von Wirecard New Zealand Ltd. (i'm Folgenden „Wirecard New Zealand") an die 
Wirecard Singapore Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirpcard Singapore") und der nachfolgend von 
der Wirecard S'ihgapore an die Wirecard AG konsolidiert weitergeleiteten internen IFRS Fi- 
nanzberißhterstattüng gekommen sein soll. Ebenso soll es buchhalterische Unregelmäßigkei
ten bei den aus Neuseeland, Hong Kong, Indonesien, Malaysia, Indien und den Philippinen an 
Deutschland gemeldeten Zahlen geben.

3.5.1.2 I Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente

-  IFRS'Finanzberichterstättung bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung (im 
Folgenden „GuV") von GFG Group Ltd. (im Folgenden „GFG-Group") vom 31. Dezember 
2015; ■.

-  IFRS Finari'zberichterstattung bestehend aus Bilanz und GuV von Wirecard New Zealand 
vom 31. Dezember 2016 sowie vom 31. Dezember 2017;

-  IFRS Finanzberichterstattung des Teilkonzerns bestehend aus Bilanz und GuV von Wire
card Singapore vom 31. Dezember 2015, 31. Dezember 2016 sowie vom 31. Dezember 
2017;
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-  Überleitungspapier der Wirecard AG zwischen der IFRS Finanzberichterstattung des Ein
zelunternehmens und der IFRS Finanzberichterstattung des Teilkonzerns vom 
31. Dezember 2016 sowie vom 31. Dezember 2017.

3,5,1,3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #1

Die Zahlen der Bilanz und der GuV aus der Finanzberichterstattung 2015 der GFG-Group 
wurden von EY Audit mit den entsprechenden Zahlen der Bilanz und GuV aus der Finanzbe
richterstattung des Teilkonzerns 2015 von Wirecard Singapore an die Wirecard AG abge
stimmt, Flierbei wurden durch EY Audit keine Differenzen identifiziert, Wirecard New Zealand 
war 2015 eine Gesellschaft innerhalb der GFG-Group, sodass die Zahlen zyvischen Wirecard 
New Zealand und Wirecard Singapore nicht unmittelbar miteinander alagestimmt werden 
konnten, sondern der Finanzberichterstattung 2015 der GFG-Groupjöntnommen werden 
mussten. /

I . ' F
Die Zahlen der Bilanz und der GuV aus der Finanzberichterstattung.2016 und 2017 von W ii^  
card New Zealand wurden durch EY Audit mit den Zahlen der Bilan^und der GuV aus dep-' 
Finanzberichterstattung des Teilkonzerns 2016 und 2017 von VVirecard Singapore an dt© 
Wirecard AG abgestimmt. Hierfür wurde das Überleitungspapier zwischbT» der Finanzbericht
erstattung des Einzelunternehmens und der Finanzberichterstattung des Teilkonzerns abgegli
chen. Es wurden durch EY Audit Differenzen identifiziert, welche uhter der Wesentlichkeits
grenze für den Konzernabschluss lagen und somit durch EY Audit als nicht wesentlich 
bewertet wurden. Für das Jahr 2016 wurden durch EY Audit Abweichungen innerhalb des 
Eigen- und Fremdkapitals identifiziert. Die Abweichung der Bilanzposition „Verbindlichkeiten" 
i. H. V. NZD 662.800'’  ̂konnte EY Audit durch Abweichungen in den Positionen „sonstige 
kurzfristige Rückstellungen“ und „IC unverzinsliche Verbindlichkeiten" erklären. Die Abwei
chung in der Bilanzposition „Eigenkapital”  i. H. v. NZD 666.100'*® erklärte EY Audit teilweise 
durch die Differenz i. R. v. NZD 584.000^ in dem Ergebnis der laufenden Periode.

Für das Jahr 2017 identifizierte EY Audit Abweichungen im Umlaufvermögen, die auf Abwei
chungen in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen waren. Die 
Abweichung in der Bilanzposition „Eigenkapital" führte EY Audit größtenteils auf die Differenz 
i. H. V. NZD 320.000'*^ in den Gewinnrücklagen zurück. Eine dritte Abweichung identifiziert©
EY Audit bei den Verbindlichkeiten, die auf Intercompany-Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen zurückzuTühren waren.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #1 hat sich teilweise bestätigt. Die Abstimmung der Finanzbe
richterstattung für'das Jahr 2015 hat keine Differenzen aufgezeigt. Für die Jahre 2016 sowie 
2017 wurden Differenzen identifiziert, welche jedoch durch EY Audit als nicht wesentlich für 
den Konzernjahresabschluss bewertet wurden.

entspricht ca. EUR 437.000, Wechselkurs EUR 1 = NZD 1,5158 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 439.000, Wechselkurs EUR 1 = NZD 1,5158 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 385.000, Wechselkurs EUR 1 = NZD 1,5158 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 190.000, Wechselkurs EUR 1 =NZD 1,685 vom 31. Dezember 2017 (Quelle: EZB)
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3.5.2 (SIN) Issue #2 -  Local Statutory Financial Statement Adjust- 
ments Wirecard Singapore

3.5.2.1 Vorwurf

Die interne IFRS Finanzberichterstattung soll vor dem Versand an die Wirecard AG von Mitar
beitern in Singapur abgeändert worden sein. Dadurch soll sich eine Überbewertung des „re- 
venue" i. H. v. SGD 22 Mio“*® ergeben haben, da statt des „margin revenue" das „gross 
revenue" an die Wirecard AG berichtet worden sein soll, wobei weitere Details In dem Vor
wurf, wie z. B. ein konkreter Bilanzposten, nicht genannt werden.

3.5.2.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesicht kumente

-  Konzernjahresabschluss 2016 von Wirecard Singapore (im FoJgenjS'eK^Vtececard
Singapore");

-  IFRS Reporting 2016 von Wirecard Singapo^.

3.5.2.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue

/■ \
Der Abgleich der Zahlen zwischen dem Konzernjahre'Sabschlüss 2016 der Wirecard Singapore 
und dem Wirecard Singapore IFRS^Reporting 2016 dur̂ qh EY Audit ergab eine Abweichung 
i. Fl. V. EUR 15.934, die laut EY Audit-|^us der Verschmelzung der Unternehmen Trans Info- 
tech Pte. Ltd. und CarpTechno PtC- Ltd: (nit Wirecard Singapore entstanden sein soll. Die 
Flöhe der Abweichyn'g lag untehder Wesehtlichkeitsgrenze von EY Audit. KPMG hat während 
des Gesprächesjtfit EY Audit Einsicht in die Dokumentation zur Ermittlung der Abweichung 
genommen, "

< f ^ aEine erkBlSare Abweichung i.H. v. EUR 15.934 wurde durch EY Audit identifiziert. Der vom 
WhistlehloVver erhobene Vorwurf einer Abweichung i. H. v. SGD 22 Mio"‘® wurde durch EY 
Audit nicihtjbestätigt.

‘'® entspricht ca. EUR 14,4 Mio, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,5234 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 14,4 Mio, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,5234 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB)
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3.6 Vorwurf der Manipulation von Finanzdaten

3.6.1 (SIN) Issue #3 -  Rendering of Services -  International Techno 
Solutions

3.6.1.1 Vorwurf

Die Altersstrukturliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von PT Aprisma 
Indonesia (im Folgenden „PT Aprisma"), ein laut dem „Organisation Chart Wirecard Group" 
mit der Wirecard AG verbundenes Unternehmen, soll eine Position in Verbindung mit dem IT- 
Beratungsunternehmen International Techno Solutions Pte. Ltd. (im Folgenden „International 
Techno") aufgezeigt haben, obwohl die Geschäftsaktivitäten von PT Aprisma hauptsächlich 
auf Banken ausgelegt sind. International Techno soll Kunde von PJ Aprisma gewesen sein

; 's

und auf der Fälligkeitsliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erschienen sejn. 
Der Whistleblower hat dies als verdächtig eingestuft. , \  /

3.6.1.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG ge^chtöte DQkumdht®

-  „Purchase Agreement PrismaGateway" vom 26. A uguk201 Atnit'einem Vertragswert
i. H. V. EUR 1,1 Mio; /  ' \  \  \

- Anhang A: „Statement of Works" oNje üaT

- Anhang B: „Pricing, Payrrtent and other

- Anhang C: „Softwarp and Service§|Delivery Sign O ff" vom 5. November 2014;

-  „Purchase Agreement PrimeMobile7vom 10. O k to ^ 5 ^ 1 4  mit einem Vertragswert
i. H. V. EUR 2,1 Mio; ' /

y

- Anhang Ai „Statement of V\/orks" ohne Datum;

- Anhang Bi „Pricing, Paymeht and other Terms";

- Anhang C: „Software Delivery Sign Off" vom 17. November 2014;

-  Drei Rechnungen von PT Aprisma an International Techno zum „Purchase Agreement 
PrimeMobile" vom 17.und 28. November 2014 sowie zum „Purchase Agreement Prisma- 
Gateway" vom 26. November 2014;

-  Kontoauszüge der CIMB NIAGA Bank Tbk., Jakarta, Indonesien, von PT Aprisma vom 
31. Dezember 2014;

-  Flauptbücher von PT Aprisma für die Jahre 2014 bis 2018;

-  Nebenbücher der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zum 30. November 2014, 
31. Dezember 2014, 31. Januar 2015 sowie 28. Februar 2015;

-  Altersstrukturliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von PT Aprisma in 
Monatsscheiben von April 2015 bis Dezember 2018;
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-  „AR Write Off -  WD IFRS -  9" von PT Aprisma mit Stand vom 3. Februar 2019;

-  Business Intelligence Dokumentation zu International Techno.

3.6.1.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #3

Das „Purchase Agreement PrismaGateway" vom 26. August 2014 sowie das „Purchase 
Agreement PrimeMobile" vom 10. Oktober 2014 sind von Susanto C M M Ia ls  Director von 
PT Aprisma und Aziinda Binte D M lV a ls  Director von International Techno unterzeichnet und 
paraphiert. Als Anhänge zu den Verträgen ist jeweils ein undatiertes „Statement of Works", 
die „Pricing, Payment and other Terms" sowie ein beidseitig unterzeichnetes „Software and 
Services Delivery Sign Off" bzw. ein beidseitig unterzeichnetes „Software Delivery Sign Off" 
über die erfolgte Software-Lieferung von PT Aprisma an International Techno beigefügt. Die 
Vertragssumme wurde in beiden Verträgen in EUR festgehalten. Der Vertragswert des 
„Purchase Agreement PrismaGateway" beläuft sich auf EUR 1,1 Mio, der des „Purchase 
Agreement PrimeMobile" auf EUR 2,1 Mio. Die gesichteten Verträge und Anhänge ließen sich 
mit insgesamt drei von PT Aprisma an International Techno gestellten Rechnungen zum 
„Purchase Agreement PrimeMobile" vom 17. November 2014 i. H. v. EUR 735,000 und 
28. November 2014 i. Fl. v. EUR 1.365.000 sowie zum „Purchase Agreement PrismaGate
way" vom 26. November 2014 i. Fl. v. EUR 1,1 Mio abstimmen. PT Aprisma hat gemäß den 
gesichteten Kontoauszügen am 30. Dezember 2014 zwei Zahlungseingänge von International 
Techno über ein Konto der Deutsfi^ie Bank i. Fl. v. EUR 2,1 Mio sowie i. Fl. v. EUR 600.000 
erhalten.

\
Den Kontoauszügen entsprechende Büchungen könnten im Haupt- und Nebenbuch von 
PT Aprisma identifiziert werden. Es blieb somit eine Forderung aus Lieferungen und Leistun
gen i. H. V. EUR 500.000 bei PT ^prisma gegenüber International Techno bis zum Ende des 
Jahres 2018 bestehen. ' \

International Techno stellte nach Auskunft von der durch EY Audit durchgeführten Hinter
grundrecherchen seine Geschäftsaktivitäten zum 7. März 2019 ein. Ein entsprechender Regis
terauszug mit dem Enddatum der Geschäftsaktivitäten von International Techno wurde KPMG 
durch EY Audit zur Verfügung gestellt. Nach der Auskunft von EY Audit soll die Forderung aus 
Lieferungen und Leistungen gegenüber International Techno von PT Aprisma selbst abge
schrieben worden sein. EY Audit hat die entsprechende Abschreibung nach eigener Auskunft 
eingesehen.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #3 wurde bestätigt. Zwischen PT Aprisma und International 
Techno bestand eine Vertragsbeziehung, aus der eine Forderung aus Lieferungen und Leis
tung i. H. V. EUR 500.000 gegenüber International Techno bis zum Ende des Jahres 2018 
bestand. Nachdem PT Aprisma die Information erhalten hat, dass International Techno seine 
Geschäftsaktivitäten eingestellt hat, soll die Forderung laut EY Audit abgeschrieben worden 
sein. Aus den KPMG vorliegenden Dokumenten ist nicht ersichtlich, warum die Forderung 
nicht vor der Einstellung der Geschäftsaktivitäten des Schuldners eingetrieben wurde.
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3.6.2 (SIN) Issue #20 -  Customized Software for Sale of Travel Prod
ucts in B2B Platform -  Froehlich Tours

3.6.2.1 Vorwurf

Dem anonymen Print Package an EY Audit vom 6. Februar 2019 lag eine „Software Accep- 
tance" vom 25. Mai 2016 bei, die auf ein zugrunde liegendes „Software Development Ag
reement" vom 22. Februar 2016 referenziert. Darüber hinaus enthielt das anonyme Print 
Package eine Rechnung vom 20. Mai 2016 über eine individualisierte Software an Froehlich 
Tours Inc. (im Folgenden „Froehlich Tours") i. H. v. PHP 50 Mio®°. Zusätzlich enthielt das 
anonyme Print Package eine von Atty Franco 0 ® , Assistant Corporate Secretary of 
Gl Philippines Corporation (im Folgenden „Gl Philippines"), ausgestellte Vollmacht, die Arun 
BUPI Mitarbeiter Gl Philippines, zur Durchführung von Geschäftsaktivitäten mit Froehlich 
Tours bevollmächtigt.

Aus dem Anhang zu einer E-Mail vom 28. November 2017 von lMHHHil||^@ gmail.com,'die 
ebenfalls aus dem anonymen Print Package stammt, geht hervor, dass im geprüften Jahres
abschluss (ohne Jahresangabe) von Gl Philippines, ein f^ut dem „Organisation Chart Wirecard 
Group" mit der Wirecard AG verbundenes Unternehmen; eine dem Vertrag entsprechende 
Forderung aus Lieferungen und Leistungen i. H. v. PHP 5Ö'Mio®  ̂gegenüber Froehlich Tours 
enthalten ist, die nicht im Jahresabschlus,s'von Froehlich ToUrs ausgewiesen sein soll.

3.6.2.2 Von EY Audit übergebene und voh'TCPMp gedichtete'Dokumente

-  „Software Development Agreeme'nt" vom 22.'Febrtiar 2016 zwischen Gl Philippines und 
Froehlich Tours mit einem Vertragswert i. H. v. P]^P50 Mio®̂ ;

-  Rechnung von Gl Philippines an Froehlich Tours mit der Beschreibung „Customized Soft
ware to enable Froehiifch Tours to seil travel products in B2B platform" vom 20. Mai 2016;

-  „Acceptanca of the Software developed by Gl Philippines" vom 25. Mai 2016;

-  Contract Corifirmation zum „Software Development Agreement" von Froehlich Tours vom 
ip. April 201 b;

-  „Secretary's;Certificate" vom 17. Februar 2016, das Arun BCB zu Geschäftsaktivitäten mit 
Froehlich Tours bevollmächtigte;

-  Financial Statement von Gl Philippines zum 31. Dezember 2016 sowie zum 31. Dezember 
2017;

-  Hauptbuch von Gl Philippines für das Jahr 2017;

-  Nebenbuch von Gl Philippines zum Konto „Froehlich Tours" für den Zeitraum 20. Mai 2016 
bis zum 1. Dezember 2016;

“  entspricht ca. EUR 953.000, Wechselkurs EUR 1 = PHP 52,477 vom 20. Mai 2016 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 952.000, Wechselkurs EUR 1 = PHP 52,517 vom 22. Februar 2016 (Quelle: EZB)
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-  Altersstrukturliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Gl Philippines 
zum 31. Dezember 2018;

-  Schuldnerverzeichnis von Gl Philippines für die Jahre 2015 bis 2018;

-  E-Mail-Korrespondenz zwischen Mitarbeitern von Gl Tech, Gl Philippines, Froehlich Tours 
und Hermes-IT Inkl. diverser Screenshots zur Software;

-  Gesprächsnotizen von EY Audit zu einem Treffen mit Christopher

-  Business Intelligence Dokumentation zu Froehlich Tours.

am 11. April 2019;

3.6,2.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #20

Das „Software Development Agreement" vom 22. Februar 2016 ist sowohl von Christopher 
für Froehlich Tours als auch von Arun B f l^ fü r  Gl Philippines unterze^hn^t und para

phiert. Dem „Secretary's Certificate" nach bevollmächtigte Atty Franco m  Arun zur 
Durchführung von Geschäftsaktivitäten mit Froehlich Tourä, der den entsprechenden Vertrag 
sowie die Software-Abnahme vom 25. Mai 201ß und die voh Gl Philippines an Froehlich Tours 
gestellte Rechnung zum „Software Development Agreement'" i. H. v. PHP 50 Mio®  ̂vom 
20. Mai 2016 im Namen von Gl Philippines gegenzeichnete. Aus'der von Froehlich Tours an 
Gl Philippines versandten Software-Abnahme vom 25. Mai 2016 geht hervor, dass die Soft
ware am 10. Mai 2016 von Gl Philippines an Froehlich Tours übergeben wurde. Der Rech
nungsbetrag ließ sich mit dem Vertragswert abstimmen. Ferner erhielt EY Audit eine von 
Belinda B iM I (President von Froehlich Tours) am 10. April 2019 Unterzeichnete Vertragsbe
stätigung, welche die Substanz des zwischen Gl Philippihes und Froehlich Tours geschlosse
nen Vertrags mit einem Vertragswert i. bestätigt. Eine^entsprechende E-Mail-Korrespondenz 
zur Ausgestaltung der Software sowie Screenshots der fertigen Software unterlegen dies.

Im Haupt- und Nebenbuch sovyie den Financial Statements aus den Jahren 2016 und 2017 
von Gl Philippines'wurden entsprechende Positionen i. H. v. PHP 50 Mio“  identifiziert. Es 
besteht eine Forderuhg aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Froehlich Tours, die zum 
20. Mai 2016 in das Nebenbuch mit der Bezeichnung „Froehlich Tours Inc." eingebucht 
wurde. Die Forderung von Gl Philippines gegenüber Froehlich Tours ließ sich mit entspre
chenden Positionen in der Altersstrukturliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistun
gen sovyie dem Schuldnerverzeichnis abstimmen, demzufolge die Forderung noch zum Ende 
des Jahtes 2018 bestand. Ein entsprechender Zahlungseingang von Froehlich Tours wurde 
durch EY Audit nicht identifiziert.

Zur Verifizierung der Forderung aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Froehlich Tours 
führte EY Audit ein Telefoninterview mit dem Geschäftsführer von Froehlich Tours Chris
topher B |0 ||. Aus diesem Interview ging hervor, dass die Forderung zum Ende der durch EY 
Audit durchgeführten Prüfungen weiterhin ausstehend war. Als möglichen Grund führte 
Christopher B f t^ d ie  ausgebliebene Mahnung seitens Gl Philippines an. Inwiefern die Forde-

“  entspricht ca. EUR 953.000, Wechselkurs EUR 1 = PHP 52,477 vom 20. Mai 2016 (Quelle: EZB) 
“  entspricht ca. EUR 953.000, Wechselkurs EUR 1 = PHP 52,469 vom 10. April 2016 (Quelle: EZB)
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rung werthaltig ist und in den Büchern von Gl Philippines berichtigt werden muss, soll nach 
Auskunft von EY Audit im Rahmen der Abschlussprüfungen geprüft werden.

Darüber hinaus hat KPMG eigene Open Source Hintergrundrecherchen zu Christopher 
von Froehlich Tours durchgeführt, der nach eigener Auskunft ein ehemaliger Angestellter der 
Wirecard in Manila ist. Aus den Hintergrundrecherchen geht hervor, dass Christopher B ^ ^  
sowohl Director und Anteilseigner von PayEasy Solutions Inc. als auch ein Vorstandsmitglied 
und Anteilseigner von Froehlich Tours ist, dessen „President" und Vorsitzende seine Ehefrau 
Belinda B M P  ist. Diese Informationen stammen teilweise aus Presseartikeln. Des Weiteren 
ist Belinda B d l .  gemäß den von KPMG durchgeführten Hintergrundrecherchen, basierend 
auf Informationen aus dem Jahr 2013, „President" von Centurion Online Payment Internatio
nal Inc.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #20 wurde nicht bestätigt. Christopher/B®P von Froehlich Tours 
hat in einem Telefoninterview mit EY Audit bestätigt, dass die in dem Jahresabschluss von Gl 
Philippines erfasste Forderung gegenüber Froehlich Tours weiterhin ausstehend ist und zum 
Zeitpunkt der Prüfung durch EY Audit noch nicht beglichen wurde. Naqh Auskunft der Wire
card AG vom 20. März 2020 ist eine Teilzahlung i. H. v. PHP 4,5 Mio®  ̂am 14. Mai 2019 er
folgt. Darüber hinaus liegt eine Unterzeichnete Vertrags1l)estätigung vor, welche dj_e wirtschaft
liche Substanz der Transaktion bestätigt. Die Validität der von Christopher B®Babgegebenen 
Drittbestätigung ist aufgrund seiner ehemaligen Nähebeziehung zu Wirecard infrage zu stel
len. Zur weitergehenden Objektivierung des Sachverhaltes hätten weitere Prüfungshandlun
gen von EY Audit bspw. durch Bestätigungen unbeteiligter Dritter vorgenommen werden 
müssen, die über das im Rahmen der KonzernjahresabschlussfJrüfungen standardmäßige 
Vorgehen hinausgehen. ' v

3.6.3 (SIN) Is s ^ lS I  -  Fund^ TFiansfer for Tax Payments -  Software 
Purchase'^greement&eCWeen Wirecard Singapore and Gl Phil-
ippines

3.6.3.1 Vorwurf

Gl Philippines Corporation (im Folgenden „Gl Philippines"), ein laut dem „Organisation Chart 
Wirecard Group" mit der Wirecard AG verbundenes Unternehmen, soll Wirecard Singapore 
Pte. Ltd. (im'Folgenden „Wirecard Singapore") gebeten haben Gelder i. H. v.
PHP 38.285.148®® auf das Konto von Gl Philippines zu transferieren, damit Gl Philippines seine 
Steuerlast zahlen kann. Demnach war Gl Philippines nicht in der Lage, die Steuerlast aus den 
eigenen generierten Umsätzen zu begleichen, woraufhin der Whistleblower die Vermutung 
erhoben hat, dass die Umsätze von Gl Philippines künstlich erhöht worden sein sollen (Vor
wurf 1).

entspricht ca. EUR 76.000, Wechselkurs EUR 1 = PHP 58,898 vom 14. Mai 2019 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 665.000, Wechselkurs EUR 1 = PHP 57,542 vom 6. März 2020 (Quelle: EZB)
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Darüber hinaus wurde von EY Audit ein Software-Vertrag untersucht. Hierbei handelt es sich 
um einen zwischen Wirecard Singapore und Gl Philippines geschlossenen Vertrag über die 
Bereitstellung einer Software von Gl Philippines an Wirecard Singapore, der im März 2018 
ausgeführt worden sein soll, wobei der zugrunde liegende Vertrag bereits im Oktober 2017 
notariell beurkundet wurde (Vorwurf 2). Hierzu lagen dem anonymen Print Package vom 
6. Februar 2019 dem Vertrag entsprechende Rechnungen bei.

3.6.3.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente

-  Agreement „Software Development Agreement" zwischen Gl Philippines und Wirecard 
Singapore vom 16. Oktober 2017;

-  Rechnung von Gl Philippines an Wirecard Singapore vom lg. be2efYfb(|r 2017;/
-  „Software Delivery Letter" von Gl Philippines an Wirecgfd Singapore vorr>29. November

2017;

/
-  „Software Acceptance Letter" von Wirecard Singapore\an Gl Philippines vom 

15. Dezember 2017;

-  Kontoauszug der Wirecard Bank von Wirecard Singapore vom 29. März 2019;

-  Kontoauszug der Security Bank von Gl Philippines vom April 2018;

-  „Explanation of Business Purpose" von Wirecard ^ingapoTe;

-  „Tax Return Filing" von Gl Philippines Vom 13. April 2018;

-  Hauptbuch von Wirecard Singapore'für die Jahre 2013 bis 2018;

-  Hauptbuch von ßl Philippines für die Jahre 2017 und 2018;

-  Financial Statements von Gl ^hilippines für das Jahr 2017;

-  Altersstrukturlfete der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von Gl Philippines für 
das jjahr 2018;

-  Debijorenliste von Gl Philippines für die Jahre 2015 bis 2018.

' I \
i I

\3.6.3.3 Details zur Foetsteäung zu (SIN) Issue #21

\
Hinsfehtlidt des Vorwurfs 1 aus dem (SIN) Issue #21 ergeben sich folgende Feststellungen.

\.
Es lag zum'Zeitpunkt der Prüfung durch EY Audit ein Financial Statement von 2017 von 
Gl Philippines Vor, welches die Höhe des Nettoergebnisses („net income") und die daraus 
resultierende Steuerlast von Gl Philippines für das Jahr 2017 ausweist. Die Höhe der zu zah
lenden Steuer ließ sich hinsichtlich des Betrages und des Datums mit dem Hauptbuch von 
2018 von Gl Philippines, mit dem Zahlungsausgang laut Kontoauszug von Gl Philippines und 
mit der Bestätigung des Zahlungseingangs bei der Finanzbehörde abstimmen. Im Hauptbuch 
von 2018 von Gl Philippines wurde durch EY Audit identifiziert, dass Wirecard E-Money Philip
pines Inc. (im Folgenden „Wirecard E-Money Philippines") Gl Philippines liquide Mittel zur 
Verfügung stellte.
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Zu diesem Darlehen ließen sich entsprechende Buchungen im Hauptbuch von Gl Philippines 
für 2018 identifizieren. Die Buchungen auf den Konten „Cash/Bank" und „Verbindlichkeiten 
gegenüber Wirecard E-Money Philippines" ließen sich hinsichtlich des Betrages und des 
Datums mit dem Zahlungseingang laut Kontoauszug von Gl Philippines abstimmen. Die Höhe 
der Steuerlast von Gl Philippines entspricht der Darlehenshöhe von Wirecard E-Money Philip
pines an Gl Philippines. Zwischen der Bereitstellung des Darlehens und der Bezahlung der 
Steuerlast lag eine zeitliche Differenz von einem Tag.

Hinsichtlich des Vorwurfs 2 aus dem (SIN) Issue #21 ergeben sich folgende Feststellungen.

Es lag zum Zeitpunkt der Untersuchung von KPMG ein Vertrag vom 16. Oktober 2017 mit 
dem Vertragswert i. H. v. PHP 161.446.500 Mio“  vor, welcher von Wirecard Singapore und 
Gl Philippines unterschrieben ist. Dem Vertrag liegt der Verkauf einer Software bzw. eines IT- 
Systems von Gl Philippines an Wirecard Singapore zugrunde. Der Vertrag ließ sich mjt der von 
Gl Philippines an Wirecard Singapore gestellten Rechnung vom 16. Dezember 2017 hinsicht
lich des Vertragswerts und des Verwendungszwecks abstimmen.'Zudem war ein inhaltlicher 
Abgleich des Vertrags sowohl mit dem „Software Delivery Letter" von Gl Philippines vom;
29. November 2017 als auch mit dem „Software Acceptance Letter" von Wirecard Singapore 
vom 15. Dezember 2017 möglich.

Der Zahlungsausgang laut dem vorliegenden Kontoauszug von Wirecard Singapore entspricht 
nur knapp einem Fünftel (EUR 500.000) ĉ es Vertragswerts aus dem'beidseitig unterschriebe
nen Vertrag und der Rechnung. Nach Auskunft von EY Audit ^11 es sich hierbei um eine 
Teilzahlung handeln, welche aufgrund des Vertrags vorgenomrfven wurde. Weitere Zahlungs
ausgänge wurden durch EY Audit nicht identifiziert.

Zu der gestellten Rechnung ließen sich e^ntsprecheride Ausführungen im Financial Statement 
von Gl Philippines für 2017 identifizieren; Hierbei konnte der Verkauf der Software, sowohl 
innerhalb der Bilanz und GuV als auchinnerhalb des Bilanzpostens der „Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen", identifiziert werden. Die Darstellung des Softwareverkaufs 
innerhalb des Fipancial Statements ließ sich hinsichtlich des Vertragswerts mit dem beidseitig 
unterschriebenen Vertrag abstimmen. Die Forderung aus Lieferungen und Leistungen in Höhe 
des Vertragswerts konnte sowohl in der Altersstrukturliste der Forderungen von Gl Philippines 
für 2018 als auch in der Debitorenliste von Gl Philippines für 2018 identifiziert werden. Dabei 
wurde die Forderung i. H. v. PHP 161.446.500^^ zum Ende des Jahres 2018 als länger als 
90 Tage atisstehend ausgewiesen. Geringe wertmäßige Differenzen sind auf Wechselkursdif
ferenzen zurückzuführen.

In den Hauptbüchefn von Gl Philippines für die Jahre 2017 und 2018 konnten keine dem 
gesichteten Vertrag entsprechenden Positionen identifiziert werden, wohingegen im Haupt
buch für 2018 von Wirecard Singapore entsprechende Buchungen zum Erhalt der Software 
enthalten waren. Die Buchungen auf den Konten „Software Assets" und „Verbindlichkeiten 
gegenüber Gl Philippines" ließen sich hinsichtlich des Vertragswerts mit dem beidseitig

^  entspricht ca. EUR 2,7 Mio, Wechselkurs EUR 1 = PHP 60,499 vom 16, Oktober 2017 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 2,7 Mio, Wechselkurs EUR 1 = PHP 60,113 vom 31. Dezember 2018 (Quelle: EZB)
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unterschriebenen Vertrag abstimmen. Zwischen den entsprechenden Buchungen und dem 
„Software Acceptance Letter" lag eine zeitliche Differenz von drei Monaten.

Die Vorwürfe des (SIN) Issue #21 wurden zum Teil bestätigt. Der erste Vorwurf wurde bestä
tigt. Gl Philippines hat zur Begleichung seiner Steuerlast Gelder von einer Wirecard- 
Gesellschaft erhalten. Hierbei handelt es sich zwar nicht um die im Vorwurf genannte Wire- 
card Singapore, sondern um Wirecard E-Money Philippines. KPMG hat im Rahmen des Nach
vollzugs keine Begründung für die Übernahme der Steuerlast durch eine Wirecard- 
Gesellschaft erhalten. Der Vorwurf hinsichtlich der künstlich erhöhten Umsätze wurde auf
grund der Tatsache, dass der Whistleblower lediglich die Vermutung der künstlich erhöhten 
Umsätze erhoben hat, nicht durch EY Audit geprüft. Der zweite Vorwurf wurde nicht bestätigt. 
Es existierte eine schriftliche vertragliche Grundlage zwischen Wjrecard Singapore und 
Gl Philippines. EY Audit hat in Bezug auf die zeitliche Diskrepanz zwischen Vertragsunter
zeichnung und Verbuchung in den Büchern von Wirecard Singapore keine weiteren Prüfungs
handlungen durchgeführt. Eine Klärung der zeitlichen Diskrepanz hätte nur anhand von Inter
views mit den verantwortlichen Personen, die den Vertrag unterzeichnet haben, erfolgen 
können. Durch EY Audit wurde nicht verfolgt, ob gs sich bei dem Sachverhalt des 
(SIN) Issues #21 letztlich um ein Intercompany^arlehen handelte, dass durch ein Software- 
Scheingeschäft getilgt wurde. \

3.6.4 (SIN) Issue #25 -  Skype Convers^tion dated February 2018 on 
unidentified Conr^ulttttq Fe^s Ampunting to EUR 3 Million -  
Wirecard Payment Solution .Hong ^ong

\
3,6.4.1 Vorwurf'

Dem anonymen Print Packag^ liegt eine Skype-Kohversation zwischen David L®, damaliger 
General Manager von Wireß8rd Hong Kong, und Irene C 0 , laut EY Audit damaliger Head of 
Finance Asia Pacific (im Folgenden „APAC") der Wirecard Singapore, vom 1. Februar 2018 
bei, in der David L ®  die Herkunft eines Ertrags aus Rechts- und Beratungsleistungen i. H. v. 
EUR 3 Mio („EUR 3 million Consulting fee income" im „2017 Report") hinterfragt. Diesen 
Ertrag wollte er mit dem Report der Wirecard Payment Solution Hong Kong Sdn. Bhd. (im 
Folgenden „Wirecard Payment Solution Hong Kong") abstimmen, welchen er ebenfalls in der 
Skype-Konversafioii anfragte. Gemäß der Auskunft von Irene C |B  soll es sich bei dem Betrag 
i. H. V. EUR 3 Mio um eine Gruppenanpassung handeln.

Ein konkreter Vorwurf ließ sich auf Grundlage der Informationen des anonymen Print Packa
ges nicht formulieren, sodass EY Audit letztendlich eine einseitige Ertragsbuchungen i. H. v. 
EUR 3 Mio zwischen Konzerngesellschaften untersucht hat.

3.6.4.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente

-  IFRS-Reporting Package von Wirecard Payment Solution Hong Kong von Dezember 2017 
in HKD;

-  Hauptbuch von Wirecard Payment Solution Hong Kong vom 31. Dezember 2017;
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-  Nebenbuch der „Trade and other Receivables" von Wirecard Payment Solution Hong Kong 
vom 31. Dezember 2017;

-  Antwortschreiben von der Wirecard AG an die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung 
e.V., (im Folgenden „DPR e.V.") vom 22. Mai 2019.

3.6.4.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #25

Der in der Sachverhaltsbeschreibung genannte Ertrag aus Rechts- und Beratungsleistungen 
i. H. V. EUR 3 Mio wurde durch EY Audit nicht im Haupt- oder Nebenbuch der Wirecard Pay
ment Solution Hong Kong identifiziert. Das Hauptbuch der Wirecard Payment Solution Hong 
Kong enthält das Konto „Legal & Professional Fees", auf dem am 31. Dezember 2017 eine 
Buchung i. H. v. HKD 12.599.405,09®® mit der Beschreibung „WDAQ— Legal consultangy fees 
for project Asian 34/100" vorgenommen wurde. Eine entsprechende Gegenbuchungwurde 
am 24. Januar 2018 vorgenommen. Der Betrag konnte mit den Rechts- und Beratdngslelstuiv 
gen aus der GuV, die Teil des IFRS-Reporting Packages 2017 der Wirecard Paynient Solution 
Hong Kong war, abgestimmt werden. Hierbei wurde ein^ Differenz i. H. v. HKD 33.545®® , 
identifiziert. Aufgrund fehlender weiterer Spezifikationen im Vorwurf-tfonnte der „2017 .Re
port" nicht abschließend von EY Audit identifiziert werden.

Die Feststellungen von EY Audit zu diesem Issue wurden von Dagmar S(BBH9', Director 
Financial Processes der Wirecard AG, bestätigt. Ihrer Auskunft nach soll die Wirecard Pay
ment Solution Hong Kong Rechts- und Beratungsleistungen nbr in Verbindung mit Projekt 
„Asian" gehabt haben, die auf der Kostenseite angefallen sind. Oie Inhalte des Projektes 
sollen sich nach Auskunft von EY Audit nicht auf den untersuchten Sachverhalt beziehen.

Aus der Anlage 2 „Unternehmenserwerbe" zum Antwortschreiben von der Wirecard AG an 
den DPR e.V. vom 22. Mai 2019 geht hervor, dass es sich bei Projekt „Asian" um einen 
Unternehmenserwerb mit Closing-Date vom 15. Juni 2017 und 31. Januar 2018 handelt. In 
der Anlage 2 ist,als Akquisitionsgegenstand „ASEAN über Töchter" genannt. Aus dem „Group 
Audit Report" zum Projekt Asian vom 30. November 2018, erstellt von dem Group Audit der 
Wirecard Bank AG, geht hervor, dass die Wirecard AG im März 2017 das Kundenportfolio von 
„Citi's merchant acquiring business in 11 markets in Asia Pacific (APAC)" erworben hat. Der 
Kauf bezieht sich nach den KPMG vorliegenden Informationen auf die folgenden Länder: 
Singapur, Hong Kong, Macau, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Philippinen, Thailand, Indien, 
Australien sowie Neuseeland.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #25 konnte nicht bestätigt werden. In den KPMG vorliegenden 
Buchhaltungsunterlagen konnte der im Print Package genannte Betrag i. H. v. EUR 3 Mio in 
Verbindung mit Erträgen aus Rechts- und Beratungsleistungen nicht identifiziert werden. Zum 
vollständigen Verständnis des Vorwurfs hätte bereits zum damaligen Zeitpunkt die Bedeutung 
des „Reports 2017" durch ein persönliches Gespräch mit den Beteiligten geklärt werden

entspricht ca. EUR 1,3 Mio, Wechselkurs EUR 1 = HKD 9,372 vom 31. Dezember 2017 (Quelle: EZB) 
entspricht ca, EUR 4,000, Wechselkurs EUR 1 = HKD 8,6525 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
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müssen. Eine weitergehende Untersuchung dieses Sachverhaltes ist auf Basis der KPMG zur 
Verfügung gestellten Unterlagen nach unserer Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
mehr erforderlich.

3.7 Vorwurf der Umleitungen von Zahlungen über mehrere 
Gesellschaften („Roundtripping")

3.7.1 (SIN) Issue #4 -  Capital Increase/Software Purchase -  Wirecard 
Hong Kong/Inventures Technology Onliri^

/ "

/3.7.1.1 Vorwurf

1 \  1
Für Wirecard Hong Kong Ltd. (im Folgenden „Wirecard Hotjg Kong") soll aufgrund^oköler
regulatorischer Anforderungen eine Kapitalerhghung i. H. v. ^UR2 Mio veranlass/wOrden 
sein. Die Mittel der Kapitalerhöhung sollen am 10. März ZOlS Veitör an InveAtdreS Technolo
gy Online Pte. Ltd. (im Folgenden „Inventures") geflossen sein. Von.dort sollten die Mittel 
wiederum an Hermes I Tickets Pte. Ltd. (im Folgenden „Hermes"), ein laut dem „Organisati
on Chart Wirecard Group" mit der Wirecard AG verBundeneS.Unternehmen, sowie anschlie
ßend an Gl Technology Pte. LtdL(im Folgenden „Gl Tech"), eirT'teutdem „Organisation Chart 
Wirecard Group" ebenfalls mit der'Wirecard AG verbundenes Untfernehmen, geflossen sein.

Der Vorwurf wurde ^  „Roundfripping" bezeichnet. Hierbei soll Geld von Deutschland nach 
Indien transferier^/wrden sein. \  ■.

\
3.7.1.2 Von ^ ^ u d i t  übergefebne und von KPMG gesichtete Dokumente

-  Vorstandsbeschlus%.der Wirecard AG zur Kapitalerhöhung der Wirecard Hong Kong vom 
6. Februar 2018;

-  Besc|tluss über die Aktien^eiJung vom 12. Februar 2018 an Wirecard Acquir- 
ing & Issuing GmbH (im Folgenden „Wirecard Acquiring & Issuing");

-  Kontoauszug der WTrecard Bank AG (im Folgenden „Wirecard Bank") für Wirecard Hong 
Koa^ vom 28. Februar 2018;

-  Hauptbuch von Wirecard Hong Kong zum 31. Dezember 2018;

-  Vertrag „Software Licensing and Professional Agreement" zwischen Wirecard Hong Kong 
und Inventures vom 26. Februar 2018;

-  Rechnung von Inventures an Wirecard Hong Kong vom 10. März 2018;

-  Kontoauszüge der Wirecard Bank für Wirecard Hong Kong vom 28. März 2018;

-  SWIFT-Statementsfürden 16./19./20./21. März 2018;

-  Transfer Request Forms für den 14./15./16./19. März 2018;
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-  Contract Confirmation Letter von Wirecard Hong Kong an Inventures vom 25. März 2019;

-  Memorandum zum Meeting mit Inventures vom 25. März 2019;

-  Registerauszug von Inventures vom 25. Februar 2019.

3.7.1.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #4

Der Vorstandsbeschluss der Wirecard AG zur Kapitalerhöhung der Wirecard Hong Kong i. H. v. 
HKD 19,5 Mio®° vom 6. Februar 2018 ist unterzeichnet von Dr. Markus ß f l l  (CEO), Jan 
M jH i^ (C O O ), Alexander (CFO) und Susanne SW § (CPO). Aus dem Dokument
geht hervor, dass die Wirecard Acquiring & Issuing alleinige Gesellschafterin der VVirecard 
Hong Kong ist. Dies entspricht dem Organigramm der Wirecard AG mit Stand vom 1. Februar 
2019, woraus hervorgeht, dass Wirecard Hong Kong ein Tochterunternehmen der Wire
card Acquiring & Issuing ist. Zweck der Kapitalerhöhung ist gemäß Vorstandsbeschkiss die 
angemessene Kapitalausstattung der Wirecard Hong Kong hinsichtlich der Beantragung einer 
„Stored Value Facility License".

Der Beschluss zur Aktienzuteilung an Wirecard Acquirihg & Issuing i. H,. v. HKD 19,5 Mio®̂  
vom 12. Februar 2018 ist unterzeichnet von den Wirecard Hong Kong-DFrektoren Daniel H B I 

Jeffry Ho Kok H ^ | ^  Gunnar Götz B H Ü u n d  Thom'as Mibhael Richard J V B f l l '

Der Kontoauszug der Wirecard Hong Kong von der Wirecard Bank zei^, dass ein Betrag 
i. H. V. HKD 19,5 Mio®̂  mit dem Verwendungszweck „Capital Increase VVirecard Acquiring + 
Issuing" am 26. Februar 2018 ein^egangen war. Das Dokumentfst auf den 28. Februar 2018 
datiert.

Im Hauptbuch von Wiret^rd Hong Kong ium 31. Dezember 2018 wurden Einträge zur Kapital
erhöhung i. H. V. HKD 19,5 Mio®® mit Datum 31. März 2018 identifiziert.

Der Registerauszug vom 25. Februar 2019 für Inventures weist die Personen Rajaratnam 
S h a n ( J ( J H d  als Secretary Sowie Raymond Sam V \||^ ( iB a ls  Director aus. Das Grün
dungsdatum lautet 26. April 2016.

Der Vertrag „Software Licensing and Professional Services Agreement" vom 26. Februar 
2018 weist Wirecard Hong Kong als Käufer („Customer") und Inventures als Verkäufer („Pro
vider") für ein „Crypto Unified Payment System" aus. Der Vertragswert wurde in EUR festge
schrieben und beläuft sich auf einen Betrag i. H. v. EUR 2 Mio. Unterzeichnet ist der Vertrag 
von Raymond W |P für Inventures und Brigitte H jH I|A ® ji®  für Wirecard Hong Kong. Der 
Vertrag beinhaltet einen Passus, demzufolge vier Teilbeträge ä EUR 500.000 vorgesehen 
waren. Darüber hinaus sollten 80 % der Gesamtsumme bei Bestelleingang erfolgen und 20 %

“  entspricht ca. EUR 2,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = HKD 9,6403 vom 6. Februar 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = HKD 9,6403 vom 6. Februar 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = HKD 9,6403 vom 6, Februar 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = HKD 9,6403 vom 6. Februar 2018 (Quelle: EZB)
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nach Auslieferung. Zuzüglich wurde ein monatlicher Betrag i. H. v. EUR 45.000 für Betriebs
kosten vereinbart.

Eine Rechnung von Inventures an Wirecard Hong Kong über „Unionpay Issuing Switch 
Customization" ist auf den 5. März 2018 datiert und beläuft sich auf einen Betrag i. H. v.
EUR 2 Mio.

Kontoauszüge der Wirecard Hong Kong von der Wirecard Bank vom 28. März 2018 zeigen auf, 
dass im Zeitraum vom 16. bis zum 21. März 2018 viermal EUR 500.000 von Wirecard Hong 
Kong an Inventures gezahlt wurden.

Den Zahlungen entsprechend liegen vier Transfer Request Forms und zugehörige abgezeich
nete SWIFT-Belege im Zeitraum vom 14. bis zum 19. März 2pt8 vor.

//
Im Hauptbuch von Wirecard Hong Kong zum 31. Dezember 2018 wurden Einträge zum Kauf 
der Software mit Datum 31. März 2018 identifiziert.

Zusätzlich lag eine Contract Confirmation vom 2S. März 201^. vor, die seitens Inventures von 
einer Person mit dem Titel „Head of Business Development" "f^mens „Nathan" unterzeich
net ist.

\

Nach einem Memorandum von Ey Audit vom 25. März 20l9yvurde EY Audit in einer Live- 
Demonstration die Software von Inventures erläutert Und ein Abcount „Oliver B f l B U "  
vorgeführt. Die Integration in die Wirecard "Systeme war zum Zeitpunkt der Live- 
Demonstration noch nicht abgeschlo^sn.

\
Es lässt sich feststellen, dass eine vertragliche Grundlage zwischen Wirecard Hong Kong und 
Inventures bestand. Vier zugehö/ige Zahlungen mit einem Gesamtbetrag i. H. v. EUR 2 Mio 
wurden von Wirecard Hong Kong an Inventures ausgeführt. Dieser Gesamtbetrag entspricht 
dem Vertragswert. Die Buchung im Hauptbuch der Wirecard Hong Kong erfolgte zum 
31. Märi 2018. Die vier Teilzahlungen entsprechen hierbei einem einzigen Eintrag im Haupt
buch, wfis nicht den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht.

Transaktionen zwischen Inventures und Hermes wurden durch EY Audit nicht identifiziert.

Der Vorwurf des (SlN) Issues #4 wurde durch EY Audit nicht bestätigt. Das Geld der Kapitaler- 
höhuhg entspricht etwa der Höhe nach dem Kaufpreis einer Software bei Inventures. Die 
wirtschaftliche Substanz und die Existenz der Software wurden gegenüber EY Audit nachge
wiesen.
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3.7.2 (SIN) Issue #5a -  Rendering of Services -  Beroe

3.7.2.1 Vorwurf

Beroe und Wirecard Payment Solutions Malaysia sollen einen fiktiven Vertrag über die Erbrin
gung von „Market Intelligence Support" Services eingegangen sein. Die Vertragsbeziehung 
soll dazu genutzt worden sein, um konzerninterne Zahlungen zwischen verschiedenen Wire
card Einheiten vorzutäuschen. Beroe Singapore Pte. Ltd. (im Folgenden „Beroe") soll eine 
Rechnung an Wirecard Payment Solutions Malaysia Sdn. Bhd. (im Folgenden „Wirecard 
Payment Solutions Malaysia") i. Fl. v. USD 500.000®'* für „Market Intelligence Support" ge
stellt haben. Zur Begleichung der Rechnungssumme sollen Gelder der WiracaiSl A^ia Flolding 
Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirecard Asia Flolding") genutzt worden sei»;'

/

3.7.2.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Djttkymente

-  „Service Agreement" vom 12. März 2018 zwischen W[recard P^^ff îent Solutions Malaysia
und Beroe mit einem Vertragswert i. Fl. v. USD 2 Mio®®; \

-  Fünf Rechnungen von Beroe an Wirecard Payment Sblutiops Malaysla yom 80. Sl^ember, 
30. Oktober, 30. November, 31. Dezember 2017 und 31. Jahuar 2018;

-  Flauptbücher von Wirecard Asia Floldipö ^ür die Jahre 20^3 bis 2Ö18;

-  Flauptbücher von Wirecard Payment Solutions Malaysia für*die Jahre 2017 und 2018;

-  Kontoauszüge der CIMB Baak Berhad (im folgenden „GfMB") von Wirecard Asia Flolding 
für die Monate April und Jüni 2018f.

-  Kontoauszug der Citjbänk von Wirecafd Asia Flolding für den Monat Mai 2018;

-  Zusammenfassendes Dokument gter Hintergrundrecherchen zu Beroe.

3.7.2.3 Details 2ur Feststellühg zu (SIN) Issue #5a

Nach der von EY Audit durchgeführteh Hintergrundrecherche existiert Beroe als Unterneh
men. Das im Vorwurf genannte „Service Agreement" zwischen Wirecard Payment Solutions 
Malaysia und Beroe vom 12. März 2018 mit einem Vertragswert i. H. v. USD 2 Mio®® für die 
Bereitstellung von^„Market Intelligence reports" ist von beiden Vertragsparteien unterzeich
net. Die Unterschrift von Wirecard Payment Solutions Malaysia erfolgte allerdings von einer 
Person, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses laut EY Audit nicht für Wirecard Payment 
Solutions Malaysia zeichnungsberechtigt war. Des Weiteren wurde der schriftliche Vertrag am 
12. März 2018 geschlossen, es liegen jedoch Rechnungen vom 30. September, 30. Oktober, 
30. November, 31. Dezember 2017 und 31. Januar 2018 vor. Bei den ersten vier Rechnungen

“  entspricht ca. EUR 450.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1122 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 1,6 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,2302 vom 12, März 2018 (Quelle: EZB) 

“  entspricht ca, EUR 1,6 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,2302 vom 12, März 2018 (Quelle: EZB)
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lautet der Rechnungsbetrag jeweils USD 500.000®^ bei der Rechnung vom 31. Januar 2018 
lautet der Rechnungsbetrag USD 496.000®®. Die Berechnungsgrundlage der häufig auf glatten 
Rechnungsbeträgen ausgestellten Vertragssummen lässt sich auf Grundlage der uns vorge
legten Dokumentation nicht nachvollziehen.

Zum Zeitpunkt der Rechnungsstellungen von Beroe an Wirecard Payment Solutions Malaysia 
bestand nach Auskunft von Jan M | H H  gegenüber EY Audit am 5. April 2018 nur ein münd
licher Vertrag über die in den Rechnungen genannte Leistung, den „Market Intelligence 
Support". Der schriftliche Vertrag zwischen Wirecard Payment Solutions Malaysia und Beroe 
wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt am 12. März 2018 geschlossen, demzufolge zeitlich 
gesehen nach Erhalt der fünf Rechnungen. Die Gesamtsumme der fünf Rechnungen i. H. v. 
USD 2.496.000®® übersteigt den im „Service Agreement" vom 12. März 2018 zwischen 
Wirecard Payment Solutions Malaysia und Beroe festgelegten Vertragswert i. H. v.
USD 2 Mio^° um USD 496.000^''. Nach Auskunft von Jan M jBH BI gegenüber EY Audit sind 
die identifizierten Mehraufwände i. H. v. USD 496.000^^ für die kundenspezifischen Anpas
sungen für Wirecard angefallen, wobei die kundenspezifischen Anpassungen nicht'weiter 
ausgeführt wurden.

Die Zahlung der fünf Rechnungen i. H. v. USD 2̂ 496.000®® durch Wirecard Asia Holding erfolg
te nach Auskunft von EY Audit mit der Begründur\g, dass für die Gruppe relevante Leistungen 
und Software in der Wirecard Asia Holding gebündelt werden sollten. Dies hat EY Audit im 
Rahmen eines Gesprächs von Dagmar S S H A ,  Director Financial Processes der Wire
card AG, erfahren.

In den vorliegenden Kontoauszügen vön Wirecard Asia Holding für die Monate April bis Juni 
2018 konnten die folgenden ausgehenden Zahlungen ah ßeroe identifiziert werden:

-  Zahlung vom 3. April 2018 i. H. v. SGD 656:200^^;

-  Zahlui^vom 18. April 2018 i. H. v. SGD 656.05Ö” ;

-  Zahldngivom 10. Mai 2018 i. H. v. USD 1 Mio^ ;̂

-  ZahlLingjvom 28. Juni 2018 i. H. v. SGD 685.571,20^®.

entspricht cä> 
^  entspricht ca.

entspricht ca. 
™ entspricht ca. 

entspricht ca. 
entspricht ca. 

”  entspricht ca, 
"  entspricht ca. 

entspricht ca.

424.000, 
EUR 401.000, 
EUR 2,0 Mio, 
EUR 1,6 Mio, 
EUR 403.000, 
EUR 407.000, 
EUR 404.000, 
EUR 842.000, 
EUR 433.000,

Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1

= USD 1,1806 vom 30. September 2017 (Quelle: EZB) 
= USD 1,2457 vom 31. Januar 2018 (Quelle: EZB)
= USD 1,2302 vom 12. März 2018 (Quelle: EZB)
= USD 1,2302 vom 12. März 2018 (Quelle: EZB)
= USD 1,2302 vom 12. März 2018 (Quelle: EZB)
= SGD 1,6114 vom 3. April 2018 (Quelle: EZB)
= SGD 1,6236 vom 18. April 2018 (Quelle: EZB)
= USD 1,1878 vom 10. Mai 2018 (Quelle: EZB)
= SGD 1,5831 vom 28. Juni 2018 (Quelle: EZB)

M B Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich 110.020925-16039304 j Anlage 1/146



Darüber hinaus wurde in den Kontoauszügen der CIMB von Wirecard Asia Holding am 10. Mai 
2018 eine Überweisung i. H. v. USD 10.000^® mit der Beschreibung „CBOL Transfer debit 
James A f fW flB B H "  identifiziert. EY Audit hat hierzu einen E-Mail-Verlauf eines Mitarbeiters 
von Wirecard in Asien vorgelegt, indem die Zahlung mit „Bankgebühren" für die Überweisung 
der USD 1 Mio”  an Beroe vom selben Tag, 10. Mai 2018, begründet wurde. Weitere Prü
fungshandlungen von EY Audit hinsichtlich des Empfängers der Überweisung, die Angemes
senheit der Höhe der Überweisung und der Verifizierung ob dies mit Bankgebühren im Zu
sammenhang stehen wurden nicht durchgeführt.

EY Audit ist im Rahmen einer Live-Demonstration durch Beroe zu der Einschätzung gekom
men, dass für die im „Service Agreement" zwischen Wirecard Payment Solutions Malaysia 
und Beroe beschriebenen „Market Intelligence reports" ein Zugriff über eine Plattform be
steht. Nach Auskunft von EY Audit wird diese Plattform bei Beroe gehostet {live-wirecard. 
beroeinc. com).

In den zur Verfügung gestellten Hauptbüchern von Wirecard Asia Holding waren Jotlrnaleiri- 
träge enthalten, deren Buchungstexte darauf hinweisen, dass die ^h lung an Beroe im Namen 
von Wirecard Payment Solutions Malaysia durchgeführt wurde. Im Hauptbuch von Wirepärd 
Payment Solutions Malaysia konnten keine Einträge mit Bezug zu der in (SIN) Issue #5a ge
prüften Vertragsgrundlage festgestellt werden.

Der Vorwurf des (SIN) Issues #5a wurde nicht bestätigt. Es liegt ein'schriftlicher Vertrag vor, 
jedoch wurde dieser von einer nicht zeiöhnungsberechtigten Person urfterzeichnet. Daneben 
ist die letzte Rechnung für die kundenspezifischen'Anpassungen der Software, um auf die 
„Market Inteliigence reports" zuzugreifen, nicht mit diesöm Vertrag abgedeckt. Jan M f l H I  
hat gegenüber EY Audit erläutert, dass für den Sachverhalt ein rnündlicher Vertrag geschlos
sen wurde. Daneben hat er bestätigt, da^s die kundenspezifische Anpassung vertraglich 
abgedeckt gewesen sei. EY Audit gab an, dass ihnen die Existenz der Software, um auf die 
„Market Intelligence reporte" zuzugreifen, gegenüber nachgewiesen wurde. Aus den uns 
vorliegenden UrUerlagen könnte im Rahmen der Untersuchung von KPMG nicht nachvollzogen 
werden, warum!di* Zahlung von Wirecard Asia Holding für die Mehraufwände i. H. v.
USD 496.000^® ür (die kundenspezifischen Anpassungen der Wirecard Payment Solutions 
ohne schriftlich«in Vertrag erfolgte. Die kundenspezifischen Anpassungen wurden nicht weiter 
bena

entspricht ca. EUR 8.400, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1878 vom 10. Mai 2018 (Quelle; EZB)
”  entspricht ca. EUR 842.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1878 vom 10. Mai 2018 (Quelle: EZB) 

entspricht ca. EUR 446.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1122 vom 2. März 2020 (Quelle; EZB)
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3.7.3 (SIN) Issue #5b - Rendering of Services -  Mindlogicx

3.7.3.1 Vorwurf

Edo K flM B H I, laut EY Audit ehemaliger Vice President International Finance and Finance 
Director APAC der Wirecard Asia Flolding, soll nach Beratschlagung mit Irene d B ,  die Umlei
tung von Geldern der Wirecard India Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirecard India") vorgeschlagen 
haben. Flierzu sollten USD 1 Mio^® folgendermaßen weitergeleitet worden sein:

-  Mindlogicx Singapore Pte. Ltd. (im Folgenden „Mindlogicx"),

-  an Flermes I Tickets Pte. Ltd. (im Folgenden „Hermes"), ein lajuKtem „Organisation Chart 
Wirecard Group" mit der Wirecard AG verbundenes Untenj^hwen, "

< /  /
! /

/  \
rd Singapore "-if

-  an Wirecard Asia Holding Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirei^rd.Asia Holding");

-  an Beroe Singapore Pte. Ltd. (im Folgenden\.B«roe"|;

-  an Mindlogicx; \  \
-  an Hermes. \

laft n̂Die Umleitung von Geldern durch dis vferschtpdenen G^söJIschaften soll dazu genutzt worden 
sein, um das EBITDA voaHeftnes zu Sffiöhen.

3.7.3.2 Von^'^AU’dit überge^ne und von^fSpMC gesichtete Dokumente

-  „Profes^ionaf Services Agreement" zwischen Hermes und Mindlogicx, ohne Datum, ohne 
Vertragswert; ' ,

-  „Amendment Agreefnent" zum „Professional Service Agreement" zwischen Hermes und 
Mindlogicx vom 5. Juni?017 mit einem Vertragswert i. H. v EUR 2 Mio;

-  Rechnung über EUR 2 Mio för „Software Implementation" von Hermes an Mindlogicx vom 
31. Dezember 2017;

-  „Management Summary" von Hermes zu Mindlogicx, ohne Datum;

-  „All ledger accounts" für Hermes für die Jahre 2017 und 2018;

-  „Development and Service Agreement" zwischen Wirecard India und Hermes vom 2. Mai 
2018 über einen Betrag i. H. v. USD 1 Mio®°;

entspricht ca. EUR 899.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1122 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 833.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,2007 vom 2. Mai 2018 (Quelle: EZB)
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-  „Intercorporate Loan Agreement" zwischen Wirecard India und Hermes vom 
29. November 2018 über einen Betrag i. H. v. INR 410.000.000®';

-  „All ledger accounts" für Wirecard India für die Jahre 2016, 2017 und 2018;

-  Kontoauszug von Wirecard India Mai 2018;

-  „Intercompany Service Agreement" zwischen Wirecard Singapore und Wirecard India vom 
1. April 2015;

-  „Service Agreement" zwischen Wirecard Asia Holding und Wirecard Singapore vom 
1. Januar 2015;

-  Kontoauszug von Wirecard Singapore Mai 2018;

-  Hauptbuch von Wirecard Singapore für die Jahre 2013 bis 2018;

-  Business Intelligence Bericht von EY FIS zu Mindlogicx.

3.7.3.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #5b

Nachfolgend wird die Beziehung zwischen Mindlogicx und Kermes daPgKteüt:- 
Das „Professional Services Agreement" ohne Datum und Vertragswert istVOBJkftndfdgicx und 
Hermes unterzeichnet und paraphiert. Ergänzend hierzu liegt ein „Amendment Agreement" 
vom 5. Juni 2017 über einen Betrag i. H. v. EUR 2 Mio für „Developihg customised Software 
Solutions, leveraging the existing base sölution for a cashless gcosystem for Educational 
Institutions/Universities [...)" von Hermes für Mindlögiqx vor. di© Berechnungsgrundlage der 
Vertragssumme lässt sich auf Grundlage der uns vorgelegten Dokumentation nicht nachvoll
ziehen.

Die im Zusammenhang mit dem Vorw ^f geprüfte Rechhung von Hermes an Mindlogicx vom 
31. Dezember 2017 über EUR 2 Mio^konnte dem „Amendment Agreement" vom 5. Juni 
2017 zugeordnet werden. Im Hauptbuch von Hermes für das Jahr 2017 wurde zudem ein 
Eintrag i. H. v. IhlR 153.211.000®* im Zusammenhang mit Mindlogicx identifiziert.

Der vorliegenden „Management Sumrinary" ist zu entnehmen, dass die Software Lieferung im 
Jahr 2017 erfolgte. Da es bei Mindlogicx zu Verzögerungen gekommen sein soll, wurde die 
Software nicht i^ den Produktivbetrieb übernommen. Die Finanzabteilung von Hermes wurde 
angewiesen, die gebuchten Zahlungen i. H. v. INR 160 Mio®® rückgängig zu machen.

entspricht ca. EUR 5,2 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 79,537 vom 29. November 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 76,6055 vom 31. Dezember 2017 (Quelle: EZB)

“  entspricht ca. EUR 2,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 79,7298 vom 31. Dezember 2018 (Quelle: EZB)
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Zu der Geschäftsbeziehung zwischen Hermes und Wirecard India liegt KPMG ein „Develop
ment and Service Agreement" vom 2. Mai 2018 vor, welches von Hermes und Wirecard India 
unterzeichnet und paraphiert ist. Der Vertrag enthält ein „upfront advance for a project with 
Hermes" i. H. v. USD 1 Mio®“*, zu zahlen von Hermes an Wirecard India.

Im Hauptbuch von Wirecard India wurde für das Jahr 2018 ein Eintrag vom 2. Mai 2018 i. H. v. 
INR 60,3 Mio®® identifiziert. Der Buchungstext lautet „170000-JPPL". In dem „Development 
and Service Agreement" vom 2. Mai 2018 wird ausgeführt, dass Hermes und Jet Privilege 
Private Limited (JPPL) planen, ein alternatives Zahlungsinstrument in Indien zu etablieren. Ein 
Kontoauszug von Wirecard India enthält zudem einen Zahlungseingang von Hermes i. H. v.
INR 60,3 Mio®® vom 2. Mai 2018.

Darüber hinaus wurden zwei Einträge vom 1. Dezember 2018 Ober einen Betrag i. H. v. je
weils INR 90 Mio®® und ein Eintrag vom 3. Dezember 2018|f INR 87.551.440Fim Hauptbuch 
von Wirecard India für das Jahr 2018 identifiziert. Der Bucliungstext lautet^„lnter.Company 
(HERMES) Loan". Eine eindeutige Zuordnung der identifizrerten Einträge im Hauptli^ch von 
Wirecard India zu dem „Intercompany Loan Agregment" vöm 29. November 2018/tjber 
INR 410 Mio®® war nicht möglich. " \

Nach Auskunft von EY Audit werden Zahlungen ifn Rabmen von Intercompany Agreements 
auf Konzernebene im Rahmen des KonzernjahresabschlüSses eliminiert, weshalb diese durch 
EY Audit im Rahmen der Prüfungghandlungen nicht Weiter geprüft wurden. Stephan IB IE iV  
erklärte hierzu in einem von KPMG geführten Gesprä^, dass Rechnungen aus Intercompany
Agreements nicht zeitnah beglichen werdeh rpüssten.

' '

Wirecard India und Wirecard Singapore haben ein „Intefcompany Service Agreement" vom 
1. April 2015 unterzeichnet und ib diesem geY^elt, dass Wirecard India jederzeit „Service
dienstleistungen" (u. a. „Network Monitoring and Trouble Shooting Services", „Product and 
Development", „Business Operations", „Other Se'rvices") bei Wirecard Singapore anfragen 
kann. Ein Vertragswert ist nicht enthalten. Nach Angaben von Dagmar S V B H M  handelt es 
sich bei den „Intercompany Service Agreements" um Rahmenverträge zum Abruf von Dienst- 
leistungön, welche jeweils in den Agreements geregelt werden.

Im Rahmen der Prüfung von EY wurden bei Wirecard Rechnungen angefordert. EY wurde 
mitgeteilt, dass keine Rechnungen mit Bezug zu dem „Intercompany Service Agreement" 
vom 1. April 2015 erstellt wurden. Darüber hinaus konnte EY dem „Intercompany Service 
Agreement" keine Zahlungen zuordnen.

^  entspricht ca. EUR 833.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,2007 vom 2. Mai 2018 (Quelle: EZB)
8= entspricht ca. EUR 753.000, Wechselkurs EUR 1 = INR 80,0455 vom 2. Mai 2018 (Quelle: EZB)

entspricht ca. EUR 1,1 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 79,0815 vom 1. Dezember 2018 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 1,1 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 79,791 vom 3. Dezember 2018 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 5,2 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 79,537 vom 29. November 2018 (Quelle: EZB)
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Der folgende Abschnitt bezieht sich auf die Beziehung zwischen Wirecard Singapore und 
Wirecard Asia Holding. Das „Service Agreement" vom 1. Januar 2015 ist von Wirecard Singa
pore und Wirecard Asia Holding unterzeichnet und regelt, dass Wirecard Singapore jederzeit 
„Servicedienstleistungen" (u. a. „Management Consulting", „Accounting and Financial Ma
nagement Services", „Marketing Advisory and Management Services", „IT-services") bei 
Wirecard Asia Holding anfragen kann. Ein Vertragswert ist nicht enthalten. Nach Angaben von 
Dagmar S fllH B P von  Wirecard AG handelt es sich bei „Intercompany Service Agreements" 
ohne Vertragswert um Rahmenverträge zum Abruf von Dienstleistungen, welche jeweils in 
den Agreements geregelt werden.

Im Rahmen der Prüfung wurden keine Rechnungen mit Bezug zu dem „Service Agreement" 
vom 1. Januar 2015 zwischen Wirecard Singapore und Wirecard Asia Holding vorgelegt. EY 
Audit lag im Rahmen der Untersuchung eine von der Wirecard AG zu; Verfügung gestellte 
tabellarische Rechnungsübersicht als Bilddatei vor. Diese konnte im Rahmen des Infomnati- 
onsgesprächs von KPMG eingesehen werden. Zudem lag ein Kontoauszug mit einer Überwei
sung i. H. V. USD 1 Mio®® von Wirecard Singapore an Wirecard Asia Holding sowie ein korres
pondierender Eintrag mit der Bezeichnung „Interco Settlement - Internal Transfer Wirecard 
Singapore -  Wirecard Asia Holding" in dem Hauptbucl^von 2018 voti Wirecard Singapotß vor. 
Ein Zusammenhang zwischen dem Kontoauszug und dem Hauptbucheintrag mit dem Agree
ment konnte nicht hergestellt werden. Nach Auskunft voft EY Audit werden Zahlungen im 
Rahmen von Intercompany Agreements auf Konzernebene im Rahmen des Konzernjahresab
schlusses eliminiert und wurden deshalb nicht weiter geprü^.

\

Die Beziehung zwischen Wirecard Asia Holding urid Beroe in d^sem Kontext wurde im 
(SIN) Issue #5a untersucht. Wirecard Asia Holding soll im'Nameh von Wirecard Payment 
Solutions Malaysia eine Zahlung an Beroe geleistet haben.

Darüber hinaus konnte EY Audit die Geschäftsbeziehurig und mögliche Zahlungen zwischen 
Beroe und Mindlogicx nicht verifizieren, da es sich um Dritte -  nicht mit Wirecard AG verbun
dene- Unternehmen handelt. In der KPMG vorliegenden Dokumentationen wurde im Haupt
buch von Hermes for das Jahr 2017 ein Eintrag i. H. v. INR 153.211.000®° im Zusammenhang 
mit Mindlogicx identifiziert (siehe Beziehungen zwischen Mindlogicx und Hermes).

Der Vorwurf des (SIN) Issues #5b konnte nicht abschließend beurteilt werden. Die Intercom
pany-Zahlungen sind abschließend nicht nachvollziehbar. Diesbezüglich hätte die Prüfung 
durch EY Audit, ob zusammenhängende Zahlungen zwischen den Wirecard-Gesellschaften im 
Rahmen von'Intercompany-Verträgen bestanden, zur weiteren Klärung beitragen können. 
Daneben waren in dem „Roundtripping"-Vorwurf externe Unternehmen enthalten, bei denen 
die Zahlungsein- und -ausgänge nicht überprüft werden konnten, sodass keine lückenlose 
Zahlungskette nachvollzogen werden kann. Zahlungen von Mindlogicx an Hermes konnten 
festgestellt werden. Ein Zusammenhang mit dem Vorwurf des „Roundtrippings" konnte aus 
den KPMG vorliegenden Dokumente nicht nachvollzogen werden.

entspricht ca. EUR 842.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1879 vom 9. Mai 2018 (Quelle: EZB)
“  entspricht ca. EUR 2,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 76,6055 vom 31. Dezember 2017 (Quelle: EZB)
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3.7.4 (SIN) Issue #8 -  Sales and Purchase Agreement -  Skilworth

3.7,4.1 Vorwurf

Es bestand der Vorwurf des „Roundtripping"-Risikos via Singapur und Indien in Verbindung 
mit Bijiipay Asia Pte. Ltd. (im Folgenden „Bijiipay") / Skilworth Technologies Pte. Ltd. (im 
Folgenden „Skilworth") und PT Aprisma Indonesia (im Folgenden „PT Aprisma"), ein laut dem 
„Organisation Chart Wirecard Group" mit der Wirecard AG verbundenes Unternehmen. Im 
Zusammenhang mit dem „Roundtripping"-Risiko bestanden zudem Zweifel an der Geschäfts
beziehung zwischen Skilworth/Bijiipay und PT Aprisma. Darüber hinaus führte der Whistleblo- 
wer aus, dass der Mittelzufluss im Vergleich zum Mittelabfluss irpf^rtimen der Liquiditäts
prognose von PT Aprisma zu niedrig gewesen sei.

3.7.4,2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumejaffe \
1  \  1

-  Agreement „Purchase Agreement PrismaGateway" zwischen PT Aprisma und^kilworth
vom 25. Juli 2015; ' \  /

-  Agreement „Purchase Agreement PrismaGateway" zwischeYt-pT Aprisma und Bijiipay vom
25. Juli 2015; . \

-  Zwei Rechnungen von PT Aprisltia an Bijiipay vorft 3. und^9. Dezember 2015;

-  CIMB NIAGA Kontoauszug von pT Aprisma vom 2l\Dezember 2016;

-  Hauptbuch von PT Aprisma für die Ütehre 201^ und 2Ö16;

-  Altersstrukturlisje der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von PT Aprisma von 
Dezember 2015 bis Dezember 2016 in Mohatsscheiben;

-  Business Intblligence Dokumentation zu Skilworth und Bijiipay.

3.7.4.3 ! Details zur Fdlststellyng zu (SIN) Issue #8

i
Es lagerj zum Zeitpunkt der Prüfung durch EY Audit zwei in EUR festgeschriebene Verträge 
zur „PrismaGateway Platform" mit einem Vertragswert i. H. v. jeweils EUR 3.338.000 vor. Der 
efste gedichtete Vertrag zwischen PT Aprisma und Bijiipay ist lediglich von PT Aprisma unter
schrieben. Als weiteres Dokument lag EY Audit eine von Bijiipay unterschriebene „Contract 
Confirnhation" vom 18. März 2019 vor, welche die Vertragsbeziehung zu PT Aprisma bestä
tigte. Dieses Dokument wurde durch KPMG im Rahmen der Informationsgespräche mit EY 
Audit in Eschborn eingesehen. Der Inhalt der Vertragsbestätigung ließ sich mit dem gesichte
ten Vertragsexemplar zwischen PT Aprisma und Bijiipay abstimmen. Darüber hinaus lagen 
zum Zeitpunkt der Untersuchung von KPMG zwei von PT Aprisma an Bijiipay gestellte Rech
nungen vom 3. und vom 29. Dezember 2015 vor, die sich hinsichtlich des Vertragswertes und 
des Verwendungszwecks mit dem Vertragsexemplar abstimmen ließen. PT Aprisma hat 
gemäß dem gesichteten Kontoauszug am 21. Dezember 2016 eine Zahlung von Bijiipay 
erhalten, dessen Buchungstext sich mit den Rechnungsnummern abstimmen ließ.
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Der zweite gesichtete Vertrag zwischen PT Aprisma und Skilworth ist von beiden Vertragspar
teien unterschrieben. Das KPMG vorliegende Vertragsdokument zwischen PT Aprisma und 
Skilworth enthält lediglich die erste und die letzte Vertragsseite sowie die „Pricing, Payment 
and other Terms".

Zu den gestellten Rechnungen und dem Zahlungseingang hat EY Audit entsprechende Bu
chungen in den Hauptbüchern von 2015 und 2016 von PT Aprisma identifiziert, deren Bu
chungstext jedoch immer auf Skilworth verweist. Die gestellten Rechnungen von PT Aprisma 
an Bijiipay vom 3. und vom 29. Dezember 2015 ließen sich hinsichtlich des Datums und des 
Vertragswerts mit den Buchungen auf dem Konto „Forderungen aus Lieferungen und Leis
tungen" im Hauptbuch von 2015 von PT Aprisma abstimmen. Der Zahlungseingang ließ sich 
hinsichtlich des Datums und des Vertragswerts sowohl mit der Buchung auf dem Konto 
„Cash/Bank" als auch mit der Gegenbuchung auf dem Konto „Forderungen aus' Lieferungen 
und Leistungen" im Hauptbuch von 2016 von PT Aprisma abstimmen. Die Forderung aus 
Lieferungen und Leistungen in Höhe des Vertragswerts wird von Januar 2015 bis Dezember 
2016 in der Altersstrukturliste der Forderungen aus Lieferungen uhd Leistung von PT Aprisma 
als Forderung gegenüber Skilworth dargestellt. Nachdem PT Aprishna am 21. Dezember 2Ö16 
eine Zahlung von Bijiipay in Höhe der offenen Forderurjg erhalten hat, war die Forderung nicht 
weiter im Altersstrukturbericht der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthalten.

Die Sichtung der erhaltenen Dokumente durch KPMG hat Ergeben, dass sich der Vertrag, die 
Vertragsbestätigung, Rechnungen und der Kontoauszug auf Bijiipay beziehen, die entspre
chenden Positionen im Hauptbuch von PT Aprisma jedoch nuf in Verbindung mit Skilworth 
verbucht wurden. Nach Auskunft der Wirecard AG gegenüber feY Audit sind Bijiipay und 
Skilworth verbundene Unternehmen . Dies wiM durch dPe von EY Audit durchgeführten Hin
tergrundrecherchen bestätigt. Ein im Vorwurf formuliertes Risiko des „Roundtrippings" be
steht somit. Anhaltspunkte für das Vorliegen des „Roundtrippings" wurden im Rahmen der 
Aufarbeitung durch EY Audit nicht identifiziert.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #8 wurde durch EY Audit nicht bestätigt. Die Vertragsbeziehung 
zwischen PT Apjrisma und Bijiipay wurde durch eine EY Audit vorliegende Vertragsbestätigung 
vom 18. März 2^19 nachgewiesön.

i

3.7.^ (Slis|) Issue #24 -  Subsequent use of money from Capital increase 
-Teistro -  Wrrecard Hong Kong and Hermes

3.7.5,1 Vorwurf

Aus dem anonymen Print Package sowie aus einem Presseartikel der FT ergab sich der Vor
wurf des „Roundtripping". Gelder einer Kapitalerhöhung der Wirecard Hong Kong Ltd. (im 
Folgenden „Wirecard Hong Kong") durch die Wirecard AG i. H. v. EUR 2 Mio sollen von 
Deutschland nach Indien transferiert worden sein. Hierzu wurde folgender Verlauf der Zah
lungen in einer E-Mail von Edo K l H B I ^ n  Thorsten H (H P  kommuniziert:

-  Wirecard Acquiring & Issuing GmbH (im Folgenden „Wirecard Acquiring & Issuing")
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-  an Wirecard Hong Kong

-  an Testro Consulting Ltd. (im Folgenden „Testro")

-  an Hermes I Tickets Pte. Ltd. (im Folgenden „Hermes"), ein laut dem „Organisation Chart 
Wirecard Group" mit der Wirecard AG verbundenes Unternehmen.

3.7.5.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente

-  Kontoauszug der Wirecard Bank AG (im Folgenden „Wirecard Bank") für Wirecard Hong 
Kong vom 28. Februar 2018;

-  Registerauszug „Annual Return" von Testro vom 12. September2018;

-  Zusammenfassendes Dokument der Hintergrundrecherchen zu Testro.

/
3.7.5.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #24

Nach der von EY Audit durchgeführten Hintergrundrecherch^ existiert Testro als,Unterneh
men. Der Registerauszug „Annual Return" zu Testro datiert aüf den 12. September 2018 und 
führt Jongkolnee R flB V a ls  Eigentümer auf. Aüs dem zusammehfa.ssenden Dokument der 
Hintergrundrecherche von EY Audit geht als Gründungsdatum von Testro der 12. September 
2014 hervor.

Der Kontoauszug der Wirecard Hohg Kong von der Wirecard Bank zeigt, dass ein Betrag 
i. H. V. HKD 19,5 Mio®’ mit dem Verwendungszweck „Capital Increase Wirecard Acquiring + 
Issuing" am 26. Februar 2018 eingegangen war. Das Dokument selbst ist auf den 28. Februar 
2018 datiert. Im Hinblick auf die Kapitalerhöhung, die bereits im Rahmen des (SIN) Issues #4 
thematisiert wurde, ergaben sich'keine Auffälli^eiten.

In einem Gespräch mit Stephan EM I bestätigte dieser KPMG, dass das Geld der Kapital- 
erhöhun^ der Wirecard Hong Kong zum Kauf einer Software von Inventures verwendet wurde 
(siehe hierzu auch (SIN) Issue #4). Testro sei ihm in diesem Zusammenhang unbekannt.

Der Vorwurf des (SIN) Issues #24 auf „Roundtripping" wurde nicht bestätigt. Eine Verbindung 
der Wirecard Hong Kong.zu Testro wurde durch EY Audit nicht identifiziert. Eine Prüfung von 
Zahlungsausgängen auf Basis von Kontoauszügen der Wirecard Hong Kong wurde von EY 
Audit nicht durchgeführt. Eine weitergehende Untersuchung dieses Sachverhaltes ist auf 
Basis der KPMG zur Verfügung gestellten Unterlagen nach unserer Einschätzung zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht mehr erforderlich.

entspricht ca. EUR 2,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = HKD 9,6387 vom 26. Februar 2018 (Quelle: EZB)
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3.8 Vorwurf der unklaren Vertragsgestaltungen und 
Zahlungen auf Grundlage von „Scheinverträgen"

3.8.1 (SIN) issue #6 -  Centurion Commissions

3.8.1.1 Vorwurf

Centurion Online Payment International Inc. (im Folgenden „Centurion") soll der Wirecard 
Singapore Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirecard Singapore") über mehrere Jahre einen Betrag 
i. H. V. mehreren Millionen Dollar schuldig gewesen sein, der seitens Wirecard Singapore 
nicht eingefordert worden sein soll. Darüber hinaus wurden Zweifel ah der vertraglichen 
Grundlage der Geschäftsbeziehung geäußert.

3.8.1.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesiphtete Dä^kumente 

-  „Platform Application Service Providing Agreement^' zwischen VVVecard Technolo-
"V̂und

\
Centurion vom 2. November

vom

gies GmbFI (im Folgenden „Wirecard Technologies 
2013;

Commercial Offer „White label P a y m ^  Gateway" von\Wrecar?l,an Centurion 
2. November 2013;

„Loan Agreement" zwischen WirecarcrTechnologtee^und C^tUrion vom 18. September 
2012; ' \  '

2Ö13 bis-  Flauptbuch von Wirecartl Singapore der Jahre 2013 bis 2018;
' \

-  „A/R Aged Trial Balance" vom 15. November 2018; \  .

-  „Deed of Guarantee" der Wirecard AG für Wirecard Singapore zum 31. Dezember 2016;
I

-  Saldenbestätigung zum 31. Dezember 2016 von Centurion vom 4. April 2017;

-  Saldenbestätigung zum 31. Dezember 2018 von Centurion vom 2. April 2019;

-  Memorandum zum Gespräch von EY Audit mit Christopher B H B  vom 11. April 2019;

-  E-Mail von Stephan EM ian EY Audit vom 23. März 2019;

-  Business Ihtelligence Report für Centurion vom 11. März 2019.

3.8.1.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #6

Durch EY Audit wurden zunächst Altverträge zwischen der im Vorwurf nicht genannten Ge
sellschaft Wirecard Technologies und Centurion identifiziert. Von den Parteien wurde ein 
„Loan Agreement" geschlossen, das auf den 18. September 2012 datiert ist. Seitens Centuri
on ist dieser Kreditvertrag von Vallary Ann A | | B  unterzeichnet, seitens Wirecard Technolo
gies von Andrea G ||B |un d  Jan M fH H ^  Gemäß dem gesichteten „Loan Agreement" hätte
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der Kredit innerhalb von zwei Jahren zurückgezahlt werden sollen, was in diesem Zeitraum 
nicht erfolgte.

Weiter liegt ein „Commercial Öfter" für ein „White Label Payment Gateway" von Wirecard 
Technologies an Centurion vom 2. November 2013 vor. Auf Seiten von Centurion ist es von 
Vallary Ann AJ^jfunterzeichnet; auf Seiten von Wirecard Technologies von Stephan M i  
EM I und Andrea GSHK

Dem folgt ein „Platform Application Service Providing Agreement" zwischen Wirecard Tech
nologies und Centurion vom 2. November 2013. Dieses Agreement ist unterzeichnet von 
Andrea G M P  und Stephan EMPfür Wirecard Technologies und Vallary Ann ApM P ^ür 
Centurion.

Centurion wurde gemäß der Hintergrundrecherche von EY Audit am 8. Juli 2011 gegründet. 
Nach den Hintergrundrecherchen von KPMG ist Belinda BMM gemäß Angaben aus dem Jahr 
2013 „President" von Centurion. Darüber hinaus ist Belinda President und Vorsitzende 
von Froehlich Tours Inc., bei dem ihr Ehemann Christopher BM P Vorstandsmitglied und 
Anteilseigner ist. Christopher B p M is t ebenfalls Director und Anteilseigner von PäyEasy 
Solutions Inc. (im Folgenden „PayEasy Solutionb") und nach eigenen Angaben ein ehemaliger 
Angestellter der Wirecard in Manila.

Zwischen der im Vorwurf genannten Gesellschaft Wirecard Singapore und Centurion existierte 
kein schriftlicher Vertrag. Eine Bestätigung dessen ergab sich aus einem Gespräch, das EY 
Audit am 11. April 2019 mit Christopher BMMführte. Christopher BM Pgab an, dass sich ein 
Vertragsentwurf seit 2018 in AbstimmTing befand. Christopher BM P bestätigte darüber 
hinaus gegenüber EY Audit, dass der Betrag i. H. v. SGt) 4,4 Mio®̂  ausstehend war. Zahlun
gen seien laut Christopher BMMdurch Wirecard von Centurion nie angefordert worden. In 
Bezug auf den^Kredit von Wirecard Technologies an Centurion führte Christopher BPMaus, 
dass dieser als Verbindlichkeit in den Büchern von Centurion geführt werde. Ob dieser regel
mäßig bpdient werde, wisse er nicht.

Ergänzend wurde durch Stephan M l  EMiangegeben, dass es sich bei der Beziehung zu 
Centurion um ein für den Wirecard-Konzern risikofreies Provisionsgeschäft handele. Die 
gesamte Abwicklung und Compliance sei „voll extern“. Darüber hinaus gab Jan M M H I an, 
dass Cepturion historisches Portfolio des Wirecard-Konzerns verarbeite, die Hauptgeschäfts
beziehung bestehe zu PayEasy.

In den Hauptbüchern der Wirecard Singapore für die Jahre 2015 bis 2018 ließen sich ebenso 
Einträge zu'Centurion identifizieren wie in der „A/R Aged Trial Balance" der Wirecard Singapo
re für Centurion zum 15. November 2018. Insgesamt wurde durch EY Audit ein Gesamtbetrag 
i. H. V. SGD 8.074.002,84®® zu dem „Commission business" mit Centurion in den Hauptbü
chern der Wirecard Singapore für die Jahre 2015 bis 2018 ermittelt.

entspricht ca, EUR 2,9 Mio, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,5178 vom 2. April 2019 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 5,2 Mio, Wechselkurs EUR 1 =SGD 1,5591 vom 31. Dezember 2018 (Quelle: EZB)
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Darüber hinaus führt ein „Deed of Guarantee" der Wirecard AG für Wirecard Singapore zum 
31. Dezember 2016 Centurion mit einem Betrag von i. H. v. SGD 1.129.713®"* als „receiva- 
bles" sowie einem Betrag i. H. v. SGD 3.150.000®® als „accrued income" auf.

Für die Jahre 2016 und 2018 liegen „Balance Confirmations" vor, die jeweils von Belinda 
B f lR  unterzeichnet sind. Zum 31. Dezember 2016 wurden von Belinda B W  Forderungen 
von Wirecard Singapore gegenüber Centurion i. H. v. SGD 4.279.712,58®® als ausstehend be
stätigt. Zum 31. Dezember 2018 belief sich der von Belinda B f l i l  bestätigte Forderungsbe
trag auf SGD 4.410.000® .̂

Nach Angaben der Wirecard AG in einem Schreiben an die CAD, dessen Zusammenfassung 
vom 20. Januar 2020 KPMG vorliegt, wurden von Centurion schließlich Zahlungen für offene 
Beträge an Wirecard Singapore geleistet. Eine Konkretisierung hinsichtlich des Zahlungsbetra
ges oder des Zahlungszeitpunktes wurde nicht vorgenommen.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #6 wurde bestätigt. Eine schriftliche vertragliche Basis zwischen 
Wirecard Singapore und Centurion existierte nicht. Ein Vertragsentwurf befand sich nach / 
Auskunft von Christopher B M I  in Abstimmung. Offene Forderungen gegenüber Centujfon 
bestanden und wurden nicht eingefordert. Insoweit weist die Geschä^tsbeziehung zu Centuri
on Auffälligkeiten auf. Darüber hinaus ist die Validität derVon Christopher 0 ® i  und seiner 
Ehefrau abgegebenen Drittbestätigung aufgrund seiner ehemaligen Nähebeziehung zu Wire
card zumindest infrage zu stellen. Zur weitergehenden Objektivierung des Sachverhaltes 
hätten weitere Prüfungshandlungen von EY Audit, bspw. durch Bestätigungen unbeteiligter 
Dritter, vorgenommen werden sollen, die über das'im Rahmen der Konzernjahresabschluss
prüfungen standardmäßige Vorgehen hinausgbhen. Eine weitergehende Untersuchung dieses 
Sachverhaltes ist auf Basis der KPMG zur Verfügung gestellten'Unterlagen nach unserer 
Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr erforderlich.

3.8.2 (SINj Issue -  Third-Acquiring -  Maxcone/Conepay

3.8.2.1 Vorwurf
' X

Maxcone, eine genauere Bezeichnung ist in Anlage 8 des Prüfungsberichts von EY Audit nicht 
enthalteh, soll der Wirecard Singapore Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirecard Singapore") über 
einen Zeitraum von mehreren Jahren einen Betrag i. Fl. v. mehreren Millionen Dollar geschul
det haben. Die ausstehenden Beträge sollen von Wirecard Singapore vermeintlich nicht einge
fordert worden sein. Darüber hinaus wurden Zweifel an der vertraglichen Grundlage für die 
Geschäftsbeziehung von Conepay International Inc. (im Folgenden „Conepay", ehemals 
Maxcone) und Wirecard Singapore geäußert.

^  entspricht ca. EUR 742.000. Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,5234 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,1 Mio, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,5234 vom 31. Dezember 2016 (Quelle; EZB)
entspricht ca. EUR 2,8 Mio, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,5234 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,8 Mio, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,5591 vom 31. Dezember 2018 (Quelle: EZB)
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3.8.2.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokunnente

-  „Commission Agreement" zwischen Maxcone. com55397367, Inc. und E-Credit Plus Corp. 
vom 19. März 2009;

-  „Compensation Guarantee Agreement in Amendment to Commission Agreement dated 
September 18th 2009" zwischen Maxcone. com55397368, Inc. und E-Credit Plus Corp 
vom 8. Dezember 2009;

-  „Independent Sales Organization Agreement" zwischen Maxcone Inc. und WDSG vom
2 . Januar 2015;

-  „Addendum to Agreement Maxcone-WDSG-Agreement" zwischen Maxcone Inc. und 
Wirecard Singapore vom 15. Januar 2016;

-  „Deed of Guarantee" von Wirecard AG zu offenen EordetÖn0n von Wirecawl Singapore
zum 31. Dezember 2016; /  /

I \
-  Rechnungen - „Credit Notes" von Maxcone an Wirecarld Asia Holding^für 2015 -

3. Quartal); \  . /  '

-  Rechnungen - „ Debit Notes" von Wirecard "Singapore an Qqinepay für 201 bJ4- Quartal),
2016,2017 und 2018; \  \  ^

-  Zwei Saldenbestätigungen von Conepay zum 31. Dezember 2016;

-  Saldenbestätigung von Conepay zum 31. DezembV2018;'
" ' \

-  Hauptbuch von Wirecard Singapore für di« Jahre 201,3 bis 2018;

-  Altersstrukturliste der Forderungen aüs Lieferung'en und Leistungen von Wirecard Singapo
re für den Zeitraum Mai 201^ bis Dezertiber 2018;

-  Memorandum zum Gespräd].''mit Conepay ahn 18. April 2019;

-  Registprauszüge und Business Intelligence Berichte von EY FIS zu Conepay und Maxcone.

3.8.2.3 < Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #7

Zu dem (m Vorwurf genannten Vertragspartner „Maxcone" ist festzustellen, dass in den 
vorliegenden Dokumenten unterschiedliche Firmierungen verwendet werden. Diese lauten im 
Einzelnen; Maxcone. com55397367, Inc., Maxcone. com55397368, Inc., Maxcone Ltd., 
Maxcone Inc. Die von EY Audit durchgeführten Untersuchungshandlungen legen eine syno
nyme Verwendung zugrunde.

Für die Geschältsbeziehung zwischen Conepay (ehemals Maxcone) und Wirecard Singapore 
existierte zum Zeitpunkt der Konzernjahresabschlussprüfung für das Jahr 2018 keine schriftli
che Vertragsgrundlage. Die Geschäftsbeziehung zwischen Conepay und Wirecard Singapore 
soll nach Auskunft von der Wirecard AG und Conepay auf einen älteren Vertrag, ein „Com
mission Agreement" zwischen Maxcone und E-Credit Plus Corp. (im Folgenden „E-Credit") 
vom 18. September 2009, zurückzuführen sein. E-Credit wurde später von Wirecard über
nommen.
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Das KPMG vorliegende „Compensation Guarantee Agreement in Amendment to Commission 
Agreement dated September 18th 2009" vom 8. Dezember 2009 enthielt zum Zeitpunkt des 
Nachvollzuges durch KPMG Unterschriften von beiden Vertragsparteien, Maxcone. 
com55397368 und E-Credit. Das referenzierte „Commission Agreement" zwischen Maxcone 
und E-Credit vom 18. September 2009 lag EY Audit nicht vor und wurde KPMG demnach im 
Rahmen des Nachvollzugs auch nicht zur Verfügung gestellt.

Das „Commission Agreement" vom 19. März 2009 ist einseitig von Maxcone. 
com55397367, Inc. unterzeichnet. Auf Seiten von E-Credit ist keine Unterschrift vorhanden.

Das „Independent Sales Organization Agreement" vom 2. Januar 2015 und das „Addendum 
to Agreement Maxcone-WDSG-Agreement" vom 15. Januar 2016 ist jeweils einseitig von 
Maxcone Inc. unterzeichnet. Auf Seiten von Wirecard Singapore ist kpine Unterschrift vorhan
den.

Im Hauptbuch von Wirecard Singapore wurde für das Jahr 2015 e«n Eintrag „Accrual Q l, Q?l,
& Q3 Maxcone comm (based on actual amount)" i. H. v. USD 1.246.373,60®® identifiziert, per 
Eintrag i. H. v. USD 1.246.373,60 entspricht der Gesarnfsumme der Recfinungen vom 8, Mai, 
17. Juli und 8. November 2015. Die fälligen Provisionen\fürC|ie ersten drei Quartale in 2015 
ließen sich keinem Vertrag zuordnen. In den Rechnungerl,wjrt} jedoch erläutert, dass diese in 
Übereinstimmung mit dem „contractual agreement betwe'en Maxcone und E-Credit dated 
September 18’  ̂2009" erstellt wurden. \

\

Ein zweiter Eintrag „Accrual Q4 Maxcone commis&ton" im Hauptbuch von Wirecard Singapo
re für das Jahr 2015 ließ sich mit der vorliegerlden Rechtiung vorm 16. Oktober 2017 über 
USD 450.000®® für das vierte Quartal 2015 abstinlnfven. Auffälligist hierbei, dass die Rechnung 
vom 16. Oktober 2017 erst zwei Jahre nach der Einfr^^ung in das Hauptbuch gestellt wurde.

Für die Jahre 2016, 2017 und 2018 enthält das Hauptbuch von Wirecard Singapore mehrere 
Einträge in Bezug auf eine „Maxcone Commission" über USD 150.000’“  pro Monat bzw. über 
USD 450.000’°’ pro Quartal. Die Höhe der zuvor genannten Einträge in dem Hauptbuch von 
Wirecard Singapore stimmen mit den von Wirecard Singapore geforderten Rechnungsbeträ
gen für die Jahrö 2016, 2017 und 2018 sowie den Angaben der im Vertragsnachtrag zwischen 
Wirecard Singapore und Maxcone Inc. vom 15. Januar 2016 bezeichneten monatlichen Provi- 
sionsgfebühr i. H. v. USD 150.000’°̂  überein.

entspricht ca. EUR 1,1 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,0887 vom 31. Dezember 2015 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 413.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,0887 vom 31. Dezember 2015 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 135.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1.1122 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 405.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1.1122 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 137.000, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,0914 vom 15. Januar 2016 (Quelle: EZB)
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Der Forderungsbetrag aus dem Altersstrukturbericht von Wirecard Singapore für Dezember 
2016 i. H. V. SGD 5.052.959,13^“  deckt sich mit den Angaben in einer Saldenbestätigung von 
Conepay und dem „Deed of Guarantee" von der Wirecard AG zu den offenen Forderungen 
von Wirecard Singapore -  beide Dokumente zum Stichtag 31. Dezember 2016.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #7 wurde bestätigt, da ein schriftlicher Vertrag zwischen Conepay 
und Wirecard Singapore nicht vorgelegt werden konnte. Flinsichtlich der ausstehenden Beträ
ge zum 31. Dezember 2018 liegt eine schriftliche Bestätigung von Conepay an EY Audit vor.
Es bestanden über mehrere Jahre Forderungen von Wirecard Singapore gegenüber Conepay. 
Daneben wurde KPMG weder das „Commission Agreement" vom 18. September 2009 noch 
eine aktualisierte Version dieses Vertrags vorgelegt.

3.8.3 (SIN) Issue #9 -  Software Sale -  Mile ^Associates

3.8.3.1 Vorwurf

/
l
\

Es soll ein Kaufvertrag über die Bereitstellung des Produkts ,^risma Digital Mgduter" von 
PT Aprisma Indonesia (im Folgenden „PT Aprisma"), ein laut de'fTr^Orgänlsatw Chart Wire
card Group" mit der Wirecard AG verbundenes Unternehmen, an Mile'Sr"Associates (im 
Folgenden „Mile & Associates") zum 25. Juli 2017 existieren. Für das „Prisma Digital Modu
lar" soll eine Kaufpreiszahlung i. H. v. EUR 2,5 Mio fällig gewesen sein. Eine E-Mail Korres
pondenz von Januar und Februar 2018, in der James W M f lR ,  laut EY Audit damaliger 
International Finance Project Manager, Finance & Controlling APAC der Wirecard Singapore, 
bei Edo K M B S I ,  lautEY Audit damaliger Vice President International Finance and Finance 
Director APAC der VWrecard As'iJt Flolding, die Ausführung des an die E-Mail beigefügten 
Kaufvertrags forderte, ließ Zweifel aufkommen, ob es sich bei dem Kaufvertrag um einen 
wirksamen Vertrag handelte. /

3.83.2

-  „Pun

Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente 

(jhase Agreement Prisma Digital Modular" vom 25. Juli 2017 zwischen PT Aprisma
und l^ile & Associates mit einem Vertragswert i. Fl. v. EUR 2,5 Mio;

\  Anhahg A: „Statement of Works" ohne Datum;
\  ■'

-  Anhang B: „Pricing, Payment and other Terms";

entspricht ca. EUR 3,3 Mio, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,5234 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB)
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-  „Purchase Software Agreement" zum Produkt „3D secure tokenization" vom 5. Februar 
2018 zwischen Mile & Associates und PT Aprisma mit einem Vertragswert i. H. v.
EUR 2,5 Mio:

- Anhang A: „Intercompany Services";

- Anhang B: „User Acceptance Test Sign-Off" zur „Aprisma 3D Secure Tokenization" 
ohne Datum;

-  „Statement of Work" vom 5. Februar 2018 zum Vertrag „Purchase Software Agreement" 
zwischen Mile & Associates und PT Aprisma;

-  „Purchase License Agreement Prisma Mobile Platform" vom 25. Oktober 2017 zwischen 
PT Aprisma und Right Momentum Consultancy Sd. Bhd. (im FolgendejrTfligftMVlomen- 
tum") mit einem Vertragswert i. H. v. EUR 2,5 Mio;

- Anhang A: „Statement of Works" ohne Datum;

- Anhang B; „Pricing, Payment and other Terms";

-  „Purchase License Agreement Prisma Mobile Platform" vom 2S. Oktober 2017 zwiscji'en 
PT Aprisma und Right Momentum mit einem Vertr^swert i. Fl. v>EUR2.5 Mio;

- Anhang A: „Statement of Works" ohne Datum;

- Anhang B: „Pricing, Payment and oth^r Terms"; \
Hauptbücher von PT Aprisma für dfts Jaht 2017 sowie fV d ie  Mdhate Dezember 2017,
Januar und Februar 2018; \
Altersstrukturliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von PT Aprisma in 
Monatsscheiben von März 2017 bis Dezembbr 2018;

! \
Business Intelligence Dokumentären zu Mile & Associates.

3.8.3.3 Detais Zur Feststellung zu (̂SIN) Issue #9

Die folgenden Abschnitte beschreiben die vertragliche Beziehung und dazu vorliegende Do
kumente zwischen PT Aprisma und MHe & Associates.
Das im Vorwurf genannte „Purchase Agreement Prisma Digital Modular" zwischen 
PT Aphsima und Mile & Associates vom 25. Juli 2017 ist von keiner der beiden Vertragspartei
en unterzeichnet. Widhayati D M H I 9  ist als Direktor von PT Aprisma genannt, wohingegen 
für Mile & Associates kein Name des Direktors auf dem Vertrag vermerkt ist. Das „Purchase 
Software Agreement" zwischen Mile & Associates und PT Aprisma über das Produkt „3D 
Secure Tokenization" vom 5. Februar 2018 ist ebenfalls von keiner Vertragspartei unterzeich
net.

Analog zum Vertrag über das „Purchase Agreement Prisma Digital Modular" ist kein Name 
des Direktors von Mile & Associates auf dem Vertrag vermerkt und Widhayati D f l H B  als 
Direktor von PT Aprisma genannt. Bei beiden „Purchase Agreement Prisma Digital Modular" 
ist der Vertragswert in EUR festgehalten und beläuft sich jeweils auf einen Vertragswert 
i. H. V. EUR 2,5 Mio. Dem „Purchase Agreement Prisma Digital Modular" entsprechende
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„Statements of Works" sowie das „User Acceptance Testing" zum „Purchase Software 
Agreement" sind nicht unterzeichnet. Darüber hinaus lagen zum Zeitpunkt der Prüfung von 
KPMG keine den „Purchase Agreement Prisma Digital Modular" entsprechenden Rechnun
gen vor.

Im Hauptbuch von PT Aprisma konnten keine den Verträgen entsprechenden Positionen im 
Zusammenhang mit Mile & Associates identifiziert werden. Die vorliegende Altersstrukturliste 
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von PT Aprisma enthält zum Januar 2018 
eine seit 31 bis 60 Tagen ausstehende Forderung gegenüber Mile & Associates i. H. v.
IDR 38.630.320.621,59^°"*. Eine entsprechende Position für eine bis zu 30 Tagen ausstehende 
Forderung aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Mile & Associates wurde im Dezember 
2017 nicht identifiziert. Stattdessen ist in der Altersstrukturliste der Forderungen aus Liefe
rungen und Leistungen von PT Aprisma im Dezember 2017 ejne bis zu 30 Tagen ausstehende 
Forderung gegenüber Skilworth Technologies Pte. Ltd. (im Folgenden „Skilworth") sowie im 
Februar 2018 eine seit 61 Tagen bis 90 Tagen ausstehende Forderung gegenüber Right Mo- 
mentum Consultancy Sdn. Bhd. (im Folgenden „Right Mornentum") in ähnlicher Höhe aufge
führt. Die Forderung aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Right Mornentum'i. H. v.
IDR 39.211.963.929,95’°® war in den Folgemonaten länger als 91 Tage ausstehe/id und be
stand gemäß den vorliegenden Buchhaltungsuriterlagen bis Dezember 2018.

Der folgende Abschnitt beschreibt die vertragliche Verbindung und dazu vorliegende Doku
mente zwischen PT Aprisma und Right Mornentum. ,
Die den von PT Aprisma gegenüber Right Mornentum\bestehetxlen Forderungen aus Liefe
rungen und Leistungen zugrunde liegende'fi Vertragsexömplare vorn 25. Oktober 2017 wurden 
gesichtet. Ein Vertragsexemplar ist voh Right Mo'mentum und von PT Aprisma unterzeichnet, 
ein weiteres Vertragsexemplar lediglich vbn PT Aprisma. In dem Hauptbuch von PT Aprisma 
wurde am 22. Dezember 2017 eine den Verträgen entsprechende Position i. H. v.
IDR 39.953.950.000^°° mit der Beschreibung „Right Mornentum Consultancy Sdn Bhd" 
identifiziert. Dieser Eintrag ließ sich mit der entsprechenden Position in der Altersstrukturliste 
der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Februar 2018 abstimmen, demzufolge 
die Forderung seit über 61 Tagen ausstehend war. Der Sachverhalt zwischen PT Aprisma und 
Right M ^e n tu m  wurde durch EY Audit unter (SIN) Issue #10 weiter geprüft.

i
Zusamrrienfassend lässt sich sagen, dass in Bezug auf (SIN) Issue #9 keine gültige Vertrags- 
grundlac(e zwischen PT Aprisma und Mile & Associates bestand.

Die Forderung gemäß der Altersstrukturliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
i. H. V. IDR 38.630.320.621,59’°̂  von PT Aprisma gegenüber Mile & Associates konnte nicht 
eindeutig einem der gesichteten Vertragsexemplare zugeordnet werden. Stattdessen wurden 
weitere Vertragsexemplare zwischen PT Aprisma und Right Mornentum, eine Position im 
Hauptbuch sowie eine entsprechende Position in der Altersstrukturliste der Forderungen aus

entspricht ca. EUR 2,3 Mio, Wechselkurs EUR 1 = IDR 16662,48 vom 31. Januar 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,4 Mio, Wechselkurs EUR 1 = IDR 16500,0 vom 31. Dezember 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,5 Mio, Wechselkurs EUR 1 = IDR 16070,5 vom 22. Dezember 2017 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,3 Mio, Wechselkurs EUR 1 = IDR 16662,48 vom 31. Januar 2018 (Quelle: EZB)
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Lieferungen und Leistungen identifiziert. Die abweichenden Debitorennamen in der Alters
strukturliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen konnten nicht abschließend 
durch EY Audit oder die Wirecard AG geklärt werden. EY Audit hat die Forderung gegenüber 
Right Momentum im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung 2018 berichtigen lassen. 
Weitere Informationen sind den „Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #10" zu entnehmen.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #9 wurde bestätigt, da eine schriftliche vertragliche Basis zwi
schen PT Aprisma und Mile & Associates nicht existierte. Es wurden keine Buchungen in den 
gesichteten Flaupt- bzw. Nebenbüchern identifiziert, sondern nur ein Eintrag in der Altersstruk
turliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

3.8.4 (SIN) Issue #10 -  Sales -  Right Momentum C^sidtant?f Sdn. 
Bhd.

3.8.4.1 Vorwurf
\

Ein auf den 25. Oktober 2017 datiertes „Purchase LiceSise Agreement" swvischen Rjflttif Mo
mentum Consultancy Sdn. Bhd. (im Folgenden „Right MQrnöi\tunn") un^'l?irAprisma Indone- 
sia (im Folgenden „PT Aprisma"), ein laut dem „Organisatipn Chart Wirecard Group" mit der 
Wirecard AG verbundenes Unternehmen,^il nicht der WaVheit ^sprechen. Der Vertrag hat
den Verkauf des Produktes „Prisma MojiNe P|atfortri" von Pt\ jrismä^an Right Momentum 
zum Gegenstand.

3.8.4.2 Von EY Audit ü^getfene ubd vB(n KPN'tQ gedichtete Dökumente

-  „Purchase License Agreement Prisrna Mobile Platfottn" vom 25. Oktober 2017 zwischen 
PT Aprisma und Right Momentum mit einem Vertragswert i. Fl. v. EUR 2,5 Mio;

- Anhang A; „Statement.of works” ohne Datum;

- Anhang B: „Pricing, paymeRt and other terms" ohne Datum;

-  „User Acceptance Test -  Sign off* phne Datum, einseitig unterschrieben von PT Aprisma;

-  Zwei Rechnungen von PT Aprisma an Right Momentum vom 5. und 29. Dezember 2017 
über die Bereitstellung und Installation der „Prisma Mobile Platform License";

-  FHauptbüch'er von PT Aprisma für 2017 und 2018 sowie gesondert für die Monate Dezem
ber 2017, Januar und Februar 2018;

-  Altersstrukturliste der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von PT Aprisma für 
den Zeitraum Februar 2017 bis Dezember 2018;

-  „Account Receivable Confirmation Request" von PT Aprisma an Right Momentum vom 
9. März 2018, einseitig unterschrieben von PT Aprisma;

-  Chan Chee P ||P  Affidavit vom 25. März 2019;

-  Registerauszüge zu Right Momentum.
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Das in EUR festgeschriebene „Purchase License Agreement Prisma Mobile Platform" zwi
schen PT Aprisma und Right Momentum vom 25. Oktober 2017 mit einem Vertragswert 
i. H. V. EUR 2,5 Mio wurde in zwei Versionen vorgelegt. Ein Vertrag enthält Unterschriften von 
PT Aprisma und Right Momentum. Der andere Vertrag ist einseitig von PT Aprisma unter
zeichnet, eine Unterschrift von Right Momentum fehlt. Darüber hinaus enthält dieser Vertrag 
eine zweite Seite des Annex A „Statement of works", welche im beidseitig Unterzeichneten 
Vertrag nicht enthalten ist.

Nach den von EY Audit durchgeführten Hintergrundrecherchen zu Right Momentum liegt das 
Vertragsdatum (25. Oktober 2017) vor dem offiziellen Gründungsdatum von Right Momentum 
(12. Februar 2018).

Im Hauptbuch von PT Aprisma für das Jahr 2017 und in der monatlichen Ansicht für Dezem
ber 2017 wurde am 22. Dezember 2017 ein Eintrag einer Forderung gegenüber Rigfit Momen
tum über einen Betrag i. H. v. umgerechnet ca. EUR 2,5 Mto (IDR 39.953.950.000^)®) identifi
ziert. Die Angaben zu den vereinbarten Zahlungsmodalitäten im Anhang des „Purchase 
License Agreement Prisma Mobile Platform" zwischen PT Aprisma und Ri^ht Momentum 
vom 25. Oktober 2017 ließen sich zudem mit zwöi Rechnungen von PT Aprisma an Right 
Momentum vom 5. und 29. Dezember 2017 abstimmen. Der Altersstrukturbericht der Forde
rungen aus Lieferungen und Leistungen von PT ApriSma beinhaltet im Zeitraum Februar bis 
Dezember 2018 Einträge in Verbindung mit Right Mornentum. Im Februar 2018 waren die 
Forderungen im Zeitraum von 61 bis 90 Tage und von März bis Dezember 2018 länger als 
91 Tage ausstehend. Die Fordeaingeri'gegenübeT Right Momentum i. H. v.
IDR 38.256.150.730^6^°s bis IDR 42.550^965.433,69” °waren nicht wertbeständig und wur
den daher wertbejichtigt.

3.8.4.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #10

Stephan i p  E p i  hat in einem Gespräch gegenüber KPMG bestätigt, dass der betrachteten 
Vertragsbeziehung'zwischen PT Aprisma und Right Momentum keine realen Softwarekäufe/- 
verkäuf^ zugrunde liegen. Diese Auskunft hatte Stephan P §  pP iauch  gegenüber EY Audit 
getätigt, sodass EY Audit keine weiteren Prüfungshandlungen durchführte. EY Audit hat die 
Prüfung^feststellungen im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung für das Jahr 2018 
berücksfchtigt. Zudem erfolgte hinsichtlich der ergebniswirksamen Korrekturen eine Bericht
erstattung an den Aufsichtsrat der Wirecard AG.

™ entspricht ca. EUR 2,5 Mio, Wechselkurs EUR 1 = IDR 16070,5 vom 22. Dezember 2017 (Quelle; EZB)
entspricht ca. EUR 2,4 Mio, Wechselkurs EUR 1 = IDR 16195,41 vom 1. Juni 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 2,5 Mio, Wechselkurs EUR 1 = IDR 17192,3 vom 1. November 2018 (Quelle: EZB)
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In einer eidesstattlichen Erklärung vom 25. März 2019 führte Chan Chee P® |aus, welche 
konkreten geschäftlichen Beziehungen zwischen ihm und Wirecard angedacht waren, aber 
nicht realisiert wurden. In Bezug auf ein Software Purchase Agreement mit Wirecard in 2017 
führte Chan Chee F ® laus:

„ Wirecard provided me with a contract reflecting the intended scope and commercials 
and invoiced me accordingly."

EY Audit hat die Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung für 
das Jahr 2018 berücksichtigt. Die Re-Statement-Liste „WD KAP 2018 // Projekt Singapore - 
Re-Statements" von EY Audit weist für PT Aprisma eine Ausbuchung i. H. v. EUR 2,5 Mio mit 
der Beschreibung „Right Momentum 2017" auf. Demzufolge wurden identifizierte Fehlbu
chungen im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung 2018 für (S|N) Issue #10 korrigiert 
und im Rahmen der Berichterstattung zum Konzernjahresabschluss aggregiert darge$tellt.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #10 wurde bestätigt. Es liegt zwar ein beidseitig Unterzeichneter 
Vertrag vor, jedoch liegt das Vertragsdatum vor der Grünung von Right Momentum. Darüber 
hinaus bestätigten Stephan I B  E |®  sowie Chan C h e e rH j, dass der Vertrag nicht ausge
führt wurde.

3.8.5 (SIN) Issue #11 -  Softw 
(Flexi Flex)

3.8.5.1 Vorwurf

Tokenization
\

\  '
\  ■

Ein auf den 5. Februar 2018 datierter Sofiwarekaufverfrtg f is c h e n  Flexi Flex Abrasives Sdn. 
Bhd. (im Folgenden „Flexi Flex") und PT Aprisma Indone^ (im Folgenden „PT Aprisma"), ein 
laut dem „Organjaation Cfiart Wirecard Group" mit der Wirecard AG verbundenes Unterneh
men, über die Lieferung einer,„3D Secure Tokenization" soll nicht der Wahrheit entsprechen.

3.8.5^ Von |Y  Audit übergebene »nd von KPMG gesichtete Dokumente
j

-  Zvvei Agreerrtents „Software Purchase Agreement 3D secure Tokenization" zwischen 
PT Apdsma liind Flexi Flex vom 5. Februar 2018;

-  Drei Rechnlrngen von Flexi Flex an PT Aprisma vom 5. Februar, 5. und 14. März 2018;

-  Flauptbuch von PT Aprisma für das Jahr 2018;

-  Flauptbuch von Wirecard Asia Flolding Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirecard Asia Flolding") für 
das Jahr 2018;

-  Kontoauszug von Wirecard Asia Holding von der Citibank Singapore Ltd. vom 6. April 2018;

-  Chan Chee P i t  Affidavit vom 25. März 2019;

-  Registerauszüge zu Flexi Flex.
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KPMG lagen zum Zeitpunkt der Untersuchung zwei in EUR formulierte Vertragsexemplare 
zwischen Flexi Flex („Company") und PT Aprisma („Customer") vom 5. Februar 2018 vor. 
Beide Verträge haben als Vertragsgegenstand den Kauf bzw. Verkauf des Produkts „3D 
Secure Tokenization" aufgeführt. Der Leistungsgegenstand wird in den zwei Verträgen wie 
folgt beschrieben:

"the Company may provide product 3D secure tokenization inciuding incorporation to 
Customers Transactionai Banking, management consuiting Services, technicai consuit- 
ing Services, various marketing and customer care Services, in addition to iicensing cer- 
tain inteiiectuai properties owned or subiicensed by the Company."

Ein Vertrag mit einem Vertragswert i. H. v. EUR 2,5 Mio ist nur von PT Aprisnoa unterschrie
ben, wohingegen das zweite Vertragsexemplar mit einem Vertragswert i. H. v. EUR 3 Mio von 
Flexi Flex und von PT Aprisma unterschrieben ist. Der Vertreter, der hierbei im Nansen von 
PT Aprisma unterschrieben hat, wurde von EY Agdit als nicht zeichnungsberechtigt identifi
ziert. Aus der von EY Audit durchgeführten Flinjergrundrecherche zu Flexi Flex geht hervor, 
dass das Unternehmen am 21. Mai 2018 gegrühdet wurde und Chan Chee PH|D irektor 
sowie Eigentümer von Right Momentum und Fleki Flex is t Demzufolge liegt das Datum der 
beiden Vertragsexemplare (5. Februar 2018) vor der Unternehmensgründung von Flexi Flex.

Zum Zeitpunkt der Prüfung durch.EY Audit lagen Rechnungen vom 5. Februar 2018 i. Fl. v. 
EUR 600.000 mit der Beschreibung ,^D Secure Tokenization -  Signing", vom 5. März 2018 
i. Fl. V. EUR 1,5 Mio mit der Beschreibling „3D Secure Tökenization -  Integration" sowie vom 
14. März 2018 i. Fl. v. EUR 75.000 mit def Beschreibung ,,3D Secure Tokenization -  O.P.E." 
vor. Diese ließen sich mit den veYtraglich vereinbarten Zahlungsmodalitäten abstimmen. Die 
vierte Rechnung i. F(. v. EUR 90QJX)0„ welche läutdem beidseitig unterschriebenen Vertrags
exemplar n^ch dem UAT Testiiig gestellt werden sollte, lag EY Audit nicht vor und wurde 
KPMG d,0innach im Rahmen des Nachvollzugs auch nicht zur Verfügung gestellt. Zu dem 
einseitig unterschriebenen Vertrag mit einem Vertragswert i. H. v. EUR 2,5 Mio wurden keine 
Rechnungen identifiziert. Es wurden Zahlungsausgänge im vorliegenden Kontoauszug von 
Wirecard Asia Flolding i. Fl. v. SGD 236.000"' identifiziert. Diese Summe entspricht nicht den 
Vertrags|werten aus den einseitig unterschriebenen Verträgen und den gestellten Rechnun- 
gen. i

Zu ddfn Unterzeichneten Vertragsexemplar zwischen PT Aprisma und Flexi Flex i. Fl. v.
EUR 3 Mio ließen sich entsprechende Positionen in dem Hauptbuch für das Jahr 2018 von 
PT Aprisma auf den Konten „ Fixed Assets", „Account Payable EURO", „Gain/Ioss fixed 
asset", „Account Receivable EURO" sowie „Current other Assets" identifizieren. Die Positio
nen wurden jeweils i. H. v. IDR 50.866.830.000"^ verbucht. Innerhalb des Geschäftsjahres 
2018 konnten entsprechende Gegenbuchungen in gleicher Höhe identifiziert werden. Den

3.8.5.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #11

entspricht ca. EUR 146.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6138 vom 6. April 2018 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 3,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = IDR 16933,98 vom 31. März 2018 (Quelle: EZB)
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Buchungen entsprechende Geldeingänge oder Zahlungen zwischen Flexi Flex und PT Aprisma 
wurden nicht identifiziert.

Darüber hinaus wurden im Flauptbuch von Wirecard Asia Flolding drei in Verbindung mit Flexi 
Flex stehende Positionen i. Fl. v. SGD 96.972'^^ bzw. EUR 60.000 sowie eine Position i. H. v. 
SGD 121.215""'bzw. EUR 75.000 auf den Konten „Amount due from Wirecard Flong Kong" 
und „Bills Payables" identifiziert, die Wirecard Asia Flolding im Namen von Wirecard Flong 
Kong in sein Flauptbuch eingebucht hat. Ferner wurde eine Position i. Fl. v. SGD 4 . 9 4 1 auf 
dem Konto „Gain/Loss -  Realised Exchange" mit dem Buchungstext „Flexi Flex; Payment for 
PT API-4 & WDFIK-4" identifiziert. Eine entsprechende Gegenbuchung der drei Positionen 
i. H. V. EUR 75.000, EUR 60.000 sowie SGD 4.941"® und Gesamthöhe von SGD 223.128'" 
wurde am 22. März 2018 auf dem Konto „Bank- SGD, CIMB 200037976Q" vorgenommen. 
Nach Auskunft der Wirecard AG stellen die Positionen in Gesamthöhe voh SGD 223.128"^ 
Zahlungen an Flexi Flex für Beratungsleistungen sowie Kostenerstattungen inkl. Reisekosten 
in Verbindung mit Geschäftsentwicklungsaktivitäten von Flexi Flex dar, die durch Chan Chee 
P®® durchgeführt wurden. \

Stephan E fB  hat in einem Gespräch gegenüber KpK/IG bestätigt dass der betrachteten 
Vertragsbeziehung zwischen PT Aprisma und Flexi Flex^keine realen GoftwarekäufeZ-vörkäufe 
zugrunde liegen. Diese Auskunft hat Stephan®# E||P auch gegenüber EY Audit getätigt, 
woraufhin EY Audit keine weiteren Prüfungshandlungen durchgeführt hat. EY Audit hat die 
Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Kenzernjahresabschtussprüfung für das Jahr 2018 
berücksichtigt. ^

•v V■\ ' V
In einer eidesstattlichen Erklärung vom 25. März 2019 führte Chan Chee Pong aus, welche 
konkreten geschäftlichen Beziehungen zwischen'^m und Wirecard angedacht waren, aber 
nicht realisiert wurden. So sollte Wirecard als Business Partner Zahlungssoftware und soft
warebezogene Services für die Kunden yon Chan Chee P(BJerbringen. Unter Einbeziehung 
von „third-party Software" sollte laut Chan Chee F®# Wirecard als „delivery partner" agieren. 
Weiter führt Chan Chee m  aus;

„ we mutüally agreed that this would not be a viable scenario and Wirecard reverted to 
contracting directly with the third-party suppliers when necessary."

Der Vorwurf des (SIN) Issue #11 wurde bestätigt. Es liegt zwar ein beidseitig Unterzeichneter 
Vertrag vor, jedoch liegt das Vertragsdatum vor Gründung von Right Momentum. Darüber 
hinaus bestätigten Stephan E ® | sowie Chan Chee P ® # dass der Vertrag nicht ausge
führt wurde. Die identifizierten Positionen in Gesamthöhe von SGD 223.128"^ stehen nach 
Auskunft der Wirecard AG in Zusammenhang mit Geschäftsentwicklungsaktivitäten von Flexi 
Flex, die von Chan Chee P1B|vorgenommen wurden.

"3 entspricht ca. EUR 60,000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6193 vom 14. März 2018 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 75.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6207 vom 22. März 2018 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 3.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6207 vom 22, März 2018 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 3.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6207 vom 22. März 2018 (Quelle: EZB) 
entspricht ca, EUR 138.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6207 vom 22. März 2018 (Quelle: EZB)
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3.8.6 (SIN) issue #12 -  Sales -  Right Momentum

3.8.6.1 Vorwurf

Der Umsatz von Wirecard Hong Kong Ltd. (im Folgenden „Wirecard Hong Kong") soll um 
einen Betrag i. H. v. EUR 3 Mio künstlich erhöht worden sein. Hierzu soll Edo K f l H B  eine 
Strategie erarbeitet haben, laut der Wirecard Hong Kong Rechnungen an Right Momentum 
Consultancy Sdn. Bhd. (im Folgenden „Right Momentum") gestellt hat. Ziel sei es gewesen, 
die Wirecard AG durch ein künstlich erhöhtes Umsatzvolumen davon zu überzeugen, das 
Stammkapital von Wirecard Hong Kong um EUR 2 Mio zu erhöhen. Da es sich bei Wirecard 
Hong Kong gemäß dem Whistleblower um eine ruhende GesellsgisaftSlihandelt haben soll, 
seien die Umsätze i. H. v. EUR 3 Mio nicht nachvollziehbar.

Hong

3.8.6.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtgte Dokume^e / '

-  „Issuing Advisory Support Agreement" vom 22- Augusi\^2C)17 zwischen Wireci 
Kong und Right Momentum i. H. v. EUR 3 Mio;

- Anhang A: „Statement of Works" ohne D^ufri>,

- Anhang B: „Pricing, Payment and other T e rt^ "; '

-  „User Acceptance Test Sign,€lff" ohne Datum; \  \
\  V ■ \--  Zwei Rechnungen von Wirecaraliongl^öng ah Rjgh^Momentum vom 29. August und 

29. Dezember 2 0 1 ' '

-  Hauptbuch von V'/irecard Hoh^ Kong füNjie dahre 20?6 bis 2018;

-  Chan Chee,P|HlAffidavit voph 25. März 20^;^

-  Registerauszöge zu Right Momentum.

3.8.6.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #12

Das „Issuing Advisory Support Agreement" zwischen Wirecard Hong Kong und Right Mo
mentum vom 28. August 2017 sowie das undatierte „User Acceptance Test Sign Off" ist 
lediglich von Wirecard Hong Kong unterzeichnet. Gegenstand des Vertrages ist das Wirecard 
Hong Kong Right Momentum Zugang zu den Produkten und Dienstleistungen der „Issuing 
Advisory Platform" gewährt inkl. Customer Support, Online Training und Installation.

Edo K IB H H I  unterschrieb als Direktor im Namen von Wirecard Hong Kong, obwohl er laut 
EY Audit keine Zeichnungsberechtigung für Wirecard Hong Kong hatte. Der Vertragswert des 
in EUR festgeschriebenen „Issuing Advisory Support Agreements" beläuft sich auf einen 
Betrag i. H. v. EUR 3 Mio. Der gesichtete Vertrag ließ sich mit zwei Rechnungen von Wirecard 
Hong Kong an Right Momentum vom 29. Juli 2017 i. H. v. EUR 900.000 und vom 
29. Dezember 2017 i. H. v. EUR 2,1 Mio gemäß den vertraglich vereinbarten Zahlungsmodali
täten abstimmen.
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Die Beträge i. H. v. EUR 900.000 und i. H. v. EUR 2,1 Mio aus denn Vertrag sowie der Rech
nungen stimmen mit zwei Einträgen vom 29. August und 29. Dezember 2017 im Hauptbuch 
von Wirecard Hong Kong auf dem Konto „Retained Earnings" überein, die zum 31. Dezember 
2017 eingebucht wurden. Eine korrespondierende Gegenbuchung wurde am 31. Dezember 
2017 auf demselben Konto vorgenommen.

Nach der von EY Audit durchgeführten Hintergrundrecherche wurde Right Momentum am 
12. Februar 2018 gegründet und Chan Chee P W |is t Direktor sowie Eigentümer von Right 
Momentum und Flexi Elex. Demzufolge liegt das Vertragsdatum des „Issuing Advisory Sup
port Agreements" (28. August 2017) vor dem Gründungsdatum von Right Momentum.

Stephan P B  EBI^hat in einem Gespräch gegenüber KPMG bestätigt, dass der betrachteten 
Vertragsbeziehung zwischen Wirecard Hong Kong und Right Momenjum keine realen Soft- 
warekäufeZ-verkäufe zugrunde liegen. Diese Auskunft hat Stephan P P  E IP  auch gegenüber 
EY Audit getätigt, woraufhin EY Audit keine weiteren Prüfungshandlungen durchgeführt hat. 
EY Audit hat die Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung für 
das Jahr 2018 berücksichtigt.

In einer eidesstattlichen Erklärung vom 25. März 2019 führte Chan Chee PÄ^aus, welche 
konkreten geschäftlichen Beziehungen zwischen ihm und Wirecard angedacht waren, aber 
nicht realisiert wurden. So sollte Wirecard als Business Partner Zahlungssoftware und soft
warebezogene Services für die Kunden von Chan Chee P l^ i  erbringen. Unter Einbeziehung 
von „third-party Software" sollte Wirecärd laut Chan Chee P H Ia ls  „ddHvery partner" agieren. 
Weiter führt Chan Chee PPBaus:

„ we mutually agreed th'at this would not be a viable scehario and Wirecard reverted to 
contracting directly^with the third-fiarty suppllbrs when necessary."

In Bezug auf Rechnungen führte Char> Chee Pppaus:

„ Wirecarif provided me with a contract reflecting the intended scope and commercials 
and invoided me accordingly."

Der Vorwurf des (SIN) Issue #12 wurde bestätigt. Eine beidseitig unterschriebene schriftliche 
vertragliche Gruhdiage zwischen Wirecard Hong Kong und Right Momentum existierte nicht. 
Darüber hinaus bestätigten Stephan p p  E ^ |  sowie Chan Chee P p P  dass ein Vertrag nicht 
ausgeführt vZurde, obwohl eine buchhalterische Erfassung identifiziert wurde. Eine entspre
chende Gegenbuchung wurde am 31. Dezember 2017 vorgenommen.
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3.8.7 (SIN) Issue #13 -  Issuing Platform Consultation Services 
(Flexi Flex)

3.8.7.1 Vorwurf

Der Vertrag zwischen Wirecard Hong Kong Ltd. (im Folgenden „Wirecard Hong Kong") und 
Flexi Flex Abrasives Sdn. Bhd. (im Folgenden „Flexi Flex") sowie damit verbundene Rechnun
gen sollen nicht der Wahrheit entsprechen, da es sich bei Wirecard Hong Kong gemäß der 
Auskunft des Whistleblowers um eine ruhende Gesellschaft gehandelt haben soll. Auskunfts
gemäß soll Edo K ^ B H K  einen Mitarbeiter angewiesen haben, eine von Flexi Flex an Wire
card Hong Kong gestellte Rechnung mit Geldern von Wirecard AsMfliM ing Pte. Ltd. (im 
Folgenden „Wirecard Asia Holding") zu begleichen.

3.8.7.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesicptate Dokumente

-  Zwei Vertragsexemplare „Consultancy Agreement" vorti 5. Januar 2018 zwischen ) l̂exi 
Flex und Wirecard Hong Kong i. H. v. EUR 4 Mio;

- Anhang A: „Services";

-  Vier Rechnungen von Flexi Flex an Wirecard Hof^ Korig vom 5. Februar und 5. März 2018
sowie zwei mit RechnungsdaHefm 14. März 2018; \ \

-  Hauptbuch von Wirecard Hong'1^onig'fijr...die Jahre ^ 1 6  bis 2Ö1€;
\  \

-  Hauptbuch von Wirecard AsIa Holdlhg für die Jähfi® 2014 bis 2018;

-  Chan Chee P®(^ Affidavit voltj 25. März'2019,
)

-  Registerauslüge zu Flexi Flejf'. ''x

3.8.7.3 i Details zurFeststellung zu (SIN) Issue #13

Es'lieged KPMG zwei „Conäyltancy Agreements" vom 5. Januar 2018 zwischen Flexi Flex 
und Wirecard Hong Kong vor. Wobei nur ein Vertrag einseitig von Wirecard Hong Kong unter
zeichnet ist. Edo unterschrieb als Direktor im Namen von Wirecard Hong Kong,
obwohl er laut EY Audit keine Zeichnungsberechtigung für Wirecard Hong Kong hatte. In dem 
zweiten Vertrag ist Jeffry H®als Direktor von Wirecard Hong Kong aufgeführt. Als Director 
von Flexi Flex ist in beiden Vertragsexemplaren Chan Chee P W  aufgeführt. Die Vertrags
summe ist in beiden Verträgen in EUR festgeschrieben. Der Vertragswert beider Exemplare 
beläuft sich jeweils auf einen Betrag i. H. v. EUR 4 Mio. Die gesichteten Verträge vom 
5. Januar 2018 sowie die vertraglich vereinbarten Zahlungsmodalitäten ließen sich nicht mit 
den vier von Flexi Flex an Wirecard Hong Kong gestellten Rechnungen vom 5. Februar und 
5. März 2018 sowie zweimal mit Rechnungsdatum 14. März 2018 in Gesamthöhe von 
EUR 3,06 Mio abstimmen.
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Im Hauptbuch von Wirecard Asia Holding aus dem Jahr 2018 wurde eine Sollbuchung vom 
31. März 2018 auf dem Konto „Amt due from WDHK" (Amount) i. H. v. SGD 104.202,77” ® 
mit der Beschreibung „Sales Invoices for Mar-18" identifiziert. Wirecard Asia Holding buchte 
den Betrag noch am selben Tag in mehreren Teilbeträgen aus, wobei bei einer Buchung 
i. H. V. SGD 99.168” ® die Beschreibung „Wirecard Hong Kong #1803-1005 Flexi Flex Abrasi
ves -  Platform Consultation" aufgeführt ist. Im Hauptbuch von Wirecard Hong Kong wurde 
eine der Sollbuchung korrespondierende Habenbuchung vom 31. März 2018 i. H. v.
SGD 104.202,77” ® auf dem Konto „Amount due to Wirecard Asia Holding" identifiziert. Der 
Betrag wurde bis zum Ende des Jahres 2018 nicht durch Wirecard Hong Kong ausgebucht.

Wie bereits bei (SIN) Issue #11 dargestellt, wurden im Hauptbuch von Wirecard Asia Holding 
drei in Verbindung mit Flexi Flex stehende Positionen i. H. v. SGD 96.97?!?® bzw. EUR 60.000 
sowie eine Position i. H. v. SGD 121.215'^’ bzw. EUR 75.000 auf den Konten „Amount due 
from Wirecard Hong Kong" und „Bills Payables" identifiziert, die VVirecard Asia Holding im 
Namen von Wirecard Hong Kong in sein Hauptbuch eingebucht hat. Ferner wurde,eine Positi
on i. H. V. SGD 4 . 9 4 1 auf dem Konto „Gain/Loss -  Realised Exchange" mit dem Bu
chungstext „Flexi Flex: Payment for PT API-4 & WDHK-4" identifiziert. Eine entsprechende 
Gegenbuchung der drei Positionen i. H. v. EUR 75.000^ feUR 60.000'’sowie SGD 4.941 '^^-iind 
Gesamthöhe von SGD 223.128'^® wurde am 22. März 2^1 Rauf dem Konto „Bank-SGD,
CIMB 2000379760" vorgenommen. Nach Auskunft der Wrecard AG stellen die Positionen in 
Gesamthöhe von SGD 223.128’®® Zahlungen für Beratungö|eistungen sowie Kostenerstattun
gen inkl. Reisekosten in Verbindung mit Flexi Flex' GeschäftsentwicWungsaktivitäten dar, die 
durch Chan Chee P ® | durchgeführt würden. -

Nach der von EY Audit durchgeführten Hintergrundrech^che würde Flexi Flex am 21. Mai 
2018 gegründet und Chan Chee P ® ^ is t DirektoT^owie Eigentümer von Right Momentum 
und Flexi Flex. Demzufolge liegt das Datum der beiden Consulting Agreements (5. Januar 
2018) vor dem Gründungsdätum von Fleiti Flex.

Stephan | ü  E |p ||ia t in einem Gespräch gegenüber KPMG bestätigt, dass der betrachteten 
Vertragsbeziehi^ng zwischen Flexi Flex und Wirecard Hong Kong keine realen Softwarekäufe/- 
verkäufe zugrun|de liegen. Diese Auskunft hat Stephan ( M  E®|auch gegenüber EY Audit
getätigt, worauf|tin EY Audit keine weiteren Prüfungshandlungen durchgeführt hat. EY Audit 
hat die Prüfung;ifeStstellungen im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung für das Jahr 
2018 berücksicfitigt.

\

entspricht ca. EUR 64.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6158 vom 29. März 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 61.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6158 vom 29. März 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 60.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6193 vom 14. März 2018 (Quelle: EZB)
entspricht ca. EUR 75,000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6207 vom 22. März 2018 (Quelle: EZB)

'22 entspricht ca. EUR 3.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6207 vom 22. März 2018 (Quelle: EZB)
'22 entspricht ca. EUR 138.000, Wechselkurs EUR 1 = SGD 1,6207 vom 22. März 2018 (Quelle: EZB)
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In einer eidesstattlichen Erklärung vom 25. März 2019 führte Chan Chee P flV  aus, welche 
konkreten geschäftlichen Beziehungen zwischen ihm und Wirecard angedacht waren, aber 
nicht realisiert wurden. So sollte Wirecard als Business Partner Zahlungssoftware und soft
warebezogene Services für die Kunden von Chan Chee P<H|erbringen. Unter Einbeziehung 
von „third-party Software" sollte laut Chan Chee P®PWirecard als „delivery partner" agieren. 
Weiter führt Chan Chee PSB aus:

„ we mutually agreed that this would not be a viable scenario and Wirecard reverted to 
contracting directly with the third-party suppliers when necessary. "

Der Vorwurf des (SIN) Issue #13 wurde bestätigt. Eine beidseitig unterschriebene schriftliche 
vertragliche Grundlage zwischen Flexi Flex und Wirecard Flong Kpng existierte nicht. Darüber 
hinaus bestätigten Stephan ̂ B |E ® |so w ie  Chan Chee P | ^  dass ein Vertrag nicht durchge
führt wurde. Inwieweit die identifizierten Positionen im Flau^tbuch von Wirecjii’d Asia, welche 
im Namen von Wirecard Flong Kong gebucht wurden, auf $ich ausgleichegde Intercompany- 
Zahlungen zurückzuführen sind, wurde nicht abschließend'durch EY Audit geprüft. :■

3.8.8 (SIN) Issue #14 -  Software Swesjstuing Advisory Platform (Flexi 
Flex) \  \

3.8.8.1 Vorwurf
\

\

Ein auf den 17. August 20.17 datiert^s^sspin^T^^isör^upport Agreement" zwischen 
Wirecard Singapore Pje. Ltd. (im Folgend^ „Wirec^-Singapore") und Flexi Flex Abrasives 
Sdn. Bhd. (im Folgenden „Flexi Rex") soll nĤ ht der Wahrheit entsprechen. In dem Vertrag 
vereinbarten die Vertragsparteierj, dass W ire c ^  Singapore eine „Issuing Platform" für die 
„mobile paym ^t platform" von Flexi Flex liefertN

3.8.8.2 I Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente

-  „Issuing Advisory Support Agreement" zwischen Wirecard Singapore und Flexi Flex vom 
17. ^ugust 2017;

Zwei!Rechnungen von Wirecard Singapore an Flexi Flex vom 28. August und 
2Q. Dezember 2017;

-  „User Acceptance Testing" ohne Datum;

-  Flauptbuch von Wirecard Singapore für die Jahre 2015 bis 2018;

-  Transaktionsliste von Wirecard Singapore für das Jahr 2017;

-  Chan Chee P ^B  Affidavit vom 25. März 2019;

-  Registerauszüge zu Flexi Flex.
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Es lag zum Zeitpunkt der Untersuchung von KPMG ein „Issuing Advisory Support Agreement" 
zwischen Wirecard Singapore und Flexi Flex vom 17. August 2017 vor. Der Wert des Vertrags 
ist in EUR festgehalten und beläuft sich auf einen Betrag i. Fl. v. EUR 3 Mio. Der gesichtete 
Vertrag ist lediglich einseitig von Wirecard Singapore unterschrieben. Der Vertreter, welcher 
im Namen von Wirecard Singapore unterschrieben hat, wurde von EY Audit als nicht zeich
nungsberechtigt identifiziert. Seitens Flexi Flex ist der Vertrag nicht unterschrieben.

Nach der von EY Audit durchgeführten Hintergrundrecherche wurde Flexi Flex am 21. Mai 
2018 gegründet und Chan Chee P® §ist Direktor sowie Eigentümer von Right Momentum 
und Flexi Flex. Demzufolge liegt das Vertragsdatum des Issuing Advisory Support Agreements 
(17. August 2017) vor dem Gründungsdatum von Flexi Flex.

/

Der einseitig unterschriebene Vertrag mit einem Vertragswert i. H,'v. EUR 3 Mio IjaßsicH mit 
den zwei gestellten Rechnungen vom 28. August und 29. Dezember 2017 hinsidiftlich desh 
Vertragswertes, der Zahlungsmodalitäten und des Verwendungszwecks abstimmen. Das /' 
„User Acceptance Testing" ist nur von Wirecard Singapore unterscl^ieben und undatiert. 
Hinsichtlich des Verwendungszwecks ließ sich das „Usi^r A(:ceptance'Testing" mitbern 
einseitig unterschriebenen Vertrag abstimmen. '

Zu dem einseitig unterschriebenen Vertrag wurden keine eh^precti^den Buchungen in den 
Hauptbüchern von 2015 bis 2018 und in der Tf.ansaktionsliste\^ 2011 von Wirecard Singapo
re identifiziert. ' \  \

3.8.8.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #14

Stephan EflBhat in einem Gespräch gegenüber KPMG be^ätätigt, dass der betrachteten 
Vertragsbeziehung zwischen Wirecard Singapore u r^ Flexi Flex keine realen Softwarekäufe/- 
verkäufe zugrunde liegen. Diese Auskunft hat Stephan H ||E® Pauch gegenüber EY Audit 
getätigt, woraufhin EY Audit keine weiteren Prüfungshanalungen durchgeführt hat. EY Audit 
hat die Prüfungafeststelluhgen im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung für das Jahr 
2018 berücksichtigt.

In einer eidesstattlichen Erklärung vom 25. März 2019 führte Chan Chee P ^^aus, welche 
konkreten geschäftlichen Beziehungen"zwischen ihm und Wirecard angedacht waren, aber 
nicht r'fealisiert vvurden. So sollte Wirecard als Business Partner Zahlungssoftware und soft- 
warebezögene Services für die Kunden von Chan Chee PtJPerbringen. Unter Einbeziehung 
von „third-paYty Software" sollte laut Chan Chee P^dWirecard als „delivery partner" agieren. 
Weiter führt Chan Chee P^Äaus:

„ we mutually agreed that this would not be a viable scenario and Wirecard reverted to 
contracting directly with the third-party suppliers when necessary. "

In Bezug auf Rechnungen führte Chan Chee laus:

„ Wirecard provided me with a contract reflecting the intended scope and commercials 
and invoiced me accordingly. "
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Der Vorwurf des (SIN) Issue #14 wurde bestätigt. Eine beidseitig unterschriebene schriftliche 
vertragliche Grundlage zwischen Wirecard Singapore und Flexi Flex existierte nicht.

3.8.9 (SIN) Issue #15 -  Purchase -  Right Momentum

3.8.9.1 Vorwurf

In Bezug auf das „Software Purchase Agreement" vom 5. Februar 2018 zwischen Right 
Momentum Consultancy Sdn. Bhd. (im Folgenden „Right Momentum") und Wirecard Singa
pore Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirecard Singapore") bestanden Zweifel an der vertraglichen 
Grundlage für die Geschäftsbeziehung. Der Vertrag hat die Bereitstellung des Produktes „3D 
secure tokenization" von Right Momentum an Wirecard Singapore zum Gegenstand.

3.8.9.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokume'Me l

-  „Software Purchase Agreement" vom 5. Februar 2018 zwischen Right Momertturh und 
Wirecard Singapore mit einem VertragswerM H, v. EUR 2 ^  Mio zzgl. weiterzuberechnen
der Kosten i. Fl. v. EUR 60.000

- Anhang A; „Services";

-  Drei Rechnungen von Right NÄomftntum an Wirecard S inga^e  vom 5. Februar bzw.
5. März 2018;

-  „Journal Entries" vqn Wirecard Sin

-  Chan Chee P ||| | Affidavit v ^  25. März'1^10;

-  Registeraus^üge zu Right Mjjrnentum.

für 2m«;

3.8.9.3 ' Details zur'Feststellung zu (SIN) Issue #15

Das „Software Purchase Agteement" zwischen Right Momentum („Company") und Wirecard 
Singapore („Customer") vom 5; Februar 2018 liegt KPMG vor. Der vereinbarte Preis für das 

■ Produkt !„3D Secure Tokenisation" ist in EUR festgeschrieben und beträgt EUR 2,5 Mio zzgl. 
wöiterziiberechnender Kosten für Wirecard Singapore i. Fl. v. EUR 60.000. Der Vertrag ist 
einseitig von Wirecard Singapore unterzeichnet, eine Unterschrift von Right Momentum fehlt. 
Der Leistgngsgegenstand wird in dem Vertrag wie folgt beschrieben:

"the Cohipany may provide product 3D secure tokenization inciuding incorporation to 
Customers Transactionai Banking, management consuiting Services, technicai consuit- 
ing Services, various marketing and customer care Services, in addition to iicensing cer- 
tain inteiiectuai properties owned or subiicensed by the Company."

Nach den von EY Audit durchgeführten Flintergrundrecherchen liegt das Vertragsdatum des 
Software Purchase Agreements (5. Februar 2018) vor dem Gründungsdatum von Right Mo
mentum (12. Februar 2018).
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Die im Software Purchase Agreement enthaltenen Software-Entwicklungsgebühren für Wire- 
card Singapore i. H. v. EUR 500.000 bei Vertragsunterzeichnung und einem weiteren Betrag 
i. H. V. EUR 2 Mio bei Abschluss des „User Acceptance Test" ließen sich mit den Beträgen in 
den von Right Momentum an Wirecard Singapore gestellten Rechnungen vom Februar 
bzw. März 2018 abstimmen. Ein „User Acceptance Test" lag EY Audit nicht vor und wurde 
KPMG demnach im Rahmen des Nachvollzugs auch nicht zur Verfügung gestellt, sodass ein 
Abgleich mit den im Software Purchase Agreement vom 5. Februar 2018 enthaltenen Zah
lungsmodalitäten nicht möglich war.

Es konnten keine mit dem Vertrag in Bezug stehenden Journaleinträge im Flauptbuch von 
Wirecard Singapore für 2018 identifiziert werden.

Stephan V B E H ib a t in einem Gespräch gegenüber KPMG bestätigt, dass es köine echten 
Softwarekäufe und -Verkäufe mit Right Momentum gab. Diese Ausjcunft hat Stephan J B  E fB  
auch gegenüber EY Audit getätigt, woraufhin EY Audit keine weitören Prüfungshandlungen 
durchgeführt hat. EY Audit hat die Prüfungsfeststellungen im RahiTien der Konzernjahresabr 
Schlussprüfung für das Jahr 2018 berücksichtigt. \

In einer eidesstattlichen Erklärung vom 25. März 2019 führte Chan Chbe P^Baus, welche 
konkreten geschäftlichen Beziehungen zwischen ihm undVyirecard angedadtt waren, aber 
nicht realisiert wurden. So sollte Wirecard als Business Partner Zahlungssoftware und soft
warebezogene Services für die Kunden von Chan Chee P®j^erbringen. Unter Einbeziehung 
von „third-party Software" sollte laut Chen Che© P®PWirecäfd als „delivery partner" agieren.
Weiter führt Chan Chee P fj^aus: \  \

\, \

„ we mutually agreedpiat this would not be a viable scenario and Wirecard reverted to 
contracting directlyjMth'the third-pafty supplhrs when necessary."

Der Vorwurf des (SIN) fissue #15 wurde somit bestätigt. Eine beidseitig unterschriebene 
schriftliche vertragifche Grtfodlage.zwischen Wirecard Singapore und Right Momentum exis
tierte nicht. I I

(SIIS) l^ue #16 -  Con^ltancy Agreement Managed Services 
XFIexi IFLex)

3,8.10,1 VorvA^rf

Es bestanden ZweifeTsn' der vertraglichen Grundlage für die Geschäftsbeziehung zwischen 
Wirecard Payment Solutions Malaysia Sdn. Bhd. (im Folgenden „Wirecard Payment Solutions 
Malaysia") und Flexi Flex Abrasives Sdn. Bhd. (im Folgenden „Flexi Flex"). Die „Consultancy 
Agreement Managed Services" führten als Leistungsgegenstand Wartungs-, Unterstützungs
und Beratungsdienstleistungen für die mobile Plattform von Flexi Flex auf.
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3.8.10.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente

-  „Consultancy Agreement Managed Services" vom 14. Dezember 2017 zwischen Wirecard 
Payment Solutions Malaysia und Flexi Flex, nicht unterzeichnet (Chan Chun F®);

-  „Consultancy Agreement Managed Services" vom 14. Dezember 2017 zwischen Wirecard 
Payment Solutions Malaysia und Flexi Flex, nicht unterzeichnet (Chew Bee H ® |);

-  „Consultancy Agreement Managed Services" vom 14. Dezember 2017 zwischen Wirecard 
Payment Solutions Malaysia und Flexi Flex, einseitig unterzeichnet (Edo K f l i i® B ) ;

-  Chan Chee P |B  Affidavit vom 25. März 2019;

-  Transaktionsliste der Wirecard Payment Solutions Malaysia für 2Q17,

-  Registerauszug von „Flexi Flex Abrasives Sdn. Bhd." vom,21. Febrüär$019;
f. ^-  Certificate of Incorporation of Private Company von „F l^ i Flex Abrasive§.^dn. &5d." vom 

21. Februar 2019.

3.8.10.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Isst^e #16

Nach der von EY Audit durchgeführten Hintergrut^redSörche ist CliaTt Director von
Flexi Flex. Der Registerauszug belegt, dass Flexi Flätxam '23. Mai 2018 gegründet wurde.

Nach Auskunft von EY Audit hat'Edo f ^ ® ® ® |  Jan l\)^||||®lc C?1Q̂ Chee P®i/Fred P®B 
vorgestellt. Es ließ sich nicht abscl^ßendl^Tä^n, ob e&^sich bei Chan Chee P®P'Fred 
um ein und dieselbe Pejson handelt. \

Im Rahmen der l^rijfung des (Sll^ Issue #16^wurcten durch EY Audit drei, jeweils in EUR
festgeschrieberie, Vertragsentvyörfe identifizierlX^

/

Ein „Consultancy Agreement Managed Services" zwischen Wirecard Payment Solutions 
Malaysia, vertreten durch Chan Chun F M  und Flexi Flex, vertreten durch Fred P fl®  datiert 
auf den j | 4 .  Dezember 2017, ist von keiner der beiden Parteien unterschrieben. Der Vertrags
wert belSuft sich auf einen Betrag i. H. v. EUR 4 Mio.

Ein „Copsultency Agreement Managed Services" zwischen Wirecard Payment Solutions 
Malaysia, vertreten durch Chew Bee F l® | und Flexi Flex, vertreten durch Fred P^®, datiert 
auf den 14. Dezember 2017, ist von keiner der beiden Parteien unterschrieben. Der Vertrags
wert beläuft sich auf einen Betrag i. Fl. v. EUR 4 Mio.

Ein „Consultancy Agreement Managed Services" zwischen Wirecard Payment Solutions 
Malaysia, vertreten durch Edo K ® |B I9 ,  und Flexi Flex, vertreten durch Fred P®® datiert 
auf den 14. Dezember 2017, ist einseitig von Edo K ® |® ®  unterzeichnet, obwohl dieser laut 
EY Audit nicht zeichnungsberechtigt war. Der Vertragswert beläuft sich auf einen Betrag 
i. H. V. EUR 4 Mio.

Die Datierungen der Consultancy Agreements (14. Dezember 2017) liegen zeitlich vor Grün
dung von Flexi Flex (21. Mai 2018).
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In einer eidesstattlichen Erklärung vom 25. März 2019 führte Chan Chee Pl^Jaus, welche 
konkreten geschäftlichen Beziehungen zwischen ihm und Wirecard angedacht waren, aber 
nicht realisiert wurden. So sollte Wirecard als Business Partner Zahlungssoftware und soft
warebezogene Services für die Kunden von Chan Chee PfB^erbringen. Unter Einbeziehung 
von „third-party Software" sollte Wirecard laut Chan Chee P^Vals „delivery partner" agieren. 
Weiter führt Chan Chee P |Ä aus:

„ we mutually agreed that this would not be a viable scenario and Wirecard reverted to 
contracting directly with the third-party suppliers when necessary. "

Eine Auflistung sämtlicher Transaktionen des Jahres 2017 von Wirecard Payment Solutions 
Malaysia enthält keine mit (SIN) Issue #16 zusammenhängenden Eintragungen.

Stephan E |B ba t in einem Gespräch gegenüber KPMG bestätig, dass den betreffenden 
Verträgen um Flexi Elex keine realen SoftwarekäufeZ-verkäufe zugrunde lagen. Die,se Aus.kunft

i ,  X ,

hat Stephan B®|auch gegenüber EY Audit getätigt, woraufhifi EY Audit keifie weitereTl 
Prüfungshandlungen durchgeführt hat. EY Audit hat die ^üfungsfeststellungen im Rahmen 
der Konzernjahresabschlussprüfung für das Jahr 2018 jfcrüdkßichtig^,

Der Vorwurf des (SIN) Issues #16 hat sich demnach best! 
schriftliche vertragliche Grundlage zwischen Wirecard Pay 
Elex existierte nicht. / '  ,

3.8.11 (SIN) Issue #17 -  Piirchase\R^|ht

beidseitig unterschriebene 
iluläons Malaysia und Flexi

3.8.11.1 Vorwurf \

In Bezug auf das>€oftware Purchase Agreement" vom 5. Februar 2018 wurden Zweifel an 
der vertraglicheif> Basis für die Geschäftsbeziehung zwischen Wirecard Payment Solutions 
Malaysia Sdn. Bnd, (im Folgenden „Wirecard Payment Solutions Malaysia") und Right Mo- 
mentum Consultancy Sdn. Bhd. (int Folgenden „Right Momentum") geäußert. Der Vertrag hat
eine *3D secure tokenization" mit eintem vereinbarten Kaufpreis i. Fl. v. EUR 3 Mio zum Ge-\
genstand.

3.8.11.2 VoX,EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente

-  Drei „Softwareffurchase Agreements" zwischen Wirecard Payment Solutions Malaysia 
und Right Momentum vom 5. Februar 2018;

-  Eine Rechnung von Right Momentum an Wirecard Payment Solutions Malaysia vom 
14. März 2018 über EUR 80.000 (ohne Steuern);

-  „User Acceptance Test (UAT)" ohne Datum;

-  Chan Chee P jÄ A ffidavit vom 25. März 2019.
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Es lagen KPMG zum Zeitpunkt der Untersuchung drei, in EUR festgeschriebene Software 
Purchase Agreements zwischen Wirecard Payment Solutions Malaysia („Customer") und 
Right Momentum („Company") mit Datum vom 5. Februar 2018 mit jeweils einem Vertrags
wert i. Fl. V. EUR 3 Mio vor. In den Verträgen ist jeweils ein Kauf bzw. Verkauf des Produktes 
„3D secure tokenization" angegeben. Der Leistungsgegenstand wird wie folgt beschrieben:

"the Company may provide product 3D secure tokenization inciuding incorporation to 
Customers Transactionai Banking, management consuiting Services, technicai consuit- 
ing Services, various marketing and customer care Services, in addition to licensing cer- 
tain inteiiectuai properties owned or subiicensed by the Company."

Ein Vertrag ist einseitig von Wirecard Payment Solutions Malaysia unterschrieben, jedoch 
nicht von Right Momentum. Der Vertreter, welcher im Namen von Wirecard Payment Soluti
ons Malaysia unterzeichnet hat, wurde von EY Audit als nicht zeichnungsberechtigf,identifi
ziert. Zwei weitere Verträge sind von keiner der Vertragsparteien unterzeichnet. Zpm Zeit
punkt der Untersuchung wurde KPMG kein zweiseitig unterschriebener Kaufvertrag für das 
Produkt „3D secure tokenization" zwischen Wifecard Payment Solutions Malaysia und Right 
Momentum vorgelegt. Der einseitig unterschriebene Vertrag mit einem Vertragswert i. Fl. v. 
EUR 3 Mio ließ sich mit einer Rechnung vom 14. März 2Ö18 hinsichtlich des Verwendungs
zwecks abstimmen.

Der „User Acceptance Test" ist wöder von Wirecard P im en t Solutions Malaysia noch von 
Right Momentum unterzeichnet. Dieser ließ sich'hinsichtlich des Verwendungszwecks mit 
dem einseitig von Wirecard Payment Solütjons Malaysfa unterschriebenen Vertrag vom 
5. Februar 2018 abstimmen.

3.8.11.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #17

Stephan f lP  E^|§hat in einem Gespräch gegenüber KPMG bestätigt, dass es keine Vertrags
beziehung) zwischen Wirecard Payment Solutions Malaysia und Right Momentum zu dem 
Produkt j„3D secure tokenization" gab. Diese Auskunft hat S tephanen E f^  auch gegenüber 
EY Audit getätigt, woraufhin EY Audit keine weiteren Prüfungshandlungen durchgeführt hat. 
EY Audit hat die Prüfungsfeststellungen im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung für 
das Jahr 2018 berücksichtigt.

In'einer bidesstattlichen Erklärung vom 25. März 2019 führte Chan Chee P ^^aus, welche 
konkreten geschäftlichen Beziehungen zwischen ihm und Wirecard angedacht waren, aber 
nicht realisiert wurden. So sollte Wirecard als Business Partner Zahlungssoftware und soft
warebezogene Services für die Kunden von Chan Chee P%® erbringen. Unter Einbeziehung 
von „third-parfy Software" sollte Wirecard laut Chan Chee P fU a ls  „delivery partner" agieren. 
Weiter führt Chan Chee PHfcaus:

„ we mutuaiiy agreed that this wouid not be a viabie scenario and Wirecard reverted to 
contracting directly with the third-party suppliers when necessary."
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Der Vorwurf des (SIN) Issues #17 hat sich demnach bestätigt. Eine beidseitig unterschriebene 
schriftliche vertragliche Grundlage zwischen Wirecard Payment Solutions Malaysia und Right 
Momentum lag nicht vor.

3.8.12 (SIN) Issue #18 -  Orbit Service Provider Agreement

3.8.12.1 Vorwurf

In Bezug auf das Service Agreement vom 20. Januar 2017 zwischen Orbit Corporate Leisure 
Travels I Pte. Ltd. (im Folgenden „Orbit"''^"') und Hermes I Tickets Pte. Ltd. (im Folgenden 
„Hermes"), ein laut dem „Organisation Chart Wirecard Group" mit det Wirecard AG verbun
denes Unternehmen, bestanden Zweifel an der vertraglichen Grund)äge für die Geschgftsbe- 
ziehung. Der Vertrag hat zum Gegenstand, dass Orbit für das gesagte Reisegeschgft aus
schließlich Zahlungsdienste von Hermes nutzt und für den Verkauf von Reiseprodukten (jb^r 
das Netzwerk von Hermes eine Provision bezahlt. \

/

I^icb%l|t63.8.12.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG ge5icCTi|te Dokumspte
\  \  '

-  „Services Agreement" vom 20. Januar 2017 zwischenOfbitTi^d Hermes

-  Schedule 1: „Product Commission";^

-  Schedule 2: „Contact Information for ^ iverytJllioti® es";

-  „Services Agreement" vorr( 26. November'3^18^wiscrrs«^fOit und Hermes 

- Schedule A: Service^/

- Part A -  Hostidg Services;

- Part B -  CallcentdT.,Servic^*f

-  „Addendum J to the Servic'ss /^reement" vom 1. Januar 2017 zwischen Orbit und Her-
' \mes;
I \ .

-  ,Addendum !2 to the Services A gre i^ent" vom 1. April 2017 zwischen Orbit und Hermes;

-  Rechnungenjvon Hermes an Orbit für 2017 und 2018;

-  Hauptbücher von Hermes für 2017 und 2018;

-  „Balance Cohfrrmation Orbit" vom 31. Dezember 2018, per E-Mail an EY Audit gesendet, 
KPMG Einsichtnahme im Rahmen eines Informationsgespräches mit EY Audit am
10. Dezember 2019, wurde KPMG nicht zur Verfügung gestellt.

Sofern von Orbit gesprochen wird, ist eine der drei Namensvarianten gemeint:
von Gründung bis zum 17. Oktober 2013 Goomo Orbit Corporate and Leisure Travels (I) Private Limited
ab 18. Oktober 2013 Orbit Corporate & Leisure Travel (I) Private Limited
ab 30. August 2017 Goomo Orbit Corporate & Leisure Travels (India) Private Limited
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Bei dem im Vorwurf genannten „Services Agreement" zwischen Orbit und Hermes vom 
20. Januar 2017 handelt es sich um einen nicht Unterzeichneten Vertrag. Es liegt jedoch ein 
schriftlicher Vertrag aus dem Jahr 2015 zwischen Orbit und Hermes vor.

Das „Services Agreement" vom 25. November 2015 enthält Unterschriften von beiden Ver
tragsparteien, Orbit und Hermes (vgl. Abschnitt 4.4.4.4 Hosting-Gebühren). Orbit sichert in 
dem Vertrag die Zahlung einer monatlichen Servicegebühr i. H. v. INR 10.000.000^^® an Her
mes zu. Ferner liegen für den Vertrag zwei Nachträge vor. Das „Addendum 1 to the Services 
Agreement" vom 1. Januar 2017 ist einseitig von Hermes unterzeichnet, eine Unterschrift von 
Orbit fehlt. Das „Addendum 1" führt eine zusätzliche Servicegeb^hr i. H. v. INR 50.000.000^^® 
auf.

Das „Addendum 2 to the Services Agreement" vom 1. Apfil 2017 weist Unferschriften von 
Orbit und Hermes auf. Zudem wird in der Vertragsergänzujig eine zusätzliche Serviijegebühr 
i. H. V INR 115.000.000'^^ von Orbit an Hermes für unterst&tzende Dienstleistungeh verein
bart.

\
Die Rechnungsbeträge für die Jahre 2017 und 20^8 liö^en sich mitclen Angaben zu der 
monatlichen Provisionsgebühr von Orbit an Herme'Sj i. H. v. lNR 10.000.000'^® aus dem „Ser
vices Agreement" vom 25. November 2015 abstimri^en.

Der in der Rechnung von Hermes an Orbit vom 31. De^mber 2017 genannte Betrag i. H. v. 
INR 115.000.000'^® für den Zeitraum Äghl bis Dezember2017 ist konsistent mit der Service
gebühr aus der Vertragsergänzung „Addendum 2 to the'Services Agreement" vom 1. April 
2017. ' \

\

EY Audit hat am 13. März 2019 eine Saldenbestätigung von Goomo Orbit Corporate & Leisure 
Travels (1) Pvt. Ltd., vormals Orbit, per E-Mail erhalten. Die ausstehenden Beträge beliefen 
sich zurni 31. Dezember 2018 auf INR 1.401.052.836'®°. Der Saldo ließ sich mit den Journal- 
einträgeh im Hauptbuch ^ n  Hermes für das Jahr 2018 abstimmen.

Der Vorwurf des (SIN) Issue #18 wurde nicht bestätigt. Es existiert eine vertragliche Grundla
ge zwischen Orbit und Hermes in Form eines „Services Agreement" vom 25. November 
2015, welches monatliche Servicegebühren zum Vertragsgegenstand hat. Im Untersuchungs- 
berefch „Indien" (vgl. Abschnitt 4.4.4.4) werden die vereinbarten Hosting-Gebühren erneut 
aufgegriffen und thematisiert.

3,8.12.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #18

entspricht ca. EUR 143.000, Wechselkurs EUR 1 = 
entspricht ca. EUR 698.000, Wechselkurs EUR 1 = 
entspricht ca. EUR 1,7 Mio, Wechselkurs EUR 1 = 
entspricht ca. EUR 143.000, Wechselkurs EUR 1 = 
entspricht ca. EUR 1,5 Mio, Wechselkurs EUR 1 = 
entspricht ca. EUR 17,6 Mio, Wechselkurs EUR 1

INR 70,1855 vom 25, November 2015 (Quelle: EZB) 
INR 71,5935 vom 1. Januar 2017 (Quelle; EZB)
INR 69,3965 vom 1. April 2017 (Quelle: EZB)
INR 70,1855 vom 25. November 2015 (Quelle: EZB) 
INR 76,6055 vom 31. Dezember 2017 (Quelle: EZB)

= INR 79,7298 vom 31. Dezember 2018 (Quelle: EZB)
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3.8.13 (SIN) Issue #19 -  Rendering of Services -  Matrimonial Global

3,8.13.1 Vorwurf

Ein Vertrag zwischen Wirecard Singapore Pte. Ltd. (im Folgenden „Wirecard Singapore") und 
Matrimonial Global Pte. Ltd. (im Folgenden „Matrimonial Global") über die Bereitstellung einer 
Plattform soll zurückdatiert worden sein, um eine Rechnung zu legitimieren, die an Matrimoni
al Global gestellt wurde.

3.8.13.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG gesichtete Dokumente •

-  „License and Service Agreement Prepaid Closed Loop Wallet Platf^m " vorrT^B. August
2017 mit einem Vertragswert i. H. V. EUR 851.000; ^  /

-  Eine Rechnung von Wirecard Singapore an Matrimonial Global „Prepaid Lobu
Wallet Plattform" vom 21. Dezember 2017; I

-  Kontoauszüge der CIMB Bank von Wirecard Singapore vt>n Dezeinber 2017;

-  „Journal Entries" von Wirecard Singapore für die JafVe 29,14 bis

-  „Delivery Confirmation" von Matrimonial Global vom Sep^mber 2017;

-  „Contract Confirmation" von Matrirrusnial Gtotea.! vom 22^^11^ 2 ^9 ;

-  Registerauszug zu Matrimonial Global.

3.8.13.3 Details zur FesJ^rteliung zu (Sll^) Issue #
i

Das „License and Service Agreement.F*repaid Closed Lool? Wallet Platform" vom 28. August 
2017 ist von Wirecard Singapore upd Matrimonial Global unterzeichnet sowie von Matrimonial 
Global paraphiert. Der Vertragswert im „License and Service Agreement Prepaid Closed Loop 
Wallet Platform“ beträgt EUR 851.000 und wird im Flauptbuch von Wirecard Singapore für das 
Jahr 2017 als Forderung verbucht. Der gesichtete Vertrag vom 28. August 2017 ließ sich mit 
der Rechnung zur „Prepaid Closed Loop Wallet Platform" vom 21. Dezember 2017 i. Fl. v.
EUR 910.570 (EUR 851.000 + 7 % Goods and Services Tax) abstimmen.

EY Audit hat eine „Delivery Confirmation" vom 21. September 2017 und eine „Contract 
Confirmation" VOm 22. März 2019, unterzeichnet von Matrimonial Global, erhalten.

Dem gesichteten Kontoauszug zufolge erhielt Wirecard Singapore am 19. Dezember 2017 
eine Gutschrift von Matrimonial Global i. Fl. v. EUR 255.300.

Der Vorwurf des (SIN) Issues #19 kann nicht abschließend geklärt werden. Ein gültiger Vertrag 
mit Datum 28. August 2017 zwischen Wirecard Singapore und Matrimonial Global lag zum 
Zeitpunkt der Rechnungsstellung vor. Das Erstellungsdatum des Vertrags kann über die Do- 
kumentendaten nicht eindeutig verifiziert werden. Eine Klärung des Vorwurfs hätte nur anhand 
von Interviews mit den Personen, die den Vertrag unterzeichnet haben, durchgeführt werden
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können. Eine weitergehende Untersuchung dieses Sachverhaltes ist auf Basis der KPMG zur 
Verfügung gestellten Unterlagen nach unserer Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
mehr erforderlich.

3.8.14 (SIN) Issue #22 -  Mandiri Project -  Mandiri

3.8.14.1 Vorwurf

In einem anonymen Print Package vom 6. Februar 2019 ist eine E-Mail-Korrespondenz enthal
ten, nach der es Absprachen zwischen Jan M Ü H I  und Edo K ^ |B B I|| gegeben haben soll. 
Es sei nach einem geeigneten Partner gesucht worden, der als Factoring-Gesellschaft Ge
schäfte mit PT Aprisma Indonesia (im Folgenden „PT Aprisma"), ein laut dem „Organisation 
Chart Wirecard Group" mit der Wirecard AG verbundenes Unternehmen, abwickeln solle. Ziel 
soll es gewesen sein, das EBITDA von PT Aprisma zu erhöhen. In der E-Mail-Korrespondenz 
wurden sowohl die Erhöhung des EBITDA, als auch die Folgen einer NichTerhöhung des 
EBITDA, mit einem Verweis auf mögliche Auswirkungen aiif Earn-Out-Zahlungen im Rahmen 
der Unternehmenstransaktion in Verbindung mit PT Aprisma thematisiert. Konkrete Abspra
chen wurden in der E-Mail Korrespondenz nicht ^tro ffen .

3.8.14.2 Von EY Audit übergebene und von KPMG’'^esichtöt^ Dokumente

-  „Agreement on procurement oTnew irrternet bankirfg/new mobile" zwischen P.T. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk. (im Folgenden „Mandiri") und PT Aprisma vom 15. Dezember 2015 
(in englischer Sprache);

' ' x

-  „Licence agreemeht internet banking/mobHe banking", unterzeichnet von O.C Flarry
P | H i m i |  und Triar S |H | j^  (Mandiri) und SuSanto (PT Aprisma) vom
15. Dezember 2015 (in indonesischer Sprache);

-  Busiriess Intelligence Bericht von EY FIS zu Mandiri.

3.8.14.3j Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #22

Nach Auskunft von EY Audit konnte kein Zusammenhang zwischen der E-Mail Korrespondenz 
vohMan M ||H l^ u n d  Edo und den vorhandenen Geschäftsaktivitäten von Wire-
card-Gesellschaften hergestellt werden. Gegenüber EY Audit erklärte Jan M | H ^ ,  dass er 
sich keine' Sorgen über mögliche Earn-Out-Zahlungen gemacht hat, sondern ausschließlich 
wegen der Zielerreichung von PT Aprisma beunruhigt war. In Bezug auf einen in der E-Mail- 
Korrespondenz erwähnten Geschäftspartner konnte EY Audit eine vertragliche Grundlage 
verifizieren. Das „Agreement on procurement of new internet banking/new mobile" zwischen 
Mandiri und PT Aprisma vom 15. Dezember 2015 ist in der originalen Version (in indonesi
scher Sprache) von beiden Vertragsparteien unterzeichnet und paraphiert. Ob der Vertrag mit 
den Auskünften in der E-Mail im Kontext steht, konnte im Rahmen der „extended audit pro- 
cedures" von EY Audit nicht geklärt werden. Es wurden keine weiteren Prüfungshandlungen 
von EY Audit vorgenommen, da keine weiteren Anhaltspunkte vorhanden waren.
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Der Vorwurf des (SIN) Issues #22 wurde nicht bestätigt. Über die im Vorwurf erwähnte E-Mail 
Korrespondenz hinausgehende Anhaltspunkte für eine Erhöhung des EBITDA haben sich aus 
den KPMG vorliegenden Unterlagen nicht ergeben. Jedoch hätte die Untersuchung des EBIT
DA von PT Aprisma zur weiteren Klärung der Geschäftsaktivitäten mit Mandiri beitragen 
können, insbesondere da der Vorwurf des (SIN) Issues #22 nicht eindeutig aus dem anony
men Print Package vom 6. Februar 2019 abzuleiten ist. Eine weitergehende Untersuchung 
dieses Sachverhaltes ist auf Basis der KPMG zur Verfügung gestellten Unterlagen nach unse
rer Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr erforderlich.

3.8.15 (SIN) Issue #23 -  Development of Software für Sale of Products 
in Travel Industry -  RFT

3.8.15.1 Vorwurf /

^ t \Das anonyme Print Package vom 6. Februar 2019 enthält ein unterReichnetes „Software 
Development Agreement", welches am 2. März 2015 ^wischen RF^Pte,. Ltd. (Roam Fl^' 
Travel) (im Folgenden „RFT") und Gl Philippines Corp. (im Folgenden\GI P h ilipp in^); ein 
laut dem „Organisation Chart Wirecard Group" mit der Vyirecard AG ve^^denes Uritefneh- 
men, geschlossen wurde.

Darüber hinaus sind dem anonymen Print Package mehrere E-Mails beigefügt. Bei einer E- 
Mail vom 18. Januar 2017 von Arun B ®  für Gl PhÜippines antJ R V e n lf ll iH v o n  Flermes 
handelt es sich um eine Begleit-ErMail für drei Anhänge „RFT lnVoices.pdf", „RFT Agreement 
Letter.pdf" sowie „RFT Lettej-bf Delivery 2.pdf'*!,Des Weiteren liegt eine E-Mail- 
Korrespondenz vom 4. Aprü 2017 zwiscl^en Arun B lB u n d  Edo K tU H M  bezüglich RFT, 
Rechnungen und Zahluj;>ösdetails vor.

Im Rahmen der ,^ tende tl audit prpcedures" wurde geprüft, ob Zweifel an der Geschäftsbe
ziehung bestehen. Ein konkreter Vorwurf ließ sich auf Grundlage der Informationen des ano
nymen Print Pacikages nicht ableiten, sodass der Sachverhalt einer grundsätzlichen Überprü
fung unterlag.

3 .8 .15 .2 "Von ÄUrftt-ybergebene und von KPMG gesichtete Dokumente

-  „Softwar^Development Agreement" vom 2. März 2015 zwischen Gl Philippines und RFT 
über PHP 1 ^ .8

-  Rechnungen Gl ^jlippines an RFT vom 5. März, 25. September 2015 und 31. März 2016;

-  Hauptbücher von Gl Philippines für die Jahre 2015 und 2016;

-  Nebenbücher von Gl Philippines für die Jahre 2015 und 2016;

-  Financial Statement von Gl Philippines zum 31. Dezember 2016;

entspricht ca. EUR 2,4 Mio, Wechselkurs EUR 1 = PHP 49,528 vom 2. März 2015 (Quelle: EZBI
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-  „Debtors list" von Gl Philippines für die Jahre 2015 bis 2018;

-  Kontoauszüge der Security Bank in PHP;

-  Kontoauszug der Security Bank in USD;

-  Gesprächsprotokoll zum Interview mit Christopher B lH ^ /o m  11. April 2019;

-  Vertragsbestätigung unterzeichnet von RFT vom 10. April 2019;

-  Memorandum zur Transaktion zwischen Gl Philippines und RFT;

-  Registerauszüge zu RFT.

3.8.15.3 Details zur Feststellung zu (SIN) Issue #23

/
Das „Software Development Agreement" vom 2. März 20^5 ist von Gl Phijj^Jpin#s ais „Soft
ware Developer" und von RFT als „Kunde" unterzeichnet.}In dem Vertraij sirti di^-^hlungs-
modalitäten wie folgt festgelegt:

-  eine Anzahlung i. H. v. PHP 50 Mio^^ ;̂ \
/

-  eine Zahlung bei Fertigstellung der Software i\H.V, PHP 48.^00,000

-  eine „Retention Fee" zu leisten sechs Monate ^dernO atum  der erfolgreichen Lieferung 
der Software i. H. v. PHP 22.006.000^^1 \

RFT hat nach dem Vertrag somit eintin GesätW'USetrag^Irl. v. PHP 120,8 Miô ^® an 
Gl Philippines zu entrichten. '

\
Die gesichteten Rechnungen vorh 5. März, ^ .  September 2015 und 31. März 2016 ließen 
sich mit den oben bezeichneten ^hlungsmodaiitSten abstimmen.

Das Net^n^ und Hauptbuch von Gl Philippines für das Jahr 2015 enthält zwei zusammengehö
rige Eintiflge, welche einen Betrag i. H. v. PHP 50.280.000^^® ergeben. Dieser Betrag deckt 
sich bis lu f  eine kleine Abweichung mit der ersten Rechnung von Gl Philippines vom 5. März 
2015 übw^inen Betrag i. H. V. PHP 50.000.000^^^.

entspricht ca. EUR 1,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = PHP 49,528 vom 2. März 2015 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 985.000, Wechselkurs EUR 1 = PHP 49,528 vom 2. März 2015 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 444.000, Wechselkurs EUR 1 = PHP 49,528 vom 2. März 2015 (Quelle: EZB)

'36 entspricht ca. EUR 2,4 Mio, Wechselkurs EUR 1 = PHP 49,528 vom 2. März 2015 (Quelle: EZB)
'36 entspricht ca. EUR 1,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = PHP 50,269 vom 3. Dezember 2015 (Quelle: EZB)
'3r entspricht ca. EUR 1,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = PHP 48,848 vom 5. März 2015 (Quelle: EZB)
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Die zweite Rechnung vom 25. September 2015 über einen Betrag i. H. v. PHP 48.800.000'^® 
stimmt unter Berücksichtigung von Währungsschwankungen mit einer Position i. H. v.
USD 941.600'®® in einem Kontoauszug der Security Bank sowie mit Einträgen in dem Neben- 
und Hauptbuch von Gl Philippines für das Jahr 2016 überein.

Die dritte Rechnung 31. März 2016 über PHP 22.000.000 deckt sich unter Berücksichti
gung von Währungsschwankungen mit einer Position i. H. v. USD 467.000'^' in einem Konto
auszug der Security Bank sowie mit einem Eintrag in dem Nebenbuch von Gl Philippines für 
das Jahr 2016. Im Hauptbuch von Gl Philippines für das Jahr 2016 konnte kein Eintrag in 
Verbindung mit der „Retention Fee" i. H. v. PHP 22.000.000''*® gefunden werden.

Die Forderungsliste von Gl Philippines enthält in der Kategorie „Software"-'für das Jahr 2015 
eine Position i. H. v. PHP 49.908.710'''® mit Bezug zu RET. In dem Firtancial Statement von 
Gl Philippines zum 31. Dezember 2016 ist eine Forderung „A/R Trade RET" i. H. v.
PHP 49.908.710 aufgeführt, die mit dem offenen Posten aus der Forderungsliste vOn
Gl Philippines für 2015 übereinstimmt. i}/
Darüber hinaus wurde in der Forderungsliste von Gl PWlippines für das Jahr 2015 eine zyyeite 
Forderung in der Kategorie „Interco" mit Bezug zu Herhnes festgestellt. Die Forderung von 
Gl Philippines gegenüber Hermes i. H. v. PHP 49.908.710''*'' ist vom Betrag identisch 2u der 
Forderung gegenüber RFT. Des Weiteren enthält die Forderungstibersicht in dem Financial 
Statement von Gl Philippines zum 31. Dezember 2016 den kosten „Advances to Hermes" 
i. H. V. PHP 49.908.710'''®. \

EY Audit hat die vom Betrag identischen Fordeojngen von Gl Phllippines gegenüber RFT und 
Hermes für das Jahr 2015 identifiziert; Hinsichtlich der Intercompany Forderung gegenüber 
Hermes wurden keine weiteren Prüfung$handlungeh von EY Audit unternommen, da sich der 
Sachverhalt nach Auskunft von EY Audit nicht auf das ö'riginäre (SIN) Issue #23 bezieht.

In einem Schreiben vom 10. April 2Ö19 bestätigt RFT am 15. April 2019 gegenüber 
Gl Philippines die Gültigkeit des „Software Development Agreement" vom 2. März 2015.

Ein sog. „RFT Memo", welches E-Mail Korrespondenz zwischen Gl Philippines und RFT, 
Screenshots und Beschreibungen zur Software und den dazugehörigen Anforderungsspezifi
kationen beinhaltet, diente EY Audit als „substantiated explanation about the economic sub- 
stance of the transactions'. Das Dokument enthält kein Datum und keinen Hinweis auf den

entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca. 

""  entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca.

EUR 936.000, 
EUR 844.000, 
EUR 421.000, 
EUR 410.000, 
EUR 421.000, 
EUR 955.000, 
EUR 1,0 Mio, 
EUR 955.000,

Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1

= PHP 52,126 vom 25. September 2015 (Quelle: EZB) 
= USD 1,1151 vom 25. September 2015 (Quelle: EZB) 
= PHP 52,284 vom 31. März 2016 (Quelle: EZB)
= USD 1,1385 vom 31. März 2016 (Quelle: EZB)
= PHP 52,284 vom 31. März 2016 (Quelle: EZB)
= PHP 52,284 vom 31. März 2016 (Quelle: EZB)
= PHP 48057 vom 31. Dezember 2015 (Quelle: EZB)
= PHP 52,268 vom 31. Dezember 2016 (Quelle: EZB)
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Ersteller. Danach bildete das Dokument für EY Audit die Grundlage dafür, dass ein gültiger 
Vertrag vorlag.

Ein Vorwurf zu (SIN) Issue #23 ließ sich aus dem anonym erhaltenen Print Package vom 
6. Februar 2019 nicht ableiten, daher konnte ein solcher weder verifiziert noch falsifiziert 
werden. Jedoch hätte die Untersuchung der Auffälligkeit in Bezug auf die Forderung von 
Gl Philippines gegenüber Hermes zur weiteren Klärung der Intercompany Verträge zwischen 
Gl Philippines und Hermes beitragen können. Eine weitergehende Untersuchung dieses 
Sachverhaltes ist auf Basis der KPMG zur Verfügung gestellten Unterlagen nach unserer 
Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr erforderlich.

3.9 Zusammenfassung der Sonderuntersuchung 2u den 
(SIN) Issues

I
Zusammenfassend kommt KPMG zu der Einschätzung, d a ^  eine weitergehende Untersu
chung der von EY Audit im Rahmen der „extended audit proö^dures" und der beteiligten 
Rechtsanwaltskanzleien 1 und 2 untersuchten Sachverhalte auY Basis der KPMG zur Verfü
gung gestellten Unterlagen zum jetzigen Zeitpunirt nicht mehr erfoftterlich ist.

3.9.1 Compliance Audft bz%ii[. Internal iHvestigMion

In Reaktion auf die Vorw.ürfe des Whiätleblowers hat die Wirecard AG ein Compliance Audit 
bei Rajah & Tann und eine Internal Investigation bei Rechtsanwaltskanzlei 2 in Auftrag gege
ben. Das Compliapce Audit von Rajah & Tann weist Schwächen auf. So wurde u. a. die Da
tengrundlage, insbesondere bestehend aus Buchhaltungsdaten und E-Mailverkehr, nicht 
vollständig gesffchert. Die Unyollständigkeit der Datengrundlage konnte im Verlauf der Unter
suchungshandlungen der Rechtsanwaltskanzlei 2 nicht vollständig behoben werden. Dies 
führte dazu, dass die Untersuchungshandlungen der Rechtsanwaltskanzlei 2 und die Prü
fungshandlungen im Rahmen der „extended audit procedures" ebenfalls nicht auf einer 
vollständigen Daten- und Informationsgrundlage durchgeführt wurden. Es kann somit nicht 
ausgeschlossen werden, dass die durchgeführten Untersuchungshandlungen von 
Rajah &Tann und der Rechtsanwaltskanzlei 2 sowie die Prüfungshandlungen im Rahmen der 
„extended audit procedures" zu einem anderen Ergebnis gekommen wären, wenn eine 
vollständige Datenbasis Vorgelegen hätte.

EY Audit hat die Ergebnisse das Compliance Audit bzw. die Internal Investigation von 
Rajah & Tann und der Rechtsanwaltskanzlei 2 durch eigene Prüfungshandlungen -  auch unter 
Einsatz von EY FIS -  ergänzt. So wurden u. a. Interviews geführt. Hierbei wurde teilweise mit 
Personen gesprochen, die in die durch den Whistleblower erhobenen Vorwürfe verwickelt 
waren, wobei aus den uns vorliegenden Unterlagen nicht hervorgeht, dass diese in ihrer Rolle 
als Beteiligte in den Vorwürfen befragt wurden, was eine Auswirkung auf die Objektivität der 
durch diese Person zur Verfügung gestellte Informationen gehabt haben könnte.
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Im Rahmen des Nachvollzuges der (SIN) Issues durch KPMG wurden Feststellungen in den 
Prozessen identifiziert, die auf wesentliche Schwachstellen in den Corporate Governance- 
Strukturen zurückzuführen sind. Diese wurden ebenfalls von EY Audit im Rahmen der Jahres
abschlussprüfung 2018 angemerkt. Die Wirecard AG hat in Reaktion auf die Untersuchungs
ergebnisse der Rechtsanwaltskanzleien 1 und 2 sowie den „extended audit procedures" von 
EY Audit ein internes Compliance-Projekt für „Wirecard in Singapore" aufgesetzt. Die inhaltli
che Bewertung, wie z. B. der Scope, der Stand der Implementierung sowie die Maßnahmen
wirksamkeit des Projektes, war nicht Bestandteil der Beauftragung von KPMG und wurde 
dementsprechend nicht durchgeführt.

3.9.2 Korrekturbuchungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

EY Audit hat im Rahmen der Konzernjahresabschlussprüfung Korrekturbuchungen durch die 
Wirecard AG vornehmen lassen. Die Begründung für die Buchung der Transaktionen, denen 
keine wirtschaftliche Substanz zugrunde lag, ließ sich nicht ermitteln. Die Vorwürfe sind im 
Singapur derzeit noch Gegenstand einer behördlichen Untersuchurvg. In einem Gespräch mit 
Stephan H 9  EJPwurde KPMG bestätigt, dass in diesen Fällen zu keiner Zeit ein Kauf- oder 
Verkauf stattgefunden habe. Die zugrunde liegenden Kbntroll- und Prözessschwächen, die 
solche Geschäfte begünstigt haben, werden in den nachfolgenden Abschnitten ausgeführt 
und wurden von EY Audit auch im Rahmen der Jahresabsöhluss’prüfung angemerkt.

In dem Geschäftsbericht 2018 der WireCard AG Werden die (Korrekturen nach dem Internatio
nal Accounting Standard 8 erläutert:

„ Im Zusammenhang mit den Untersuchungen in Asien wurden Fehler bei der Umsatz
abgrenzung für das Geschäftsjahr 2017 festgestellt, die retrospektiv korrigiert wurden, 
Die Umsatzerlöse wurden insgesamt um 1,5 Mio.. EUR reduziert.

Grund hierfür war zum einen, dass Software-Geschäfte (Einkauf und Veräußerung von 
Software) zunächst in den falschen Geschäftseinheiten des Konzerns mit dem Vermitt
ler als Vertragspartner erfasst wurden. Hierbei wurde in Höhe von rund 10,0 Mio. EUR 
ein immaterieller Vermögenswert (Einkauf von Software) und Umsatzerlöse in korres
pondierender Höhe (Veräußerung von Software) eingebucht. Nach Korrektur wurde das 
gesamte Software-Geschäft in der richtigen Geschäftseinheit erfasst. Hierbei wurden 
Umsatzerlöse um 1,0 Mio. erhöht, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ge
genüber dem Kunden in Höhe von 11,0 Mio. EUR sowie eine Verbindlichkeit aus Liefe
rungen und Leistungen gegenüber dem Software-Lieferanten in Höhe von 10,0 Mio. 
EUR eingebucht."

Der Hintergrund sowie die Motivation, warum Buchungen getätigt wurden, die die Umsatzer
löse erhöhten, obwohl nachweislich keine wirtschaftliche Substanz bestand, konnten durch 
die Rechtsanwaltskanzleien und in den „extended audit procedures" dokumentierten Prü
fungshandlungen nicht aufgeklärt werden. Zur vollumfänglichen Klärung der Hintergründe 
hätten weitere Prüfungshandlungen, wie z. B. Interviews, durchgeführt werden müssen.
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Als Ergebnis zu den „extended audit procedures" hat EY Audit im Bestätigungsvermerk zum 
Jahresabschluss 2018 folgendes ausgeführt:

„Aus unseren Prüfungshandlungen haben sich keine Einwendungen gegen die bilanziel
le Behandlung von Sachverhalten auf Grundlage der Erkenntnisse aus Untersuchungen, 
die aufgrund von Beschuldigungen eines Hinweisgebers in Singapur durchgeführt wur
den, ergeben."

Da die CAD in Singapur noch ermittelt, könnten durch deren Ermittlungen ggf. noch weitere 
Informationen bekannt werden. Im Zuge dieser Ermittlungen waren Dokumente teilweise 
beschlagnahmt worden, sodass der Wirecard Singapore das Testat für den Jahresabschluss 
2017 durch den lokalen Abschlussprüfer nicht erteilt wurde, da ejnPröfungshemmnis festge
stellt wurde.

3.9.3 Nachvollzug (SIN) Issues
/

Bei den von KPMG untersuchten Sachverhaltep, die den (Sl^) Issues zugrunde lie ^ r ,  ist eine 
Häufung von Software-Verträgen ohne wirtschaftliche Substa^ erkennbai^cüe nicht oder 
nicht korrekt in der Buchhaltung der jeweiligen Gesellschaft erfasäfvwrden. Insgesamt ist 
diese vergleichbare Problematik bei acht (SIN) Issums aufgetreten.

Insgesamt wurden zwölf (SIN) Issues bestätigt und neun (SIN)'lssues wurden nicht bestätigt. 
(SIN) Issue #1 wurde teilweise bestätigt, da unwesentliche Zahleriabweichungen identifiziert 
wurden. (SIN) Issue #21 wurde ebenfalls nur zuhn Teil bestätigt, da im Rahmen des Vorwurfs 
zu (SIN) Issue #21 zv\^i Vorwürfe erhobeh wurden, welche separat voneinander betrachtet 
wurden. Drei (SIN) Issues ließen''sich nicht abschließend beurteilen. Insbesondere bei den 
(SIN) Issues #5b und #19 wurden alle im Rahmbn der „extended audit procedures" zielfüh
renden Prüfungshandlungen durchgeführt, jedoch wäre eine Ausweitung der Prüfungshand
lungen von EY Audit auf Dyttparteien außerhalb des Wirecard-Konzerns notwendig gewesen, 
um eine,vollständige Beurteilung zu erzielen, was im Rahmen der vorgenommen Prüfungs- 
handlun^en nicht möglicT» war. Aufgrund eines fehlenden konkreten Vorwurfs zu (SIN) Issu- 
e 23 ließ sich ein solcher weder verifizieren noch falsifizieren.

I

Die von EY Audit durchgeführten „extended audit procedures" zur Prüfung der Vorwürfe aus 
den einzielnen Sachverhalten waren unseres Erachtens sachgerecht. Die von KPMG in Bezug 
auf diese Transaktionen erlangten Kenntnisse entsprechen den bereits von EY Audit und den 
Rechtsanwaltskanzleien gewonnenen Erkenntnissen. Eine weitergehende Untersuchung der 
von EY Audit im Rahmen der „extended audit procedures" und der beteiligten Rechtsan
waltskanzleien 1 und 2 untersuchten Sachverhalte ist auf Basis der KPMG zur Verfügung 
gestellten Unterlagen nach unserer Einschätzung zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr erforder
lich.
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3.10 Kontroll- und Prozessschwächen

Im Rahmen des Nachvollzugs der (SIN) Issues wurden die nachfolgenden Verstöße gegen 
Corporate Governance Regeln identifiziert.

3.10.1 Übergeordnete Mängel in der Corporate Governance

Generell wurden die einzelnen (SIN) Issues durch eine hohe Anzahl der nachfolgend darge
stellten Kontroll- und Prozessschwächen begünstigt. Hierbei unterstützen die identifizierten 
Kontroll- und Prozessschwächen die Verletzung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh
rung und bieten Mitarbeitern mit krimineller Energie Manipulationsmögjifihfeeiten. Zur Vermei
dung entsprechender Sachverhalte in der Zukunft ist eine konzernweite und konsequenje 
Stärkung der Governance-Funktionen und des Internen Kontrollsys^ms erforderlich^,

3.10.2 Verstöße gegen die Grundsätze ordpungsi^äßiger Buchführung

Im Rahmen des Nachvollzuges der einzelnen (SIN) Issu'es hat KPMGVür^den Untersudfungs- 
zeitraum festgestellt, dass die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den jeweiligen 
Gesellschaften nicht eingehalten wurden. So wurden in einigen Fällen Buchungen in den ERP- 
Systemen durchgeführt, ohne dass eine dokumentierte Grundlage (Beleg) vorlag oder dass die 
Vertragskontrollen ordnungsgemäße Wirkung gezeigt haben. KPMG hat in diesem Zusam
menhang zudem Buchungen bei zumindest einem Unternehmen identifiziert, welches seine 
Geschäftsaktivität zu dem Zeitpunkt der Buchung noch nicht aufgenommen hatte und erst 
später gegründet worden ist. Weiter wurden zentrale Kontrollen wie bspw. Prüfung der ver
traglichen Grundlage oderein Abgleich mit Leistungsnachweisen nicht durchgeführt. Darüber 
hinaus hat KPMG Zahlungen identifiziert, die ohne vertragliche Grundlage geleistet wurden.
Vor dem Hintergrund zahlreicher Schwachstellen in Bezug auf die vertragliche Grundlage hat 
KPMG darüber hinaus festgestellt, dass diese in Teilen auf ein nicht einheitliches Vertragsma
nagement zurückzuführen sind. Hierzu zählt u. a., dass es keine zentrale Ablage und/oder 
Archivierung von Geschäftsunterlagen gibt. Weiterhin ist nicht ersichtlich, dass eine Prüfung 
der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Belege erfolgte.

In einz'elnen (SIN) Issues hat KPMG festgestellt, dass Forderungen über einen sehr langen 
Zeitraum nicht beglichen wurden. In einem Fall führte dies dazu, dass die Forderung so lange 
offen war, bts.diese abgeschrieben werden musste, da die Gesellschaft (Debitor) zwischen
zeitlich nicht mehr existierte. Es war für KPMG im Rahmen der Sonderuntersuchung nicht 
ersichtlich, dass ein ausreichendes Mahnwesen bei den beteiligten Wirecard- 
Konzerngesellschafteh bestand. Da wir nur eine eingeschränkte Anzahl an Transaktionen 
nachvollzogen haben, können wir keine Aussagen treffen, ob darüber hinaus weitere Beträge 
lange überfällig sind bzw. ohne Grundlage eingebucht wurden.

In einzelnen (SIN) Issues hat KPMG festgestellt, dass einzelne Wirecard-Gesellschaften Ver
bindlichkeiten von anderen Wirecard-Gesellschaften ausgeglichen haben und Intercompany- 
Verbindlichkeiten über lange Zeiträume nicht ausgeglichen wurden.

Anlage 1/189 I Wirecard AG \ Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich 110.020925-16039304



Auf Grundlage der von KPMG nachvollzogenen Prüfungshandlungen von EY Audit, konnte für 
die Geschäftsprozesse, die den Vorwürfen zugrunde lagen, ein für die betroffenen Geschäfts
aktivitäten übliches Internes Kontrollsystem nicht identifiziert werden. Grundlegende Kontrol
len wie das 4-Augen-Prinzip kommen nicht zur Anwendung. Dies hat dazu beigetragen, dass 
wesentliche Feststellungen (wie bspw. Buchen ohne Beleg und ohne vertragliche Grundlage) 
nicht verhindert wurden und Schwächen in den Geschäftsprozessen nicht identifiziert wurden. 
EY Audit hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2018 ebenfalls weitreichende Kontroll- 
und Prozessschwächen angemerkt.

Hierzu zählt auch, dass bestimmte Feststellungen auf eine unzureichende Geschäftspartner
prüfung (inkl. eines Know-Your-Customer (KYC)-Prozesses) utvJ/oder ung'enügendes Stamm
datenmanagement hindeuten. So wurden beispielsweise B^tichungen in Bezgg auf Unterneh
men vorgenommen, die zum Zeitpunkt der Buchung nochjlicht gegründet-yvafeh^.

3.10.3 Internes Kontrollsystem (IKS)

\
3.10.4 Finanzberichterstattung

Insbesondere in Bezug auf die Infrastruktur der internen Finanzbefichterstattung wurde in den 
Sachverhalten, die den Vorwürfen zugrunde lagen, eine Vielzahl an Prozessschwächen und 
Risiken identifiziert. So bestehen in den Prozessen der Finanzberichterstattung für Wirecard- 
Gesellschaften in Asien zahlreiche System-und Medienbrüche. Diese sind auf die Nutzung 
unterschiedlicher ERP-Systeme sowie die Nutzung von'Microsoft Excel-Dateien in der Finanz
berichterstattung zurückzuführen. Insgesamt ist es somit fraglich, ob auf Microsoft Excel- 
Dateien basierenden Pinanzdaten der asiatischen Tochfergesellschaften generell den Anforde
rungen an den Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchhaltungssysteme entspre
chen.

Richtlinien bezüglich Prozess-, Kontroll- und Überwachungsfunktionen in Bezug auf die lokalen 
Gesellschaften in Asien waren nicht Bestandteil der von KPMG nachvollzogenen Prüfungs
handlungen.

3.10.5 ! Kontrolle durch die Interne Revision der Wirecard AG

Auf Grundlage der Einsichtnahme in die Prüfungspläne der Internen Revision hat KPMG 
festgestellt, dass keine expliziten Prüfungen durchgeführt wurden, die relevante Bereiche der 
(SIN) Issues zum Prüfungsobjekt hatten.
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Die Wirecard AG hat in Reaktion auf die Untersuchungsergebnisse von Rajah & Tann und der 
Rechtsanwaltskanzlei 2 sowie den „extended audit procedures" von EY Audit ein internes 
Compliance-Projekt für „Wirecard in Singapore" aufgesetzt. Dem KPMG zur Verfügung ge
stellten „Summary of Compliance Review and Remediation" mit Stand vom 29. November 
2019 ist zu entnehmen, dass „Improvement actions" und Bearbeitungspläne beschrieben 
werden.

Die inhaltliche Bewertung, wie z. B. der Scope, der Stand der Implementierung sowie die 
Maßnahmenwirksamkeit des Projektes, war nicht Bestandteil der Beauftragung von KPMG 
und wurde dementsprechend nicht durchgeführt. Das Projekt sollte dahingehend bewertet 
werden, ob sämtliche in diesem Bericht aufgeworfenen SchwachstejÄn wirksarfTadresgiert 
werden. /

3.10.6 Compliance-Projekt Wirecard AG

3.10.7 Vorstellung des Jahres- und Konzerpabsch^sses 2018
/

EY Audit hat in der Aufsichtsratssitzung am 24. April 2019 den JahresHind Konzerpab* 
Schluss 2018 vorgestellt. Dabei hat EY Audit ausgeführt, dass'iriii Management Letter ü. a. 
eine „Verbesserung des Prozess- und Kontrollumfelds in Asien" apgemahnt wird, die im Jahr 
2019 umgesetzt werden muss. \

Nach Auskunft der Wirecard AG wurde einb weitere Vyirtschaf^iprüfungsgesellschaft damit 
beauftragt bei der Implementierung von Compliance-Maßrrahmeh zu unterstützen.

\
Die inhaltliche Bewertung des Projektes’)A/ar nicht Teil der Beauftragung von KPMG und 
wurde dementsprechend nicht durchge^lihrt.

3.10.8 Memorandum for the Supervisory Board of Wirecard AG

Das Beratungsunternehmen 2 aus Großbritannien hat dem Aufsichtsrat der Wirecard AG in 
einem „Memorandum for the Supervisory Board of Wirecard AG" vom 16. August 2019 auf 
Basis der Berichte von Rajah & Tann und der Rechtsanwaltskanzlei 2 Hinweise zu den 
Schwachstellen des Internen Kontrollsystems vorgestellt.

Die inhaltliche Bewertung der sich daraus ergebenen Maßnahmen war nicht Teil der Beauf
tragung von KPMG und wurde dementsprechend nicht durchgeführt.
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4 DetalluntersuchungsergeDnisse Vofwürfe 
ndien

4.1 Ausgangssituation

Im Rahmen des Markteintritts in Indien hat die Wirecard Sales International Holding GmbH, 
Aschheim (im Folgenden „Wirecard Sales"), das „Payment-Geschäft" der Great India Retail 
Group, Chennai, Indien (im Folgenden „Gl Retail Group") von.Emerg'Ing Markets Investment 
Fund 1A, Port Louis, Mauritius (im Folgenden „EMIF 1A" oder.„Fund"), erworben. Im Zu
sammenhang mit der Unternehmenstransaktion wurden in'der Presse und frn Internet Vor
würfe bzgl. der Zahlung eines überhöhten Kaufpreises an feMIF lAa ls „Mittelsmann" und 
„Roundtripping" von Zahlungen veröffentlicht.

4.1.1 Markteintritt der Wirecard ACs in Indien

Nach Auskunft von Burkhard LlH damaliger CFO de'r Wirecard AG, wollte die Wirecard AG 
durch eine gezielte Unternehmenstransaktion den Märkteintritt in Indien erreichen. Ein organi
sches Wachstum sei zum damaligen Zeitpunkt keine Option gewesen. Die Wirecard AG hat 
sich dazu entschieden einen strategisbhen Partner zu suchen, um damit vorhandene lokale 
Anschlüsse und Strukturen zu nutzen. Der Wirecard ÄG sei es darüber hinaus wichtig gewe
sen, dass ein gutejs Händlernetzwerk und eih Zugang zum Bankensystem ermöglicht werden 
kann. Nach Auskunft von Jan M | B B ,  COO der Wirecard AG, sei das Ziel gewesen, sich als 
„Global Player" aufzustellen. Dies sei bei der Übernahme des „Payment-Geschäfts" der Gl 
Retail Group der Fall gewesen. Die Gl Retail Group wurde in dem Jahr 2006 gegründet. Ge
mäß der Wirecard AG handelt es sich bei der Gl Retail Group um eine der führenden Unter
nehmensgruppen in Indien und Südostasien im Bereich elektronischer Zahlungs- und 
E-Commerce-Lösungen mit Bezahjung in lokalen Einzelhandelsgeschäften.

Mit Vertfagsdatum vom 1. März 2016 hat die Wirecard Sales von EMIF 1A das „Payment- 
Geschäft" der Gl Retail Group zu einem Kaufpreis i. H. v. EUR 216 Mio zuzüglich möglicher 
maximaler Earn-Out Zahlungen i. H. v. EUR 110 Mio erworben. Laut Schedule 1 „The Target 
Companies" des Vertrags vom 1. März 2016 wurden dabei folgende Unternehmen, zu denen 
u. a. die Marken „iCASHCARD", „Smartshop", „StarGlobal" und „Commerce Payment" 
gehören, erworben:

-  Hermes I-Tickets Pte. Ltd., Chennai, Indien (im Folgenden „Hermes");

-  Gl Philippines Corporation, Manila, Philippinen (100%ige Tochtergesellschaft von Hermes) 
(im Folgenden „Gl Philippines"):

-  Gl Technology Pte. Ltd., Chennai, Indien (im Folgenden „Gl Technology");

-  Star Global Currency Exchange Pte. Ltd., Bangalore, Indien (im Folgenden „Star Global").
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Die Gesellschaften Commerce Payment Sdn. Bhd., Pataling Jaya, Malaysia (im Folgenden 
„Commerce Payment"), und CV Illusion, Batam, Indonesien, sind nach Auskunft von Dagmar 

Director Financial Processes der Wirecard AG, nicht in den Wirecard-Konzern 
übergegangen.

Die Wirecard AG übernahm laut einer Ad-hoc-Mitteilung vom 27. Oktober 2015 durch die 
Transaktion mehr als 900 Mitarbeiter an Standorten in Delhi, Chennai, Hyderabad, Bangalore, 
Mumbai, Kalkutta, Lucknow, Manila, Batam und Kuala Lumpur.

Im Rahmen des Kaufs wurde vertraglich ein Upfront Payment i. H. v. EUR 125 Mio sowie ein 
Closing Payment i. H. v. EUR 91 Mio festgelegt, welche laut der Wirecard AG mit Barmitteln 
sowie zugesagten Kreditlinien finanziert werden. Neben dem Kaufpreis wurde für die Kalen
derjahre 2015 bis 2017 die mögliche Zahlung von Earn-Outs i, EUR 110 Mio vereinbart. Für die 
Jahre 2015 und 2016 war jeweils ein maximales Earn-Out i.EUR 50Mio und für das Jahr 2017 
i. H. V. maximal EUR 10 Mio vereinbart. /

Die jeweilige Berechnung der Earn-Outs für die Jahre 2015, 2016 und 2017 wird in dem 
zwischen EMIF 1A und Wirecard Sales geschlossenen „Amended and restated share säte 
Agreement relating to a Share Sale Agreement dated 2^ October 201 fe,,as amended by 
Amendment Agreement No. 1 dated 16 December 2015,>Amendment Agreement No. 2 
dated 28 January 2016 and Amendment Agreement No. 3'clated 29 February 2016" vom 
1. März 2016 wie folgt definiert (beispielhaft für das Jahr 20^5);

"Within ten Business Days o f the date on which the detBrmination'of the EBITDA for 
the financial year ending on 31 Decem'ber 2015 ("2016 EB iTDA ") becomes final and 
binding on the parties in accordance with'Scheduie 2, if2015 EBITDA exceeds the M in
imum 2015 EBITDA,^^e Pu rcha^  shall payto the Seiler äh amount in Euro equal to
the lower of: ■' !

/

(i) the Maximum EanUDut 201 ä; and

(ii) the grpater of (x) the Minimum Earn-Out 2015 and (y) the amount resulting from the 
following ‘̂ ahulation:

, ((2015 EßlTDA minus Minimuni 2015 EBITDA) divided by (Target 2015 EBITDA minus 
Minimurri^ 2015 EBITDA)) multiplied by Maximum Earn-Out 2015 where:

"Ma)dmum Earn-Out 2015" is the amount of EUR 50,000,000.00;

"Minimum Earn-Out 2015" is the amount of EUR 10,000,000.00;

"Minimum 2015 EBITDA " is the amount of Rs. 389,000,000.00; and

“Target 2015 EBITDA " is the amount of Rs. 514,000,000.00."
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In Anlage 2 zum Vertrag, („Schedule 2"; „Determination of 2015 EBITDA, 2016 EBITDA and 
2017 EBITDA": Rn. 3) wird zudem u. a. folgendes präzisiert:

„ 'EBITDA' means, in respect of any financial year, the earnings of each Target Group 
Company before interest, tax, depreciations and amortizations, excluding:

(i) One time or extraordinary revenues not part of the ordinary course of business also 
excluding any revenues of earnings as a result of the change of the accounting period 
described in paragraph 2."

Für das Geschäftsjahr 2015 wurde nicht der volle Earn-Out i. H. v. EUR 50 Mio gezahlt. Die 
von der Wirecard AG zur Verfügung gestellten Swift-Auszüge wejsen eine Zahlung von 
EUR 49.485.955,96 in drei Tranchen aus. Im Geschäftsjahr 20?6 wurde der volle Earn-Out 
i. H. V. EUR 50 Mio in einer Summe von Wirecard an EMIF TA ausgezahlt. Hip/lu wurde 
KPMG ebenfalls ein Swift-Auszug vorgelegt. Für das Geschäftsjahr 2017 vyürde nach Auskunft 
von Matthias Leiter M&A der Wirecard AG, eine Rückstellung i. K, v. EUR^jD Mio für
den Earn-Out gebildet. Die letzte Earn-Out Zahlung i. H. v. EUR 10 Mio ist derzeit Gegenstand 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung.

4.1.2 Veröffentlichte Vorwürfe zu Geschäftsaktivitäten in Indien

Am 19. Dezember 2019 wurde der FT-ArtikeL,Middleman's pröfits draw India deal into Wire
card scandal" mit der Unterüberschrift „Acquisition in ^015 raises'more questions over Ger
man payments group's business" veröffentlicht.' In dem Artikel werden verschiedene Vorwür
fe im Zusammenhang mit der Akquisition des „Payment-Geschäfts" der Great India Retail 
Group, Chennai, Indien (im Folgenden „Gl Detail Group") durch die Wirecard Sales Internatio
nal Holding GmbH, Aschheim (im Folgenden „Wirecard Sales"), von dem Emerging Markets 
Investment Fund 1A, Port Louis, Mauritius (im Folgenden „EMIF 1A" oder „Fund"), erhoben.

Auch in einigen früheTen FT-Artikeln wurde die Übernahme des „Payment-Geschäfts" der Gl 
Retail Group durch die Wirecard Sales bereits thematisiert. Hierzu zählen u. a. die folgenden 
veröffentlichten Artikel: „Rupee do: what is Wirecard buying?" vom 12. November 2015, 
„Revisiting Wirecard's big Indian deal" vom 25. Januar 2018, „Executive at Wirecard suspect- 
ed of using forged contracts" vom 30. Januar 2019 sowie "Wirecard: inside an accounting 
scandal" vom 7. Februar 2019.

Die Vorwürfe werden teilweise auch in Darstellungen auf der Internet-Seite www.mca- 
mathematik.com aufgegriffen. Insbesondere in dem veröffentlichten Artikel „Part 1: The 
Indian Round-trip -  Was Wirecard's Indian acquisition deliberately structured to generate 
round-trip profits through EMIF?" vom 4. Oktober 2019 werden Fragen zum Indien-Geschäft 
der Wirecard AG und zum angeblichen Umsatzwachstum nach der Übernahme von Hermes 
gestellt.
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4.1.2.1 Vorwurf: Zahlung eines überhöhten Kaufpreises an EMIF 1A als „Mittelsmann";

Hinsichtlich des Vorwurfs der Zahlung eines überhöhten Kaufpreises an EMIF 1A als „M it
telsmann" wurden insbesondere folgende Zitate in der Presse geäußert:

„ In 2015 Wirecard agreed to pay up to €340m for a collection FT-Artikel vom 25. Januar 
of Indian payments businesses, /.../. Yet a year before the 2018, Titel; „ Revisiting 
acquisition the founders of that business faiied to raise funding Wirecard's big Indian deal"'''’® 
in a process which would have valued the key asset at just 
€46m."

„ Wirecard said it "is not in a Position to disclose the ultimate 
beneficial owner of EMIF 1A ". "

FT-Artikel vom 19. Dezember 
2019, Titel: „Middleman's 
profrts draw India deaj into 
Vyirecard scandal"’’^

„[...) vjhy did the German Company agree to pay around 
€300m for an Indian business only weeks after it changed 
hands for €37m?" Wirecard said it "is not in a Position ta  
disclose the ultimate beneficial owner of EMIF 1A." {

-------------------------------------------------------------------------- Y™’
„ The buyer was a Mauritius entity calied Emerging Markts'- 
Investment Fund 1A - effectively a middleman - which bu  ̂
Flermes together with an unrelated Bangalore chain o f curh 
cy exchange kiosks, then sold the packag0 stfäight on to 
Wirecard for €326m."

FT-Artikel vom 19. Dezember 
2019, Titel: „Middleman's 
Profits draw India deal into 
Wirecard scandal

fT-Artikel vom 19. Dezember 
!^\2ÖV9, Titel: „Middfeman's 

f5Tofil$ draw India deal into 
Wihs^riel scandal"’ '’^

Tabelle 27: Pressezitate zur Zahlung eines überfflhteh KaOfpreisös.^ MflfF 1A als „Mittelsmann"

Link: https;//ftalphaville.ft.com/2018/01/25/2197959/revisiting-wirecards-big-indian-deal/, zuletzt eingesehen am 
20. April 2020
Link: https://www.ft.com/content/b3672388-200a-l 1ea-b8a1-584213ee7b2b, zuletzt eingesehen am 19. April 
2020
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Der Vorwurf lässt sich wie folgt grafisch darstellen:
EUR 37 Mo. 
(S«p 2015)

Hermes
I-Tickets Anteile

Anteile
Star Global

Keufpreis und Datum 
sind unbekannt

.........

EUR 326 Mo. 
(Okt201S)

Hermes 
I-Tickets 

& Star Global*
Anteile

Wirecard Sales

:h fiJr^as „Payment-Geschaft“ 
ftetaM Group

Übertragung M i t e n

Geldflugk

Abbildung 1: Grafische Darstellung Vorwurf „Zahlung eiites überho^t^h Kaufpreises an EI^IF 1A als 
„Mittelsmann"" \

4.1.2.2 Vorwurf: „Roundtripping" von Zahlun^n.

Hinsichtlich des Vorwurfs des „f^oundtfi^^ing" von Z^lgngen \^rclen insbesondere folgende 
Vorwürfe in der Presse geäußert:

„ Wirecard is susDäCted of "roun)^tfjpping", )nrhere sales andprofits 
are faked by sfAding money to f'th ird party, whd then uses it to buy 
goods and serVta^s from the ̂ nde r in a pretence bf real commerce.'

Quelle

FT-Artikel vom 
19. Dezember 2019, 
Titel: „Middleman's 
Profits draw India deal 
into Wirecard scan- 
d a l" ''*®

, Investcks should also be aWßre that some of the proceeds paid to 
•' EMIF apoBar to have flowed bisck to Hermes through multiple soft- 

\  wäre deals -  transactions that loök like revenue roundtripping on the 
''part o f m recsrdand EMIF."

www.mca-mathe- 
matik.com, Artikel: 
„Part 1: The Indian 
Round-trip -  Was 
Wirecard's Indian 
acquisition deliberately 
structured to generate 
round-trip profits 
through EMIF?"'^®

Tabelle 28: Vorwürfe zu „Roundtripping" von Zahlungen

Link: https://www.ft.eom/content/b3672388-200a-1 Iea-b8a1-584213ee7b2b, zuletzt eingesehen am 19. April 
2020
Link: https://www.mca-mathematik.com/indian-round-trrp, zuletzt eingesehen am 19. April 2020
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Der Vorwurf lässt sich wie folgt grafisch darstellen:
Kauft für EUR 326 Mio. „Paymant-

Die Wirecard AG hat KPMG mitgeteilt, dass die Vorwürfe voh der Erlist & Young GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (im Folgenden'„EY Audit") irrt Rahmen der Jahresabschluss
prüfungen seit dem Geschäftsjahr 2(316 gepKjft worden sind. Hierzu wurden KPMG von EY 
Audit entsprechende Unterlag^ zuj; Verfügung gestellt. KPMG hat mit der Wirecard AG 
vereinbart, dass die Ergebnisse.?'u den''%üfjjngsha>»dlungen zu den Vorwürfen nachvollzogen 
werden sollen, um die ViSfwürfe zu unte^uChen.

4.2 Uniefsuchurtgsliandlungen

4 .2 .^  Unterlagen

Im RahnneY» des* Nachvollzuges der Prüfungshandlungen wurden KPMG folgende wesentliche 
Unterlagen z"Cir.Verfügung gestellt:

-  Beschluss desAifgrstands der Wirecard AG vom 21. Oktober 2015;

-  Schreiben von Herb'ert Smith Freehills LLP, London, Großbritannien, an The Financial 
Times, vom 14. November 2019, Antworten auf eine Frageliste von FT;

-  Schreiben einer Rechtsanwaltskanzlei aus Großbritannien (im Folgenden „Rechtsanwalts
kanzlei 2") an die Wirecard AG, vom 31. Januar 2020, Betreff: Advice on the Merits of the 
Claims by Prashant Manek, Sanjay Chandi and EAGM Ventures (India) Private Limited;

-  Schriftstück A. No. 3847 of 2019, Ordinary Original Civil Jurisdiction;
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-  Schriftstück A. No. 4724 of 2019, Ordinary Original Civil Jurisdiction;

-  „Amendment Agreement No. 4 relating to Amended and Restated Share Sale Agreement 
dated 1 March 2016" zwischen EMIF 1A und Wirecard Sales vom 10. Juli 2017;

Schreiben „Goomo: Outstanding Balances" vom 4. April 2017 von Jan M( 
Wirecard AG;

COO der

Vorstandsbeschluss betreffend Darlehensvertrag zwischen Wirecard Bank AG, Aschheim, 
und Goomo Holdings Pte. Ltd., Singapur (im Folgenden „Goomo Holdings") vom 
22. Dezember 2016;

Dokument zum Akzeptanztest „Orbit UAT confirmation" zu „Software Development" vom 
10. Oktober 2016;

Rechnungen von Hermes an Orbit für den Zeitraum Januaf bts August 20'\6y
/  /„Orbit UAT confirmation" für erbrachte Hosting-Servic«, datiert mit 3V-|Ääf2\2016 und 

30. Juni 2016; f \

Dokument zum Akzeptanztest „Orbit UAT confirmation\zu\,Brand - URL" vo ^  1. März 
2016; \  \  . /

-  „Amended and restated share sale Agreement relating to a ShafSUSale ÄSreement dated 
27 October 2015, as amended by Amendment Agreement No. 1 dated 16 December 2015, 
Amendment Agreement No. 2 dated 28 January 2016 arid,Amendment Agreement No. 3 
dated 29 February 2016" zwischen EMIF 1A und Wirecard S?kles vom 1. März 2016;

- Services Agreement zwischen Öfbjt und Flemjes vorii 25. November 2015;

-  Software Development Agreement zwi'ischen Hermes uhd Orbit vom 25. November 2015;

-  Asset Sale Agreement zwischen Orbit unri'Hermes vom 30. November 2015;

-  Financial and Tax Due Diligence Report von Bai<er Tilly vom 24. November 2015;

-  Legal Due Diligehce Report zu Hermes von der Business Transactions Group Legal, Mum- 
bai, Ipdien, vom 17. November 2015;

t

-  Valuation of equity shareS of Hermes I Tickets Private Limited von Kuriachan & Nova 
Chartered Accountants, Chednai, Indien vom 25. Mai 2015;

-  Terml Sheet von Orbit und Hermes mit Beschreibung zu den „ Key terms of the Carve Out 
Plan", nicht datiert;

-  Microsoft Excel-Tabelle "Revenue summary of GOOMO - 2016-2019", erstellt von der 
Wirecard AG, übergeben am 18. April 2020;

-  Tabelle mit Untersuchungshandlungen zur Jahresabschlussprüfung 2016 der Wirecard AG 
übergeben von Burkhard Lf|^nicht datiert.

Die erhaltenen Unterlagen wurden seitens KPMG gesichtet und ausgewertet.

Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304 | Anlage 1/198



Im Rahmen einer globalen Interessenkollisionsprüfung haben wir Leistungen der rechtlich 
selbständigen, von uns unabhängigen indischen KPMG-Netzwerksgesellschaft im Zusam
menhang mit einer Unternehmenstransaktion im Jahr 2015 identifiziert („Vendor Due Dili
gence" im Auftrag des Verkäufers). Wir haben den öffentlich bekannten Umstand der Erbrin
gung dieser Leistungen durch KPMG Indien bewertet und festgestellt, dass es keine 
Überschneidungen zwischen diesen Leistungen und der von uns durchgeführten Sonderun
tersuchung gibt. Einzelheiten über Inhalt und Umfang der Leistungen von KPMG Indien sind 
uns ausschließlich aus der Financial and Tax Due Diligence von Baker Tilly vom 24. November 
2015 bekannt.

4.2.2 Hintergrundrecherchen

Zur Identifizierung relevanter Informationen wurden durch KPMG g®i<rfte Hintergrun^echer- 
chen in öffentlich zugänglichen Onlinequellen, u. a. in Presse- undMediendatenbap^ert,x 
Wirtschafts- und Firmenregistern sowie dem Internet, durchgefühn (vgl. Abschnfflt4.ä.1 ).N

4.2.3 Gespräche mit dem Vorstand der t^iceeard Ä!

4.2.3.1 Gespräch mit dem ehemaligen QFO \
\

Am 22. Januar 2020 fand ein Informationsgespräch 3twischen\urkhard Li|P dem damaligen 
CFO und aktuell „Senior Advisor to the Executive Board" ttesV^rstandes der Wirecard AG, 
und KPMG statt. Inhalt des Gespräches waren dpr Ablauf äbr Übernahme des „ Payment- 
Geschäfts" der Gl Retail Group und diS^ufpreiseTt^ittlung.

4.2.3.2 Gespräche rrtit döm COO /

Am 28. November 2019 fand bin Informationsgespräch zwischen Jan M ^ H B l COO der 
Wirecard AG, und KPMG zu der Übernahme des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group 
statt. Insbesondere die Hintergründe zum Kauf wurden im Rahmen des Gespräches erläutert. 
Am 4. Februar 2:020 fand ein zweites InTormationsgespräch zu diesem Thema zwischen Jan 

) und KPMG statt.

4.2.4 Gespräche mit Mitarbeitern der Wirecard AG

4.2.4.1 Gespräche mit dem Head of Accounting

Am 24. Januar 2020 gab Stephan EUB Head of Accounting Wirecard AG, KPMG im 
Rahmen eines Informationsgesprächs Auskünfte zu dem Erwerb des „Payment-Geschäfts" 
der Gl Retail Group.
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Am 3. Dezember 2019 gab Matthias Leiter M&A der Wirecard AG, KPMG im Rahmen
eines Informationsgesprächs einen zeitlichen Überblick über den Erwerb des „Payment- 
Geschäfts" der Gl Retail Group von dem EMIF 1A. Am 5. Februar 2020 wurden weitere 
Fragestellungen zu dem Kauf mit dem Leiter M&A besprochen.

4.2.4.2 Gespräche mit dem Leiter M&A

4.2.4.3 Gespräch mit dem General Counsel

Am 4. März 2020 wurde im Rahmen eines Informationsgesprächs mit Andrea G f lU ,  General 
Counsel der Wirecard AG, die Einbeziehung der Rechtsabteilung in d w  Erwerb der Gl Retail 
Group thematisiert.

/4.2.5 Gespräche mit dem Abschlussprüfer

\  !
Am 12. Dezember 2019 hat in Anwesenheit des Rechtsvertreters des Aufsichtsr^tes ein 
Gespräch mit EY FIS, die den Abschlussprüfer bei den „extertijecl audit procegUifes" im Un
tersuchungsbereich „Singapur" unterstützt haben, irt deren Räi^ichkeiteh in Eschborn 
stattgefunden, in dem KPMG über durchgeführte Unter'suchungshandlüngen für den Untersu
chungsbereich Indien in Kenntnis gesetzt wurde. Darüber hinaus fand am 15. Januar 2020 in 
Anwesenheit des Rechtsvertreters des Aufsichtsrateä ein Gespräch mit EY Audit in den 
Räumlichkeiten von Clifford Chance LLP, Frankfurt am Main (im Folgenden „Clifford Chance") 
zu den durchgeführten Prüfungshandlungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen seit 
dem Geschäftsjahr 2016 statt.

Am 21. Januar 2020 fand in Anwesenheit des Rechtsvertreters des Aufsichtsrates ein weite
res Gespräch mit EY Audit in dph Räumlichkeiten der Wirecard AG unter Anwesenheit von 
Clifford Chance sowie Vertretern der Wirecard AG zu dem gleichen Sachverhalt statt.

4.2.6 Gespräch rnit Henry O'l

Aus einer Veröffentlichung im Internet vom 4. Oktober 2019 geht hervor, dass im Dezember 
2014 ein Treffenrwelches von Flenry initiiert wurde, zwischen Palani R M H I ^
und Jan M |(H s ta ttg e fu n d e n  haben soll. Dem Artikel ist Folgendes zu entnehmen:

„ Palani co-founder of Hermes, and Jan the Wirecard COO, meet
in Vienna to discuss Wirecard purchasing Hermes and assets of the Gl Retail group. The 
meeting is set up by Henry who later proposed that "HenryCo-Offshore"
acquire some assets in the transaction.

Link https://www.mca-nnathematik.com/indian-round-trip/, zuletzt eingesehen am 25. April 2020
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KPMG hat über die Wirecard AG deshalb ein Gespräch mit Henry angefragt. Henry
O 'fB H il  hatte sich zu einem Gespräch bereit erklärt, sofern keine Auskünfte von ihm in dem 
von KPMG zu erstellendem Bericht aufgenommen werden. Daneben sollten auch sonst keine 
Hinweise in dem Bericht auf Henry O 'H B M  gemacht werden, was eine auftragsgemäße 
Berichterstattung nicht möglich gemacht hätte. Somit hat vor diesem Hintergrund kein Ge
spräch mit Henry O 'M H K  stattgefunden.

4.2.7 Prüfungshandlungen durch den Abschlussprüfer

EY Audit hat einzelne Vorwürfe innerhalb der Konzernjahresabschlussprüfung für das Jahr 
2017 der Wirecard AG berücksichtigt.

Im Hinblick auf die von der Wirecard AG eigenständig durchgeführten Untersuchungshandlun
gen zur Zulieferung zur Konzernjahresabschlussprüfung 2017 erläuterte Burkhard L|§ in einem 
Gespräch am 22. Januar 2020, dass die Abteilungen Controlling und Accounting der Wire
card AG einzelne Prüfungsanfragen von EY Audit zusätzlich bearbeitet und nachvollzogen 
haben. Dabei habe es keine Feststellungen gegeben. Daneben habe es regelmäßige Mee
tings zwischen Burkhard L|^ und einem damaligen Partner bei EY Audit gegeben. Im Rahmen 
dieser Meetings seien Fragen von EY Audit detailliert besprochen worden. Hierzu habe es 
eine Dokumentation in Form einer Tabelle gegeben, die von EY Audit im Rahmen der Jahres
abschlussprüfung 2017 berücksichtigt worden sei. Die Wirecard AG hat KPMG diese Tabelle 
zur Verfügung gestellt. Es werden in dieser Tabelle die Sachverhalte („Requests"), die ange
fragten Dokumente und die Antworten der Wirecard AG sowie ein Status aufgeführt. Die 
Tabelle enthält keinen Hinweis auf das Erstellungsdatum bzw. auf den Ersteller. KPMG hat die 
entsprechenden Untersuchungshandlungen der Wirecard AG beim Nachvollzug einzelner 
Vorwürfe berücksichtigt.

4.3 Nachvollzug Vorwurf: Zahlung eines überhöhten Kauf
preises an EMIF 1A als „Mittelsmann"

Im Zusammenhang mit der Akquisition des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group durch 
die Wirecard Sales von dem Emerging Markets Investment Fund 1A, Port Louis, Mauritius (im 
Folgenden „EMIF 1A" oder „Fund"), im März 2016 wird in einem FT-Artikel u. a. der Vorwurf 
erhoben, dass ein überhöhter Kaufpreis an EMIF 1A gezahlt worden sei. EMIF 1A soll bei der 
Transaktion lediglich als Mittelsmann fungiert haben. Zudem werden in dem FT-Artikel weitere 
Zahlungen im Rahmen des Kaufs als intransparent bezeichnet und in Frage gestellt.
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4.3.1 Hintergrundrecherche zu EMIF 1A

Nach der von KPMG durchgeführten Hintergrundrecherche wurde EMIF 1A gemäß dem 
Unternehmensregister von Mauritius am 10. Februar 2015 auf Mauritius gegründet. Der Fund 
bietet bankenfremde Finanzdienstleistungen an. Das registrierte Stammkapitel von EMIF 1A 
beläuft sich auf USD

Die Gesellschaftsanteile des EMIF 1A werden gemäß den KPMG vorliegenden Informationen 
zu 100 % von dem Emerging India Fund Management Ltd., Port Louis, Mauritius (im Folgen
den „EIFM"), gehalten, der im Mai 2008 registriert wurde. Im örtlichen „Corporate Registry" 
von Mauritius ist kein wirtschaftlich Berechtigter des EIFM aufgeführt.

Als Direktoren für EMIF 1A sind Abdoolakhan S U H B M H M u ^ d  Sahjähan Ally N|
Register genannt. Eine Wirtschaftsauskunftei listet zudem Mohammad Ashraf Ali D|

Kumar R flB  und Parokkot M ^H M Ia ls  weitere Direktoren auf. Afs Verwaltungsge
sellschaft des EMIF 1A ist die Trident Trust Company (Mauritius) Limited, Port Loui?, Mauriti
us, aufgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft hat den gleichön Sitz wie EMIF 1A; Trjdent Trust 
Company (Mauritius) Limited, 5th Floor Barkly Wharf Le Caudan Waterfront, Port Louis, Mauri
tius.

-  Abdoolakhan S|
-  Kumar R|
-  Mohammad Ashraf Ali D| 

"'^^arcfckot M|

100% A n t ^

WirtschafUicH BMchtigter 
unbekiinnt

I ;

Atlbildun^S fiow. Chart EMIF lA \
\

\
4.3.2^ Wirtschaftlich Berechtigter

\

Aus den K̂ F̂ MG zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie den durch KPMG durchgeführten 
Hintergrundreöherchen in öffentlich zugänglichen Medien ergaben sich keine Informationen, 
wer der letztendlich wirtschaftlich Berechtigte von EMIF 1A bzw. von EIFM ist. Darüber 
hinaus konnte gegenüber KPMG auch kein Gesprächspartner mitteilen, wer der wirtschaftlich 
Berechtigte von EMIF 1A ist.

'5' entspricht ca. EUR 88, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1364 vom 10. Februar 2015 (Quelle: EZB)
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Während der Verhandlungen zur Übernahme des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group 
durch Wirecard habe laut Burkhard lU e in  Vertreter des Funds während der Verhandlungen 
den Fund vorgestellt. Bei dem EMIF 1A auf Mauritius soll es sich dabei um ein Special Purpo
se Vehicle eines Fonds in Singapur handeln. Burkhard L^ füh rte  weiter aus, dass nach Aus
kunft des Transaktionsberaters der Wirecard AG, Transaktionen in Indien häufig über Gesell
schaften in Mauritius abgewickelt werden. Daneben habe der Transaktionsberater der 
Wirecard AG laut Burkhard L|®auch nicht die Frage gestellt, woher die Mittel des EMIF 1A 
stammen. Der Vertreter des Funds habe jedoch laut Burkhard L^m itgete ilt, dass von dem 
Vertreter des EMIF 1A die allgemeine Auskunft gegeben wurden, dass hinter dem Fund 
institutionelle Investoren und Family Offices stehen würden. Diese Auskunft wurde weder 
von dem Transaktionsberater noch von der Wirecard AG während der Transaktion weiter 
hinterfragt.

Jan M ^ H i^ h a t  gegenüber KPMG angegeben, dass auch in änderten Geschäften die fnvest- 
mentstruktur von Investmentfonds grundsätzlich nicht nachgefragt werde. Dies sei tn den
Geschäften auch kein „Show-Stopper". i \  )

\

In einem vom Latham & Watkins LLP, Frankfurt am Main (im Folgernden „Latham & WaÜ^ns") 
erstellten Memorandum vom 29. April 2019 wird ausgefühlt, dass auch der Abschlussprüfer 
den wirtschaftlich Berechtigten des EMIF 1A nicht ermitteln konnte. Als te ilde r Kon2ernjah- 
resabschlussprüfung 2015 sei laut EY Audit im Rahmen einer Stifchprobe eine Hintergrundana
lyse für den EMIF 1A durchgeführt worden. Daneben hat auch der r'fechtliche Berater des 
Aufsichtsrates recherchiert. Jedoch konnte d«rch beide Recherchen der wirtschaftlich Berech
tigte des EMIF 1A nicht identifiziert werden.

In einem Gespräch zwischen EY FIS und Latham & Watkins LLP,-welches am 1. März 2019 
stattgefunden hat, wurde laut einem Memorandum von Latham & Watkins LLP durch EY FIS 
erstmalig ein Vorstandsmitglied der Wirecard AG, Jan M U B A , in Zusammenhang mit dem 
EMIF 1A gebracht. Es konnten dafür von EY FIS jedoch keine zugrunde liegenden Dokumente 
oder sonstigen Nachweise,'wie z. B. Ergebnisse von Gesprächen oder weitere Erkenntnisse, 
vorgebracht werden. Jan M H H |w a r  bis zu diesem Zeitpunkt nicht mit dem EMIF 1A in 
Verbindung gebracht worden. Obwohl es neben dieser Auskunft keine weiteren Hinweise 
gab, ist der Aufsichtsrat der Wirecard AG dieser Auskunft von EY FIS nachgegangen. Aus 
diesem Grund vyurde am 18. März 2019 ein Gespräch von Latham & Watkins LLP mit Jan 
M f^B lllge füh ft. Daneben hat auch die für den Sachverhalt „Singapur" beauftragte Rechts- 
anwaltskänzlei 2 ein forensisches Interview mit Jan M |H H i geführt. Im Ergebnis haben die 
Gespräche kbine neuen Erkenntnisse zu den Eigentumsverhältnissen des EMIF 1A gebracht. 
Daneben wurde auch keine Verbindung zwischen Jan M | | ^ | ^  und EMIF 1A festgestellt. Die 
Auskunft von EY FIS wurde somit nicht bestätigt.

Jan M f H H  hat auch KPMG gegenüber angegeben, dass er nicht der wirtschaftlich Berech
tigte des EMIF lA  ist und diesen auch nicht kenne. Burkhard ü^|hat gegenüber KPMG eben
falls angegeben, dass ihm der wirtschaftlich Berechtigte des EMIF 1A nicht bekannt sei.
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Diese Frage wurde auch weiteren Mitarbeitern der Wirecard AG durch KPMG gestellt. 
Matthias H ^H ih a t KPMG gegenüber angegeben, dass er keine Anteile an EMIF 1A hält und 
auch den wirtschaftlich Berechtigten nicht kennt. Stephan f l l  E f ll,  Head of Accounting, und 
Andrea G(H|||| General Counsel, die den Vertrag auf Seiten der Wirecard Sales unterschrie
ben haben, haben gegenüber KPMG ebenfalls angegeben, dass sie keine Anteile an dem 
EMIF 1A halten und auch keine Kenntnisse haben, wer der wirtschaftlich Berechtigte des 
EMIF lA is t.

4.3.3 Zeitlicher Ablauf des Erwerbs

Der initiale Kontakt zwischen Palani und Ramu RflHHIII(Herm es) und Jan M f lH B /  COO 
der Wirecard AG, sei laut Jan M ^ P f l l  über Henry O 'H lH I  entstanden. Hierzu habe nach 
Auskunft von Jan Marsalek ein Treffen zwischen den Parteien in Wien stattgefunden. Aus 
einer KPMG vorliegenden E-Mail Korrespondenz zwischen den Beteiligten geht hervor, dass 
das Treffen im Dezember 2014 stattgefunden haben soll. Darüber hinaus hat Jan IV^jlBfll) 
KPMG mitgeteilt, dass über die initiale Kontaktvermittlung hinaus kein Beratungsmändat für 
Henry 0 'M B I§  im Rahmen des Erwerbs des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group 
bestanden habe, demzufolge Henry O lH B H Ih ich t weiter an^den Verhandlungen beteiligt 
gewesen sei. Auch Andrea G W h a t  KPMG mitgeteHt, dass Hehry 0 'W H  kein Mandat 
zur Vertretung der Wirecard AG im Rahmen des EiVerbä des „Payment-Geschäfts" der Gl 
Retail Group hatte. Zudem sei Burkhard J | |  damaliger CFO der Wirecard AG, eine Vermittler
tätigkeit von Henry nicht bekannt. \

Die Wirecard AG hat eine Financial anU Tax Due^Diligencd zum Projekt „Peacock" bei Baker 
Tilly Roefls AG Wirtsphaftsprüfungsgeseltschaft mbH (im Folgenden „Baker Tilly") beauftragt, 
deren Ergebnisse mit Datum vom 24. November 2015 an die Wirecard AG berichtet wurden. 
Im Rahmen der von Baker Tilly durchgeführten Pinancial and Tax Due Diligence sollten die 
Finanzkennzahfen für die Geschäftsjahre 2013 und 2014 auf Grundlage der durchgeführten 
Due Diligence für die Zielunternehmen Hermes, Gl Technology sowie Star Global überprüft 
werden.: Der Fokus, der durch Baker Tilly durchgeführten Financial and Tax Due Diligence, lag 
auf der Analyse der Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2016 sowie des Business Plans 
für die Geschäftsjahre 2016 bis 2019 für Hermes und Gl Technology. Burkhard hat ge
genüber KPMG bestätigt, dass'der Business Plan der Zielunternehmen im Rahmen der Due 
Diligence plausibilisiert worden sei. Zusätzlich hat die Wirecard Sales eine Legal Due Diligence 
zu Hernies bei BTG Legal, Mumbai, India (im Folgenden „BTG Legal") beauftragt, deren 
Ergebnisse mit Datum vom 17. November 2015 berichtet wurden.

Aus dem KPMG vorliegenden und von Hermes an die Wirecard Sales gerichteten Disclosure 
Letter vom 27. Oktober 2015 geht hervor, dass am 8. und 9. Juli 2015 ein Treffen zwischen 
Beteiligten der Wirecard AG, deren Beratern sowie dem Verkäufer in den Bürogebäuden von 
Hermes und Gl Technology in Chennai, Indien, stattgefunden hat. Ein entsprechendes Con- 
fidentiality Agreement zu Projekt „Peacock" zwischen der Wirecard AG, Hermes und Gl 
Technology wurde am 19. August 2015 von allen Parteien gegengezeichnet. Für die Wire
card AG haben Stephan f d E i ^  Head of Accounting der Wirecard AG, sowie Thorsten 
H U P , Head of Treasury der Wirecard AG, unterschrieben. In dem Confidentiality Agreement 
wurde festgehalten, dass die vorgenannten Parteien über den Verkauf von 100 % der Unter-
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nehmensanteile von Hernnes und 25 % der Unternehnnensanteile von Gl Technology verhan
deln, wobei die Transaktionen nicht losgelöst voneinander vollzogen werden können. Ein 
entsprechender Datenraunn soll nach Auskunft von Matthias Leiter M&A der Wire-
card AG, inn August 2015 geöffnet worden sein und wurde gemäß dem Disclosure Lette am 
13. Oktober 2015 wieder geschlossen.

Die vertragliche Grundlage für das Projekt „Peacock“ bildet das zwischen EMIF 1A und Wire- 
card Sales geschlossene „Share Sale Agreement" vom 27. Oktober 2015. Darauf aufbauend 
wurden im Zeitverlauf die folgenden Amendment Agreements zwischen EMIF 1A und Wire- 
card Sales geschlossen, welche sich auf das ursprüngliche „Share Sale Agreement" vom 
27. Oktober 2015 beziehen:

T ite l des A m endm ent A greem ents Datum

Amendment Agreement No. 1 7— ^
_____ _______ 16. D ezem ^2015

Amendment Agreement No. 2

Amendment Agreement No. 3 1 . 29.'^tDruar 2 0 p

Amended and restated Share Sale Agreement relating to a Ski^re Sale A g r ^  
ment dated 27. October 2015, as amended by Amendment A i r t ^ ä n t  No. K  
dated 16. December 2015, Amendment Agreement No. 2 d a t^
28. January 2016 and Amendment Agreement No. 3 dated 29. n ^ u a ^ 2 § iß

/

""1 .1y lifz2016

Amendment Agreement No. 4 relating to Amepd^gl and Restated'^ 
Agreement dated 1. March 2016 /

------------------------------------------------------------- \  k. ' ^—

Siilre S ^ ^ ^  V
10. Juli 2017 

^ ----------------------------
Tabelle 29 Amendment Agreements zum SharVS^A§l*'5NiRli»^-yom^7\Oktob

Die Transaktion zwischen EIVkF 1A und VVirecard'%ite§ über^öii^ifefkauf des "Payment- 
Geschäfts" der Gl Retail proup wurde mit dem „Anl^mited and restated Share Sale Agree
ment relating to a Shar;@ iSale AgreemenJ dated 27. Oct0fefr2O15, as amended by Amend
ment Agreement No. Vdated 16. December 2015, Amenament Agreement No. 2 dated 
28. January 201 ̂ " id  Amendment Agreement No. 3 dated 29. February 2016" vom 1. März 
2016 vollzogen.
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Der zeitliche Ablauf des Erwerbs des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group lässt sich wie 
folgt grafisch darstellen:

879. Jul 2015
Besuch bei den Zieluntemehmen in Chennai, Indien

Dez 2014
Initialer Kontakt zu Direktoren des Zieluntemehmens

Aug 2015 
Öffnung des Oatenraums

19. Aug 2 ^  
C onftdeiM ty

2 7 .0 k t 2015
Share Sale Agreement und Disclosure Letter

24. NOV2015
Bericht zur Financial and Tax Due Diligence

1^12015

.1 7 .N o v J i|5  '
ibfichtzur L^g ilpDue Di

1  Mar 201^  
psing Date

Abbildung 4 Zeitlj^fmr Ablauf des des „ Pa)4wmk-c^
\  ■

eschäfts " der Gl Retail Group

Matthias gegen^bör KPMG den zuvor dargestellten zeitlichen Ablauf des Projekts
„Peacoak" bestätigt'.\

I \' V
! "•

4.3.4 j Kaufpreis voriTleftiies bei Kauf durch EMIF 1A
■ i
KPMG vyurde die Legal Due Diligence zu Hermes, durchgeführt von der Business Transac- 
tiohs,Group Legal, Mumbai, Indien (im Folgenden „BTG Legal"), mit Datum vom 
17. November 2015 zur Verfügung gestellt. Diese liegt demnach zeitlich nach Abschluss des 
Vertrages'^iwischen dem EMIF 1A und der Wirecard Sales am 27. Oktober 2015 (Signing 
Date) und vor dem Closing Date am 1. März 2016. Seite 27 von 151 des „Main Reports" der 
Legal Due Diligence ist zu entnehmen, dass Hermes in einer „board resolutions for authoriz- 
ing transfer of shares to Emerging Markets Investment Fund 1A" am 18. September 2015 
u. a. folgenden Beschluss gefasst hat:

„ 74,997 shares transferred from Gl Retail to 1A fund @ Rs.35,067 per share totaling Rs. 
262 crores (approx) pursuant to SPA dated September 7,2015".
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Demzufolge hat der EMIF 1A für 74.997 Aktien einen Gesamtpreis von INR 2.629.919.799 an 
Gl Retail bezahlt. Dies entsprach zum Zeitpunkt des Beschlusses etwa EUR 35.066.600. Für 
die Übertragung von 3.422 Aktien von der Gl Retail Private Limited an den EMIF 1A mit Be
schluss vom 26. Mai 2015 sind in der Legal Due Diligence keine Preise hinterlegt. Hierzu liegt 
KPMG zusätzlich ein Valuation Report der Chartered Accountants Kuriachan & Nova, Chennai, 
Indien vor. Die Unternehmensbewertung für den Kauf von Hermes durch EMIF 1A wurde 
durch Gl Retail wie folgt beauftragt:

„G l RETAIL PRIVATE LIMITED (Gl RETAIL.) has engaged us for valuation or equity 
shares of M/s Hermes I Tickets Private Limited (Hermes) as on 30.04.2015 for the. pur- 
pose of Issue of equity shares to Non-Resident under the Foreign Exchange Manage
ment Act under Automatic Route of Reserve Bank of India "

Die Unternehmensbewertung nach der Discounted Cashflow Methode kam zu dem gi'gebnis, 
dass eine Aktie mit INR 35.000^^^ bewertet wird. Dies entspricht dem in der Lega[.-Öu6 Bili- 
gence aufgeführten Wert. I \  y

Die Legal Due Diligence für Hermes mit Datum vom 17. November ?015 liegt zeitlich 
Abschluss des Vertrages zwischen dem EMIF 1A und der Wirecard Sales am 27.
2015 (Signing Date) und vor dem Closing Date am 1. Mät^ 2016. -

Weiterführend geht aus der Legal Due Diligence von BTG Legal mifDatum vom 
17. November 2015 für Hermes hervor, dass der EMIF 1A arb48. September 2015 99,99 % 
der Aktien von Hermes besaß. Die restlichen 0,01 % der Aktien (eine Aktie) verblieben im 
Besitz der Gl Retail Private Limited. Zum Zeitpunkt der Due Diligence bestand das „Board of 
Directors" von Hermes aus Ramu Ramasamy und R M Palaniyäpan. Aus der KPMG vorliegen
den Legal Due Diligence von BTG Legal geht hervor; dass gemäß der „board resolutions" von 
Hermes die Gl Retail Private Limited im^Vorfeld der Transaktion die Aktienanteile von S.

RM K |0 | ,  Sudha S lH H I P B I i ,  U R «H |, Subash K M I ,  EAGM Ventures, 
Sanjay C S H u p d  Prashant M |m i gekauft hat.

Das erste Share Sale Agreement zum Kauf von u. a. Hermes zwischen Wirecard Sales und 
EMIF 1A wurdelam 27. Oktober 2015 geschlossen. Im Rahmen der durchgeführten Gesprä
che wurde KPMG von allen Gesprächspartnern der Wirecard AG mitgeteilt, dass der niedrige
re Kaufpreis i. H;. v. EUR 35.066.600, den EMIF 1A für Hermes bezahlt hat, zum Zeitpunkt des 
Signing Dates nicht bekannl war. Dieser Kaufpreis hätte allerdings dem Leser der vollständi
gen Legal DQe Diligence vom 17. November 2015 nach Signing Date und vor dem Closing 
Date bekannt werden können.

entspricht ca. EUR 502, Wechselkurs EUR 1 = INR 69,7761 vom 25. Mai 2015 (Quelle: EZB)
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Die Rechtsanwaltskanzlei 2 hat untersucht, ob Ansprechpartnern der Wirecard AG der Kauf
preis i. H. V. ca. EUR 37 Mio zum Zeitpunkt des Kaufs des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail 
Group bekannt gewesen ist. Die Rechtsanwaltskanzlei 2 hat dazu Unterlagen und E-Mails 
ausgewertet sowie Gespräche geführt. Hierbei ist die Rechtsanwaltskanzlei 2 zu folgendem 
Ergebnis gekommen:

„ \Ne found nothing suspicious in relation to Wirecard's acquisition of the Hermes 
shares from EMIF."

und

"Wirecard was not privy to EMIF's negotiations with the fprmerHßrmes shareholders 
at all, and was never shown the relevant share purchasß agreemehts."

Hinsichtlich der Erwähnung des Kaufpreises in der Legal Düe Diligence vogf 17. I^ovember 
2015 führt die Rechtsanwaltskanzlei 2 aus:  ̂ \  ;

\ /
„[indische Rechtsanwaltsgesellschaft] fi^ lised  its du\difigence on 17 Noj/errrber 2015 
and that report did refer to the share pricä ofß lR  to EMfFput it was,not flagged -  it 
was a minor detail in a 155 page report. "

\

\
Der von der Rechtsanwaltskanzlei 2 zitierte Bericht CNmfasst155 Seiten, der KPMG vorliegen
de Legal Due Diligence-Bericht limfasst 151 Seiten. \

Hinsichtlich des Unterschieds zwischen dem Kauff^fis i. H. v. EUR 35.066.600 den EMIF 1A 
für Hermes bezahlt hat und dem letztlichdn Kaufpreis i. H. y. EUR 216 Mio (plus mögliche 
maximale Earn-Out Zahlungen i. H. v. EUR 1 TO Mio), den Wirecard Sales für das „Payment- 
Geschäft" der Gl Retail Group (hinsichtlich der Erworbenen Unternehmen siehe Abschnitt 
4.1.1) bezahlte, wurde KPMG Auskunft erteilt, dass es sich um einen strategischen Preis 
gehandelt hat.

Aus den^KPMG vorliegenden Unterlagen ist nicht ersichtlich, aus welchen Gründen das Share 
Sale Agrieement vom 27. Oktober 2015 vor der Beendigung der Due Diligence geschlossen 
wurde, i

KI^MG virurde von Jan M f l M I  und Burkhard L4B|mitgeteilt, dass der Kaufpreis für das 
„Payment-Geschäft" der Gl Retail Group gerechtfertigt gewesen sei, da der Markteintritt in 
Indien von großer strategischer Relevanz für die Wirecard AG gewesen sei. Der Kaufpreis 
wurde laut Wirecard AG zudem von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie etwa Unterneh
menstransaktionen von Dritten, Vermeidung von Minderheitsgesellschaftern. Der Vorstand 
der Wirecard AG hat uns darüber hinaus mitgeteilt, dass selbst wenn der vorherige Preis 
bekannt gewesen wäre, dies keinen Einfluss auf das Kaufpreisangebot gehabt hätte. Die 
Kaufpreisfindung ist somit nach Angabe des Vorstands nicht von einer möglichen vorherigen 
Kenntnis abhängig gewesen.
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Aus einem von der Rechtsanwaltskanzlei 2 erstellten Dokument vom 31. Januar 2020 geht 
ebenfalls hervor, dass der Wirecard AG im September 2015 nicht bekannt war, zu welchen 
Kaufpreisen die Sharetransfers zwischen den Minderheitsgesellschaftern von Hermes an die 
Gl Retail Group sowie nachfolgend von der Gl Retail Group an EMIF 1A stattgefunden haben:

„ there was no evidence that Wirecard had any detailed knowledge of the Hermes re- 
structure and no evidence at all that Wirecard had any knowledge of the price of the 
shares paid to former shareholders. "

Rechtsanwaltskanzlei 2 führt in dem Dokument hinsichtlich der durchgeführten Legal Due 
Diligence weiter aus, dass nach indischem Recht ein „pricing of shares“ nicht typischerweise 
von der Legal Due Diligence umfasst ist, da sich eine solche auf die Validität der Eigentums
übertragung fokussiert. Hierzu zitiert Rechtsanwaltskanzlei 2 die Ausl^iönft der mit der Legalr  /■
Due Diligence beauftragten Rechtsanwaltskanzlei: /

/

„ it is necessary to have proof that any prior share sales wel^ valid and birkiing but 
share price is not relevant". /  \  /

Rechtsanwaltskanzlei 2 führt in dem Dokument ebenfafls aus, dass di^sWirecard AG 
lieh der „Hermes transaction“ ausschließlich mit EMIF 1A vertiandelt haSöL

„EMIF specifically requested Wirepard to refrain frompiscussing the Hermes transac
tion with Ramu and Palani, and räfuseda request from '^irecan^ tq see the SPA be- 
tween Hermes and GIR on the grouhds h wds cönfidenthj".

Rechtsanwaltskanzlei 2 stellj:yveiterfest:

„ lÂ e initially cor)$idered that it waa unusual for an acquiring entity to have no regard to 
previous share priqes but we accept that the valuation of Hermes by Wirecard took into' 
account \Mrecard's ambition to move into the Indian market and acquire an existing and 
successfdl payments busineas. Hermes was also restructured to carve out the travel 
business.r

Nach KPMG vorliegenden SWIFT-Belegen hat die Wirecard Sales alle vertraglich vereinbarten 
Zahlungen bestehend aus Upfront Payment, Closing Payment und Earn-Outs, ausschließlich 
an den EMIF 1A geleistet.

4.3.5 Vorständsbeschluss im Rahmen des Unternehmenserwerbs

Mit Vorstandsbeschluss der Wirecard AG vom 21. Oktober 2015, unterzeichnet von 
Dr. Markus ß il i^ ,  Burkhard 14^ und Jan M |B H |>  hat die Wirecard AG entschieden, dass die 
Wirecard Sales sämtliche Geschäftsanteile von Hermes erwerben sollte („Hermes Purchase 
Agreement“ ). Daneben wurde laut dem Beschluss der Erwerb einer Beteiligung an Gl Techno
logy im Wege einer Kapitalerhöhung durch die Wirecard Acquiring & Issuing GmbH (im Fol
genden „Wirecard Acquiring & Issuing“ ) angestrebt.
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Durch das Hermes Purchase Agreement erwarb die Wirecard Sales zudem sämtliche Ge
schäftsanteile an Star Global sowie 9,09 % der Geschäftsanteile von Gl Technology und 
100 % der Geschäftsanteile weiterer kleiner Gesellschaften u. a. in Indonesien. Am Ende 
sollen zudem die Wirecard Acquiring & Issuing und die Wirecard Sales zusammen rund 60 % 
der Geschäftsanteile an Gl Technology halten.

Es wird im Vorstandsbeschluss explizit ein möglicher Gesamtkaufpreis i. H. v. bis zu 
EUR 350 Mio genannt.

Im Vorstandsbeschluss wird auch bereits festgelegt, dass das Reisebuchungsgeschäft der 
Hermes umstrukturiert werden sollte („Travel Carve Out").

4.3.6 Kaufpreisermittlung
/> y

t V
Für den Kauf des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group durch die Wifecard AG^^ufde ein 
maximaler Kaufpreis i. H. v. EUR 326 Mio vertraglich vereii^bart. Der Kaufpreis teilt/sich in ein 
„upfront payment" i. H. v. EUR 125 Mio, ein „ptosing payment'' i. H. v. EUR 91 fŷ io sowie 
maximale „Earn-Out" Zahlungen i. H. v. EUR 1 Tp Mio. Hinsictftfich der vereinbarten Earn-Out 
Zahlungen führt Baker Tilly in der Financial and Tax Due Diligence für Hermes folgendes aus:

„ We recommend to includf ̂ o earn-out mech^nism regardlng future EBITDA targets in 
the Overall purchase price galaMßthn." \

\  ' . \\  " \
Die KPMG zur Verfügung gestellten Dokumente hinsichtlich des Kaufs des „Payment- 
Geschäfts" der Gl Retail Group, enthalten Dokumente in denen Informationen zur Unterneh
mensbewertung ip Indien zusammengetragön vs/erden. So enthält bspw. die Microsoft-Excel 
Tabelle mit dem Namen „Indian M+A Valuation" Auszüge aus Berichten von Drittparteien. 
Folgende Quellen wqrden in der Datei angegeben:

-  „Indi^ Private Equity Report 2013" von Bain & Company Inc., ohne Datum;

-  „Ecohimerce M&A Aotion is Vibrant and Focused" von Multichannel Merchant vom 2. Juli 
2012;

-  „E-Cömmerce: India's next big opportunity or a bubble?" von Dinodia Capital Advisors mit 
Stan(|l vom September 2013;

-  „Analysis of the Indian e-Commerce sector" von Financial Advisory Services -  Team 
RBSA, ohne Datum;

-  „Global M&A Outlook Valuation 2014" von American Appraisal Contacts, ohne Datum.

Die vollständigen Berichte der Drittparteien liegen KPMG vor. Darüber hinaus wurde KPMG 
eine weitere Microsoft-Excel Tabelle mit dem Namen „Peers + Market" zur Verfügung ge
stellt. Diese Datei enthält grundsätzliche Kennzahlen und Informationen zum indischen Markt, 
die der Internetseite „www.thepaypers.com" entnommen sind. Darüber hinaus enthält die 
Datei eine Liste mit „Peers", für die jeweils bestimmte Informationen wie bspw. „Sharehol
ding", „Merchants/reseller", „Purchase price" und „Market share" zusammengetragen
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wurden, soweit diese vorhanden waren. Eine Quellenangabe der jeweiligen Informationen ist 
nicht enthalten.

Zudem wurde KPMG eine PDF-Datei mit dem Namen „vebitdalndia" zur Verfügung gestellt. 
Der Datei ist zu entnehmen, dass diese „Enterprise value multiples" in Indien wiedergibt. Die 
Daten werden pro Branche zusammengefasst und wurden gemäß dem Dokument am 
5. Januar 2015 aktualisiert. Für Branchen, die im Rahmen der Kaufpreisermittlung für das 
„Payment-Geschäft" der Gl Retail Group möglicherweise relevant waren, werden folgende 
Multiples dargestellt:

„Industry"

„Financial Svcs. (Non-bank & Insurance)"

„Number 
of firms"

193

,EV/EBITDAR&D" I „EV/EBITDA" I „EV/EBIT"

155,79

/  11,24

1^,41
«r----
20,70

„EV/EBIT
(1-t)"

»NA"

„Software (System & Application)" 80 10,39 36,96

Tabelle 30 „Enterprise value multiples" in Indien j

Matthias H4BBl(Leiter M&A) hat KPMG einen Zeitplan hinsichtlich der Unternehrhenstran^k- 
tion zur Verfügung gestellt. Diesem ist zu entnehmen, siöss am 1. }t|ni 2015 die Due Dilip4nce 
startete. Als „parties" sind in dem Zeitplan „WD M&A\CFP; various'atfvis^rs" genannt 
KPMG wurden insgesamt die vier nachfolgend aufgelistöjentjue Diligehbts zurVerfügung 
gestellt: \

-  Financial and Tax Due Diligence für H îtne?^, Gl Tech uncJxStar Glbbal von Baker Tilly, mit
Datum vom 24. November 2015; \ „

\
-  Legal Due Diligence für Hermes, vô n BT^t^gal, niitO^tum 17. November 2015;

-  Legal Due Diligence für GlTechh^ogy, yon BTG L#gal, mit ÖMum vom 17. November
2015; / \ \

■■ \
-  Legal Due Diligencö für Star GlobaLVofi BTG Legal, nnit Datum vom 17. November 2015.

Bei den zuvor aüfgelisteten Dye Diligences handelt es sich nicht um Unternehmensbewer
tungen zur Kaufgreisermittlung Tyr das „Payment-Geschäft" der Gl Retail Group.

Nach Auskunft von Burkhard L f(  gegenüber KPMG am 22. Januar 2020 habe er bei der 
Kaufpreisermittlung für Hermes „m it am Tisch gesessen". Es habe eine intensive Due Dili
gence (tax, Finance und Legal) mit allen marktüblichen Kriterien gegeben. Lediglich die tech
nische Due Diligence der Plattform sei von Wirecard selber durchgeführt worden, da es keine 
sachkundigen Dritten am Markt gegeben habe, die über die notwendigen Fähigkeiten verfüg
ten. Im Ergebnis der eigenen Due Diligence sei die Plattform funktionsfähig gewesen. Der zu 
zahlende feste Betrag i. H. v. EUR 215 Mio habe sich aus dem Ergebnis plus Wachstumsaus
sichten zusammengesetzt. Dabei sei bewusst gewesen, dass das aktuelle Ergebnis nur 
EUR 4 Mio betragen habe. Dies sei jedoch aufgrund der Wachstumsaussichten zweitrangig 
gewesen. Zudem sei im Rahmen der Due Diligence der Business Plan plausibilisiert worden. 
Burkhard L i^  führte hierzu weiter aus, dass von vorne herein klar gewesen sei, dass Wirecard 
nur 100 % einer Gesellschaft übernehmen werde, um Minderheitsgesellschafter zu vermei
den. Dies habe auch dazu geführt, dass allen klar gewesen sei, dass ein hoher Kaufpreis zu 
zahlen sei. Weiter erläuterte Burkhard L || i dass Jan M | |H | | ,  COO der Wirecard AG, dem
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Vorstand der Wirecard AG zur Realisierung des Markteintritts in Indien drei Unternehmen als 
„potenzielle Targets“ vorgestellt hat. Die Wirecard AG hat sich letztendlich für den Erwerb 
des „Payment-Geschäfts“ der Gl Retail Group entschieden. Bei einem der anderen beiden 
Unternehmen, die in der engeren Auswahl standen, hat die Alibaba Group Holding Limited, 
Hangzhou, China, laut der Presseberichterstattung zu einem späteren Zeitpunkt eine Investiti
on i. H. V. ca. USD 680 Mio^^  ̂getätigt.

EY Audit führte gegenüber KPMG aus, dass die zugrunde liegende Akquisition seinerzeit von 
Baker Tilly Roelfs AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Baker Tilly Roelfs Steuerbera
tungsgesellschaft mbH, beide München, (im Folgenden „Baker Tilly“ ) sowie von Osborne 
Clarke LLP, München, und Business Transactions Group Legal, Mumbai, Indien, begleitet 
worden sei. Im Jahr 2016 seien die ersten Vorwürfe im Zusammenhang mit der Akquisition 
aufgekommen. EY Audit hat in der Konzernjahresabschlussprijfung 2016 (geprüft im Jahr 
2017) die zu dem Zeitpunkt bekannten Erkenntnisse in der KonzernjahresabsQhlussprüfung 
berücksichtigt. / \

5 s.

Hinsichtlich des Kaufpreises der zugrunde liegenden Akquisition führte EY Audit aus, dass im 
Rahmen der Financial and Tax Due Diligence d̂ r̂ ch Baker Tiliy und des Share Said Agree
ments u. a. der Businessplan und die Chance d ^  Markteintritfes in Indien berOcksichtigt 
worden seien. Dabei sei der Businessplan laut eŜ ,Audit als „erreichbar“ bewertet worden. 
Baker Tilly führte in Bezug auf die Erreichbarkeit dd§ BusMess Plans für Hermes folgendes in 
der Financial and Tax Due D ilige r^  aus: \

\
„ Overall the business plan ahtf the gros0i rates '^pear to be ambitious, but seem to be 
achievable due to the growing Ih^ian markM. " ■

\
Darüber hinaus bestätigte EY AuMit, dass di^©nbringung der Wirecard-Technologie 
(„leverage“ ) fortlaufend geprüft worden sei.

Im Gesamtkontextder Kon^ernjahresabschlussprüfung 2018 habe zudem eine nochmalige 
Kaufpreiavälidierung seitens EY Audit stattgefunden. Diese habe zu keinen Auffälligkeiten 
geführt.!

Für den ^onzernjahresabschlus^ 2017 wurden laut Auskunft von EY Audit durch die Wire
card AGjjeweils nachvollziehbare Erklärungen zu einzelnen Themen, die Bestandteil der Vor
würfe wiaren, abgegeben.

entspricht ca. EUR 611 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1122 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
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ten

ln der Presse wird zudem über eine Kapitalerhöhung i. H. v. EUR 14 Mio durch die Wirecard 
Acquiring & Issuing GmbH, Aschheim (im Folgenden „Wirecard Acquiring & Issuing"), bei der 
Gl Technology Pte. Ltd., Chennai, Indien (Im Folgenden „Gl Technology"), berichtet. Diese 
Information wurde von der Wirecard AG schon im Geschäftsbericht 2015 bestätigt:

„Die Gl Technology Pte. Ltd. wird erst zum 1. März 2016 zu 60 Prozent übernommen, 
da zu dem Zeitpunkt die letzten Schritte des Closings abgeschlossen waren, die Vo
raussetzung für die Übernahme der Anteile gewesen sind. In diesem Zuge wurde im 
Wege einer Kapitalerhöhung ein Betrag in Höhe von TEUR 14.000 geleistet."

Zudem war der Wirecard AG aus der Financial and Tax Due Diligence bekannt, dass Star 
Global in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 ein negatives EBITDA au^erillieseii^at. Der 
Wirecard AG hätte dies bei der unternehmerischen Entscheidung de^övvsfBs^^ „Payment- 
Geschäfts" der Gl Retail Group bekannt sein können. /

/ y"'"'

4.3.7 Zusammenfassende Beurteilung Zahlung elfni^ i 
Kaufpreises an EMIF 1A als „Mitt^smann" \

EY Audit konnte den wirtschaftlich Berechtigten des EM)f 1A Im Rahm^^^i^w durchgeführten 
Prüfungshandlungen nicht identifizieren. KPMG war es ebenfallsmicht möglich den wirtschaft
lich Berechtigten des EMIF 1A Im Rahmen von Hlntergrundfecherchen zu ermitteln.

'\
Die Wirecard AG konnte KPMG den wirtschaftlich Berechtigteil.des EMIF 1A nicht benennen. 
Die Gesprächspartner der Wirecard AG haberfgegenüber KPMG angegeben, dass sie keine 
Anteile an EMIF 1A halten. KPMG hat In den vorgelegten Unterlagen und den durchgeführten 
Untersuchungshandlungen keine anderweitigen Anhaltspunkte erhalten.

Burkhard L f|, ehernaliger CFO der Wirecard AG, hat KPMG mitgeteilt, dass im Rahmen der 
Unternehmenstransaktion'die Frage nach dem wirtschaftlich Berechtigten nie gestellt worden 
sei, da hierzu ty^ischerweise keine rechtliche Verpflichtung bestanden habe.

Somit ist der Vorwurf, dass der EMlF 1A ejn Mittelsmann ist, nicht abschließend zu klären.

In Bezbg auf dle| dem Vorwurf zugrunde liegende Frage, weshalb die Wirecard AG zugestimmt 
habe, rund EUR‘300 Mio für ein „Indian business" zu zahlen, welches kurz zuvor den Eigen
tümer für ca. EUR 37 Mio gewechselt hat, lässt sich hinsichtlich der Kenntnis des Kaufpreises 
i. H. V. ca. EUR 37 Mio Folgendes feststellen:

Im Rahmen der durchgeführten Gespräche wurde KPMG von allen Gesprächspartnern der 
Wirecard AG mitgeteilt, dass der Kaufpreis von EMIF 1A an die Gl Retail Group zum Zeitpunkt 
des Signing Dates nicht bekannt war. Der Kaufpreis hätte dem Leser der vollständigen Legal 
Due Diligence vom 17. November 2015 nach Signing Date und vor dem Closing Date bekannt 
werden können.
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Die Rechtsanwaltskanzlei 2 hat untersucht, ob Ansprechpartnern der Wirecard AG der Kauf
preis i. H. V. ca. EUR 37 Mio zum Zeitpunkt des Kaufs des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail 
Group bekannt gewesen ist. Die Rechtsanwaltskanzlei 2 hat dazu Unterlagen und E-Mails 
ausgewertet sowie Gespräche geführt. Hierbei ist die Rechtsanwaltskanzlei 2 zu folgendem 
Ergebnis gekommen:

„ l/l/e found nothing suspicious in relation to Wirecard's acquisition of the Hermes 
shares from EMIF."

"Wirecard was not privy to EMIF's negotiations with the former Hermes shareholders 
at all, and was never shown the relevant share purchase agreements. "

Hinsichtlich der Erwähnung des Kaufpreises in der Legal Due,0iligence \̂ Ofn 17. November 
2015 führt die Rechtsanwaltskanzlei 2 aus: /

„[indische Rechtsanwaltskanzlei] finalised its due diVgBnce on 171^p¥Bmbe)^015 and 
that report did refer to the share price of Gjfl to EMrFbut it was not flaggedj- it was a 
minor detail in a 155 page report." /  \

\

Rechtsanwaltskanzlei 2 führt diesbezüglich weiteX aus,-dass n a c h R i e c h t  ein „pri- 
cing of shares" nicht typischerweise von der Legaf\Due Diligence umfasst ist, da sich eine 
solche eher auf die Validität der EigentumsübertragLhig foku"s|iert.

. ■ \
Rechtsanwaltskanzlei 2 hat den Vorvyurf der Zphtyng eii^es überhöhten Kaufpreises untersucht 
und festgestellt, dass der Wireca/d AG im Septernto^r 2Ö15 nicht bekannt war, zu welchen 
Kaufpreisen die Sharetransfers zwischen"dßn Minderheitsgesellschaftern von Hermes an die 
Gl Retail Group sowie !iachfolgef|d von der Öl Retail Group an EMIF 1A stattgefunden haben. 
Ein Referenzpr^is, der als Ausgangspunkt der V^ert>andlungen genutzt werden konnte, lag 
somit für dip Wrrecard AG nicf^f vor.

Mitarbeiter der Wirecard AG haben KPMG in Gesprächen mitgeteilt, dass der Kaufpreis für 
das „Pa|ment-Geschäft" der Gl Retail Group gerechtfertigt gewesen sei, da der Markteintritt 
in Indienj vc|n großer strategfecher Relevanz gewesen sei. Die Wirecard AG hatte das Ziel, eine 
Gesellschaft zu 100 % zu übernehmen, um Minderheitsgesellschafter zu vermeiden. Dies 
habe def» Kaufpreis ebenfalls beeinflusst.

Der Vorstand der Wirecard AG hat uns mitgeteilt, dass selbst wenn der vorherige Preis be- 
kannt gewesen wäre, dies keinen Einfluss auf das Kaufpreisangebot gehabt hätte. Die Kauf
preisfindung ist somit nach Angabe des Vorstands nicht von einer möglichen vorherigen 
Kenntnis abhähgig gewesen.

Daneben wurde KPMG erläutert, dass zur Realisierung des Markteintritts in Indien die Wire
card AG drei Unternehmen als „potenzielle Targets" betrachtet habe, bevor letztendlich die 
unternehmerische Entscheidung getroffen wurde, das „Payment-Geschäft" der Gl Retail
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Group zu erwerben. Bei einem der anderen beiden Unternehmen, die in der engeren Auswahl 
standen, hat die Alibaba Group Holding Limited, Hangzhou, China, laut der Presseberichter
stattung zu einem späteren Zeitpunkt eine Investition i. H. v. ca. USD 680 Miô "̂̂  getätigt. 
Dieser Kauf habe laut einem ehemaligen Vorstand der Wirecard AG auch die Preise für weite
re Unternehmenstransaktionen erhöht.

KPMG hat in den vorgelegten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungshandlungen 
keine anderweitigen Anhaltspunkte erhalten.

Nach KPMG vorliegenden SWIFT-Belegen hat die Wirecard Sales alle vertraglich vereinbarten 
Zahlungen, bestehend aus Upfront Payment, Closing Payment und Earn-Outs, ausschließlich 
an den EMIF 1A geleistet.

In der Presse wird zudem über eine Kapitalerhöhung i. H. v. EUR 14 Mio durch die WjfOcard 
Acquiring & Issuing GmbH, Aschheim (im Folgenden „Wirecard Apquiring & Issuing"), bm der 
Gl Technology Pte. Ltd., Chennai, Indien (im Folgenden „Gl Technology"), bericKtet. Diese")i /
Information wurde von der Wirecard AG schon im Geschjiftsbericht 2015 bestätigt;

„Die Gl Technology Pte. Ltd. wird erst zum 1. M^rz 2016 zu ßd'^Pfozent überpofnmen, 
da zu dem Zeitpunkt die letzten Schritte des Closihgs ät^eschlosseh waren, die Vo
raussetzung für die Übernahme der Anteile gewesen sind. /(? diesem Zuge wurde im 
Wege einer Kapitalerhöhung ein Bptrag in Höhe von T^UP 14.000 geleistet."

Zudem war der Wirecard AG aus der FinanTnal and Tax Due Dili|fence bekannt, dass Star 
Global in den Geschäftsjahren 2pi4 und 2015^ein negatives.EBJTDA ausgewiesen hat. Der 
Wirecard AG hätte dies bei der unternehmerischen Entscheidung des Erwerbs des „Payment- 
Geschäfts" der Gl Retail Group bekannt ̂ ein können.

Der Kaufpreis basiert somit auf einer junternehmerischen Entscheidung. Der Markteintritt in 
Indien ist nach y^qskunft der Wirecard AG von großer strategischer Relevanz gewesen. Der 
Kaufpreis wurd^ laut der Wirecard AG von verschiedenen Faktoren beeinflusst, wie etwa 
Unternehmenstlransaktionen vor^Dritten, Vermeidung von Minderheitsgesellschaftern. KPMG 
hat in den vorgeiegten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungshandlungen keine
anderweitigen /^haltspunkte erhalten.

\  !
I

' V  i
Der im FT^rtikdl erhobene Vorwurf, dass aufgrund der dem Kauf vorausgehenden Transakti
on über eineh Kaufpreis i. H. v. ca. EUR 37 Mio ein überhöhter Kaufpreis für den Erwerb des 
„Payment-Gesc'hefts" der Gl Retail Group durch Wirecard Sales an EMIF 1A als „Mittels
mann" gezahlt worden sei, kann auf Basis der vorliegenden Informationen nicht bestätigt 
werden. Um den VorvVurf abschließend zu klären, müsste die Identität des wirtschaftlich 
Berechtigten des EMIF 1A geklärt und dessen Nähebeziehung zu den beteiligten Parteien 
bzw. zur Transaktion untersucht werden. Der wirtschaftlich Berechtigte des EMIF 1A konnte 
jedoch nicht identifiziert werden. Da die Kenntnis des wirtschaftlich Berechtigten von wesent-

entspricht ca. EUR 611 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1122 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
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lieber Bedeutung für die Frage ist, wer von dem Kaufpreis profitiert hat, sind darüber hinaus
gehende Untersuchungshandlungen zum jetzigen Zeitpunkt, solange die Identität nicht geklärt 
ist, nicht sinnvoll.

4.4 Nachvollzug Vorwurf: „Roundtripping" von Zahlungen

Im Zuge der Übernahme des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group durch Wirecard Sales 
von EMIF 1A wurde das „travel business" von Hermes im Rahmen eines „carve out" ausge
gliedert und an Orbit verkauft. Die Veräußerung des „travel business" betraf die Vermögens
gegenstände Web-Domains mit Vertrag vom 30. November 2015, IT-lnfrastruktur mit Vertrag 
vom 25. November 2015 und Hosting-Gebühren mit Vertrag 25. November 2015. Der in 
dem FT-Artikel erhobene Vorwurf bezieht sich auf ein möglijs^ies „Roundtrippip^" von Zahlun
gen zwischen Orbit, einer Tochtergesellschaft des EMIF 1^, und Hermes, piner Tpehterge- 
sellschaft von Wirecard. ! \

\
\

Innerhalb der Konzernjahresabschlussprüfung 06r Wirecard AG für das Jahr 2017/Wurde dem 
Vorwurf von EY Audit prüferisch nachgegangen\

4.4.1 Hintergrundrecher^hen zu Orbiî v̂iCpodln̂ o)
\

Orbit wurde im August 2017 zu Gopmo Orbit CorppratV& Leisur^ Travels (India) Private 
Limited umfirmiert, dessen Direktor seit Februar 2016 pltohai A |0 H ||P is t ,  der darüber 
hinaus auch von Juni 2015 bis zum Mai 2017 Direktor bei Skilworth Technologies Pte. Ltd. 
war, einem Unternehmen, welches auch im^Mntersuchungsbereich „Singapur" Gegenstand 
war. /

Aus der durch KPMG durchgeführten Hintergrundrecherche zu Goomo Holdings und weiteren 
Goomo-Gesellschaften geht hervor, dass Goomo Holdings am 16. Mai 2011 registriert wurde. 
Goomo Holdings hält 100 % der Anteile an Goomo Holdings Services Privat Limited, Mumbai, 
Indien (ihn Folgenden „Goohno Holdings Services"), Goomo Europe GmbH, Berlin (im Folgen
den „Goomo Europe") sowie zeitweilig an der im November 2019 aufgelösten Goomo (UK) 
Limited,^London, Großbritannien (im Folgenden „Goomo (UK)"). Goomo Holdings Services 
wiederuhn hält 29,7 % der Anteile an Goomo Orbit. Darüber hinaus hält EMIF 1A 50,2 % der 
Anteile an Goomo Orbit. Rupen Vasant V | H m |  sowie Ramesh Kumar B f lB H B M  halten 
jeweils 1,3 % an Goomo Orbit. Die verbleibenden 17,4 % werden nach Auskunft einer Rating- 
Agentur vön „Others" gehalten.

Aziinda Binte D |B S is t als Director und Rajaratnam S h a n lU B H B i^ ls  Secretary von 
Goomo Holdings eingetragen. Jede Private Limited Company muss in Singapur einen Secreta
ry und ein Registered Office als Verbindung zum Handelsregister und der örtlichen Verwaltung 
eingesetzt haben. Beide Personen haben aktuell oder hatten daneben auch Managementposi
tionen bei weiteren Unternehmen inne, wie z. B. Citadelle Corporate Services Pte. Ltd., Sin
gapur (im Folgenden „Citadelle"), Senjo Payment Asia Pte. Ltd., Singapur (im Folgenden 
„Senjo Payments"), Bijiipay Asia Pte. Ltd., Singapur (im Folgenden „Bijiipay Asia"), und Inter
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national Techno Solutions Pte. Ltd., Singapur. Aziinda Binte D4 
Citadelle und Director bei Goomo (UK). Rajaratnam Shan| 
eigner von Citadelle und war Director bei Goomo (UK).

) war Anteilseigner von 
I ist Director und Anteils-

Den KPMG vorliegenden Dokumenten nach unterstützt Citadelle u. a. als „corporate Service 
provider" Einzelpersonen und Unternehmen bei der Gründung und dem Geschäftsbetrieb von 
Niederlassungen, Vertretungsbüros und Gesellschaften nach singapurianischem Recht.

Darüber hinaus ist Rajaratnam S h a n |B B B H || Secretary von Senjo Payment. In der Vergan
genheit war Rajaratnam S ha n ^B B B H Ü u . a. bis November 2016 Director und Anteilseigner 
von Bijiipay Asia, bis November 2016 Director der Senjo Group Pte. Ltd. sowie bis November 
2019 Director von Goomo (UK). Vor dem Hintergrund seiner Tätigkeit al^öirector bei Citadelle, 
die als „corporate Service provider“ agiert, ist dies jedoch nicht ungeyydhnlich.

Citadelle und Senjo Payments sind ebenfalls wichtige Geschäftspsirtner der Wirecßfd AG, 
(siehe Abschnitt 1.2.3.2.4 und 1.2.3.2.2). 1 \

/
Director von Goomo Holdings Services (seit Dezember 2017) sowie von Goomo Europejseit 
April 2016) ist Aleksandar V flB I. Aus den KPMG vorlie^oelpn Jnformätionen konnte keine, 
über die identifizierten Verbindungen von Aleksandar V(|jjp^zb Goomo HötdHngs Services und 
Goomo Europe hinausgehenden, direkten Verbindungen zu.Vyireb^rd-Gesellschaften identifi
ziert werden. \

V
4.4.2 Darlehen von EMIF lA  an GNIiit (Gdc^

Gemäß einer Presseveröffentlichung von Goomo Höltings vom 24. Mai 2017 mit dem Titel 
„Goomo enters the OTA market in India^with $50m fuhtling"^^^ soll Goomo Holdings ein 
Darlehen i. H. v. USD 5*0 Miô ^® von EMIF 1A erhalten haben. Die Geschäftsbeziehung und 
mögliche Darlehensvergabe von EMIF 1A an Goomo Holdings konnte KPMG nicht verifizieren, 
da es sich um Dritte -  nicht mit der Wirecard AG verbundene -  Unternehmen handelt und 
damit keine Einsichtnahme möglich war.

4.4.3 Ges^häftsbeziehungen Wirecard AG mit Orbit (Goomo)

Im Rahmen der in der Presse und im Internet veröffentlichten Vorwürfe wird ein Näheverhält
nis im Rahmen'der Geschäftstätigkeiten zwischen der Wirecard AG, dem EMIF 1A, Hermes 
und Orbit (später Goomo) aufgeworfen.

https://www.goomo.com/docs/default-source/press/press-release-goomo-funding-output.pdf; 
abgerufen 4. März 2020
entspricht ca. EUR 45 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,1122 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
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4.4.3.1 Geschäftsmodell in Indien

Hermes, eine Tochtergesellschaft der Wirecard AG, betreibt in Indien und auf den Philippinen 
die Marke „TheSmartShop". Hierbei handelt es sich um ein Zahlungs- und Vertriebsnetzwerk 
mit unabhängigen „Agents". Diese „Agents" bieten an lokalen Standorten (entweder als 
Haupt- oder als Zusatzgeschäft) Zahlungsdienstleistungen und Lösungen für Reisen und 
Geldtransfers an. Laut EY Audit nutzen die „Agents" hierfür die Software von Hermes. Zu den 
angebotenen Produkten, welche über die Software verfügbar sind, zählen gemäß der Internet- 
Seite www.thesmartshop.in u. a.:

-  „money transfer" ermöglicht dem Kunden einen inländischen Geldtransfer über ein siche
res Netzwerk an eine Vielzahl von Banken. Darüber hinaus haben die Kunden die Möglich
keit Geld von „SmartShop" zu „SmartShop" zu senden, sodass der Empfänger der Zah
lung diese in einem nahegelegenen „SmartShop" entgep^nnehmen kann;

-  „travel ticketing" beinhaltet die Buchung, Stornierung ^bwie Umbuchupg von Flug-, Bus-
und Zugfahrkarten. i \

-  „retail Orders" ermöglicht den Kunden Rechnungen für^F^ Internet erworbene,Waren und
Dienstleistungen zu begleichen. (

Aus der KPMG vorliegenden Financial and Tax Dub Diliä®no# von Baker Tilly vom 
24. November 2015 geht hervor, dass Hermes zum^^eitpuh^der Durchführung der Due 
Diligence über ein Netzwerk voninehrals 118.362 „Agänts" 'verfügte.

4.4.3.2 Goomo -  wichtiger Geschäf^pattner der Wi'^öcard AG

Ansprechpartner der Wirecard AG haben KPM0 bestätigt, wie nachfolgend ausgeführt, dass 
Goomo Holdings ein wesentlicher Geschäftspar^er ist. Daneben bestehen auch Darlehens
vereinbarungen rpit Goomo. Das Darlehen wurde von der Wirecard Bank an Goomo vergeben. 
Die Besicherung erfolgt durch eine Bürgschaft der Wirecard AG. Es handelt sich hierbei um 
eine kopzerninterne Umschichtung einer Linie der Gl Technologies an ihr lokales Travel-Agent-
Netzwerjk. Das Projekt zu dem Darlehen wird in der Kreditvorlage wie folgt beschrieben:

I
„ (Jnsere Konzerntochter Gl Technologies Indie betreibt im Rahmen ihrer Geschäftstä
tigkeit unter anderem auch die Zahlungsabwicklung von privaten und geschäftlichen 
Rkisbuchungen. Um dieses Geschäft in Indien auszubauen, hat die Gl Technologies ei
nem Netzwerk aus Travel-Agents eine Anschubfinanzierung gewährt. In diesem Zu- 
sähnmenhang besteht zwischen der Gl Technologies und den lokalen Travel-Agents ei
ne Profit-Share-Vereinbarung hinsichtlich der verkauften reisen und zwar dergestalt, 
dass die Marge nach Abzug von Kosten hälftig geteilt wird. Dieses Geschäft soll nun 
aus strategischen Überlegungen aus der Gl Technologies India abgetrennt und von ei
ner eigenständigen operativen Einheit weiter fortgeführt werden. Bei der operativen 
Einheit handelt es sich um unseren Kreditnehmer, die GOOMO Holdings Pte. Ltd. aus 
Singapur."
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Aus einem Memorandum von Latham & Watkins vom 29. April 2019 mit dem Betreff „Appro- 
val of Executive Board's Management (Entlastung)" geht hervor, dass Jan M f m S ' der 
Wirecard AG, in einem Interview bestätigt hat, dass es sich bei Goomo Holdings um einen 
wichtigen strategischen Partner der Wirecard AG handelte. Hierzu hat Jan M f lB M  der 
Rechtsanwaltskanzlei 2 folgende Auskunft erteilt:

„[...] the commercial rationale behind providing a payment solution to the gift card busi- 
ness operated by the wife of Mr. Varun had not been to enrich himselt but to 
strengthen the relationship to Wirecard's important Strategie partner Goomo Holdings 
Services India Private Limited ("Goomo") given that Mr. Varun G f/f/^is Goomo's CEO. "

In einem Brief von der Rechtsanwaltskanzlei 2 an Andrea G| 
card AG, vom 23. April 2019 teilt diese mit:

' GeneratCdun^el der Wire-

„Jan informed [Rechtsanwaltskanzlei 2] that the Software in relation to the abovemen-r
tioned agreement was delivered to a subsidiary of Matrimohial Global Pte tjd , Lifafa) 
Giftech Pvt Ltd ("Lifafal. Jan informed [Rechtsanv\^ltskanzl^2] that Varun G flP , thie 
CEO of Goomo Orbit Corporate & Leisure Travejä (India) Priväte Limited CGoomoJ 
wanted a wallet solution for Lifafa (which is his öc^^/ness)€nd Wirecard was in a 
Position to assist." \  \

4.4.3.3 Bürgschaft der Wirecard AG

Der Beschluss des Vorstandes dej Wirecard Ä,G mit de fn^e tm fl „Bürgschaft der Wire
card AG zugunsten der Wirecard Bank; AG betref^nd Darlehehsi?eftrag zwischen der Wirecard 
Bank AG und Goomo Holdings Pte. Ltd. '̂ vom 22.^bN®zeinber 2016 wird wie folgt eingeleitet:

/
„Die Wirecard Rank AG gewährt der GOOMO Holdings Pte. Ltd. mit Darlehensvertrag 
vom 19.12.2016 eih Darlehen in Höhe von insgesamt EUR 11.000.000,00. Der Verwen
dungszweck dieses Därlehenslst die Finanzierung einer Geschäftssparte der GOOMO 
Holdings Pte. Ltd., welche die GOOMO Holdings Pte. Ltd. von der Konzerntochter der 
WDAG, c ^ G I Technology Hydia, übernahm."

„Insofern betrieb die Konzerntochter Gl Technology India im Rahmen ihrer Geschäftstä
tigkeit unter anderem das Acquiring von privaten- und geschäftlichen Reisebuchungen. 
Um dieses Geschäft in Indien auszubauen, gewährte die Gl Technology India einem 
Netzwerk aus Travel-Agents eine Anschubfinanzierung. Dieses Geschäft sollte nun aus 
strategischen Überlegungen von der Gl Technology India abgetreten und von der 
GOOMO Holdfngs Pte. Ltd. weiter fortgeführt werden. Hierzu gewährte die Wirecard 
Bank AG der GOOMO Holdings Pte. Ltd. das genannte Darlehen."
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Aus dem KPMG vorliegenden Vorstandsbeschluss, der von Dr. Markus ß H i  CEO der Wire- 
card AG, Burkhard ehemaliger CEO der Wirecard AG, sowie Jan M M H I ,  COO der 
Wirecard AG, unterzeichnet ist, geht hervor, dass Goomo Holdings gemäß den Bedingungen 
des Darlehensvertrags für alle bestehenden und zukünftigen Zahlungsverpflichtungen gegen
über der Wirecard Bank AG Sicherheiten zu stellen hat:

„Dieses Sicherungsverlangen der Wirecard Bank AG soll durch eine Bürgschaft der 
Wirecard AG erfüllt werden."

In diesem Zusammenhang hat der Vorstand der Wirecard AG einstimmig:

„die selbstschuldnerische Bürgschaft der Wirecard AG zugunsten der Wirecard 
Bank AG zur Sicherung der Forderungen der Wirecard Bank AG gegen die Goomo Hol
dings Pte Ltd. aus dem genannten Darlehensvertrag mit Datum vom 1ß:12.20l6"

beschlossen. i <

Eine solche Darlehensgewährung ist laut Burkl^rd m  eheitialiger CFO der Wirecard AGWrd
kein unüblicher Geschäftsvorfall für die Wirecarii AQ^Es sei dabei immer ein Ziel, durch die 
Finanzierung zusätzliches Transaktionsvolumen zit geh^rieren, was letztendlich zu mehr 
Umsatz führen soll. Dieses Vorgehen wurde nach Surkhärd ljB|schon bei mehreren Ge
schäftspartnern erfolgreich ange^^hdt \

4.4.3.4 Umsätze mit Goomo \

Bei dem Erwerb d ^  „Payment-T$e^häfts"''^r 61 Retail Group durch Wirecard Sales wurde 
das „travel business'' von Hermds explizit vomi lS ^ f ausgeschlossen und an Orbit, welches 
eine TochtergdSßllschaft von Goonno Holdings wa>; verkauft. Aus dem von Jan M § B H  ann 
4. April 2017 unterschriebenen Schreiben „Goomo: Outstanding Balances" geht folgendes 
hervor: i

„$oomo's retail-assisted travel booking and corporate travel Services divisions are oper- 
afing st a profil while ööomo has raised additionally $30m^^^ in financing in order to be 
a^le to build its online and mobile value proposition."

I • .
„ In the context of Goomo's successfui Operation in the retail-assisted and corporate 
ifavel Segments as well as growth- and expansion-funding secured from Investors, 
Wirdcßtd's management has no doubt as to the collectability ofany outstanding pay- 
ments^te. the ability of Goomo to cover any incurred fees. "

entspricht ca. EUR 28,2 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,0651 vom 4. April 2017 (Quelle: EZB)
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Im Rahmen des Erwerbs des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group hat Orbit von Hermes 
mit Vertrag vom 30. November 2015 drei Web-Domains im Wert von INR 105 Miô ^® (siehe 
hierzu auch 4.4.1) und mit Vertrag vom 25. November 2015 IT-Infrastruktur (siehe hierzu auch 
4.4.4.2.3) im Wert von INR 120 Mio^^  ̂gekauft. Darüber hinaus hat Orbit mit Hermes ein 
Service Agreement mit Datum vom 25. November 2015 geschlossen, demzufolge Orbit 
beginnend im Januar 2016 monatlich INR 10 Mio^®° an Hermes zu zahlen hat (siehe hierzu 
auch 4.4.4.4).

Nach der KPMG von der Wirecard AG übergebenen Microsoft Excel-Tabelle haben die mit der 
Wirecard AG verbundenen Unternehmen in den Jahren 2016 bis 2019 die folgenden Umsätze 
mit Goomo Orbit sowie Goomo Holdings realisiert:

Goomo Orbit INR 240.000.000^6' INR 411.574.491 INR 415.3jgj.0t3'63 |n r  708.pö8.954'64

Goomo Holdings INR 383.027.500’®̂ INR 1 S îOOO.OOO’®®
7 ^

Tabelle 31: Umsätze von Wirecard-Gesellschaften mit Goomo Orbit und (|oomo Holdings -̂

\  ■ /  ■ 
Die Umsätze im Jahr 2016 umfassen die im Abschnitt 4.4.4.4 aufgelyhrten monatlichen/
Hosting-Gebühren. Daneben nutze Goomo Orbit ein Mujti-Channel-Retsebüro yon Herrines und 
entsprechende Buchungsdienste. Im Jahr 2016 wurde dfese Software auTKosten von Goomo 
Orbit geändert, um die Markenanforderungen und Workflöws voTi Goomo Orbit widerzuspie
geln und die Funktionen zur Bestandsverwaltung in die Website von Goomo zu integrieren. 
Hierdurch entstand in 2016 der restlich^ Umsatz. In den Umsätzen im Zeitraum 2017 und 
2018 sind jährlich ca. EUR 1,5 Mio und für 2019 cä. EUR 500.000 monatlichen Hosting- 
Gebühren enthalten. In 2017 un̂ d 2018 hat HeTqnes Goonno Orbit im Rahmen eines Call- 
Centers und eines Helpdesks unterstützt und dafür eine Gebühr in Höhe von ca. EUR 2,9 Mio 
erhalten. Der weitere Umsatz In den Jahren 2017 bis 2019 in Höhe von insgesamt ca.
EUR 12,6 Mio wurde durch Provisionen und Incentives bei dem Verkauf von Reisetickets 
erzielt. Die Incentiyes hät Hermes gemäß der von der Wirecard übergebenen Microsoft Excel- 
Tabelle anteilig y< l̂ Goomo Orbit erhalten. Die Incentives werden von verschiedenen Airlines 
und Kreditkartei^herausgebero ausgezahlt, sobald gewisse Umsatzhöhen/Ticketvolumen 
erreicht wurden^ Die Umsätze mit Goomo Holdings sind durch Software-Verkäufe (u. a. ein 
„multi-currencyjtravel wallet"), Unterstützung im Support-Service und des Verkaufs des Travel 
Agents Busines^ von Hermes entstanden.

_x
'68 entspricht ca. 
'68 entspricht ca. 
'6° entspricht ca. 

entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca. 
entspricht ca.

161
162
163
164

EUR'%5 Mio, 
EUR 1,7Mie, 
EUR 134.000, 
EUR 3,0 Mio, 
EUR 5,1 Mio, 
EUR 5,1 Mio, 
EUR 8,8 Mio, 
EUR 4,7 Mio, 
EUR 1,9 Mio, 
EUR 1,2 Mio,

Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1 
Wechselkurs EUR 1

= INR 70,2617 vom 31. Dezember 2015 (Quelle: EZB) 
= INR 70,1855 vom 25. November 2015 (Quelle: EZB) 
= INR 74,5562 vom 31. August 2016 (Quelle: EZB)
= INR 80,917 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
= INR 80,917 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
= INR 80,917 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
= INR 80,917 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
= INR 80,917 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
= INR 80,917 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)
= INR 80,917 vom 2. März 2020 (Quelle: EZB)

Anlage 1/221 1 Wirecard AG | Bericht über die unabhängige Sonderuntersuchung 27.4.2020 -  streng vertraulich | 10.020925-16039304



Im Rahmen der Transaktion des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group wurde das „travel 
business" von Hermes an Orbit verkauft. Daneben wird bis zum Datum der Berichtserstellung 
Umsatz mit Goomo erzielt, der mittels einer Anschubfinanzierung von der Wirecard AG unter
stützt wurde. Und der EMIF 1A ist Gesellschafter der Goomo Holdings. Eine enge geschäftli
che Beziehung lässt sich aus diesen Aktivitäten erkennen.

4.4.4 Carve-out travel business

Im Zuge der Übernahme des „Payment-Geschäfts" der Gl Retail Group durch Wirecard Sales 
von EMIF 1A wurde das „travel business" von Hermes im Rahmen eines „carve out" ausge
gliedert und an Orbit verkauft. Die Veräußerung des „travel businßss" betraf die Vermögens
gegenstände Web-Domains mit Vertrag vom 30. November 2015, IT-Ihfrastruktur mit Vertrag 
vom 25. November 2015 und Hosting-Gebühren mit Vertrag vom 25. November 2015. Der 
von der Presse und im Internet erhobene Vorwurf bezieht $ich auf ein mögliches^„Roundtrip- 
ping" von Zahlungen zwischen Orbit, einer Tochtergesellsfchaft des EMIF 1A, und Hermes, 
einer Tochtergesellschaft von Wirecard.

Innerhalb der Konzernjahresabschlussprüfung (^rVVirtcard Aö iürdas Jahr 2017 wurde der
Vorwurf von EY Audit überprüft und nicht bestätigt.

\

\  "'■■x .4.4.4.1 Grundsätzliche Entscfiöidung zum carve-oiSt

In den Verhandlungen zum Erwerb aös „Payrnent-Geschdfts" der Gl Retail Group wurde zu 
Beginn der Verhandlungen laut Burkhardf'4j^| damaligoir CFO der Wirecard AG, aus geschäfts
politischen Erwägungen entschieden, dass'das „travel business" nicht einbezogen werden 
sollte („carve-out"). Das „travel business" beihbaltete u. a. die Entwicklung und Bereitstellung 
von Reiselösungen und -dienstleistungen für Kunden und Reisevermittler, welches die Wire
card AG n ît der Begründung „kein Reisegeschäft betreiben zu wollen" im Rahmen der Trans
aktion ailrsgegliedert hat. Hierzu liegen KPMG ein Vorstandsbeschluss der Wirecard AG und 
eine Aktennotiz von Jan COO der Wirecard AG vor, die bestätigen, dass das „travel
busines^" nicht Bestandteil der Transaktion der Gl Retail Group werden sollte. Basierend auf 
der KPMG vorliegenden Dokulnentation sowie Gesprächen mit Ansprechpartnern der Wire
card AG [ist diese geschäftspolitische Entscheidung nachvollziehbar.

4.4.4.2 Verkauf Web-Domains

EY Audit hat im Rahmen der Jahresabschlussprüfung u. a. den Verkauf der Web-Domains 
www.GetMyTrip.com,www.Biyahko.com und www.EaseTicket.com von Hermes an Orbit 
zum 31. Dezember 2015 berücksichtigt. KPMG hat die Ergebnisse der Prüfungshandlungen 
von EY Audit wie nachfolgend dargestellt nachvollzogen.
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4.4.4.2.1 Prüfungshandlungen von EY Audit im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

EY Audit hat zu den Verkäufen der Web-Domains ausgeführt, dass ihnen mit einer Aktennotiz 
vom COO vom 4. April 2017 mitgeteilt wurde, dass das „travel business" nicht Bestandteil 
der Transaktion der Gl Retail Group werden sollte:

„ The travel agency part of Hermes original / pre-acquisition business was not acquired 
by Wirecard. It was agreed that Hermes' largest previous shareholder would continue 
to operate the travel agency business and would rely on Hermes (and Wirecard) as his 
Strategie payment and agent network partner.

All assets residing within Hermes, which were related to the travelsgenpy business, 
were transferred in the form of an asset-deal (brand, domain nafhoB, e ie j and the mu- 
tually consensual transfer of supplier relationships from Herijfes to Orbit CorpQnate & 
Leisure Travels (!) Pvt Ltd." /

f  y  \

1
Darüber hinaus war der Verkauf der Webseiten in der Legal Due Diligence erwähnt, und e: 
wurde EY Audit ein Asset Sale Agreement zum Verkauf der Web-D6mains mit Datum /
30. November 2015 vorgelegt. Zusätzlich wurde ein User AcceptanceTest aus Mär^iÖlB 
berücksichtigt. '

Es wurden EY Audit zwei Rechnungen von Hermes an Orbit vorgelegt. Die beiden Rechnun
gen haben jeweils ein unterschiedliches Hermes-Logo. Daneben.haben -unterschiedliche 
Personen die Rechnung unterzeichnet. Einb Rechnung enthält „Sales Tax” , die andere Rech
nung nicht. Beide Rechnungen haben das Rechnungsdatum 31. t>ezember 2015. Im Buchhal
tungssystem konnte nachvollzogen werden, dass die Rechnung ohne „Sales Tax" im Mai 
2016 bezahlt wurde. Unterschiedliche Logos auf den Rechnungen vom Hermes an Orbit 
wurden EY Audit mit einem Wechsel des Logos durch Hermes begründet. Bei der Angabe der 
Rechnungsbeträge mifund ohne Steuer handelt es sich nach Auskunft von Dagmar 
m i, Director Financial Processes der Wirecard AG, gegenüber EY Audit um einen Arbeitsfeh- 
ler. j

I
Im Rahmen der [eigenen Untersuchüngshandlungen der Wirecard AG wurden EY Audit fol
gende Auskünft^ von Edo K H H H I  rhitgeteilt:

I

„ There arte no further agreement entered with regards to URL/brand sales considering 
the sifnplicity of the transaction. The completeness of the transaction was done in 2015 
following tbe transfer of domain from Hermes to Orbit. "

„ The valuation öf URLs seid to Orbit is based on Professional management judgement 
from historical market value which has the dosest business nature which around travel 
industry. Management took 2 examples of flying, com and fly. com which were sold 
around 1- 2mil EUR."
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„ The domain transfer has done in 2015 which is legal evidence on risk and reward 
transfer. Subsequently management requested on UAT to Support the transaction, 
however Orbit put wrong dato instead of the date of domain transfer but the date when 
the UATsigned."

Der Preis für die Domain „fly. com" wird mit USD 1,8 Mio“'®® angegeben, der Preis für die 
Domain „Flying, com" mit USD 1,1 Miô ®̂ .

EY Audit hat keine Beanstandungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfungen zu dem Ver
kauf der Web-Domains geäußert.

4.4.4.2.2 Feststellungen von KPMG

In einem Vorstandsbeschluss der Wirecard AG vom 21. Ol^tober 2015 wirdXusgpführt, dass 
die Wirecard Sales sämtliche Geschäftsanteile von Flerme^ erwerben sojjlf In diesem Be
schluss wird auch thematisiert, dass eine Umstrukturierung des Reisebuchungsgeychäfts
erfolgen soll. X

<
\

Burkhard L | |  bestätigte in einem Gespräch am Jaf|uar 2020^eg#nüber KPMG, dass das 
"travel business" nicht in den Kauf einbezogen w ^d en '^ llte . Jedoch seien Einmalzahlungen 
in das Geschäft eingeplant gew es^. \  \

z'" V
<  \  -

In einem zur Verfügung gestellten Tefin Sh^et Istder ,)^.rve Out^lan" zwischen Orbit und
Hermes beschrieben. Das Term Sheet ist von Bökfen Setten unterzeichnet und paraphiert, 
jedoch nicht datiert. /

\
Als das Term SJ^^eTvereinbart wjirde, war der'^ajeinige Anteilseigner der beiden Gesellschaf
ten EMIF 1A. wird im Term^heet ausgeführtN

„As part of thd-effdn$ of EMIF 1A towards restructuring its businesses, it is proposed 
tq consolidate alPtrßyel Services business in Orbit and to focus Hermes' activities on 
päyments and paymönts enablement business with effect from 30 April 2016."

Als ein Prinzip wird ay39eführt:

I
„ Orbit will be the sole operator of travel related Services including the MICE/signature 
ihvel business and any travel business historically operated by Hermes."

Zu den Domains wird explizit folgendes ausgeführt:

„getmytrip, Biyaheko & Easetickets will be sold to / purchased by Orbit on or before 
February 29, 2016 for a mutually agreed consideration "

entspricht ca. EUR 1,7 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,079 vom 20. Februar 2020 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 1,0 Mio, Wechselkurs EUR 1 = USD 1,079 vom 20. Februar 2020 (Quelle: EZB)
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In der Financial and Tax Due Diligence ist der Verkauf des „travel business“ ebenfalls thema
tisiert. Auch in der Legal Due Diligence zu Hermes werden die drei Web-Domains aufgeführt.

Zu dem Verkauf der drei Web-Domains liegt KPMG ein Asset Sales Agreement zwischen 
Orbit und Hermes vom 30. November 2015 vor. Das Asset Sales Agreement ist von Orbit 
unterzeichnet die Unterschrift ist nicht lesbar. Eine Unterschrift von Hermes fehlt in dem 
vorliegenden Exemplar. Es wird unter Punkt 2.1.3 der Verkauf der Domains thematisiert. 
Unter dem Punkt 1.1 „Definitions and interpretations" wird Folgendes ausgeführt:

„ 'Domain Names' mean certain internet domain names and worid wide web (www) 
URLs and internet addresses namely (i) www.biyaheko.com, (ii) www.getmytrip.com, 
and (iii) www.ease^ticket.com." X

Unter Punkt 2.1.5 im Agreement wird konkret der Verkauf der Dor 
siert. Der Verkaufspreis i. H. v. INR 105 Mio^^° wird in dem Asset j 
Punkt 4.1 genannt.

Sin „getmytrip" tl^öfnati- 
Sites Agreemeol'ufitor,

Das Dokument zum Akzeptanztest (UAT) führt zum Vertäut der We^!^ömains den P ro j^ - 
Namen „Brand -  URL“ aus. Die „Acceptance objects“ 'fluten „Herm ^URUcn Gttml^rip, 
Biyaheko and Easetickets“ .

Es wird im Hinblick auf die „Acceptance ^ecificatlon“ auf Carve,put Plan vom 
29. Februar 2016 zwischen Hermes undprbit verwiesen. Teifijeh^mende Personen waren 
ohne Nennung von Namen „Project Manager froni Hermes“ , „V^plication engineer from 
Hermes“ und „Project Manager from Orbit". Das Dokument ist Unleserlich unterzeichnet und 
mit einem Stempel von Orbi|i^rsehen,

Als Resultat des Akzeptänztests wird folgendes ausge^3hrt:

„ URL Getrhytrip, Biyaheko ßnd Easetickets received and payment of INR 105 M nl 71. 
done agatnst invoice nö>pRBIT-2015-16/001 dated 31.12.2015".

Die Wirecard A(^ hat Dokumente zuKJ<aufpreisermittlung für die drei Web-Domains KPMG 
nichlzur Verfüg|jrTg gestellt.

j " ' -  -
4.4.4.2.3 bf:^schätzung Verkauf Web-Domains

Der geplante Verlĉ Mtf des „travel business“ wurde im Rahmen der Verhandlungen zwischen 
Wirecard Sales und Harmes dokumentiert. Auch in den durchgeführten Due Diligence wird die 
Umstrukturierung thematisiert. Es ist jedoch aus den KPMG vorliegenden Unterlagen nicht 
nachvollziehbar, aus welchem Grund erst im Jahr 2017 in dem Amendment No. 4 zu dem 
Kaufvertrag eine Änderung eines Passus des Kaufvertrags hinsichtlich der Einbeziehung des

entspricht ca. EUR 1,5 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 70,2617 vom 31. Dezember 2015 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 1,5 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 70,2617 vom 31. Dezember 2015 (Quelle: EZB)
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Verkaufs der drei Web-Domains in das EBITDA erfolgte, was Grundlage für das vereinbarte 
Earn-out war. Die Zahlung des Earn-Outs an den EMIF 1A war zu diesem Zeitpunkt bereits 
geleistet. Gemäß dem ursprünglich vereinbarten Kaufvertrag hätte der Verkauf der drei Web- 
Domains nicht in das EBITDA eingerechnet werden dürfen, was wiederum Einfluss auf die 
Höhe das Earn-Out gehabt hätte.

Ein Vertragsexemplar für den Verkauf der drei Web-Domains liegt vor, wobei in dem KPMG 
vorliegenden Dokument die Unterschrift von Hermes fehlt.

Aus den KPMG vorliegenden Unterlagen lässt sich nicht entnehmen, ob der Verkaufspreis 
einem Marktpreis für die drei Web-Domains entspricht. Es werden zwar zwei Vergleichspreise 
für Web-Domains genannt, einmal mit einem höherem, einmal noit Einern niedrigeren Preis. 
Jedoch sind keine weiteren Parameter zur Wertermittlung depi^eb-Dörhains angegeben. Die 
Ermittlung des Verkaufspreises wird von Gesprächspartnern der Wirecard AGyitiit ejner Ent
scheidung basierend auf einer „Professional management |udgement“ -Bei^eittrnip begründet. 
Nach schriftlicher Auskunft der Wirecard AG liegen keine I^kumente zuf.,kohkreter^ Kaüf- 
preisermittlung für die drei Web-Domains vor. Es îässt sich\für KPMG die Ermittlur)ö des 
Kaufpreises nicht nachvollziehen.

4.4.4.3 Verkauf IT-Infrastruktur \

A,EY Audit hat im Rahmen JahresafbschlussprQfung u. einen verkauf von IT-Infrastruktur von 
Hermes an Orbit mit Bezug zu derl^rei We^Doroajns ^iehe Absbhnitt 4.4.1) berücksichtigt. 
KPMG hat die Prüfungsha,ndlungen iitf Rahmen'cfar Unt^Uchung nachvollzogen.

\
4.4.4.3.1 Prüfungshändlungen \^n EY Audit im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

' \  '
EY Audit hat ausgeführt, da^s es sich bei diesem Verkauf um die IT-Infrastruktur für die drei 
verkauften Web-Domains an Orbit handelt. Der Kaufpreis habe INR 120 Mio^^^ betragen, 
aufgeteijt auf zwei Rechnungen. Die erste Rechnung vom 10. März 2016 umfasse einen 
Betrag i.; H. v. INR 50 Mio^^® (plus Sales Tax) und die zweite Rechnung vom 7. April 2016 
umfasse einen Betrag i. H. v.INR 70 Mio^^^ (plus Sales Tax). Die Zahlung der ersten Rech
nung sei mit einem elektronischen Bankauszug nachgewiesen worden, die zweite Zahlung 
stand zum 4. April 2017 noch aus. Der Verkauf sei bei Hermes unter „Airline Hosting Service" 
gebucht worden.

Grundlage für den Verkauf ist ein Vertrag vom 25. November 2015.

entspricht ca. EUR 1,7 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 70,1855 vonn 25. November 2015 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 688.000, Wechselkurs EUR 1 = INR 72,6645 vom 10. März 2016 (Quelle; EZB) 
entspricht ca. EUR 925.000, Wechselkurs EUR 1 = INR 75,7135 vom 7. April 2016 (Quelle: EZB)
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In einem Schreiben vom 4. April 2017, unterzeichnet von Jan
„Goomo: Outstanding Balances", wird Folgendes ausgeführt:

mit dem Titel

„ The travel agency part of Hermes original/ pre-acquisition business was not acquired 
by Wirecard. It was agreed that Hermes' largest previous shareholder would continue 
to operate the travel agency business and would rely on Hermes (and Wirecard) as his 
Strategie payment and agent network partner.

All assets residing within Hermes, which were related to the travel agency business, 
were transferred in the form of an asset-deal (brand, domain names, etc.) and the mu- 
tually consensual transfer of supplier relationships from Hermes to Orbit Corporate & 
Leisure Travels (!) Pvt Ltd."

Im Oktober 2016 habe EY Audit eine Acceptance von Orbit erhaltepf in dem die Überjiihme 
der Software bestätigt wurde. In dieser Acceptance sei auch darg^legt, dass der Quellcöde 
noch nicht vollständig übergegangen sei.

/  /EY Audit erklärte weiter, dass INR 50 Mio’ ^̂  bezahlt werden seien dnddie restliche Sutjime 
im Rahmen der Abschlussprüfung mithilfe einer von Ot^it udterschrieb^en Saldenbestäti
gung überprüft worden sei.

\
4.4.4.3.2 Nachvollzug der Prüfungshaii^iung^n durch KPM

Es wurde KPMG ein von beiden VerUagspart^ien unte'rStsItriebeirtes und paraphiertes „Soft
ware Development Agreemept" zwischen Herrh’gts Und OrbitVopft 25. November 2015 vorge
legt. Als Leistungsgegenstand wird in dam Vertrag unter Punkt 2.1 ausgeführt:

: ' \ \
„ Client [Orbit] hfPreby engages ßvftware Developer{HermesJ to customize the Base So
lution in Order to design and devefop the Client's Software in accordance with the Soft
ware Sp^ifications develpped jointly by Client and Software Developer".

\

Unter Punkt 3.1 |wird zum Vertragswert ausgeführt:

,tClient [0rbit] agrees to pay Software Developer [Hermes] upon completion of the 
Sdftwarela $um öfBs 12,00,00,000/- (Rupees Twelve Crores Only/^^ ("Contract 
Price% "

entspricht ca. EUR 1,7 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 71,8562 vonn 25. Novennber 2015 (Quelle; EZB)
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In der Anlage 1 des Software Development Agreements wird die verkaufte Software wie folgt 
beschrieben:

„ 1. The B2C travel booking engine on (i) www.biyaheko.com, (ii) www.getmytrip.com, 
and (iii) www.ease-ticket.com where a consumer can search, book and pay for any 
travel products. Additionally any Software, all intellectual property rights associated 
therewith, the source code, design documents, and the rights in respect of any modifi- 
cations, improvements, etc., associated with displaying and enabling the booking of the 
travel products to Hermes aggregator network.

2. The B2B travel booking engine on www.getmytrip.com being a booking platform for 
travel agents to login and book the travel products. Additionally any Software, all intel
lectual property rights associated therewith, the source Code, design documents, and 
the rights in respect of any modifications, improvements, etc., associated with display
ing and enabling the booking of the travel products to Hermes aggregator network."

I
Die drei Web-Domains werden hier explizit aufgef-ührt.

In dem Dokument zum Akzeptanztest (UAT) wih^ def Verkauf der IT-Jnfrastruktur unter dem 
Projekt-Namen „Software Development" geführtV Im Hinblick auf die „Acceptahce objects" 
und „Acceptance specifications" wird auf „Article % and Annexure 1" des Software Develop
ment Agreements vom 25. Novemte 2015 zwischdp Orbit und Hermes verwiesen.

Am Akzeptanztest teilnehmende rTwaren ohne^ennung von Namen „Project Mana
ger from Hermes", „Application engin’̂ er from Hermes"^und „Project Manager from Orbit". 
Das Dokument ist unleserlich unterzeichrtet.

Das Resultat des Akzeptanzteste stellt sich wie folgt dar:

\

„R^yment ofiNR 5Q done (excluding Service tax) against invoice of
IMR 120 Mn^^^^fexcluding Service tax). Source code will be transfer by Hermes after
making of balance payment of INR 70 Mn^^^ (excluding Service tax)."

Unterladen zu der Validierung des Kaufpreises wurden KPMG nicht vorgelegt.

In^inem Gespräch arfi 22. Januar 2020 bestätigte Burkhard gegenüber KPMG, dass das 
„travbl business" nicht in den Kauf einbezogen werden sollte. Jedoch seien Einmalzahlungen 
in das G^sohäft eingeplant gewesen.

In einem zur Verfügung gestellten Term Sheet ist der „Carve Out Plan" zwischen Orbit und 
Hermes beschrieben. Das Term Sheet ist von beiden Seiten unterzeichnet und paraphiert, 
jedoch nicht datiert.

176 entspricht ca. EUR 688.000, Wechselkurs EUR 1 = INR 72,6645 vom 10. März 2016 (Quelle: EZB)
177 entspricht ca. EUR 1,7 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 70,1855 vom 25. November 2015 (Quelle: EZB)
178 entspricht ca. EUR 1 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 68,3775 vom 7. April 2016 (Quelle: EZB)
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Als das Term Sheet vereinbart wurde, war der alleinige Anteilseigner der beiden Gesellschaf
ten EMIF 1A. Es wird in dem Term Sheet ausgeführt:

„As part of the efforts of EMIF 1A towards restructuring its businesses, it is proposed 
to consolidate all travel Services business in Orbit and to focus Hermes' activities on 
payments and payments enablement business with effect from 30 April 2016."

Als ein Prinzip wird ausgeführt:

„ Orbit will be the sole operator of travel related Services including the MICE /  Signatare 
travel business and any travel business historically operated by Hermes."

Zu den Domains wird explizit folgendes ausgeführt:

„getmytrip, Biyaheko & Easetickets will be sold to/purcha, 
February 29, 2016 for a mutually agreed consideration "

4.4.4.3.3 Einschätzung Verkauf IT Infrastruktur \

\
Der Verkauf des „travel business" wurde im Rahmen der yerhahdlungen zwischen Wirecard 
Sales und Hermes ausgeführt. Auch in dep durchgeführten pue Diltgences (Financial and Tax 
sowie Legal) wird die Umstrukturierung |hemftisiert. In dem Arnendnient Agreement No. 4 
aus dem Jahr 2017 erfolgt eine Änderung'hinsiclltliQh ctes Einbi^zugs des Verkaufs der drei 
Web-Domains in das EBITDA. Der Verkauf dVjT-4rifrastntl^tur vVIfd nicht aufgeführt.

Eine vertragliche Grundlage in Förm deä^xr/Software'Pevelopment Agreements" vom
25. November 2015 liegt für den Verkauf der IT-Infrast^ruktur vor, ohne konkrete Softwareteile
oder Funktionalitäten zu ^S iz ifiz ie ren ./

Aus den KPMG |/orliegendeh Unt^agen lässt sich jedoch nicht entnehmen, ob der Verkaufs
preis der IT-Infr^struktur einem angemessenen Marktpreis entsprach. Es werden weder 
Vergleichspreis^ aufgeführt, noch liegt eine Bewertung der IT-Infrastruktur vor. Es lässt sich 
für KPMG die ErWiittlung des Kaufpreises nicht nachvollziehen.

4.4.4.4 Hpsting-Gebühren

EY Audit hat im Nahmen der Jahresabschlussprüfung u. a. monatliche Hosting-Gebühren von 
Hermes mit Bezug z^den drei Web-Domains (siehe Abschnitt 4.4.4.2) berücksichtigt. Hermes 
soll ab Januar 2016 eine monatliche Hosting-Gebühr auf Grundlage von Personentagen ohne 
zugrunde liegende Kalkulation von Orbit erhalten haben. KPMG hat die Prüfungshandlungen 
im Rahmen der Untersuchung nachvollzogen.
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4.4.4.4.1 Prüfungshandlungen von EY Audit im Rahmen der Jahresabschlussprüfung

EY Audit erklärte, dass stichprobenartig Leistungsnachweise („User Acceptance Tests") von 
Hermes für die Quartale 1 und 2 2016 geliefert und gesichtet wurden.

Darüber hinaus habe Orbit die Existenz der Forderung bestätigt. EY Audit erläuterte darüber 
hinaus, dass die Salden von Orbit jährlich, im Rahmen der Abschlussprüfung geprüft würden, 
da Orbit neben Goomo Holdings Services ein Hauptgeschäftspartner von Hermes sei.

Zum Carve-Out des Travel Business wird in einem Schreiben vom 4. April 2017, unterzeichnet 
von Jan Marsalek, mit dem Titel „Goomo: Outstanding Balances", Folgendes ausgeführt:

„ The travel agency part of Hermes original/ pre-acquisijion büsinöss was not acquired 
by Wirecard. It was agreed that Hermes' largest prevjbus shareholder y/Ould continue 
to operate the travel agency business and would re/jk on Hermes (and Wirecard) as his 
Strategie payment and agent network Partner. \ \ ,

\ /
All assets residing within Hermes, whicl^Vvete related to the travel agency business, 
were transferred in the form of an asset-)S^f (btand, dormin names, etö.) and the mu- 
tually consensual transfer ofsupplier relatidfishfß$ from Hermes to Orbit Corporate & 
Leisure Travels (!) Pvt Ltd."

\

Den vertraglich vereinbarten Pre% hat ̂ Y Audit nicht üptersucht> da dies nach eigener Aus
kunft nicht in den Scope der Jahresabschlülssfirüfung fi^l.

4.4.4.4.2 Prüfungshandlungen "^urch KPMG.

Zu dem Carve Outdes „travel,business" bestätigte Burkhard Ley in einem Gespräch am 
22. Januar 2020 gegertübecKPMG, dass das Travel-Business nicht in den Kauf einbezogen 
werden Sollte. Jedoct) seien Einmalzahlungen in das Geschäft eingeplant gewesen.

In einenif zur Verfügung gestallten Term Sheet ist der „Carve Out Plan" zwischen Orbit und 
Hermesjbeschrieben. Das Term Sheet ist von beiden Seiten unterzeichnet und paraphiert, 

.jedoch njicht datiert.

" \  ■! ' ' ■ '
Als das Term Sheet vereinbart wurde, war der alleinige Anteilseigner der beiden Gesellschaf
ten EMtF 1A. Es wird in dem Term Sheet ausgeführt:

„As paft.of the efforts of EMIF 1A towards restructuring its businesses, it is proposed 
to consolidate all travel Services business in Orbit and to focus Hermes' activities on 
payments and payments enablement business with effect from 30 April 2016. "

Als ein Prinzip wird ausgeführt:

„ Orbit will be the sole operator of travel related Services including the MICE /  signature 
travel business and any travel business historically operated by Hermes."
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„getmytrip, Biyaheko & Easetickets will be sold to / purchased by Orbit on or before 
February 29, 2016 for a mutually agreed consideration

Darüber hinaus lag KPMG das „Services Agreement" zwischen Orbit und Hermes vom 
25. November 2015 über die Vereinbarung von Hosting-Gebühren vor. Die vertragliche Grund
lage wurde ebenfalls im Untersuchungsbereich „Singapur" unter (SIN) Issue #18 untersucht.

In dem Vertrag wird eine monatliche Hosting-Gebühr i. H. v. INR 10 Mio^^  ̂aufgeführt. Die 
Zahlungen von Orbit an Hermes sollten im Januar 2016 starten und folgende Dienstleistungen 
umfassen:

Zu den Domains wird explizit folgendes ausgeführt:

„ (i) managing the booking, cancellation and co-ordination pro^BSs with airlines^Jtainß, 
hotels, cars andbus packages [...] I y  \

(ii) hosting and maintenances Services in respect o/ the trav^ booking engine of O r^t 
where a customer or agent can search, book or^By for any tr'Byelproducts and a ^  
Software associated with displaying and enabling\ßeJ)Ooking o f'^e  travejprodkj&B to 
the agents \

(iii) call Center operations and suppj^aervices. ‘ \

icht^^einbart: €s wird de1i|Eine konkrete Vertragslaufzeit wird nicht 
gungsrecht mit einem Vorlauf von 30 Tagen ermgeräumt.

Parteien lediglich ein Kündi-

\
\

Die Rechnungsbeträge für die Monate Januar bis Aügust 2016 ließen sich mit den Angaben zu 
der monatlichen Provi^iönsgebühr von Orbit an Hermes i. H. v. INR 10 Mio^®° aus dem „Ser
vices Agreement" yom"'25. NovemberzOIS abstimmen.

In Ergänzung zufn „Services Agreement" vom 25. November 2015 wurden im Rahmen der 
Bearbeitung des (SIN) Issues #18 durch EY Audit zwei Nachträge mit Inkrafttreten zum 
1. Janyar 2017 vorgelegt.

Das „Addendunji 1 to the Services Agreement" vom 1. Januar 2017 Ist einseitig von Hermes 
unterzeichnet eine Unterschrift von Orbit fehlt. Das „Addendum 1" führt eine zusätzliche 
Servicegebü'hr. i. H. v. INR 50 Miô ®̂  auf.

Das „Addendum 2 tp the Services Agreement" vom 1. April 2017 weist Unterschriften von 
Orbit und Hermes auf. Zudem wird in der Vertragsergänzung eine zusätzliche Servicegebühr 
i. H. V. INR 115 Miô ®̂  von Orbit an Hermes für unterstützende Dienstleistungen festgelegt.

entspricht ca. EUR 142.000, Wechselkurs EUR 1 = INR 70.1855 vom 25. November 2015 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 134.000, Wechselkurs EUR 1 = INR 74,5562 vom 31. August 2016 (Quelle: EZB) 
entspricht ca. EUR 700.000, Wechselkurs EUR 1 = INR 71,5935 vom 1. Januar 2017 (Quelle: EZB)

182 entspricht ca. EUR 1,7 Mio, Wechselkurs EUR 1 = INR 69,3965 vom 1. April 2017 (Quelle: EZB)
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Dieser Betrag entspricht der Summe, die in einer Rechnung vom 31. Dezember 2017 von 
Hermes an Orbit für den Zeitraum April bis Dezember 2017 ausgewiesen wurde.

Im Rahmen der Bearbeitung des (SIN) Issue #18 wurde durch EY Audit eine Saldenbestäti
gung von Orbit zum 31. Dezember 2018 vorgelegt. Belege für die Begleichung offener Forde
rungen an Orbit liegen KPMG nicht vor.

Das Dokument „Orbit DAT confirmation" verweist auf das „Services Agreement" vom 
25. November 2015 zwischen Orbit und Hermes. Teilnehmer an dem Akzeptanztest, welche 
nicht namentlich genannt werden, sind „Project Manager from Hermes", „Application engi- 
neer from Hermes" und „Project Manager from Orbit". Das Dokument ist unleserlich unter
zeichnet und gestempelt. Als Ergebnis des Akzeptanztests wurden l(eihe Mängel in Bezug auf 
die erhaltenen Hosting-Services im Zeitraum Januar bis März dnd April bis Juni 2016 
identifiziert. /

\

4.4.4.4.3 Einschätzung Hosting-Gebühren
\

Der Verkauf des „travel business" wurde im Räfiroen der Verhandlungen zw ider» Wirecard 
Sales und Hermes thematisiert. Im Gegensatz zürn Verkauf der VVeJ>Domains und der IT- 
Infrastruktur handelt es sich bei den Hosting-Gebührön nicht um eine Einmalzahlung, sondern 
um eine fortlaufende Einnahme. Dp es sich um eine\Serviceleistung handelt, die dem operati
ven Geschäft zuzuordnen ist, ist/ein Einbezug in das ßßlTDA, welches Grundlage für die 
Berechnung des Earn-out war, nachyollziehbar.

Eine vertragliche Grundlage in Form des ,,Services Agreement" vom 25. November 2015 
zwischen Hermes und Orbit liegt für die Hosting-Gebühren vor. Zudem wurden nachfolgend 
zwei Vertragsergänzungen geschlossen, die inh Untersuchungsbereich „Singapur" unter 
(SIN) Issue #18 ebenfalls untersucht werden. Der'Hintergrund der Vertragsergänzungen lässt 
sich aus KPMG vorliegenden Unterlagen nicht erkennen.

Die der 
den KPr| 
führt Di&

yereinbarten Hobting-Gebühr zugrunde liegende Kalkulation liegt KPMG nicht vor. In 
G'vorliegenden Unterlagen sind die Parameter für die Preisermittlung nicht aufge- 
ßrmittlung der Hostihg-Gebühr lässt sich für KPMG somit nicht nachvollziehen.

Zusammenfassende Beurteilung „Roundtripping" von
\.^Zahlungen

\ '  ■
Im Rahmen dör FT-Presseberichterstattung wurden Vorwürfe gegenüber Wirecard erhoben, 
welche in Zusammenhang mit „Roundtripping" von Zahlungen stehen. Es werden insbeson
dere Zahlungen zwischen Orbit und Hermes, welche im Zuge des Erwerbs des „Payment- 
Geschäfts" der Gl Retail Group durch Wirecard Sales von EMIF 1A geleistet wurden, in Frage 
gestellt.
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Ansprechpartner der Wirecard AG haben gegenüber KPMG erklärt, dass die Wirecard AG 
durch eine gezielte Unternehmenstransaktion und nicht durch organisches Wachstum den 
Markteintritt in Indien erreichen wollte. Aus diesen Gründen sei die Wahl auf die Gl Retail 
Group gefallen.

Im Zuge des Erwerbs des „Payment-Geschäfts“ der Gl Retail Group wurden zumindest zwei 
Verkäufe von Vermögensgegenständen mit Bezug zum „travel business“ von Hermes an 
Orbit getätigt (Web-Domains und IT-Infrastruktur, Kaufpreis ca. EUR 3,5 Mio). Daneben hat 
Orbit mit Hermes ein Service Agreement für Unterstützungen im „travel business“ geschlos
sen (monatliche Hosting-Gebühr i. H. v. ca. EUR 130.000). Entsprechende Vertragsunterlagen 
wurden KPMG vorgelegt. Unterlagen zur Kaufpreisfindung bzw. zur Ermittlung der monatli
chen Gebühr wurden KPMG nicht vorgelegt. Neben diesen Geschäften ipn Rahfirien der Trans
aktion des „Payment-Geschäfts“ der Gl Retail Group wurde im Zeitra^um 2016 bis zum Datum 
der Berichtserstellung Umsatz i. H. v. ca. EUR 10 Mio mit Goomo efzielt. Hierbei handelt es 
sich um Umsätze aus den Transaktionen, die im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Zah- 
lungs- und Vertriebsnetzwerk mit unabhängigen „Agents“ , welche die Software von Herm"es 
nutzen, erzielt wurden.

Im Rahmen der von KPMG durchgeführten Hintergrundrecherchen würde EMIF 1 Aals alleini
ger Gesellschafter der Goomo Holdings und Besitzer von 50,2 % der Gesellschaftsanteile von 
Goomo Orbit identifiziert. Darüber hinaus soll Goomo Holdings gbmäß einer Presseveröffentli
chung ein Darlehen i. H. v. USD 50 Miô ®̂ >Von EMIF 1A erbeten haben. DJe Geschäftsbezie
hung und mögliche Darlehensvergabe von EMIF lAan Goom'd Holdings konnte KPMG nicht 
verifizieren, da es sich um Dritte -  nicht mit der Wirecard AG verbundene -  Unternehmen 
handelt und damit keine Einsichjnahme in Unterlagen dieSer Unternehmen möglich war.

Die Wirecard AG unterhält mit G o o m o ^e  enge geschäftliche Beziehung. Daneben ist der 
Verkäufer des „Paym §nt^schäfts“ de/GI Retail Grout>, der EMIF 1A, Gesellschafter der 
Goomo Holdings. /

/

Auf der Basis dur I^PMG vorg%{egten Unterlagen und den durchgeführten Untersuchungs
handlungen erg<||Mln sich keine Anhaltspunkte auf „Roundtripping“ .

entspricht ca. EUR 44,4 Mio, Wechselkurs EUR 1 =USD 1.1249 vom 5. Juni 2017 (Quelle; EZB)
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Anlage 2

„Escfow A c o in ts "





Aschheim, den 04.03.2020

Wirecard AG
Voiiständigkeitserklärung

An

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Klingelhöferstraße 18 
Postfach 30 34 53 
10728 Berlin

Vollständigkeitserklärung „Escrow Accounts“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat hat Sie am 27. Oktober 2019 mit einer Sonderuntersuchung bestimmter in der 
Presse und im Internet veröffentlichter Vorwürfe gegen Wirecard beauftragt.

Entsprechend den Regelungen in Nr. 3 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfüngsgesellschaften vom 1. Januar 2017 bestätigen wir 
Ihnen die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie 
der Ihnen gegebenen Auskünfte und Erklärungen nach bestem Wissen und Gewissen. Dazu 
haben wir uns -  sofern erforderlich -  durch Befragungen angemessen informiert. Dabei haben 
wir außer unseren persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse der übrigen gesetzlichen 
Vertreter an Sie weitergegeben.

Für Zwecke Ihrer Sonderuntersuchung haben wir Ihnen im Zusammenhang mit den „Escrow 
Accounts“ folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt;

a) Vertrigg
i. Escrow Agreement between AI Alam Solution Provider FZ LLC and 

Cardsystems Middle East FZ LLC and Citadelle Corporate Services Re. Ltd. 
Dated 10.12.2015

ii. Clarification of Esaow Agreement dated 27.03.2016 between AI Alam Solution 
Provider FZ LLC and Cardsystems Middle East FZ LLC and Citadelle Corporate 
Services Pte. Ltd. (ohne Firmenstempel Cardsystems Middle East FZ LLC und 
Citadelle Corporate Services Pte. Ltd.)

iii. Escrow Agreement between AI Alam Solution Provider FZ LLC and 
Cardsystems Middle East FZ LLC and Citadelle Corporate Services Pte. Ltd. 
dated 01.01.2017

iv. Clarification of Escrow Agreement dated 27.03.2016 between AI Alam Solution 
Provider FZ LLC and Wirecard UK & Ireland Ltd. and Citadelle Corporate 
Services Pte. Ltd.

V. Escrow Agreement between AI Alam Solution Provider FZ LLC and Wirecard 
UK & Ireland Ltd. and Citadelle Corporate Services Pte. Ltd. dated 01.01.2017
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VI.

VII.

VIII.

IX.

Escrow Agreement between PayEasy Solutions Inc. and Wirecard 
Technologies GmbH and Citadelle Corporate Services Re. Ltd. dated 
02.07.2018

Escrow Agreement between Senjo Payment Asia Re. Ltd., Senjo Payments 
Europe SA and Cardsystems Middle East FZ LLC and Citadelle Corporate 
Services Re. Ltd. Dated 16.12.2015

Clarification of Escrow Agreement dated 16.12.2015 between Senjo Payment 
Asia Re. Ltd., Senjo Payments Europe SA and Cardsystems Middle East FZ 
LLC and Citadelle Corporate Services Re. Ltd.

Escrow Agreement between Senjo Payment Asia Re. Ltd. and Cardsystems 
Middle East FZ LLC and Citadelle Corporate Services Re. Ltcj. dated 
01.01.2017

Wirecard AG
Vollständigkeitserklärung

b) Saldenbestätiounoen der Citadelle Corporate Services Re. Ltd.

i. Saldenbestätigung der Citadelle Corporate Services Re. Ltd. für Cardsystems 
Middle East FZ LLC zum 31.12.2016

ii. Saldenbestätigung der Citadelle Corporate Services Re. Ltd. für Cardsystems 
Middle East FZ LLC zum 31.12.2017

iii. Saldenbestätigung der Citadelle Corporate Services Re. Ltd. für Wirecard AG 
zum 31.12.2017

iv. Saldenbestätigung der Citadelle Corporate Services Pte. Ltd. für Wirecard 
Gibraltar zum 31.12.2017

V. Saldenbestätigung der Citadelle Corporate Services Re. Ltd. für Wirecard UK 
& Ireland Ltd. zum 31.12.2016

vi. Saldenbestätigung der Citadelle Corporate Services Pte. Ltd. für Wirecard UK 
& Ireland Ltd. zum 31.12.2017

vii. Saldenbestätigung der Citadelle Corporate Services Re. Ltd. für Wirecard 
Sales International Holding GmbH, Wirecard Technologies GmbH, 
Cardsystems Middle East FZ LLC for Senjo Payment Asia Re. Ltd., 
Cardsystems Middle East FZ LLC for AI Alam Solution Provider FZ LLC, 
Wirecard UK & Ireland Ltd. for AI Alam Solution Provider FZ LLC and Wirecard 
AG zum 31.12.2018

viii. Quarterly Balance Confirmation from Citadelle Corporate Services Re. Ltd. for 
the balances of the trustee accounts of Wirecard UK & Ireland Ltd and 
Cardsystems Middle East FZ LLC as of 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 
31.12.2017, 30.06.2018, 30.09.2018 and 31.12.2018 (E-Mails)

c) Kontoauszüge

i. Statement of accounts of BDO Unibank Inc. for the period from December 2019
to February 2020 held by the Escrow Agent by MK Tolentino Law Office
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Voliständigkeitserklärung

d) Auszahlungsanweisungen

i. PDF-Unterlage mit E-Mails zu Auszahlungsanweisungen zum 18.09.2018, 
19.09.2018, 02.10.2018,11.10.2018, 12.12.2018.

e) Vorstandsbeschlüsse

i. Beschluss des Vorstands der Wirecard AG zum Wechsel des Escrow Agents 
vom 20.02.2020

Im Rahmen der Sonderuntersuchung haben wir Ihnen zum Thema „Escrow Accounts“ 
insbesondere folgende Auskünfte erteilt:

a) Neben den o.a. zur Verfügung gestellten Kopien von für den Untersuchungszeitraum 
relevanten Verträgen zwischen Unternehmen der Wirecard-Gruppe, TPA- 
Geschäftspartnem und Escrow Agents liegen uns keine weiteren Vertragsdokumente 
und keine diesbezüglich relevanten ergänzenden Informationen vor.

b) Die einzelnen Escrow-Agreements ersetzen das jeweils vorausgegangene Agreement 
zwischen den jeweiligen Vertragspartnern.

c) Die durch den Escrow Agent verwalteten Gelder dienen den jeweiligen TPA-Partnem 
als Sicherheiten entsprechend der zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen Verträge 
(„Business Referral and Commission Agreement“ und „Reseller and Commission 
Agreement“).

d) Aufgrund der Verwendung als Sicherheit sind die auf dem Escrow Account gehaltenen 
Gelder nicht zur Begleichung kurzfristiger Zahlungsverpflichtungen vorgesehen, 
wenngleich sie für Wirecard jederzeit kurzfristig abrufbar sind.

e) Neben den zur Verfügung gestellten Auszahlungsanweisungen wurden im 
Untersuchungszeitraum keine weiteren Anweisungen zur Auszahlung von Guthaben 
aus dem Escrow Account getätigt.

f) Die Auszahlung der Guthaben aus dem Escrow Account ohne Bereitstellung 
alternativer Sicherheiten würde nach den Ihnen erteilten Auskünften die 
Geschaftsbe^hung zum jeweiligen TPA-Partner belasten und ggf. zur Beendigung 
der Zusammenarbeit führen.

g) Am 29.01.2020 wurde Ihnen mitgeteilt, dass die Geschäftsbeziehung mit Citadelle 
Corporate Services Pte. Ltd. beendet worden ist.

Diese Vollständigkeitserklärung ist vorläufig und enthält nur den Stand vor dem 4. März 2020. 
Die durch die Termine mit dem Escrow Agent und den Banken gewonnenen Erkenntnisse 
müssen nachträglich noch reflektiert werden. ■

(Firmenstempel und Unterschriften der (
Wirecard AG

Einsteinring 35 I 85609 Aschheim 
www.wirecard.com

ßsetzlichen Vertreter)
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Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

OQ
1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas
send „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen -  sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Venwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf -  außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen -  der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und wetteren Informa
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung'Vter Un^bhäijglgkeit

(1) Der Auftraggeber hat ail@ zu unterlasseri, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtsöhaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

7. Mängelbeseiti^ng

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftragiftsber ̂ Spruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagenr Unterlassen bzw. unbe
rechtigter Verweperung, Unzumutbafkeit oder Unm̂ telichkeit der Nacherfül
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertr^ zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
\wegen eines Mangi^ nur dann vom Vertrag zurüdctreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzänsprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf eine^yorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem g^n^lichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mä'r^el, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
c^.) des Wirischaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt- 
scfwlsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse irifrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPG, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm 
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet.
(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPG auf 4 Mio. € beschränkt.
(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weitervenwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersaci^en

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerbetatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstln- 
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat Jedod  ̂. 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinz^eisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat In diesem Fall hat der Auftragge
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei
ten:

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische^omr unikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschäflsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E4/Iafl erfolgen. Soweit jiör Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschllsselung von E-Mails'; wird der Auftraggeber den Wirt
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

Vetgüttmj
(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf€r8tattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen
ersatz vorlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Airftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
F<^erungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. bireitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An
sprüche gilt nur deutsches Recht.

a) Ausarbeitung der Jahrpssteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vemiögensteuererklä- 
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie
ren.

(6) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden.
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